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Tagblatt

des

Grossen Rates des Kantons Bern.

Kreisschreiben

an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Bern, den 30. April 1913.

Herr Grossrat!

Nach den Bestimmungen des Grossratsreglementes
hat der Grosse Rat am dritten Montag im Monat Mai
zu der ordentlichen Friihjahrs-Session zusammenzu-
treten. Sie werden daher eingeladen, sich Montags
den 19. Mai 1913, nachmittags & Uhr, auf dem Rat-
haus in Bern einzufinden.

Die zur Behandlung kommenden Geschifte sind
folgende:

Giesetzesentwiirfe
zur zweiten Beratung:

1. Gesetz iiber die Ausiibung von Handel und Ge-
werbe im Kanton Bern.

2. Gesetz tiber die kantonale Versicherung der Gebédude
gegen Feuersgefahr.

3. Gesetz betreffend Abdnderung des Strassenpolizei-
gesetzes und Erhebung einer Automobilsteuer.

zur ersten Beratung:

1. Gesetz betreffend Jagd und Vogelschutz im Kanton
Bern.

2. Abinderung von Art. 19 der Staatsverfassung.

3. Gesetz iiber das Gemeindewesen.

Dekretsentwiirfe :

1. Dekret betreffend die Besoldungen der Vorsteher
und Lehrer der staatlichen Seminare.

. Dekret betreffend die Organisation der Betreibungs-
und Konkursimter im Amtsbezirk Bern.

. Dekret betreffend die Wahl der Betreibungs- und
Konkursbeamten.

. Dekret betreffend Schaffung der Stelle eines 5. Arztes
an der Irrenanstalt Waldau.

B o N

Vortrige:
Des Regierungspréasidiums:

. Ersatzwahlen in den Grossen Rat.
. Grossratswahlen und Wahlverfahren.
. Staatsbeamte; passive Wahlfihigkeit.

QOO =

Der Direktion der Justiz:

. Expropriationen.
. Spycher Friedrich; Beschwerde.
. Aenderungen im Strafvollzug.

[SUR N

Der Direktion der Polizei:
1. Naturalisationen.
2. Strafnachlassgesuche.
Der Direktion der Finanzen und der Domdnen:

Kaufe und Verkiufe von Dominen.

Der Direktion des Unterrichtswesens:
Brweiterungsbauten in der chirurgischen Klinik im
Inselspital.
Der Direktion der Bauten und der Fisen~
bahnen: '

1. Strassen- und andere Bauten.
2. Solothurn-Niederbipp-Bahn; Finanzausweis.
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3. Herzogenbuchsee-Wangen- Wiedlisbach-Bahn; Fi-
nanzausweis.

4. Huttwil-Eriswil-Bahn; Finanzausweis.

5. Langenthal-Melchnau-Bahn: Finanzausweis.

Der Direktion der Forsten:
Waldkiufe und Verkiufe.

Der Direktion des Armenwesens:

Courtelary, Waisenhaus; Neubau.

Der Direktion des Kirchenwesens:

St. Immer, Kirchgemeinde; Loskauf der Wohnungs-

entschidigungspflicht.

Anziige und Anfragen:

1. Motion Boinay und Mithafte vom 23. September
1912 betreffend die Anerkennung des Bischofs
von Basel.

2. Motion Jenny und Mithafte vom 4. Februar 1913
betreffend die Revision des Einkommenssteuer-
gesetzes von 1865, soweit die Gemeindesteuern
betreffend.

3. Motion Bshme vom 6. Februar 1913 betreffend die
Abénderung des Grossratsbeschlusses vom 24. Mai
1869.

Wahlen :

. Grossratsprésident.

. Vizeprisidenten des Grossen Rates.
. Stimmenzihler des Grossen Rates.
Regierungsprisident.

. Vizeprisident des Regierungsrates.
Mitglied des Obergerichtes.

Y= NSO

Fir den ersten Tag werden die Vortrige des
Regierungsprisidiums und der Direktionen auf die
Tagesordnung gesetzt.

Die Wahlen finden Mittwoch den 21. Mai statt.
Mit Hochschétzung!

Der Grossratsprdsident :

G. Miiller.

Verseichnis der Ubrigen beim Grossen Rai anhingigen Geschalte,
(§ 2 des Grossratsreglementes.)

4. Dekret betreffend den Motorwagen- und Fahrrad-
Verkehr,

5. Dekret betreffend die Nachfithrung der Vermes-
sungswerke.

(19. Mai 1913.)

Erste Sitzung.

Montag den 19. Mai 1913,
nachmittags 2 Uhr.

Vorsitzender : Prisident G. Miiller.

Der Namensaufruf verzeigt 192 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 42 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Briigger, Biihler (Fruti-
gen), Bithlmann, Frutiger, Haas, Hari, Ingold (Lotz-
wil), Leuenberger, Marti, Michel (Interlaken), Peter,
Rossé, Rudolf, Schmidlin, Schiipbach, Siegenthaler
(Trub), Stucki (Ins), Théni, Weber; ohne Entschul-
digung abwesend sind die Herren: Abbiihl, Berger
(Schwarzenegg), Binggeli, Boss, Brand (Tavannes),
Briistlein, Burger (Laufen), Charpilloz, Choulat, Cor-
tat, Girardin, Girod, v. Griinigen, Giirtler, Haldimann,
Henzelin, Lanz (Rohrbach), Merguin, Mouche, Schir,
Schneeberger, Schneider (Pieterlen), Stimpfli.

Prisident. Seit der letzten Session sind uns zwei

‘Mitglieder des Rates durch denTod entrissen worden.

Herr Johann Stuber, Handelsmann, in Schiipfen, ge-
boren 1840, gehérte dem Grossen Rat seit 1902 an,
trat hier aber wenig hervor. Er war Mitglied der
Kommission fiir das Amtsanzeigerdekret. Dagegen
hat Herr Stuber das unverdnderte Zutrauen seiner
Mitbiirger in der engern Heimat genossen und seine
Tiichtigkeit dadurch bewiesen, dass er sein Geschift
zu hoher Bliite brachte.

Der zweite Verstorbene ist Herr Grossrat Johann
Witschi, Landwirt, in Hindelbank, geboren 1853,
im Grossen Rat seit 1900. Herr Witschi war M1tg11ed
verschiedener Kommissionen: Dekret betreffend Ein-
teilung der romisch-katholischen Kirchgemeinden, Vor-
lage betreffend die bernischen Armenanstalten, Dekret
betreffend die Besoldungen der Geistlichen, und Steuer-
gesetz. Herr Witschi war ein aufmerksamer Berater
in den Kommissionen, wo er sich vielfach an der Dis-
kussion beteiligte. Auch hier im Rat griff er wieder-
holt in die Debatte ein und trat in wirksamer Weise
fiir die Interessen seiner Klasse ein, die “er nach
seinem Stand und seiner Lebensauffassung--vertrat.
Ich hoffe, der Grosse Rat werde die beiden Kollegen
in freundlichem Andenken behalten.

Am Tage des Zusammentretens des Grossen Rates,
der zugleich der Beerdigungstag des Herrn Bundesrat
Perrier ist, rechtfertigt es sich, auch der Verdienste
dieses Mannes zu gedenken, sofern sich seine Titig-
keit - mit:den Interessen des Kantons Bern berithrt hat,
nimlich in dem gemeinsamen grossen Unternehmen
der direkten Eisenbahnverbindung zwischen Bern und
Neuenburg. Herr Perrier, der im Jahre 1903 in den
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Staatsrat des Kantons Neuenburg gewihlt worden
war, libernahm in dieser Eisenschaft das Baudeparte-
ment und wurde als Baudirektor des Kantons Neuen-
burg Mitglied des Verwaltungsrates der Bern-Neun-
burg-Bahn." Seine Eigenschaften, die gerade Schlicht-
heit seines Wesens, sein sicheres, sachkundiges Urteil,
seine Arbeitskraft und seine Energie liessen ihn dort
in kiirzester Zeit zu einem sehr wertvollen Berater
werden, und da wo sich zwischen den Kantonen Bern
und Neuenburg Interessengegensitze zeigten und es
viel Geduld und Liebe brauchte, um diese Gegen-
sitze zu tiberbriicken und zu versohnen, hat sein
versohnliches, Wesen viel dazu beigetragen, dass im-
mer wieder der Weg der Verstindigung gefunden
wurde und das damals gefihrdete Unternehmen sicher
durch alle Klippen hindurch gesteuert werden konnte.
Es geziemt sich daher, auch hier im Grossen Rate
der Verdienste des Verstorbenen ehrenvoll zu ge-
denken.

Ich ersuche Sie, sich zu Ehren der Dahingeschie-
denen von Ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

Eingelangt sind folgende

Eingaben :
1. Schreiben des Herrn Oberrichter Witz vom
24. April 1913:
Bern, den 24. April 1913.

Herrn Grossratsprisident Gustav Miiller
Bern.

Geehrter Herr!

In den Nummern 184 und 186 des Berner «Bund».

werde ich in meiner Stellung als Oberrichter in einer
Weise angegriffen, welche ich nicht hinnehmen darf.

Unter Beilegung der betreffenden Nummern, sowie
meiner Antworten gebe ich Ihnen von dem Fall Kennt-
nis .und ersuche Sie, dem Grossen Rate Mitteilung
zu machen und eine Untersuchung veranlassen zu
wollen.

Achtungsvoll!

Witz, Oberrichter.

Prisident. Diese Eingabe wurde unterm 16. Mai
noch durch verschiedene Aktenstiicke erginzt, und
ich beantrage Ihnen, das Aktenmaterial der Justiz-
kommission zum Bericht zu tberweisen. (Zustim-
mung).

2. Begleifschreiben der Konsumgenossenschaft
zu einer gedruckten Eingabe:

Bern, den 15. Mai 1913.

Herrn Gustav Miiller, Prisident des Grossen Rates
' Bern.

Wir beehren uns, Ihnen in der Beilage eine Ein-
gabe an den Grossen Rat betreffend des im Entwurf
vorliegenden Handel- und Gewerbegesetzes zu liber-
senden. Wir ersuchen Sie hofl. von derselben dem
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Grossen Rate in seiner nichsten Sitzung Kenntnis
geben zu wollen.

Zu Ihrer Orientierung teilen wir Ihnen mit, dass
diese Eingabe jedem einzelnen Mitgliede Ihrer Be-
horde, sowie den Herren Regierungsriten separat zu-
gestellt worden ist.

Mit vorziiglicher Hochachtung

Fiir den Kreisvorstand :

Der Sekretir:
Thomet.

Der Prisident:
Fr. Tschamper.

Prisident. Da die erwdhnte Eingabe simtlichen
Mitgliedern des Grossen Rates zugestellt worden ist,
kann von einer Verlesung Umgang genommen wer-
den. Die Eingabe geht an die Regierung zuhanden
der Kommission.

3. Eingabe der Inhaber von Warengeschiften
mit Handel auf Teilzahlung unter Eigentumsvorbehalt :

An den Grossen Rat des Kantons Bern.

Herr Grossratsprisident!
Herren Grossrite!

Die unterzeichneten Inhaber von Warengeschif-
ten mit Handel auf Teilzahlung unter Eigentumsvor-
behalt sehen sich veranlasst, gegen die Gesetzvorlage
betr. Handel und Gewerbe Stellung zu nehmen, und
erlauben sich, dem Grossen Rate ihre Griinde der
Ablehnung kurz wie folgt zur Kenntnis zu bringen;
sie geben sich der Hoffnung hin, dass ihre vorwiirfige
Eingabe in gebithrende Beriicksichtigung gezogen
werde. Denn dariiber wird wohl kein Zweifel be-
stehen, dass die Vorlage fiir Handel und Gewerbe
von weitgehender Tragweite ist; speziell fiir die von
uns vertretenen Geschifte bedeutet dieselbe gerade-
zu eine Lebensfrage. Die Allgemeinheit ist nicht we-
niger daran interessiert, so dass eine allseitige Prii-
fung nur als gerechtfertigt erscheinen kann.

Selbstverstindlich sollen im folgenden nur die-
jenigen Bestimmungen einer Priifung unterzogen wer-
den, die sich auf unsere Geschifte, namentlich das
Teilzahlungsgeschift beziehen.

In dieser Beziehung nun aber ist es jedenfalls
unbestritten, dass es sich vorliegend um Sonderbe-
stimmungen im ausgesprochensten Sinne des Wortes
handelt.

Wir sind nun aber der Meinung, dass fiir solche
Sonderbestimmungen fiir die Geschifte, die Handel
auf Teilzahlung mit Eigentumsvorbehalt betreiben,
weder eine Veranlassung noch eine Berechtigung be-
stehe. Beides deshalb, weil dasjenige, was fiir den
Gesetzgeber Anlass zu einer Regelung des Teilzah-
lungsgeschiiftes bieten kann, heute bereits gesetzlich
geregelt ist, und zwar durch den Bundesgesetzgeber,
so dass fir eine kantonale Gesetzgebung nach be-
kannten Rechtsgrundsitzen kein Raum mehr ist.

Es soll deshalb im folgenden dargetan werden, dass
dem wirklich so ist; dabei haben wir nicht die Re-
gelung der Handels- und Gewerbefreiheit in Art. 31
der Bundesverfassung, sondern die iibrigen bundes-
rechtlichen Bestimmungen iiber Teilzahlungsgeschift
mit Eigentumsvorbehalt und die Rechtsgeschifte mit
Uebervorteilung im Auge. Der Wucher (Art. 27 der
Vorlage) ist bereits kantonal geregelt.
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Der Eigentumsvorbehalt bei Teilzahlungsgeschiften
ist bekanntlich nunmehr in Art. 715 ff. des neuen
Zivilgesetzbuches geregelt, und zwar in einer Weise,
dass dessen Bestimmungen fiir den Schutz des Kéiu-
fers absolut nichts beizufiigen bleibt. Es lag den-
selben die ausgesprochene Tendenz zu Grunde, den
Kidufer beim Teilzahlungsgeschidft zu schiitzen, und
vor allem den kreditbediirftigen kleinen Mann. Mit
weitgehender Sorgfalt war man bestrebt, diesen vor
Missbrauchen im Teilzahlungsgeschifte, soweit iiber-
haupt méglich, zu bewahren; dem entsprechend sind
denn auch jene Bestimmungen ausgefallen: Schutz
des Kiufers auf Kosten des Verkehrs, woriiber man
durchaus einig ist.

Es ist deshalb nicht ersichtlich, weshalb bei dieser
Sachlage auch noch der kantonale Gesetzgeber Ver-
anlassung nehmen soll, seinerseits ebenfalls noch Be-
stimmungen {iber die gleiche Materie aufzustellen.

Denn entweder stehen seine Bestimmungen im Ein-
klang mit den bestehenden Vorschriften des Bundes-
rechts, und dann sind sie unnétig; oder sie stehen
im Widerspruche mit dem Bundesrechte, und dann
sind sie unzuldssig. In beiden Fillen also ist eine
kantonalrechtliche Gesetzesvorlage, die iiber diese
Fragen Vorschriften bringen will, abzulehnen.

In Tat und Wirklichkeit liegt der Gesetzesvorlage
die Tendenz zu Grunde, die Kreditgeschifte mit Ei-
gentumsvorbehalt zur Unmoglichkeit zu machen oder
doch wesentlich zu erschweren gegeniiber dem Bun-
desrechte, und dies geht unseres Erachtens nicht an.
Denn, wenn das Bundesrecht jene Kreditgeschifte ge-
nau umschreibt und unter den von ihm aufgestellten
Voraussetzungen gestattet, mit welchem Rechte will
dann ein kantonaler Gesetzgeber erkldren, dass die-
selben nur unter den von ihm neu aufgestellten Be-
dingungen abgeschlossen werden diirfen? Wir sind
der Ansicht, dass dies ernstlich gar nicht diskutier-
bar sei.

Man wende dem gegeniiber nicht etwa ein, dass
sich der Bundesgesetzgeber nur habe mit der zivil-
rechtlichen Regelung der Frage befassen wollen, hier
dagegen die verwaltungsrechtliche in Frage stehe.
Dieser Einwand wire deshalb unbegriindet, weil, wie
bereits bemerkt, ein weitergehender Schutz des Kiu-
fers gar nicht denkbar wire, ohne in Widerspruch mit
den bundesrechtlichen Vorschriften zu kommen. Denn
das Zivilgesetzbuch gestattet den Eigentumsvorbehalt
allen Vertragskontrahenten, nicht bloss — wie die
Gesetzesvorlage will — den durch die kantonale Di-
rektion des Innern dafiir privilegierten. Wiirde der
Eigentumsvorbehalt etwas nur den Teilzahlungsge-
schiften wesentliches sein, das sich bei anderen Bar-
geschiaften nicht finden wiirde, dann freilich wire
der kantonale Gesetzgeber zur Aufstellung von poli-
zeilichen oder tberhaupt administrativen Vorschrif-
ten berechtigt. Das aber ist absolut nicht der Fall,
weil eben der Inhaber eines Teilzahlungsgeschiftes
bei Abschluss seiner Geschifte nichts anderes tut,
als jeder beliebige Privatkontrahent auch. Darum
sagen wir, dass jede Erschwerung des Teilzahlungs-
geschiftes eine direkte Erschwerung des Rechtsge-
schiftes mit Eigentumsvorbehalt tiberhaupt bedeute.
Nachdem nun aber die allgemeine Vertragsfihigkeit
und damit die Berechtigung zum Abschlusse von
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Kaufvertrigen unter Eigentumsvorbehalt bundesrecht-
lich eingerdumt ist, hat niemand das Recht, uns jene
Befugnis zu rauben.

Man beachte wohl: iiberall, wo polizeiliche Vor-
schriften einsetzen konnen, handelt es sich stets um
einen Gewerbebetrieb, bei dem sich eine allgemeine
Titigkeit des Inhabers zu entfalten hat, durch welche
die Interessen der Allgemeinheit nach dieser oder
jener Richtung verletzt werden konnen, wie z. B.
speziell im Wirtschaftsgewerbe, wo Fragen der Sitt-
lichkeit, der Lebensmittelkontrolle usw. in Betracht
kommen kénnen, daher eine Ueberwachung durch die
Verwaltungsorgane sehr wohl berechtigt erscheint.
Nicht so dagegen im Teilzahlungsgeschift, wie sich
aus den Art. 24—28 der Vorlage selbst unbestreitbar
ergibt. Denn letztere regeln ja ausschliesslich das
Kaufgeschift mit Eigentumsvorbehalt, anderes nicht.
Weder die Sittlichkeit des Inhabers noch des Kiu-
fers, weder der Wert der Ware noch der dafiir ge-
forderte Kaufpreis ist dabei anders zu behandeln als
beim Barkauf: einzig das unter Eigentumsvorbehalt
abgeschlossene Kaufgeschift kommt dabei in Betracht,
und dieser einzige Gesichtspunkt ist es, der in der
Vorlage ebenfalls geregelt werden will. Folglich liegt,
weil diese Regelung bereits bundesrechtlich vorliegt,
ein unzulidssiger Eingriff in die Bundesgesetzgebung
VOI. : .

Auch der Umstand, dass beim Teilzahlungsgeschift
jene Rechtsgeschifte unter Eigentumsvorbehalt ge-
werbemiissig abgeschlossen werden, kann hieran
nichts dndern, und zwar aus den nidmlichen Griinden
nicht. Denn das Bundesrecht gestattet eben das
Recht zur freien Vertragsschliessung ohne Einschrin-
kung, ob dieselbe einmal oder gewerbeméssig erfolge.
Folglich darf auch in dieser Hinsicht der kantonale
Gesetzgeber keine Einschrinkungen aufstellen, die im
Bundesrecht nicht vorgesehen sind.

II

Die Pflicht zur kaufménnischen Buchfiihrung ist
ebenfalls bundesrechtlich geregelt, ndmlich in Art.
877 ff. Obligationenrecht. Die Kantone haben deshalb
wiederum kein Recht, weitergehende Vorschriften auf-
zustellen, wenn sie sich nicht mit dem Bundesrecht
in Widerspruch setzen wollen. Eine Veranlassung
dazu liegt beim Teilzahlungsgeschift, da ja aus-
nahmslos schriftliche Kaufvertrige abgeschlossen wer-
den und der Eigentumsvorbehalt laut Art. 715 Zivil-
gesetzbuch einregistriert werden muss. Dass auch
dabei der Schutz des Kiufers nicht zu kurz kommt,
zeigt die bundesgerichtliche Verordnung iiber die Ein-
tragung der Eigentumsvorbehalte, wonach in Art.7
jener Verordnung ausdriicklich bestimmt ist, dass u. a.
auch der garantierte Forderungsbetrag und die Ver-
fallzeit eingetragen werden muss. Darum wiederum
die Frage: mit welchem Rechte noch weitere oder
andere Vorschriften tiber die Buchfiibrung iiber diese
Rechtsgeschifte? Es fehlt dafiir sowohl die Ver-
anlassung als die Berechtigung.

Abgesehen davon, ist es iibrigens ja selbstverstind-
lich, dass die Inhaber von Teilzahlungsgeschiften
ordnungsgeméisse Biicher fiihren. Zudem werden die-
selben in den weitaus meisten Fillen im Handels-
register eingetragen sein, so dass sie schon aus die-
sem Grunde zur Buchfithrung gemiss Art. 877 Ob-
ligationenrecht verhalten sind. Damit kann sich auch



(19. Mai 1913.)

der gewissenhafteste kantonale Gesetzgeber durch-
aus begniigen.

Die Vorschrift des Art. 24 der Vorlage, wonach
die Verkaufsbedingungen der Direktion des Innern
vorzulegen seien; desgleichen diejenige des Art.
28 derselben, wodurch die Rechtswirksamkeit von
Kaufgeschiften normiert werden will, stehen im
Widerspruch mit dem Bundesrecht, welches natiir-
lich allein iiber jene Rechtswirksamkeit zu entschei-
den hat.

III.

Der Wucherparagraph (Art. 27 der Vorlage) ist
aus einem doppelten Grunde iiberfliissig.

Einmal nidmlich ist der Wucher bereits kantonal
geregelt, wie in Art. 27 selbst gesagt wird. Letzterer
ist einfache Wiedergabe des kantonalen Wucherge-
setzes, nur mit dem Unterschiede, dass dieses nun-
mehr fiir eine bestimmte Klasse von Gewerbetreiben-
den als neue Sonderbestimmung aufgestellt werden
will, was deshalb unverstindlich ist, weil doch ein
kantonales Strafgesetz doch ohne Zweifel fiir alle
Einwohner ohne Ausnahme Geltung haben muss. Wo-
zu also diese durchaus unniitze und jeglicher inneren
Begriindung entbehrenden Neuauflage? Diese wird
nur dann verstindlich, wenn man annimmt, man
habe damit die Teilzahlungsgeschifte eben unter eine
Ausnahmebestimniung stellen wollen. Dazu aber fehlt
jede Berechtigung.

Wenn man uns etwa einwenden wollte, dass man
mit Art. 27 die beim Teilzahlungsgeschiift angeblich
vielfach zu Tage tretende Uebervorteilung des Kaufers
verhindern wolle, so wire darauf zu erwidern, dass
auch diese Frage bundesrechtlich, ndmlich in Art.21
des neuen Obligationenrechts geregelt ist, und zwar
wiederum in einer fiir den Schutz des Kiufers sehr
ausgiebigen Weise. Das ist unser zweiter Grund,
von dem wir oben sprachen, welcher den Art. 27
der Vorlage als iiberfliissig erscheinen ldsst. Dort
in Art. 21 des neuen Obligationenrechts ist die Vor-
aussetzung genau umschrieben, unter der eine Ueber-
vorteilung des Kiufers diesen zur Anfechtung des
Kaufgeschiftes berechtigt, und dabei kann sich der
kantonale Gesetzgeber abermals durchaus heruhigen;
weitere Bestimmungen sind auch hier durchaus tiber-
flissig und hochstens dazu geeignet, Verwirrungen
aller Art in die Vertragsverhiltnisse und Rechtspflege
hineinzutragen, was nach Moglichkeit vermieden wer-
den sollte.

1v.

Endlich ist auch die Bestimmung der Vorlage, dass
der Handel auf Teilzahlung unter Eigentumsvorbehalt
nur gegen Erlegung einer Kontrollgebiihr gestattet
sei, bundesrechtswidrig und ein unzuldssiger Ein-
griff in die verfassungsméissig garantierte Handels-
freiheit.

Ersteres aus den soeben erdrterten Griinden; letz-
teres deshalb, weil jene Kontrollgebiihr eine durch
nichts begriindete Sonderbesteuerung eines einzelnen
Gewerbes, somit eine unzuldssige Ungleichheit in der
Behandlung der Gewerbefreiheit darstellt.

Doch der bernische Gesetzgeber setzt sich iiber
derartiges ohne Skrupel hinweg, wir protestieren je-
doch gegen eine derartige Neubesteuerung, indem wir
unsere Geschifte bereits anderweitig geniligend zu
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versteuern haben, und dieselben eine weitere Mehr-
belastung nicht zu ertragen vermégen. '

Man wird wchl auch in diesem Punkte mit der An-
nahme nicht fehl gehen, dass eben damit ein weiterer
Versuch zur Vernichtung der Teilzahlungsgeschifte
mit Eigentumsvorbehalt iberhaupt gemacht werden
will.

V.

Was schliesslich noch die Bestimmung, dass alles
Néhere liber Erteilung und Entzug der Bewilligung,
sowie {iber die H6he der zu entrichtenden Kontrollge-
biihr durch eine Verordnung des Regierungsrates fest-
gesetzt werden soll, anlangt, so miissen wir gegen
eine derartige Blankovollmacht entschiedenst prote-
stieren. Denn bei derartigen Lebensfragen, wie sie
hier fiir uns in Frage sind, miissen wir zum voraus
genau wissen, welche Bedingungen unserer Geschifts-
tatigkeit zu Grunde gelegt werden wollen, und kon-
nen uns unmoglich sorglos der Gnade oder Ungnade
des Regierungsrates preisgeben. Wenn man schon
ein Gewerbegesetz schaffen will, so soll man in das-
selbe die Bedingungen des Gewerbebetriebes auch
genau niederlegen. Denn speziell die Kontrollgebiihr
wird flir die meisten Geschiftsinhaber das vitalste
Lebensinteresse bedeuten. Dieselbe ist deshalb ein
integrierender Bestandteil des Gewerbegesetzes und
bhat darum in diesem selbst Aufnahme zu finden.

Wir beantragen daher dem Grossen Rate in bezug
auf die fiir die Teilzahlungsgeschifte mit Eigentums-
vorbehalt in Betracht kommenden Bestimmungen der
Gesetzesvorlage Verwerfung derselben.

Bern, den 16. Mai 1913.

Reinhold Rosner, A. Wyss, J. Aufricht,
Fr. Tschudin, Fr. Zbinden, A. David
& Cie., Firma Molitor, Frankenstein.

Président. Ich mochte beantragen, die Eingabe
der Regierung zu iiberweisen zuhanden der Kommis-
sion fiir das Handels- und Gewerbegesetz.

Wyss (Bern). Ich erlaube mir die Anregung zu
machen, der Herr Pridsident mochte die Frage priifen,
ob es nicht zweckmissig wire, jetzt und in Zukunft
derartige umfangreiche Eingaben drucken zu lassen
und jedem Mitgliede des Rates zuzustellen. Es ist
beim besten Willen unmoglich, beim blossen Vorlesen
den Inhalt einer solchen Eingabe richtig zu verfolgen;
namentlich wenn sie sich auf einzelne Gesetzesbe-
stimmungen beruft, sollte man die Sache richtig prii-
fen und mit dem Wortlaut des Gesetzes vergleichen
kénnen. Die Riicksicht gegeniiber den Mitbiirgern,
die Eingaben von diesem Umfang und dieser Bedeu-
tung an den Grossen Rat gelangen lassen, erfordert
es, dass jedem einzelnen Mitgliede des Rates auch
die Moglichkeit gegeben werde, sich ein selbstindiges
Urteil in der Frage zu verschaffen. Das fihrt mich
zur Anregung, es mochte gepriift werden, ob es sich
nicht auch 1m vorliegenden Fall empfehlen wiirde,
die Eingabe vervielfiltigen und jedem Mitgliede des
Rates zukommen zu lassen.

Prisident. Ich nehme an, das sei ein Wunsch,
der an die Regierung geht, und die Regierung werde
die Frage prifen. Was die vorliegende Eingabe selbst
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anbetrifft, so wire es fast unmoglich gewesen, sie
heute den Mitgliedern gedruckt zuzustellen, da sie
erst unmittelbar vor dem Zusammentritt des Grossen
Rates eingelangt ist. Das gleiche ist iibrigens auch
von der folgenden Eingabe aus Unteressen zu sagen.

4. Eingabe der Einwohnergemeinde, Sekundar-
schulkommission, Primarschulkommission und Armen-
behorde von Unterseen:

Unterseen, den 10. Mai 1913.

An den
Grossen Rat des Kantons Bern.

Hochgeehrter Herr Prisident!
Hochgeehrte Herren Grossrite!

Wie wohl noch vielerorts, wurde auch in Unter-
seen die Nachricht, dass von Herrn Nationalrat und
Grossrat Jenny und einer grossern Anzahl Mitunter-
zeichner dem bernischen Grossen Rate eine Motion
eingereicht wurde, die eine Revision des Einkommen-
steuergesetzes vom Jahre 1865 anstrebt, mit Genug-
tuung entgegengenommen, da man hier wie ander-
wirts von der dringenden Notwendigkeit der ange-
strebten Aenderungen iiberzeugt ist.

Ohne den geehrten Herren Motionsstellern in der
Begriindung ihrer Eingabe irgendwie vorgreifen zu
wollen, glauben wir doch, der Behandlung dieser Ma-
terie, der Annahme der Erheblicherklirung der Mo-
tion und der baldigen Vorlage eines Revisionsent-
wurfes zu dienen, wenn wir nachstehend in aller
Kiirze die Verhidltnisse klarlegen, wie sie sich in
bezug auf das Gemeindesteuerwesen in den letzten
Jahren zwischen den Gemeinden Interlaken und Un-
terseen herausgebildet haben, zum grossen Vorteil
des ohnehin finanziell glinstig situierten Verkehrs-
zentrums Interlaken und zum Nachteil der Gemeinde
Unterseen. Es soll diese Darstellung nur ein Bei-
spiel sein, wie sich die Verhiltnisse zwischen Ver-
kehrshauptorten und deren Nachbargemeinden unter
den bestehenden Gesetzen, vorab dem Gemeindegesetz
und namentlich unter den Steuergesetzen, zu ent-
wickeln vermdgen. Anderwirts mogen die Zustinde
dhnliche, moglicherweise noch schlimmere sein.

Die Volkszdhlung vom 1. Dezember 1910 ergab fiir
Interlaken eine Bevolkerungszahl von ca. 3700 Ein-
wohnern, wihrend Unterseen deren 3254 zdhlte.
Einige Angaben aus den Biidgets beider Gemeinden
pro 1912 mogen die grosse Differenz in den Steuer-
einnahmen derselben dartun.

Interlaken biidgetierte pro 1912 an Steuerein-
nahmen :

a. Grundsteuer & 2'2 %0 . . . . . Fr. 100,000
b. Kapitalsteuer & 2'/a %00 . » 30,000
¢. Einkommensteuer 1. Kl a 3% °/o . » 108,000
d. BEinkommensteuer II. und IIL. KI.

a b, bezw. 6'/4 % » 7,000
e. Strassentelle » 9,600
/. Sommeraufenthalter . » 2,700

Unterseen dagegen sah pro 1912 an Steuerein-
nahmen vor:

a. Grund- und Kapitalsteuern & 4"/00 Fr.
b. Binkommensteuer I. KL. 4 6% . . »

43,000
13,600

(19. Mai 1913.)

c. Einkommensteuer II. und III. KL &

8 bezw. 10% . . . . . o> 4,000
d. Sommeraufenthalter . 400
Die Gesamteinkommensteuer Interlakens betrug

demnach voraussichtlich 117,700 Fr., wahrend die
kaum 500 Einwohner weniger zéhlende Nachbarge-
meinde Unterseen auf eine daherige Einnahme von
23,000 Fr. rechnen konnte, also auf nicht ganz den
finften Teil, trotz dem so ‘wesentlich hohern Steuer-
ansatze. Die Kapitalsteuern Interlakens betragen so-
gar das 71/,fache von denjenigen Unterseens. Auf
die Steuersummen, resp. die Steuerkapitalien be-
rechnet, stellt sich die erstgenannte Gemeinde in die-
sen Posten neunmal besser als letztere.

Diesen grossen Unterschied hat Interlaken einzig
der gegenwirtig in Kraft bestehenden Steuergesetz-
gebung, vorab beziiglich der Erwerbssteuern, zu ver-
danken. Diese Gemeinde bezieht in erster Linie einzig
die sdmtlichen Einkommensteuern aller Bankgeschéifte
in Interlaken und anderer Aktiengesellschaften, deren
Verkehr sich nicht nur auf die Gemeinde Interlaken
konzentriert. Im weitern sind in Interlaken einkom-
mensteuerpflichtig alle Beamten, Angestellten und Ar-
beiter oberwidhnter Institute, die Post-, Telegraphen-
und Telephonbeamten- und Angestellten auf dem
Platze Interlaken, sowie alle Bahnbeamten- und An-
gestellten, die von den hiesigen Verkehrsanstalten
beschiftigt werden, mit Ausnahme einiger Lokomotiv-
heizer, Zugfiihrer und Kondukteure, die ihres Fahr-
dienstes wegen am Wohnorte steuerpflichtig sind.

Einzig aus Unterseen sind gegen 150 Erwerbende
in Interlaken einkommensteuerpflichtig und ver-
steuern dort ein Einkommensteuerkapital von etwas
itber 130,000 Fr., was fiir Unterseen einen Steueraus-
fall von gegen 8000 Fr. ausmacht.

Erwihnen wollen wir auch, dass Interlaken in
gesetzlicher Weise auch sdmtliche Gemeindekapital-
steuern der vorerwihnten Bankinstitute bezieht, be-
finde sich das Grundpfand in dieser Gemeinde selbst,
oder in einer Nachbargemeinde.

Welche Folgen haben nun diese Steuerverhiltnisse
fir Unterseen?

Der hohe Steueransatz dieser Gemeinde (49/,,
Vermdgenssteuer, 6 bezw. 8 und 109/, Einkommen-
steuer) hilt steuerkriftige Leute ab, sich hier nieder-
zulassen. Ebenso ziehen es Geschifts- und Hand-
werksleute vor, in Interlaken ihren Erwerb zu suchen,
trotz grossern Mietzinsen. Dort ist die Erwerbsge-
legenheit grosser und in Unterseen sind die Steuern
zu driickende. Zudem sieht sich unsere Gemeinde,
falls diese Steuerverhiltnisse noch lingere Zeit fort-
bestehen sollten, gezwungen, den Steuerfuss infolge
des Schulhausneubaues, der unsere Gemeinde mit der
Platzerwerbung auf ca. 218,000 Fr. zu stehen kommt,
dringender Strassenkorrektionen, bedeutender Stras-
senerweiterungen- und Erwerbungen etc., noch zu er-
hohen, was fiir unser Gemeindewesen geradezu ver-
héngnisvoll werden kann.

Durch das Fernbleiben besser situierter Leute,
ndmlich solcher, die hier die Steuerkraft vermehren
wiirden, werden die Logiszinse in Unterseen herab-
gedriickt. Es bestehen zudem hier noch eine grosse
Anzahl billiger Wohnungen, und die Gemeinde be-
sitzt die notwendigen finanziellen Mittel nicht, um
auch nur die schlechtesten derselben zu beseitigen,
wie dies Interlaken getan hat und wohl noch weiter
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tun wird. So wird Unterseen der Wohnort nament-
lich der drmern Arbeiterbevolkerung. In Interlaken
findet sich leicht lohnende Arbeit, und im nahen
Unterseen eine billige Wohnung. Aber auch besser
besoldete Beamte und Angestellte wohnen gerne hier,
weil auch bessere Logis hier verhiltnismissig billig
zu mieten sind, und solchen der hohe Steuerfuss
gleichgiiltiz sein kann; sie sind ja in Interlaken
steuerpflichtig. Wenn dann noch der Fall eintritt,
was in Aussicht .genommen ist, dass die Bern-Lotsch-
bergbahn in der sogenannten Liitscheren, in Inter-
laken eine grdssere Reparaturwerkstitte errichtet, die
ca. 300 Arbeiter beschiftigt, so ist zweifellos, dass
von diesen 300 Arbeitern, vor allem aus von den
Verheirateten, zwei Drittel im nahen Unterseen ihren
Wohnsitz nehmen. Durch diese Zustinde .werden
dann allerdings die Wohnh&user unserer Gemeinde
besetzt, aber dieser. Bevolkerungszuwachs bringt der
offentlichen. Gemeindeverwaltung nur Lasten und
keine Steuern, da diese Arbeiter alle in Interlaken
steuerpflichtig werden.

~ Am wirksamsten zeigen sich die erstern im Schul-
wesen. Unterseen muss bald Jahr fiir Jahr eine neue
Schulklasse errichten ; dabei sind die Klassen gross und
die Lehrerbesoldungen durchschnittlich tiber 1000 Fr.
per Lehrstelle niedriger als in Interlaken, welche
Umsténde viele Nachteile mit sich bringen. Der Be-
schluss der Gemeinde Interlaken, dass fur auswirtige
Kinder, die die Schulen Interlakens besuchen, auch
fur Kinder solcher Eltern, die in Interlaken einkom-
mensteuerpflichtig sind, je 30 Fr. Schulgeld zu be-
zahlen ist, wird wesentlich mithelfen, die Schullast
Unterseens zu mehren. Bisher haben die Kinder der-
jenigen Eltern, welche in Unterseen wohnen, aber in
Interlaken die Einkommensteuer bezahlen, teilweise
die Schulen von Unterseen, teilweise diejenigen von
Interlaken besucht. In Interlaken wurden sie bis
dato unentgeltlich in den Schulen zugelassen. Der
Beschluss der Gemeinde Interlaken hat offenbar den
Zweck, diese Kinder moglichst von den Schulen von In-
terlaken ferne zu halten, was die Gemeinde Unterseen
als eine Unbilligkeit empfindet. Es sind denn auch
wirklich schon diesen Frithling Kinder, welche bis-
her die Schulen Interlakens besuchten, nach den Schu-
len von Unterseen zuriickgekommen, und es ist vor-
auszusehen, dass fiir die Zukunft Unterseen diese Kin-
der so ziemlich alle iibernehmen muss. Das sind ganz
unhaltbare Zustinde. Unterseen trigt die Lasten,
und Interlaken bezieht die Steuern.

Naturgeméss wird auch das Biidget fiir das Polizei-
und Aufenthaltswesen durch diesen Bevdélkerungszu-
wachs ungiinstig beeinflusst und auch die Armen-
pflege bedarf dadurch immer grosserer finanzieller
Mittel. Der Zug der armen Bevolkerung, welcher nach
dem Platze Interlaken kommt, geht einfach nach Un-
terseen, weil dieser Ort bequem an Interlaken an-
grenzt, und die billigen, leider sehr oft auch sani-
tarisch ungeniigenden Wohnungen nur in Unterseen
zu finden sind. Die Zahl der dauernd Unterstiitzten
war in den letzten Jahren in Interlaken und Unter-
seen ungefihr die ndmliche. Dabei besitzt Inter-
laken ein Steuerkapital, das in Vermdgenssteuerkapi-
tal umgerechnet, ungefidhr 100 Millionen Franken aus-
macht, wihrend Unterseen ein solches von 16,621,000
Fr. besitzt, also ziemlich genau den sechsten Teil.

Bis in alle Quartiere hinaus wird 6ffentliche Be-
leuchtung und Wasserversorgung, Verbesserung der
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Wege und Strassen etc. verlangt, welche Begehren
auch nicht immer abgewiesen werden kénnen.

Allen diesen Mehrlasten stehen einzig die Mehr-
einnahmen aus dem Grundsteuerkapital entgegen, die
aber bei weitem nicht Schritt halten mit der Stei-
gerung der oOffentlichen Bediirfnisse, die zum gross-
ten Teil ihre volle Berechtigung hat. Wollen wir
nicht die wenigen steuerkriftigen Einwohner aus un-
serer Gemeinde verdringen, so muss den Anforde-
rungen an das Offentliche Polizei- und Schulwesen,
soweit immer moglich, entsprochen werden.

Mit den vorstehenden Aussetzungen glauben wir
dargetan zu haben, dass die gegenwirtig zu Kraft
bestehenden Steuergesetze dazu angetan sind, die
grossten Ungleichheiten zwischen den Gemeinden zu
schaffen; die Verkehrszentren in weitem Masse zu
begiinstigen und dagegen Nachbargemeinden von sol-
chen zu benachteiligen, bis zu einem Masse, dass
deren Existenzfihigkeit in Frage kommt.

Die Revision des Einkommensteuergesetzes nun,
wie sie durch die Motion der Herren Jenny und Mit-
unterzeichner bezweckt wird, ist sicher dazu geeig-
net, einen Teil dieser Hérten und Ungleichheiten zu
beseitigen. Dazu hat dieses Vorgehen gewiss Aus-
sicht, vom Volke akzeptiert zu werden, da man die
Notwendigkeit dieser Revision vielerorts einsieht und
durch die Erfahrung kennen gelernt hat.

Eine radikale Sanierung unserer Nachbarverhilt-
nisse mit Interlaken bildet allerdings diese Gesetzes-
revision noch nicht; eine griindliche Remedur ist nur
von der Fusion der Zentralgemeinden mit den Neben-
gemeinden zu erwarten. Wir erachten es daher als
durchaus notwendig und dringend geboten, dass der
Grosse Rat des Kantons Bern von der bisher iiblichen
Praxis abgeht und die Vereinigung von Gemeinden,
wenn die Verhiltnisse es als geboten .erscheinen las-
sen, auch da ausspricht, wo eine Gemeinde sich ge-
gen die Fusion wehren sollte. Das ist bereits zwi-
schen den Gemeinden Biiren und Reiben geschehen.
Nur durch diese Praxis konnen schliesslich, wenn
der Weg der freiwilligen Verschmelzung versagt, die
Nebengemeinden der grossen Verkehrszentren aus
ihrer misslichen Lage erlost und vor dem vblligen
Niedergang mit all den fatalen 6konomischen, sani-
tarischen und moralischen Folgen bewahrt werden.

Vorerst aber geben wir der Erwartung Ausdruck,
der bernische Grosse Rat werde der mehrerwihnten
Motion Folge geben und dem Volke sobald immer
mdoglich, ein in diesem Sinne revidiertes Einkommen-
steuergesetz vorlegen.

Mit vorziiglicher Hochachtung zeichnen

Namens des Einwohnergemeinderates von Unterseen:

Der Sekretir: Der Prisident:
E. Diggelmann. T. Imboden.

Namens der Sekundarschullkbommission:

Der Prisident: Fiir den Sekretir:
F. Rieder. F. Michel.

Namens der Primarschulkommission:

Der Sekretir: Der Prisident:
A. Wullschleger. Fr. Gysi.

Namens der Armenbehorde:

Der Sekretir: Der Prisident:
U. Fuchs, Pfr. G. Egger.
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Prisident. Ich beantrage Ueberweisung dieser
Eingabe an die Regierung. (Zustimmung).

Tagesordnung:

Ersatzwahl in den Grossen Rat,

Zur Verlesung gelangt ein Protokollauszug aus
den Verhandlungen des Regierungsrates, wonach be-
urkundet wird, dass am 4. Mai 1913 im Wahlkreis
Schiipfen zum Mitglied des Grossen Rates gewihlt
worden ist Landwirt Jakob Stdhli in Schiipfen.

Gegen diese Wahl ist keine Einsprache eingelangt.

Dem Grossen Rat wird beantragt, es sei dieselbe
zu validieren.

Die Wahl wird vom Grossen Rat stillschweigend
validiert und Herr Grossrat Stdhli leistet den ver-
fassungsmissigen Eid.

Bereinignng des Traktandenverzeichnisses.

GesetziberdieAustibungvon Handelund
Gewerbe im Kanton Bern.

Tschumi, Polizeidirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Der Regierungsrat und die grossrit-
liche Kommission hatten den besten Willen, das Han-
dels- und Gewerbegesetz in dieser Session zur zwei-
ten Beratung und zum Abschluss im Grossen Rat zu
bringen. Leider muss ich Ihnen nun beantragen,
das Geschift von der Traktandenliste abzusetzen. Es
ist notig, dass ich mich mit wenigen Worten dariiber
verbreite, warum die Kommission zu diesem Antrage
gekommen ist.

Nachdem die erste Beratung des Gesetzes abge-
schlossen war, sind innerhalb kiirzester Frist folgende
Eingaben eingelangt: eine solche von Herrn Grossrat
Fiirsprecher Wyss zu Art. 5; eine weitere vom Ober-
gericht des Kantons Bern, in der darauf aufmerksam
gemacht wurde, dass das Gesetz vom 10. Dezember
1840 iiber die Advokaten keine Strafsanktion enthalte
und deshalb das Gesetz von 1849 nicht verschwinden
diirfe, weil sonst gegeniiber denjenigen, die sich den
Advokaturberuf anmassen, ohne im Besitze eines Pa-
tentes zu sein, keine Strafsanktion da wiire. Ferner
eine Eingabe des Detaillistenverbandes Bern, eine
solche der Warenhduser Gebriider Loeb und Brann,
und eine der Aktiengesellschaft Marti in Bern. End-
lich ein lingeres Gutachten von Professor Dr. Thor-
mann tiiber die Strafbestimmungen, eingeholt vom
Regierungsrat selbst. Alle diese Eingaben wurden
von der Kommission eingehend behandelt und soweit
moglich im Gesetz beriicksichtigt.

Nachdem der Entwurf fertiggestellt und bereits ge-
druckt war zur Verteilung an den Grossen Rat, sind
noch folgende Eingaben eingelangt: Eingabe des kan-
tonalen Detaillistenverbandes, Eingabe seitens der Di-
rektion des Innern, Eingabe des kantonalen Gewerbe-
vereins und der Gemeinden Miinchenbuchsee, Zolli-
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kofen, Bolligen, Muri, Stettlen, Wohlen und Gross-
affoltern. Die beiden letzten Eingaben verlangen eine
Repression der Monopolisierungstendenzen der staat-
lichen und gemeindlichen Elektrizititswerke gegen-
liber dem freien Installationsgewerbe. Diese Eingaben
verlangen eine eingehende und umsichtige Unter-
suchung, bevor ein Verbot, wie es beantragt wird, im
Handels- und Gewerbegesetz Aufnahme finden kann.
Sie erfordern namentlich eine griindliche Durchgehung
der bundesgerichtlichen Judikatur auf diesem Gebiete
und eine griindliche Untersuchung der Verhiltnisse
im Kanton Bern durch die Behérden selber, wobei
auch die Elektrizititswerke angehort werden miissen.
Endlich ist mir am Sonntag morgen eine lingere Ein-
gabe des bernischen Konsumvereins zugekommen, und
heute haben Sie gehort, dass auch noch eine Eingabe
eingetroffen ist seitens der Geschifte, die auf Teil-
zahlung unter Eigentumsvorbehalt verkaufen.

Ein grosser Teil dieser Eingaben hiitte ganz gut
schon vor zwei Monaten gemacht werden kdonnen.
Aber nachdem sie erst unmittelbar vor der Beratung
im Grossen Rat eingelangt sind, war es weder dem
Regierungsrat noch der Kommission moglich, sie zu
behandeln. Darin liegt der Grund der Verschiebung.
In der Kommission machte sich heute morgen ein be-
berechtigter Unmut iiber die verspitete Eingabe dieser
Begehren geltend, und sie hat mich beauftragt, diesem
Unmut hier Ausdruck zu geben. So kann wirklich
kein Gesetz fertig gestellt werden, wenn man mit den
Wiinschen und Eingaben bis unmittelbar vor dem
Zusammentrit: des Grossen Rates zuwartet. Die Re-
gierung und die grossritliche Kommission lehnen denn
die Verantwortung fiir die erneute und sehr unlieb-
same Verschiebung ab; diejenigen sollen sie tragen,
die mit ihren Eingaben so lange zugewartet haben.
Wir werden diese Eingaben neuerdings priifen und
sehen, ob wir es fertig bringen, das Gesetz fiir die
nichste Session vorzuberaten.

Berger (Langnau), Prdsident der Kommission.
Ich kann nur die Ausfiihrungen des Herrn Regierungs-
rat Tschumi bestidtigen. Es hat die Kommission pein-
lich iiberrascht, heute morgen zahlreiche Eingaben
vorzufinden, die ganz gut gleich nach der Veroffent-
lichung des Ergebnisses der ersten Beratung hitten
gemacht werden kdonnen. Dann hétten sie mit den
zahlreichen andern Eingaben, welche die Kommission
in ihrer letzten Sitzung im April behandelt hat, er-
ledigt werden konnen, so dass das Gesetz dann be-
reit gewesen wire und heute dem Grossen Rate zur
zweiten Beratung hitte vorgelegt werden kénnen. Ich
unterstreiche namentlich, was Herr Regierungsrat
Tschumi gesagt hat, dass die ‘Kommission jegliche
Verantwortung ablehnt, wenn es im Lande herum
heisst, es sei dem bernischen Grossen Rat unmoglich,
ein Gesetz in weniger als drei oder vier Jahren fertig-
zustellen. Ich gebe unumwunden zu, dass wir spe-
ziell mit diesem Gesetz etwas vom Missgeschick ver-
folgt waren. Infolge des Wechsels in der Direktion
des Innern, der Verschiebungen in der Kommission
und so weiter nahmen. die Beratungen einen etwas
schleppenden Gang an. Aber in den letzten Monaten
wurde seitens der Kommission auf die Materie sehr
viel Fleiss urd Ausdauer verwendet, und es hat uns
doppelt leid getan, als wir heute morgen sahen, dass
infolge der Eingaben, iiber die. wir selbstverstind-
lich nicht zur Tagesordnung schreiten kdnnen, neuer-
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dings ein Stillstand eintritt und wir das Gesetz aber-
mals fiir drei bis vier Monate auf die Seite legen miis-
sen. Es ist mir leider unmoglich, einen andern Vor-
schlag zu machen und ich unterstiitze den Antrag, das
Gesetz von der heutigen Traktandenliste abzusetzen
und- die Beratung auf die Septembersession zu ver-
schieben.

Abgesetzt.

Gesetz iber die kantonale Versicherung
der Gebdude gegen Feuersgefahr.

Tschumi, Polizeidirektor, Stellvertreter des Direk-
tors des Innern, Berichterstatter des Regierungsrates.
Dieses Gesetz kann behandelt werden.

Heller, Prisident der Kommission. Die Kommis-
sion ist bereit und sie wiirde beantragt haben, die
Behandlung des Geschiftes auf morgen anzusetzen.
Allein unmittelbar vor der Sitzung wurde mir mitge-
teilt, dass der Herr Direktor des Innern erkrankt sei
und es ihm wahrscheinlich nicht méglich sein werde,
im Laufe dieser Woche den Sitzungen beizuwohnen.
Er hat deshalb den Wunsch ausgesprochen, das Ge-
setz mochte erst nichste Woche in Beratung gezogen
werden. Ich beantrage daher, es auf die Tagesord-
nung von heute iiber acht Tage zu setzen. (Zu-
stimmung).

Gesetzbetreffend Abdnderung des Stras-
senpolizeigesetzes und Erhebung
einer Automobilsteuer.

Konitzer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Das Gesetz kann behandelt werden,
doch mochten wir bitten, es erst nichste Woche auf
die Tagesordnung zu setzen, da der Herr Justizdirek-
tor, der verschiedene Aenderungen vorgenommen hat,
diese Woche abwesend ist.

Auf die zweite Woche angesetzt.

Gesetz betreffend Jagd und Vogelschutz
im Kanton Bern.

Neuenschwander, Prisident der Kommission. Na-
mens der Kommission mochte ich beantragen, den
Entwurf unter allen Umstinden in dieser Session
in erster Lesung fertig zu beraten.

Auf Dienstag angesetzt.

Abinderung von Art. 19 der Staatsverfas-
sung.

Priisident. Herr Regierungsprﬁsident Lohner, der
wegen der Beerdigung des Herrn Bundesrat Perrier
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heute abwesend ist, hat den Wunsch ausgedriickt, es
mochte dieses Geschift unter allen Umstidnden in die-
ser Session, wenn moglich schon in dieser Woche,
behandelt werden. Ich wiirde daher die Abinderung
von Art. 19 der Staatsverfassung in Verbindung mit
den beiden andern Traktanden: Grossratswahlen und
Wahlverfahren, sowie passive Wahlfdhigkeit der
Staatsbeamten im Laufe dieser Woche auf die Tages-
ordnung setzen.

Pfister, Prisident der Kommission. Ich mdchte
doch wiinschen, dass einigermassen in Aussicht ge-
nommen werde, an welchem Tage dieses Geschift
behandelt werden soll. Sollte beabsichtigt sein, es
auf die morgige Tagesordnung zu setzen, so miisste
ich Verschiebung beantragen. Am Mittwoch morgen
kann ich mich einrichten, dagegen am Mittwoch nach-
mittag bin ich wieder verhindert.

Prisident. Ich muss mich entschuldigen, dass
ich den Herrn Kommissionsprisidenten nicht ange-
fragt habe. Aber morgen wird das Geschidft unter
keinen Umstinden in Beratung gezogen werden kon-
nen, da bereits das Gesetz iiber Jagd und Vogelschutz
zur Behandlung kommt.

Gesetz iiber das Gemeindewesen.

M. Simonin, directeur des affaires communales,
rapporteur du Conseil-exécutif. Le Conseil-exécutifa
terminé I'’examen du projet de loi sur l'organisation
communale le 13 de ce mois. Ce projet est actuelle-
ment sous presse et les deux textes, allemand et
francais, seront distribués aux membres du Grand
Conseil dans le courant de cette semaine. Cette
affaire peut donc étre considérée comme préte. Je
propose de la renvoyer a l'examen d'une commission
composée de 11 membres.

Le Conseil-exécutif a décidé en outre de communi-
quer & toutes les communes du canton deux exemplai-
res du projet afin que celles-ci puissentsoumettre leurs
observations ou desiderata aux autorités présconsul-
tatives d’ici fin septembre prochain.

Aus der Mitte des Rates werden 15 Mitglieder
vorgeschlagen, womit sich der Vertreter der Regie-
rung einverstanden erklirt. — Das Geschift wird
somit an eine Kommission von 15 Mitgliedern gewie-
sen und das Bureau mit der Bestellung derselben be-
auftragt.

Dekret betreffend die Besoldungen der
Vorsteher und Lehrer der staatlichen
Seminare.

Wird an eine vom Bureau zu wihlende Kommis-
sion von sieben Mitgliedern gewiesen.
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Dekret betreffend die Organisation der
Betreibungs- und Konkursdmter im
Amtsbezirk Bern, und

Dekret betreffend die Wahl der Betrei-
bungs-und Konkursbheamten.

Winzenried (Bern), Pridsident der Kommission.
In der Kommissionssitzung hat uns Herr Justizdirek-
tor Scheurer mitgeteilt, dass er voraussichtlich in der
ersten Sessionswoche im Militirdienst abwesend sein
werde, und er hat gewiinscht, es mochte die Be-
handlung der beiden Vorlagen auf die zweite Woche
verschoben werden. Die Kommission schliesst sich
diesem Wunsch an. Wie ich erfahren habe, wird
Herr Regierungsrat Scheurer nichsten Montag aus
dem Militdrdienst entlassen und wir konnten die bei-
den Dekrete somit ndchsten Mittwoch liber acht Tage
in Beratung ziehen.

Auf die zweite Woche angesetzt.

Dekret betreffend Schaffung der Stelle
eines fiunften Arztes an der Irrenan-
stalt Waldau.

Bereit.

Grossratswahlen und Wahlverfahren und

Passive Wahlfdhigkeit der Staatsbeam-
ten.

Priisident. Die beiden Geschifte wiirden, wie
bereits gesagt, in Verbindung mit dem Entwurf be-
treffend Abdnderung von Art. 19 der Staatsverfassung
ihre Erledigung finden.

Pfister, Prisident der Kommission. Das Trak-
tandum : Staatsbeamte, passive Wahlfidhigkeit, betrifft
nicht die Revision des Art. 19, sondern die Revision
eines andern Artikels der Staatsverfassung. Die Kom-
mision zur Priifung der Vorlage betreffend die Re-
vision des Art. 19 der Staatsverfassung und der Frage
der Grossratswahlen und des Wahlverfahrens war
der Auffassung, dass von ihr vielleicht auch gerade
die Eingabe der Staatsheamten iiber die passive Wahl-
fahigkeit vorberaten werden konnte, mit deren Prii-
fung sie vom Grossen Rat nicht ausdriicklich beauf-
tragt worden ist. Wir mochten den Grossen Rat
daher anfragen, ob er fiir diese Frage eine Spezial-
kommission einsetzen will oder ob die bestehende
Kommission sie auch gleich behandeln soll.

Prisident. Es diirfte sich in der Tat aus Zweck-
missigkeitsgriinden empfehlen, diesen Gegenstand der
bestehenden Kommission zu iiberweisen. Wird eine
andere Meinung geltend gemacht? Es scheint nicht
der Fall zu sein; das Geschift wire also der gleichen
Kommission iiberwiesen.

(19. Mai 1913.)

Expropriationen.

Ein Geschiit bereit.

Beschwerde Friedrich Spycher.
Wird vorldufig zuriickgelegt.

Aenderungen im Strafvollzug.

Steiger, Prisident der Staatswirtschaftskommis-
sion. Ich beantrage, dieses Geschdft auf die nichste
Session zu verschieben. Die Angelegenheit ist von
grosster Wichtigkeit und von erheblichen finanziellen
Folgen, so dass sie nicht so {ibers Knie gebrochen
werden kann, wie es der Fall wire, wenn wir sie
jetzt behandeln miissten.

Diirrenmatt. Ich mdéchte fragen, ob es nicht
zweckmissig wire, dieses Geschidft auch noch an
eine Spezialkommission zu weisen. Soviel ich weiss,
liegt es bei der Staatswirtschaftskommission, aber
es handelt sich bei der Verlegung der Strafanstalt
Thorberg doch nicht nur um finanzielle Konsequen-
zen, sondern um sehr wichtige prinzipielle Fragen des
Strafvollzugs, und es wire daher zweckmdissig, wenn
auch noch eine Spezialkommission ernannt wiirde.

Steiger, Prisident der Staatswirtschaftskommis-
sion. Das Geschift ist der Staatswirtschaftskommis-
sion noch nicht tiberwiesen. Der Regierungsrat hat zwar
die Ansicht, dass es von ihr gepriift werden soll, und
die Staatswirtschaftskommission wird nichsten Mon-
tag dariiber entscheiden, ob sie diese Priifung iiber-
nehmen will oder nicht. Dem Antrage des Herrn
Dr. Diirrenmatt kann ich mich nicht anschliessen.
Entweder soll das Geschift von der Staatswirtschafts-
kommission oder dann von einer Spezialkommission
vorberaten werden, aber nicht von zwei Kommissio-
nen; denn die Erfahrung lehrt, dass, sobald zwel
Kommissionen bezeichnet werden, man nie fertig wird ;
sie geraten einander oft in die Haare und es kommt
iiberhaupt kein richtiger Beschluss zustande. Wenn
Sie eine Spezialkommission mit der Priifung beauf-
tragen wollen, haben wir nichts dagegen; wir sind
nicht so ehrsiichtig, dass wir an der Behandlung die-
ses Geschéftes hangen wiirden. Allein ich mochte Sie
ersuchen, auf alle Félle von der Ueberweisung an
zwei Kommissionen abzusehen.

Abstimmung.

Fir den Antrag Diirrenmatt (Ueberwei-
sung an eine Spezialkommission . Minderheit.
Priisident. Das Geschift geht also an die Staats-

wirtschaftskommission, und' im iibrigen wird die Be-

handlung nach dem unwidersprochen gebliebenen An-
trage des Herrn Steiger auf die nichste Session ver-
schoben. :
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Naturalisationen und Strafnachlassge-
suche.

Werden auf Mittwoch angesetzt.

Kdufe und Verkdufe von Domédnen.

Bereit.

Erweiterungsbhauten in der chirurgi-
schen Klinik im Inselspital

Bereit.

Strassen- und andere Bauten, und Eisen-
bahngeschéfte.

v. Erlach, Bau- und Eisenbahndirektor, Bericht-
erstatter des Regierungsrates. Bereit sind sédmtliche
Strassen- und andere Bauten mit Ausnahme des
Geschiftes: Halenbriicke und Zufahrtssirassen, das
nach dem heutigen Beschluss der Staatswirtschafts-
kommission dem Rat erst nichste Woche vorgelegt
werden soll. Die unter Ziff. 2—5 angefithrten Eisen-
bahngeschifte sind zum Teil von der Staatswirt-
schaftskommission durchberaten, zum Teil werden sie
in der nichsten Kommissionssitzung von heute iiber
acht Tage erledigt werden. Wir ersuchen Sie des-
halb, die Eisenbahngeschifte auf die Tagesordnung
von néichsten Montag zu setzen. Bei diesem Anlasse
teile ich mit, dass es mir morgen {iiber acht Tage
nicht moglich wire, hier zu sein.

Waldkdufe und Verkdufe.
Kein Geschift.

Courtelary, Waisenhaus; Neubau.

Bereit.

St. Jmmer, Kirchgemeinde; Loskauf def
Wohnungsentschiddigungspflicht.

Bereit.

Anzige und Anfragen.

Bereit.

Wahlen.

Werden auf nichsten Mittwoch angesetzt.
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Limpachtal - Lyss - Strassenban IV, Klasse; Teilstiick
Scheanenberg-Brandholz.

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Die Limpachtalstrasse fiihrt von Lyss
durch das Limpachtal und schliesst bei Wengi an die
Staatsstrasse Suberg-Grossaffoltern-Wengi-Batterkin-
den an. Die Gegend, die von dieser Strasse durch-
zogen werden soll, hat bis jetzt von Strassen sehr
wenig gesehen; ein Stiick weit existiert eigentlich
tiberhaupt kein Verbindungsweg. Bereits im Jahre
1908 wurde von den beteiligten Gemeinden das Ge-
such gestellt, man mochte ein Projekt fiir eine Stras-
senverbindung aufnehmen lassen und an die Aus-
fihrung eine Subvention bewilligen. Das Projekt
wurde ausgearbeitet und die Kosten im ganzen auf
132,500 Fr. berechnet. Die weitere Behandlung der
Angelegenheit wurde jedoch verschoben, weil man
mit der Moglichkeit rechnete, dass die Gegend even-
tuell von der projektierten Oberaargau-Lyss-Bahn
durchzogen werden konnte. Allein die Bahn wird
nun von Lyss tiber Suberg-Grossaffaltern nach Wengi
gebaut werden, so dass das Limpachtal nicht an sie
zu liegen kommt. Die beteiligten Ortsgemeinden ha-
ben daher das Gesuch um Verabfolgung eines Bei-
trages an den Strassenbau wiederholt. Das Projekt
sieht drei Sektionen vor. Die erste umfasst das Stiick
von der Abzweigung von der Staatsstrasse bei Wengi
bis Scheunenberg und ist rund 2000 m lang. Zur-
zeit ist dort keine richtige Fahrstrasse, aber immerhin
ein kleiner Weg, der noch als Notbehelf dienen kann.
Die zweite Sektion, Scheunenberg-Brandholz, ist
2650 m lang. Dort besteht gar kein Verbindungsweg,
und dieses Stiick ist nach Ansicht der vorberatenden
Behorden jedenfalls das dringendste. Die dritte Sek-
tion, Brandholz-Lyss, hat eine Léinge von 2850 m;
hier existiert wieder ein Weg. Die Breite der neuen
Strasse betrdgt 5 m 40, die Maximalsteigung 5 9/,.
Die Kosten des mittleren Stiickes waren auf 53,350
Fr. veranschlagt, 44,000 Fr. fir den Bau und
9350 Fr. fiir die Landentschiddigungen. Ange-
sichts der Dringlichkeit der Erstellung dieser Sek-
tion stellten die Gemeinden im Jahre 1908 das Ge-
such, man mochte ihnen gestatten, dieses Strassen-
stiick vorgingig der Subventionierung durch den Gros-
sen Rat zu bauen. Die Baudirektion entsprach ihrem
Gesuch und der Bau wurde mittlerweile ausgefithrt.
Ueberraschenderweise kamen die Baukosten nicht so
hoch zu stehen, wie sie veranschlagt waren, sondern -
betrugen bloss 37,570 Fr. 87. Wir beantragen nun,
an dieselben den iiblichen Staatsbeitrag von 409/,
rund 15,000 Fr., auszurichten. Die Subventionie-
rung der beiden andern Teilstiicke kann heute
noch nicht erfolgen, sondern die Gemeinden miissen
sich da noch etwas gedulden.

Das zweite Alinea des Beschlussentwurfes, das
in der gedruckten Vorlage lautet: «Die beteiligten
Gemeinden haben die Strasse gemiss Gesetz fortan
richtig zu unterhalten», muss dahin abgeéindert wer-
den: «Die Ortsgemeinden Scheunenberg und Ottis-
wil, sowie die Einwohnergemeinde Lyss haben die
Strasse gemiiss Gesetz fortan richtig zu unterhalten».
Nach der ersten Fassung wiirde auch die Gemeinde
Grossaffoltern vom Strassenunterhalt betroffen. Sie
liegt aber gar nicht an diesem Strassenstiick, sondern
hat ihre Interessen auf der andern Seite des Hiigels,
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und deshalb muss ihr die Pflicht zum Unterhalt der
Strasse von vornherein abgenommen werden. Wir
empfehlen [hnen die Annahme des gedruckten An-
trages mit dieser Abédnderung.

Jenny, Berichterstatter der Staatswirtschaftskom-
mission. Die Staatswirtschaftskommission schliesst
sich dem Antrage des Regierungsrates an. Sie hat
sich allerdings gefragt, ob das Bediirfnis fiir eine Lim-
pachtalstrasse heute noch im gleichen Masse vor-
liege, wie es vor Jahren der Fall war. Es wurde
darauf hingewiesen, dass ja die Seeland-Oberaargau-
Bahn gebaut werde und diese Gegend beriihre. In
Wengi sei eine Station projektiert und die hier in
Frage stehenden Ortsgemeinden Scheunenberg, Ottis-
wil und Harderen befinden sich in unmittelbarer Nihe
dieser Station. Allein wir haben seitens der Bau-
direktion und namentlich von einem Mitgliede der
Staatswirtschaftskommission, Herrn Marti, nihern Auf-
schluss iiber die Verhiltnisse in der dortigen Gegend
bekommen. Es wurde darauf aufmerksam gemacht,
dass die genannten Ortschaften keinen Kies zu Bau-
zwecken und fiir den Unterhalt der Strassen besitzen,
sondern dass derselbe von Lyss her beschafft wer-
den muss und dass schon zur Bewiltigung dieses
Verkehrs eine direkte und gute Strasse notwendig ist.
Denn es ist natiirlich ausgeschlossen, den Kies in
Lyss einzuladen, ihn mit der Bahn nach Wengi zu
fuhren und dann dort wieder auszuladen und per
Wagen in die betreffenden Ortschaften zu verbringen.
Die Verhiltnisse sind derart, dass wir uns iiberzeugen
mussten, dass, auch wenn die Bahn gebaut wird,
ein Bediirfnis fiir die Strasse besteht.

Im weitern ist, wie Sie gehort haben, ein Teil-
stiick bereits gebaut. Wir stehen hier vor einem Ver-
fahren, .das nicht gewdhnlich ist, und es darf wohl
dem Wunsche Ausdruck gegeben werden, es mochte
inskilinftig von einem solchien Vorgehen Umgang ge-
nommen werden. Es ist sonst {iiblich, dass zuerst
die Subvention gesprochen und erst nachher die
Strasse gebaut wird. Wir mussten aber den Mit-
teilungen des Herrn Baudirektors entnehmen, dass die
Vorgéinge, die sich in frithern Jahren zwischen den
Gemeinden und der Baudirktion abgespielt haben,
derart waren, dass die Subvention notwendigerweise
nun auch nachtriglich ausgesprochen werden muss.
Wir empfehlen Ihnen also den Antrag des Re-
gierungsrates zur Annahme.

Genehmigt.
Beschluss:

Den Einwohnergemeinden Wengi, Grossaffol-
tern und Lyss wird fiir sich und zuhanden der
betreffenden Ortsgemeinden Scheunenberg, Ottis-
wil und Harderen an die 37,570 Fr. 75 betragen-
den Kosten des ausgefithrten 2650 m langen
Strassenbaues IV. Klasse Scheunenberg-Brand-
holz ein Staatsbeitrag von 400/, rund 15,000
Fr., auf Rubrik X F bewilligt, zahlbar in von
der Baudirektion zu bestimmenden Quoten.

Die Ortsgemeinden Scheunenberg und Ottis-
wil, sowie die Einwohnergemeinde Lyss haben
die Strasse gemiss Gesetz fortan richtig zu un-
terhalten.

Sie haben die Annahme dieses Beschlusses
zu erkliren.

(19. Mai 1913.)

Staatsstrasse Biiren-Oberwil; Korrektion hezw. Nen-
anlage.

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Die jetzige Staatsstrasse von Biiren
nach Oberwil zweigt bel der Ziegelei oberhalb Bii-
ren nach links ab und fithrt durch den Biirenwald
nach Oberwil hinauf. Sie hat teilweise ein schlech-
tes Langenprofil, indem Steigungen bis auf 169/, vor-
kommen. Im weitern fithrt sie lang durch den Wald,
was auf den Unterhalt nachteilig einwirkt; sie ist
hiufig nicht trocken, wird weich und ist nicht immer
in gutem Zustand, trotzdem der Wegmeister sich die
grosste Miithe gibt, sie richtig zu unterhalten. Die Ge-
meinde Oberwil hat schon 1908 das Gesuch gestellt,
die Strasse mdochte korrigiert werden. Es wurde auch
sofort ein Projekt aufgenommen, aber dabei stellte
sich heraus, dass es rationeller ist, statt das alte Tracé
zu korrigieren, die. Strasse zu verlegen, sie zirka einen
halben Kilometer weiter von Biiren weg nach links
abzweigen zu lassen und gegen Oberwil zu fiihren.
Auf diese Weise wird sie weniger in den Wald zu lie-
gen kommen, und iiberdies kann die Maximalsteigung
auf 2,89/, ermissigt werden. Der Staat ist einver-
standen, diese Losung zu wéhlen, die gegeniiber dem
jetzigen Zustand eine wesentliche Verbesserung dar-
stellt. Als Kronenbreite wurden 6 m angenommen, wo-
von 5,1 m Steinbett und zwei Banketten von je 45cm
Breite. Die ganze Bauldnge betrigt rund 1400 m. Wir
beantragen, die Korrektion der Staatsstrasse nicht ganz
aus Staatsmitteln auszufiihren, sondern einen Beitrag
von 809/, im Maximum 30,000 Fr., zu bewilligen und
die Gemeinden Oberwil und Biiren mit den restierenden
200/, zu belasten. Die beiden Gemeinden erkliren
sich damit einverstanden. Auch koénnen die 30,000
Fr. mit Riicksicht auf die gespannten Kredit-
verhiltnisse nicht sofort ausgerichtet werden, sondern
die beiden Gemeinden haben das Geld vorzuschies-
sen und die Baudirektion wird ihnen nach Massgabe
der ihr zur Verfiigung stehenden Mittel das Staats-
betreffnis ratenweise zukommen lassen. Wir miissen
bei allen Strassenbauten eine solche Echelonierung
vornehmen, sonst kommen wir mit unserm Kredit
nicht aus. Der Kredit ist tiberhaupt ungeniigend,
aber wenn wir nicht in dieser Weise vorgingen, konn-
ten noch viel weniger Projekte subventioniert und
zur Ausfithrung gebracht werden. Ich habe eine Zu-
sammenstellung der Verpflichtungen gemacht, die der
Staat fiir Strassen eingegangen ist, die zum Teil be-
reits erstellt sind, zum Teil jetzt gebaut werden und
zum Teil demniéchst in Bau kommen. Diese Ver-
pflichtungen, die in den kommenden Jahren von der
Baudirektion eingelost werden miissen, belaufen sich
zusammen auf den Betrag von 1,338,000 Fr. und
nach dem aufgestellten Verteilungstableau werden 25
Jahre vergehen, bis alles bezahlt ist.

Jenny, Berichterstatter der Staatswirtschaftskom-
mission. Das vorliegende Projekt sieht eine wesent-
liche Verbesserung der Verkehrsverhiltnisse in der
Richtung von Biiren nach Oberwil und den hinter-
liegenden Ortschaften des Bucheggberges vor. Seinc
Ausfithrung liegt aber auch im Interesse des Staates,
indem die neue Strasse wesentlich kiirzer wird als
die bestehende, die dann an die Gemeinden abge-
treten werden kann. Auch ist die bisherige Strasse
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sehr schattig und infolgedessen schwer zu unter-
halten, wihrend die Verhiltnisse sich auch in dieser
Beziehung bei der neuen Anlage bedeutend giinstiger
gestalten. Die Staatswirtschaftskommission empfiehlt
Ihnen daher, den Antrag des Regierungsrates zu ge-
nehmigen. '

Genehmigt.
Beschluss:

Das von der Gemeinde Oberwil b. B. mit
Gesuch vom 22. Februar 1911 vorgelegte Pro-
jekt mit gerader Variante fiir die 1406 m lange
Korrektion, bezw. Verlegung der Staatsstrasse
Biren a. A.-Oberwil b. B. im Kostenvoranschlag
von 37,000 Fr. (ohne Entschidigungen) wird ge-
nehmigt und fiir dessen Ausfithrung der Bau-
direktion auf Budgetrubrik X F ein Kredit von
809/, der wirklichen Baukosten, im Maximum
30,000 Fr., bewilligt.

Die Arbeiten sind nach den Vorschriften der
Baudirektion und unter der Kontrolle ihrer Or-
gane auszufiihren. Die Baudirektion ist er-
méchtigt, ihr allfillig noch zweckdienliche Aen-
derungen am Projekt bei der Ausfithrung anzu-
ordnen.

Die Gemeinden haben die Kosten einstweilen
vorzuschiessen. Die Auszahlung des Staatsbe-
treffnisses erfolgt in von der Baudirektion fest-
zusetzenden Raten nach Vorlage einer gepriiften
Abrechnung, in welche die wirklichen Bau- und
Projektkosten, sowie die Aufsichtskosten des
Staates, nicht aber die Landentschidigungs-,
Kommissions-, Geldbeschaffungs- wund Verzin-
sungskosten eingestellt werden diirfen.

Die alte Strasse wird den Gemeinden Ober-
wil b. B. und Biiren a. A. abgetreten.

Die Gemeinden Oberwil b. B. und Biiren
a. A. haben innerhalb dreier Monate nach Er-
O0ffnung dieses Beschlusses die Annahme des-
selben zu erkliren.

Oberbalm-Leimen-Bach-Strasse IV. Klasse; Neubau.

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Die Gemeinde Oberbalm ist gegen-
wirtig einzig durch eine Staatsstrasse mit Nieder-
scherli, das an der Strasse Bern-Schwarzenburg liegt,
verbunden. Nun ist in den letzten Jahren ein neuer
Strassenzug von Koniz iiber Schlieren durch das
Bachtal nach Niedermuhlern und weiter in die Bern-
Riieggisberg-Staatsstrasse einmiindend gebaut worden,
und es bietet sich der Gemeinde Oberbalm Gelegen-
heit, ihren hintern Teil durch die Erstellung eines
kurzen Strisschens iiber Leimen nach der erwihnten
Ko6niz-Niedermuhlern-Strasse mit der iibrigen Aus-
senwell zu verbinden. Das projektierte Stridsschen
hat eine Linge vonnichtganz 2km, wovon 1550 m auf
die Gemeinde Oberbalm und etwas tiiber 400m indas
Gemeindegebiet Koniz fallen. Die Strassenbreite soll 4 m
80 betragen, 4 m 20 Steinbett und zwei Banketten von
je 30cm. Die Maximalsteigung erreicht eine kurze
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Strecke 7,69/;,. Die Baukosten sind auf 38,000 Fr.
devisiert, die Landentschiddigung auf 8000 Fr. Die Not-
wendigkeit dieses Strassenbaues und die Begriin-
detheit der Ausrichtung der tiblichen Subvention von
409/, hat sich schon bei einem Augenschein, den
seinerzeit mein Vorgidnger vorgenommen hat, heraus-
gestellt. Derselbe hat denn auch der Gemeinde Ober-
balm zugesichert, dass er das Geschift sobald als
moglich vor den Grossen Rat bringen werde. Ich
lose hiermit dieses Versprechen ein und beantrage
Ihnen, an die Kosten des vorliegenden Projektes einen
Staatsbeitrag von 400/, im: Maximum 15,200 Fr., zu
bewilligen.

Jenny, Berichterstatter der Staatswirtschaftskom-
mission. Wer der Gemeinde Oberbalm und ihrer Um-
gebung einen Besuch abstattet, wird sofort den Ein-
druck erhalten, dass die Bevolkerung jener Gegend in
bezug auf Verkehrsstrassen nicht anspruchsvoll, son-
dern ausserordentlich genligsam und geduldig ist.
Diese Gemeinde hatte bis dahin nur einen Weg, um
mit der Aussenwelt in Verbindung zu treten: die
Staatsstrasse von Oberbalm nach Niederscherli, wo
sie in die Bern-Schwarzenburg-Strasse einmiindet.
Seit Jahren hat die Gemeinde gesucht, auch nach
der andern Seite eine Verbindung mit der Aussen-
welt zu bekommen, allein bis dahin war es nicht
moglich. Nun wurde vor einigen Jahren die Strasse
von Koniz iiber Schlieren nach Muhlern erstellt und

~dadurch ist der Gemeinde Oberbalm Gelegenheit ge-

boten, ihren lang gehegten Wunsch in Erfiillung gehen
zu lassen. Durch das projektierte Strasschen {ber
Leimen-Bach erhilt sie Anschluss an die Kéniz-Muh-
lern-Strasse. Wir halten die Erstellung dieser Strasse
fiir dringend notwendig, damit Oberbaln auch nach
Stidosten und Siiden eine Verbindung bekommt, und
wir empfehlen Thnen daher die Annahme des regie-
rungsritlichen Antrages auf Bewilligung eines Staats-
beitrages von 400/, an die auf 38,000 Fr. veran-
schlagten Baukosten.

Schmutz. Wir waren in der Gemeinde Oberbalm
etwas iiberrascht, als wir die letzte Kostenberechnung
zu Gesicht bekamen, die auf 38,000 Fr. lautet.
Nach den vor einigen Jahren angestellten Berechnun-
gen glaubten wir mit 32,000 Fr. auszukommen.
Wohl infolge der teurer gewordenen Arbeitslohne muss
jetzt mit einem Mehr von 5500 Fr. gerechnet
werden. Der grosste Teil der Strasse kommt in die
Gemeinde Oberbalm zu liegen, Konitz trifft es nur
wenige hundert Meter. Als wir diese Gemeinde an-
fragten, wie sie sich zum Strassenprojekt stelle, ant-
wortete sie uns nach zwei Jahren, sie sei damit
einverstanden, aber sie zahle nichts an die Bau-
kosten. Ich gebe zu, dass Koniz kein grosses In-
teresse am Zustandekommen dieser Strasse hat, aber
ein um so grosseres Interesse haben wir in Oberbalm.
Ich will nur einen Grund anfithren, warum die Strasse
fir uns ein Bediirfnis ist. Wir haben in der ganzen
Gemeinde keinen richtigen Strassenkies und beziehen
einen Teil desselben aus der Kiesgrube von Zimmer-
wald. Um zwei Kubikmeter Kies von Zimmerwald
nach Oberbalm zu fithren, sind aber streckenweise
vier Pferde notig. Sie konnen sich vorstellen, dass,
wenn die Kieszufuhr mit solchen Schwierigkeiten ver-
bunden ist, der Unterhalt und der Bau von Strassen
nicht leicht ist. Als wir seinerzeit das Gesuch um
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Subventionierung der projektierten Strasse an die
Staatsbehorden richteten, wurde uns ein Beitrag von
500/, in sichere Aussicht gestellt. Nun will man uns
bloss 409/, bewilligen, wihrend meines Wissens noch
letztes Jahr 459/, ausgerichtet wurden. So werden
wir dreifach gestraft: Erstens miissen wir die Bau-
kosten der ganzen Strasse tragen, zweitens sind die
Erstellungskosten wesentlich hoher, als urspriinglich
ausgerechnet wurde, und drittens sollen wir einen
kleinern Staatsbeitrag erhalten. Ich glaube, es sollte
moglich sein, wenigstens im dritten Punkte noch eine
kleine Verbesserung eintreten zu lassen, und ich
mochte beantragen und Sie ersuchen, den Staats-
beitrag auf 459/, zu erh6hen. Mdoglicherweise er-
folgt im Falle der Ausschreibung ein Abgebot seitens
eines Unternehmers, so dass trotzdem der bewilligte
Kredit des Staates die 15,200 Franken nicht wesent-
lich ibersteigen wird. Ich empfehle Thnen die An-
nahme meines Antrages.

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Ich muss den Rat ersuchen, bei den
409/, zu bleiben. Es ist nicht richtig, dass letztes
Jahr durchschnittlich noch 459/, und vor nicht langer
Zeit noch 500/, gegeben wurden. Der Ansatz von
400/, fir Gemeindestrassen ist schon seit geraumer
Zeit iblich, und wie ich IThnen dargetan habe, sind
die Kreditverhaltnisse der Baudirektion wirklich nicht
dazu angetan, um von dieser Uebung abzugehen und
die 400/, zu iiberschreiten. Gehen wir hier weiter,
so schaffen wir damit einen Prézedenzfall, auf den
sich die -andern sofort berufen und ebenfalls 459/,
verlangen werden.

Abstimmung.

Fiir den Antrag der vorberatenden Be-
horden (409/,) . . . . . b6 Stimmen.
Fir den Antrag’ Schmutz (45 °) - . 256 »

Beschluss:

Das von der Gemeinde Oberbalm eingereichte
Projekt fiir eine 1985 m lange, ohne Entschi-
digungen auf 38,000, Fr. veranschlagte neue
Strasse IV. Klasse von Oberbalm iiber Leimen
in die Bachstrasse wird mit den blauen Aen-
derungen in den Pldnen genehmigt und den Ge-
meinden Oberbalm und Kéniz ein Staatsbeitrag
von 4090/, der wirklichen Baukosten, im Maxi-
mum 15,200 Fr., auf Rubrik X F bewilligt unter
folgenden Bedingungen :

1. Die Arbeiten sind nach den Vorschriften
und Weisungen der Baudirektion und unter Kon-
trolle ihrer Organe auszufithren. Letztere ist
ermichtigt, ihr zweckméssig erscheinende Aen-

- derungen am Projekt im Einvernehmen mit den
Gemeinden anzuordnen.

2. Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt
unter Vorbehalt der Kreditverhiltnisse der Bau-
direktion in von ihr festzusetzenden jidhrlichen
Raten.

3. Nach Vollendung der Arbeiten ist der Bau-
direktion eine amtlich beglaubigte Abrechnung
vorzulegen, in welche die wirklichen Projekt-,
Bau- und Aufsichtskosten des Staates exklusive
Geldbeschaffungs-, Kommissions- und Landent-
schiddigungskosten eingestellt werden diirfen.
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4. Nach Vollendung des Baues ist die Strasse
als Verbindung IV. Klasse gemiss Gesetz durch
die Gemeinden zu unterhalten.

5. Die Gemeinden Oberbalm und Koéniz haben
innerhalb zweier Monate, vom Tage der Eroff-
nung an gerechnet, die Annahme dieses Be-
schlusses zu erkliren.

Juragewisserkorrektion, Nidau-Aarschlensen; Umbau
der Schwimmtordffnungen in Schiitzenwehre.

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Es handelt sich um die Fertigstellung
des angefangenen Umbaues der Nidauschleusen. Ich
will Sie nicht noch einmal mit der Geschichte dieser
Schleusen behelligen, sondern ohne weiteres auf das
Geschift selbst eintreten.

Im Jahre 1910 bewilligte der Grosse Rat einen
Kredit von 48,000 Fr., um das Schwimmtor links
durch ein Schiitzenwehr zu ersetzen. Die Ar-
beit wurde.nach einigen Hindernissen letzten Herbst
gliicklich vollendet. Im Jahre 1911 war nidmlich eine
Zeitlang zu wenig Wasser, um pneumatisch auf die
Sohle hinabzugelangen, und als endlich Wasser ge-
nug da war, passierte das Missgeschick, dass der
Caisson umstiirzte. Infolgedessen konnten die Arbei-
ten eigentlich erst letztes Jahr recht in Angriff ge-
nommen werden. Bei der Ausfiihrung derselben er-
gab sich, dass noch weitere Arbeiten nétig waren, die
man nicht hatte voraussehen koénnen. So war die
Sohle des Wehres selbst teilweise derart angefressen,
dass sie erneuert werden musste. Die beiden Strom-
pfeiler waren unterspithlt und ihre Fundationen zum
Teil sehr in Mitleidenschaft gezogen, so dass es ge-
fahrlich gewesen wéire, sie in ihrem Zustande zu be-
lassen. Infolge dieser unvorhergesehenen Arbeiten
kam der Umbau des linken Schwimmtors auf 77,726
Fr. 70 zu stehen.

Wir beabsichtigen nun,auch die rechte Schwimmtor-
offnung durch ein Schiitzenwehr zu ersetzen, also die
Anlage ganz umzubauen. Dieser vollstindige Umbau
ist natiirlich mit grossen Kosten verbunden und wir
wandten uns daher mit einem Subventionsgesuch an
den Bund. Derselbe sicherte uns einen Beitrag:von
50,000 Fr. zu, unter der Bedingung, dass wir die
Arbeiten sofort ausfiihren.

Damit die Schiffahrt von den Seen auf die Aare
nicht gehindert wird, muss die rechte Schwimmtor-
offnung 3 m 50 hoch projektiert werden, d. h. 50 cm
hoher als die linke. Diese Ho6he entspricht genau
derjenigen bei der Nidaubriicke, unter der die Schiffe
ungehindert durchfahren kénnen.

Der - Gesamtkostenvoranschlag, in dem wir eine
ziemliche Summe fiir Unvorhergesehenes aufnehmen,
beziffert sich auf 180,000 Fr.Darin sind die 77,726 Fr.
70, die der Umbau der linken Oeffnung bereits gekostet
hat, inbegriffen. Nach Abzug der Bundessubvention von
50,000 Fr. verbleiben noch 130,000 Fr. Der Grosse Rat
hat, wie bereits erwéhnt, schon einen Kredit von
48,000 Fr. bewilligt, dazu kommen zwei Kreditbewil-
ligungen des Regierungsrates an unvorhergesehene
Arbeiten im Betrag von 10,518 Fr. 50. Somit
bleiben noch 71,481 Fr. 50 ungedeckt, und wir
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ersuchen Sie, uns diesen Kredit zu bewilligen, da-
mit wir diesen Sommer das rechte Schwimmtor eben-
falls umbauen kénnen.

Wir hoffen, dass nach Vollendung dieser Arbei-
ten die Reklamationen, die je und je von der Ge-
gend des Bielersees wegen der Bedienung der Nidau-
schleusen gekommen sind, verstummen werden. Denn
wenn die beiden Schwimmtore beseitigt und an beiden
Orten Schiitzenwehre angebracht sind, wird die Be-
dienung eine viel raschere sein und man wird im
Falle von Hochwasser in Nidau viel prompter dafiir
sorgen koOnnen, dass das Wasser abfliesst. Im wei-
tern wird es moglich sein, im Winter cen Nieder-
wasserstand im Bielersee eher etwas héher zu halten,
als bis jetzt moglich -war. Das ist nicht nur fiir die
Schiffahrt auf dem Bielersee von "Vorteil, sondern
auch fiir die Uferanstosser, fiir die Ufermauern usw.

Biihler (Matten), Berichterstatter der Staatswirt-
schaftskommission. Die Nidauschleusen diirften den
Mitgliedern, die schon ldngere Zeit dem Rat ange-
horen, noch in guter Erinnerung sein. Vor ungefihr
zehn Jahren gaben sie Anlass zu Angriffen seitens
einiger Vertreter der Bielerseegegend gegeniiber dem
Bezirksingenieur des Seelandes. Die dortige Gegend
war damals zum Teil iiberschwemmt worden und die
Schuld an dieser Katastrophe suchte man dem Be-
zirksingenieur in die Schuhe zu schieben, wihrend
sich seither erwiesen hat, dass es mehr an den man-
gelhaften Schleuseneinrichtungen gelegen hatte. Der
angefochtene Bezirksingenieur war offenbar doch et-
was besser, als er hier dem Grossen Rate vorgestellt
wurde, und er hat jedenfalls mindestens ebenso zu-
verlissig funktioniert wie die patriarchalischen Ein-
richtungen der Nidauschleusen.

. Auch die Hochwasser von 1910 haben die Unzu-
linglichkeit der Schwimmtoreinrichtungen im Betrieb
der Schleusen von Nidau wiederum erwiesen, denn
auch unter der Obhut e€ines speziell mit der Ueber-
wachung betrauten — wie wollen wir ihm sagen? —
«Ueberschwemmungsingenieurs» kamen Unregelmis-
sigkeiten vor und konnten die Schwimmtore nicht
rechtzeitig gehoben werden, so dass sie wihrend der
ganzen Hochwasserperiode in der Tiefe blieben. We-
der der frithere Bezirksingenieur noch der neuer-
nannte Ueberschwemmungsingenieur konnten im kri-
tischen Moment die Schwimmtore zum Schwimmen
bringen. Sie haben sich das Schwimmen offenbar
so vorgestellt, wie jener Oberlinder, der einst ins
Wasser fiel. Als man ihm nachher sagte, es hitte
nicht viel gefehlt, so wire er ertrunken, warum er
denn' nicht geschwommen sei, .gab er zur Antwort:
Dummer Dorfteufel, wie kann man schwimmen, wenn
man mit den Fissen nicht auf den Boden kommt?
(Heiterkeit.)

Die in Nidau bisher zur Verwendung gelangten
Schleusen passen nicht in eine Gebirgsgegend, wo der
Wasserstand oft iber Nacht sich ganz erheblich ver-
indert. Nachgewiesenermassen ist auch im Nidau-
kanal der Wasserstand innert 24 Stunden schon um
1 m 50 gestiegen. Ueberdies ist die Handhabung
der Schwimmtore sehr zeitraubend; darum kamen
auch die Unregelmissigkeiten vor. Zudem bietet ihre
Bedienung eine grosse, Gefahr fiir das Personal. Der
Umbau der Schwimmtore in Schiitzenwehre liegt im
Inseresse der Verhiitung kiinftiger Ueberschwemmun-
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gen, 'im Interesse der Schiffahrt und auch im In-
teresse des Kanals selbst.

Zum Unterhalt der von der Juragewisserkorrek-
tion erstellten Wasserldufe und Kunstbauten existiert
ein Fonds, der nach Dekret eine Million Franken be-
tragen soll und dessen Zinsen fiir die Bestreitung
der Kosten dieses Unterhaltes bestimmt sind. Auf
Ende 1912 betrug der Fonds 921,456 Fr. 49, und
er wiirde nach Vollendung des Umbaues der Nidau-
schleusen im Jahre 1915 voraussichtlich auf 850,000
Fr. zurlickgehen. Aber der dringende Umbau
darf unter keinen Umstinden wegen des Standes
dieses Fonds verschoben werden. Es handelt sich um
die Ausfithrung ausserordentlicher Arbeiten, und in-
folgedessen darf nach unserm Dafiirhalten der Fonds
auch in ausserordentlicher Weise beansprucht werden.
Die Staatswirtschaftskommission erblickt darin keine
Verletzung der bezliglichen Dekretsbestimmungen.
Nach Ausfithrung dieser Arbeiten werden die Zinser-
trignisse des Fonds voraussichtlich tiber den ordent-
lichen Unterhalt hinaus das Kapital nach und nach
wieder auf die vorschriftsgemisse Hohe bringen. Letz-
ten Herbst hat der Berichterstatter der Staatswirt-
schaftskommission iiber die Staatsrechnung pro 1911
den Wunsch ausgesprochen, es mochten die dem
Schwellenfonds fir die Juragewisserkorrektion zu-
viel entnommenen 49,000 Fr. gemdiss Dekret von
1882 diesem Fonds wieder zugefithrt werden. Nach-
dem nun aber die Verhiltnisse betreffend den Fonds
seit der Berichterstattung iiber die Staatsrechnung
pro 1911 neuerdings gedndert haben, nimmt die
Staatswirtschaftskommission Umgang von diesem
Wunsche und empfiehlt Thnen die Annahme der Vor-
lage des Regierungsrates.

Grenehmigt.
Beschluss:

Die Baudirektion unterbreitet zur Genehmi-
gung und Kreditbewilligung die Abrechnung fiir
den auf Grund des Grossratsbeschlusses vom 15.
Mirz 1910 und des Bundesratsbeschlusses vom
gleichen Tage ausgefithrten Umbau der links-
seitigen Schleusentoréffnung zu Nidau in ein
Schiitzenwehr, sowie das Projekt fiir die gleich-
artige Einrichtung der rechtseitigen Oeffnung im
Kostenbetrag von 77,726 Fr. 70 und 102,273 Fr.
30, zusammen 180,000 Fr.

An die Kostensumme hat der schweizerische
Bundesrat durch Beschluss vom 15. April einen
Bundesbeitrag bewilligt von 50,000 Fr., zahl-
bar in 5 jihrlichen Raten von hdchstens 10.000
Franken.

Durch Grossratsbeschluss vom 15. Médrz 1910
und Regierungsratsbeschliisse vom 15. Mirz 1910
und 31. Oktober 1911 wurden bereits bewilligt
58,518 Fr. 50, bleiben somit ungedeckt 71,481
Fr. 50.

Der Grosse Rat genehmigt die Vorlage der
Baudirektion und bewilligt fiir den Einbau der
beiden Schiitzenwehre 71,481 Fr. 50 auf Rech-
nung des Schwellenfonds der Juragewisserkor-
rektion.
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Erweiterungsbauten in der chirurgischen Klinik im
Inselspital,

Konitzer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Als seinerzeit das Inselspital gebaut
wurde, hat man verschiedene Réaumlichkeiten, die
von den Professoren gewiinscht wurden, nicht er-
stellt, weil die notigen Mittel fehlten. Die Begehren
wurden seither wiederholt und man hat denselben da
und dort bereits Rechnung getragen. Nun hat vori-
ges Jahr auch Herr Professor Kocher verschiedene
dringende Erweiterungsbauten fiir die chirurgische
Klinik verlangt, und da in jene Zeit gerade sein Jubi-
lium fiel, glaubte man, seinem Ansuchen entsprechen
zu sollen. Projektiert sind ein Anbau zur Auf-
nahme der Krankengeschichten, Instrumente usw.,
wofiir zurzeit die geigneten Raumlichkeiten fehlen;
ferner ein Anbau fiir einen neuen Arbeitsraum der
Assistenten, denen jetzt kein Platz zur Verfiigung
steht, wo sie ungestort wissenschaiftlichen Arbeiten
obliegen kénnen; auch der Raum fiir die Kranken, die
auf die Operation warten, sei ungeniigend, indem die
Patienten allen moglichen Temperaturschwankungen
ausgesetzt seien. Endlich wird ein Anbau fiir Tier-
stallungen gefordert, da gegenwirtig diese Stallungen
sehr ungilinstig plaziert seien, so dass das ganze Haus
von den penetranten Stallgeriichen verpestet werde.
Nachtriglich hat Herr Professor Kocher auch noch
umfangreiche Reparaturen im Operationssaal verlangt.
Der Verwaltungsrat der Inselkorporation hat fiir diese
Arbeiten eine neue Kostenberechnung aufgestellt, nach-
dem die erste als ungeniigend erklirt worden war,
und er veranschlagt die Gesamtkosten auf 72,000 Fr.
Wir beantragen Ihnen, diesen Kredit zu bewilligen.

Jenny, Berichterstatter der Staatswirtschaftskom-
mission. Das vorliegende Geschaft hat die vorbe-
ratenden Behorden bereits frither beschiftigt. Leider
waren die Angaben iiber das auf Veranlassung des
hervorragenden Gelehrten unserer Hochschule, Herrn
Professor Kocher, entstandene Projekt mehr nur sum-
marisch und ungentigend. Beim ndhern Studium der
Vorlage stellte sich heraus, dass der verlangte Kredit
von 49,000 Fr. nicht hingereicht hitte, um die
projektierten Anlagen in befriedigender Weise zu er-
stellen. Der Kredit musste infolgedessen nach den
speziellen Angaben der Baudirektion auf 72,000 Fr.
erhoht werden. Wir empfehlen Ihnen mit dem
Regierungsrat die Bewilligung dieses Kredites fir
die Erweiterungsbauten in der chirurgischen Klinik
im Inselspital.

Scherz. Nach den Schriftstiicken, die den Mit-
gliedern des Grossen Rates von verschiedenen be-

teiligten Seiten zugekommen sind, sollte man an-.

nehmen, dass die Kosten fiir Neubauten und laufende
Reparaturen im Inselspital aus dem bekannten Lory-
legat bestritten werden konnten. Nun mag ja die
Regierung dariiber besser Auskunft wissen als ein
Mitglied des Grossen Rates, doch hielt ich es immer-
hin fiir angezeigt, darauf aufmerksam zu machen.
Ich mochte in keinem Falle der Ausfiihrung der
projektierten Bauten irgendwelche Schwierigkeiten be-
reiten, sondern es ist selbstverstindlich, dass sie so
rasch als moglich erstellt werden sollen. Allerdings
mit einer Ausnahme. Ziff. 1, lit. ¢, sieht die Er-
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stellung eines Anbaues vor fiir experimentelle Unter-
suchungen (Tierstallungen) im Kostenvoranschlag von
5000 Fr. Mit dem Ausdruck «experimentelle Un-
tersuchungen» umschreibt man die Sache sehr schon,
aber es ist darunter nichts anderes verstanden
als die im ganzen Lande bekannte Vivisektion. Man
wird mir einwenden, die Vivisektion bestehe schon so
lange und werde noch linger bestehen bleiben miis-
sen. Allein der Stand der medizinischen Wissen-
schaft hat doch solche Fortschritte gemacht, dass be-
deutende Spitaldrzte die Notwendigkeit und Niitz-
lichkeit der Vivisektion fiir die menschliche Heilkunde
unbedingt bestreiten. In diesem Falle wire es an
der Zeit, damit abzufahren und in den Réten dagegen
Stellung zu nehmen, statt immer neu Geld auszu-
geben fiir eine so elende Tierquilerei. Wir wollen
die Frage der Vivisektion jetzt nicht weiter erértern,
vielleicht bietet sich dazu eine geeignetere Ge-
legenheit, aber es fragt sich schliesslich doch, ge-
stitzt auf welche Gesetzesbestimmungen tagtiglich
diese grausamen Tierquilereien vorgenommen werden
dirfen. Wenn man glaubt, man kénne mit einem
hochmiitigen Licheln tber diese Frage hinweggehen,
50 konnte einmal draussen im Lande ein Sturm los-
brechen und mit der elenden Grausamkeit, die da
an der unverniinftigen Kreatur veriibt wird, tabula
rasa machen. Ich stelle den Antrag, diesen Kredit zu
streichen.

Koénitzer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Was die Frage der Verwendung des
Legates Lory anbelangt, so kann ich Sie versichern,
dass wenn dort irgend etwas zu holen wire, ich ohne
weiteres aus dieser Quelle geschopft hitte. Aber da
ist vorldufig nichts zu machen. Sie werden sehen,
dass ich bei einem folgenden Geschift die Kreditbe-
willigung davon abhingig gemacht habe, dass man
noch die Frage untersuche, ob nicht das Lorylegat
herbeigezogen werden konnte.

Was den Kredit fiir die Tierstallungen anbetrifft,
so dirfen wir ihn nicht streichen; wir haben Herrn
Professor Kocher diesen Anbau versprochen. .Ich
personlich stehe in der Frage der Vivisektion auf dem
Boden des Herrn Scherz, aber bei diesem Geschift
konnen wir nicht dazu Stellung nehmen. Es wird sich
zeigen, was dann spiter kommen wird. Ich méchte
Ihnen deshalb beantragen, die 5000 Franken ehen-
falls zu bewilligen. .

Scherz. Wenn die Regierung Herrn Professor Ko-
cher gegeniiber bereits das Wort gegeben hat, steht
es mir nicht wohl an, den Starrkopf zu machen und
auf dem Antrage zu bebarren. Aber wie Herr Re-
gierungsrat Konitzer selbst sagt, werden wir uns in
der Sache einmal wiedersehen, und es ist gut, wenn
der Finger erhoben wurde, damit man weiss, dass
die Sache einmal kommen wird. Ich ziehe meinen
Antrag zuriick.

Genehmigt. .
Beschluss:
1. Den vom Verwaltungsrat der Inselkorpora-

. tion vorgelegten Bauprojekten zur Erweite-
rung der chirurgischen Klinik im Inselspital
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wird die Genehmigung erteilt. Diese Pro-
jekte umfassen: '

a) einen Anbau zur Aufnahme der Kranken-
geschichten, Instrumente etc. und des
Sterilisierraumes, devisiert, inkl. innere
Ausstattung, fiir 48,500 Fr.;

b) einen Anbau fiir den neuen Arbeitsraum
der Assistenten, nebst diversen innern
Uménderungen in der Klinik, devisiert,
inkl. innere Einrichtung, fiir 18,500 Fr.;

¢) einen Anbau fiir experimentelle Unter-
suchungen (Tierstallungen), devisiert, inkl.
Installationen, fir 5000 Fr.

2. Zur Deckung der Baukosten wird in An-
wendung von Art. 3 des Vertrages zwischen
dem Staate Bern und der Inselkorporation

- vom 28. November 1910 ein Kredit von
72,000 Fr. zu Lasten der laufenden Staats-
verwaltung bewilligt.

. 8. Durch vorstehenden Beschluss wird die
Schlussnahme des Regierungsrates vom 15.
November 1912 in gleicher Sache aufge-
hoben.

Staatsstrasse Bern-Neubriick ; Korrektion und Ab-
tretung an die Gemeinde Bern.

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Die Neubriickstrasse in Bern, die an
der Schiitzenmatte und beim Bierhiibeli vorbei nach
dem Bremgartenwald und hinunter zur sogenannten
Neubriicke fithrt, ist Staatsstrasse. Sie wird nich-
stes Jahr die Hauptzufahrtsstrasse bilden zur Lan-

desausstellung, die auf dem Viererfeld bei der
Enge und lings dem Bremgartenwald bis hin-
liber zur Lénggasstrasse abgehalten wird. Die

Strasse ist teilweise etwas schmal, besonders zwi-
schen dem Bierhiibeli und der Neufeldstrasse. Un-
terhalb dem Bierhiibeli hat sie auch ein unregelmis-
siges Lingenprofil und zum Teil hat sie kein richtiges
Steinbett, so dass es sich rechtfertigt, sie vor der
Landesausstellung in einen Zustand zu stellen, dass
sie dem grossen ‘Verkehr, den man erwartet, zu ge-
niigen vermag. Die Stadt Bern hat ein Projekt aus-
arbeiten lassen, das eine Strassenfahrbahn von
durchgehend 10 m Breite vorsieht. Auf der Strecke
vom Henkerbriinnli bis zum Bierhiibeli kann auf der
Bergseite kein Trottoir erstelit werden, weil dort
Mauern und steile Boschungen gegen die Hiuser der
Alpeneckstrasse vorhanden sind. Ein Trottoir ist ein-
zig auf der Seite nach der Tiefenaustrasse vorgesehen
und muss teilweise auf Stiitzmauern mit Bogen ge-
stellt werden. Vom Bierhiibeli weg werden zwei
Trottoirs von je 3 m Breite erstellt, aber sie wer-
den, um die schonen Alleebdume zu schonen, nicht
direkt an die Fahrbahn angebaut, sondern ausserhalb
der Biume angelegt werden, so dass die Strasse also
eine Totalbreite von mehr als 16 m erhalten
wird. Die Strasse ist, wie gesagt, eine Staatsstrasse
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I. Klasse, deren Breite unser Strassenbaupolizeige-
setz auf 7 m 20 bestimmt. Wenn wir also fiir die
Korrektion der Strasse aufzukommen haben, fallen
fir uns nur die 7 m 20 in Berechnung; was
dariiber hinaus geht, fillt zu Lasten der Gemeinde
Bern, unter Zuerkennung eines allfilligen Staatsbei-

trages.

Nach lingern Unterhandlungen sind wir iberein-
gekommen, dass der Staat die Kosten der richtigen
Herstellung der Strasse in einer Breite von 7 m
20 ibernehmen und im fernern an die Ver-
breiterung der Strassenfahrbahn itber 7 m 20
hinaus auf 10 m einen Beitrag von 400/, leisten
soll, wie dies Strassen IV. Klasse gegeniiber iiblich
ist. Ebenso ist die Kanalisation, die auf der ganzen
Strassenldnge rationell durchgefiihrt werden soll, mit
einem Staatsbeitrag zu bedenken, wie das itiberall
geschieht, wo Kanalisationen ausgefiihrt werden, die
dazu helfen, das Strassenwasser unschidlich abzu-
fiihren.

Bei diesem Anlasse sagte sich der Staat, die
Strasse sollte von der Gemeinde in Unterhalt genom-
men werden. Es geht nicht wohl an, dass eine Strasse,
die von 7 m 20 auf 10 m verbreitert wird, zum Teil
vom Staat und zum Teil von der Gemeinde unter-
halten werde. Auch in dieser Beziehung hat eine
Einigung stattgefunden, in dem Sinne, dass der Ge-
meinde Bern fir die Abtretung der Strasse in ihren
Unterhalt per Quadratmeter die gleiche Entschidi-
gung ausgerichtet werden soll, die seinerzeit die Ge-
meinde Biel fiir die Uebernahme der auf ihrem Ge-
biete gelegenen Staatsstrassen erhalten hat, d.h.6 Fr.
23. Das macht eine Loskaufsumme von insgesamt 80,400
Fr. Dazu kiime noch der Betrag fiir die Herstellung der
Strasse in einer Breite von 7 m 20 und der Staatsbeitrag
von 409/, an die der Gemeinde durch die Verbreiterung
der Strasse auf 10 m erwachsenden Kosten, was eine
Summe von 59,600 Fr. ergibt. Die Gemeinde Bern
wiirde also im ganzen vom Staat 140,000 Fr. erhalten,
wogegen sie sich verpflichtet, das aufgestellte Pro-
jekt auszufitlhren und nachher den Unterhalt der
Strasse von der Eisenbahnbriicke beim Eingang in die
Schiitzenmatte bis zum Bremgartenwald zu {iber-
nehmen.

Wenn wir das Geschift heute vorbringen, geschieht
es hauptsichlich deshalb, um der Stadt Bern zu ermog-
lichen, die Strasse bis zur Eréffnung der Landesausstel-
lung in guten Zustand zu stellen, damit der Verkehr
nach der Landesausstellung sich ohne irgendwelches
Hemmnis abwickeln kann. Wenn die Landesausstel-
lung nicht vor der Tiire stiinde, hétte ich dieses Ge-
schift dem Grossen Rat noch nicht vorgelegt. Allein
die Landesausstellung verlangt auch von uns einige
Opfer, und deshalb empfehle ich Ihnen die Annahme
des gedruckt vorliegenden Beschlussentwurfes.

Jenny, Berichterstatter der Staatswirtschaftskom-
mission. Die Korrektion der Neubriickstrasse ist mit
Riicksicht auf die nichstes Jahr in Bern stattfindende
Landesausstellung notwendig geworden. Die Strasse
fithrt ins Herz dieser Landesausstellung und es wird
sich zweifellos vom Bahnhof Bern nach dem Landes-
ausstellungsplatz ein gewaltiger Verkehr abspielen,
dem die Strasse in ihrem heutigen Zustande, mit
ihren Steigungs- und Tramwayverhiltnissen, nicht ge-
wachsen wire. Sie muss so hergestellt werden, dass
sie nichstes Jahr diesen Verkehr bewiltigen kann.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1913. 4
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Anderseits ist zu sagen, dass auch mit Riicksicht auf
die bauliche Entwicklung jener Gegend eine Ver-
besserung der Strasse durchaus geboten ist. Dabei
sind freilich mehr die Interessen der Stadt in Frage
als diejenigen des Staates. Allein nachdem die Lan-
desausstellung mit der Sache in Verbindung steht,
hat der Staat sich bereit erklart, an der Korrektlon
der Strasse mitzhuelfen. '

Die Korrektion kostet die Stadt Bern ziemlich viel
Geld. Die Baukosten sind auf 156,000 Fr. ver-
anschlagt. Dazu kommt noch. 'der grdssere Betrag
von 264,000 Fr. fiir Landentschidigungen, so dass
der Stadt Gesamtkosten im Betrage von 420,000 Fr.
erwachsen. Die Landentschidigungen sind so hoch,
weil infolge der Verbreiterung der Strasse im
dortigen Quartier kostspielige Anlagen beseitigt
werden miissen. Die Abmachungen, wie sie zwi-
schen Staat und Stadt getroffen wurden, sind Ihnen
vom Herrn Baudirektor mitgeteilt worden, und ich
will das Gesagte nicht wiederholen. Der Staat hat
sich bereit erkldrt, an die Korrektionsbauten eine
Summe von 59,000 Fr. zu zahlen. Im weitern
iibernimmt die Stadt Bern die Strasse von der Eisen-
bahniiberfahrt im &dussern Bollwerk bis zum Brem-
gartenwald zum spétern Unterhalt, wofiir ihr der
Staat eine Entschddigung von 80,400 Fr. aus-
richtet. Der Gesamtbeitrag des Staates belduft sich
somit auf 140,000 Fr. Wir halten die getrof-
fenen Abmachungen fiir der Sachlage angemessen.
Beide Teile sind entsprechend beriicksichtigt worden,
und wir empfehlen Ihnen daher den Antrag des Re-
gierungsrates zur Annahme

Genehmigt. s
: . Beschluss:

1. Der Gemeinde Bern wird -auf Grund des
vorgelegten Projektes fiir die Korrektion der
Staatsstrasse Bern-Neubriick, vom sogenannten
Henkerbriinnli beim Tierspital bis zur Bremgar-
tenstrasse, ein Staatsbeitrag von 59,600 Fr. be-
willigt, zahlbar unter Vorbehalt der Kreditver-
hiltnisse in von der Baudirektion festzusetzen-
den jihrlichen Teilbetrigen aus Rubrik X F.

2. Die genannte Staatsstrasse wird von der
Eisenbahniiberfahrt beim &dussern Bollwerk bis
zur Bremgartenstrasse der Gemeinde Bern zum
fernern Unterhalt und Eigentum abgetreten ge-
gen eine Entschidigung von 80,400 Fr., deren
Zahlungsweise vom Reglerungsrat mit dem Ge-
meinderat festzustellen ist.

3

Spiez-Ho‘lidrich-Stras‘se; Neuban, |

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Es handelt sich um den Bau einer
Strasse 1V. Klasse, die ihren Anfang beim Bahnhof
Spiez nimmt, durch das Dorf Hondrich hinauffiihrt
und dort. in die jetzige Staatsstrasse nach Aeschi

einmiindet. Schon seit langer Zeit beschiftigte man
" gich mit dem Projekte, die Doérfer Hondrich und

Abzweigung von der Spiez-Frutigen-Strasse.
‘kam noch eine weitere Verbindung zwischen Spiez

-gelangt.

* 2000 Fr.

g

(19. Mai 1918.)

Aeschi auf kiirzerem Wege mit dem Bahnhof in Spiez
zu verbinden. Schon lange’bevor iiberhaupt im Ober-
land an eine Eisenbahn gedacht wurde, d. h.
bereits in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts
handelte es sich ‘darum, dort eine Strasse zu bauen,
allein das Projekt kam nicht zur -Ausfithrung. Da-
gegen wurde: .eine  Verbindung mit Hondrich und
Aeschi via- Spiezwiler-Stegweid hergestellt durch eine
Seither

und Aeschi zustande, nidmlich durch die Anlage def
sogenannten Faulenseebadstrasse Sie fithrt iiber Krat-
tigen,” wo sie in die Staatsstrasse Leissigen-Aeschi
einmiindet und wird gegenwirtig von der Post Spiez-
Aeschi beniitzt. Beide Strassen haben aber den Nach-
teil, dass man nur auf grossen Umwegen nach Aeschi
Deshalb bildete sich schon vor 20 Jahren,
als die Thunerseebahn im Bau war, ein Komitee, das

die Ausarbeitung eines Projektes fiir eine Strassen-

verbindung Spiez-Aeschi tiber Hondrich betrieb. Im
Herbst 1892 wurde das Projekt dem Staat eingereicht
und es musste seither verschiedene Abédnderungen
iiber sich ergehen lassen. Anfidnglich wiinschte die
Baudirektion, es mochte ein etwas anderes Tracé ge- -
wihlt werden. Vorgesehen war, vom Bahnhof Spiez
ansteigend so rasch als mdglich zum Hondrichwald
hinauf zu gelangen und von dort links abbiegend die
Hohe zu erreichen. Die Baudirektion stellte sich auf
den Standpunkt, es sollte auf eine lingere Strecke
die bestehende Faulenseebadstrasse beniitzt und erst
Ostlich vom Hondrichwald abgezweigt und die Ent-
wieklung nach Hondrich gesucht werden. Das konnte
aber der Gemeinde Spiez nicht dienen, ebensowenig
Hondrich. Denn wenn auch eine kiirzere Bauldnge
zustande gekommen wére, so wire doch eine bedeu-
tend lingere Strasse von Spiez nach Aeschi geschaf-
fen worden. So einigte man sich schliesslich auf das
heute vorliegende Projekt.

Dasselbe sieht eine Strassenbreitée von 4 m 80
und eine Maximalsteigung von 89/, vor. Die Strasse
zweigt unmittelbar nach dem Bahnhof Spiez ab und
erreicht die H6he von Hondrich, wo sie wieder in
die Staatsstrasse nach Aeschi einmiindet. Die Lén-
genersparnis gegeniiber der jetzigen Strasse iiber
Spiezwiler-Stegweid betrdgt stark zwei Kilometer und
gegeniiber der Strasse i{iber Krattigen noch mehr.
Durch das geplante Strassentracé wird in der Ge-
meinde Spiez auch neues Bauland erschlossen, und
es ist anzunehmen und zu hoffen, dass mfolge der
Eroffnung der Léotschbergbahn die Gemeinde Spiez
noch mehr, als es schon in den letzten Jahren
der Fall war, in Aufschwung kommen werde. Die
Kosten sind fiir die 4055 m lange Strasse im ganzen
auf 58,500 Fr. devisiert. Das ist verhdltnisméissig
ein ziemlich hoher Betrag, aber die Strasse fiihrt im

" Hondrichwald auf eine lingere Strecke durch Felsen-

gebiet, wo Sprengungen vorgenommen werden miis-
sen. An den Strassenbau hat die Gemeinde Spiez
schon vor lingerer Zeit einen Beitrag von 12,000
Fr. beschlossen, Hondrich 15,000 Fr. und Aeschi
Der letztere Beitrag ist etwas beschei-
den und wir wollen hoffen, dass Aeschi den-
selben noch erhohen werde. Immerhin ist zu be-
merken, dass dies der erste Beitrag ist, den Aeschi
fiir eine Strasse ausserhalb des Gemeindebezirks be-
willigt hat, und von diesem Standpunkt aus miissen
die 2000 Fr. schon ziemlich hoch angeschlagen werden.

[



(19. Mai 1913.),

-Wir beantragen Ihnen, an die Baukosten den iib-
lichen Beitrag von 400/, im Maximum 23,400 Fr.,
zu bewilligen und auch hier die Auszahlung. des
Staatsbeitrages den Kreditverhdltnissen angemessen
zu echelonieren. .

Jenny, Berichterstatter der Staatswirtschaftskom-
mission. Die Frage des Bediirfnisses der projektierten
Strasse von Spiez nach Hondrich ist in der Staats-
wirtschaftskommission einstimmig bejaht worden. An-
ders war es in bezug auf die Hohe des Beitrages, der,
wie Sie gehért haben, die iiblichen 4090/, der Bad-
kosten betragen soll. Die Strasse bietet “allerdings
wesentliche Vorteile, indem der lange Umweg, der
bis dahin gemacht. werden musste, um von Spiez
nach Hondrich, beziehungsweise Aeschi zu gelangen,
ganz bedeutend abgekiirzt wird. Allein neben der
Verkehrsfrage, die im Vordergrund steht, spielt doch
auch noch eine andere Frage eine Rolle, die bei der
Subventionierung in Betracht gezogen werden diirfte.
Spiez-hat ein grosses Interesse an der Erschliessung
von neuem Bauterrain in der Richtung nach Hondrich,
die durch die projektierte Strassanlage erreicht
wird. Man héitte daher mit Riicksicht auf die-
sen grossen Vorteil, der der Gemeinde Spiez
erwichst, die Subvention vielleicht etwas niedriger
halten diirfen. Diese Frage wurde in der Staats-
wirtschaftskommission  ernsthaft ~erwogen, aber
schliesslich haben wir uns. nach lingern Besprechun-
gen auf 400/, geeinigt. Wir empfehlen Thnen die
Bewilligung eines Staatsbeitrages in dieser Hohe.

Genehmigt.
R Beschluss:

Den Gemeinden Spiez und Aeschi wird auf

Grund des von denselben eingereichten revi-
dierten Projektes fir den Bau einer 4055 m
langen, ohne Landentschidigungen auf 58,500
Fr. veranschlagten direkten Verbindungsstrasse
Spiez-Hondrich auf Kredit X F ein Staatsbeitrag
von 400/, der wirklichen Kosten, hochstens
23,400 Fr., bewilligt unter folgenden Bedingun-
gen:
1. Die Arbeiten sind nach den Vorschriften
und Weisungen der Baudirektion und unter der
Kontrolle ihrer Organe auszufithren. Die Bau-
direktion ist ermichtigt, allfdllige zweckdienliche
Aenderungen am Projekt anzuordnen.

2. Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt
unter Vorbehalt der Kreditverhiltnisse der Bau-
direktion in von ihr festzusetzenden jéhrlichen
Raten.

3. Nach Vollendung der Arbeiten ist der Bau-
direktion eine amtlich beglaubigte Abrechnung
vorzulegen, in welche die wirklichen Bau- und
Projektkosten, sowie die Aufsichtskosten des
Staates, nicht aber Landentschidigungs-, Kom-
missions-, Verwaltungs- und Geldbeschaffungs-
"kosten der Gemeinden eingestellt werden diirfen.

4. Die Strasse ist nach ihrer Vollendung von
der Gemeinde Spiez als Verbindung IV. Klasse
gemiss Strassenbausgesetz zu unterhalten.

5. Die Gemeinde Spiez hat innerhalb 3 Mo-
naten, vom Datum dieses Beschlusses an ge-
rechnet, die Annahme desselben zu erkléren.
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Courtelary, Pfranddoméine; Abtretung. .

Konitzer, Finanzdirekfor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Der Staat besitzt in Courtelary ein
Pfarrhaus, das er auch zu unterhalten hat. Als nun
letztes Jahr die Kirchgemeinde einen neuen Pfarrer
wihlen musste und dieser verschiedene Repara-
turen am Pfarrhaus, verlangte, liess die Gemeinde,
ohne den Staat zu begriissen, diese ausfiihren und
ging ‘dabei wesentlich weiter, als der Staat ge-
gangen. wire,” wenn er die Reparaturen angeord-
net hitte. Nachdem die Arbeiten vollendet waren,
verlangte die Gemeinde von uns die Bezahlung der
Kosten. Wir weigerten uns und erklirten uns héch-
stens zur Leistung eines Beitrages von 2000 Fr.
bereit. Das hatte zur Folge, dass Courtelary den
Wunsch aussprach, das Pfarrhaus zu tibernehmen.
Dariiber wurde unterhandelt und man einigte sich da-
hin, dass der Staat der Kirchgemeinde die Pfrund-
doméne im Grundsteuerschatzungswerte von 29,400
Fr., Brandversicherung 27,000 Fr., unentgeltlich
abtritt - und ihr tiberdies fiir die Uebernahme
des kiinftigen Unterhaltes des Gebdudes eine ein-
malige Entschidigung von 6500 Franken ausrichtet.
Wir empfehlen Ihnen die Genehmigung des Abtre-
tungsvertrages unter diesen Bedingungen.

Ich fiige noch bei, dass der Kirchgemeinde Courte-
lary an die letztes Jahr vorgenommenen Renovations-
arbeiten iiberdies ein Beitrag von 4000 Franken zu-
gestanden wurde, dessen Bewilligung jedoch Sache
des Regierungsrates ist. Die wirklichen Renovations-
kosten beliefen sich wesentlich hoher; doch sind ver-
schiedene Liebhabereien ausgefithrt worden, auf die
wir der Konsequenzen halber nicht eintreten konnten.
Wir haben diesen Beitrag nach den Ausgaben bemes-
sen, die wir gehabt hitten, wenn wir das Pfarrhaus
selbst hitten recht instand setzen miissen.

Jenny, Berichterstatter der Staatswirtschaftskom-
mission. Die Staatswirtschaftskommission hilt die
zwischen dem Staat und der Kirchgemeinde Courte-
lary getroffenen Abmachungen fiir annehmbar. Die
Loskaufsumme fiir den kiinftigen Geb#dudeunterhalt
betrigt 6500 Fr. Das gibt zu 59/ einen jdhr-
lichen Zinsertrag von rund 300 Franken, und es muss
gesagt werden, dass dieser Betrag fiir den Unterhalt
der Pfruriddomine jedenfalls ein sehr bescheidener
ist. . Das Geschift kann daher vom Standpunkte des
Staates aus als durchaus annehmbar bezeichnet wer-
den, und wir empfehlen Ihnen ebenfalls die Ge-’
nehmigung des vorliegenden Abtretungsvertrages.

Genehmigt.
. Beschluss:

Der mit der Kirchgemeinde Courtelary-Cor-
-moret unterm 30. April 1913 abgeschlossene
Abtretungsvertrag um die Pfrunddoméine in
Courtelary wird genehmigt. Durch diesen Ver-
trag tritt der Staat der genannten Kirchgemeinde
unentgeltlich ab die im Gemeindebezirk Courte-
lary gelegene Pfrunddoméne im Halte von 19,01
Aren und im Grundsteuerschatzungswerte von
29 400 Fr.; Brandversicherung Total 27,000 Fr.
Der Staat zahlt der Kirchgemeinde als Entschi-
digung fiir die Uebernahme des zukiinftigen Ge-
‘biudeunterhaltes eine einmalige Entschddigung
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von 6500 Fr. Die Bewilligung des Beitrages an
die Renovationskosten ist Sache des Regierungs-
rates.

Errichtung einer hydrotherapeutischen Abteflang an
der medizinischen Klinik im Inselspital ; Nachkredit,

Konitzer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Der Grosse Rat hat am 16. September
letzten Jahres fiir die Errichtung einer hydrothera-
peutischen Abteilung und die Erstellung von Liege-
hallen an der medizinischen Klinik einen Kredit von
79,000 Fr. bewilligt. Nachdem dem Inselspital
davon Mitteilung gemacht war, wurde Herr Architekt
Hodler beauftragt, die definitiven Pline auszuarbeiten.
Herr Hodler besprach sich mit dem Leiter der medizi-
nischen Klinik, Herrn Professor Sahli, und dieser ver-
langte nun verschiedene Abdnderungen und Ergin-
zungen am urspriinglichen Projekt. Das hatte zur
Folge, dass die neue Kostenberechnung einen wesent-
lich hohern Betrag ergab, als die seinerzeit be-
willigten 79,000 Fr. Der neue Kostenvoranschlag
sieht an Ausgaben vor: fiir Bauten 68,000 Fr,
fir Einrichtungen 21,000 und fiir Liegehallen 15,000
Fr., total 104,000 Fr. Wir beantragen TIhnen
deshalb, nachtriglich diesen erhshten Kredit zu
bewilligen, damit die projektierten Arbeiten aus-
gefilhrt werden konnen. Dabei wird wiederum die
Bedingung daran gekniipft, dass, bevor dieser Kredit
aus der laufenden Rechnung bezahlt wird, zu unter-
suchen sei, ob nicht das Lorylegat zur Tragung der
Kosten, sei es ganz oder teilweise, herangezogen wer-
den konne.

Der Bericht der Unterrichtsdirektion &ussert sich
dahin, es konnten wihrend der Ausfiihrung der Ar-
beiten vielleicht noch unvorhergesehene Ausgaben in
kleinerem Betrage notig werden. Ich habe darauthin
den Architekten kommen lassen, und er musste mir
erkldren, dass er neuen Verlangen der Herren Profes-
soren nicht nachgeben, sondern es bei den vorge-
sehenen Arbeiten bewenden lassen werde.

Jenny, Berichterstatter der Staatswirtschaftskom-
mission. Das wurspriingliche Projekt der in Frage
stehenden Anlagen und Einrichtungen wurde von
einem hervorragenden Gelehrten des medizinischen
Instituts, Herrn Professor Sahli, verfasst. Leider
waren die ersten Angaben, die dem Grossrats-
beschluss vom 16. September 1912 zugrunde lagen,
nur summarisch und haben sich bei nidherer Unter-
suchung als ungeniigend herausgestellt. Der mit der
Ausarbeitung der Detailpline beauftragte Architekt
erkliart, dass er das Projekt fiir nur 79,000 Fr. nicht
ausfilhren konne, sondern dass der Kostenvoran-
schlag um 25,000 Fr. erhoht werden miisse. Wir
beantragen Ihnen ebenfalls, diesen erhéhten Kredit
zu bewilligen.

Genehmigt.
Beschluss:

1. Das definitive Bauprojekt fiir die Errich-
tung einer hydrotherapeutischen Abteilung an
der medizinischen Klinik im Inselspital mit
einem Kostenvoranschlag von 89,000 Fr. wird

(19. Mai 1913.)

genehmigt und dafiir ein Kredit von 89,000 Fr.
zu Lasten der laufenden Staatsrechnung bewil-
ligt. Der Gesamtkredit fiir die Erweiterungs-
bauten an der medizinischen Klinik steigt damit
von 79,000 Fr. auf 104,000 Fr.

2. Im iibrigen bleibt der Beschluss des Gros-
sen Rates vom 16. September 1912 unverdndert
bestehen.

Bern, Weissenbiihl; Landverkauf.

Konitzer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Als seinerzeit die Giirbetalbahn ge-
baut wurde, hatte sie nicht geniligend Geld, um das
notige Terrain zu kaufen, das fiir den Bahnhof Weis-
senbiithl hitte erworben werden sollen. Der Staat
sprang fiir sie ein und kaufte eine grossere Parzelle
stidlich vom Weissenbiihlbahnhof, um es der Bahn
im gegebenen Moment zur Verfiigung zu halten. Wir
haben seither schon verschiedene Anfragen bekom-
men, ob wir das Terrain nicht verkaufen wiirden, aber
wir erkldrten jeweilen, dass wir es nur fiir Bahn-
zwecke abtreten. Uebrigens wiirde es sich zur Er-
stellung von Wohnhdusern nicht gut eignen, indem
es zu nahe beim Wald liegt und also Bauten mit einer
Feuerstitte darauf nicht erstellt werden diirfen, es
sei denn, dass grossere Partien Wald angekauft und
abgeholzt wiirden.

Schon vor lingerer Zeit hat die Giirbetalbahn An-
fragen betreffend die Erstellung von Lagerhidusern
erhalten. Sie ist daher bei uns vorstellig geworden,
ob wir ihr Land im Halte von 12,278 m?2 abtreten
wiirden. Der Preis wiirde auf 6 Fr. 50 per m?
festgesetzt. Wir haben das Land seinerzeit zu 2 Fr.
per m? gekauft. Gestiitzt auf verschiedene eingegange-
ne Offerten konnten wir allerdings annehmen, das Land
sei bedeutend mehr wert als 6 Fr. 50, allein ich glaube,

-wir dirfen uns gegeniiber einem vom Staat unter-

stiitzten Unternehmen nicht auf diesen Boden stellen.
Der Kaufpreis betrdgt insgesamt 79,807 Fr. Um
der Giirbetalbahn, die auch jetzt noch nicht iber
grosse Mittel verfiigt, entgegenzukommen, haben wir
uns bereit erklirt, die in ihrem Besitze befindlichen
Stammaktion der Lotschbergbahn im Nominalbetrage
von 50,000 Fr. zum Kurse von 509/, also fiir
eine Summe von 25,000 Fr.,, an Zahlungsstatt
zu nehmen. 20,807 Fr. sind nach Genehmigung
des Vertrages in bar zu leisten. Der Rest ist zu
41/39/, zu verzinsen und in jdhrlichen Raten von
je 5000 Fr. abzubezahlen. Wir ersuchen Sie,
die Regierung zu ermichtigen, in diesem Sinne den
Kauf mit der Giirbetalbahn abzuschliessen.

Jenny, Berichterstatter der Staatswirtschaftskom-
mission. Wie Sie gehort haben, handelt es sich um den
Verkauf eines Landstreifens lings der Station Weissen-
biihl im Halte von 12,278 m2 an die Giirbetalbahn.
Das Land wurde seinerzeit fiir 2 Fr. per m?
gekauft. Seither sind allerdings schon eine Reihc
von Jahren verflossen und es muss also auch
der verloren gegangene Zins in Berechnung ge-
stellt werden. Unter Anrechnung dieses Faktors
kommt das in Frage stehende Terrain den Staat heute
auf 37,000 Fr. anzustehen. Der Verkaufspreis
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betrigt 79,807 Fr. Wenn 'wir die von der Giirbe-
talbahn an Zahlungsstatt genommenen Stammaktien
der Lotschbergbahn im Nettobetrage von 25,000 Fr.
als Nonvaleurs erkliren wiirden, wiirde der Staat
aus dem Land, das ihn auf 37,000 Fr. zu stehen
kommt, imimer noch 54,807 Fr. losen. Wir hal-
ten unter diesen Umstéinden das Geschift fiir annehm-

bar'und empfehlen Ihnen den Antrag des Regierungs-

rates gur Annahme.

Bokme. Wenn ich richtig verstanden habe, liegt
das fragliche Terrain zwischen der Eisenbahnlinie und
der Waldlisiere. Nun habe ich wiederholt beobach-
ten konnen, wie dort in der schénen Jahreszeit Hun-
derte von Ausfliiglern mit ihren Kindern den Sonn-
tagnachmittag im Schatten des Steinholzliwdldchens
verbringen. Wenn jetzt das ganze Terrain verkauft
wird, so wird diese, allerdings sehr primitive, Pro-
menade in Zukunft der Bevolkerung, namentlich der
benachbarten Quartiere, verloren gehen. Ich mdchte
daher die Anregung machen und die Frage aufwerfen,
ob nicht ein Streifen von 3 bis 4 m Breite
der Oeffentlichkeit erhalten und vielleicht durch das
Anbringen von Bédnken dort ohne grosse Kosten eine
Promenade fiir die Bewohner der benachbarten Quar-
tiere geschaffen werden konnte.

Konitzer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Ich. kann da keine Zusicherung geben,
dass ich fiir Promenaden und dergleichen Land ab-
treten werde. Die Leute sollen im Wald spazieren,
sie brauchen nicht auf das Land zu gehen.

Genehmigt.
Beschluss:

Der Regierungsrat wird ermichtigt, einen
Kaufvertrag mit der Giirteltalbahngesellschaft
um die Parzelle J 504 I, Wiese bei der Station
Weissenbiihl, im Halte von 122,98 m?2? im
Grundschatzungswerte von 29/470 Fr. zu ge-

nehmigen. Die Bedingungen des Verkaufs
sind folgende: Kaufpreis 6 Fr. 50 per m2,
oder fiir das Ganze 79,807 Fr.; an Zah-

lungsstatt werden angenommen die im Besitze
der Giirbetalbahn befindlichen Stammaktien der
B. L. S. im Nominalbetrage von 50,000 Fr., zum
Kurse von 509/, also fiir eine Summe von netto
25,000 Fr. Nach Genehmigung des Vertrages ist
im weitern eine Anzahlung in bar zu leisten
von 20,807 Fr. Der Rest ist in jdhrlichen Ra-
ten von je 5000 Fr. abzubezahlen. Der jeweilige
Ausstand ist zu 41/,9/, zu verzinsen. Die wei-
tern Bedingungen setzt der Regierungsrat fest.

Schluss der Sitzung um 51/, Uhr.

Der Redakteur:

Zimmermann,

181

Zweite Sitzung.

Dienstag den 20. Mai 1913,
vormittags 9 Uhr.

Vorsitzender: Prisident G. Miiller.

Der Namensaufruf verzeigt 208 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 26 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Briigger, Bithlmann, Fru-
tiger, Haas, Hari, Ingold (Lotzwil), Michel (Inter-
laken), Rossé, Rudolf, Schmidlin, Schiipbach, Stucki
(Ins), Thoni, Weber; ohne Entschuldigung abwe-
send sind die Herren: Berger (Langnau), Bosch,
Briistlein, Gerber, Girod, Grosjean, Hadorn, Merguin,
Minder (Friedrich), Mouche, Rothenbiihler, Schnei-
der (Pieterlen).

Das vom Regierungsrat vorgelegte neue Geschift:
Dekret betreffend die Errichtung einer
dritten Pfarrstelle in der Paulusge-
meinde Bern wird an eine vom Bureau zu wih-
lende Kommission von neun Mitgliedern gewiesen.

Tagesordnung s

Staatsheitrag an den Neubau des Waisenhauses in
Conrtelary. ‘

Burren,. Armendirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Das Waisenhaus in Courtelary besteht"
seit 1863. Es wurde seinerzeit mit 27 Zoglingen er-
offnet und hat gegenwirtig 62, 37 Knaben und 25
Midchen. Es ist das eine der ganz wenigen Er-
ziehungsanstalten in unserem Kanton, die das Sy-.
stem der Geschlechtermischung haben, d. h. Knaben
und Midchen gemeinsam erziehen. Man scheint in
Courtelary mit diesem System sehr gute Erfahrungen
gemacht zu haben. Ueberhaupt ist dieses Waisenhaus
eine der bestgeleiteten Erziehungsanstalten seiner Art.

Das Waisenhaus Courtelary feiert dieses Jahr das”
50jéihrige Jubilium, und es mochte diese Feier mit
einer Jubiliumstat gréssern Stiles begehen, ndmlich
mit der Errichtung eines Neubaues. Der Neubau ist
zum Bediirfnis geworden, indem es der Anstalt iiber-
all an Platz gebricht. Sie wurde seinerzeit fiir 35
bis 40 Zoglinge erstellt und hat gegenwirtig gegen 70.
Der Speisesaal ist viel zu klein. Ebenso die Schlaf-
zimmer, die schon wiederholt je nach den augenblick-
lichen Bediirfnissen erweitert wurden, und man musste
daher zum Auskunftsmittel greifen, in einer ganzen

. Reihe von Betten je 2 Zoglinge schlafen zu lassen, was

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1913.
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sich weder vom hygienischen, noch vom pidagogi-
schen Gesichtspunkt aus rechtfertigt. Es bestehtkein
Krankenzimmer. Die Schrinke, in denen die Zog-
linge ihre Sachen aufbewahren, sind zu wenig zahl-
reich und zu klein, so dass es schwer hilt, die
jungen Leute an eine richtige Ordnung zu gewohnen.
Der Trockneraum, der der Anstalt zur Verfiigung
stund, ist lingst in ein Schulzimmer umgewandelt,
so dass das Trocknen der Anstaltswische im Winter
mit grossen Schwierigkeiten verbunden ist. Es besteht
ein kleines Badzimmer, das mit Miihe und Not zwei
Wannen aufnehmen kann, so dass sich die Baderei der
Zoglinge nurlangsam vollziehen kann. Das Treppen-
haus, das seinerzeit umgebaut wurde, scheint auch jetzt
noch nicht alle Gefahr fiir die Zéglinge im Falle eines
Brandausbruchs auszuschliessen. Die Scheune ist
zu klein, so dass die Anstalt ihre Ernte teilweise
im Dorf unterbringen muss, und die Stallungen mit
20—30 Stiick Vieh bediirfen dringend der Reparatur.
In den letzten Jahren und namentlich auch diesen
Friihling musste die Anstalt wegen Platzmangel' eine
Reihe von Anmeldungen abweisen. Est ist daher
durchaus begreiflich, wenn sich der Gedanke eines
Neubaues aufgedréingt hat.

Der Neubau wurde auf Antrag einer Baukomms-
sion am 12. August 1912 von der Hauptversammlung der
Caisse centrale des pauvres du district de Courtelary
beschlossen. Diese Caisse centrale ist eine Insti-
tution, deren Hauptversammlung aus Abgeordneten
samtlicher Gemeinden gebildet wird und der die Ober-
leitung der Wohltitigkeitsanstalten des Bezirks, d.
h. des Greisenasyls in St. Immer, des Bezirks-
spitals in St. Immer und des Waisenhauses in Courte-
lary, zusteht. Die Pline fiir den Neubau sind von
Herrn Architekt Konitzer in Delsberg entworfen wor-
den.

Der Neubau soll in unmittelbare Nihe des jetzi-
gen Anstaltshauses zu stehen kommen. Vorgesehen
ist ein Bau mit einem. Erdgeschoss, zwei Stockwerken,
und einem Dachfache. Im Soussol werden unterge-
bracht: Kiiche, Badeinrichtung, Zentralheizung und
Kohlenraum. Im Erdgeschoss: der Speisesaal fiir 100
Zdglinge, der aber durch Entfernung einer verschieh-
baren Wand noch erweitert und zu einem eigentlichen
Festsaale fiir gewisse Anldsse umgewandelt werden
kann; ferner das Direktionsbureau, die Bibliothek und
zwel Schulzimmer. Im ersten Stock: die Wohnung des
Vorstehers und 4 Zimmer,
fir Knaben, mit Lavoireinrichtung, und das Zimmer
fiir den beaufsichtigenden Lehrer. Im zweiten Stock:
4 Schlafzimmer fiir Madchen, ebenfalls mit Lavoir-
einrichtung, das Zimmer der Lehrerin, ein solches
fir die weiblichen Handarbeiten und die Kammern fiir
das weibliche Anstaltspersonal. Im Dachfach end-
lich: 2 Krankenzimmer, getrennt fiir Knaben und
Médchen, und der Trockneraum. Die Korridore sind
hell und gerdumig. In jedem Stockwerk befindetsich
ein Abtritt, und die Treppen sind aus Granit erstellt,
also absolut feuersicher. Das gegenwirtige Anstalts-
gebdude soll in vermehrtem Masse landwirtschaft-
lichen Zwecken der Anstalt dienen, daneben wird es
auch die Waschkiiche enthalten, ferner die nétigen
Réiumlichkeiten fiir den Handfertlgkeltsunterrlcht und
fir die Erholung bei ‘schlechtem Wetter, und die
Kammern fiir das méinnliche Dlenstpersonal

Der Bau ist ohne Luxus geplant, aber in absolut
solider und auch gefilliger Ausfiihrung. Die Kosten

weiter 4 Schlafzimmer
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werden von den Initianten auf 220,000 Fr. ver-'
anschlagt. Die Baudirektion, welche die Pldne ge-
priift hat, ist indessen zur Ueberzeugung gekommen,
dass diese Summe nicht ausreichen wird, sondern
dass der Devis auf 250,000 Fr. erhoht werden
muss. In diesem Sinne sind Plan und Devis vom
Regierungsrat genehmigt worden.

Nun stellt die Caisse centrale des pauvres du:di-
strict de Courtelary ein Subventionsgesuch an den
Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates. Es wird
darauf verwiesen, dass seinerzeit beim Bau des Wai-
senhaus in Delsberg ein Staatsbeitrag von 709/, be-
willigt worden sei, und es wird der Hoffnung Aus-
druck gegeben, dass Courtelary nicht ungiinstiger be-
handelt werde als Delsberg. Das Beitragsgesuch ist, was
die grundsitzliche Frage anbelangt, berechtigt. Das
Waisenhaus Courtelary kann gestiitzt auf Art. 76 des
Armengesetzes und § 2 des Dekrets von 1901 iiber
den kantonalen Anstaltsfonds Anspruch auf -einen
Staatsbeitrag erheben. Wir haben also heute ledig-
lich dariiber zu beschliessen, in welcher Hohe und
unter welchen Zahlungsbedmgungen dieser Beltrag
ausgerichtet werden soll.

Nun ist es nicht richtig, dass im Jahre 1905 dem
Waisenhaus Delsberg ein Beitrag von 700/, zuge-
sprochen wurde, sondern es sind nur 609/, bewilligt
worden. Allerdings ist man spiter bei gewissen An-
stalten hoher gegangen, so bei der ‘Anstalt flir schwach-
sinnige Kinder des Oberlandes auf 709/, bei der An-
stalt fiir schwachsinnige Kinder in Burgdorf sogar
auf 809/, und ebenso beim Neubau der Knabener-
ziehungsanstalt in Oberbipp. Das waren die guten
Zeiten, wo unser Anstaltsfonds noch sehr reichlich
gespiesen war und wo man im Glauben'lebte, dass,
wenn eine Anstalt gebaut werde, der Staat unbedingt
die Hauptlast tragen solle. Es bedarf keiner Ver-
sicherung, dass das Waisenhaus Courtelary die Sym-
pathien der Behorden in ebenso hohem Masse ver-
dient und besitzt wie eine der andern Anstalten. Nur
mochte ich darauf aufmerksam machen, dass in bezug
auf die Bemessung der Hohe des Staatsbeitrages fiir
den Grossen Rat keine bindende Norm besteht, son-
dern dass er frei ist, den Beitrag von Fall zu Fall
nach den momentanen Bediirfnissen und dem momen-
tanen Stand des Anstaltsfonds festzusetzen.

Was die Bediirfnisfrage anbelangt, so steht das
Waisenhaus Courtelary nicht schlecht. Im Gesuch
wird betont, dass sich das Waisenhaus nicht nur in
schoner, dominierender Lage befindet, mit Luft und
Licht, nicht nur mit elektrischem, reichlich ausge-
stattet ist, sondern dass es auch schuldenfrei dasteht.
Das ist der Vorzug, den Courtelary vor ungefihr allen
andern Erziehungsanstalten, soweit sie nicht staat-
lich sind, voraus hat; verschiedene dieser Anstalten
sind schwer verschuldet wiahrend Courtelary schul-
denfrei dasteht. Im ubrlgen besitzt das Amt Courte-
lary eine Reihe wohlsituierter Burgergemeinden, nicht
weniger als 11 Burgergemeinden haben noch ihre
eigene Armenpflege, und da diese ebensogut von dem
Waisenhaus profitieren wie die Einwohnergemeinden,
so ist anzunehmen, dass sie geziemend in Kontri-
bution werden gesetzt werden.

Keineswegs schuldenfrei steht der Anstaltsfonds
da. Dieser Fonds darf nicht unter 500,000 Fr.
sinken. Ende des Jahres, wenn die Zinsen aufgelaufen
sind und man noch verschiedene Zuwendungen ge-
macht hat, sind wir jeweilen bei 560—570,000 Fr.

' e
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angelangt, und in den ersten Monaten des Jahres,
nachdem die iibernommenen Pflichten eingelost sind,
stehen wir gliicklich wieder bei 502 oder 503,000
Fr., so dass wir uns immer um die fatale Grenze
herum bewegen und deshalb bei der Bewilligung von
Subventionen zu grosser Vorsicht gendtigt sind. Der
Fonds hat gegenwirtig bereits folgende Verpflichtun-
gen: fiir 1913 63,250 Fr., 1914 67,000 Fr., 1915 65,100
Fr., 1916 und 1917 je 46,000 Fr., 1918 36,000 Fr., 1919
35,950 Fr. und 1920 7000 Fr. Das macht eine Gesamt-
summe von iiber 350,000 Fr. aus, wozu nun noch die
Subvention an das Waisenhaus Courtelary kommt,
die unter allen Umstinden betrichtlich sein wird,
ob nun ein etwas hoherer oder geringerer Prozentsatz
gewihlt werde.

Ich mache den Grossen Rat darauf aufmerksam,
dass noch eine ganze Reihe von Anspriichen bei uns
angemeldet sind. So ist beispielsweise die Anstalt
Bethesda fiir Epileptische in Tschugg gendtigt, zu
einem Neubau zu schreiten und hat sich angemeldet.
In Sonvilier ist leider im Dezember letzten Jahres
die Scheune der staatlichen Erziehungsanstalt abge-
brannt; die Brandkassekuranzsumme betrigt 85,000
Fr. und der Neubau der Scheune wird auf rund
140,000 Fr. zu stehen kommen. Geplant ist
ferner der Neubau einer Anstaltsscheune in Landorf.
Das Asyl Gottesgnad fiir Unheilbare in Beitenwil
nimmt Erweiterungsbauten vor und hat ein Subven-
tionsgesuch eingereicht.. Im Jura besteht ein Initiativ-
komitee zur Griindung einer jurassischer: Anstalt fiir
schwachsinnige Kinder; wenn ich mich recht erinnere,
ist bereits ein Terrain erworben worden, sodass auch
~von daher nichstens ein Beitragsgesuch zu gewirtigen
ist. Un, ‘last not least: Wir haben im neuen Armen-
polizeigesetz die kantonale Armenverpflegungs- und
Enthaltungsanstalt, die Anstalt fiir bosartige Pfleg-
.linge, in Aussicht genommen, die im gegebenen Mo-
ment auch errichtet werden muss und wofiir die Mit-
tel in der Hauptsache vom Anstaltsfonds zu liefern
sein werden.

Also der Stand dieses Fonds ist bedenklich, so
bedenklich, dass man begreifen wiirde, wenn die
Armendirektion und der Regierungsrat eines Tages
zum Antrag gelangen wiirden, in den néchsten Jah-
ren iberhaupt keinerlei Anstaltsbauten zu subven-
tionieren, bis der Fonds sich einigermassen wieder
erholt hat. Man kann aber wohl gegeniiber den Be-
strebungen im Gebiet der Wohltitigkeit und Gemein-
niitzigkeit nicht so schroff vorgehen; aber wenn man
nicht so schroff vorgehen will, bleibt uns nichts an-
deres iibrig, als die neuen grossen Ausgaben, die uns
erwachsen, auf immer weitere Jahre hinaus zu ver-
. teilen. Dieses System der. Echelonierung . ist finanz-
politisch nicht ganz einwandfrei und hat den grossen
Nachteil, dass die Gesuchsteller, denen eine Summe
bewilligt. wird, diese erst nach Jahren ausbezahlt
bekommen. Unterdessen miissen sie das Geld, das
sie notig haben, aufnehmen und verzinsen, so dass
der Beitrag des Staates in Wirklichkeit immer ge-
ringer ist als die vom Grossen Rat bewilligte Summe.

Wenn man alle diese Verhiltnisse in Beriicksich-
tigung zieht, kann nach der Ansicht des Regierungs-
rates im Ansatz des Staatsbeitrages zugunsten des
Waisenhauses in Courtelary nicht hoher gegangen
werden als auf 500/, der wirklichen Kosten. Der Re-
gierungsrat stellt denn auch diesen Antrag. Ich be-
merke, dass die Armendirektion in Erwigung, dass
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man Courtelary nicht ungiinstiger behandeln diirfe
als seinerzeit Delsberg, 609/, beantragt hatte, dass
von der Finanzdirektion mit Riicksicht auf den
schlechten Stand des Fonds 409/, beantragt wurden
und dass daraus dann der Mittelantrag auf 5090/,
hervorgegangen und zum Beschluss erhoben wor-
den ist. :

Der Staatsbeitrag wiirde somit im Maximum
125,000 Fr. ausmachen. Aber auch diese Summe
konnen wir nicht von heute auf morgen auszahlen.
Wir kénnen mit der Auszahlung sogar erst 1918 be-
ginnen. Von 1918 bis 1922 wiirden jihrlich je 20,000
Fr. zur Auszahlung gelangen und im letzten
Jahre, friihestens 1923, noch eine Summe von 25,000
Fr. Ich bemerke, dass in der gedruckten Vor-
lage ein Druckfehler stehen geblieben ist; es heisst
dort : «abschliessend frithestens im Jahre 1925», wih-
rend es heissen sollte «1923».

Die Bewilligung des Beitrages erfolgt unter der
Bedingung, dass der Bau entsprechend den vom Re-
gierungsrat genehmigten Plinen ausgefilhrt werde,
was seinerzeit durch die Baudirektion zu konsta-
tieren sein wird, und dass die Bauabrechnung durch
den Regierungsrat genehmigt werde.

Das ist der Antrag, den der Regierungsrat stellt
und den wir Thnen zur Annahme empfehlen.

Neuenschwander, Berichterstatter der Staatswirt-
schaftskommission. Die Staatswirtschaftskommission
hat das Geschift eingehend behandelt und ist nach
ziemlich lebhafter Diskussion zum Antrag gelangt, es
sei dem Subventionsgesuch des Waisenhauses Courte-
lary in der Hohe von 509/, nach dem Antrag des Re-
gierungsrates zuzustimmen. Herr Stauffer beantragte,
einen Beitrag von 609/, zu bewilligen, aber er blieb
damit in Minderheit.

Ueber die Notwendigkeit des Neubaues brauche
ich mich nicht des weitern zu verbreiten. Der Ver-
treter des Regierungsrates hat Ihnen dargelegt, dass
im gegenwirtigen Anstaltsbau unhaltbare Zustéinde
herrschen, die beseitigt werden miissen. Es ist daher
auch am Platze, dass der Staat sich mit einem an-
gemessenen Beitrag am Neubau beteilige, wie es an-
dern derartigen Anstalten gegeniiber zu geschehen
pflegt. In der Kommission wurde die Frage aufge-
worfen, ob die Bausumme von 250,000 Fr. nicht
etwas hoch bemessen sei. Der urspriingliche Kosten-
voranschlag der Baukommission lautete auf 220,000
Fr.; merkwiirdigerweise hat, was bisher selten vorge-
kommen ist, die Baudirektion im Einverstindnis mit
der Finanzdirektion beantragt, diesen Betrag auf
250,000 Fr. zu erhohen. Man war sonst gewdhnt,
dass speziell die Finanzdirektion denjenigen, die Neu-
bauten erstellen wollten, erklirte, sie bauen zu teuer;
hier verlangt man im Gegenteil, dass ein hoherer Be-
trag ins Budget aufgenommen werde. Die Griinde
zu dieser Erhohung lagen in dem Umstande, dass das
Projekt etwas gross angelegt ist und die Baudirektion
zur Ueberzeugung kam, man komme mit den 220,000
Franken nicht aus. Ach wurde die Fassade etwas
abgedndert und dem Landschaftsbild besser ange-
passt. Es lidsst sich nichts dagegen einwenden, wenn
man in einem solchen Falle gleich etwas Rechtes er-
stellt, das auch den zukiinftigen Bediirfnissen Rech-
nung tragt. Aber ich personlich bin doch der Ansicht,
dass man zur Unterbringung von 72 Zdglingen, deren
Zahl sich wahrscheinlich- im Lauf der Jahre ver-
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mehren wird, mit 150-—180,000 Fr. einen pas-
senden Neubau hitte sollen errichten kénnen, wie
-es seinerzeit in Delsberg auch moglich war. Es wére
vielleicht nicht nétig, derartige Anstalten im Monu-
mentalstil, wenn man so sagen darf, auszufiihren, son-
dern man konnte sie etwas einfacher halten und den
Zweck dabei gleichwohl erreichen. Die Zoglinge kom-
men ja in der Regel nach ihrem Austritt aus der
Anstalt nicht in glinzende Verhiltnisse und sind
dann enttiuscht, wenn sie aus dem schénen Heim in
schlechte Hitten mit ganz primitiven Verhiltnissen
geraten. Ich mochte diese Bemerkung nicht nur be-
zliglich des vorliegenden Projektes anbringen, sondern
den Wunsch aussprechen, dass man sich bei zukiinf-
tigen Anstaltsbauten moglichster Einfachheit befleisse,
ohne dass deshalb die Zweckmissigkeit und die Soli-
ditit aus dem Auge gelassen werden sollen.

In der Kommission wurde auch die Frage auf-
geworfen, ob man zur Abhiilfe der prekiren Ver-
hiltnisse des iiberfiillten Waisenhauses in Courtelary
nicht zum Mittel der Familienversorgung hétte grei-
fen sollen. Wir haben bekanntlich im alten-Kantons-
teil nicht soviele Waisenhiuser wie der Jura. Wir
bringen die Waisenkinder noch soviel als mdglich
in guten Familien unter. Sie hitten in Courtelary
wenigstens voriibergehend einen Versuch mit diesem
System machen kénnen. Man ist freilich im Jura dem
Prinzip der Familienversorgung nicht hold, errichtet
fir alles mogliche Anstalten, und man hat mir ge-
sagt, dass es dort schwierig sei, Kinder in guten
Familien unterzubringen. Allein ich glaube, dass die
Familienversorgung in gewisser Beziehung der An-
staltsversorgung vorzuziehen sei. In erster Linie ist
die Anstaltsversorgung viel teurer. Wenn wir fiir
das in Courtelary aufzuwendende Baukapital von
250,000 Fr. einen Zins von 59/, in Anschlag
bringen, so kommen wir, auf den jetzigen Bestand
ausgerechnet, auf einen jidhrlichen Betrag von 170
Fr. per Zogling. Das ist eine grosse Summe.
Dazu kommen noch die Betriebsausgaben, die sich
selbstverstdndlich in der neuen Anstalt gegeniiber bis-
her noch erhéhen werden, und so ist per Zogling mit
einem jdhrlichen Unterhaltungsgeld von -3—400 ITr.
zu rechnen. Die gleiche Erscheinung. konnen wir
auch bei andern Anstalten konstatieren, die in der
letzten Zeit errichtet worden sind. Ich nenne speziell
die Anstalt fiir schwachsinnige Kinder in Burgdorf,
die mir besonders nahe steht. An diese Anstalt leistete
bekanntlich der Staat einen sehr grossen Beitrag, und
auch von den Gemeinden und Amtsbezirken flossen
schéne Subventionen. Und welches ist der gegenwér-
tige Zustand? Das Amt Konolfingen' hat zirka 40,000
Fr. an die Baukosten beigetragen und leistet
- jahrlich 1500 Fr. an den Betrieb; dafiir sind ge-
genwirtig etwa zwei oder drei Kinder aus unserem
Amtsbezirk in der Anstalt Burgdorf untergebracht.
Trotz der grossen Beitridge von Staat und Gemeinden
betrigt das jdhrliche Kostgeld 250 Fr., ein Be-
weis, dass die Anstaltserziehung eben sehr teuer .ist.
Es ist begreiflich, dass man speziell in unserm Amts-
bezirk ernsthaft davon spricht, sich von dem" Ver-
band, der seinerzeit zur Erstellung dieser Anstalt ge-
griindet worden ist, abzutrennen. -

Man wird vielleicht einwenden, entsprechend den
grossern Opfern, welche die Anstaltsversorgung er-
fordere, sei.auch das Resultat dieses Erziehungs-
systems besser. Allein ich glaube, gestiitzt auf meine
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10jahrige Erfahrung im Armenwesen konstatieren zu
diirfen, dass eine gute Familienerziehung mindestens
ebensoviel ‘wert istwie die Erziehung in einer Anstalt.
Man sollte die Tendenz nicht allzusehr aufkommen
lassen, immer neue Anstalten zu bauen und moglichst
viele Leute hineinzupferchen, sondern man sollte die
Familienversorgung nach Kriften zu fordern suchen
und da, wo die Verhiltnisse es gestatten, speziell die
gutgearteten Waisenkinder in erster Linie, in guten
Familien unterbringen.

Die Finanzierung des Neubaues in Courtelary
durch die Staatsbehorden gibt ebenfalls zu einigen
Bedenken Anlass, auf die bereits der Herr Armen-
direktor hingewiesen hat. Der Staat wird erst 1918
mit der Ausrichtung der Beitrdge, die er heute be-
willigt, beginnen und die Zahlungen werden sich bis
ins Jahr 1923 hinausziehen. Statt mit der Bewilligung
von Subventionen zuzuwarten, bis der Fonds iiber die
notigen Mittel verfiigt, behilft man sich damit, dass
man den Gesuchstellern einen Wechsel auf lange Sicht
in die Hénde gibt, den sie dann bei einer Bank ver-
silbern koénnen. Sie erhalten dort das Geld, miissen
es aber verzinsen, und so ist der Beitrag, den sie vom

‘Staat erhalten, in Wirklichkeit nicht mehr so hoch,

wie er eigentlich gesprochen wird. Es darf wohl
auch der Wunsch ausgesprochen werden, dass man’
bei kiinftigen Projekten dem Staat nicht zu grosse'
Opfer zumute. Es geht einmal nicht mehr an, dass fiir
Anstalten, deren humanitirer Zweck durchaus anzu-
erkennen ist, Staatsbeitrige von 60, 70 und 809/,
verlangt werden, da es in der Staatskasse am ndtigen
Gelde fehlt. Wenn wir rechte Wohltitigkeit iiben
wollen, so miissen wir selbst moglichst tief in die
Tasche greifen und selbst Opfer bringen, dann wer-
den wir das Ziel, das wir uns gesetzt haben, auch
erreichen, ohne alles dem Staat und den Gemeinden
aufzubiirden. Ich verweise da auf das Beispiel der
Anstalt Gottesgnad in Beitenwil. Sie muss in der
nichsten Zeit Neubauten ausfiihren, deren Erstel-
lungskosten in die Hunderttausende gehen. Sie wen-
det sich auch an die Staatsbehdrden um Bewilligung
einer Subvertion, aber sie hidlt sich dabei in be-
scheidenen Grenzen, indem sie bloss 20,000 Fr.
verlangt. Wir bauen gegenwiirtig ein Bezirksspital,
das auf 150,000 Fr. zu stehen kommt. Der
Staatsbeitrag betrigt 10,000 Fr. und die ganze
weitere Bausumme wurde durch freiwillige Beitriige
aufgebracht. Mit diesen beiden Beispielen glaube ich
Ihnen den Beweis erbracht zu haben, dass es mog-
lich ist, etwas Rechtes zustande zu bringen, ohne den
Staat in weitgehender Weise in Anspruch zu nehmen.
Ich will Sie nicht linger aufhalten. Namens der
Staatswirtschaftskommission beantrage ich Ihnen, dem
Beschlussentwurf, den uns die Regierung vorlegt, zu-
zustimmen und dem Waisenhaus in Courtelary einen
Staatsbeitrag von 125,000 Fr. zu bewilligen.

Genehmigt.
Bes_chluss 4

Der Caisse centrale des pauvres du district de
Courtelary wird, in Entsprechung ihres Gesuches
vom 19. August 1912, an den Neubau des Wai-
senhauses in Courtelary ein Beitrag aus dem

. Unterstiitzungsfonds fiir Kranken- und Armen-
anstalten bewilligt in der Hohe von. 509/, der
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wirklichen Kosten, im Maximum jedoch 125,000
Fr., zahlbar in jihrlichen Raten, beginnend im
Jahre 1918 und abschliessend frithestens im
Jahre 1923.

Die Bewilligung des Beitrages erfolgt unter
der Bedingung, dass der Bau entsprechend den
vom Regierungsrat genehmigten Plinen ausge-
fithrt werde, was nach Beendigung des Baues
durch die Baudirektion zu konstatieren ist, und
dass die Bauabrechnung durch den Regierungs-
rat genehmigt werde.

Motion der Herren Grossrite Jenny und Mitunter-
zeichner betreffend die Revision des Einkommen-
steuergesetzes von 1865, soweit die Gemeindesteuern
betreffend.

(Siehe Seite 50 hievor.)

Jenny. Die Motion, die ich am 4. Februar im
Verein mit 54 Mitunterzeichnern eingereicht habe, hat
folgenden Wortlaut :

«Der Regierungsrat wird um Bericht und Antrag
ersucht, ob nicht die Bestimmungen der Einkommen-
steuergesetze vom Jahre 1865 betr. die Gemeinde-
steuern einer Revision zu unterwerfen seien in dem
Sinne, dass

1. das Einkommen aus der Berufstitigkeit (§ 2,
Zilfer 1, des Einkommensteuergesetzes von 1865) da
zu versteuern sei, wo der Erwerbende seinen Wohn-
sitz hat;

2. Unternehmungen die Gemeindesteusr vom FEr-
werbseinkommen in allen denjenigen Gemeinden zu
entrichten haben, auf deren Gebiet sich ein wesent-
licher Teil des Geschiftsbetriebes vollzieht, und zwar
im Verhiltnis zur Ausdehnung des letztern in der
einzelnen Gemeinde, und dass die blosse Angabe des
Sitzes in einer Gemeinde dieselbe nicht zum Bezuge
einer Steuer berechtigt;

3. die Gemeinden berechtigt sind, von Erwerben-
den, die sich voriibergehend, aber wenigstens einen
Monat lang in der Gemeinde aufhalten, eine besondere
Erwerbssteuer (Saisonsteuer) zu beziehen, und dass
dafiir ein besonderes vereinfachtes und zweckméssiges
Veranlagungsverfahren vorgesehen werde.»

Am 1. Dezember vorigen Jahres ist dem Berner-
volk ein Steuergesetzentwurf unterbreitet worden; wir
wissen, dass derselbe vor dem Souverdn nicht Gnade
gefunden hat und dass die Steuerreform mit grossem
Mehr zuriickgewiesen wurde. Mit der Verwertung des
Steuergesetzes sind aber die Hirten und Mingel, die
Unbilligkeiten und Ungerechtigkeiten, die sich bei der
Ausfithrung notwendig einstellen, nicht aus der Welt
geschafft. Wir stehen nach wie vor vor der leidigen
Tatsache, dass unser Steuerwesen eines demokrati-
schen und fortschrittlichen Staatswesens unwiirdig
ist. Die angebahnte Steuerreform war bestimmt und
geeignet, einen moglichst gerechten Ausgleich der
Steuerlasten herbeizufilhren mit einer weitgehenden
Entlastung der wirtschaftlich Schwachen, ohne an-
derseits die Okonomisch besser Situierten, die fiir
den Ausfall nach unten in den Riss treten mussten,
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liber Gebiihr zu belasten. Das verworfene Steuer-
gesetz war ein Sozialgesetz in des Wortes bester Be-
deutung.

Es wiirde nahe liegen, den Ursachen nachzufor-
schen, die zur Verwerfung im Volke veranlasst haben.
Es liegt nicht in der Aufgabe der gestellten Motion,
des ndhern hierauf einzutreten. Ich beschrinke mich
darauf, zu konstatieren, dass man wéihrend der Ab-
stimmungskampagne mit Genugtuung wahrnehmen
konnte, dass im Ernste sachliche Einwendungen nicht
gemacht werden konnten. Man konnte erfahren, dass
das Gesetz in seinem Bestreben nach sozialer Aus-
gleichung einigen zu weit ging, andern zu wenig weit,
woraus wohl der Schluss gezogen werden darf, dass
die Gesetzgebung den goldenen Mittelweg eingeschla-
gen hatte.

Dagegen diirfen Vorgidnge hier gekennzeichnet wer-
den, welche ausserhalb der Gesetzgebung liegen und
die in ihrem Zusammenwirken die Chancen des Ge-
setzes nicht verbessert haben.

Einmal muss darauf hingewiesen werden, dass die
Aufkldrungsarbeiten fiir das Steuergesetz viel zu spit
einsetzten, obschon ein volles Jahr von der Schluss-
abstimmung im Grossen Rate bis zum Tage der Volks-
abstimmung verflossen war. Ob dieser lange Termin,
der wohl in unserem parlamentarischen Leben ein
Unikum bedeutet, geeignet war, die Situation fiir die
Annahme des Gesetzes zu verbessern, mochte ich
sehr bezweifeln. Wir wissen, dass jedes Steuergesetz
in unserem Volke, und zwar von allen Volkskreisen
ohne Riicksicht auf die politische Zugehorigkeit, mit
Misstrauen aufgenommen wird; es war anzunehmen,
dass diese lange Frist ausgiebig benutzt wiirde, um
in stiller, aber zielbewusster Arbeit das Terrain fiir
die Verwerfung des Gesetzes vorzubereiten.

Gerligt muss auch werden, dass die Botschaft des
Grossen Rates den Biirgern so verspitet zugestellt
wurde. Ich will nicht untersuchen, wo der Fehler lag,
sondern nur konstatieren, dass dieselbe in einzelnen
Gemeinden erst 8—10—14 Tage vor der Volksabstim-
mung zur Verteilung gelangte. Ich hatte in Referaten
auf die Botschaft erwiesen, aber es wurde erklirt,
dass man diese Botschaft nicht kenne.

Zu allem Missgeschick wurde endlich noch zwei
Monate vor der Volksabstimmung, also im Zeitpunkt,
wo die Aufklidrungsarbeiten, die Propaganda fiur das
Steuergesetz hiitte einsetzen sollen, eine Jagdgesetz-
kampagne eroffnet, die, wie sich spater herausstellte,
vielen erwiinscht kam, um die Diskussion iiber das
Steuergesetz in den Hintergrund zu stellen. Ich habe
Jagdgesetzversammlungen beobachtet am Sonntag. in
der Woche vor der Abstimmung in Gemeinden, die
iiber das Steuergesetz gar nicht verhandelt hatten.

Dies diirfte geniigen. Ich glaubte, diese Vorginge
erwihnen zu sollen, weil diese Bemerkungen einige
Bedeutung fiir die Zukunft haben diirften.

Was soll nun geschehen? Nachdem diejenigen
Volkskreise, fiir die die Steuerreform in der Haupt-
sache bestimmt war, und welche von derselben eine
wesentliche Entlastung hitten erwarten diirfen, das
Steuergesetz von der Hand wiesen, so wird wenig
Aussicht vorhanden sein, auf dieser Grundlage die
Arbeiten wieder aufzunehmen. Nach den Erfahrun-
gen, welche man nun zu ‘wiederholten Malen mit der
Steuerreform gemacht hat, wird auf eine Totalrevision
der Steuergesetzgebung fiir absehbare Zeiten verzich-
tet, und wir werden uns beschrinken miissen, auf
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dem Wege der Partialrevision die gréssten Missstinde
zu beseitigen.

Diesen Gedanken entsprang die Motion, die ich
Ihnen im Namen von 54 Mitunterzeichnern die Ehre
habe, zu unterbreiten. Sie bezweckt, gewisse Miss-
stinde im Steuerwesen zu heben, sie sucht eine ge-
rechtere Ausgleichung der Steuerlasten zwischen ein-
zelnen Gemeinden herbeizufiithren. Es handelt sich
bei der Fassung der Motion um nichts Neues. Dieses
Postulat wurde seit Jahren zu wiederholten Malen
hier im Ratssaale in Diskussion gezogen; die Dring-
lichkeit einer Neuordnung wurde von allen Seiten
anerkannt. Wir hatten auf den dringenden Wunsch
des Finanzdirektors zuriickgehalten, um das Postulat
der Steuerreform als Zugstiick zu reservieren.

Heute ist die Steuerreform verworfen, die Miss-
stdnde sind aber geblieben. Die Missstinde sind nicht
bloss geblieben, sondern sie haben sich noch ver-
schlimmert.  Die Verhéltnisse in den zahlreichen
Landgemeinden in der Umgebung der grossen Stidte
und in der Entwicklung begriffener industrieller Ort-
schaften sind unhaltbar geworden; sie sind derart,
dass ein lingeres Zuwarten seitens der Behorden
nicht mehr verantwortet werden kann, ohne Gefahr
zu laufen, dass diese Gemeinden dem wirtschaft-
lichen Ruin entgegengefiihrt werden, und zwar dank
unserer famosen, vorsintflutlichen Gesetzgebung.

Nach dem bestehenden Gesetz ist die Steuer am
Erwerbsorte zu entrichten, wihrend die Wohnsitz-
gemeinde die sdmtlichen Lasten (Schul-, Armenlasten
usw.) fiir die betreffenden Biirger zu iibernehmen hat.
Es ist denn auch kein Zufall, dass die Landgemeinden
in der Umgebung grosser Stidte durchwegs mit
Steuern reichlich gesegnet sind. Beispielsweise gibt
es in der Umgegend der Gemeinde Bern Gemeinden,
welche den doppelten und zweieinhalbfachen Ansatz
der Gemeinde Bern haben, ohne auch alle die mannig-
fachen Wohlfahrtseinrichtungen zu besitzen, deren
sich der Biirger in der Gemeinde Bern erfreuen kann.
Die Gemeindesteuern sind im fortlaufendem Wachs-
tum begriffen. Eine Steuer von 10 Franken vom Ein-
kommen I. Klasse von hundert Franken gilt bereits
als etwas Gewohnliches. Dagegen gibt es Gemein-
den, die sich einer Einkommensteuer (aus Beruf) von
1190/, 11,69/, bis 120/, «erfreuen». Dass unter diesen
Zustinden die Fixbesoldeten und der Grundbesitzer,
der Bauer, der zum Ueberfluss bei diesem hohen An-
satz noch seine Schulden versteuern muss, in harter
Weise betroffen werden, liegt auf der Hand. Leider
ist in diesen Gemeindewesen keine Aussicht auf Bes-
serung vorhanden. Die Schul- und Armenlasten wach-
sen ins Ungemessene; auch auf anderen Gebieten
(Strassenwesen, Wasserversorgung usw.) sind die
Anforderungen an die Gemeinden im Steigen be-
griffen, wihrend die Einnahmen nicht Schritt halten.
Es ist dies auch naheliegend und selbstverstindlich,
und zwar aus folgenden Griinden:

Einmal bleiben die Kapitalisten solchen Gemeinde-
wesen fern; von den Angesessenen kehren die besser
situierten Biirger, welche nicht aus diesem oder jenem
Grunde angebunden sind, die also mobil machen kén-
nen, der Gemeinde den Riicken, um ihren Wohnsitz
da aufzuschlagen, wo die Verhiltnisse weniger driik-
kend sind. Die Erwerbstitigkeit auf gewerblichem
und industriellem Gebiet wird gelihmt. Es ist so
ziemlich ausgeschlossen, dass neue Geschéfte sich in
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solchen iiberlasteten Gemeinden ansiedeln. Es bleibt
noch der Bauer mit seinem verschuldeten Grund-
besitz und die wenigen fixen Gemeindeangestellten,
welche fiir den Gemeindehaushalt autkommen miis-
sen, wihrend das Gros der Arbeiterbevolkerung seine
Steuern auswirts zahlt.

Anderseits sorgt unsere famose Doppeltstimm-
rechtseinrichtung dafiir, dass diese Landgemeinden
in ihrer Existenz geradezu bedroht werden. Die Zahl
der Wohnsitzberechtigten, die in Bern ihre Steuern
zahlen, ist im steten Wachstum begriffen. In der an-
genehmen Lage, selbst nichts beitragen zu miissen,
sind die Leute leicht geneigt, fréhlich drauflos zu
beschliessen und die Zahlungssorgen den andern zu
iiberlassen. Ja, wir haben den famosen Zustand, dass
Wohnsitzberechtigte,” die in Bern ihre Erwerbssteuer
entrichten, Gemeindebeamtungen bekleiden, wo sie,
an der Quelle sitzend, das Budget aufstellen und auf
den Gemeindshaushalt ihren Einfluss ausiiben. Un-
glaublich, aber leider nur zu wahr.

Mit dem neuesten bundesgerichtlichen Entscheid, wo-
nach die Stimmabgabe in der Wohnsitzgemeinde zu
erfolgen hat, und der darauf erfolgten Gutheissung
des Rekurses Jahn durch die Regierung des Kantons
Bern ist der Zustand fiir die Landgemeinden noch
viel schlimmer geworden. Fiir den Finanzdirektor der
Stadt Bern mag die Botschaft des Bundesgerichtes
eine erfreuliche sein, wonach zu seinem Gemeinde-
haushalt nur die Wohnsitzberechtigten, die mit der
Gemeinde enger verbunden sind, mitsprechen, und
die Fremdlinge aus den benachbarten Gemeinden fern-
gehalten werden und ihr Mitsprachrecht verlieren.
Anders liegt die Sache in den Landgemeinden. "Hier
wurden der Entscheid des Bundesgerichtes und der
Beschluss der Berner Regierung mit gemischten Ge-
fihlen aufgenommen. Bis dahin war es den Wohn-
sitzberechtigten, die ausserhalb ihren Erwerb hatten,
freigestellt, in der Erwerbs- oder in der Wohnsitz-
gemeinde, oder an beiden Orten ihre Stimme ab-
zugeben. Man konnte die Wahrnehmung machen,
dass viele auswirts Erwerbende, und namentlich Leute
mit etwas Taktgefiihl, es unterliessen, sich in die Ver-
hiltnisse der Wohnsitzgemeinde einzumischen oder
sichin den Vordergrund zu dridngen, von der Erwigung
ausgehend, sie helfen ja auch nicht an den Gemeinde-
lasten mittragen. Durch die neuesten Beschliisse ist
es denselben untersagt, am Erwerbsort ihre Stimme
abzugeben; nun werden sie gezwungen, wenn sie
ihre Biirgerpflicht iiberhaupt erfiillen wollen, sich in-
tensiver als bis dahin in der Wohnsitzgemeinde an
den offentlichen Verhandlungen zu beteiligen. Durch
den Beschluss des Regierungsrates, dass auswirtige
Grundsteuerpflichtige, die in einer Gemeinde Grund-
besitz haben, auch des Stimmrechts verlustig gehen,
wird das steuerzahlende gemeindestimmberechtigte
Element noch geschwicht, mit andern Worten, es
macht sich eine Verschiebung zugunsten der nicht-
steuerzahlenden und flottanten Bevolkerung geltend.
Ob der Regierungsrat alle Konsequenzen seines Be-
schlusses auch erwogen hat?

Die neuesten Vorgidnge haben die Gemeindesteuer-
frage, die schon seit Jahren dringend einer Neuord-
nung harrte, zu einer hdchst aktuellen gemacht, und
es ist unsere Pflicht, auf eine beforderliche Besei-
tigung dieser unhaltbaren und unser Staatswesen be-
schimenden Zustinde hinzuarbeiten. =~ Wie erreichen
wir das Ziel?
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Die Motiondre sind der Ansicht, dass der einfachste
und sicherste Weg durch eine Partialrevision gewis-
ser Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes ge-
funden werde.

Es ist auch betont worden, durch die Revision des
Gemeindegesetzes koénne den Verhiltnissen Rechnung
getragen werden. Die Botschaft hor’ ich wohl, doch
fehlt mir der Glaube. Seit mehr als zehn Jahren spricht
man hier im Rate von der Notwendigkeit einer Ge-
meindereform; Vorarbeiten sind vor lapgen Jahren
gemacht worden, allein noch heute stehen wir auf dem
gleichen Boden. Zudem kann fiir das Schicksal eines
neuen Gesetzes niemand garantieren. Mit der Fest-
legung des Steuerwohnsitzes, womit auch die Stimm-
rechtsfrage ihre Erledigung finde, sind aber nicht
alle Ungerechtigkeiten, wie wir spiiter nachweisen
werden, beseitigt; deshalb kann die Gemeindereform
fiir unsere Zwecke nicht wohl in Irage kemmen. Im-
merhin wollen “wir vorerst noch die Erklirung der
Regierung abwarten und behalten uns deshalb unsere
Zustimmung zu einer Regelung der geriigten Miss-
stinde im neuen Gemeindegesetz noch vor.

Die rationellste Losung, eine Ausgleichung der
Steuerlasten zwischen den einzelnen Gemeinden un-
seres Kantons vorzunehmen, wire die Uebernahme
der Schul- und Armenlasten, dieser hauptsiichlichsten
Gemeindelasten, durch den Staat. Wir diirfen in der
Ausgestaltung unserer Sozialgesetzgebung die Aus-
gleichung der Steuerlasten nicht bloss unter den ein-
zelnen Biirgern, sondern ebensosehr zwischen den
Gemeinden suchen. Die Solidaritit unseres Staats-
wesens muss in der Gesetzgebung dadurch zum Aus-
druck kommen, dass auch die Gemeinden moglichst
gleichmissig zu den oOffentlichen Aufgaben herbeige-
zogen, dass die reichen Gemeinden fiir die wirtschaft-
lich schwachen Gemeinden einstehen, denn erst dann
kommen wir zu einer moglichst gerechien Ausglei-
chung der Steuerlasten der Biirger in unserem Volke.
Die Ueberwilzung der Schul- und Armenlasten auf
den Staat wiirde auch die Misere mit d=r Versteue-
rung der Schulden in der Hauptsache beseitigen, in-
dem bei der Staatssteuer der Schuldenabzug gestattet
wird.

Wir wissen, dass wir auf diese ideale Losung
verzichten miissen. In einem gewissen Masse miissen
die Gemeinden an den Schul- und Armenlasten in-
teressiert bleiben, aus Griinden, die naheliegend sind
und auf welche ich im gegenwiirtigen Moment nicht
eintreten will. Aber unser Bestreben wird es sein
miissen, dem Beispiele anderer Kantone (Ziirich, Lu-
zern) zu folgen und die Schul- und Armenlasten
in der Hauptsache dem Staat zuzuweisen. Nur so
bringen wir Gerechtigkeit in unser Steuerwesen.

Nach diesem kurzen Streifzuge komme ich zu un-
serer Motion. ,

Dieselbe besteht aus drei Teilen. Erstens wird
verlangt, dass inskiinftig der Erwerb aus einer Berufs-
tatigkeit da zu versteuern sei, wo der Erwerbende
seinen Wohnsitz hat. Das ist ein Grundsatz, der
zweifellos allgemeine Billigung finden wird. Die
Wohnsitzgemeinde hat fiir den Biirger die Schul- und
Armenlasten zu tragen und die weiteren Gemeinde-
aufgaben zu bestreiten. Der Grundsatz hat im neuen
Steuergesetz Aufnahme gefunden. In Art. 52 hat er
eine ausfithrliche Behandlung erfahren. Wir erkldren
uns damit einverstanden, dass dieser Grundsatz bei
der zukiinftigen Revision eine dhnliche Ordnung finde.
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In zweiter Linie verlangen wir, dass Unternehmun-
gen die Gemeindesteuer vom Erwerbseinkommen in
derjenigen Gemeinde bezahlen, wo sich der Geschifts-
betrieb befindet. Erstreckt sich letzterer iiber mehrere
Gemeinden, so hat eine Teilung im Verhiltnis zur
Ausdehnung des Betriebes in den einzelnen Gemein-
den stattzufinden. Diese Bestimmung wurde im Re-
visionsentwurf abgeklirt und allseitig gutgeheissen.
Auf weitere Begrindung kann deshalb hierseits ver-
zichtet werden.

Dagegen haben wir uns erlaubt, einen Zusatz an-
zubringen, dass die blosse Angabe des Sitzes eines
Unternebhmens in einer Gemeinde dieselbe nichtzum
Bezuge der Steuér berechtigt. Hiezu gehért folgende
Begriindung : Es ist bekannt, dass die gewerbliche
und industrielle Produktion dem Grossbetrieb zu-
steuert; wir miissen wahrnehmen, dass zahlreiche
kleine Betriebe ausgeschaltet und vom Grossbhetrieb
aufgesogen werden; wir sehen, wie auf diesem Werde-
gange die grosseren Privatgeschifte wieder neuen Ge-
bilden, den Aktiengesellschaften, Platz machen. Der
Sitz der Aktiengesellschaften wird fast ausschliesslich
in die grossen Zentren verlegt, auch wenn die Be-
triebe ausserhalb dieser Gemeinden sich befinden. Nach
dem bisherigen Gesetz haben Unternehmungen, die in
verschiedenen Gemeinden ihr Gewerbe ausiiben, da
zu steuern, wo die Verwaltung ihren Sitz hat. Diese
Bestimmung hat nun ganz merkwiirdige und durch-
aus ungesunde Zustinde gezeitigt. Es war nahe-
liegend, dass zum Beispiel Bern, das einen kleinen
Steuersatz hat, von den Unternehmungen mit Vorliebe
als Sitz der Verwaltung bezeichnet wurde. Dadurch
wurden die Landgemeinden, wo zum Teil die geschaft-
lichen Betriebe sich befinden, benachteiligt, die Er-
werbssteuer wurde ihnen ganz oder zum Teil entzogen,
withrend dieselben anderseits fiir die Lasten, welche
die Etablissemente mit den =zahlreichen Arbeiter-
familien ihnen brachten, aufzukommen hatten. Es
ist zu sagen, dass die Praxis den Art. 7 des Ein-
kommensteuergesetzes desavouiert hat. Es wurde eine
Verstindigung zwischen den Gemeinden herbeigefiihrt.
Dieselbe ist aber keine zufriedenstellende Losung und
eine Quelle bestindiger Reibereien.

Ich will Thre Geduld nicht zu lang in Anspruch
nehmen und nur ein einziges Beispiel herausgreifen,
um lhnen zu zeigen, in welcher Situation wir uns
heute im Steuerwesen befinden. In der Gemeinde
Biimpliz wurde wéhrend 15 Jahren eine Ziegelei als
Privatgeschift betrieben. Dasselbe prosperierte und
warf der Gemeinde eine schone Einkommensteuer ab.
Der Zufall wollte es, dass spiter diese Ziegelei mit
einem Etablissement in der Gemeinde Bolligen zu
einer Aktiengesellschaft, natiirlich mit Sitz in Bern,
verschmolzen wurde. Eines schénen Morgens erhiel-
ten nun die Gemeinden Biimpliz und Bolligen von
der Bezirkssteuerkommission die Mitteilung, dass sie
von jetzt an auf diese Einkommensteuer verzichten
miissten, da die Gemeinde Bern nach Massgabe der
gesetzlichen Bestimmungen die Steuer beziehe. Sie
kénnen sich vorstellen, welch angenehme Ueber-
raschung der Gemeinde Biimpliz diese Zumutung war,
von heute auf morgen auf eine Einnahme zu verzichten,
die ihr wihrend langen Jahren zugeflossen war und
die nun ausblieb, trotzdem die Ziegelei nach wie vor
ganz gleich weiter betrieben wurde, mit dem nim-
lichen Vorsteher und der gleichen Arbeiterzahl wei-
ter arbeitete. Zu bemerken ist noch, dass die beiden
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Fabriken in Bern gar kein Bureau haben, sondern
lediglich in ihren Statuten Bern als ihren Sitz be-
zeichnen. Es fanden nun Verhandlungen statt. Bern
war sehr entgegenkommend und verzichtete auf die
halbe Steuer. Die Verhandlungen wurden fortgefiihrt,
und soviel mir bekannt ist, hat man sich in dem
Sinne verstindigt, dass jede der drei beteiligten Ge-
meinden, Bern, Biimpliz und Bolligen, je einen Drit-
tel der Steuer erhilt. Dieses eine Beispiel mag ge-
niigen, um lhnen zu zeigen, in welcher Situation wir
uns unter der heutigen Gesetzgebung befinden.

Die dritte Forderung, die wir aufstellen, ist die
Saisonsteuer. Die Sache ist IThnen aus den Beratun-
gen liber das Steuergesetz bekannt und es darf ge-
sagt werden, dass die Einfithrung einer Saisonsteuer
allgemein Anklang gefunden hatte. Sie wurde nament-
lich auch aus Arbeiterkreisen begriisst. Es ist ein Un-
recht, dass der hier ansissige Arbeiter an die Ge-
meindelasten beitragen muss, der fremde Arbeiter da-
gegen, der die angesessenen konkurrenziert, leer aus-
geht. Schon seit Jahren suchte man diese Leute auch
herbeizuziehen, aber es war mit Schwierigkeiten ver-
bunden. Gerade die Gemeinden in der Umgebung von
Bern haben sich viel mit dieser Frage befasst, allein
es fehlte an einem besonderen Veranlagungsverfahren,
die Sache war viel zu umstindlich und die Gemein-
den verzichteten daher darauf, diese Leute zu Leistun-
gen anzuhalten. Ein Erfolg ist nur zu erreichen, wenn
ein besonderes Veranlagungsverfahren eingefiihrt wird,
das die heutigen Umstéindlichkeiten beseitigt.

Das sind die Erwidgungen, welche die Motioniire
veranlasst haben, Ihnen zu beantragen, es mdchten,
die grossten Misstinde in unserm Gemeindesteuer-
wesen auf dem Wege der Partialrevision gehoben wer-
den. Wir empfehlen Ihnen bestens die Erheblich-
erklirung der Motion.

Konitzer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Ich will nicht ndher auf die Griinde
eintreten, welche zur Verwerfung des Steuergesetzes
gefiihrt haben. Ich habe mir nur gesagt, wenn die
55 Unterzeichner der Motion alle als Pioniere im
Lande herumgereist wiren und den Entwurf vor dem
Volk warm verteidigt hitten, so wire wohl das Steuer-
gesetz angenommen und damit die Begehren, welche
nun die Motion aufstellt, verwirklicht worden (Heiter-
keit). Die Revision des Steuergesetzes wurde an die
Hand genommen, weil man eine moglichste Gleichheit
schaffen wollte. Die formelle Frage, wo einer seine
Steuer zu zahlen hat, lisst den Steuerzahler kalt;
fur jhn ist die Hauptsache, zu wissen, wieviel er
zahlen muss. Allerdings war es ein wichtiger Punkt
des neuen Gesetzes, dass einmal Ordnung geschaffen
und die Bestimmung der bisherigen Gesetzgebung be-
seitigt werden sollte, unter der die Gemeinden in der
Umgebung grosserer Stidte schwer litten. Die Motion
will diesen Zustand ebenfalls beseitigen. Aber ich
erklire von vornherein, dass ich gegen jede Revision
des Steuergesetzes bin, die nur dahin tendiert, fiir die
Gemeinden und Steuerzahler Erleichterungen zu schaf-
fen. Bei einer Revision des Steuergesetzes muss auch
fiir den Staat etwas herausschauen. Das ist bei den
von den Herren Motiondren angeregten Patialrevisio-
nen nicht der Fall, und darum kann ich mich mitihnen
nicht befreunden (Heiterkeit).

Dagegen kann ich folgendes erkliren. Wenn die
Motionédre verlangen, dass «das Einkommen aus der
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Berufstitigkeit da zu versteuern sei, wo der Erwer-
bende seinen Wohnsitz hat», so hat der Regierungsrat
dieser Forderung bereits Rechnung getragen, indem
das neue Gemeindegesetz, das im Entwurf vorliegt,
in den Schluss- und Uebergangsbestimmungen (Art.
74) den § 7 des Einkommensteuergesetzes von 1865
dahin abéndert: «Die Veranlagung der Einkommen-
steuer findet in derjenigen Einwohnergemeinde statt,
wo der Steuerpflichtige seinen Wohnsitz hat. Juri-
stische Personen und Erwerbsgesellschaften sind an
threm Hauptsitz (Art. 865 O. R.) zu veranlagen.
Befindet sich der Hauptsitz eines Geschiftes nicht
im Kanton, so findet die Veranlagung an denjenigen
Orten statt, wo sich stindige Einrichtungen befinden.»

Die zweite Forderung der Motionédre, dass «Unter-
nehmungen die Gemeindesteuer vom Erwerbseinkom-
men in allen denjenigen Gemeinden zu entrichten
haben, auf deren Gebiet sich ein wesentlicher Teil
des Geschiaftsbetriebes vollzieht, und zwar im Ver-
héltnis zur Ausdehnung des letztern in der einzelnen
Gemeinde», ist ebenfalls im Gemeindegesetz bereits
beriicksichtigt, indem es dort heisst: «Uebt ein Steuer-
pflichtiger seine Erwerbstitigkeit in verschiedenen Ge-
meinden des Kantons aus, so ist der seiner Wohnsitz-
gemeinde nicht zukommende Teil seiner Einkommen-
steuer erster Klasse nach dem Verhiltanis der Aus-
dehnung des Geschiftsbetriebes unter diejenigen Ge-
meinden zu verteilen, in welchem sich ein selbstidn-
diger Mittelpunkt des Geschéiftsbetriebes befindet.»
Die Motion fligt noch bei: «Die blosse Angabe des
Sitzes in einer Gemeinde berechtigt dieselbe nicht zum
Bezuge einer Steuer.» Das war schon bisher so, und
die Gemeinde Bern hat denn auch den Gemeinden, in
denen das betreffende Geschiift seinen Erwerb hatte,
ihren Anteil ausgerichtet. Im Gemeindegesetz wird
dem Rechnung getragen durch die Bestimmung in
Art. 75: «Féllt der Sitz der beruflichen oder geschilt-
lichen Tétigke:t eines selbstindig erwerbenden Steuer-
pilichtigen nicht mit dem Wohnsitze des letztern zu-
sammen, so ist die Gemeindesteuer vom Einkommen
erster Klasse an die Wohnsitz- und die Geschiftssitz-
Gemeinden nach den fiir dieselben massgebenden Ge-
meindesteueransitzen zu bezahlen, an die Wohnsitz-
gemeinde von 1/; und an die Gemeinde des Geschifts-
sitzes von 2/; der rechtskriftigen und im Staatssteuer-
register eingetragenen Schitzung.»

Der Regierungsrat ist also der Motion in den
Punkten 1 und 2 bereits entgegengekommen, und
wir werden auf dem Wege des Gemeindegesetzes,
dessen Beratung demnichst erfolgen kann, rascher
zum Ziele kommen, als wenn erst eine neue Vorlage
iiber die Revision des Steuergesetzes ausgearbeitet
werden milsste, ganz abgesehen davon, dass der Re-
gierungsrat ven einer Partialrevision des Steuerge-
setzes nichts wissen will.

Die dritte Forderung der Motiondre betrifft die
Saisonsteuer. Diese haben wir im Gemeindegesetz
allerdings nicht vorgesehen, und ich muss mich dieser
Forderung iiberhaupt widersetzen. Denn wenn den
Gemeinden gestattet wird, eine Saisonsteuer zu be-
ziehen, so werden sie sich nicht viel darum kiimmern,
dass auch der Staat zu seiner Sache komme. Wenn
eine Saisonsteuer eingefiihrt werden soll, so muss
sie fiir den Staat und die Gemeinde bezogen werden.
Die Gemeinden konnen ja jetzt schon die in Frage
kommenden Leute zur Steuer heranziehen, sie haben
das Recht, jeden Erwerbenden einzuschitzen, und
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kénnen sich mit den betreffenden Unternehmern ver-
stindigen.

Wir akzeptieren also die Motion in dem Sinne,
dass Punkt 1 und 2 im Gemeindegesetz Aufnahme fin-
den sollen. Dagegen miissen wir Punkt 3 und iber-
hz;lupt jede Partialrevision der Steuergesetzgebung ab-
lehnen.

Jenny. Aus dem Votum des Herrn Finanzdirek-
tors geht hervor, dass die beiden Hauptpunkte der
Motion, auf die wir das meiste Gewicht legen, in
der bereits vorbereiteten Revision des Gemeindege-
setzes Beriicksichtigung finden sollen. Ich muss zu-
geben, dass, soweit ich bei einem fliichtigen Ueber-
blicken der Vorlage beurteilen konnte, die zitierten
Bestimmungen des Gemeindegesetzentwurfes den Ten-
denzen unserer Motion entsprechen und hier eine
richtige Redaktion gefunden haben. Nicht beriick-
sichtigt ist die Saisonsteuer, die allerdings im Ge-
meindegesetz nicht wohl untergebracht werden kann.

Man kénnte sich mit diesem Entgegenkommen der
Regierung zufrieden geben, wenn Aussicht wire, dass
das Gemeindegesetz auch vom Volke angenommen
wiirde. Da habe ich vorliufig noch Bedenken. Wir
diirfen nicht vergessen, dass das Gemeindegesetz eine
umfangreiche Materie behandelt und Fragen beriihrt,
deren gesetzliche Ordnung nicht so leicht und selbst-
verstindlich ist. Es wird allerdings gesagt, dassnur
unwesentliche Aenderungen herbeigefiihrt und keine
eingreifenden Neuerungen aufgenommen werden sol-
len. Ich habe auch gesehen, dass man Umgang ge-
nommen hat, etwa am Rechtszustande der Burger-
gemeinden etwas zu dndern. Das lisst darauf schlies-
sen, dass man wirklich beabsichtigt, das Gesetz so-
bald als moglich beim Volk durchzubringen zu suchen.
Immerhin ist der Entwurf vom Grossen Rate noch
nicht beraten, und wir wissen nicht, wie er aus seinen
Beratungen hervorgehen wird. Es ist nicht ausge-
schlossen, dass Bestimmungen Aufnahme finden, die
den Entwurf gefihrden konnten. Anderseits wird es
einen merkwiirdigen Eindruck machen, wenn im Ge-
meindegesetz zwei Steuergesetze, dasjenige von 1865
und das Gemeindesteuergesetz von 1867, revidiert
werden sollen.

Das sind die Bedenken die ich noch habe. Aber
angesichts der Tatsache, dass ein Entwurf zur Revision
des Gemeindegesetzes dem Grossen Rate bereits unter-
breitet werden kann, wihrend fir die Partialrevision
des Steuergesetzes erst noch eine Vorlage ausgearbei-
tet werden miisste, und nachdem die Regierung den
bestimmten Willen bekundet, den Motioniren entgegen-
zukommen, konnte ich mich meinerseits — ich hatte
keine Gelegenheit, mit den tbrigen Unterzeichnern
der Motion Riicksprache zu nehmen — dem Antrage
der Regierung anschliessen. Nach den Ausfithrungen
des Herrn Regierungsrat Konitzer ist anzunehmen, dass
das Gemeindegesetz moglichst rasch durchberaten und
dem Volk vorgelegt werden soll, und es ist auch zu
hoffen, dass es vor dem Souverin Gnade finden werde.
Sollte es Schiffbruch leiden, so sind es nicht die
Motiondre, welche die Verantwortung tragen, und es
wirde dann jedenfalls auch nicht der Grosse Rat mit
der Beseitigung der Missstinde im Gemeindesteuer-
wesen begriisst, sondern die Losung auf dem Wege
der Initiative gesucht werden.

Dies zur Begriindung meines Standpunktes, indem
ich mich dem Antrage des Regierungsrates anschliesse.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.
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Priisident. Der Herr Motiondr schliesst sich der
Auffassung der Regierung an, die dahin geht, dass die
Punkte 1 und 2 in dem Sinne entgegengenommen
werden konnen, dass sie ihre Regelung im Gemeinde-
gesetz finden sollen. Den Punkt 3, Saisonsteuer,
lehnt die Regierung ab. Herr Jenny erkdrt, dass er
damit einverstanden sei.

Ich frage an, ob einer der Mitunterzeichner den
urspriinglichen Wortlaut der Motion aufnimmt? Es
scheint nicht der Fall zu sein. Auch von anderer Seite
wird kein abweichender Antrag gestellt, und die Mo-
tion ist deshalb im Sinne der Erklirung des Regie-
rungsrates erledigt.

Motion des Herrn Grossrat Bohme betreffend die Ab-
dnderung des Grossratsheschlnsses vom 24. Mai 1869.

(Siehe Seite 85 hievor.)

Bohme. Nach dem einleitenden Votum des Herrn
Jenny kann ich mich mit meiner Angelegenheit ziem-
lich kurz fassen. Ich konnte den Grossteil dessen,
was Herr Jenny iiber unser Gemeindesteuerwesen ge-
sagt hat, unterschreiben, wenn wir uns auch nicnt
mit dem gleichen Punkte befassen. Das Gesetz, das
heute in Frage steht, stammt aus dem Jahre 1865.
Fir die damalige Zeit war es offenbar zweckent-
sprechend, aber heute nach bald 50 Jahren sind dic
Verhiltnisse anders geworden, und man sollte sich
diesen verdnderten Verhiltnissen anzupassen suchen.
An Versuchungen in dieser Beziehung hat es freilich
nicht gefehlt. Seit mehr als 20 Jahren wurde an
der Revision des Steuergesetzes gearbeitet, allein die
Mithe war umsonst. Der letzte Versuch ist im De-
zember 1912 gescheitert, und die Missstinde sind ge-
blieben.

Einer dieser Missstinde sind die geringen Abziige,
die der Einkommensteuerpflichtige machen kann. Der
verworfene Entwurf erhohte allerdings das Existenz-
minimum von 600 auf 800 Fr. und gestattete
einen Abzug von je 100 Fr. fiir jedes Kind.
Das ist nun aber erledigt, und der Grosse Rat ist
nicht kompetent, das Existenzminimum zu erhdhen
oder andere Abziige als zuldssig zu erkliren. Es
fragt sich, ob nicht vielleicht in anderer Weise den
Hirten des Gesetzes einigermassen begegnet werden
kénnte. Dabei denke ich an § 4 des Gesetzes von
1865, der sagt, dass vom Einkommen die Gewin-
nungskosten abgezogen werden kénnen. Wie die Ge-
winnungskosten berechnet werden sollen, dariiber
spricht sich das Gesetz nicht aus. Schon kurze Zeit
nach Inkrafttreten des jetzigen Steuergesetzes wandten
sich die Fixbesoldeten an die Behdérden mit dem Ver-
langen, dass ihnen auch ein gewisser Abzug fir Ge-
winnungskosten zugestanden werde. Sowohl Regie-
rungsrat als Grosser Rat pflichteten dieser Auffassung
bei und durch Grossratsbeschluss von 1869 wurde be-
stimmt, dass den fixbesoldeten Beamten und Ange-
stellten bei der Schitzung ihres Einkommens ein
Abzug von 109/, ihrer Besoldungen fiir Gewinnungs-
auslagen zu gestatten sei. Diese Bestimmung ist seit
mehr als 40 Jahren unverdindert geblieben, und es
fiel niemand ein, im Ernste diesen Abzug der Fix-
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besoldeten zu bestreiten. In den mehr als 40 Jahren
haben sich aber die Verhiltnisse wesentlich veréndert,
und was 1869 zweckmissig war, ist es heute offen-
bar nicht mehr. Der Grosse Rat wollte denn auch im
verworfenen Entwurf diesen Leuten durch die Er-
hohung des Existenzminimums und die Kinderabziige
weiter entgegengekommen.

Es wurde auch die Frage aufgeworfen, ob der
Grossratsbeschluss von 1869 eigentlich rechtsgiiltig
sei, denn er habe ein Gesetz abgedndert. Demgegen-
iiber ist aber zu bemerken; dass am 24. Mai 1869,
wo der Grosse Rat diesen Beschluss gefasst hat, das
obligatorische Referendum noch nicht bestund, son-
dern erst auf 1. August des gleichen Jahres einge-
fihrt wurde. Der Grosse Rat erachtete es nicht als
notwendig, hier eine Gesetzesrevision vorzunehmen,
sondern stellte sich auf den Boden: § 4 spricht von
den Gewinnungskosten und uns ist es iiberlassen, zu
bestimmen, was unter denselben zu verstehen ist.
Hitte der Grosse Rat die Bestimmung betreffend die
Fixbesoldeten damals auf dem Wege einer Gesetzes-
revision aufgestellt, dann wire er auch heute noch
daran gebunden und konnte sie nicht abidndern. Aber
da es sich um eine blosse Interpretation des Gesetzes
handelte und der Grosse Rat dazu kompetent war,
so wird er auch heute wieder in gleicher Weise vor-
gehen diirfen, ohne dass dagegen formelle Bedenken
erhoben werden konnten. Nach meinem Dafiirhalten
steht dem Grossen Rate das Recht zu, jederzeit diese
109/, zu erhéhen, herabzusetzen oder ganz zu strei-
chen. Von den beiden letzten Eventualititen mochte
ich absehen und im Gegenteil dahin wirken, dass
den Fixbesoldeten eine kleine Erleichterung gewdhrt
wiirde. Es trifft nach meinem Antrage nicht gerade
viel: 200 Fr. bei einem Einkommen von 4000
und 100 Fr. bei einer Besoldung von 2000 Fr.;
aber diese Vergiinstigung wird den Betreffenden
doch eine kleine Erleichterung bringen, und es lohnt
sich deshalb, der Sache n#herzutreten.

Ich weise darauf hin, dass der Abzug von 159/,
auch den Arbeitern zugute kommen soll, wenn sie
sich, wie die Fixbesoldeten, iiber den erhaltenen Lohn
ausweisen. Heute bestehen im Einschétzungsverfah-
ren grosse Ungleichheiten. Es ist mir bekannt, dass
in der Gemeinde Bern ein Arbeiter mit einem Ein-
kommen von 2300 Fr. fir 1000 Fr., der Fix-
besoldete mit dem gleichen Einkommen dagegen fiir
1500 Fr. eingeschitzt wird. Die Regelung nach
meinem Vorschlag soll derartige Ungleichheiten be-
seitigen. Ich bin nicht etwa der Ansicht, dass der
Arbeiter, der 2300 Fr. verdient, mit 1000 Fr.
zu niedrig eingeschitzt sei, aber die Ungleichhei-
ten, die zwischen der Taxation der Arbeiter und der
Fixangestellten bestehen, sollten nicht linger aufrecht
erhalten bleiben. Es handelt sich nicht etwa nur um
vereinzelte Fille, sondern Tausende von Arbeitern
kommen giinstiger weg als die Beamten und Angestell-
ten mit gleichem Einkommen. - Seitens der Fixbesol-
deten wurde oft dariiber geklagt, aber man hat sie
stets mit dem Hinweis auf das neue Steuergesetz ge-
trostet, das einen Ausgleich schaffen werde. Diese Hoff-
nung ist nun fiir 20 Jahre wieder geschwunden. Die
bestehenden Ungleichheiten und die Harten des gegen-
wirtigen Steuergesetzes sollte man aber nichtlinger
andauern lassen. Suchen wir deshalb diese Héirten
zu beseitigen und sorgen wir dafiir, dass die Unzu-
friedenheit wegen der ungleichmissigen Einschétzung
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der Arbeiter und der Fixbesoldeten verschwinde. Das
ist der Zweck meiner Motion, deren Erheblicherkli-
rung ich Thnen empfehle.

Konitzer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Auch diese Motion hat es auf das
Geld der Staatskasse abgesehen, indem sie den Fix-
besoldeten eine Erleichterung bringen will, und Sie
werden sich nach der Beantwortung der vorigen Mo-
tion ungefdhr vorstellen konnen, welche Stellung die
Regierung dieser Anregung gegeniiber einnimmt.

In erster Linie halte ich den Grossen Rat nicht
fir kompetent, diese Aenderung vorzunehmen. Er
hat im Jahre 1869 die §§ 3 und 4 des Gesetzes in-
terpretiert, und wenn die Interpretation einmal vor-
genommen ist, so bleibt es dabei und man kann nicht
alle paar Jahre wieder anders interpretieren.

Aber auch materiell ist die Motion fiir uns nicht
annehmbar. Sie ist weder Fisch noch Vogel. Die-
jenigen, die in erster Linie entlastet werden sollten,
werden von einer Erleichterung nicht viel spiiren. Bis
auf 3000 Fr. konnten ganze 100 Fr. mehr ab-
gezogen werden und bei 4000 Fr. 200 Fr. Aber
fur den Staat entstiinde ein erheblicher Ausfall.
Allerdings soll bei Einkommen von iiber 6000 Fr.
kein Abzug mehr gemacht werden diirfen, allein
da kommen nur ganz wenige Steuerpflichtige in Be-
tracht, und die geringen Mehreinnahmen von dieser
Seite her wiirden den Ausfall unten nicht zu decken
vermdgen. Wir wiirden allermindestens 100,000 Fr.
einbiissen, und einen solchen Ausfill ertrigt un-
sere Staatskasse einfach nicht. Ich muss also ent-
schieden gegen diesen Vorschlag auftreten, auch auf
die Gefahr hin, dass die Fixbesoldeten sagen werden :
das gleicht natiirlich dem Finanzdirektor, auf der
einen Seite will er unsere Besoldungen nicht erhohen
und auf der andern Seite uns keine Steuererleichte-
rungen verschaffen. Das kann mich in meiner Stel-
lungnahme nicht beeinflussen, ich wehre mich fiir die
Interessen des Staates, nicht flir meine eigenen.

Ich empfehle Ihnen die Ablehnung der Motion.

Abstimmung.

Fiir Erheblicherkldrung der Motion . Minderheit.

Gesetz

betreffend

Jagd und Vogelschutz fiir den Kanton Bern.
Fortsetzung der ersten Beratung.

(Siehe Nr. 6 cer Beilagen; die frithern Verhandlungen
finden sich Seite 275 ff. des letzten Jahrgangs ab-
gedruckt).

Prisident. Das Jagdgesetz ist am 23. Mai 1912 in
erster Lesung durchberaten worden und wir hitten
also in erster Beratung nur noch iber diejenigen Ar-
tikel zu entscheiden, auf die zuriickzukommen be-
schlossen wird. Dazu geh6rt nun aber ein ganzer
Abschnitt. In der ersten Beratung wurde der Antrag
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Bratschi angenommen: «Sollten in einem Amtsbe-
zirk die Mehrheit der Gemeinden es wiinschen, das
Pachtsystem einzufiihren, so ist der Regierungsrat be-
fiigt, durch Verodnung einem daherigen Gesuch zu
entsprechen.» In der neuen Vorlage des Regierungs-
rates und der Kommission wird nun dieser Artikel, der
nur den Grundsatz festlegen wollte, gestrichen, dafiir
aber die ganze Frage der Pachtjagd durch einen neuen
Abschnitt (Art. 14a—q) im Gesetz selbst geregelt. Es
wiirde sich also zunidcht darum handeln, diese Be-
stimmungen {iiber die Pachtjagd noch in Beratung zu
ziehen. Ich mochte aber nicht unterlassen, Ihnen mit-
zuteilen, dass, wenn wir in die Beratung des Ge-
setzes eintreten und heute damit nicht fertig werden,
ich Thnen beantragen werde, nicht etwa morgen mit
dem Jagdgesetz weiterzufahren, sondern die Revision
des Art. 19 der Staatsverfassung auf die Traktanden
von morgen zu nehmen, weil sowohl der Regierungsrat
als die Kommission wiinschen, dass diese Frage unter
allen Umstdnden in der gegenwirtigen Session be-
handelt werde. Im Verlaut der Bereinigung des Trak-
tandenverzeichnisses wurde aber die zweite Woche
schon so stark mit Geschiften belastet, dass wir un-
bedingt den Mittwoch und Donnerstag der ersten
Woche fiir die Revision des Art. 19 St. V. re-
servieren miissen. Wenn wir also heute in die Be-
ratung des Jagdgesetzes eintreten, mit derselben aber
nicht zu Ende kommen, so miisste die Fortsetzung
‘auf die ndchste Woche verschoben werden. Ich er-
suche Sie, sich tiber dieses Vorgehen zu dussern.

Neuenschwander, Prisident der Kommission. Ich
mochte Ihnen beantragen, heute auf alle Fille die
Eintretensfrage beziiglich des neuen Abschnittes zu
erledigen. Es werden sich auszusprechen haben Herr
Regierungsrat Moser, Herr Bratschi namens der Mehr-
heit und der Sprechende fiir die Minderheit der Kom-
mission.

Prisident. Ich kann mich der Auffassung an-
schliessen, dass wir heute diese Frage erledigen und
dann eventuell mit der weiteren Beratung des Jagd-
gesetzes spiiter fortfahren. Ich mochte deshalb ohne
weiteres das Wort Herrn Regierungsrat Moser geben
zur Eintretensfrage zu Abschnitt 1V, Bestimmungen
iiber die Pachtjagd. '

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. In der Beratung des Jagdgesetzes im Mai
letzten Jahres hat der Grosse Rat nach Antrag des Herrn
Bratschi beschlossen, in den Entwurf eine Bestimmung
betreffend die fakultative Einfithrung der Pachtjagd
aufzunehmen. Bei diesem Anlasse fand eine sehr
eingehende Diskussion tber die Patent- und die Pacht-
jagd statt. Ich halte es nicht fiir nétig, auf diese Aus-
fithrungen hier niher einzutreten.

Nachdem der Grosse Rat diesen Beschluss gefasst
hatte, langten von seiten der Jagdvereine verschiedene
Eingaben an den Regierungsrat ein, mit dem An-
suchen, er méchte dem Grossen Rat beantragen, auf
seinen Beschluss zuriickzukommen, indem das fakul-
tative Jagdpachtsystem gar keine Aussicht habe, vom
Volk angenommen zu werden. Es haben auch gros-
sere, speziell von Jagérn veranstaltete Versammlungen
stattgefunden, die im gleichen Sinne beim Regierungs-
rat vorstellig wurden.
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Es ist Tatsache, dass im Volk iiber dieses Gesetz
schon sehr viel gesprochen wurde, mehr als {ber
manches wichtigere Gesetz, das der Volksabstimmung
unterbreitet wurde. Da die Meinungen in der Be-
volkerung ausserordentlich auseinandergehen, griff die
Forstdirektion zu dem etwas aussergew6hnlichen Mit~
tel der Volksbefragung, um sich Klarheit zu ver-
schaffen. Sie richtete im September 1912 an simt-
liche Gemeinderéite ein Zirkularschreiben, worin ihnen
der damalige Stand der Jagdgesetzgebung vor dem
Grossen Rat auseinandergesetzt und sie ersucht wur-
den, sich dariiber zu &ussern, ob sie dem bisherigen
Patentsystem mit den im Entwurf vorgesehenen Ver-
besserungen oder aber dem Revier- oder Pachtsystem
nach Antrag Bratschi den Vorzug geben. Dabei
wurde darauf aufmerksam gemacht, dass man es als
selbstverstindlich ansehe, dass der grossere Teil der
Einnahmen aus der Pachtjagd den Gemeindekassen:
zufliessen und nur ein kleinerer Teil, plus Erlos aus
den Jagdscheinen, der Staatskasse verbleiben wiirde.
Auf das Zirkular langten 486 Antworten ein, wobei
sich 297 oder rund 300 Gemeinden fiir das Patent-
und 178 fiir das Pachtsystem aussprachen. In den
acht Amtsbezirken Oberhasle, Interlaken, Niedersim-
mental, Schwarzenburg, Aarwangen, Aarberg, Erlach
und Delsberg sprachen sich ungefihr gleich viele Ge-
meinden fiir das Patent- und das Pachtsystem aus.
Eine Mehrheit fiir das Pachtsystem weisen nur die
Amtsbezirke Nidau und Laufen auf. In den iibrigen
Amtsbezirken ist eine entschiedene Mehrheit fiir das
Patentsystem vorhanden.

Als die Forstdirektion das Zirkularschreiben er-
liess, wurde es in der Presse im grossen und gan-
zen giinstig besprochen. Man begriff, dass angesichts
der ausserordentlich verschiedenen Auffassungen im,
Volke tber die Jagdgesetzgebung auf diesem Wege
Klarheit geschaffen werden konnte. Allein ich muss
heute gestehen, dass das Resultat der Enquete nicht
die gewlinschte Klarheit gebracht hat. In einzelnen
Gemeinden hat der Gemeinderat ohne weiteres von
sich aus die Anfrage beantwortet und mitgeteilt,
er habe mit soundso vielen Stimmen dem Pacht-
oder dem Patentsystem den Vorzug gegeben. Das
war keine Antwort auf unsere Anfrage, sondern wir
hatten ausdriicklich geschrieben, es mochte uns iiber
die in der Gemeinde herrschende allgemeine Volks-
auffassung Auskunft gegeben werden. In andern
Gemeinden wurden Versammlungen einberufen und
itber die Sache diskutiert, und man bekam so ein Bild
iiber die vorhandene Stimmung. Eines kann gesagt
werden, ndmlich dass es jedenfalls unrichtig ist, wenn
von gewisser Seite behauptet wird, die 178 Gemein-
den, die sich fiir das Pachtsystem ausgesprochen ha-
ben, beweisen, dass die Idee des Pachtsystems grosse
Fortschritte gemacht habe. Ich glaube das deshalb
nicht, weil sehr viele Gemeinderite sich mit Riick-
sicht auf die Gemeindefinanzen fiir das Pachtsystem
ausgesprochen haben diirften. Es geht in den Ge-
meinden ungefihr gleich wie im Staat. Auch an sie
gelangen Tag fiir Tag Begehren um Unterstiitzung
dieser und jener Bestrebungen und um Ausrichtung
grosserer Beitrdge, und die Gemeinderidte befinden
sich in der gleichen Lage wie die Regierung, dass sie
lange nicht allen Begehren entsprechen kénnen. Des-
halb ist es begreiflich, dass die Gemeinderite neue
Einnahmequellen, aus denen ihnen vermehrte Mittel
zufliessen wiirden, begriissen, und von diesem Ge-
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sichtspunkt aus verstehe ich sehr gut, dass eine grosse
Zahl von ihnen beschlossen hat, sie geben dem Pacht-
system den Vorzug, wobei es aber sehr zweifelhaft
ist, ob die Abstimmung in der Gemeinde das gleiche
Resultat ergeben hitte. Man darf also nicht ohne
weiteres den Schluss ziehen, dass die 178 Gemein-
den, die sich fiir das Pachtsystem ausgesprochen ha-
ben, tatsichlich auch dafiir stimmen wiirden. Um-
gekehrt gebe ich auch zu, dass nicht alle Gemein-
den, die sich jetzt fiir das Patentsystem ausgespro-
chen haben, ohne weiteres zu demselben stehen
wiirden.

Nach Priifung aller dieser Verhiltnisse und na-
mentlich in Beriicksichtigung der bisher auf dem Ge-
biete der Jagdgesetzgebung gemachten Erfahrungen
ist der Regierungsrat auf Antrag der Forstdirektion
dazu gelangt, dem Grossen Rat zu beantragen, er
mochte auf seinen Beschluss betreffend die Einfiih-
rung der Pachtjagd zuriickkommen. Die Regierung
hat diesen Beschluss in reiflicher Erwigung aller
Umstdnde gefasst und ihn darauf der Kommission
unterbreitet. Die Kommission verlangte aber, dass
ihr gestiitzt auf den Beschluss des Grossen Rates
eine Vorlage fiir Einfiihrung des fakultativen Re-
vier- oder Pachtsystems unterbreitet wiirde. Die
Forstdirektion, beziehungsweise der Regierungsrat ist
diesem Auftrag nachgekommen und hat eine Vor-
lage in diesem Sinne ausgearbeitet. Diese Vorlage
liegt in Ihren Héinden. Sie ist so zu verstehen, dass,
wenn der Antrag der Regierung, der Grosse Rat
mochte auf seinen Beschluss zuriickkommen und beim
reinen Patentsystem verbleiben, abgelehnt wird, mit
andern Worten, wenn der Grosse Rat an seinem Be-
schluss festhilt, die Regierung dann in Verbindung
mit der grossritlichen Kommission vorschligt, es sei
auf diesen Entwurf einzutreten. In erster Linie stel-
len wir aber den Antrag, der Grosse Rat mochte auf
seinen Beschluss zuriickkommen, indem wir der Auf-
fassung sind, es werde nicht moglich sein, die Re-
vision des Jagdgesetzes in dieser Form vor dem Volk
durchzubringen. Man kann die Meinung vertreten,
die Vorlage sei nun einmal durchzuberaten und dem
Volk zur Annahme oder Verwerfung vorzulegen. Man
kann aber auch der Ansicht sein, es wiire besser, auf
dem Gebiete des Jagdwesens einen kleinen Fortschritt
zu erzielen, wie er durch den ersten Entwurf der Re-
gierung verwirklicht wiirde, der wesentlich mehr Aus-
sicht hitte, vom Volk angenommen zu werden, als die
Vorlage mit dem Antrag Bratschi.

Gestatten Sie mir nun mit ganz wenigen Worten
einige Bemerkungen zum Abschnitt IV, damit der
Grosse Rat um so besser beurteilen kann, ob er an
der fakultativen Pachtjagd definitiv festhalten oder
dem Antrag der Regierung auf Zuriickkommen ent-
sprechen will.

Die Einfithrung des fakultativen Jagdpachtsystems
konnte natiirlich nicht in einem einzigen Artikel unter-
gebracht werden, weil die Materie doch etwas kom-
pliziert ist.. Es mussten eine grossere Zahl von Be-
stimmungen aufgestellt werden, die in den Art. 14a—q
enthalten sind. Dabei haben wir uns durchaus vom
Sinn und Geist des Antrags Bratschi leiten lassen
und die Pachtjagd in folgender Weise geordnet.

Wenn das Gesetz angenommen wird, so bleibt vor-
‘Jaufig im ganzen Kanton das Patentsystem in Kraft.
Sobald aber in einem Amtsbezirk ein Viertel der
Gemeinden die Einfithrung der Jagdpacht verlangt,
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so muss innert 6 Monaten von den andern Gemein-
den dariiber Beschluss gefasst werden. Massgebend
ist dabei die Mehrheit der Gemeinden; die Grosse der
Gemeinden, die Zahl der Stimmberechtigten spielt
keine Rolle, sondern die Mehrheit der im Amtsbe-
zirk befindlichen Gemeinden muss sich fiir die Einfiih-
rung der Jagdpacht aussprechen. Diese Regelung wur-
de getroffen, um den Landgemeinden, die bei der Jagd
die Hauptinteressierten sind, das -Hauptgewicht bei
der Entscheidung zu iiberlassen. Stidtische Gemeinde-
wesen, wie Biel, Burgdorf, Thun usw., haben bei
dieser Abstimmung nicht mehr zu sagen als eine
Landgemeinde. Wenn die Mehrheit der Gemeinden
die Einfiihrung des Pachtsystems beschlossen hat, so
darf die Pachtjagd wihrend acht Jahren, der Dauer
der Pachtzeit, nicht wieder aufgehoben werden. Um-
gekehrt, wenn die Mehrheit der Gemeinden eines Amts-
bezirks die Einfithrung der Pachtjagd ablehnt, so darf
wiahrend vier Jahren kein neues Begehren auf deren
Einfithrung gestellt werden. Diese Bestimmung wurde
aufgenommen, damit die Gemeinden nicht eventuell
alle Jahre mit der Frage der Einfiihrung der Pacht-
jagd beldstigt werden konnen. Im Falle der Ein-
fiuhrung der Pachtjagd ist das Gebiet des betreffenden
Amtsbezirks in Reviere einzuteilen. Dabei haben wir
die Auffassung, dass wenn irgendwie moglich jede
Gemeinde ein Revier bilden soll. Die Einteilung der
Reviere erfolgt durch die Forstdirektion nach An-
horung der Gemeinderite. Da es Gemeinden mit sehr
unzweckmissigen Grenzen gibt, wihrend es fir die
Pachtjiger von Wichtigkeit ist, dass natiirliche und
namentlich ibersichtliche Grenzen vorhanden seien,
muss es der Forstdirektion gestattet sein, eventuell
kleinere Gemeinden zu vereinigen, grossere zu teilen
oder auch einzelne Teile einer Gemeinde zur Nach-
bargemeinde zu schlagen. Das wird auf die Ein-
nahmen der Gemeinden einen giinstigen Einfluss aus-
iiben, da selbstverstindlich zweckmissig abgegrenzte
Jagdgebiete mehr gelten als andere. Jede Gemeinde
wiirde im Verhiltnis der Fliache, mit der sie am Revier
beteiligt ist, auch an den Einnahmen partizipieren.
Die Versteigerung der Pachtkreise erfolgt, unter An-
wesenheit der Gemeindevertreter, durch den Amts-
schaffner; wenn man sich iiber die Hingabe der Pacht-
jagd nicht einigen kann, entscheidet letztinstanzlich
der Regierungsrat. Der Ertrag der Pachtjagd soll
nach dem Antrag der Regierung zu zwei Dritteln in
die Gemeindekasse und zu einem Drittel in die Staats-
kasse fliessen. Die Kommission stellt hier einen an-
dern Antrag.

Nun noch einige andere Punkte, die geordnet wer-
den miissen. Da sind vor allem aus die Bannbezirke
zu nennen. Sie wissen, dass wir in einzelnen Ge-
bieten, speziell im Oberland, namentlich zum Schutze
des Hochwildes und zur Erhaltung gewisser Wildarten
grossere Bannbezirke eingefithrt haben. Diese Ge-
meinden, die Bannbezirke haben und sie behalten
mijssen, wiirden im Falle der Einfithrung des fakulta-
tiven Reviersystems nach und nach benachteiligt, in-
dem ihnen keine Einnahmen zufléssen und sie auch
nicht die Moglichkeit hitten, ihr Gebiet zu verpachten.
Um diesen Gemeinden entgegenzukommen, wurde die
Bestimmung aufgenommen, dass, wenn ein Bezirk
wihrend mehr als einer  Pachtperiode, d. h. wih-
rend linger als acht Jahren unter Bann ist, eine an-
gemessene Entschidigung aus dem' gesamten Pacht-
jagderlos eintreten kann. Wenn ein Bannbezirk nur
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wihrend einer Pachtperiode besteht, so liegt keine
Veranlassung zur Ausrichtung einer Entschidigung
vor, denn wenn die Gemeinde das Gebiet nach Ab-
lauf der Bannzeit verpachten kann, so wird sie ge-
stiitzt auf den grossen Wildstand einen hohen Pacht-
zing losen und dadurch fiir den Ausfall, den sie
wihrend der Jahre der Bannzeit hatte, entschidigt.

Jeder, der im Pachtgebiet die Jagd ausiibt, also
sowohl Péchter wie der eingeladene Gast, muss einen
Jagdschein 10sen, dessen Ertrag in die Staatskasse
fallen wiirde, indem man, wie iberall, von der Auf-
fassung ausgeht, dass niemand ohne Jagdschein soll
jagen dirfen. Die Gebiihr fiir einen Jagdschein be-
trigt fiir Kantonsbiirger und im Kanton niedergelas-
sene Schweizerblirger 10 Fr., fiir andere Schwei-
zerbiirger und im Kanton niedergelassene Auslidnder
30 Fr. und fiir die ibrigen Auslinder 100 Fr.
In Baden muss der Auslinder neben der Pacht
eine Jagdscheingebithr von 100 Mark entrichten.

Die Jagdpidchter sind verpflichtet, weder einen
libermiissig grossen Wildstand zu halten, noch schid-
liche Tiere in allzu grosser Menge aufkommen zu
lassen, sonst kann die Forstdirektion gemiss Art. 4
des Bundesgesetzes iber Jagd- und Vogelschutz ein-
schreiten und den Abschuss von Tieren gestatten.

Endlich ist noch das Verfahren geordnet, das bei
Wildschaden eingeschlagen werden muss. Der Wild-
schaden spielt oft in den Pachtrevieren eine grosse
Rolle. Die Furcht vor dem Wildschaden ist auch
ein Hauptmoment, warum speziell die biduerliche Be-
volkerung sich mit dem Pachtsystem nicht befreunden
kann. Wir haben uns das Verfahren so gedacht, dass
jeder Jagdpichter in der Gemeinde einen Vertreter
bezeichnen muss, bei dem der allfillige Schaden an-
zumelden ist. Kann die Hohe der Vergiitung nicht
giitlich' vereinbart werden, so tritt der amtliche, vom
Regierungsstatthalter ernannte Schitzer auf den Plan,
der bis zu 50 Fr. Schadenersatz endgiiltig ent-
scheidet. Ist der Schaden grisser, so tritt eine Kom-
mission zusammen, die aus diesem amtlichen Schétzer
als Prisident und zwei weitern Mitgliedern besteht,
von denen das eine vom Jagdpéchter und das andere
vom Gemeinderat zu bezeichnen ist. Diese urteilt
bei Schadenersatz bis zu 300 Fr. endgiltig.
Uebersteigt der Wildschaden diesen Betrag, so kann
ihr Entscheid an eine vom Regierungsrat zu ernen-
nende dreigliedrige Oberschitzungsbehorde weiterge-
zogen werden. Dieses Verfahren ist &hnlich geord-
net wie dasjenige im Kanton Aargau, das nach ein-
geholten Erkundigungen sehr gut funktioniert.

Zum Schluss kommen noch einige wenige Be-
stimmungen iber die Ausiibung der Jagd, wobei die
Nichtbeachtung der Grenzen eines Pachtreviers durch
Patent- oder andere Pachtjiger unter Strafe gestellt
wird. Wenn Pachtreviere an einen See grenzen, so
darf die Jagd auf Schwimmvdgel von den Pichtern
nur vom Ufer aus betrieben werden. Die innerhalb
von Pachtrevieren liegenden Seen bilden besondere,
dem Staat gehdrende Pachtkreise.

Wenn der Grosse Rat an seinem Beschlusse grund-
sitzlich festhidlt, miissen selbstverstindlich einige Ar-
tikel redaktionell noch etwas ergidnzt werden. Doch
betrifft das ziemlich untergeordnete Punkte.

Das ist in kurzen Ziigen der wesentliche Inhalt
der Bestimmungen iiber die Pachtjagd, und Sie kon-
nen sich nun ein Bild machen, wie sich die Sache
in der Praxis gestalten wiirde. Mit Riicksicht aber
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auf die Tatsache, dass das Pacht- oder Reviersystem,
weder rein noch fakultativ, in den letzten Jahren in
irgend einem Kanton Anklang gefunden hat, sondern
immer mit grossem Mehr verworfen wurde — mit
Riicksicht auch auf die kiirzliche Abstimmung im
Kanton Zug, wo das Volk die Pachtjagd mit 2000
gegen 1000 Stimmen abgelehnt hat, trotzdem 859/,
der Einnahmen der Gemeinden zufliessen sollten —
und mit Riicksicht endlich auf die Stimmung in un-
serm eigenen Kanton glauben wir nicht, dass das
Gesetz im Volk eine gute Aufnahme finden wiirde. Es
handelt sich nun einfach um die Frage, ob wir den
Bogen etwas stark spannen und riskieren wollen,
dass der Entwurf verworfen werde und wir wieder
einige Jahre mit dem alten Gesetz auskommen miis-
sen, oder ob wir eine Verbesserung vornehmen wol-
len, wie sie die Regierung im ersten Entwurf vor-
schligt und die nach unserer Ansicht immerhin eine
wesentliche Verbesserung der jagdlichen Verhiltnisse
bedeuten wiirde.

Wir stellen also den Antrag, Sie mochten auf den
Abschnitt IV nicht eintreten, sondern auf Ihren Be-
schluss zuriickkommen.

Priisident. Ich mochte Sie darauf aufmerksam
machen, dass es sich hier nicht um eine Eintretens-
debatte im eigentlichen Sinne des Wortes handelt.
Der Beschluss, das Pachtsystem einzufiihren, wurde
vom Grossen Rat mit starkem Mehr gefasst und es
handelt sich tatséchlich nur um eine Wiedererwigung
dieses Beschlusses. Ich wollte Herrn Regierungsrat
Moser nicht unterbrechen, aber ich mdchte doch be-
tonen, dass die Erorterung der einzelnen Artikel in
diesem Stadium nur soweit angingig ist, als sie zur
Begriindung des Wiedererwigungsantrages dient. Die
Diskussion hat sich also zunichst auf die grundsétz-
liche Frage, ob Wiedererwdgung oder nicht, zu be-
schrinken. Ich erteile das Wort nun dem Vertreter
der grundsétzlichen Anhénger des Pachtsystems, Herrn
Grossrat Bratschi.

Bratschi, Berichterstatter der Mehrheit der Kom-
mission. Die Regierung hat schon in der Kommission
den Antrag gestellt, es sei auf den mit 103 gegen
28 Stimmen gefassten Beschluss zuriickzukommen,
aber die Kommission trat darauf nicht ein, indem sie
sich auf den Standpunkt stellte, der Grosse Rat habe
nun einmal diesen Beschluss gefasst und wir kdnnen
ihm nicht zumuten, thn einfach wieder umzustiirzen,
ohne ihm eine Vorlage zu bringen, aus der er ersehen
kann, wie das fakultative Pachtsystem sich gestalten
wiirde. Die betreffende Kommissionssitzung fand erst
acht Tage vor der Februarsession statt; es war da-
her der Regierung nicht moglich, die gewiinschte Vor-
lage bis zum Zusammentritt des Grossen Rates aus-
zuarbeiten, und so musste das Traktandum von der
Geschiiftsliste der letzten Session gestrichen werden.

Im Gegensatz zur Regierung halte ich den Antrag
aufrecht, der Grosse Rat wolle an seinem {rithern
Beschluss festhalten und das fakultative Pachtsystem
in das Gesetz aufnehmen. Seitens der Regierung
heisst es immer und immer wieder nur: entweder
Patent- oder Pachtjagd, wihrend mein Antrag dahin-
geht: Patentjagd oder eventuell, wenn die Bezirke es
wiinschen, Pachtjagd. Das ist ein grosser Unterschied.
Ich bin #berzeugt, dass anldsslich der Enquete bei
den Gemeinden auch einfach gefragt wurde: Wollt
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ihr die Patentjagd oder die Revierjagd?,und dahaben
sich 3/; gegeniiber 2/, der Gemeinden fiir das bis-
herige Patentsystem ausgesprochen. In der Kommis-
sion fand insofern eine Wandlung statt, als ich vor
einem Jahr so ziemlich einzig mit meinem Antrag
dastand, wihrend sich jetzt, nachdem man sich ein-
lasslich mit der Sache befasst hatte, sechs gegen fiinf
Stimmen zugunsten meines Antrages ausgesprochen
haben. Es wire gut, wenn der Grosse Rat, wie es
die Kommission gemacht hat, die artikelweise Be-
ratung des neuen Abschnittes durchfithren wiirde,
damit sich jeder ein genaues Bild machen kann und
erst nachher dariiber entscheiden muss, ob der Ab-
schnitt gestrichen oder beibehalten werden soll. Schon
in der Kommission wurden etwelche Verbesserungen
angebracht, und es ist nicht ausgeschlossen, dass
solche noch aus der Mitte des Rates beantragt wiirden,
wenn man nicht von vornherein das Eintreten auf
die Pachtjagd ablehnt. Ich hoife, dass die 105 Gross-
rite, die das letztemal zu mir gestanden sind, sich
trotz der intensiven Belehrung durch eine grosse An-
zahl von Patentjigern von ihrem frithern Standpunkte
nicht haben abbringen lassen. Ich behaupte, dass eine
grosse Zahl der Patentjiger Egoisten sind. Sie jagen
gegenwirtig auch in einem Revier, aber dasselbe ist
6000 Quadratkilometer gross; nachher wére ihnen
ein Teil dieses Reviers verschlossen, wenn die
Jagdbezirke gemeindeweise verpachtet wiirden. Ich
bedaure, dass diese Jiger den Einnahmen, die dem
Staat und den Gemeinden aus der Pachtjagd zuflies-
sen wiirden, gar nichts darnach fragen, sondern ein-
zig und allein ihr Vergniigen im Auge haben. Es ist
natiirlich bequem, wenn man fiir 50 oder 100 Fr.
in einem so grossen (Gebiet der Jagd obliegen kann,
aber es sollten doch auch noch andere Erwigungen
massgebend sein, und deshalb darf man sich von den
enragierten Patentjdgern nicht allzusehr ins Schlepp-
tau nehmen lassen. Jeder Grossrat und {iiberhaupt
jeder Biirger sollte das Gesetz ruhig und unbefangen
lesen, es braucht dazu keine juristischen Kenntnisse,
und nachher nach seiner eigenen Ueberzeugung die
Stimme abgeben.

Woher stammt {iberhaupt die starke Opposition
gegen meinen Antrag? Im Jahre 1912 wurden 1340
Jagdpatente ausgeteilt. Ich glaube annehmen zu diir-
fen, dass die ungeraden 340 meine Ansicht teilen, und
es bleiben also noch 1000 von 145,000 stimmberech-
tigten Biirgern, die alles Sachverstindnis fiir sich
in Anspruch nehmen und erkliren, die tibrigen 999/,
verstehen davon nichts und darum miissen sie mit
ihnen stimmen. So wird in den Wirtschaften, Eisen-
bahnen usw. rdsoniert. Ich habe die feste Ueber-
zeugung, dass wir im entscheidenden Moment die
Mehrheit haben werden, wenn schon die Patentjiger
im ganzen Kanton herum rumoren. Es ist nicht
recht, dass ein Prozent simtlicher stimmfihigen Biir-
ger in dieser Weise auftritt und glaubt, iiber alle
anderen befehlen zu kénnen. Natiirlich wird man wie-
der das alte Schlagwort «Herrenjagd» hervorholen,
um gegen die Pachtjagd zu Felde zu ziehen. Das war
letzthin auch im Kanton Zug der Fall. Aber von die-
sem Schlagwort sollte man sich nicht mehr imponieren
lassen. Es ist ganz ausgeschlossen, dass der ganze
Kanton von Herrenjdgern gepachtet wiirde. Stadt und
Land sind auch in der Pachtjagd, wie in vielen andern
Gebieten, aufeinander angewiesen. Ich habe in einer
Jagdzeitung eine Bliitenlese gefunden aus all den
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Artikeln, die im Kanton Zug gegen die Pachtjagd ge-
schrieben wurden. Ich will lhnen daraus nur einen
einzigen Passus zur Kenntnis bringen. Derselbelau-
tet: «Landwirte passt auf! Die Wissenschaft hat
lingst erkannt, dass der Urin des Wildes dem Vieh-
stand schidlich ist. Wer also nicht will, dass seine
Kithe verwerfen, der stimmt gegen die Revierjagd.»
(Heiterkeit). Ich habe die Stelle dem é&ltesten Jager
von Bern, Herrn Dr. Schwab, einem iiberzeugten An-
hiinger der Patentjagd, vorgelesen und er hat selbst
zugegeben, das gehe doch zu weit. Sie sehen, mit
welchen Mitteln gegen die Pachtjagd gearbeitet wird.
Selbstverstindlich gibt es immer solche, die auf den
Leim gehen.

Die Herren Patentjiger erkliren, dass sie gegen
die Bannbezirke nichts einzuwenden haben, und die
Forstdirektion beabsichtigt, ihre Zahl zu vermehren.
Die Folge davon ist, dass die Patentjiger in die ganz
gleichen Schwierigkeiten kommen werden, wie wenn
einzelne kleinere Bezirke verpachtet wiirden. Sie
werden alle Augenblicke auch an die Grenzen der
Bannbezirke stossen und sie respektieren miissen,
Wenn dann aber nach einiger Zeit die Bannbezirke
wieder gedffnet werden, dann wirft sich die gesamte
Jiagerei dorthin und in acht Tagen ist der ganze
Wildstand, den man wihrend Jahren gehegt und ge-
pflegt hat, zusammengeschossen. Bei der Pachtjagd
dagegen werden die Bezirke meistens wieder von den
gleichen Gesellschaften gepachtet und diese sorgen
schon dafiir, dass nicht alles weggeschossen wird. Es ist
ja eine seltene Ausnahme, wenn ein Revier von einer
einzelnen Person gepachtet wird. Man setzt sich auch
mit den Jigern der betrefienden Gegend in Verbin-
dung. In Laufenburg, wo ich wihrend 25 Jahren
mit andern die Jagd mehrerer Gemeinden gepachtet
hatte, haben wir die drei ansidssigen Jiger sofort in
unsere Gesellschaft aufgenommen und ihnen alle
Rechte eines Mitgliedes zugestanden, nicht aber alle
Pflichten auferlegt. Dafiir hatten sie die Aufsicht
iber die Jagdaufseher auszuiiben, mit den Gemeinden
und dem Staat zu verkehren und allfilligen Wild-
schaden zu reglieren. Das ging so ausgezeichnet, dass
wir wihrend 25 Jahren keinen einzigen Anstand hat-
ten. Art. 14m des Entwurfs sieht das auch vor,
indem es dort heisst: «Jagdgesellschaften haben einen
im Pachtkreis wohnenden Vertreter zu bezeichnen,
der Klagen iiber Wildschaden entgegenzunehmen und
zu erledigen hat.» Was liegt da n#her, als dass man
sich an die dort ansissigen Jiger wendet?

Ich begreife gar nicht, warum man meinem An-
trag eine solche Opposition macht, da er den Ge-
meinden lediglich die Erlaubnis gibt, die Pachtjagd
einzufiihren, wenn sie es als wiinschenswert erach-
ten. Unser gegenwértiges Jagdgesetz ist iibher 80 Jahre
alt, und ich nehme an, dass das neue Gesetz eben-
falls eine lange Dauer haben werde. Wenn wirklich,
wie die Patentjiger behaupten, heute das ganze Volk
gegen die Pachtjagd ist, dann wird -auch keine Ge-
meinde und kein Amtsbezirk die Initiative zur Ein-
fiihrung der Pachtjagd ergreifen. Aber moglicherweise
hat man in 10, 20 oder 30 Jahren eine andere An-
sicht, und dann wire doch eine Bestimmung im Ge-
setz, die den Gemeinden die Einfithrung der Pacht-
jagd gestatten wiirde.

Es wird freilich geltend gemacht, der Gedanke
der Pachtjagd gewinne nicht an Terrain. Demgegen-



(20. Mai 1913.)

iiber bemerke ich, dass ich vor einem Jahre einge-
laden wurde, einem Verein zur Einfithrung der Pacht-
jagd beizutreten. Derselbe zihlte damals zwdlf Mit-
glieder, und heute sind es 120, und es ist nicht aus-
geschlossen, dass wir in einem Jahre doppelt soviele
sein werden. Denn je schlechter die Jagdverhiltnisse
sich unter dem jetzigen System gestalten, desto mehr
wird der Pachtjagd gerufen und desto eher wird sie
kommen. Wie erbdrmlich unsere heutigen Jagdver-
héltnisse sind, das haben wir in der Kommission fiir
die Landesausstellung von 1914 erfahren. Wir hatten
die Erstellung eines Jagdpavillons vorgesehen und der
Prisident der Kommission, der nunmehr vorstorbene
Herr Dr. Dick, verschickte 300 Einladungen, haupt-
sdchlich im Kanton Bern, aber auch dartber hinaus,
um die Jiger einzuladen, ihre Trophien anzumelden,
die zur Ausstattung des Pavillons verwendet werden
sollten. Im ganzen gingen sieben Anmeldungen ein,
darunter diejenige einer kompletten Schmetterlings-
sammlung! Zum Gliick gelang es dann Herrn Dick
in letzter Zeit, den kantonalen aargauischen Jagd-
schutzverein fiir die Sache zu interessieren und von
ihm die Zusage einer schénen Kollektivausstellung
zu erhalten. Ohne das liefen wir Gefahr, dass an
der Landesausstellung in Bern gar kein Jagdpavil-
lon hiitte &rrichtet werden kénnen, wihrend diese
Attraktion sonst bei allen Landesausstellungen zu fin-
den war und von jedermann gerne besichtigt wurde.

Ein weiterer Beweis fiir die Richtigkeit meiner

Behauptung, dass die Jagdverhiltnisse Lei uns viel .

schlechter sind als im Kanton Argau, liegt in der Tat-
sache, dass kein einziger Aargauer Jiger im Kanton
Bern das Jagdpatent 16st, obschon der Aargau auf
eine schone Strecke an unsern Kanton angrenzt, wéih-
rend umgekehrt zahlreiche Berner Jiger im Kanton
Aargau Reviere gepachtet haben oder alljihrlich als
Eingeladene dort an der Jagd teilnehmen.

Was die Verwendung des Jagdpachtertrages anbe-
trifft, so war es meine Ansicht, dass derselbe wie
im Kanton :Aargau im ganzen Umfange der. Gemeinden
hitte zugewendet werden sollen, aber die Regierung
strdubt sich gegen diese Ordnung, indem sie geltend
macht, dadurch werde dem Staat das Jagdregal ent-
zogen und das gehe nicht an. Die Kommission geht
immerhin etwas weiter als der Regierungsrat und be-
antragt, dass drei Viertel statt bloss zwei Drittel des
Ertrages in die Gemeindekasse fliessen sollen.

Ich will Sie nicht lianger aufhalten. Ich habe
unter meinem Antrage schon etwas gelitten. Letz-
ten Herbst wurde mir erkldrt, ich solle mich ja nicht
in dieser oder jener (egend zeigen, wenn mir meine
Haut lieb sei. Noch gestern erhielt ich einen Fetzen
Papier mit dem Poststempel Worb zugeschickt, auf
dem ich mit Esel tituliert werde. Sie sehen daraus,
dass unter meinen Gegnern nicht alles sehr feine
Leute sind. Aber das dndert meine Stellungnahme
nicht. Wenn ich die Ueberzeugung habe, dass ein
Vorschlag gut ist, so stehe ich dazu, auch wenn alle
meine Wihler und sonstigen Biirger dagegen sind.
Ich rede nicht fiir mich. Fiir die Zeit, da ich noch
zu jagen habe, finde ich Pachten genug. Aber mir
tut es weh, wenn einer bei uns 15 odzr 20 Jahre
alt werden kann, bevor er in unsern wunderschonen
Wildern und Feldern nur einen Hasen, von einem
Reh gar nicht zu sprechen, zu Gesicht bekommt. Und
es reut mich, dass alljahrlich so viele tausend Franken
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ins Ausland getragen werden, um dort Jagden zu
pachten, und dass man wegen der Liebhaberei ein-
zelner Patentjiger darauf verzichtet, dieses Geld dem
Lande zu erhalten.

Prisident. Ich bin damit, dass ich das Wort
Herrn Grossrat Bratschi zum Wiedererwigungsantrag
gegeben habe, eigentlich schon tiber das Reglement
hinausgegangen. Rein formell betrachtet, hitte eigent-
lich nach dem Votum des Herrn Regierungsrat Moser
ohne weiteres tber den Antrag abgestimmt werden
miissen. Aber ich glaube, es rechtfertige sich, hier
etwas weiterzugehen, da sich an den vor einem Jahr
zum Beschluss erhobenen grundsitzlichen Antrag ein
ganzer ausgearbeiteter Abschnitt des Gesetzes an-
schliesst. - Wenn Sie einverstanden sind, wiirde ich
noch dem Vertreter der Minderheit der Kommission,
Herrn Grossrat Neuenschwander, das Wort geben,
dann aber die Diskussion nicht weiter dauern lassen,
sondern den Wiedererwigungsantrag zur Abstimmung
bringen.

Neuenschwander, Prisident der Kommission, Be-
richterstatter der Minderheit. Ich md&chte Thnen na-
mens der Minderheit der Kommission, die aus fiinf
Mitgliedern besteht, gegeniiber sechs der Mehrheit,
empfehlen, auf die Wiedererwigung des Antrages
Bratschi einzutreten.

Nachdem der Grosse Rat in seiner Sitzung vom
23. Mai 1912 mit 103 gegen 28 Stimmen beschlossen
hatte, es sei dem Antrag Bratschi auf fakultative Ein-
fiihrung des Reviersystems Folge zu leisten und eine
beziigliche Vorlage auszuarbeiten, hielt ich es fiir
meine Pflicht, in Jigerkreisen wenn immer moglich
eine Einigung der beiden Richtungen herbeizufiihren.
Ich nahm sowohl mit Revierfreunden als mit An-
hidngern des verbesserten Patentsystems Riicksprache
und suchte sie in Versammlungen, die abgehalten
wurden, zu bestimmen, sich dem Beschlusse des Gros-
sen Rates zu fligen. Diese Bemiihungen hatten keinen
Erfolg. Die Anhinger der Patentjagd standen da wie
eine Mauer, keiner liess sich bewegen, dem System
Bratschi beizupflichten; sie erkldrten, unter keinen
Umstidnden wiirden sie das Gesetz in dieser Form an-
nehmen, sondern mit allen gesetzlichenn Mitteln auf
dessen Verwerfung hinarbeiten. Am 14. Juli 1912
fand dann in Lyss eine Versammlung d=r bernischen
Jagdschutzvereine statt, an der die Anhinger beider
Systeme zahlreich vertreten waren. Nach einem orien-
tierenden Referat des Herrn Forstdirekiors, Dr. Mo-
ser, sprachen sich verschiedene Votanten {iber das
neue System im zustimmenden und ablelnenden Sinne
aus. Sie werden mir gestatten, einige Argumente,
die dort gegen das System Bratschi geltend gemacht
wurden, hier anzubringen.

Es wurde gesagt, auch mit der fakultativen Revier-
jagd fithre man die feudale Herrenjagd, die durch
die franzosische Revolution abgeschafft und an deren
Stelle in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts
auch im Kanton Bern die Volksjagd proklamiert wor-
den sei, wieder ein. Herr Grossrat Bratschi hat be-
reits erklirt, dass das nur ein Schlagwort sei, um
das Reviersystem zu bekdmpfen. Dem ist nichtalso.
Tatsichlich 1st es auch beim fakultativen Reviersystem
demjenigen, der am meisten Geld hat, moglich, even-
tuell einen ganzen Amtsbezirk zu pachten und dar-
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iiber nach Belieben zu verfiigen. Das gefillt natiirlich
unsern bisherigen Jigern nicht. Sie sagen, sie verlieren
so ihr Jagdrecht in ihrem eigenen Bezirk und seien
darauf angewiesen, in einem andern Bezirk zu jagen;
dort kommen sie mit den Jigern dieses Bezirks in
Konflikt und das fithre zu vielen Unzukdmmlichkeiten.
Die Richtigkeit des Wortes: Revierjagd ist Herren-
jagd, lasst sich also nicht widerlegen. Es ist Tat-
sache, dass da das grossere Portemonnaie befiehlt.
Die Revierjiger machen geltend, sie laden dann die
betreffenden Jager ein, sie nehmen diejenigen, von
denen man vermute, dass sie gleichwohl der Jagd-
lust fronen wiirden, mit und machen sie so zu Freun-
den. Das ist richtig. Wir machen es im Aargau
auch so, aber wir verwenden sie als Treiber. Das
passt unserm unabhingigen, freien Jigerstand im Kan-
ton Bern nicht. Derjenige, der von Jugend auf gejagt
hat, ldasst sich das Jagdrecht, wie es im Patentsystem
verkorpert ist, nicht so ohne weiteres nehmen, son-
dern wird ganz energisch gegen die Einfithrung der
Revierjagd auftreten.

Zweitens wurde geltend gemacht, das gemischte
System schaffe zweierlei Recht. An der. Versamm-
lung in Lyss hat Herr Fiirsprecher v. Jenner, der mit
aller Kraft fiir das verbesserte Patentsystem eintritt,
aber ebenso entschieden das Reviersystem, auch das
fakultative, bekdmpft, diese Behauptung aufgestellt.
Auch dieser Einwand lidsst sich nicht ohne weiteres
auf die Seite schieben. Man hilt die Revierjiger und
die Patentjiger nicht gleich. Die Revierjiger werden
eine lingere Jagdzeit bekommen, sie werden sich keine
Einschriankung betreffend Schontage und Schongebiete
gefallen lassen miissen. Wenn einer einen grossen
Pachtzins fiir ein Revier zahlt, l4sst er sich nicht nach
allen moglichen Richtungen einschrinken. Wenn man
die Einnahmen aus der Jagdverpachtung, die von un-
sern Volkswirtschaftern so hoch eingeschitzt werden,
auf einen hohen Stand bringen will, muss man dem
Revierjiger gegeniiber dem Patentjiger auch gewisse
Vorteile bieten. Das fiihlen die Patentjiger heraus;
sie flirchten, dass die Revierjiger die bevorrechteten
und sie selber die minderwertigen Jiger sein werden.
Es ist klar, dass, wenn einmal das Reviersystem in
einem grossern Teil der bernischen Amtsbezirke ein-
gefiihrt ist, die Jagdgefilde der Patentjiger entspre-
chend abnehmen und sie sich zuletzt, wie die In-
dianer in Amerika, auf eine kleine Reservation zu-
riickziehen miissen. Ich personlich halte zwar die
Sache nicht fiir so gefidhrlich, denn im Falle der An-
nahme des fakultativen Reviersystems werden noch
Jahre vergehen, bis es auch wirklich in den Amtsbe-
zirken eingefiihrt ist. Aber immerhin ist es mdglich,
dass kleinere Amtsbezirke sofort zur Revierjagd tiber-
gehen, und wenn dabei wirklich grosse Einnahmen
realisiert werden sollten, so wiirde sich die Umwand-
lung schnell vollziehen.

Im weitern wurde angefiihrt, dass beim gemischten
System sich unbedingt grosse Schwierigkeiten im
Jagdbetrieb herausstellen miissten. Zwischen den Pa-
tent- und den Revierjigern wiirden Reibereien ent-
stehen. Da wo die Gebiete der Revier- und Patent-
jagd aneinandergrenzen, wiirde es Unzukémmlichkei-
ten geben, indem nicht ausgeschlossen sei, dass Lauf-
hunde, die aus dem Patentgebiet in das Revier
hintiberlaufen wiirden, von den Revierjigern ohne
weiteres abgeschossen werden konnten, usw. Ver-
schiedene Patentfreunde haben mir erkldrt, wenn man
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absolut zur Revierjagd iibergehen wolle, so wiirden
sie dem reinen Reviersystem bei weitem den Vorzug
geben vor dem gemischten System, wie es von Herrn
Bratschi vorgeschlagen wird. Ich mdchte daran er-
innern, dass seinerzeit in einer Versammlung der
Revierjiger, die im Jahre 1909 im «Béren» in Worb
abgehalten wurde und an der ich als Verfechter des
verbesserten Patentsystem auftrat, Revierfreunde
selbst von dem gemischten System nichts wissen woll-
ten und mir die Zusicherung gegeben wurde, dass
ihnen daran gelegen sei, auf alle Fille eine Verbes-
serung der Jagdverhiltnisse herbeizufithren. Ich
mochte heute an dieses Versprechen erinnern.

Es wurde auch darauf hingewiesen, dass im Falle
der Einfithrung des Reviersystems die Laufhundjagd,
die weitaus die schonste Jagd sei und in einem gros-
sen Teile unseres Gebiets zur Anwendung komme,
aufhdéren miisste.

Zum Schluss wurde mit Recht angefiihrt, dass
das Reviersystem nicht zu unserm landwirtschaft-
lichen Betriebe passe. Wir hitten einen so inten-
siven Landwirtschaftsbetrieb, dass die Einflihrung von
Jagdrevieren mit viel Wild, vielen Hasen und Rehen,
damit unvereinbar sei. Die Furcht vor allzu gros-
sem Wildschaden spielt bei unserer landwirtschaft-
lichen Bevolkerung eine grosse Rolle. Wenn auch
unsere Vertreter vom Lande fir den Antrag Bratschi
gestimmt haben, so ist es doch so, dass man draussen
auf dem Lande von der Revierjagd nichts wissen will.

Das Ergebnis der Verhandlungen in Lyss, an de-
nen iiber 100 Jiger und Vertreter simtlicher Jagd-
schutzvereine, mit Ausnahme des Oberlandes, teil-
nahmen, war, dass mit erdriickender Mehrheit be-
schlossen wurde, es sei der Regierung und dem Gros-
sen Rat zu beantragen, unter keinen Umstéinden auf
das fakultative Reviersystem nach Vorschlag Bratschi
einzutreten, sondern auf den Beschluss in dem Sinne
zuriickzukommen, dass der alte Entwurf des ver-
besserten Patentsystems zu Ende beraten und dem
Volk zur Abstimmung vorgelegt werde. Im fernern
wurde beschlossen, dass, wenn der Grosse Rat auf
seiner Stellungnahme beharrt, von den Jagdschutz-
vereinen die Initiative ergriffen werden soll, um auf
diesem Wege den alten Entwurf mit einigen kleinen
Abinderungen doch vor das Volk zu bringen. Ich
will mich dariiber nicht weiter aussprechen; die Ein-
gaben sind simtlichen Mitgliedern der Kommission
zur Kenntnis gebracht worden und auch die Mit-
glieder des Rates konnten davon Einsicht nehmen.

Wenn man auch nicht alle gegen den neuen Ent-
wurf geltend gemachten Griinde als stichhaltig aner-
kennen kann, so muss man doch sagen, dass der
grossere Teil der erhobenen Einwendungen berech-
tigt ist. Deshalb hat sich auch die Minderheit der
Kommission dem Antrag des Regierungsrates ange-
schlossen, es sei auf den frithern Beschluss zuriick-
zukommen und der Antrag Bratschi zu eliminieren.

Ich weiss, dass im Grossen Rat die Meinungen ge-
macht sind und ich méchte nicht mehr viele Worte
verlieren, um den Antrag der Regierung zur An-
nahme zu empfehlen. Ich gestehe offen, mir per-
sonlich ist es gleichgiltig, ob das verbesserte
Patentsystem oder das Reviersystem angenommen
werde. Mir liegt daran, eine Verbesserung der bis-
herigen traurigen Jagdverhaltnisse herbeizufiihren, und
wenn Aussicht vorhanden wire, das fakultative Re-
viersystem durchzubringen, so konnte ich mich da-
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mit auch befreunden; selbstverstindlich miissten in
diesem Falle unter allen Umstinden die berechtigten
Wiinsche der Patentjiger Beriicksichtigung finden.

Ich mochte mein Votum damit schliessen, dass
ich zwei Wiinsche an die Herren Ratsmitglieder richte.
In erster Linie appelliere ich an lhre Einsicht, die
Sie bestimmen muss, dem Volk vorzulegen, was Aus-
sicht auf Aufnahme hat. Das fakultativa und auch
das reine Reviersystem werden vom Bernervolk unter
keinen Umstinden angenommen. Das lehrt die ge-
machte Enquete, und wer je Gelegenheit hatte, mit
dem Volk iiber die Sache zu sprechen, wird mir be-
stdtigen, dass das Reviersystem keine Gnade vor ihm
findet. Ich fiige noch bei, dass von den Jigern des
Amtsbezirks Courtelary eine Eingabe an cie Kommis-
sion gerichtet wurde, die von einer Aenderung des
gegenwirtigen Gesetzes {iberhaupt nichts wissen will;
sie sagen, besser wire es, wenn das Patent herabge-
setzt statt erhoht wiirde. Sie werden begreifen, dass,
nachdem sich im Jura diese Opposition gegen das
verbesserte Patentsystem geltend macht, erst rechf
keine Aussicht besteht, dort das Reviersystem durch-
zubringen. Gegen letzteres wird der Jura einhellig
auftreten. Darum sollte man dem Volk den Entwurt
mit dem verbesserten Patentsystem vorlegen, der mei-
ner festen Ueberzeugung nach einen schénen Fort-
schritt bringt.

Zweitens mochte ich an Ihr Loyalitizs- und Ge-
rechtigkeitsgefiihl appellieren. Sie diirfen nicht ver-
gessen, dass der Grosse Rat bereits vor sechs Jahren
die Antrige der bernischen Jagdschutzvereine betref-
fend Revision der Jagdgesetzgebung einstimmig ange-
nommen hat. Ich habe die damalige Motion nicht
aus personlichen Motiven eingebracht, sondern hinter
mir stunden nicht bloss die Patentjiger, sondern die
Grosszahl der bernischen Jagdschutzvereine. Die Mit-
arbeit dieser Jagdschutzvereine und der weidgerechten
Patentjiger — es gibt auch solche, obschon die Pa-
tentjager von dén Revierjigern samt und sonders iiber
die Achsel angesehen werden — sollte nicht zuriick-
gewiesen werden. Es wurde seinerzeit ein Entwurf
vom Regierungsrat ausgearbeitet und uns vorgelegt,
und wir glauben, er verdiene es, vom Grossen Rat
und vom Volk angenommen zu werden. Nun kommt
auf einmal, wie ein Blitz aus heiterm Himmel, der
Antrag Bratschi und will etwas in das Gesetz hinein-
bringen, was das Bernervolk nicht will uad was vom
grossten Teil der Jager abgelehnt wird. Herr Bratschi
hat angenommen, dass von den 1340 Jigern 340
zu ihm stehen. Er war in seiner Annahme nicht ge-
rade bescheiden, denn ich behaupte, dass 900/, der
bernischen Jiger zum Entwurf mit dem verbesserten
Patentsystem stehen, und ich kann diese Behauptung
beweisen. Diese Tatsache trat an der Versammlung
in Lyss deutlich zutage, und viele Revierfresunde haben
mir personlich erklart, sie sehen ein, dass das Re-
viersystem im Kanton Bern noch keine Aussicht auf
Aufnahme habe, sie wollen daher dem verbesser-
ten Patentsystem zur Durchfiihrung verhelfen und
so wenigstens diesen Fortschritt verwirklichen helfen.
Herr Bratschi hat gesagt, die Patentjiger seien Egoi-

sten. Ich méchte fragen: Welche Jiger sind nicht
mehr oder weniger Egoisten? Sind die Revier-
jiger solche Philantropen, dass sie die Hasen

nur jagen und nicht schiessen, sondern nur von
der Seite ansehen? Ich habe auch einige Er-
fahrungen auf dem Gebiete der Revierjagd. Ich
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habe schon oft meinen Revierkameraden vorgeworfen,
sie seien viel schlechter als Patentjiger, sie fithren
sich nicht wie weidgerechte Jiager auf, sondern schies-
sen alles zusammen, was ihnen vor die Flinte komme.
Mir kann niemand beweisen, dass die Revierjiger
besser und weniger Egoisten seien als die Patentjiger.
Diesen Vorwurf an die Patentjiger weise ich unter
allen Umstdnden zuriick. Ich kann im Gegenteil nach-
weisen, dass die weidgerechten Patentjager bereit sind,
sich grosse Opfer aufzuerlegen. Sie wollen die dop-
pelte Patentgebiihr zahlen, sie erkliren sich mit der
Einfiihrung von zwei Schontagen in der Woche und
der Errichtung von Schonbezirken einverstanden.
Diese Opfer wollen sie im Interesse der Verbesserung
der Jagdverhiltnisse bringen. Die vermehrten Ein-
nahmen sollen eine verbesserte Jagdaufsicht und eine
richtige Wildhut ermdglichen. Diese Leistungen der
Patentjiger muss man anerkennen. Auch das istnichf
richtig, was Herr Bratschi gesagt hat, dass, wenn ein
Bannbezirk gedffnet werde, sofort die ganze Jiger-
schaft komme und alles zusammenschiesse. Wir wol-
len in jedem Bezirk turnusweise einige Schongebiete
einfithren, und die Erfahrung wird zeigen, dass wir
beim verbesserten Patentsystem im Kanton Bern in
absehbarer Zeit einen viel grossern Wildstand haben
werden als jetzt. Daneben bringt es uns auch, wie
gesagt, eine bessere Jagdaufsicht und speziell auch
eine einheitliche Durchfithrung der Strafbestim-
mungen.

Ich empfehle Thnen namens der Minderheit noch-
mals Zustimmung zum Antrag der Regierung, also
Ablehnung der fakultativen Reviersystems nach Vor-
schlag Bratschi.

Abstimmung.:

Fiir Zuriickkommen nach Antrag der
Regierung - e & o 54 Stimmen.
Dagegen . . . . . . . . . . . 12 »

Prisident. Sie haben somit beschlossen, auf den
Abschnitt IV, Bestimmungen iiber die Pachtjagd, ein-
zutreten, und wir wiirden dann nichste Woche die
einzelnen Artikel durchberaten.

Hier wird die Beratung abgebrochen.

Schluss der Sitzung 123/, Uhr.

Der Redaliteur:

Zimmermann.

1913. 50%
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Dritte Sitzung.

Mittwoch den 21. Mai 1913,
vormittags 9 Uhr.

Vorsitzender : Prisident G. Miiller.

Der Namensaufruf verzeigt 206 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 28 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Bithlmann, Cueni, Fru-
tiger, Hari, Ingold (Lotzwil), Lardon, Leuenberger,
Morgenthaler (Burgdorf), Rossé, Rudolf, Rufener,
Scheidegger, Schmidlin, Schiipbach, Stebler, Stucki
(Ins), Thoénen, Théni, Wysshaar; ohne Entschul-
digung abwesend sind die Herren : Briistlein, Etienne,
Grossglauser, Henzelin, Hiigli, Merguin, Minder (Frie-
drich), Schneeberger, Segesser.

Tagesordnung:

Grossratswahlen und Wahlverfahren.
(Siehe Nr. 8 der Beilagen.)

Eintretensfrage.

Lohner, Regierungsprisident, Berichterstatter der
Mehrheit des Regierungsrates. Vier verschiedene Motio-
nen, die sich, dusserlich wenigstens, auf durchaus ver-
schiedenen Gebieten bewegen, bilden den Ausgangs-
punkt fiir unsere heutigen Verhandlungen : 1. die Motion
Steiger betreffend Aenderung des formellen Abstim-
mungs- und Wahlverfahrens; sie wiinscht insbeson-
dere die Abschaffung des sogenannten Couvertsystems
und den Ersatz desselben durch ein anderes Ab-
stimmungs- und Wahlsystem. 2. Die Motion Roth,
welche die Schaffung anstdndiger und gentigender
Sitzpldtze im Grossratssaal bezweckt. 3. Die Motion
der Staatswirtschaftskommission, die eine Abidnderung
des Art. 19 der Staatsverfassung im Sinne der Er-
héhung der Reprisentationsziffer von 2500 auf 3500
verlangt. 4. Die Motion Moor und Genossen, welche
die Einfilhrung des Proportionalwahlverfahrens fiir
den Grossen Rat bezweckt.

Ein fernerer Gegenstdnd, der im Zusammenhang
mit diesen Motionen behandelt werden musste, ist die
Frage der Aenderung der Wahlkreiseinteilung. Eine
solche Aenderung wird sich je nach der definitiven
Schlussnahme des Grossen Rates von verschiedenen
Gesichtspunkten aus als wiinschbar oder als absolut
notwendig erweisen.
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Es besteht aber in der Tat ein dusserer und innerer
Zusammenharg zwischen allen diesen Fragen. Ein
#usserer Zusammenhang besteht z. B. darin, dass im
Falle der Einfithrung des Proporzes unsere Vorschrif-
ten iber die kantonalen Wahlen und Abstimmungen
ohne weiteres geindert werden miissen. Auch darin
dussert sich ein solcher Zusammenhang, dass, wenn
die Reprisentationsziffer fiir den Grossen Rat ent-
sprechend hinaufgesetzt wird, die Motion Roth wegen
der Sitzplitze sich ohne weiteres erledigt; wenn der
Grosse Rat sich um 50 oder 60 Mitglieder vermindert,
wiirde man sofort iiber die notigen Sitzplitze ver-
fiigen. Es besteht aber auch ein innerer Zusammen-
hang in der Weise, dass die Stellungnahme der ein-
zelnen Mitglieder oder auch der einzelnen Parteien
des Grossen Rates zu der einen Frage geradezu vom
Entscheid in der andern Frage abhingig gemacht wird.
Wenn z. B. der Proporz angenommen wird, so wird die
Zustimmung zu einer Erhohung der Représentations-
ziffer unschwer zu bekommen sein; fiir den Fall
der Ablehnung des Proporzes dagegen haben uns die
Minderheitsparteien in Aussicht gestellt, dass sie jeder
Erhohung der Reprisentationsziffer Widerstarid leisten
werden.

Von diesen Erwigungen betreffend den Zusammen-
hang der verschiedenen Motionen ausgehend hat der
Regierungsrat am 28. Dezember 1912 folgenden Be-
schluss gefasst: «Dem Grossen Rat ist eine andere
Vorlage zu unterbreiten. In dieser Vorlage ist 1. die
Ablehnung der Einfithrung der Proportionalwahl des
Grossen Rates zu beantragen; 2. ein Entwurf zur
Abidnderung des Art. 19 der Staatsverfassung vor-
zulegen im Sinne der Erhohung der Représentations-
ziffer von 2500 auf 3000; 3. die Verschiebung der
Frage der Wahlkreiseinteilung bis nach dem Ent-
scheid des Grossen Rates iiber die Proportionalwahl
vorzuschlagen; 4. ein Entwurf tiber die Reform des
Wahlverfahrens in Aussicht zu stellen.» Das Re-
gierungsprisidium wurde mit der Ausarbeitung die-
ser Vorlage beauftragt. Gestiitzt darauf wurde dem
Regierungsrat der Bericht des Regierungsprisidiums
vom Januar dieses Jahres vorgelegt und von ihm
genehmigt. Das Vorgehen des Regierungsrates ge-
méiss dem mitgeteilten Beschluss wurde auch von der
grossritlichen Kommission gutgeheissen. Demgemiiss
haben wir also zunichst die Frage zu behandeln, die
von entscheidendem Einfluss auf die Losung der mei-
sten andern Fragen ist, némlich die Frage des Pro-
porzes.

Meine Herren, ich habe die Meinung — ich weiss
nicht, ob és eine veraltete Meinung ist oder nicht —
dass man sogar auch iiber den Proporz ruhig mit-
einander sollte sprechen konnen, und ich will das
heute, wenigstens soviel an mir, unternehmen.

Der Grosse Rat hat seinerzeit die Motion Moor
ohne Prijudiz erheblich erkldrt. Dieser Beschluss
legte dem Regierungsrat die Pflicht auf, neuerdings
zu der Frage der Verhiltniswahl Stellung zu nehmen.
Das geschah nach einlédsslicher Diskussion im Schosse
des Regierungsrates, zunichst durch den Beschluss
vom 28. Dezember 1912, den ich Ihnen soeben mit-
geteilt habe, und sodann .durch den Bericht, der in
Ihren Hinden ist. Der Beschluss, betreffend Ableh-
nung des Proporzionalwahlverfahrens wurde im Re-
gierungsrat, wie Sie wissen, mit 8 gegen 1 Stimme
gefasst, und diese Mehrheit beauftragte das derzei-
tige Regierungsprésidium, gegeniiber dem urspriing-
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lichen Berichte meines Amtsvorgingers, Herrn Bur-
ren, der die Annahme des Proporzes empfohlen hatte,
einen neuen Bericht auszuarbeiten.

Dieser Bericht fand in der Oeffentlichkeit diejenige
Aufnahme, die wir erwartet hatten. Das Urteil der
Presse bewies, was schon bekannt war, dass die
freisinnige Partei gegen den Proporz ist, dass die
konservative Partei geteilter Meinung ist und dass
die sozialdemokratische Partei fiir den “roporz ein-
tritt. Die Presse der Proporzfreunde liess ihrer Ent-
riistung tiber den Bericht freien Lauf und legte sich
auch in der Wahl der Ausdriicke bei seiner Besprech-
ung durchaus keinen Zwang auf. Das gehort
so zum Metier und hat weiter nicht viel auf sich.
Wenn man dabei aber den Emporten dariiber spielte,
dass der Bericht alte Ladenhiiter bringe, so kann
ich das nicht recht begreifen. Es handelt sich um
eine Frage, die im Bund und in den Kantonen be-
reits seit 20 Jahren wiederholt behandelt und nach
allen Gesichtspunkten erortert worden ist, so dass
sich uns der Vergleich mit einer ausgequetschten Zi-
trone formlich aufdringt und wir absolut keinen An-
spruch darauf erheben kénnen und wollen, der Frage
etwa neue Seiten abzugewinnen. Wohl aber hielten
wir uns infolge dieser Kritik der gegnerischen Presse
zu der Annahme berechtigt, dass die Proporzfreunde
mit durchaus neuen Griinden aufmarschieren wiirden,
und wir haben mit einer gewissen Spannung den Ver-
handlungen in der Kommission entgegengesehen. Ge-
héren derselben doch die wigsten und besten Pro-
porzkidmpen an, die Herren Moor und Zgraggen, Diir-
renmatt und Jobin. Meine Herren, wir haben in der
Kommission wihrend einer Anzahl Stunden debattiert,
aber ich konnte beim besten Willen auch bei den
Proporzfreunden keine neuen Gesichtsounkte ent-
decken. Neu war vielleicht hochstens die Behaup-
tung des Herrn Moor, unter dem Mehrheitsprinzip
werde die politische Personlichkeit vernichtet. Ich
habe mir erlaubt, Herrn Moor bescheiden zu ent-
gegnen, dass ich gerade ihn als den schliissigsten Be-
wels gegen diese Behauptung ansehe, indem er auch
unter dem Mehrheitsprinzip reichlich Gelegenheit ge-
habt habe, seine politische Personlichkeit auszuleben.
Also sind die Spiesse in dieser Beziehung zwischen
Freund und Gegner gleich lang.

Eines allerdings muss jeweilen zu neuer Priifung
auch dieser Frage Anlass geben. Es ist weniger die
grundsitzliche Frage als vielmehr die E-wigung, ob
vielleicht ausserhalb des Grundsatzes selbst liegende
Riicksichten und Beweggriinde bestehen, die eine Aen-
derung der Stellungnahme veranlassen konnten. Ins-
besondere wird sich eine Regierung die Frage vor-
legen miissen, ob sich die Einflihrung eines neuen
Wahlverfahrens vielleicht aus Griinden der allgemei-
nen politischen Lage empfehle. Denn die Stellung
der Regierung ist auch in dieser Frage nicht ganz
die gleiche wie die Stellung einer politischen Partel.
Eine politische Partei kann sagen, die und die Sache
steht auf meinem Parteiprogramm, ich verspreche mir
von ihr Vorteile fiir meine Partei, also setze ich mich
dafiir ein, und sie hat recht, wenn sie es tut. Anders
stellt sich die Frage fiir die Regierung. Sie wird
sich fragen miissen: Habe ich die Ueberzeugung, dass
die Neuerung einem wirklichen und gegenwirtigen
Bediirfnisse entspricht?  Besteht im Volke eine of-
fensichtliche Mehrheit fiir die Einfiihrung des neuen
Wahlverfahrens oder kann man annehmen, die Neue-
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rung werde keine Mehrheit finden ? Ist die Einfiihrung
des Proportionalwahlverfahrens die unerlédssliche Vor-
bedingung einer gedeihlichen Weiterentwicklung des
politischen Lebens in unserm Kanton? Oder stellt das
Proportionalwahlverfahren eine hohere Entwicklungs-
stufe unseres politischen Lebens dar, oder ist es ge-
eignet, eine solche herbeizufiithren?

Die Wortfithrer der Proporzanhinger stehen nicht
an, alle diese Fragen unbedenklich zu bejahen. Sie
modeln sich zu diesem Zweck ein moglichst ab-
schreckendes Bild unseres Staatswesens zurecht und
erkliren dann ihren Leuten, das muss anders wer-
den und kann nur anders werden, wenn wir den
Proporz einfithren. Ein Beispiel, wie in dieser Be-
ziehung geurteilt und politisch gehandelt wird, er-
blicke ich im Jahresbhericht, den der gegenwirtige
Prisident der sozialdemokratischen Partei des Kan-
tons Bern, Herr Grossrat Grimm, am letzten kan-
tonalen Parteitag erstattet hat. Er entw:rft da folgen-
des Bild der politischen Zustinde im Xanton Bern:
«Die Stellung, welche der Kanton Bern in der Schweiz
einnimmt, gleicht jener, die Preussen in Deutschland
hat. Der Kanton Bern ist politisch so ziemlich der
riickschrittlichste und reaktionédrste in der ganzen
Schweiz. Dabei ist allerdings anzuerkennen, dass die
preussischen Junker in ihrer Art wenigstens ganze
Kerle sind, und man daher vor ihnen noch immer
mehr Respekt haben kann, als vor einem verpfusch-
ten Junkertum, das im Kanton Bern das Ruder fiihrt».
Weiter: «In weiten Kreisen des Volkss ist ja die
Meinung verbreitet, dass an der grenzenlosen Borniert-
heit des freisinnigen Gewaltregimes alle fortschritt-
lichen Bestrebungen scheitern miissten». Ferner: «Es
ist deshalb eine . Heuchelei, wenn der Freisinn be-
hauptet, der Kanton Bern sei ein Fortschrittskanton».
Und dann die Schlussfolgerung: «Die freisinnige Re-
gierung hatte den fraurigen Mut, noch eine lieder-
lichere Proporzbotschaft herauszugeben, als vor eini-
gen Jahren der schweizerische Bundesrat. Vom poli-
tischen Standpunkt aus hitte der Freisinn zur Pro-
porzfrage eine genau gegenteilige Haltung einnehmen
miissen, als er es tatséchlich tat, um so mehr, als die
freisinnige Herrschaft im Kanton Bern auch unter
dem Proporz zwar geschwicht, aber noch lange nicht
gefahrdet ist.» Anderswo hat Herr Grimm verkiindet,
wir stehen aus Schuld der freisinnigen Partei vor
dem Staatsbankerott und es werde nicht mehr lange
so gehen koénnen.

Meine Herren, wenn das alles wahr wire, dann hit-
ten wir allerdings nichts Gescheiteres zu tun, als schleu-
nigst einzupacken und Herrn Grimm und seinen Ge-
nossen Platz zu machen. Ich weiss zwar nicht, wel-
chen Eindruck diese Kraiftstellen im Berichte des so-
zialdemokratischen Parteipriasidenten bei den Zuho-
rern gemacht haben und ob das, was Herr Grimm
sagte, von seinen Leuten auch geglaubt wird. Das
kann Herr Grimm selbst besser beurteilen als ich.
Aber wir in der Regierung haben 'uns die Sache
nicht so leicht gemacht. Wir konnten uns bei der
Frage, welche Stellung wir gegeniiber dem Proporz
einnehmen wollen, nicht mit einigen allgemeinen Re-
densarten abfinden. Wir haben uns zunichst, wie
es Pflicht einer Regierung ist, an die tatséichlichen
Verhiltnisse gehalten und uns in besten Treuen ge-
fragt, ob diese bei unserer Entschliessung in die Wag-
schale fallen konnen.
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Wir haben uns zunichst gefragt: Wie steht es
mit der Volksstimmung? Wie steht es mit der Mehr-
heit des Bernervolkes gegeniiber dem Proporz? Das
wire natiirlich am einfachsten durch eine Volksab-
stimmung festzustellen. Wir haben aber diese Volks-
abstimmung im Kanton Bern wiederholt gehabt. Vier-
mal schon wurde der Proporz vom Bernervolk abge-
lehnt, und zwar zum letztenmal erst vor ungefihr drei
Jahren. Das muss uns als Staatsbehérde naturge-
miss eine gewisse Zuriickhaltung auferlegen. Dem-
niichst wird das Bernervolk neuerdings Gelegenheit
bekommen, anlédsslich der eidgendssischen Proporz-
initiative sich iiber den Proporz auszusprechen, und
wir werden auch dort wieder die Stimmung im Berner-
volk erfahren konnen. Ausserdem haben wir bereits
in unserem Berichte darauf hingewiesen, dass gar
nichts im Wege stehe, eine kantonale Initiative zu
ergreifen, was ja jederzeit geschehen kann. Man wird
es daher begreiflich finden, wenn die Regierung sich
auf den Boden stellt, sie wolle sich vorliufig an die
bisherigen Volksentscheide halten.

Zweitens fragten wir uns: Ist der Proporz eine un-
erlassliche Vorbedingung der gedeihlichen Weiterent-
wicklung unseres politischen Lebens? Da hatten wir
naturgemdiss in erster Linie und hauptsdchlich ber-
nische Verhiltnisse im Auge. Es ist zuzugeben, dass
der Proporz da und dort als Aushilfsmittel niitzliche
Dienste geleistet hat, wenn das politische Leben auf
dem toten Punkt angelangt war, weil entweder die
Parteien gleich stark waren und ihre ‘Kraft in un-
fruchtbaren Parteikiimpfen aufrieben, oder weil eine
einzige Partei nicht nur die ausschliessliche Herr-
schaft, sondern auch die ausschliessliche Volksver-
tretung an sich gerissen hatte, so dass ein politischer
Marasmus einzutreten drohte. In solchen Fillen, wo
die politischen Verhiltnisse wirklich krank sind, mag
der Proporz entschieden eine gewisse ausgleichende,
die politischen Wolken zerteilende Wirkung haben.
Diesem Gedanken ist letzten Sonntag am freisinnigen
Parteitag durch Herrn Stinderat Munzinger aus Solo-
thurn sehr gut Ausdruck gegeben worden, indem er
ausfiihrte, sie hitten im Kanton Solothurn den Pro-
porz als Arznei angenommen und mit der gleichen
Liebe geschluckt, mit der ein Patient gewdhnlich ein
Arzneimittel einzunehmen pflege ; er habe aber noch nie
gehort, dass ein Arzneimittel ein gutes Nahrungsmittel
fiir den Organismus sei. In solchen Verhiltnissen sind
auch viele fiir den Proporz eingetreten, die sonst
grundsitzliche Gegner desselben waren, weil sie sich
sagten, sie wollen die Nachteile dieses Verfahrens mit
in den Kauf nehmen, da sie kleiner seien als die Nach-
teile, die sie mit der Einfithrung des Proporzes be-
seitigen mochten. '

Wir glauben aber behaupten zu diirfen, dass die
Verhiltnisse im Kanton Bern bis jetzt wenigstens
nicht so liegen. Es fehlt uns freilich noch sehr viel
bis zum Idealzustand, ganz abgesehen davon, dass
dieses Ideal je nach der Brille, durch die man sieht,
verschieden ist. Es ist wahr, dass im Kanton Bern
seit ungefihr 60 Jahren die gleiche Partei die Mehr-
heit im Grossen Rat und in der Regierung hat. Aber
wer ehrlich und ohne allzugrosse Voreingenommen-
heit urteilt, muss zugeben, dass der Kanton Bern
in diesen 60 Jahren eine erfreuliche politische, wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung durchgemacht hat,
und wird das Verdienst, das die freisinnige Partei an
dieser Entwicklung hat, nicht abstreiten konnen. Es
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ist zuzugeben, dass da und dort auch die andern Par-
teien redlich mitgeholfen haben, teils auf kantonalem,
teils auf eidgendssischem Boden einen Fortschritt zu .
verwirklichen. Man kann das iiberhaupt nicht tren-
nen, sondern man muss immer beide Gebiete, das
kantonale und das eidgendssische, im Zusammenhang
betrachten, wenn man ein richtiges Bild bekommen
will. Wir hoffen, dass auch in Zukunft unsere Min-
derheitsparteien in grossen und wichtigen Fragen mit-
helfen werden. Das muss so sein, denn eine Politik
der blossen Verneinung und der reinen Obstruktion
kann mit unserm praktisch denkenden Bernervolke
nicht mit Erfolg getrieben werden. Und wenn ich sage,
es stehe auch heute noch nicht soschlecht mitunserm
bernischen Staatswesen, so darf ich wohl darauf hin-
weisen, dass gerade die Vertreter einer Minderheits-
partei, die im Regierungsrat sitzen, wenn sie auch
vielleicht nicht mit allem einverstanden sind, doch
ehrlich und redlich an unserer politischen Arbeit mit-
helfen, was beweist, dass sie doch im allgemeinen
mit dem Gang der Dinge im Kanton Bern nicht ganz
unzufrieden sind. '

Wir verkennen keineswegs die Gefahren, die das
Regime einer Mehrheitspartel in sich schliesst: die Ge-
fahr der Ausschliesslichkeit, die Gefahr, dass man in
Versuchung kommt, das eigene Parteiinteresse mit
dem allgemeinen Interesse gelegentlich zu verwechseln.
Aber die Gefahren bedrohen in erster Linie die be-
treffende Mehrheitspartei selbst, wenn sie ihre Stel-
lung misskennt und missbraucht. Gottfried Keller
sagt in einem seiner Epigramme:

Der Mehrheit ist nicht auszuweichen,

Mit Helden- wie mit Schwabenstreichen
Macht sie uns ihre Macht bekannt

Auf Weg und Steg im ganzen Land;

So gebt dem Kind den rechten Namen,
Lasst Ehr und Schuld ihm und sagt Amen!
Und lduft es dann auf schlechten Sohlen,
So wird es schon der Teufel holen!

So wird es auch hier gehen, wenn die Mehrheit
im Kanton Bern ihrer Aufgabe nicht mehr gewachsen
ist und wenn sie die Zeichen der Zeit nicht mehr
versteht.

Auf der andern Seite ist anzuerkennen, dass eine
Hauptgarantie gegen den Missbrauch der Mehrheit
das Bestehen von Oppositionsparteien bildet. Ohne
Opposition ist ein gesundes politisches Leben auf

‘die Dauer undenkbar. Wie im gesunden menschlichen

Organismus gewisse Organe sich auflehnen, wenn
ihnen infolge von Fehlern in der Lebensweise zuviel
zugemutet wird, so werden sich im staatlichen Or-
ganismus jeweilen die Oppositionsparteien auflehnen,
wenn die Mehrheit allzu grosse Diidtfehler begehen
sollte. Aus diesem Gedankengang heraus miissen die
Minderheiten respektiert werden. Sie sollen zum Wort
kommen, nicht nur fiir sich, sondern im Interesse des
Ganzen.

Ist das bei uns der Fall oder nicht? Die Vertreter
der Minderheit behaupten, es sei nicht der Fall oder
jedenfalls lange nicht in dem Masse, wie es sein
sollte. Ich glaube nun — es ist bereits im Bericht
des Regierungsprisidiums darauf hingewiesen — es
wird niemand ernstlich sagen kdnnen, dass unsere
Minderheiten im Kanton Bern nicht Gehor finden. Im
Gegenteil, sie finden reichlich Gehdr. Sie schicken
ihre besten Leute in unser kantonales Parlament, sie
sind in der Regierung vertreten, mit Ausnahme der
sozialdemokratischen Partei. Warum hat diese hier



(21. Mai 1918.)

keine Vertretung? Weil sie nicht vertreten sein will.
Die herrschende Meinung in der sozialdemokratischen
Partei geht bekanntlich dahin, dass man sich an den
Regierungsgeschiften und an der Regierungsverant-
wortlichkeit vorldufig nicht beteiligen wolle und sich
diese Beteiligung vielleicht erst in einem spitern Zeit-
punkt vorbehalte. Wir wollen dariiber mit der sozial-
demokratischen Partei nicht rechten. Ich glaube, es
wire vom guten, wenn wir einen tiichtigen Vertreter
dieser Partei im Regierungsral hitten; aber solange
sie rundweg erklart, sie verlange keine Vertretung,
darf sie sich auch nicht beklagen, dass sie keine hat.

Es ist wahr, dass vielleicht da und dort den Min-
derheiten noch mehr entgegengekommen werden sollte;
aber auf der andern Seite miissen sie sich auch den Vor-
wurf gefallen lassen, dass sie es einem nicht immer
leicht machen, ihnen entgegenzukommen, auch wenn
man gern mochte. Ich darf fiir mich in Anspruch
nehmen, dass ich {iber diese Frage gut und vorur-
teilslos sprechen kann, denn ich habe das gute Ge-
wissen, wo sich mir Gelegenheit bot, immer fiir eine
angemessene Minderheitsvertretung und dafiir einge-
treten zu sein, dass man tiichtige Leute der Minderheit
zur Mitarbeit auf allen Gebieten des offentlichen Le-
bens heranziehe. Ich werde das auch ferner tun.
Ich beanspruche dafiir keine Anerkennung, aber ich
habe mich gewissermassen zur Legitimation, fiiber
diese Verhdltnisse ein Wort zu verlieren, doch be-
rechtigt erachtet, auf diese Tatsache hinzuweisen. Ich
meine mit diesen Erdrterungen nicht den freiwilligen
oder sogenannten Gnadenproporz. Ich halte auf die-
sem nicht viel. Wo eine Mehrheit der Minderheit
Konzessionen macht, da soll sie es nicht in der Mei-
nung tun, damit einen Gnadenakt auszuiiben; das ver-
dirbt den Charakter desjenigen, der die Gnade er-
teilt und desjenigen, der sie empfingt, sondern sie soll
es in der Ueberzeugung tun, damit eiren Akt der
politischen Gerechtigkeit und Klugheit, unter Um-
stinden sogar des politischen Selbsterhaltungstriebes
zu vollziehen.

Im {ibrigen mochte ich aber doch die Frage auf-
werfen: Ist es denn eigentlich ein Unglick fiir ein
Staatswesen, wenn eine tatkridftige und fortschritt-
lich gesinnte Mehrheitspartei das Staatsruder fiihrt?
Man darf diese Frage wohl verneinen. Die Erfahrung
lehrt, dass grosse Aufgaben leichter zu verwirklichen
sind, wenn eine solche Partei besteht, als wenn die
Parteien in jedem einzelnen Fall auf ein grosses Mark-
ten untereinander angewiesen sind, oder wenn viel-
leicht eine kleine Minderheitspartei das Ziinglein der
Wage zu spielen berufen ist, so dass man in jedem
einzelnen Fall ein Liebeswerben um diese ausschlag-
gebenden wenigen Stimmen veranstalten muss. Man
sagt, der Proporz habe mit der ganzen Frage nichts
zu tun, er werde die Mehrheitspartei im Kanton Bern
noch lange nicht beseitigen. Schwichen werde er
sie, hat Herr Grimm gesagt, aber beseitigen noch
nicht, und es handle sich gar nicht darum, sondern
einfach um die Wahlgerechtigkeit. Meine Herren, der
Proporz ist in letzter Linie ein Mittel zum Kampf um
die politische Macht. Daraus erklart sich einzig und
allein die grosse Zihigkeit, mit der der Kampf um
den Proporz auf der ganzen Linie gefithrt wird. Man
braucht sich iiber diese Feststellung absolut nicht
zu entriisten oder aufzuregen, sondern sie liegt in der
Natur der Sache. Jede aufstrebende Partei, jede Par-
tei, die von der Richtigkeit und Allgemeingiiltigkeit
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ihres Programms und ihrer Anschauungen iiberzeugt
und durchdrungen ist — und welche Partei wire
es nicht! — muss darnach trachten, sich durchzu-
setzen, und das kann sie nur, wenn sie die Mehrheit
bekommt. Darum streben alle Minderheiten letzten
Endes nach der Mehrheit, nach dem brutalen: «Ote-
toi de la que je m’y mette.» So ist auch der grosse
Proporzfeldzug in letzter Linie ein Angriff auf die
bestehende Mehrheit. Wir haben es ja in diesen Tagen
wieder gehort: Die abgelebten und ausgebrannten
Freisinnigen miissen gebodigt werden. Wenn nun
die freisinnige Mehrheitspartei auf Grund der ge-
schichtlichen Entwicklung, auf Grund der gegenwir-
tigen politischen und wirtschaftlichen Lage die Ueber-
zeugung hat — und ich glaube, sie darf sie haben —
sie habe gegeniiber dem Staatsganzen noch grosse Ver-
pflichtungen zu erfiillen, so ist es von ihrem Stand-
punkt aus begreiflich, wenn sie sich gegen Bestrebun-
gen zur Wehr sefzt, die darauf ausgehen, sie zu
schwichen und zu bodigen.

Wenn im Kanton Bern vom Proporz die Rede ist,
darf man zwei wesentliche ungiinstige Tatsachen nicht
verschweigen und nicht dariiber hinweggehen, wie
es etwa versucht wird. Die eine ist die ganz miserable
Stimm- und Wahlbeteiligung, die wir in unserm Kan-
ton leider in sehr vielen Féllen zu verzeichnen haben.
30—500/, gehen in der Regel zur Urne, 40—70,
80,000 Biirger oder noch mehr bleiben zu Hause.
Man sagt, das werde beim Proporz besser werden,
aber das ist sehr fraglich. Was lehren die Erfah-
rungen hier in der Stadt Bern, wo die Biirger nur
einen Katzensprung zur Urne haben und ihnen die
Abstimmungsmoglichkeit aufs Brot gestrichen wird,
wie man es nicht besser tun konnte? Welche Miihe
braucht es trotz des Proporzes nicht, um bei den
grossten Wahlkdmpfen 60 oder 659/, der Wihler auf
die Beine zu bringen! Wenn das in der Stadt am
griinen Holz geschieht, wie soll es denn auf dem Lan-
de bei dem in bezug auf Abstimmungen diirren Holze
herauskommen? Das ist der eine ungiinstige Faktor.
In andern Kantonen, wo man, wie z.B. in St. Gallen,
gewohnt ist, 909/, der Biirger an die Urne zu brin-
gen, da ist es allerdings etwas anders, und wenn wir
sicher wiren, dass wir im Kanton Bern eine derartige
Abstimmungsbeteiligung erzielen konnten, dann diirfte
man auch in dieser Beziehung der zukiinftigen Ent-
wicklung mit mehr Ruhe entgegensehen. Aber wollt
ihr etwa den Stimmzwang einfithren? Das Berner-
volk wiirde darauf eine unzweideutige Antwort erteilen.

Der zweite Faktor ist der, dass ein grosser Teil
unseres Volkes sich nicht in eine Parteischablone,
in eine bestimmte Parteizugehorigkeit hineinzwingen
lasst. Man hat schon behauptet, das sei Unsinn, der Pro-
porz werde das alles dndern. Nein meine Herren,
das wird der Proporz nicht dndern, auch in 10 und
20 Jahren nicht, denn das ist in unserm Volkscharak-
ter begriindet. Es ist namentlich unsern Bauernnicht
wohl, wenn sie in ein Parteigehege, in eine «Partei-
chridze» hinein sollen, sie wollen sich ihre freie Mei-
nung vorbehalten, und es ist ihnen von vornherein
ein widerwirtiger Gedanke, in Reih und Glied mar-
schieren zu miissen. Auf die Dauer werden sie sich
allerdings einer strammern Organisation nicht ent-
ziehen konnen, das sieht man schon in ihren wirt-
schaftlichen Verbidnden, aber heute herrscht noch die
andere Auffassung, und mit dieser miissen wir
rechnen.
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Diese Verhiltnisse stehen mit dem Proporzgedan-
ken selbst in grundséitzlichem und schroffem Wider-
spruch und machen von vornherein das Bild zunichte,
das man gerne anfiihrt und nach dem die Proportional-
vertretung wie eine Landkarte das ganze Volk in
verkleinertem Massstabe darstellen soll.

Das sind so einige Griinde, die den Regierungsrat
dazu gefithrt haben, die Frage, ob der Proporz bei
uns einzufiihren sei, mit Riicksicht auf die bernischen
Verhiltnisse zu verneinen. Man kann dariiber in
aller Offenheit diskutieren und auch eine andere An-
sicht vertreten, ohne dass man sich deshalb gleich
zu schmihen und zu beschimpfen braucht.

Nun kann ich den Gegenstand nicht verlassen,
ohne noch einige wenige Erdrterungen allgemeiner
Natur im Anschluss an die dritte Frage, die wir uns
stellten, angebracht zu haben.

Die dritte Frage lautet: Hat der Regierungsrat
die Ueberzeugung, dass der Proporz an sich geeignet
sei, eine hohere Entwicklungsstufe des politischen
Lebens darzustellen oder doch herbeizufithren? Mit
andern Worten: Ist der innere sittliche Wert des Pro-
porzgedankens so gross, dass seine Einfiihrung unter
allen Umstinden und ohne Riicksicht auf die be-
stehenden Verhiltnisse einen politischen Fortschritt,
bedeutet?

Es ist richtig, dass der Proporz eine grossere, weil
zahlenmissige Gewdhr fiir die Vertretung der Minder-
heiten bietet. Es gibt sogar Proporzverfahren, bei
denen die Minderheiten von vornherein besser ver-
treten wiren als die Mehrheit. Schon wiederholt
wurde betont, dass das Proporzverfahren fiir die
Mehrheit eigentlich morderisch sei. Aber jedenfalls
wird bei Einfiihrung des Proporzes jeder Klage iiber
Wahlrechtsraub von seiten der Minderheitsparteier
der Boden entzogen und die Gefahr einer blossen
Obstruktionspolitik tritt in den Hintergrund. Aber
ich habe schon gesagt, dass bei uns keine Partei von
der blossen Obstruktion auf die Dauer leben kann;
keine Partei kann es sich erlauben und leisten, dem
Volk statt Brot immer nur Steine zu bieten, nimlich
die Steine, die man den andern Parteien in den Weg
legt oder an den Kopf wirft, sondern jede Partei
wird frither oder spiter wieder Hand bieten miissen
zur Losung von Aufgaben, die eine fortschrittliche
Entwicklung des Staatswesens gewdhrleisten helfen.
Professor Hilty hat bekanntlich den Anspruch der
Minderheiten auf eine Vertretung als ein sittliches
Gebot bezeichnet; er selbst war nicht Anhinger des
Proporzes. Wenn man von einem sittlichen Gebot
sprechen will, so wird man das doch wohl darin finden,
dass man alle, die guten Willens sind, nach ihren
Krédften am Wohl der Gesamtheit mitarbeiten, ohne
Riicksicht auf ihre politische Stellung zum Wort und
zur Tat kommen lassen soll. So fasse ich das Wort
Hiltys auf. Das ist eigentlich die Quintessenz aller
Proporzweisheit und sie muss einem an und fiir sich
ja einleuchten. Sie hat manchem, sie hat auch mir
eingeleuchtet. Leider konnte ich mich aber mit der
Zeit, gestiitzt auf die Erfahrungen, die mit der prak-
tischen Anwendung dieses in die Tat umgesetzten sitt-
lichen Gebotes gemacht wurden, der Einsicht nicht
verschliessen, dass Theorie und Praxis auch hier nicht
iibereinstimmen. Ich mdchte mich auch da zu einem
Dichterwort fliichten und auf Schiller zuriickgreifen,
der gesagt hat:
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Eng ist cie Welt und das Gehirn ist weit,
Leicht beicinander wohnen die Gedanken,
Doch hart im Raume stossen sich die Sachen.

Und dass sich auch hier hart im Raume die Sa-
chen stossen, die im Kopf, im Gehirn so nahe und
eintrichtig beieinander wohnen, das haben wir schon
hiufig bei uns und um uns herum gesehen. Der
sittliche Gedanke des Proporzes ist in der Ausfiih-
rung oft schwer wieder zu erkennen.

Wenn Herr Kollega Burren, mein Vorginger im
Amt, in seinem Berichte, den er als Anhinger des
Proporzes dem Regierungsrat erstattet hat, auf Seite
5 schon und richtig folgendes sagt: «In der modernen
Sozialgesetzgebung liegt die Anerkennung, dass der
Gemeinschaft die Pflicht der Firsorge, des Schutzes
der Schwachen zukomme, dies gegeniiber dem friiher
geltenden Grundsatz des «laissez faire, laissez aller»,
so bin ich sehr damit einverstanden. Aber damit die
Gemeinschaft das tun kann, muss sie noch von einem
andern Gedanken durchdrungen sein, dessen sittlicher
Gehalt ebenfalls unbestreitbar ist, nimlich von dem
Gedanken, dass es neben allem, was die Parteien von
einander trennt, etwas gibt, das liber den Parteien
steht: der Glaube an die Solidaritit der Interessen
des Volkes, das nun einmal zur staatlichen Gemein-
schaft vereinigt ist. Die Wahrung dieser Interessen,
die Hochhaltung dieser allgemeinen Solidaritit ist
der Endzweck des Staates und muss der Wahrung
der Parteiinteressen vorangehen. Wir miissen bei al-
len politischen Kimpfen immer festhalten, dass jede
politische Partei nicht Selbstzweck ist, sondern nur
ein Mittel, allerdings ein wirksames Mittel, zur Er-
reichung der staatlichen Zwecke.

Nun haben wir bei uns eine Partei, die so gerne
verkiindet, dass ihr die Zukunft gehore. Diese Par-
tei leugnet von Programms wegen, wenigstens theore-
tisch, die Gemeinsamkeit und Solidaritit dieser In-
teressen. Sie stellt nicht nur in den grossen Industrie-
staaten, sondern auch in unserm Schweizerlande den
Satz auf: Das Proletariat kann nur durch das Pro-
letariat befreit werden, und das Mittel dazu ist der
Klassenkampf. Meine Herren, ich habe gesagt, theore-
tisch stelle sich die sozialdemokratische Partei auf die-
sen Boden. Wir hoffen, dass die Theorie bei unsern
schweizerischen und bernischen Sozialdemokraten
recht oft durca die Praxis durchbrochen werde. Das
ist schon der Fall gewesen, und ich glaube, es werde
auch in Zukunft der Fall sein. Aber die sozialdemo-
kratische Partei wird sich nicht verwundern, wenn
wir ihre Anschauungen und ihr Verhalten nach dem
beurteilen, wa sie selbst je und jé als ihre leitenden
politischen Gesichtspunkte bezeichnet. Es ist klar,
dass der Proporz, der im Zeichen des Klassenkampfes
verkiindet und verfochten wird, geeignet ist, noch
weit mehr zu trennen als zu einigen. Ich erinnere
an eine Aeusserung des hervorragenden sozialdemo-
kratischen Parlamentariers, Nationalrat Greulich aus
Ziirich, die er in der Dezembersession der eidgenos-
sischen Rite getan hat. Es handelte sich darum, die
Kommission tiir die Vorberatung des Gotthardver-
trags zu bestellen. Die Sozialdemokratie sollte dort
auch ihre Vertretung bekommen, aber sie erklirte sich
mit der getroffenen Nomination nicht' einverstanden,
sondern verlangte einen anderm Vertreter. Dariiber
gab es eine Diskussion, und Herr Nationalrat Greulich,
der den Anspruch der'’sozialdemokratischen Partei
verfocht, erklirte: Meine Herren, wir sind in einer
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andern Stellung als ihr andern Parteien; wir stehen
hier als Vertreter einer besondern Klasse und ver-
langen als solche eine besondere Beriicksichtigung.
Herr Nationalrat Greulich wird es mir nicht ibel
nehmen, wenn ich sage, das war kein stolzes Wort
von ihm. Da tonte es im Jahre 1789 ganz anders aus
dem Munde Mirabeaus, als er ausrief: «Sagen Sie
lhrem Herrn, dass wir hier stehen als Vertreter des
ganzen Volkes und dass wir nur den Bajonetten wei-
chen werden.» Ich wollte diese, vielleicht kleine,
Einzelheit doch anfiihren, um lhnen zu zeigen, in
welchem Zeichen der ganze Kampf gefithrt wird.
Nun die Wirkungen des Proporzes im allgemeinen
auf das politische Leben. Auch da gehen die Meinun-
gen noch weit auseinander, und zwar nicht nur dort,
wo der Proporz noch nicht eingefiihrt ist, sondern
auch an den Orten, wo er schon lange besteht. Die
Anhinger sagen, der Proporz fordere und befruchte
das politische Leben. Das hétten wir im Kanton
Bern allerdings sehr notig, und wenn das ohne wei-
teres geglaubt werden konnte, so wire ich der erste,
der mitmachen wiirde. Aber die Gegner erkliren, der
Proporz verdde das politische Leben, insbhesondere
pach der personlichen Seite; der Kandidat werde zur
blossen Nummer, er zdhle in seiner politischen Tétig-
keit nur insoweit, als er sich mit seiner Partei iden-
tifiziere. Es ist etwas daran. Allerdings ist die Wir-
kung einer kraftvollen Personlichkeit derart, dass sie
sich unter jedem Wahlverfahren durchsetzen wird,
aber die angefiihrten Schwierigkeiten konnen nicht in
Abrede gestellt werden. Ich mochte nur auf einen
Punkt hinweisen. Bis jetzt hat man bei uns stets
geglaubt, der Wiahler solle Gelegenheit haben, die-
jenigen, die der Ehrenstelle eines Volksvertreters wiir-
dig erfunden werden sollen, wenigstens von weitem
und ungefihr kennen zu lernen. Das soll unter dem
Proporz anders werden. Was verkiindet uns das
«Berner Tagblatts vom 14. Februar 1913 als hochste
Proporzweisheit? Es schreibt: «Wenn dann die Re-
gierung ferner behauptet, der Proporz mildere keines-
wegs die Wahlsitten, so ist denn doch zu bemerken,
dass beim Proporz die personliche Verunglimpfung der
Gegner weit weniger ins Kraut schiesst als bei der
alten Wahlart. Denn es hat ja gar keinen Zweck, sich
um den Gegner zu kiimmern und um seine Kandida-
ten. Die ganze Wahltitigkeit konzentriert sich auf
die Arbeit fiir die eigenen Kandidaten, der Kampf
gegen die Kandidaten der Gegner fillt ganz weg,
einzelne wenige Ausnahmen vielleicht ausgenommen.
Bei den Stadtratswahlen redet man gar nicht von
den Kandidaten der andern Parteien; man preist die
eigenen an, und damit wird doch wahrlich niemand
geschiidigt oder verunglimpft. Kampfen aber die Par-
teien bei den Wahlen nach dem Prinzip des Majorz, so
ist es unvermeidlich, dass man die Kandidaten des
Gegners unter die Lupe nimmt, die Parteilupe nidm-
lich, und da gehts dann ohne Beleidigungen und
Uebertreibungen nicht ab. Also auch hier vertritt
die Regierung eine Ansicht, die absolut falsch und
den Tatsachen ins Gesicht schligt.» Meine Her-
ren, ich kann ein solches Verfahren beim allerbesten
Willen nicht als einen Vorteil erachten, sondern es
erscheint mir in einer Demokratie vielmehr als ein
wirklicher Unfug. Sonst war man der Ansicht, der
Kandidat solle nicht nur aus dem Gitter der all-
gemeinen Parteichréze herauslugen, sondern hervor-
treten, damit er von allen Seiten gesehen wer-
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den konne. Wir wollen wenn moglich im Kan-
ton Bern keine Parteinummern, sondern Méinner.
Das ist gewiss die gesiindere Auffassung als die,
welche in de: Kritik des Berner Tagblattes zum Aus-
druck gelan~t.

Man wirft lem Proporz auch vor, er lege Hand
an die grossen Parteien, er befordere die Parteizer-
brockelung, «l’émicitement des partis.» Man lacht
denen, die das sh‘en, ins Gesicht und fragt: Wo
.allen denn die Pa. .ien auseinander? Ich gehore zu
denen, die dieses Bedenken nicht als ganz ungerecht-
fertigt ansehen, gebe aber zu, dass es nicht von heute
auf morgen, nicht in ein paar Monaten oder Jahren
kommen wird. Allein die stindige Betonung der In-
teressengegensitze unter dem Proporz hat die Ver-
suchung im Gefolge, seine Interessen in Form einer
Wabhlliste zum Ausdruck zu bringen.

Man macht auch geltend, beim Proporz koénnen
alle moglichen Manover ausgefithrt werden. Ich messe
dem weniger Bedeutung bei, aber dass es merkwiir-
dige Situation geben kann, haben Sie letzthin im
Tessin erfahren. Da ist ein gewisser Grossrat Per-
ruchi, ein Angehdriger der freisinnigen Partei, nicht
mehr gewihlt worden. Er machte nicht geniigend
Stimmen auf seiner Parteiliste, da er sich im Tessin
in ein schiefes Licht gestellt und dummes Zeug ge-
schwatzt hatte. Er ist aber doch von einem gewissen
Einfluss, und er drohte nun, aus der freisinnigen
Partei auszutreten, wenn er nicht wieder in den Gros-
sen Rat komme. Darauf wurden die Kandidaten, die
vom Letztgewdhlten bis hinab zu Perruchi auf der
freisinnigen Liste stunden, so lange bearbeitet, bis sie
zuriicktraten, und darauf zog Perruchi mit seinen
wenigen Stimmen stolz wieder in den Grossen Rat
ein.

Ich will nicht linger werden, die Meinungen tber
die ganze Frage werden ja nicht erst heute gemacht.
Die einen erblicken im Verhiltniswahlverfahren den
Inbegriff der politischen Weisheit, das Heilmittel ge-
gen Schiden aller Art; die andern halten es fir
eine Schidigung des gesunden 6ffentlichen Lebens. Der
Grosse Rat mag wieder einmal in der Sache entschei-
den. Ich moéchte nur noch auf ein Argument zu
sprechen kommen, das zugunsten des Proporzes vor-
gebracht wird. Es ist ein etwas gewalttitiges Argu-
ment, aber gerade deshalb ist es vielleicht wirksam.
Es heisst, der Proporz liege im Zuge der Zeit. Man
ruft uns zu: Sperrt euch nicht linger! Der Proporz
kommt, wenn nicht mit euch, so gegen euch; also
seid verniinftig, solange es noch Zeit ist. Es ist mog-
lich, dass der Proporz frither oder spater auf eid-
gendssischem und kantonalem Boden kommt. Nun,
wenn er kommt, werden die unterlegenen Gegner
nichts anderes zu tun haben, als was Pflicht in jeder
Demokratie ist, d. h. sie werden sich dem Ent-
scheid fiigen und der Sache die bessere Seite ab-
zugewinnen suchen. Wenn die gehegten Befiirchtun-
gen dann nicht eintreten, um so besser. Mag aber
der Proporz kommen oder nicht, die Hauptsache bleibt,
dass im Bernerland sich im Volk und in den Behor-
den immer einsichtige Leute finden werden, die be-
reit sind, ohne Riicksicht auf die Partei- oder Einzel-
interessen an der fortschrittlichen Entwicklung un-
seres Staatswesens mitzuarbeiten.

Ich empfehle Thnen namens der Regierung Ab-
lehnung der Verhiltniswahl. (Beifall).
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Burren, Armendirektor, Berichterstatter der Min-
derheit des Regierungsrates. Der Beifall, den Sie dem
Herrn Regierungsprisidenten gezollt haben, gilt jeden-
falls nicht nur seinem klaren, abgerundeten Referat
und der massvollen Art, mit der er seinen Standpunkt
vertreten hat, sondern auch der Sache als solcher.
Wenn ich irgend einen Zweifel dariiber gehabt hitte,
auf welcher Seite die Sympathien der grossen Mehr-
heit dieses Rates in der vorwiirfigen Frage stehen,
so hitte es ja am gestrigen Beschluss der freisinnig-
demokratischen Fraktion geniigt, um mich dariiber
zu belehren. Sie gestatten aber wohl auch dem Ver-
treter der Minderheit des Regierungsrates, die in die-
sem Falle aus dem Sprechenden allein besteht, einige
wenige Worte zur Rechtfertigung seines Standpunktes.
Dabei bin ich auch der Ansicht, dass man das Thema
in aller Objektivitit und ohne sich gegenseitig «Lie-
benswiirdigkeiten» an den Kopf zu werfen, diskutieren
kann.

Der Proporz ist eine Zeitfrage unter vielen an-
dern. Er ist nicht die Zeitfrage schlechthin, nicht
die Frage aller Fragen, und kein verniinftiger Proporz-
freund wird glauben, dass der Proporz ein Universal-
heilmittel gegen alle Schiden des staatlichen und
kommunalen Lebens sei. Er will es auch gar nicht
sein. Wir konnen zufrieden sein, wenn der Proporz
uns auf einem bestimmten Gebiet, auf dem Gebiet der
Wahlen und der Vertretung der in unserem Volke
vorhandenen politischen Stromungen und Richtungen
einen merklichen Fortschritt bringt. Dass das der
Fall sei, das ist allerdings meine Ueberzeugung, und
deshalb habe ich von jeher zu den Bekennern des
Proporzes gehort und meine Stellungnahme bis zur
Stunde nicht geédndert.

Der Grosse Rat hat eine auf Einfithrung des Pro-
portionalwahlverfahrens bei den Grossratswahlen ab-
zielende Motion erheblich erklirt und gemiss dem
einstimmigen Antrage des Regierungsrates ohne Priju-
diz an die Regierung gewiesen. Die Motion kam
an den Regierungsrat, speziell an dasjenige Mitglied,
das im Jahre 1911/12 das Prédsidium bekleidete, d. h.
an den Sprechenden. So musste ich mich nach Jah-
ren auch wieder einmal mit dieser formalpolitischen
Frage beschiftigen, und das Resultat meiner Priifung
war ein gedruckter Bericht, den ich im Februar 1912
dem Regierungsrat eingereicht habe und der von die-
sem im Dezember 1912 behandelt worden ist. Dieser
Bericht gipfelte im Antrag, es sei unverziiglich eine
Revision des Gesetzes Uber die Wahlen und Ab-
stimmungen im Sinne der Einfithrung des Proportio-
nalwahlverfahrens fiir die Grossratswahlen in die
Wege zu leiten. Der Regierungsrat hat diesen An-
trag abgelehnt.

Wie bin ich zu diesem Antrage gekommen? Ich
brauche Ihnen nicht neuerdings auseinanderzusetzen,
worin das Wesen des Proporzes besteht. Das ist
in diesem Saale sowohl heute, wenn auch vom Stand-
punkte der Gegner aus, als auch frither zu verschie-
denen Zeiten und von verschiedenen Rednern hin-
linglich geschehen. Sie wissen, dass der Proporz da-
rauf abzielt, bei der Bestellung der Vertretung eines
Wahlkreises, sagen wir im Grossen Rat, die ver-
schiedenen in dem betreffenden Wahlkreise vorhan-
denen politischen Richtungen im Verhiltnis zu ihrer
Stirke zur Vertretung zu bringen. Deshalb die Be-
zeichnung Proportionalwahl. Dass dieses System auf
einem gerechten Prinzip aufgebaut, klar und ver-
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stindlich und in bezug auf seine Anwendbarkeit in
die Augen springend sei, das gibt auch mancher zu,
der aus diesen oder jenen Riicksichten der Oppor-
tunitit den Proporz bekdmpft.

Wenn ich dem Regierungsrat die Einfiihrung die-
seses Wahlverfahrens vorgeschlagen habe, so hat mich
allerdings auch der Gedanke geleitet, dass der Pro-
porz im Zug der Zeit liege und dass ihm die Zu-
kunft gehdre. Dieser Ansicht bin ich noch zur Stunde.
Der Regierungsrat von Bern hat sich so oft an die
Spitze der Fortschrittskolonnen gestellt, dass es jeden-
falls ihm keinen Tort antun heisst. wenn man ihm
zumutet, er mdchte sich auch in dieser Frage an die
Spitze stellen und selbst die Anregung machen zur
Einfiihrung eines Wahlsystems, das uns frither oder
spiter einfach aufgezwungen werden wird.

Warum liegt das Proportionalwahlverfahren im Zug
der Zeit? Unsere Zeit, wie keine frithere, proklamiert

+ den Schutz der Schwachen. Auf dem wirtschaftlichen

Gebiete geschieht das durch die soziale Gesetzgebung,
durch die Arbeiterschutzgesetzgebung, die die Arbeits-
zeit in Industrie und Gewerbe geregelt, die die Haft-
pflicht des Unternehmers bei vorkommenden Unfil-
len festgelegt hat und die nun in der Versicherungs-
gesetzgebung gipfelt, in der sozialen Versicherung, in
der Versicherung gegen Krankheit und Unfall, gegen
Alter und Invaliditit. Die Tendenz unserer Zeit, sich
der Schwachen anzunehmen, zeigt sich auch auf poli-
tischem Gebiet, indem mit dem absoluten Konigtum
der Mehrheit in der Republik gebrochen werden soll,
mit einem Konigtum, das schliesslich von allen den-
jenigen, die es trifft, als ebenso driickend empfunden
werden kann wie z. B. eine Autokratie oder Oligarchie.
Allerdings in Abstimmungsfragen, in Sachfragen wird
dem absoluten Konigtum der Mehrheit niemals beizu-
kommen sein, denn hier entscheiden die Ja und die
Nein, und einen Mittelweg, eine Vereinigung zwischen
beiden gibt es nicht. Dagegen in Personenfragen lebt
in unserem Lande die immer stirker vordringende An-
sicht, dass es nicht vom guten sei, wenn eine grossere
Minderheit von der Verwaltung, namentlich von den
gesetzgebenden Behorden ausgeschlossen ist. Der Ge-
danke der Minderheitsvertretung — das kann man ruhig
sagen — ist bei uns durchaus populdr. Er ist denn
auch im Kanton Bern in verschiedener Hinsicht ver-
wirklicht. Die Verfassung verlangt eine Vertretung
der Minderheit in der Regierung; das Gesetz iiber
die Verwaltungsrechtspflege verlangt sie fiir das Ver-
waltungsgericht und die kantonale Rekurskommission;
das Grossratsreglement verlangt sie fiir das Bureau
und die Kommissionen des Grossen Rates. Fiir die
Wahl des Grossen Rates als solchen ist in den Wahl-
kreisen keine Minderheitsvertretung vorgeschrieben,
sondern man nahm an, das werde sich von Fall zu
Fall vonselbst machen. In der Praxis sind wir zur Be-
riicksichtigung der verschiedenen politischen Parteien
gekommen auch in solchen Behorden, fiir die keine
beziigliche konstitutionelle oder gesetzliche Vorschrift
besteht. Ich erinnere an das Obergericht, in dem
die Vertreter der verschiedenen Parteien sitzen.
Das alles ist durchaus anerkennenswert. Ich an-
erkenne es auch ohne weiteres und es fillt mir nicht
ein, Deklamationen tiber Wahlrechtsraub zum besten
zu geben. Ich gestehe, dass es Kantone gibt, die aus-
schliesslicher regiert sind als der Kanton Bern und
dass die Minderheitsvertretung, welche die Mehrheit
freiwillig gewihrt, der sogenannte freiwillige Proporz,
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im Kanton Bern auf verschiedenen Gebieten gehand-
habt wird. Immerhin hat der freiwillige Proporz seine
Méngel, er bildet fiir die Minderheiten eine etwas un-
sichere Grundlage. Es ist immer die Rede von einer
angemessenen Vertretung der Minderheit und iber
das, was angemessen wire, entscheidet nicht etwa
ein iiber den Parteien stehendes Tribunal, sondern die
Mehrheit selbst. Sie bestimmt die Zahl der Vertreter,
die einer Minderheit zu gewédhren sei, und &dussert sich
iiber die Eignung der Personen. Wenn in einem Wahl-
kreis mehrere Minderheiten existieren, so entscheidet
die Mehrheit, welche von diesen Minderheiten beriick-
sichtigt werden soll und welche nicht, oder ob mehrere
Minderheiten zur Vertretung gelangen sollen.

Der freiwillige Proporz ist aber auch eine etwas
unsichere Grundlage flir die Vertretung der Minder-
heiten. Denn er bedeutet eigentlich eine Gunstbe-
zeugung, einen Akt des Entgegenkommens, des Wohl-
wollens, den die Mehrheit der Minderheit gegeniiber
begeht. Dieses Wohlwollen kann in sein Gegenteil
umschlagen, die politischen Stimmungen kénnen von
einem Tag auf den andern wechseln. Ich rede da nicht
ins Blaue, sondern berufe mich auf unsere parlamen-
tarische und politische Geschichte. Zur Zeit, wo der
Grosse Rat noch die Regierung bestellte, hat man
einen Minderheitsvertreter im Regierungsrat bei der
Neuwahl tibergangen, hauptséchlich aus dem Grunde,
weil seine Partei, nicht er selbst, einen Steuergesetz-
entwurf bekdmpft hatte. Eine einzige Abstimmung
im Nationalrate, noch dazu in einer Frage, die den Kan-
ton Bern nicht direkt interessierte, hat geniigt, um
einen Minderheitsvertreter des Mittellandes, einen
Mann, der als Staatsmann —man darf diese Bezeich-
nung wohl auf ihn anwenden —sich der allgemeinen
Hochachtung erfreute, in einem Momente, wo die
Volksseele gekocht hat, weil es gelungen war, sie
kiinstlich aufzuregen, von einem Tag auf den andern
aus dem Nationalratssaale wegzufegen. Warum zi-
tiere ich diese Beispiele? Nicht um nachtriglich Re-
kriminationen zu erheben oder irgend jemand einen
Vorwurf zu machen; denn diese Vorkommnisse liegen
bereits hinter unserer Zeit zuriick, sie sind fiir uns
geschichtlich ‘geworden, und ihnen gegeniiber soll man
ein objektives Urteil bewahren kdnnen. Ich zitiere sie,
um damit darzutun, dass das, was gestern geschehen
ist, unter gewissen Verhiltnissen und Umstinden sich
morgen wieder ereignen kann, dass das, was gestern
einer konservativen Minderheit begegnet ist, in einem
andern Kanton oder in einer fernern Zukunft in un-
serm Kanton selbst auch einer freisinnigen Minderheit
begegnen konnte. Deshalb sage ich, der freiwillige
Proporz sei eine unsichere Grundlage fiir die Ver-
tretung der Minderheit, und deshalb fordern die kon-
servativen und die sozialdemokratischen Minderheiten
im Kanton Bern, ebensogut wie die freisinnigen und
sozialdemokratischen Minderheiten in den Kantonen
Freiburg oder Wallis, seit langem die Einfiih-
rung eines Wahlverfahrens, das ihre Vertretung
in den Behdrden vor dem politischen Witterungswech-
sel, vor den Fluktuationen des Tages sicher stellt.
Das einzige Verfahren, welches diese Sicherheit bie-
tet, ist das Proportionalwahlverfahren.

Ich muss auch noch auf die im gedruckten Berichte
der Regierungsmehrheit angefiihrten Argumente etwas
eintreten. Es hat mich mit Befriedigung erfiillt, dass
zwei Einwinde, die man frither immer gegen den Pro-
porz erhoben hat, im Berichte des Regierungsrates
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nur noch ganz im Vorbeigehen erwihnt, eigentlich
nur noch schiichtern gestreift werden. Diese Ein-
winde betreffen das Fehlen eines sichern und rich-
tigen Systems fiir die Ausfithrung des Gedankens der
Proportionalitit und die angebliche Kompliziertheif
dieses Wahlverfahrens. :

Was die Proporzsysteme anbetrifft, so bestehen
verschiedene, die alle relativ gut sind. Absolut gut ist
wohl keines, aber man kann sagen, dass auch das man-
gelhafteste Proporzsystem immer noch besser ist, im-
mer noch gerechter funktioniert als das System auf
Grund des absoluten Mehrs, das wir gegenwéirtig im
Kanton und in der Eidgenossenschaft noch haben. Im
Regierungsrat wurde gesagt, der Proporz bedeute die
Heiligsprechung der brutalen Zahl. Meine Herren,
um Zahlen kommen wir bei den Wahlen einfach nicht
herum, da sind sie nun einmal, sogut wie bei Ab-
stimmungen, endscheidend. Aber was die brutale Zahl
anbelangt, so will ich dafiir auch ein Beispiel zitieren.
Wenn ich mich recht erinnere, haben bei den National-
ratswahlen von 1884 im Kanton Bern 39,000 Stimmen
27 Nationalratssitze erobert und 25,000 sind voll-
stindig leer ausgegangen. Da haben Sie die brutale
Zahl, wobei es gar nichts ausmacht, dass die 39,000
siegenden Stimmen freisinnig und die 25,000 unter-
liegenden Stimmen konservativ waren. Wenn umge-
kehrt 39,000 konservative Stimmen 27 Nationalrats-
sitze erobert hitten und 25,000 freisinnige leer aus-
gegangen wiren, so wire das Resultat um nichts
weniger brutal. Nun ist aber der Proporz nicht die
Heiligsprechung der Zahl, am allerwenigsten der bru-
talen Zahl, sondern er bedeutet die Sanierung von
Zustinden, die zu solchen Wahlresultaten fiihren
konnen.

In den schweizerischen Kantonen, welche den Pro-
porz haben, gilt iberall, mit Modifikationen von dem
einen Kanton zum andern, das sogenannte System
Hagenbach, das seinerzeit vom Basler Professor Ha-
genbach aufgestellt worden ist. Wenn man die Sache
objektiv betrachtet und Freunde und Gegner des Pro-
porzes dartiber befragt, so wird man die Erfahrung
machen, dass dieses System {iiberall, wo man es be-
obachtet, richtig funktioniert. Es befriedigt natiir-
lich die einen mehr, die andern weniger, aber es
funktioniert richtig, so dass man nicht sagen kann,
es existiere kein sicher anwendbares System, um den
Gedanken der Proportionalitit zu verwirklichen.

Was die Kompliziertheit des Verfahrens anbetrifft,
so dndert das in bezug auf den Wihler gar nicht.
Fir den Wéihler ist das Verfahren auch nicht um
ein Jota komplizierter als das gegenwiirtige. Was er
gegenwirtig zu tun hat, muss er auch in Zukunft
tun, nidmlich seinen Stimmzettel ausfiillen. Wenn
man von Kompliziertheit sprechen wollte, kénnte man
es hochstens im Hinblick auf das Wahlbureau tun.
Man wird aber nicht behaupten wollen, dass ein
bernisches Wahlbureau, auch auf dem Lande, mit
den rechnerischen Schwierigkeiten des Proporzes we-
niger rasch und elegant fertig werde als ein Wahl-
bureau im luzernischen Hinterland, in den tessini-
schen Alpentdlern, im Kanton Solothurn usw. Mit
der gegenteiligen Behauptung wiirden wir uns selbst
ein Armutszeugnis ausstellen.

Der Bericht der Regierung fiihrt weiter aus —
und Herr Lohner hat es heute auch angetont — der
Proporz konnte nur dann ein getreues Abbild des
politischen Lebens sein, wenn erstens alle Biirger

52¥



206

zur Urne gehen und zweitens alle Biirger sich zu
einer politischen Partei bekennen wiirden. Es ist
richtig, dass die Photographie unseres politischen
Volkslebens, die uns der Proporz in Aussicht stellt,
an sprechender Aehnlichkeit nichts zu wiinschen tibrig
lassen wiirde, wenn diese beiden Voraussetzungen er-
fullt wiren. An die Verwirklichung dieses [deals
darf man freilich nicht denken. Aber der Proporz wird
unter allen Umstéinden ein getreueres Bild unseres poli-
tischen Volkslebens geben als das gegenwirtige Ver-
fahren, auch bei maissiger Stimmbeteiligung. Ich
glaube zwar, dass der Proporz die Stimmbeteiligung
heben wird, wie wir dies auch in der Stadt Bern
erfahren konnten, wo sie unter dem Proporz besser
wurde als vorher. Allein wenn auch in dieser Rich-
tung keine Aenderung eintreten sollte, so wird der
Proporz immerhin ein getreueres Bild ergeben als das
jetzige Verfahren. Es wird nicht mehr vorkommen
konnen wie jetzt, dass eine stirkere Minderheit voll-
stindig leer ausgeht oder nur in einer Weise vertreten
ist, die der reine Hohn auf ihre wahre Stimmen-
stirke ist.

Wenn man sagt, beim Proporz werden die Leute
in ein Parteigehege eingepfercht, sie miissen sich einer
politischer: Partei verschreiben, so halte ich auch das
nicht fiir stichhaltig. Dem Biirger wird kein Partei-
bekenntnis abverlangt, er muss sich nirgends ein-
schreiben, wenn er es nicht freiwillig tut, sondern
die Sache wird sich machen wie jetzt auch. Die
Vorversammlungen der politischen Parteien werden
ihre Wabhllisten aufstellen. Vielleicht werden kiinf-
tig in einem Wahlkreis, wo man jetzt nur eine Wahl-
liste aufstellt, zwei oder drei auftauchen. Das ist
mdoglich, aber das ist auch die einzige Aenderung,
die vorauszusehen ist. Die Wahllisten werden in
den Zeitungen verdffentlicht, gedruckt und dem Biir-
ger ins Haus geschickt. Er hat die Auswahl unter
den verschiedenen Listen und entscheidet sich frei
fiir die eine oder andere. Dabei kann er wie bisher
aus den verschiedenen Listen diejenigen Namen aus-
wihlen, die ihm am besten passen, also die Listen
mischen oder panachieren, wie der Kunstausdruck
lautet. Dieses Recht wird man ihm nicht nehmen kén-
nen. Man wird ihm vielleicht auch noch das Recht
geben, zu kumulieren, d. h. dem Kandidaten, dem er
den Vorzug gibt, bis auf drei Stimmen zuzuwenden,
wie es bei den Stadtratswahlen in Bern gestattet ist.
Das wiirde eine Vermehrung der politischen Bewe-
gungsfreiheit, der politischen Rechte des Biirgers be-
deuten. In einer Beziehung allerdings wird der Biir-
ger sich eine gewisse Beschrinkung seiner politischen
Freiheit gefallen lassen miissen. Wenn nidmlich die
Listen einmal eingereicht sind, so gelten sie als quasi
offiziell, werden von Amtes wegen publiziert, und wer
am Wabhltag einen Namen schreibt, der auf keiner dieser
Listen steht, riskiert, dass die betreffende Stimme als
ungiiltig erkldrt wird, wihrend sie jetzt giiltig ist.
Aber das édndert in der Praxis nichts, denn wenn
heutzutage ein Biirger sich auf den Standpunkt stellt:
ich halte mich nicht an die Liste der Vorversammlung,
es geht mich nichts an, was die Zeitungen schreiben,
ich will jetzt einmal eine eigene Grossratsliste auf-
stellen, und wenn er Namen einsetzt, an die kein
Mensch gedacht, so kann er sich dieses Vergniigen
wohl leisten, aber es wird ein Schlag ins Wasser sein.

Also mit dem grossen Parteizwang, der unter dem
Proporz herrschen soll, ist es wirklich nicht weit
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her. Es wird hochstens die Aenderung eintreten, dass
die Parteien genotigt sein werden, sich so stramm
als moglich zu organisieren; aber die Notwendigkeit
der strammen Organisation wird schon heute von
der politischen Presse verkiindet, und ich moéchte der
freisinnig-demokratischen Partei das Zeugnis ausstel-
len, dass sie in bezug auf organisatorischen Eifer, in
bezug auf die Griindung neuer Sektionen in Landes-
teilen, wo sie noch keine hatte, in bezug auf die
Gewinnung neuer Mitglieder nichts zu wiinschen tibrig
lasst und, wenn sie den Eifer der sozialdemokratischen
Partei vielleicht nicht ganz erreicht, doch einen ganz
achtungswerten Eifer entfaltet, den sie jedenfalls auch
nach Einfithrung des Proporzes behalten wiirde.

Im gedruckten Bericht der Regierung steht der
Satz, der Proporz untergrabe das nationale Bewusst-
sein, das Zusammengehorigkeitsgefithl. Der Herr Re-
gierungsprisident hat diese These heute nur noch in
abgeschwiichter und sehr kulanter Form vertreten,
aber so wie sie hier steht, so abrupt und briisk, hat
sie fiir einen Bekenner des Proporzes wirklich etwas
Krinkendes. Ich bin nicht der Ansicht, dass der
Proporz eine Schidigung des Staatslebens und die
Untergrabung oder auch nur eine Beeintrichtigung
unseres nationalen Bewusstseins und unseres Zusam-
mengehorigkeiisgefiihls bedeute, sonst wiirde ich nicht
zu den Freunden des Proporzes gehdren. Wenn man
von einer Schidigung des Zusammengehorigkeitsge-
fiihls und des nationalen Bewusstseins hiitte sprechen
kénnen, so wire es in jenem Zeitpunkt gewesen, wo
die politischen Parteien tiberhaupt entstanden sind.
Als sich in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts
aus den Massen, die zu den Zeiten der aristokratischen
Regierung in keiner Weise organisiert waren, die Par-
teien herauskristallisierten, da hitte man sagen kon-
nen, das Volk werde in Parteien getrennt und das
sei eine Schidigung des nationalen Bewusstseins und
des Zusammengehorigkeitsgefilhls. Heute aber exi-
stieren diese Parteien seit Jahrzehnten, und der Pro-
porz ruft nicht neue Parteien ins Feld, sondern er
bringt nur die schon vorhandenen Parteien zu einer
richtigen zahlenméssigen Vertretung. Es kommt mir
so vor, wie wenn jemand sagen wiirde: seitdem ich
ein Barometer in der Stube héngen habe, haben wir be-
stindig schlechtes Wetter, darum schaffe ich es wie-
der ab, wihrend es doch nur das Wetter registriert
und die Stiirme draussen in der Natur anzeigt. Wenn
die verschiedenen grossen Berufsklassen und die ver-
schiedenen politischen Strémungen und Schattierun-
gen, die in unserm Volke vorhanden sind, im Grossen
Rat moglichst richtig vertreten sind, wird er ein
getreueres Abbild der Nation sein, als es gegenwér-
tig der Fall ist, und ich glaube, dass die Arbeit einer
proportional bestellten gesetzgebenden Behdrde we-
gen des Zusammenwirkens der in ihr vertretenen Fak-
toren aussichtsreicher ist und grossere Chancen hat,
von der Nation sanktioniert zu werden.

Es ist auch nicht richtig, dass die unter dem
Proporz Gewihlten Hampelminner ihrer Partei wer-
den. Der Satz, dass nicht nach Instruktion gestimmt
werden darf, bleibt aufrecht, und wir kennen auch
heute keine andern Instruktionen als die Fraktions-
beschliisse. Die werden auch unter dem Proporz blei-
ben. Wenn man die Fraktionsbeschliisse als Instruk-
tionen betrachten wollte, so wiren sie ja schon jetzt
verfassungswidrig. Doch das wird niemand behaup-
ten wollen, und der Grosse Rat wird also auch unter
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dem Proporz nach Fraktionen entscheiden, wobei na-
tiirlich ein unabhingiger Mann dann und wann dazu
kommen wird, gegen einen Fraktionsbeschluss zu fron-
dieren, wenn er seiner Ueberzeugung zuwiderlduft.
Denn auch unter dem Proporz werden die Volksver-
treter das Amtsgeliibde oder den Eid ablegen, dass
sie die Pflichten ihres Amtes getreu und gewissen-
haft erfiillen werden, und so kann es gelegentlich vor-
kommen, dass einer gegen einen Beschluss seiner
Fraktion frondieren muss, wenn er damit nicht ein-
verstanden ist.

Auf den Einwand, dass ein Biirger, der sich auf
gemeinniitzigem Gebiet hervorragend betitigt und sich
die Sympathien seiner Mitbiirger erworben hat, kiinf-
tig nur noch gewahlt werden koénne, wenn er sich mit
Haut und Haar einer bestimmten Partei verschrieben
habe, mdochte ich antworten, dass, wenn heute eine
Partei solche Minner auf die Liste nimmt, sie doch
darauf sieht, dass der Betreffende ihrer Partei weiter
oder ndher verwandt sei, dass sie nicht jemand, der
auf grundsétzlich gegnerischem Boden steht, um seiner
Gemeinniitzigkeit willen aufnimmt, und dass auch unter
dem Proporz jede Partei ein Interesse haben wird, ihre
Wahlliste so ziigig als mdglich zu gestaiten. Dies ge-
schieht, wenn sie gemeinniitzige Ménner aufnimmt, sie zu
Ehren zieht und portiert, auch wenn sie vielleicht
in bezug auf Parteiorthodoxie zu wiinschen iibrig
lassen. Uebrigens wird gerade der Proporz gemein-
niitzigen oder andern Vereinen Gelegenheit geben,
mit einer eigenen, neutralen Liste in die Arena zu
treten, wenn sie mit den Listen der politischen Par-
teien nicht einverstanden sind.

Die Befiirchtung, dass der Proporz die grossen und
kleinen politischen Parteien zersetzen werde und die
Tendenz habe, an die Stelle der politischen Parteien
Interessengruppen zu setzen, ist durch die Erfahrung
widerlegt. Der Herr Regierungsprésident hat selbst
zugestanden, dass man aus den Kantonen, in denen
der Proporz besteht, keine Beispiele anrufen konne,
die das beweisen wiirden. Man hat anféinglich der-
artige Erscheinungen im Kanton Genf beobachten kon-
nen, wo z. B. die Lebensmittelinteressenten sich als
politische Partei aufgetan und nicht nur einmal, son-
dern wiederholt mit einer Grossratswahlliste aufge-
treten sind. Sie haben es einmal zu einem Erfolg
gebracht, indem ein Vertreter gewihlt wurde, aber
das war auch alles. Jetzt ist diese Gruppe der Le-
bensmittelinteressenten ldngst wieder von der Bild-
fliche verschwunden und wieder in den politischen
Parteien untergegangen, denen sie vorher angehért
hatten. Gewiss bilden die Interessentengruppen in un-
serm politischen Leben einen grossen Faktor, aber das
war nicht erst unter dem Proporz, sondern vorher
schon der Fall. Schon jetzt spielen die grossen In-
teressenverbinde eine hervorragende und oft aus-
schlaggebende Rolle, und es kann nicht etwa nach-
gewiesen werden, dass das in einem Kanton oder
Staat, der das Proportionalwahlverfahren kennt,
in hoherem Masse der Fall sei, als in einem
Kanton oder Staat, der noch das bisherige Wahlver-
fahren hat. Das ist vollstindig das gleiche. Uebrigens
muss ich hier auch sagen, dass die freisinnig-demo-
kratische Mehrheit des Kantons Bern es in bewun-
dernswerter Weise verstanden hat, durch das ein-
fache Mittel der Personalunion zwei grosse Interessen-
verbinde an ihre Fahne zu fesseln: den Bauernver-
band und den Gewerbeverband, und dass das Ge-
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schick, mit dem sie bis dahin auf diesem Gebiet ope-
riert hat, sie auch unter dem Proporz nicht verlassen,
sondern auch dort seine Friichte zeitigen wird.

Jede Neuerung weckt Bedenken, aber die Beden-
ken, die man dem Proporz entgegenbringt, sind wirk-
lich etwas weit getrieben. Wenn man jeder Neuerung,
die im Laufe der staatlichen Entwicklung gekommen
ist, soviele mehr oder weniger kiinstlich konstruierte
Bedenken hitte entgegensetzen wollen, so hitten wir
weder die Volkswahl des Regierungsrates, noch die
Volkswahl der Bezirksbeamten, noch die Initiative,
noch das Referendum, noch die direkte Wahl des
Grossen Rates, wahrscheinlich nicht einmal die Demo-
kratie. Dabei sagt man uns, dass man da. wo der
Proporz eingefiihrt sei, vielfach schlechte Erfahrun-
gen damit gemacht habe. Es ist doch eigentiimlich,
dass iiberall da, wo der Proporz einmal angewendet
wurde, der ernstliche Versuch nie unternommen wurde,
ihn wieder abzuschaffen. Man spricht von den
schlechten Erfahrungen, die man in der Stadt Bern
mit dem Proporz gemacht habe. Ich will mich darauf
nicht einlassen, sondern nur sagen, dass bei der eid-
gendssischen Abstimmung vom 23. Oktober 1910 iiber
die Proportionalwahl des Nationalrates, und zwar nach
der Formel «Ein Kanton, ein Wahlkreis», die be-
kanntlich fiir den Kanton Bern nicht besonders giin-
stig ist, die Stadt Bern mit gewaltiger Mehrheit fiir
den Proporz eingestanden ist. Das zeugt nicht von
kommunalem Proporziiberdruss. In der gleichen Ab-
stimmung sprachen sich auch sdmtliche 81/, Kantone,
die zum Proporz tibergegangen sind, fiir den National-
ratswahlproporz aus. Das zeugt auch nicht von kan-
tonalem Proporziiberdruss, und wenn man von Er-
fahrung redet, sollte man auch auf diese Stimmen
etwas horen.

Der Proporzgedanke ist sowohl in der Schweiz als
im Ausland in langsamem, aber bestindigem Vor-
riicken. Dédnemark hat ihn, Belgien hat ihn, ver-
schiedene deutsche Bundesstaaten haben ihn. Nach
den letzten Reichstagswahlen hat gerade die freisin-
nige deutsche Presse die Notwendigkeit betont, den
Proporz fiir die Reichstagswahlen einzufiihren. In
frankreich ist die proportionale Bestellung der De-
putiertenkammer das Diskussionsthema des Tages. Der
gegenwirtige Prisident der Republik hat sich in seiner
vorherigen Stellung als Kabinettschef fiir dieses Postu-
lat unbedingt engagiert, und auch das heutige Kabinett
nimmt diese Stellung ein. In der Schweiz gehen ein
Kanton nach dem andern und ein grosses und kleines
stddtisches Gemeinwesen nach dem andern zum Pro-
porz iber. In der Stadt Ziirich wurde es neulich fiir
die Wahl des Grossen Stadtrates eingefiihrt, und ge-
genwairtig ist ein Komitee eingesetzt, das die Initiative
fir die Proportionalwahl des Kantonsrates lanciert.
Im Kanton Luzern, wo der Proporz seit wenigen Jah-
ren fiir den Grossen Rat besteht, sind alle politischen
Parteien einverstanden, dass er auf weitere Gebiete,
auf Gemeindewahlen usw. ausgedehnt werden miisse.
Im Kanton Baselland spricht sich die Mehrheit einer
landritlichen Kommission fiir die proportionalen
Landratswahlen aus. Im Kanton Bern haben bereits
zehn Gemeinden fiir die Bestellung ihrer Gemeinde-
beh6érden den Proporz angenommen. Vor zweieinhalb
Jahren ist die eidgendssische Proporzinitiative mit
dem unerwartet geringen Mehr von bloss 25,000 Stim-
men abgelehnt worden. Auch im Kanton Bern wurde
sie abgelehnt, aber die annehmende Minderheit hatte
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gegeniiber 1900, als innert zehn Jahren, um nicht
weniger als 10,000 Stimmen zugenommen. Ich méchte
auch darauf hinweisen, dass die fritheren kantonalen
Proporzabstimmungen in den 90er Jahren eine ganz ge-
ringe verwerfende Mehrheit ergaben, so dass man nicht
sagen kann, das Bernervolk habe sich mit Entschieden-
heit gegen den Proporz ausgesprochen. Gegenwirtig ist
wieder eine eidgenossische Initiative im Gang, und
ich glaube, dass die Stunde nicht fern ist, wo der
Nationalrat proportional bestellt werden wird. Ich
glaube, dass dieser Gedanke auch in den Gemeinden
immer mehr Boden gewinnen wird.

So stehen wir zwischen zwei Stromungen, oben
in den eidgendssischen Behdrden, und unten in den
Gemeinden, und diese Stromungen werden uns dazu
fithren, mit der Zeit zur Proportionalwahl des Grossen
Rates liberzugehen. Ich hitte nun geglaubt und habe
diese Idee seinerzeit zum Ausdruck gebracht, es wire
richtiger, wenn die Behoérden die Initiative ergreifen
und die Ausgestaltung in den Details vollstindig in
der Hand behalten wiirden, so dass sie das Verfah-
ren wihlen konnten, von dem sie glauben, dass es
fur unsern Kanton das entsprechendste sei, wihrend
sie, wenn eine nicht im Zeichen der Verstindigung,
sondern im Zeichen des Kampfes formulierte Initia-
tive kommt, dieselbe tale quale der Volksabstimmung
unterbreiten miissen.

Ich bedaure, dass die Proporzfrage sich im Kan-
ton Bern so parteipolitisch zugespitzt hat. Ich er-
innere mich sehr wohl an eine Zeit, wo nambhafte
Vertreter der freisinnig-demokratischen Partei in Wort
und Schrift fiir den Proporz eingestanden und sogar
in Proporzkomitees titig gewesen sind. Das noch in
den 90er Jahren. Derartige Stimmen wagen sich heute
fast gar nicht mehr hervor. So ist die Ansicht ent-
standen, dass wer fiir den Proporz eintritt, Gedanken
hege, die mit der Machtfrage zusammenhangen und
dass sein Bestreben dahin gehe, die freisinnig-demo-
kratische Partei zu schiddigen. Ich fithle mich von
absolut keine Animositit gegeniiber der Mehrheit die-
ses Rates und des Volkes beseelt. Ich habe persénlich
keinen Grund und auch meine politischen Anschauun-
gen sind nicht durch einen sehr breiten Graben von
denen der Mehrheit getrennt. Ich glaube, dass
das Bernervolk in seiner ausgesprochenen Mehrheit
politisch freisinnig denkt, und bin der Ansicht, dass
der Grosse Rat auch nach Annahme des Proporzes
eine ausgesprochene freisinnige Mehrheit aufweisen
wird, und zwar noch auf lange Zeit hinaus. Aller-
dings wird diese Mehrheit eine gewisse Einbusse er-
leiden. Es ist menschlich verstindlich, dass es den
Mehrheiten schwer fillt, sowohl im Kanton Freiburg,
wie im Kanton Bern, im Proporz Opfer zu bringen,
aber ohne solche geht es nicht ab. Gegenwirtig sind
ungefihr 180 Mitglieder des Grossen Rates von 235
bei der freisinnigen Fraktion eingeschrieben. Der Pro-
porz wiirde natiirlich den Verlust einer Anzahl Sitze
fir die freisinnige Partei nach sich ziehen, aber die
freisinnige Mehrheit wird nachher noch so gross sein,
dass ich glaube, sie sollte sich dieses Opfer aufer-
legen und ihre zukiinftigen Geschicke getrost dem
Proporzschiff anvertrauen, denn «Schiffsmann sag
mir’s ehrlich, ist’s denn so gefihrlich ?»

Ich bin ibrigens nicht sicher, dass die Partei,
der ich angehdre, durch den Proporz eine wesentlich
stirkere Vertretung erhalten wiirde. Das hingt davon
ab, welche politische Organisationsfihigkeit und wel-
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cher organisatorische Eifer ihr noch innewohnen. Was
die sozialdemokratische Partei anbetrifft, so weiss
ich wohl, dass in unsern biirgerlichen Parteien sehr
viele einfach gegen den Proporz sind, weil sie sich
sagen: Dann haben wir noch eine grdssere sozial-
demokratische Vertretung im Grossen Rat, an der
gegenwirtigen ist es gerade genug (Heiterkeit). Die-
sem Argument begegnet man noch viel. Ich mdchte
aber doch darauf hinweisen, dass die sozialdemo-
kratische Stimmenzahl in fortwiahrendem Steigen be-
griffen ist, und zwar nicht bloss in stidtischen Wahl-
kreisen, sondern oft auch in rein ldndlichen Wahl-
kreisen, wo man sich dariiber verwundert. In den
stidtischen Wahlkreisen wird frither oder spiter die
Einfithrung des Proporzes fiir beide hiirgerlichen Par-
teien ein Akt der Notwendigkeit werden, wenn sie
dort nicht einer sozialdemokratischen Alleinherrschaft
entgegengehen wollen. Es ist tiberhaupt nicht so, dass
der Proporz der einen Partei nur nimmt und der an-
dern nur gibt, das &dndert je nach den Wahlkreisen.
Die freisinnige Partei wird in einigen Kreisen ver-
lieren, in andern aber durch den Proporz gewinnen.
Uebrigens wenn wir heute den Proporz einfiihren, so
tun wir es nicht nur im Hinblick auf die heutige
Parteikonstellation, sondern wenn wir ihn einmal be-
sitzen, werden wir ihn auf eine Reihe von Jahrzehnten
haben. In dieser Zeit kann sich in der Konstellation
der Parteien manches dndern. Die Parteiprogramme
konnen sich anders entwickeln, die Parteibezeich-
nungen konnen andere werden. Wir wissen nur
mit einiger Sicherheit, dass es immer eine Mehrheit
und eine Minderheit geben wird, und wir wissen,
dass der Proporz das allein zuverldssige Verfahren ist,
um eine Vergewaltigung der Minderheit zu verhindern.
Weil das der Fall ist, darum erscheint mir der
Proporz von vornherein als eine rechte und ge-
rechte Sache, wobei ich gar nicht frage, wem niitzt
er, wem schadet er, niitzt er mir und meinen politi-
schen Freunden oder schadet er uns, sondern einfach
sage: er ist ein Postulat der Gerechtigkeit. Darum
glaube ich auch, dass eine Regierung den Proporz auf
ihre Fahne schreiben diirfte, denn Gerechtigkeit erh6het
ein Volk, und die Proklamierung der Gerechtigkeit
auf irgend einem Gebiet bedeutet immer einen Fort-
schritt in der Entwicklung des Volkes. Man sagt
vielleicht, das sei ein doktrinirer Standpunkt, aber
das Leben besteht aus Kompromissen, und auch die
Politik bringt solche Kompromisse, so dass es er-
frischend wirkt, wenn man einmal auch wieder etwas
Doktrindr sein kann.

Ich habe in der Regierung den Antrag auf Ein-
fithrung des Proportionalwahlverfahrens fiir den Gros-
sen Rat gestellt. Ich bin dort unterlegen. Ich sehe
mich nicht veranlasst, diesen Antrag hier aufzu-
nehmen, sondern iiberlasse es den Vertretern des Pro-
porzes, die in diesem Rate sitzen. Ich habe mich
darauf beschrinkt, hier meine Stellungnahme zu be-
griinden.

Ich schliesse mit zwei Zitaten. Seit mehr als
einem halben Jahre steht fiir ganz Europa Bul-
garien im Vordergrund des Interesses und die glin-
zenden militdrischen Erfolge dieses Volkes haben uns
einen Blick tun lassen in die Entwicklung, welche
dieses Staatswesen iiberhaupt nimmt. Auch in Bul-

garien steht gagenwirtig der Proporz in Diskussion und

es ist kein Geringerer als der Minister des Innern Luds-
kanow, der in einer sehr einlidsslichen Studie iiber die
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Geschichte des Proporzes auch auf die schweizerische
Proporzbewegung zu sprechen kommt und dabei fol-
gendes ausfithrt: «Man ersieht, dass die Schweiz
ein grosses Verdienst hat an dem Triumph der sozia-
len Gerechtigkeit auf diesem so wichtigen politischen
Feld, wie es die Wahl nach dem Proportionalsystem
bedeutet. Nicht umsonst hat ein treuer Sohn der
Schweiz sein Vaterland ein Laboratorium der Ideen
genannt. Ja, sie ist die Avantgarde im kulturellen
Kampf. Obschon sie nur einen kleinen Platz auf
der Volkerkarte Europas einnimmt, hat sie eine um
so grossere Bedeutung in der Kulturgeographie der
Volker. Die Schweizer haben sich alle ihre Privi-
legien und die politischen Rechte durch grosse An-
strengungen und mit kolossalen Opfern erworben. Ich
bin iiberzeugt, dass der heldenhafte Kampf der schwei-
zerischen Demokratie um die Wahlreform bald von
Erfolg gekront sein wird, und dass somit das all-
gemeine Stimmrecht der Biirger der schweizerischen
Eidgenossenschaft in der unentbehrlichen Propor-
zionalvertretung eine Erginzung finden wird. Und

dieses soll der gegenwirtigen Generation als leuch- .

tendes Beispiel dienen, was der Wille unc. die Energie
eines kleinen, aber mutigen Volkes erreichen konnen
im Dienst der wiirdigsten Idee — der Wabhlfreiheit
und politischen Gerechtigkeit.» Allein dieser Bul-
gare schreibt Ihnen vielleicht etwas zu pathe-
tisch und zu farbenreich. Deshalb will ich nicht
mit ihm, . sondern mit den niichternen Worten
eines Mannes unseres Landes schliessen. Es war
am 20. Juni 1900, da wurde im Stinderat die
Doppelinitiative betreffend Volkswahl des Bundes-
rates und Proportionalwahl des Nationalrates dis-
kutiert. In die Diskussion griff auch ein bernischer
Staatsmann- ein, der so wie mein verehrter Herr Vor-
redner von 24kardtiger freisinnig-demokratischer
Ueberzeugungstreue war (Heiterkeit), nimlich Herr
Regierungsrat und Stidnderat Ritschard. Nachdem
Herr Ritschard das System der Wahlkreisgeometrie
gegeisselt und nachdem er sich iiber die Mangel ver-
breitet hatte, welche die freiwillige Minderheitsver-
tretung bisher aufgewiesen hat, spann er seine Ge-
danken in folgender Weise fort: «Ich sage, dass wir
alle mehr oder weniger im Proporz engagiert und
also ein bischen damit einverstanden sind. Denn ich
betrachte die Minderheitsvertretung als ein sittliches
Gebot. . . . Wenn man vom Urgrund der Dinge aus-
geht, von dem stimmfdhigen Biirger, so kann man
nicht zu einem Wahlsystem kommen, nach dem die
Reprisentation nur aus einer Partei bestehen kann ....
Man sagt: Ihr habt kein System, kein Prozedere, um
das, 'was ihr wollt, in zuverldssiger Weise anzubahnen.
Soviel ich aber erfahren habe, existieren Systeme,
die allerdings nicht vollkommen, aber doch besser
sind, als das bestehende System. Da braucht es
allerdings kein Kopfzerbrechen, mit dem Majorz
ist die Sache rasch abgetan; da greift die bru-
tale Gewalt Platz, da horen alle Finessen auf. Ich
frage Sie aber: Haben Sie in andern menschlichen
Einrichtungen immer gerade das absolut richtige Sy-
stem und die absolut zutreffende Form? Ich ver-
weise Sie auf das Referendum. Hatten Sie denn
bei dessen Einfiihrung Klarheit iiber dessen richtige
Form? Noch heute haben wir das nicht. Und so
in manchen andern Dingen auch. Um nur auf das
Recht zu verweisen : Findet etwa der Gesetzgeber das
Recht immer in der vollkommenen Form, in der wir
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es wiinschen? Keineswegs. Es ist ein Streben nach
diesem idealen Rechte, aber wir haben es noch nicht,
wir suchen nach dem Besten. Auf diesen Trost miis-
sen wir auch in der vorwiirfigen Sache die Gegner
verweisen. Bis wir das Richtige gefunden haben, be-
helfen wir uns mit dem etwas Unvollkommenen. .. Weil
die Parteien vorhanden sind, ist auch der Ruf nach
dem Proporz vorhanden, hier und draussen im Volke.
Uns ist viel lieber, eine Partei sei hier vertreten, wo
sie auch verantwortlich ist fiir den Gang der Ge-
schifte. Draussen ist sie frei, ausgeschlossen von den
Staatsgeschiften; hier aber fingt, wenigstens bei ehr-
lichen Politikern, die Verantwortlichkeit an. ... Ich
glaube, die Minderheiten sind fiir die herrschende
Partei nur von Nutzen. Durch die Anwesenheit der
Minderheiten ist man gezwungen, alles noch ernster
an die Hand zu nehmen. Ich glaube also, auch an-
genommen, die freisinnige Partei wiirde einige Sitze
verlieren, so hinge nicht soviel daran. Es wird zwar
noch fraglich sein, ob sie iiberhaupt etwas verlieren
wiirde, denn man muss die Menschen nicht nur zih-
len, sondern auch wigen, und ich habe die Erfahrung
gemacht, dass gerade dann, wenn eine Minderheits-
vertretung besteht, die Mehrheitsvertretung ihre Auf-
gabe am ernstesten zu nehmen genétigt ist.» So Herr
Ritschard. Ich mochte wiinschen, dass seine niich-
terne und vorurteilslose Betrachtungsweise auch heute,
13 Jahre nachdem diese Worte gesprochen worden
sind, die gebiihrende Anerkennung und Nachachtung
finde. (Beifall).

Pfister, Prisident der Kommission. Die Vorlage
der Regierung ist die Antwort auf eine ganze Anzahl
von Fragen, die durch eine Reihe von Motionen an-
geschnitten worden sind. Die Hauptfragen, mit de-
nen wir uns zu beschiftigen haben, sind die Fragen
des Proporzes, der Reprisentationsziffer, des Wahl-
verfahrens und der neuen Einteilung der Wahlkreise.
Die Vorlage der Regierung beantwortet in erster Linie
die Frage des Proporzes,n negativem Sinn, und gibt
in zweiter Linie eine Antwort auf die Frage der Re-
prisentationsziffer. Dagegen nimmt die Regierung
in der Vorlage zu den Fragen der Aenderung des
Wabhlverfahrens und der Aenderung der Wahlkreis-
einteilung nicht Stellung, weil zuerst die Fragen des
Proporzes und der Reprisentationsziffer erledigt wer-
den miissen, bevor die beiden andern Fragen in An-
griff genommen werden kdnnen. Ich erinnere iibrigens
daran, dass die beiden letzten Fragen nicht der Volks-
abstimmung unterliegen, sondern durch Dekret des
Grossen Rates gelost werden konnen.

Die zur Priifung aller dieser Fragen eingesetzte
Kommission hat schliesslich vom Grossen Rat in der
Eroffnungssitzung auch noch das Mandat bekommen,
zu der Eingabe der Bezirksbeamten betreffend ‘Ab-
anderung der Verfassung in bezug auf die passive
Wahlfihigkeit der Staatsbeamten Stellung zu nehmen.
Diese Frage wurde von der Kommission nicht be-
handelt, und sie beriihrt auch nicht die Revision des
Art. 19, sondern des Art. 20 der Staatsverfassung und
kann daher sehr gut in einer spitern Sitzung oder
sogar in einer spitern Session fiir sich behandelt
werden.

Was die beiden Fragen anbetrifft, zu denen die Re-
gierung Stellung genommen hat, so soll nach dem An-
trage des Herren Regierungsprésidenten vorerst der
Proporz zur Behandlung kommen und dariiber ein
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definitiver Entscheid hervorgerufen werden. Die
Mehrheit der Kommission beantragt dem Grossen Rat
die Ablehnung des Proporzes. Es wire nun in der
Natur der Sache gelegen, dass vorerst diejenigen Mit-
glieder der Kommission hier zum Wort gelangen wiir-
den, die den Proporz befiirworten, indem jeder An-
trag auf Einfilhrung einer Neuerung in erster Linie
begriindet werden muss, worauf dann diejenigen an
die Reihe kommen, die diesen Antrag bekimpfen. Al-
lein der Grosse Rat hat die Begriindung des Proporzes
schon im Mai 1911 anldsslich der Behandlung der
Motion Moor gehort, indem Herr Grossrat Moor da-
mals in eingehender Weise alle die Griinde auseinan-
dergesetzt hat, welche die Anhinger des Proporzes
vorbringen, und Sie haben auch heute dem Votum des
Herrn Regierungsrat Burren entnehmen kdnnen, was
von dieser Seite aus zur Begriindung des Proporzes
angebracht wird.

Es sind schon mehrfache Versuche gemacht wor-
den, den Proporz im Kanton Bern fiir die Wahl des
Grossen Rates einzufiihren, und es wurde nun neuer-
dings von den Anhingern des Proporzes ein Vorstoss
auf dem Wege der Motion gemacht. Sie haben durch-
aus das Recht, diesen Weg zu betreten, und wenn man
sie auf den Weg der Initiative gewiesen hat, so muss
man sagen, dass der Weg, den sie einschlagen, durch-
aus gesetzlich und verfassungsmissig ist. Allein auf
der andern Seite miissen sie auch gewértigen, dass
die Gegner des Proporzes hier im Saale auftreten,
ihren Antrag bekdmpfen und gegen den Proporz Stel-
lung nehmen. Die allgemeinen Gesichtspunkte fiir
und gegen den Proporz sind heute bereits durch die
beiden Redner der Regierung hervorgehoben worden,
und Herr Regierungsprisident Lohner hat namentlich
die allgemeinen Gesichtspunkte betont, die von den
Gegnern des Proporzes geltend gemacht werden. Ich
will mich nun nicht in Wiederholungen ergehen und
mich angesichts der vorgeriickten Zeit darauf be-
schrianken, bloss in einigen Punkten die Ausfithrungen
des Herrn Regierungsprésidenten zu erginzen. Es ist
ja durchaus richtig, dass neue wesentliche Gesichts-
punkte in der Proporzfrage weder von den Freunden
noch von den Gegnern des Proporzes vorgebracht
werden konnen.

Zwei Gesichtspunkte fallen meines Erachtens in
der gegenwirtigen Diskussion ausser Betracht, die bei
frithern Diskussionen noch eine grosse Rolle gespielt
haben. Das ist auf der einen Seite die Behauptung
der Proporzireunde, dass der Proporz die Parteikimpfe
mildere und die Wahlsitten der Parteien verbessere.
Diese Behauptung ist durch die Erfahrung widerlegt
worden, und sie wird auch in der Schirfe, in der sie
frither, speziell auch im Grossen Rat, von den Freun-
den des Proporzes aufgestellt worden ist, heute nicht
mehr aufrecht erhalten. Auf der andern Seite wurde
frither von den Gegnern des Proporzes namentlich
geltend gemacht, es bestehe kein System, das auch
nur einigermassen eine Garantie dafiir biete, dass der
Proporz in der Praxis richtig funktionieren konne.
Wir miissen zugeben, dass verschiedene Systeme in
der Praxis erprobt wurden und dass sich allmihlich
abgekliart hat, welches die besten sind. Es gibt Sy-
steme, die, wenn sie auch nicht vollstindig dem Pro-
porzgedanken gerecht werden, so doch einigermassen
eine Garantie fiir dessen Durchfiihrbarkeit geben. Also
diese beiden Gesichtspunkte konnen heute ruhig aus
der Diskussion fallen.

- zugeht, ibersteigt sie 5090/,.
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Ich gebe auch zu, dass der Proporz gewisse Vor-
ziige hat. Ich betrachte es als einen Vorzug des Pro-
porzes, dass unter ihm die politischen Parteien selb-
stindig und nicht gezwungen sind, Wahlbiindnisse
miteinander einzugehen. Ich betrachte es als einen
Vorteil des Proporzes, dass keine Stich- und Ersatz-
wahlen notwendig sind. Ferner ist es ein Vorteil,
dass die Minderheitsparteien unter dem Proporz da-
mit rechnen kodnnen, dass die Stimmen ihrer Ange-
horigen mitzdhlen und nicht verloren gehen.

Das Hauptargument, das von den Proporzireunden
vorgebracht wird, ist das, der Proporz sei das Wahl-
verfahren der Gerechtigkeit, weil er nicht nur eine
Vertretung der Mehrheit, sondern der Gesamtheit des
Volkes garantiere. Dieser Auffassung mochte ich ent-
gegentreten, denn bei niherm Zusehen ist dieser
Hauptvorzug, den die Freunde des Proporzes der Welt
vorfithren, nicht vorhanden. Es wurde heute bereits
ausgefihrt, dass wir im Kanton Bern im allgemeinen
bloss mit einer Wahl- und Abstimmungsbeteiligung
von 40—509/, zu rechnen haben; nur wenn es hitzig
Es nimmt also regel-
méssig nur ein bestimmter Prozentsatz der Biirger
an den Wahlen und Abstimmungen teil. Wenn be-
hauptet wird, nach dem Proporzverfahren bekomme
man eine Vertretung der Gesamtheit, so miisste man
voraussetzen, dass diejenigen Biirger, die am Wahl-
verfahren nicht teilgenommen haben, sich genau im
gleichen Verhiltnis auf die verschiedenen Parteien
verteilen wie die Stimmenden selber. Ich erlaube
mir, das an einem Beispiel auseinanderzusetzen. Neh-
men wir an, ein Wahlkreis weise 3000 stimmfdhige
Biirger auf und davon beteiligen sich 509/, also 1500,
an der Wahl. Von diesen 1500 Biirgern stimmen 750
freisinnig, 500 sozialdemokratisch und 250 konser-
vativ. 1500 Biirger nehmen an der Wahl nicht teil.
Wenn nun die Behauptung richtig sein soll, nach
dem Proporz bekomme man eine Vertretung der Ge-
samtheit, so miissten sich die 1500 Biirger, die nicht
gestimmt haben, im gleichen Verhiltnis wie die
andern unter die verschiedenen Parteien verteilen, so
dass wir also auch hier 750 Freisinnige, 500 Sozial-
demokraten und 250 Konservative hitten. Ich habe
die Ueberzeugung, dass diese Voraussetzung falsch
ist und dass man die Biirger, die nicht an den Wahlen
teilgenommen haben, nicht in dieser Weise unter die
Parteien verteilen kann. Im allgemeinen wird es den
Minderheitsparteien, da sie in der Regel Oppositions-
parteien gegeniiber der Mehrheitspartei sind, eher ge-
lingen, ibre Leute geschlossener an die Urne zu brin-
gen, als es naturgemiss einer Mehrheitspartei gelingt.
Ich will nicht behaupten, dass alle Biirger, die sich'der
Stimmabgabe enthalten, ohne weiteres der Mehrheits-
partei angehoren, aber der Grund der Erscheinung,
dass soviele Biirger sich an den Wahlen und Ab-
stimmungen nicht beteiligen, liegt doch wohl darin,
dass sie im allgemeinen mit der Art und Weise, wie
der Kanton verwaltet und regiert wird, einverstanden
sind, dass die Frage sie momentan nicht interessiert
und dass sie sagen: wir sind mit dem jetzigen System
zufrieden. Man darf annehmen, dass der Grossteil
dieser Leute mit dem seitens der Mehrheitspartei ein-
geschlagenen Kurs einverstanden ist. Nun konnte
man ja diesem Bedenken, das ich habe, der Proporz
bringe uns nicht die Vertretung der Gesamtheit, wie
die Freunde dieses Wahlverfahrens behaupten, durch
den Stimmzwang abhelfen. Wenn wir den Stimm-
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zwang hétten, wiirde dieses Bedenken wegfallen, aber
wer von uns will behaupten, dass das Bernervolk den
Stimmzwang annehme? Ich wenigstens habe diese
Ueberzeugung nicht, sondern wie ich das Volk kenne,
glaube ich, das Bernervolk wolle wohl sein Recht be-
halten, stimmen zu konnen, aber es wolle sich nicht
verpflichten lassen, dieses Recht unter allen Umstén-
den auszuiilben. Wenn wir dem Volk den Stimm-
zwang vorlegen wiirden, wiirde er mit grosser Mehr-
heit bachab geschickt. Ohne Stimmzwang aber wird
der Proporz immer ein Zerrbild, und nicht ein ge-
treues Spiegelbild der Gesamtheit ergeben.

Ich mochte mit kurzen Worten auch noch auf die
Folgen hinweisen, welche die Einfiihrung des Pro-
porzes im Kanton Bern haben wiirde. In der Stadt
Bern, in Biel und iiberhaupt in gréssern, sagen wir
stiddtischen Gemeindewesen, welche den Proporz auf
kommunalem Gebiet bereits haben, wiirden keine
Schwierigkeiten eintreten. Ich gebe sogar zu, dass
wir in der Stadt Bern mit dem Grossratsproporz unter
Umstdnden besser daran wéren als mit dem gegen-
wirtigen System, weil jede Partei frei wire, ihren
eigenen Weg gehen konnte und keine Partei auf die
andere zu sehen brauchte. Aber wie verhilt es sich
auf dem Lande? Da werden entschieden die Schwie-
rigkeiten eintreten, von denen heute bereits gesprochen
wurde. Wir haben auf dem Lande nicht die aus-
gesprochenen Parteien wie in der Stadt. Die drei
gegenwirtig bestehenden Parteien befinden sich auf
dem Lande nicht in diesem Gegensatze, wie es in
der Stadt der Fall ist. Die Parteigegensiitze sind
vielerorts nicht so scharf, sie verwischen sich. Man
wird sagen: gut, es gehort zu einem richtigen poli-
tischen Leben, dass man diese Parteien bildet. Ein-
verstanden zum Teil, aber wir miissen nicht vergessen,
dass wir mit der Einfiihrung des Proporzes nicht nur
dazu kommen werden, an verschiedenen Orten das
politische Leben zu wecken, sondern dass wir auch
politische Gegensitze einfilhren und schaffen miissen,
wo sie jetzt nicht bestehen. Eine Reihe von lind-
lichen Bezirken ertrigt das nicht, weil die Verhilt-
nisse dort derart sind, dass politische Kimpfe ver-
mieden werden miissen. Die Arbeitskraft der Biirger
ist notwendig, um dasjenige zu leisten, was in den
Gemeinden nottut. Man darf froh sein iiber die ge-
meinsame Mitarbeit aller derjenigen, die etwas bei-
tragen wollen, denen der Fortschritt am Herzen liegt,
und wir wiirden auf dem Lande durch die Einfiithrung
der Parteigegensitze Zustinde schaffen, die nicht vom
guten wiren und eine gedeihliche Arbeit in diesen Be-
zirken hemmen und nicht férdern wiirden. So ein-
fach, wie heute Herr Regierungsrat Burren ausein-
andergesetzt hat, wiirde sich die Sache nicht machen.
Es wire selbstverstindlich nicht damit getan, dass
jede Partei in den Zeitungen einen Wahlvorschlag
publizieren und man nachher die Biirger iiber diese
Wabhlvorschlidge abstimmen lassen wiirde. Jede Partei
wiirde vielmehr Boden zu gewinnen und in jeder Ge-
meinde ihre Vertreter zu bekommen suchen, und es
wiirden so die gehissigsten Parteikiimpfe in die ent-
legensten Gemeinden hinausgetragen.

Ich fiirchte auch, dass, wenn infolge der Einfiih-
rung des Proporzes die verschiedenen Gegenden ge-
zwungen werden, Organisationen aufzustellen, um ihre
Interessen im Kampfe geltend machen zu kénnen,
diese Organisationen sich nicht auf dem politischen
Gebiete bewegen werden, sondern, dass die Gefahr
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vorhanden ist, dass sich Interessengruppen bilden, die
die politischen Organisationen verdringen. Diese Ge-
fahr besteht fiir diejenigen politischen Parteien, die
durch ein bestimmtes, einziges Interesse zusammen-
gekittet sind, nicht oder doch nur in einem ganz ge-
ringen Masse. Die sozialdemokratische Partei z. B.,
deren Mitglieder durch die Gemeinsamkeit der wirt-
schaftlichen Interessen zusammengehalten werden,
braucht diese Gefahr nicht zu fiirchten. Ebensowenig
die katholisch-konservative Partei, die durch die Ge-
meinsamkeit der Interessen auf religidsem Gebiet zu-
sammengehalten wird. Aber eine grosse biirgerliche
Partei, in der Interessen verschiedener Art vertreten
sind, muss diese Gefahr fiirchten. Wenn man sagt,
die Verschiedenartigkeit der Interessengruppen sei
jetzt schon in den grossern politischen Parteien, spe-
ziell in der freisinnigen Partei, vertreten — Herr Re-
gierungsrat Burren hat von der Kunst der Freisinnigen
gesprochen, die Bauernpartei und den Gewerbever-
band unter einen Hut zu bringen — so gebe ich zu,
dass es richtig und dass es auch gerecht ist, wenn
diese Gruppen vertreten sind und innerhalb der Par-
tei ihre eigenen Interessen verfechten, soweit es mit
dem Wohl des Ganzen vertriglich ist. Aber es ist
etwas anderes, ob derartige Vertreter innerhalb einer
politischen Partei tétig sind. Dieser wird es viel
eher gelingen, sie vor allzugrosser Einseitigkeit und
einseitiger Geltendmachung ihres Interessenstand-
punktes zu bewahren, als es moglich ist, wenn jede
wirtschaftliche Gruppe fiir sich marschiert und unbe-
kiimmert um die andern fiir ihre Interessen kimpft.

Herr Regierungsrat Burren hat diesen Einwand
mit dem Hinweis auf Genf bekdmpft. Allein Genf
ist ein kleiner Stidtekanton mit durchaus homogenen
Verhiltnissen, die nicht ohne weiteres mit denjenigen
im Kanton Bern verglichen werden kénnen. Wir miis-
sen in dieser Beziehung unsere Verhiltnisse ins Auge
fassen, und da kann ich nicht helfen, ich sehe die
Gefahr kommen. Sie wird sich vielleicht nicht so-
fort nach Einfithrung des Proporzes einstellen, aber
allmihlich wird sie kommen.

Der Proporz hat die weitere nachteilige Folge, dass
er die Vertreter zwingt, rein nur nach der Schablone,
derjenigen Partei oder Gruppe, von der er gewéihlt
ist, zu stimmen. Ich gebe zu, dass auch unter den
gegenwirtigen Verhiltnissen in wichtigen Fragen die
Fraktionen zusammentreten und ihre Stellungnahme
besprechen. Aber da, wo der Proporz funktioniert,
erfolgt diese Stellungnahme der Fraktionen nicht nur
in grundlegenden, prinzipiellen Fragen, sondern die
Teilung nach Fraktionen macht sich bei jeder unter-
geordneten Frage geltend, sogar bei der materiellen
Disskussion von Fragen, wo die Parteien gar nicht
engagiert sind. Wenn man die Erscheinungen, wie sie
z. B. im Stadtrat von Bern zutage treten, verfolgt,
so sind sie nicht dazu angetan, diejenigen, die in
ihren Auffassungen noch etwas schwankend wiren,
in das Lager der Proporzfreunde zu bringen. Im
Stadtrat von Bern wird in jeder Frage, ob sie poli-
tischer oder nichtpolitischer Natur sei, rein nach Frak-
tionen gestimmt, der einzelne wird in seinem Indi-
vidualismus unterdriickt und er ist durch die Ver-
hiltnisse gezwungen, sich als Nummer seiner Frak-
tion hinzustellen.

Von den Anhingern des Proporzes wurde uns in
der Kommission nahegelegt, wir mochten doch aus
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Zweckmissigkeitsgriinden den Widerstand gegen den
Proporz aufgeben. Man hat uns gesagt, ohne Pro-
proz gebe es kein Zusammenarbeiten der Minder-
heiten mit der freisinnig-demokratischen Partei und
namentlich kein neues Steuergesetz. Die Sozialdemo-
kraten haben ja dem Volk versprochen, ihm aus
eigener Kraft ein neues Steuergesetz zu bringen, wenn
es den Entwurf verwerfe. Wir kénnten also ruhig
warten und sehen, ob sie das Versprechen einldsen.
Aber ich glaube, es ist da in der Abstimmungskam-
pagne eine Aeusserung gefallen, die den Herren selbst
nicht ernst war. Aber glauben Sie, dass nach An-
nahme des Proporzes seitens der Minderheiten nicht
sofort neue Forderungen kommen werden, dass man
nicht plétzlich sagen wird: nun verlangen wir die
Verwirklichung dieses und jenes Postulats, sonst ma-
chen wir nicht mit? Das ist doch ganz selbstver-
stindlich, man steckt einfach das Ziel etwas weiter
und verlangt etwas Neues, ohne das man nicht zu
haben ist. Glauben Sie, dass, wenn wir den Proporz
haben, gewisse Vertreter konservativer Observanz fiir
ein neues Steuergesetz stimmen werden, auch wenn
es nur die bescheidenen Neuerungen bringt wie das
letzte? Glauben Sie, dass die sozialdemokratische
Fraktion bei der Beratung des neuen Steuergesetzes
hinter diejenigen Bedingungen zuriickgehen werde,
die sie beim letzten Steuergesetz gestellt hat? Ich
glaube es nicht. Also mit dem Versprechen, dass
man mit der Einfithrung des Proporzes in materiellen
Fragen plotzlich einig gehen werde, ist es nichts.
Es kann nichts damit sein, denn die Sozialdemokraten
haben ihre eigenen Auffassungen, ebenso die Kon-
servativen und auch wir, und diese Auffassungen
platzen gelegentlich aufeinander und ein Zusammen-
gehen derselben ist ausgeschlossen. So wird sich
auch bei der Beratung eines neuen Steuergesetzes
diese Verschiedenartigkeit der Auffassungen immer
wieder geltend machen.

Ich mochte auf das Beispiel einer Reihe von Kan-
tonen hinweisen, die den Proporz eingefithrt haben,
aber wo diese Erscheinung, von der man hier
spricht, sich nicht eingestellt hat. Ich nenne das
Beispiel des Kantons Solothurn. Das Besoldungs-
gesetz fiir die solothurnischen Staatsbeamten, Lehrer
usw. ist schon lingst revisionsbediirftig, da diese
Besoldungen geradezu erbdrmlich niedrig sind. Der
Kanton Solothurn hat unter dem Proporz wiederholt
Anstrengungen gemacht, diese Besoldungen in beschei-
denem Masse zu erhShen, aber es ist ihm nie ge-
lungen. Ich nenne den Kanton Tessin, der unter
dem Proporz nicht dazu gekommen ist, sein Schul-
gesetz, das sehr revisionsbediirftig ist, zu revidieren;
ebensowenig ist es ihm gelungen, ein neues Steuer-
gesetz durchzubringen. Ich nenne den Kanton Neuen-
burg, der sich in grossen finanziellen Schwierigkeiten
befand und dem es trotz des Proporzes nicht gelang,
sich aus denselben herauszuarbeiten. Ich nenne
schliesslich auch die Stadt Bern. Schon lange hiitten
wir eine Erhohung der Gemeindesteuer notig, indem
die stddtischen Finanzen nicht mehr ausreichen, um
allen Anspriichen, die man an den Geldsack der Stadt
stellt, gerecht zu werden. Aber auch unter dem Pro-
porz ist es nicht gelungen, diese Erhéhung durch-
zufithren; es wurde einmal der Versuch gemacht, aber
die Vorlage wurde verworfen.

Also mit diesem Versprechen ist es nichts, dass
man mit der Einfiihrung des Proporzes alle diese
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Fragen, die, wie ich ohne weiteres zugebe, ja schwie-
rig sind, werde losen und in dieser Beziehung grosse
Fortschritte werde machen kénnen. Darauf gebe ich
nichts; die Erfahrung hat gelehrt, dass es anders
kommt.

Das sind die Griinde, welche die Mehrheit der
Kommission, zu deren Sprecher ich mich gemacht
habe, veranlassen, Ihnen die Ablehnung des Proporzes
zu bheantragen. Herr Regierungsrat Burren hat uns
gesagt, dem Proporz gehore die Zukunft und der fort-
schrittliche Gedanke des Proporzes werde sich Bahn
brechen. Er hat uns damit stillschweigend den Vor-
wurf gemacht, wir seien nicht fortschrittlich genug,
um diesen Gedanken zu erfassen. Herr Grossrat Moor
hat im Jahre 1900 hier im Grossen Rat auch prophe-
zeit, in fiinf Jahren werde der Kanton Bern den Proporz
haben. Er hat spiter selbst zugegeben, dass er sich
als schlechter Prophet erwiesen habe. Ob diese Pro-
phezeiung des Herrn Regierungsrat Burren in Er-
fillang gehen und es richtig sein werde, dass der

" Proporzgedanke sich Bahn brechen werde in der gros-

sen Masse, dariiber will ich nach den schlechten Er-
fahrungen, die Herr Moor mit seiner Prophezeiung
gemacht hat, nichts voraussagen, sondern das der
Zukunft iiberlassen. Wir werden sehen, ob diese
Prophezeiung in gleicher Weise in Erfiillung gehen
wird wie die andere. Ich fiir meine Person wiinsche
ihr diese Erfillung.

Herr Regierungsrat Lohner hat sich dahin ausge-
sprochen, am Ende aller Dinge stelle sich die Frage
der Einfilhrung des Proporzes als eine Machtfrage dar.
Das mag sein. Es mag ohne weiteres richtig sein,
dass beim einzelnen mehr oder weniger unbewusst
dieses Gefiihl obwaltet und eventuell auch fiir seine
Stellungnahme zum Proporz ausschlaggebend ist. Aber
wenn es richtig sein sollte, dass sich die Frage des
Proporzes als eine reine Machtfrage darstellt, dann
erklire ich ganz offen, dass ich keinen Anstand
nehme, mich auch von diesem Gesichtspunkt aus als
Gegner des Proporzes zu bekennen. Wenn ich von
der Richtigkeit meiner politischen Anschauungen iiber-
zeugt bin, muss ich auch dafiir eintreten, dass die
Partei, die diese Anschauungen zu den ihrigen ge-
macht hat, so stark wie mdglich dastehe. Von diesem
Standpunkt aus begreife ich durchaus, dass die Min-
derheitsparteien immer und immer wieder einen Vor-
stoss zugunsten des Proporzes machen, und nehme
es ihnen nicht iibel. Aber dann wird man eben gegen-
seitig kimpfen miissen. Die Gegner werden kdmpfen
fiir ihre Idee, und wir werden kdmpfen fiir unsere
Idee, solange wir konnen. Das Volk wird schliess-
lich den Entscheid zu fillen haben, und wenn es ge-
gen unsere Idee entscheidet, so werden wir uns fiigen
miissen. Aber solange wir unsere Anschauung und
unsere Idee haben, wird man begreifen, dass wir sie
auch hier im Grossen Rat vertreten und die andere
Anschauung bekdmpfen, und man wird uns nicht zu-
muten, dass wir diese Idee aufgeben und vor das
Volk treten und sagen: nehmt den Proporz an, ob-
schon wir Gegner desselben sind. Man wird es also
begreiflich finden, dass wir die Motion Moor hier
bekimpfen. Wenn die Proporzfreunde sich damit
nicht zufrieden geben wollen, so mag der Kampf auf
dem Wege der Initiative ins Volk hinaus getragen
werden; dort werden wir die Klingen wieder kreuzen
und kampfen und ruhig dem Entscheid des Volkes
entgegensehen. (Beifall.)
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Ditrrenmatt. Als Mitglied der Minderheit der
Kommission mochte ich den Antrag stellen, es sei
der seinerzeit erheblich erklirten Proporzmotion wei-
tere Folge zu geben und der Regierungsrat einzuladen,
mit moglichster Beférderung eine Proporzvorlage ein-
zureichen.

Nach dem glinzenden Votum des Herrn Regie-
rungsrat Burren brauche ich keine lange Rede zu
halten. Es ist auch nicht notwendig, dass die Griinde
fiir oder gegen den Proporz nach allen Richtungen
hin dargelegt werden, da ja das, was fiir und gegen
den Proporz gesagt werden kann, schon oft hier in
diesem Saale, in den Zeitungen und in Versamm-
lungen erdrtert worden ist. Dagegen mdochte -ich doch
noch ganz kurz den Standpunkt der Kommissions-
minderheit begriinden.

Man hat uns in erster Linie vorgeworfen, wir
hitten einen falschen Weg eingeschlagen, wir hitten
nicht eine Motion einreichen, sondern den Weg der
Initiative einschlagen sollen. Wenn wir so vorge-
gangen wiren, hitte es wohl geheissen: warum wollt
ihr doch das Volk damit plagen, legt die Sache erst
einmal dem Grossen Rat vor, vielleicht ist er so
gescheit und gibt nach, so dass ihr nicht vor das
Volk zu gehen braucht. Man kann es den andern eben
nie recht machen. Auf eidgendssischem Boden wird
zurzeit eine Initiative eingeleitet, um den Proporz fiir
die Nationalratswahlen einzufithren, und man hat da-
von abgesehen, die Sache auf dem Motionswege vor
die eidgendssischen Rite zu bringen. Dort hilt man
uns entgegen, wir hitten es zuerst mit einer Motion
versuchen sollen, vielleicht wire es gegangen. Ich
glaube, man muss es den Freunden des Proporzes
iiberlassen, selbst zu entscheiden, welches Vorgehen
sie wihlen wollen.

Im weitern wird gesagt, das Bernervolk habe schon
viermal den Proporz verworfen und es sei deshalb
nicht angezeigt, darauf zuriickzukommen. Auch das
ist fiir uns nicht ausschlaggebend. Wenn wir wissen,
dass eine Sache gut ist, lassen wir uns dadurch nicht
abschrecken, dass das Volk sie schon zwei, drei- oder
viermal verworfen hat, sondern wir kommen immer-
wieder. Auch die Herren von der Mehrhei: halten es so.
Das Volk hat auch schon wiederholt die Vorlagen
betreffend die Erbschaftssteuer, die amtliche Inven-
tarisation, iiberhaupt Steuergesetze verworfen, und
doch werden sie ihm von der Mehrheit immer wieder
serviert, weil sie glaubt, es handle sich um etwas
Gutes, sie diirfe davon nicht absehen. Wir halten
unsere Sache auch fiir eine gute und so wichtige,
dass wir uns nicht abschrecken lassen diirfen, auch
wenn wir in der letzten Volksabstimmung eine Schlappe
erlitten haben. Die Fortschritte, die der Proporz-
gedanke seit der letzten Abstimmung im Schweizer-
land gemacht hat, ermutigen uns, die Sache wieder
aufzunehmen. Wir wissen wohl, dass es im Kanton
Bern heisst: «Nume nid gspringts. Man macht wohl
grosse Phrasen, Ziirich und Bern stehen voran, Bern
marschiere an der Spitze der Eidgenossenschaft;
wahrscheinlich marschiert es hier in der Eidgenossen-
schaft- und in ganz Europa am Schwanz. Aber das
hindert uns nicht, immer wieder an der Sache zu
treiben. Wenn man sieht, dass der Proporz in einem
Kanton nach dem andern eingefiihrt und nirgends ab-
geschafft wird, so kénnen wir im Kanton Bern nicht
zuriickbleiben. Da ist es doch wohl an der Zeit,
dem Bernervolk, trotzdem es die Proportionalwahl des
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Grossen Rates seinerzeit verworfen hat, die Frage
wieder vorzulegen und auch hier im Grossratssaale
wieder dariiber zu sprechen. Die Frage wird nicht
zur Ruhe kommen, bis sie einmal affirmativ gelost ist.
Solange wir den Proporz nicht haben, wird es keine
Ruhe geben, bis er angenommen ist, und wenn er
einmal angenommen ist, dann wird man ihn nicht
mehr abschaffen und auf diesen Kampf niemals mehr
zurlickkommen. Diese Erfahrung hat man bereits in
den verschiedensten Kantonen gemacht, wie schon
von anderer Seite ausgefiihrt wurde. Ich will darauf
nicht zuriickkommen, dagegen mochte ich an die Er-
fahrung im Kanton Neuenburg erinnern, wo man den
Proporz zunichst probeweise eingefithrt hatte. Die
Neuenburger sagten vor etwa 20 Jahren: Wir wollen
zunédchst fiir eine Periode mit dem Proporz einen
Versuch machen; wenn er uns nicht geféllt, kénnen
wir nachher immer noch machen, wie wir wollen.
Der Proporz wurde fiir eine Periode eingefithrt, und
nach Verlauf derselben erklirte sich das Volk mit
dessen Beibehaltung einverstanden, da man damit
gute Erfahrungen gemacht habe.

Wir wollen hier das Proporzwahlverfahren nicht
mehr diskutieren, obschon man eigentlich den Leu-
ten davon nicht genug berichten kann. Soviel Ge-
legenheit sich bietet, vom Proporzwahlverfahren zu
lesen und zu horen, so gibt es doch noch viele Leute,
und sogar Mitglieder des bernischen Grossen Rates,
die sich vom Proporz selbst ganz merkwiirdige Vor-
stellungen machen, als ob die Sache ganz neu aus
China oder sonstwoher eingefilhrt wiirde und fiir
den Kanton Bern nicht geschaffen wire, wihrend die
Erfahrung lehrt, dass der Proporz bald in allen an-
dern Kantonen und in ganz Europa gut funktioniert.
Wenn man aber in den andern Kantonen mit diesem
Wahlverfahren zurecht kommt, so sehe ich nicht ein,
warum es nicht auch im Kanton Bern méglich sein
sollte.

Ich komme noch kurz auf die prinzipiellen Ein-
wendungen gegen den Proporz iiberhaupt und auf die
Nachteile zu sprechen, die der Regierungsrat und die
Mehrheit der Kommission fiirchten. Der hauptsich-
lichste Einwand ist der, dass die kompakte Mehrheit,
dieser Halbgott der Demokratie, unter dem Proporz
Schaden leiden kénnte. Man habe dann keine sichere,
feste Majoritdt mehr, und diese haben wir im Kan-
ton Bern unbedingt notig, wenn wir irgend etwas
verwirklichen wollen. Ja meine Herren, wenn Sie
wirklich die kompakte Majoritit im Kanton Bern ha-
ben, so bleibt sie unter dem Proporz gerade so kom-
pakt, wie sie jetzt ist. Im Gegenteil, sie wird viel-
leicht noch etwas kompakter. Denn wenn man die
kompakte Mehrheit von heute niher unter die Lupe
nihme, so wiire sie doch oft nicht so kompakt, wie
man sie seitens der Majoritit gerne hitte. Es gibt
doch gelegentlich Spaltungen in dieser kompakten
Majoritdt, und da wire vielleicht gerade der Proporz
ein Mittel, diese Majoritit zu ihrem Vorteil etwas um-
zugestalten. Der Proporz bringt selbstverstindlich
nichts anderes als jeder Partei die ihr nach ihrer
Stirke zukommende Vertretung im Grossen Rat, und
wenn die freisinnige Partei im Kanton Bern die Mehr-
heit hat, so behilt sie sie natiirlich auch unter der
Proportionalwahl. Ich verwundere mich deshalb, dass
man immer wieder diesen Einwand ins Feld fiihrt.
Es kommt mir fast vor, als habe man ein schlechtes
Gewissen. ~

1913. 54*



214

Vom Herrn Regierungsprisidenten wurde gesagt,
wir wollen keine Parteinummern, sondern Méinner,
und der Proporz bringe nur Nummern, der Mann
selbst sei nichts. Ja, wenn man ehrlich sein will, wie
verhilt es sich gegenwiirtig mit den Parteinummern
gerade in der kompakten Majoritit? Sind da lauter
Ménner, oder gibt es nicht auch solche, die von den
Drahtziehern, um diesen Ausdruck zu gebrauchen,
doch als Nummern beniitzt werden? Ich will nicht
sagen, dass sie Nummern seien, aber sie werden doch
als solche beniitzt, und wenn sie nicht am Schniirli
ziehen, an dem sie ziehen sollten, so heisst es, wir
wollen dir bei der nichsten Gelegenheit den Kranz
vom Haupt nehmen. So tdnte es erst kiirzlich, Sie
wissen bei welchem Anlasse. Sie wissen, dass bei
der Abstimmung iber das Steuergesetz eine Reihe un-
serer Kollegen im Volk nicht die Haltung eingenom-
men haben, wie es von der freisinnigen Fraktion ge-
wiinscht wurde, und dass man es ihnen iibel ver-
merkte. Da hiess es: Das sind unsere Nummern,
auf diese miissen wir zihlen konnen, sonst nehmen
wir ihnen eben den Kranz vom Haupt. Es ist also voll-
stdndig unrichtig, wenn man dem Proporz vorwirft, er
schaffe nur Parteinummern und lasse keinen Raum,
dass die Leute ohne bestimmte Parteiparole auch noch
etwas zu sagen haben. Gegenwirtig haben wir diesen
Zustand im Kanton Bern, aber unter dem vielgertthm-
ten Majorzverfahren, das solche Zustinde zeitigt.

Der Herr Kommissionsprisident hat vorhin auch
wieder mit der Steuergesetzabstimmung exemplifiziert
und den von der Volkspartei aus angekiindigten Grund-
satz: ohne Proporz kein Steuergesetz, angefochten.
Er hat gesagt, auch wenn man den Proporz habe,
gebe es wahrscheinlich kein Steuergesetz, indem die
konservative Partei ein Steuergesetz grundsétzlich nie
akzeptieren ‘werde. Man hat auch auf die Erfahrungen
in den Kantonen Solothurn und Tessin hingewiesen,
die trotz des Proporzes in finanzielle Schwulititen ge-
raten seien. Die Ausfithrungen gehen fehl. Gerade
was den Kanton Solothurn anbelangt, so ist er das
klassische Beispiel dafiir, was der Proporz in finan-
ziellen Sachen vermag. Der Kanton Solothurn war
in schwerer Finanzklemme, die herrschende kompakte
Majoritit wuste keinen Ausweg mehr. Diese Majori-
tit war dermassen kompakt, dass die Opposition bis
auf den letzten Mann aus dem solothurnischen Kan-
tonsrat hinausgewimmelt war. Nun sah sie die Aus-
sichtslosigkeit ein, irgend ein Steuergesetz durchzu-
bringen; sie musste aber den finanziellen Schwie-
rigkeiten doch auch begegnen und war so durch die
bittere Notwendigkeit in die Lage versetzt, den Pro-
porz zu gewdhren. Mit der Einfithrung des Proporzes
wurde die Steuergesetzreform moglich, der Kanton
Solothurn bekam daraufhin ein anderes Steuergesetz
und befand sich bei dieser Ordnung der Dinge wohl.
Es ist also durchaus falsch, wenn man heute auf den
Kanton Solothurn verweist und sagt, auch dort haben
sie trotz des Proporzes finanzielle Schwierigkeiten
und die Minderheitsparteien helfen nicht mit.

Was das bernische Steuergesetz anbetrifft, so wer-
den Sie mit mir einig sein, dass wir im Kanton Bern
nie zu einem neuen Steuergesetz kommen werden, so-
lange nicht sidmtliche Parteien mitwirken. Ich gebe
zu, es wird auch dann noch die grossten Schwierig-
keiten bieten und die grossten Aufwendungen brau-
chen, um auch in diesem Falle zu einem Steuergesetz
zu kommen. Aber der Weg ist nicht unmoglich. Der
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Kompromiss ist denkbar, sobald man den Minder-
heiten gibt, was ihnen gehort. In diesem Falle kon-
nen sie auch eher Hand bieten zur Reform der Steuer-
gesetzgebung. Deshalb kann man nicht den Einwand
erheben, es sei uns mit der Formel: ohne Proporz
kein Steuergesetz, nicht ernst. Solange der Proporz
nicht da ist, solange besteht fiir uns natiirlich auch kein
Anlass, einem Steuergesetz zu Gevatter zu stehen
und ihm den Weg zu ebnen. Hat man sich aber auf
einem gemeinsamen Terrain verstindigen konnen, so
ist nicht ausgeschlossen, dass das Resultat dieser Ver-
stindigung auch vor dem Volk Gnade finden werde.

Es erheben sich hin und wieder auch im freisin-
nigen Lager Stimmen, wenn der Proporz nun doch
einmal kommen miisse, sei es schliesslich gescheiter,
man gebe nach und sehe die Sache vom Opportuni-
titsstandpunkt aus an. Sogar der neugewihlte frei-
sinnige Parteisekretir, Herr Grossrat Rudolf, hat in
einer Versammlung der Jungfreisinnigen in Herzogen-
buchsee derartige Saiten angetént. Ich war nicht an
jener Versammlung und kann nicht aus eigener Wahr-
nehmung rapportieren, was dort gesagt worden ist,
sondern muss auf die Zeitungsreferate abstellen.
Das erste Referat berichtete, Herr Grossrat Ru-
dolf habe ausgefiihrt, es sei ein Gebot der politischen
Klugheit, nun einmal diesem Prinzip der Wahlgerech-
tigkeit Eingang zu verschaffen und nachzugeben, da-
mit der Proporz eingefiihrt werden konne. Spiter
hiess es allerdings, Herr Rudolf habe sich nicht in
dieser positiven Weise gedussert, aber das sei doch
immerhin der Eindruck gewesen, den sein Votum in
der Versammlung hervorgerufen habe. Das zeigt, dass
in der freisinnigen Partei selbst Stromungen vor-
handen sind, nach denen es ein Beweis politischer
Klugheit wire, hier einmal nachzugeben. Und was
Herr Regierungsrat Burren lhnen in seinem schrift-
lichen Vortrag, der leider den Mitgliedern des Grossen
Rates nicht ausgeteilt worden ist, und heute in seinem
miindlichen Vortrag dariiber ausgefithrt hat, diirfte
auch von den Vertretern der Mehrheit beherzigt wer-
den. Ich mdchte Thnen deshalb empfehlen, es sei
auf den Proporz einzutreten und der Motion weitere
Folge zu geben.

M. Jobin. Je voudrais ajouter & I'argumentation
serrée et éloquente présentée au sein de cette assem-
blée par M. le conseiller d’Etat Burren quelques con-
sidérations supplémentaires trés modestes, et notam-
ment je voudrais vous dire quelques mots de cet
émiettement des partis que doit produire la représen-
tation proportionnelle et dont on cherche & vous faire
un épouvantail.

Pour se reporter &4 'origine de l'idée de la repré-
sentation proportionnelle;, il faut remonter jusqu’a la
révolution francaise. Lie principe méme de la repré-
sentation des minorités a été posé par Mirabeau, qui
disait que les chambres, le Parlement, les délégués
de la nation réunis en assemblée devaient, dans la
mesure du possible, reproduire 1’état des esprits, tel
qu’il existe sur I’ensemble du territoire. N’est-ce-pas
la définition de la représentation proportionnelle?

Mais & cette époque, le conflit des opinions se
posait sur deux terrains uniquement: les rétablisse-
ment de I’ancien régime et I'organisation d’un régime
nouveau. L’idée de la proportionnalité ne pouvait des
lors &tre que théorique. On comprend par conséquent
pourquoi, aussi longtemps que sur le terrain de la
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politique générale, dans le sens élevé du mot, le
conflit des opinions s’est confiné dans deux domaines
en quelque sorte exclusifs, le systéme majoritaire, da
a la révolution frangaise, se soit, malgré la définition
de Mirabeau, maintenu. Quelle que fit la minorité &
cette époque-l3, elle acceptait d’avance le fait de sa
subordination compléte & la majorité; ce qui la con-
solait et l'entretenait dans la lutte pour son idéal,
¢’était 'espoir qu’un jour elle deviendrait & son tour
la majorité et pourrait appliquer ses principes de
gouvernement.

Pendant la période de 80 ans qui s’étend de la
Révolution frangaise & 'avénement politique du qua-
trieme Etat, I'idée de la représentation proportionnelle,
sans étre abandonnée, n’est demeurée que dans le
monde des penseurs et des philosophes.

Nous voyons, vers 1840—1848, Victor Considérant,

ce noble utopiste, révant déja un embrassernent général

de 'humanité. Poursuivant sa chimere, il préconise
le systéme de la représentation proportmnnelle pour
aboutlr, pour réaliser, dans une certaine mesure, son
réve.

A Topposé, aux antipodes de Victor Considérant,
qui était un des précurseurs de la libre-pensée et du
socialisme moderne, avec son bagage d’immoralité,
d’athéisme et de tout ce qui s’en suit, nous voyons
Henri Lasserre, un clérical de la plus belle eau, un
ultramontain de la plus haute envergure, revendiquer
de son coté la représentation proportionnelle pour
amener une pacification des esprits et produire dans
les manceuvres et luttes électorales une certaine accal-
mie, un certain respect mutuel parmi les combat-
tants.

En Suisse, vers 1870, un philosophe aussi, le
Genevois Ernst Naville, sauf erreur, proc.amait, vers
1870, les beautés de la représentation proportionnelle.
Mais tout cela, c’était de la théorie Eu longtemps
encore la représentation proportionnelle ne serait pas
sortie du domaine de la théorie, si, & coté des deux
partis traditionnels, un troisitme parti ne s’était
constitué et n’avait présenté & son tour des revendi-
cations qui lui étaient propres. Ce qui fait passer
du domaine de la théorie sur le terrain pratique le
principe. de la représentation proportionnelle, c’est
Pavenement du socialisme, avec ses conséquences sur
le terrain électoral. Pendant une premizre dixaine
d’années, et méme pendant la seconde, le socialisme
a 6té considéré, sans doute, comme une quantité
négligeable, et traité comme tel; mais cela ne devait
pas durer. Le jour ou, par suite de son développe-
ment, le socialisme put élever la voix et jouer un
role pratique dans les luttes électorales, c’est-a-dire
le jour ol il fut avéré, pour tous, que la coalition
de deux minorités représentait, en matiére communale,
la majorité du corps électoral, il se produisit néces-
sairement dans la mentalité générale des citoyens un
changement, et un changement en faveur du systéme
électoral, qui donnait & chaque parti la représentation
qui lui revenait, d’aprés les chiffres de ses troupes.
11 fallait, en effet, empécher qu’a I'avenir, d’une part
le parti le plus fort fut privé de représentation, par
la coalition des deux minorités, et que celles-ci, d’autre
part, ne fussent elles-mémes frustrées, si elles ne s’en-
tendaient pas. Mais, & partir de ce moment-la, I'émiette-
ment des partis était un fait accompli ou, intervenant
& sa suite, la représentation proportionnelle le consta-
tait, elle ne le créait pas. Par conséquent, affirmer que
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la représentation proportionnelle provoquera ’émiette-
ment des partis, c’est prétendre que la législation et
les tribunaux sont les causes des proces, que la gen-
darmerie fait les criminels et que la médecine est la
source de la maladie, puisque plus il y a de méde-
cins plus il y a de malades et plus il y a d’avocats
plus il y a de procés. (Rires.)

Si l'ensemble des citoyens étaient animés d’un
esprit un peu plus fraternel, si l'on était un peu
mieux disposé a concéder aux autres ce que lon
réclame pour soi, il y aurait infiniment moins de con-
flits, non seulement sur le terrain politique, mais sur
tous les terrains de Vactivité humaine.

Non, la représentation proportionnelle ne provoque
pas I'émiettement des partis; elle est au contraire la
conséquence nécessaire de l'émiettement des partis.
C’est le socialisme qui a été le point de départ de
Pétablissement d’un nouveau systéme électoral, de
méme que 'ensemble, la développement de la civili-
sation, les conflits dintéréts qui s’accentuent, pro-
duiront fatalement la constitution d’autres groupe-
ments qui diminueront peu & peu l'influence des vieux
partis politiques traditionnels en imposant un remanie-
ment des réglements électoraux.

M. le président de la commission a déclaré, et
j’admire son courage, que lintroduction de la repré-
sentation proportionnelle n’avait pas amélioré les con-
ditions des luttes électorales. Cette affirmation me
parait excessive; elle peut partir d’'un bon naturel,
mais franchement il n’est pas possible de la laisser
passer sans protestation. Avez-vous oublié que la
représentation proportionnelle — lors de son entrée
solennelle sur le territoire de la Confédération —
apporta tout d’abord la pacification des esprits dans
le canton du Tessin ou chaque élection était en quel-
que sorte le prélude de la guerre civile? Ruchonnet
réussit & la faire accepter par les Tessinois qui, dans
les deux partis attachés passionnément & lancienne
théorie majoritaire, ne voulaient rien savoir d’un
changement de systéme électoral. En obtenant ce
résultat, Ruchonnet rendait un grand service non
seulement au canton du Tessin, mais & la Confédé-
ration tout entiere. Car depuis l'introduction de la
représentation proportionnelle, si ’ardeur des luttes
entre radicaux et conservateurs n’a guére diminué,
du moins l'exaspération et la violence ne sont plus
les mémes qu’autrefois. Sans doute on se dit bien
encore quelques aménités douteuses; mais il en sera
toujours ainsi, aussi longtemps qu’il y aura a la téte
des partis des esprits exaltés et des langues un peu
acérées. Nous ne saurions prétendre que les luttes
électorales cesseront avec l'introduction de la repré-
sentation proportionnelle; mais elles s’adoucissent,
elles diminuent d’intensité, et pendant qu’elles durent,
les citoyens des divers partis cessant de se regarder
comme des chiens de faience, peuvent conserver
entre eux de bonnes relations, toutes choses précieuses
et agréables qui ne sont pas possxbles sans la repré-
sentation proportlonnelle Je désire en tous -cas voir
se lever le jour olu, dans le Jura par exemple, ce
systéme - sera introduit pour l’avantage manifeste de
tous les partis politiques, puisqu’il assurera & chacun
d’eux la part équitable de représentation qui lui
revient.

M. le président de la commission, faisant écho &
M. le président - du Gouvernement, nous a répété avec
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une candeur qui m’a touché sans me convertir (Rires)
que la représentation proportionnelle ne rendrait qu’une
image fausse du peuple, tout au moins dans le can-
ton de Berne, oli 40 & 50 °/ des électeurs seulement
prenaient part aux élections; et que dés lors il était
difficile de représenter avec exactitude le mentalité
générale du peuple lorsque le 60 °o des électeurs ne
prenaient pas part au vote. C’est exact. L’image du
peuple méme avec le systéme de la représentation
proportionnelle n’est pas aussi parfaite ni aussi com-
plete que nous les voudrions tous. Mais avec le
systéme majoritaire, c’est infiniment pire.

Et m’emparant de l'exemple cité par M. Burren
tout & Pheure sur le terrain fédéral, je dis: Est-ce
une image bien juste de la mentalité générale des
citoyens bernois lorsqu’en 1834, pour les élections au
Conseil national, 39,0.0 électeurs radicaux accaparerent
27 sidges et 25,000 votants conservateurs s’en re-
tournsérent bredouilles! Cette représentation la plus
exacte de la mentalité générale des citoyens du can-
ton est-elle obtenue par le systdéme qui attribuait &
la majorité I'ensemble des siéges disponibles dans les
conseils de la nation? Ou par le systéme affectant
/3 de représentants aux 2/s des votes recueillis par
un des partis et le !/s des siéges au !/s des votants
réunis par 'autre? Poser la question, c’est la résoudre.
Selon la justice et le bon sens, les 40,000 radicaux
devaient obtenir 20 sidges et les 26,000 conservateurs
10? Cette dernidre répartition donne, de toute évi-
dence, une image plus juste du pays? Véritablement,
ne peut-on pas demeurer confondu de la conception
singuliere que M. le président de la commission, aprés
messieurs du gouvernement, se fait de la représen-
tation équitable des citoyens dans les parlements.
Toutes les minorités revendiquent la représentation
proportionnelle, qu’elles soient radicales, conservatrices
ou socialistes, c’est bien établi, mais de cette unani-
mité d’opinion de la part de toutes les minorités ne
doit-on pas déduire quelque chose? Quand une opinion
se retrouve dans toutes les classes de la société, dans
tous les milieux et sous toutes les latitudes, il faut
bien reconnaitre que cette opinion a un grand
fond de vérité, surtout lorsque les tenants de cette
opinion, opposés entre eux sur quantité d’autres terrains,
en butte aux pires antagonismes et contradictions,
g'unissent pour en réclamer 'application pratique. Au
cas particulier, cette revendication de toutes les mi-
norités, quel que soit le drapeau sous lequel elles se
placent, résulte véritablement d’un besoin impérieux
de justice électorale; et dans la mesure ou celle-ci est
réalisable dans ce bas monde, elle a certainement une
formule plus exacte dans le systéme de la représen-
tation proportionnelle que dans le systéme majoritaire.
Cette revendicalion générale formulée par toutes les
minorités est une lumineuse démonstration de la vérité
du principe lui-méme et des avantages sociaux de son
application pratique. Partout ol elle a été introduite,
la représentation proportionnelle a amélioré les moeurs
électorales. Et sans vouloir vanter outre mesure I'im-
portance de ce résultat qui n’est pas sérieusement
contestable, il n’en est pas moins certain qu'on ne J’a
jamais obtenu et qu’on ne l'obtiendrait de longtemps
pas avec le systdme majoritaire; la démonstration de
la supériorité de ce systéme électoral sur celui en
vigueur encore dans le canton de Berne a été faite
par des citoyens de tous les partis. Ce postulat de
bon sens pratique, ce principe de pacification entre
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citoyens d’une méme patrie a été admirablement ex-
posé encore par feu M. Ritschard lorsque, 4 I’occasion
de la discussion de ce principe de représentation pro-
portionnelle il a prononcé aux Chambres fédérales
cette parole typique: Le bulletin de vote sans le droit
4 la représentation proportionnelle c’est un fusil sans
munition. Bt qu’est-ce qu’un fusil sans munition? Ce
n’est rien du tout! Or, Messieurs de la majorité, vous
vous accommodez admirablement de ce fusil sans
munition, entre nos mains, alors que vous, par contre,
vous vous réservez de tirer & balle sur nous. Et bien,
vrai, ce n’est pas gentil; (Bravos) ce n’est en outre
ni juste, ni équitable.

Dans un pays comme dans le canton de Berne,
ne convient-il pas que des adversaires comme vous
nous accordent enfin non seulement le fusil mais aussi
la munition, c’est-a-dire la représentation proportion-
nelle! (Bravos & P'extréme gauche).

Hier wird die Beratung abgebrochen.

Wahl eines Grossratsprisidenten.

Bei 182 ausgeteilten und 172 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 8 leer und ungiiltig, giiltige Stim-
men 164, somit bei einem absoluten Mehr von 83
Stimmen, wird im ersten Wahlgang gewdihlt:

Herr Grossrat Ernest F re p p, Fiirsprecher, in Mou-
tier, mit 155 Stimmen.

Weitere Stimmen erhalten die Herren Freiburg-
haus 5, v. Fischer 3, Jobin 1.

Wahl der beiden Vizeprisidenten des Grossen Rates.

Bei 186 ausgeteilten und 174 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 6 leer und ungiiltig, giiltige
Stimmen 168, somit bei einem absoluten Mehr von
85 Stimmen, werden im ersten Wahlgang gewdhlt:

1. Herr Grossrat Jakob Freiburghaus, Land-
wirt, in Spengelried, mit 160 Stimmen;

2. Herr Grossrat Friedrich v. Fischer, Burger-
ratspriasident, in Bern, mit 139 Stimmen.

Weitere Stimmen erhalten die Herren Lindt 5,
Neuenschwander, Hess (Steinholzli) wund Berger
(Langnau) je 1.

Wall der Stimmenzihler des Grossen Rates.

Zgraggen. Auf dem Wahlvorschlag der freisin-
nig-demokratischen Partei ist bei den Stimmenzih-
lern eine Zeile leer geblieben, und ich mache Ihnen
hiemit die Mitteilung, dass von der sozialdemokrati-
schen Fraktion als Stimmenzdhler Herr Grossrat
Salchli empfohlen wird.
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Bei 152 ausgeteilten und 143 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 2 leer und ungiiltig, giiltige
Stimmen 141, somit bei einem absoluten Mehr von
72 Stimmen, werden im ersten Wahlgang gewdihlt:

1. Herr Grossrat Gurtner (Lauter-

brunnen) mit 126 Stimmen.
2. Herr-Grossrat Michel (Bern) » 125  »
3. Herr Grossrat Pellaton » 122 »

Weitere Stimmen erhalten die Herren Keller 36,
Salchli 48, Schlumpf 24; vereinzelte Stimmen die
Herren Wolf, Albrecht, Miiller, Scherz, Moor.

Prisident. Die Wahl des vierten Stimmenzéhlers
ist also nicht zustande gekommen. In der Wahl blei-
ben die Herren Keller und Salchli. :Pflichtgemiss
mache ich auf die Bestimmung des Grossratreglements
aufmerksam, wonach die Minderheitsparteien im
Bureau angemessen vertreten sein sollen. Wenn Herr
Salchli nicht gewihlt wiirde, so wiirde dieser Grund-
satz verletzt. Ich hielt es fiir meine Pflicht, darauf
aufmerksam zu machen. Im iibrigen mdchte ich [hnen
beantragen, die Wahl des vierten Stimmenzihlers auf
morgen zu verschieben. (Zustimmung.)

Wahl des Prasidenten und des Vizepriisidenten des
Regierungsrates.

Lindt. Sie finden auf den Wahlvorschlidgen der
freisinnig-demokratischen Partei als Vizeprisident des
Regierungsrates Herrn v. Erlach aufgefiihrt, wihrend
dieser Name auf dem Vorschlag der konservativ-demo-
kratischen Fraktion nicht figuriert. Da Herr Regie-
rungsrat v. Erlach unserer Partei angehort, ist es
moglicherweise verschiedenen Herren aufgefallen, dass
unser Vorschlag diese Kandidatur nicht aufstellt. Ich
mochte Ihnen mitteilen, dass selbstverstindlich unsere
gesamte Fraktion fiir Herrn v. Erlach stimmen wird;
es war uns aber nicht moglich, seine Kandidatur auf-
zustellen, da niemand von uns Kenntnis davon hatte,
dass Herr Regierungsrat Locher, der nach der Ancien-
nitdt fiir den Vorschlag als Vizeprdsident der Regie-
rung in Frage gekommen wire, eine solche Wahl fiir
1914 abgelehnt hat. Das ist der Grund, warum wir
fur diese Wahl keine Kandidatur aufgestellt haben.

Bei 154 ausgeteilten und 146 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 5 leer und ungiilt:g, giiltige
Stimmen 141, somit bei einem absoluten Mehr von
71 Stimmen, werden im ersten Wahlgang gewéhlt:

Als Regierungsprésident ‘ :
Herr Regierungsrat Scheurer, mit 134 Stimmen.

Als Vizeprésident des Regierungsrates
Herr Regierungsrat v. Erlach, mit 136 Stimmen.

2117
Wahl eines Mitgliedes des Obergerichts. .

Bei 168 ausgeteilten und 160 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 10 leer und ungiiltig, giiltige
Stimmen 150, somit bei einem absoluten Mehr von
76 Stimmen, wird im ersten Wahlgang gew&hlt:

Herr Georges Gobat, Staatsanwalt, mit 99 Stim-
men.

Weitere Stimmen erhalten die Herren Bischlin 33,
Miiller 9, Eggimann 6, Heuer 3.

Naturalisationsgesuche.

Auf den Antrag des Regierungsrates und der Ju-
stizkommission werden bei 145 giiltigen Stimmen (er-
forderliche 2/;-Mehrheit: 98) die nachgenannten Per-
sonen, welche sich iiber den Genuss eines guten Leu-
mundes, den Besitz der biirgerlichen Rechte und Ehren,
sowie tiber giinstige Vermdgens- und Erwerbsverhilt-
nisse ausgewiesen haben, auf ihr Ansuchen hin in
das bernische Landrecht aufgenommen (mit 126 bis
142 Stimmen), in dem Sinne jedoch, dass die Naturali-
sation erst mit der Zustellung der Naturalisations-
urkunde in Wirksamkeit tritt:

1. Israel, genannt Ernest Meyer, geboren 1870,
von Dammerkirch, Elsass, Viehhindler in Delsberg,
Ehemann der Judith Ulmann, Vater eines minder-
jéhrigen Sohnes, nachdem ihm die gemischte Ge-
Ln:i'nde Roche d4'Or das Ortsburgerrecht zugesichert

t.

2. Alfred Charles Engisch, geboren 1894, von
Strassburg, Commis in Biel, ledig, welchem die Ein-
wohnergemeinde Renan das Ortsburgerrecht zuge-
sichert hat.

3. August Gebel, geboren 1889, von Bussang,
Frankreich, Zimmerpolier in Biel, ledig, welchem die
Einwohnergemeinde Renan das Ortsburgerrecht zu-
gesichert hat. '

4. August K6nig, geboren 1863, von Wryhl,
Baden, Werkfiihrer in Bern, Ehemann der Anna So-
phie Strobel, Vater zweier minderjihriger Kinder,
welchem die Einwohnergemeinde Renan das Orts-
burgerrecht zugesichert hat.

5. Carlos Sebastian Pablo Soler, geboren 1846,
von Garrignella, Spanien, Wirt in Interlaken, Ehe-
mann der Maria Rosa Teresa Escarra, Vater zweier
nach spanischem Rechte minderjihriger Kinder, wel-
chem die gemischte Gemeinde Courchavon das Orts-
burgerrecht zugesichert hat.

6. Gustav Jung, geboren 1867, von Griinmett-
stetten, Wiirttemberg, Schneidermeister in Bern, Ehe-
mann der Maria Schmutz, Vater dreier minderjihriger
Kinder, welchem die gemischte Gemeinde Roche d’Or
das Ortsburgerrecht zugesichert hat.

7. Leopold Blum, geboren 1876, von Oberstein-
brunn, Elsass, Kaufmann in Bern, Ehemann der
Frieda Naphtaly, Vater eines minderjihrigen Sohnes,
nachdem ihm die Burgergemeinde Tiischerz-Alfermée
das Ortsburgerrecht zugesichert hat.
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8. und 9. Dr. Martin Niklaus Gustav Tobler,
geboren 1855, von Lutzenberg, Appenzell A.-Rh,
Professor der Geschichte in Bern, Ehemann der Anna
Bertha, Haaf, Vater eines minderjihrigen Sohnes,
und Bertha Tobler, geboren 1885, Tochter des
Vorgenannten, in Bern, ledig, welchen die Burger-
gemeinde Bern das Ortsburgerrecht zugesichert hat.

10. Gustav Adolf Schnabel, geboren 1864, von
Albrechtsdorf, Bohmen, Drogist in Burgdorf, Ehe-
mann der Lina Neuenschwander, kinderlos, welchem
die Einwohnergemeinde Rubigen das Ortsburgerrecht
zugesichert hat.

11. Charles Emile Seigneur, geboren 1877,
von Vandoncourt, Frankreich, Uhrmacher in Sonce-
boz, Ehemann der Bertha Lortscher, Vater eines
minderjihrigen Sohnes; nachdem ihm die Einwohner-
gemeinde Tramelan-dessus das Ortsburgerrecht zu-
gesichert hat.

12. Karl Wilhelm Schuller, geboren 1887, von
Miinchen, Bauschlosser in Mett, ledig, welchem die
+ Burgergemeinde Mett das Ortsburgerrecht zugesichert
hat.

13. Origéne Charles Rognon, geboren 1859,
von Fournet-Blancheroche, Frankreich, Schuhhéndler
in Pruntrut, Ehemann der Jeanne Josephine Ferreux,
Vater dreier minderjahriger Kinder, welchem die ge-
mischte Gemeinde Roche d'Or das Ortsburgerrecht
zugesichert hat.

14. Julius Steiger, geboren 1865, von Gehrau-
Wigoltingen, Thurgau, Sekretir der Oberpostdirektion
in Bern, Ehemann der Rosa Emma Rolli, Vater
zweier minderjihriger Sohne, welchem die Burger-
gemeinde Bern das Ortsburgerrecht zugesichert hat.

15. Karl Wojacek, geboren 1885, von Gmiin-
den, Oesterreich, Schuhmachermeister in Langenthal,
ledig, welchem die Einwohnergemeinde Unter-Steck-
holz das Ortsburgerrecht zugesichert hat.

16. Wilhelm Stern, geboren 1861, von Karls-
ruhe, Bezirkshelfer in Thun, Ehemann der Luise
Katharina Franziska de Greck, Vater von vier min-
derjahrigen Kindern, welchem die Burgergemeinde
. Bern das Ortsburgerrecht zugesichert hat.

17. Karl Bohnert, geboren 1864, von Zella.H.,
Baden, Negoziant in Erlach, Ehemann der Maria,
verwitwete Erismann, geb. Ender, Vater von fiinf
minderjihrigen Kindern, welchem die Burgerge-
meinde Erlach das Ortsburgerrecht zugesichert hat.

18. und 19. Jakob Richi, geboren 1855, von
Flaach, Kanton Ziirich, Werkfiihrer in Bern, Ehe-
mann der Anna Elise Rueff, und dessen mehr-
jihriger Sohn Ernst Jakob Richi, geboren 1886,
Elektrotechniker in Wesen, Kanton St. Gallen, ledig,
welchen die Burgergemeinde Bern ‘das Ortsburger-
recht zugesichert hat.

Eingelangt ist folgende
Motion:

Der Regierungsrat wird eingeladen, die Frage zu
priifen und dem Grossen Rat beférderlich Bericht zu
erstatten, ob nicht sowohl der Entwurf Jagdgesetz
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bezweckend die Einfiihrung des gemischten Systems
Bratschi als auch der urspriingliche Entwurf, aufge-
baut auf dem reinen verbesserten Patentsystem, fertig
beraten und beide Vorlagen gleichzeitig dem Volk zur
Abstimmung unterbreitet werden sollen.

Meyer,
Hochuli, Nyffeler, Lanz, Neuen-
schwander, Minder, Obrist, Diir-
renmatt, Noher, Hiltbrunner.

Wird auf den Kanzleitisch gelegt.

Schluss der Sitzung um 123/, Uhr.

Der Redalktewr:

Zimmermann.

Vierte Sitzung.

Donnerstag, den 22, Mai 1913,
vormittags 9 Ohr.

Vorsitzender : Prisident G. Miller.

Der Namensaufruf verzeigt 183 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 51 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Berger (Langnau), Biihl-
mann, Burkhalter (Walkringen), Cortat, Cueni, Fru-
tiger, Hari, Heller, Hochuli, Ingold (Lotzwil), Jacot,
Lanz (Rohrbach), Lardon, Rossé, Roth, Rudolf,
Schmidlin, Schneider (Biel), Schonmann, Schiipbach,
Stebler, Stucki (Ins), Thonen, Thoni, Vernier, v. Wat-
tenwyl; ohne Entschuldigung abwesend sind die Her-
ren: Abbiihl, Aeschlimann, Bosch, Briistlein, Biihler
(Frutigen), Burger (Laufen), Egli, Flickiger, Gugel-
mann, Henzelin, Hostettler, Hiigli, Kithni, Kuster, Lanz
(Trachselwald ), Luterbacher, Liithi (Worb), Liithi (Ma-
dretsch), Merguin, Minder (Friedrich), Reber, Renfer,
Rohrbach (Riggisberg), Roost, Wyder.
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Tagesordnung :

Wahl des vierten Stimmenzihlers des Grossen Rates,
Zweiter Wahlgang.

(Siehe Seite 216 hievor.)

M. Boinay. Au nom du parti conservateur je dé-
clare que M. Keller n’accepte pas de candidature.
Hier, en votant pour les scrutateurs nous ne savions
pas encore que M. von Fischer serait élu vice-président
du Grand conseil. Aujourd’hui, puisque notre parti
est représenté dans, le bureau, nous retirons la candi-
dature de M. Keller, afin que le parti socialiste puisse
y étre aussi représenté.

' Pfister. Ich sehe mich auch veranlasst, namens
der freisinnig-demokratischen Partei hier zu erkliren,
dass wir von vornherein die Auffassung hatten, dass
dieser Sitz der sozialdemokratischen Fraktion gehore.
Wir betrachten das als etwas Selbstverstindliches, in-
dem das Grossratsreglement vorsieht, dass im Bureau
alle Fraktionen vertreten sein sollen. Wir haben in
unsern Vorschldgen diesen vierten Sitz nur offen ge-
lassen, weil uns im Augenblick, wo wir die Vor-
schldge aufstellten, der von der sozialdemokratischen
Fraktion vorgeschlagene Vertreter nicht bekannt war.
Ich wollte das hier bemerken, um Missverstindnisse
aufzukliren. '

Bei 142 ausgeteilten und 127 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 23 leer und ungiiltig, giiltige
Stimmen 104, somift bei einem absoluten Mehr von
53 Stimmen, wird im zweiten Wahlgang gewihlt:

Herr Grossrat Salchli, mit 81 Stimmen.

Weitere Stimmen erhalten die Herren Schlumpf
10, Keller 5; die librigen Stimmen sind vereinzelt.

Grossratswahlen und Wahlverfahren,
Fortsetzung.

(Siehe Seite 198 hievor.)

Moor. Herr Regierungsrat Burren hat gestern als
Vertreter der Minderheit des Regierungsrates den
Standpunkt der Proporzfreunde in so vortrefflicher
Weise dargelegt, dass wir andern Freunde dieser Wahl-
reform im Grossen Rat uns nur noch auf Ergin-
zungen zu beschrinken brauchen. Die ausgezeichnete
Rede des Herrn Burren sowohl wie das beredte Votum
unseres sympathischen Herrn Kollegen Dr. Jobin haben
den Hohepunkt der Diskussion erreicht, und es wird mir
aus diesem Grunde sowohl als auch in Riicksicht
darauf, dass ich gerade heute vor zwei Jahren (es
war ebenfalls am 22. Mai) die Ehre hatte, im Gros-
sen Rat die Motion der bernischen Minderheitsparteien
zu begriinden, um so leichter, mich mit verschiedenen
nicht in wohlgerundeter Rede vereinigten, sondern
mehr aphoristischen Bemerkungen zu begniigen. Im-
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merhin kann ich die unrichtigen Behauptungen und
schiefen Auffassungen der Herren Lohner und Pfister
nicht ohne eingehende Widerlegung lassen.

Herr Regierungsprédsident Lohner hat vor kurzem
eine Reise getan, und «wenn einer eine Reise tut,
so kann er was erzidhlen». So hat er uns etwas von
Biel erzdhlt. Zwar nicht von dem Hochmut gegen-
itber den seit Jahren die Wahlgerechtigkeit verlan-
genden Minderheiten in der Schweiz, der auf der frei-
sinnig-demokratischen Tagung in Biel noch Trumpf
war. Er hat auch nicht von einigen Nebenerscheinun-
gen gesprochen, die doch auch interessant gewesen
wiren, namentlich in bezug auf die Respektierung der
Meinungsiusserung auf dem freisinnigen Parteitage. Er
hat auch nichts davon gesagt, was der Berner, Herr
Flickiger, der Mitredakteur des echt liberalen, in der
Wolle gefiarbten freisinnigen St. Galler Tagblattes ist,
dort ausgefithrt hat. Ich will Thnen das mitteilen.
Er hat gesagt: «Es kdnnte die Zeit kommen, wo wir
Freisinnigen selbst den Proporz wollen, und wir wollen
auch nicht, dass es heisst, wir seien von der Gnade des
Herrn Python abhingig.» So Herr Fliickiger. Ihnen,
werte Herren, die Sie als die berufenen Vertreter des
Kantons Bern hier sitzen, ist aus Ihrer Zeitungslektiire
doch wohl bekannt, dass der stolze Freisinn der
Schweiz seinen Majorz nur noch durch die Gnade und
Barmherzigkeit des Herrn Python aufrecht zu er-
halten vermochte und dass wir jetzt ohne Herrn
Python nicht im Falle wiren, eine eidgendssische Ini-
tiative fiir den Nationalratsproporz inszenieren zu
missen, weil der Nationalratsproporz schon am 23.
Oktober 1910 gesiegt hitte, wenn nicht Herr Python
mit seiner Stellungnahme gegen den Proporz zur gros-
sen Freude der Freisinnigen den Sieg vereitelt héatte.
Dafiir hat er ja auch den Dank vom Hause Oester-
reich, den freisinnigen Dank geerntet, jetzt, wo er
der Gnade und Barmherzigkeit anderer sebst bediirftig
geworden ist. Also Herr Flickiger sagt: «Und wir
wollen auch nicht, dass es heisst, wir seien von
der Gnade des Herrn Python abhingig. Hiiten
wir uns, heute grundsétzlich zu sagen, wir wollen
vom Proporz iiberhaupt nichts wissen, es wire
dies taktisch ein grosser Fehler, weil wir sehen, dass
der Proporz trotz unserer Gegenwehr kommen wird.»
Und im Anfang hat er gesagt — ich wiederhole es,
weil es den Vertretern der Mehrheit nicht genug zu-
gerufen werden kann — : «Es kdnnte die Zeit kommen,
wo wir selbst den Proporz wollen» — nicht aus Ver-
liebtheit in den Proporz, sondern weil wir ihn dann
selbst sehr notwendig brauchen.

Von dem allem hat uns gestern Herr Regierungs-
prédsident Lohner nichts gesagt, wohl aber hat er uns
etwas Fideles von Herrn Munzinger erzihlt, der in
Biel einen besonders guten Witz gemacht und be-
merkt habe : Fiir ungesunde Verhiltnisse sei der Pro-
porz als Arzneimittel ja ganz gut, aber es sei kein
Nahrungsmittel. Ich habe das sieghafte Lécheln des
Herrn Lohner angesehen, wie er gestern das erzéhlte;
offenbar hat er gemeint, jetzt kénne es nicht mehr
fehlen (Heiterkeit). Nun wundert mich aber eines.
Warum hat denn Herr Regierungsprisident Lohner
seinen Herrn Kollegen Munzinger nicht gefragt: Wa-
rum nehmt ihr denn im Kanton Solothurn das Arznei-
mittel immer noch, da es doch kein Nahrungsmittel
ist? Die ungesunden Verhiltnisse habt ihr ja mit der
Medizin jetzt wieder geheilt, und ihr schluckt den
fir den Freisinn bittern Tropfen immer noch; jetzt
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konntet ihr doch wieder zu gesunden Nahrungsmitteln
zuriickkehren. Herr Lohner hatte seine guten Griinde,
dass er diese Frage nicht stellte. Erstens konnte er
Herrn Munzinger nicht fragen, weil er ihn damit in
Verlegenheit gesetzt hitte, und zweitens, weil er selbst
gar wohl weiss, dass der ganze Kanton Solothurn beim
Proporz sehr wohl lebt und ohne denselben iiberhaupt
nicht mehr existieren konnte (Heiterkeit) — politisch
natiirlich. Ja meine Herren, das Lachen ist so billig
wie gestern das Bravoklatschen auf die alten, abge-
brauchten Ladenhiiter von Argumenten, die wir von
den Herren Lohner und Pfister zu héren bekamen.
Sie meinen offenbar, der Kanton Solothurn wiirde
beim Aufheben des Proporzes vom Erdboden ver-
schwinden und auf der Schweizerkarte nicht mehr
zu finden sein. Ich mochte bitten, meine Worte
nicht so buchstiblich zu nehmen, sondern der Kan-
ton Solothurn wiirde ohne den Proporz politisch nicht
bestehen konnen, so wenig wie der andere Kanton,
der den Proporz in Zeiten der Not eingefithrt hat,
der Kanton Tessin ohne ihn bestehen konnte. Und
wenn in Kantonen unter dem Proporz diese und jene
Unzukémmlichkeiten und geringfiigigen Unebenheiten
zutage getreten sind, so darf man das nicht gegen
den Proporz ausniitzen, erstens weil diese Vorkomm-
nisse vom Proporz unabhingig sind, und zweitens
weil, wenn sie auch eine Folge des Proporzes wiren,
die Frage nicht nur erlaubt ist, sondern sich auf-
dringt: Wie wire es denn ohne den Proporz? Was
wiirde sich dort erst ereignen und .wie wiirden dann
die Kopfe aneinanderstossen?

Es ist bezeichnend, dass Herr Regierungsprisident
Lohner als ein schwerwiegendes Argument gegen den
Proporz die unverantwortlichen und dummen Redens-
arten eines ehemaligen Grossratsprisidenten Perruchi
anfithren musste, der sich seinerzeit etwas allzu
italienerfreundlich, mehr als es einem Schweizer ge-
ziemt, ausgesprochen hat. Von diesem Perruchi ein
solches Aufheben zu machen, sein Verhalten gegen
den Proporz auszubeuten und ebenso das Verhalten
seiner Vorménner, die er, weil er nicht gewihlt wurde,
scheints veranlasst hat, ihm Platz zu machen — das ist
ein Zeichen, dass die Sache des Majorzes auf sehr
schlechten, wackligen Fiissen steht, sonst wiirde man ge-
wichtigere Griinde ins Feld zu fiihten haben. Wir
haben noch ganz andere «Perruchine» im Kanton Bern
(Heiterkeit), und es wire dem Herrn Regierungs-
prisidenten angestanden, sich mit seinen konservativ-
reaktiondren «Peruchinen» zu beschiftigen, die er in
seiner Partei hat und von denen bése Zungen be-
haupten, es seien auch einige davon in dieser er-
lauchten Versammlung. Diese soll er Mores lehren,
statt ihnen nachzugeben und sich von ihnen schieben
zu lassen.

Herr Pfister hat gesagt — auch kein Zeichen von
Stdrke fiir den gegnerischen Standpunkt — dass es
im Proporzkanton Solothurn nicht mdglich sei, das
sehr notwendige Gesetz iiber die Beamten und Lehrer-
besoldungen durchzubringen. Es hitte auch Herrn
Pfister sehr wohl angestanden, einen andern Kanton,
der ihm ndher liegt, anzufithren und zu sagen, dass
im Kanton Bern, wo der Majorz existiert, die frei-
sinnige Partei, die mit 180 von 235 Sitzen im Grossen
Rat und auch draussen unter den Stimmberechtigten
die unbestrittene Mehrheit hat, nicht einmal ein Steuer-
gesetz nach ihrem Willen durchbringen konne. Sie
konnte das Lehrerbesoldungsgesetz nur durchbringen,
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weil die Konservativen und die Sozialdemokraten da-
fiir gestimmt haben, und sie kann andere wichtige
Gesetze auch nicht durchbringen — wir wollen dann
sehen — wenn sie nicht die andern Parteien dafiir
angeht und interessiert. Mit andern Worten: ohne
die politische Rekonstruktion oder die Einfiihrung der
Wabhlgerechtigkeit im Kanton Bern werden Sie auch
die neue finanzielle Rekonstruktion und andere wich-
tige Gesetze nicht durchfiihren kénnen. Also bitte,
lassen sie die Proporzkantone sein, wo sie sind; sie
befinden sich wohl, wohler als Sie im Kanton Bern mit
Ihrem Majorz.

In der Schweiz haben bereits neun Kantone den
Proporz eingefithrt, und diese neun Kantone haben
zusammen eine Bevilkerung von iiber 1,800,000 See-
len. Es gibt auch eine ganze Anzahl stidtischer Ge-
meinden, die ihn eingefiihrt haben, zuletzt Ziirich,
und im Kanton Bern besitzen die Gemeinden Bern,
Biel, Bozingen, Nidau, Port, Strittligen, Roggwyl,
Villeret, Delsberg und Pruntrut den Proporz, und
demnéchst folgen noch andere. Wie kann man an-
gesichts dieser Verhreitung, die der Proporz im gan-
zen Schweizerland herum gefunden hat, derartig
schwerwiegende Vorwiirfe gegen ihn erheben, wenn
nicht Theorien, Hirngespinste, Phantasien, die einen
Sprung ins Dunkle verlangen wiirden, sondern Tat-
sachen vorhanden sind, die das Gegenteil von dem
beweisen, was gestern von den Herren Lohner und
Pfister ins Feld gefiihrt worden ist. Nun weiss ich
wohl, dass es bei uns im Kanton Bern eine eigen-
tiimliche Sache ist, wenn man von andern Kantonen
spricht. Gewohnlich heisst es: Ja wir haben ganz
andere Verhiltnisse, die mit denjenigen in andern
Kantonen nicht zu vergleichen sind. Man sollte wirk-
lich meinen, wir seien das auserwéhlte Volk Gottes
im Kanton Bern, wo Verhiltnisse herrschen wie sonst
nirgends. Mir ist es hier schon passiert, dass, als
ich mit dem Kanton Ziirich exemplifizierte, ich von
einem Herrn Regierungsrat, der jetzt nicht mehr da
ist, sondern sich sehr friedlichen Beschiftigungen wid-
met, angefahren wurde, das gehe nicht an, der
Kanton Bern sei ein Kanton fiir sich. So sagt auch
der Bericht des Regierungsrates und so tdnte es
gestern hier, man nehme speziell auf unsere kantonal-
bernischen Verhiltnisse Riicksicht. Dabei merkte man
dann aber bei den Vorwiirfen, die man dem Proporz-
system macht, von diesen speziell kantonalbernischen
Verhiltnissen gar nichts, sondern es waren ganz all-
gemeine Einwendungen gegen den Proporz, die in
jedem Kanton und auch in monarchischen Staaten,
wo man den Proporz schon hat, gemacht werden kénn-
ten. Beachten Sie den eigentiimlichen Widerspruch :
auf der einen Seite sagt ein angesehener Mann des
bernischen Freisinns, Herr Nationalrat Hirter, in der
Gotthardvertragsdebatte : «Zuerst sind wir Schweizer
und dann erst sind wir Berner» — ich weiss nicht, ob
er dabei auf den Stockzdhnen lidchzlte — und auf
der andern Seite erhebt sich Widerspruch, sobald hier
in diesem Saale der eidgendssische Standpunkt her-
vorgekehrt wird. Bei jeder Gelegenheit, wo es gilt, einen
Fortschritt einzufiihren, eine neue Idee zu verwirkli-
chen, sagen unsere Gegner, das mag draussen, das mag
in Zirich oder in andern Kantonen gut sein, aber nicht
fiir unsere besondern Verhiiltnisse, es vertriagt sich
nicht mit der bernischen Eigenart. Es scheint mir
mehr, eine chinesische Eigenart zu sein, dass man
sich immer absperren und etwas Besonderes haben
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will ‘'und meint, so wie bei uns gebe es iiberhaupt
nichts. Eine solche mittelalterliche Auffassung passt
nicht mehr in die heutige Zeit des Weltverkehrs und
der internationalen- kapitalistischen Industrie, von der
auch der Kanton Bern viel mehr ergriffen ist, als die
Bedeutung, welche die Grossbauern und die gross-
agrarischen Interessen in diesem Saale noch bean-
spruchen, eigentlich erwarten liesse.

Nicht nur Monarchen haben ihre Lakaien und
Schmeichler, sondern auch das Volk hat seine
Schmeichler und Lakaien, und ich méchte dem ber-
nischen Volk zurufen: Trau, schau, wem; lasst euch
doch nicht immer vorreden: ihr seiet ein ganz be-
sonderes Volk, ihr hittet ganz besondere Verhiltnisse,
dazu passe der Proporz nicht. Das ist auch eine Art
Schmeichelei, und wer sich gerne schmeicheln lisst,
pflegt in der Regel nicht zu den Gescheitesten ge-
zéhlt zu werden. So mochte ich auch dieses Argu-
ment, das nichts anderes ist, als eine Kajolierung
der falsch aufgefassten nationalen Eigenart, lebhaft
als etwas Reaktiondres bekdmpfen. Dabei ist es wi-
derspruchsvoll, dass, wenn in einem andern Kanton
etwas Riickschrittliches angenommen wird, man sich
auf diesen Kanton beruft. Wenn z. B. die reaktionire
ziiricherische Motion Walder die Zahl der Vertreter
auf der Basis der Zahl der Schweizerbiirger oder der
Stimmberechtigten, wie auch kiirzlich bei uns an-
geregt wurde, berechnen will, dann beruft man sich
auf den Kanton Ziirich als einen fortschrittlichen Kan-
ton und sagt, wenn dieser das angenommen habe, so
kénnen wir es auch annehmen. Wenn dagegen die
Stadt Zirich, die mit ihren 200,000 Seelen einen
grossen Teil des Kantons Ziirich ausmacht, den Pro-
proz einfiihrt, dann darf man bei Leibe nicht mit
Ziirich exemplifizieren, denn der Proporz ist etwas
Demokratisches, etwas Fortschrittliches, etwas im
wahren Sinne des Wortes Freisinniges — es hat
nebenbei bemerkt mit Ihrer Partei nichts zu tun
(Heiterkeit) — und deshalb darf man es bei uns nicht
einfiihren.

Herr Lohner hat auch erkldrt, der Proporz sei
ein Mittel zur Macht, und die Proporzfreunde hétten,
ausgesprochen oder unausgesprochen, nichts anderes
im Sinn, als die Bestitigung des Spruches: «Ote-toi
de 13 que je m'y mette.» Es ist richtig, dass jede
politische Partei nach Macht strebt, das ist ja das
Wesen einer Partei iiberhaupt. Was will sie denn,
wenn sie das nicht will? Aber es ist etwas ganz
anderes, ob eine Partei nach der ausschliesslichen
Macht strebt, die brutalisiert, terrorisiert, majorisiert
und erdriickt, oder nach der Macht, ihre politischen
und sozialen Anschauungen zur Geltung zu bringen
ohne Unterdriickung der Ansichten anderer Parteien.
Das ist ein Unterschied. Wir bestreiten, dass wir nach
jenem brutalen Grundsatz handeln und weisen dies zu-
riick an Herrn Regierungspriasident Lohner, dessen
Partei der Devise «Ote-toi de 1a que je m’y mette»
nachlebt. So handeln Sie, und es sind einige Ver-
treter in diesem Saale vorhanden, einige kiimmer-
liche Ueberreste einer ehedem grossen herrschenden
Partei, die frither diesen Raum gefiillt und von hier
aus den Kanton Bern regiert hat, die lhnen sagen
kénnen, wie Sie mit ihnen umgesprungen sind: Ote-
toi de 14 que je m’'y mette! Diesen Grundsatz haben
Sie immer betitigt, solange lhre Partei besteht — es
sind bald 80 Jahre — und darum trauen Sie das
gleiche jeder andern Partei zu. Allein wir sagen nicht:
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Ote-toi de 1a que je m'y mette, wir wollen diesen
franzosischen Spruch gut berndeutsch iibersetzen, in-
dem wir sagen: «Blyb da, aber la mi o zuechel» Das
ist der Proporz: Leben und leben lassen, Dul-
dung fiir jeden geistigen Gedanken, fiir jede Idee,
fir jede wirtschaftliche und religidse Strémung,
die im Volk aufkommt, sie alle sollen ihr Dasein
haben, weil jede in ihrer Art berechtigt ist und jede
ahs Sonnenlicht hinaufkommen soll. Darum der
Kampf der Proporzparteien gegen das brutale System
des Majorzes. Wir wollen auch ans Licht, wir wollen
auch am Tische neben Ihnen sitzen, wir wollen,
nicht der Lazarus sein, der die Brocken, die Sie nicht
essen mogen und die Sie ihm zuwerfen, aufschnap-
pen muss, wir wollen nicht diesen Gnadenproporz,
wir wollen Recht und Gerechtigkeit, wie sie in bezug
auf die Bestellung der Behorden in der Verhiltniswahl
verkoérpert sind.

Von Herrn Regierungsprisident Lohner wurde im
weitern auf die frithern verneinenden Volksverdikte
betreffend den Proporz hingewiesen, und es wurde
daraus der Schluss gezogen, man solle es nun dabei
bewenden lassen und nicht immer «stiirme». Ich habe
in meiner Motionsbegriindung vor zwei Jahren darauf
aufmerksam gemacht, dass es wirklich nicht «gstiirmt»
und kein Zeichen von Uebereilung und Ueberhastung
sei, wenn man 11 Jahre, jetzt sind es 13, nach der
letzten Proporzbewegung wieder komme. Man darf
den Schluss, den Herr Lohner gezogen hat, auch des-
halb nicht ziehen, weil nirgends geschrieben steht,
dass, wenn ein Postulat einmal vor dem Volk nicht
Gnade gefunden hat, man dann niemals mehr damit
wieder kommen diirfe. Die Differenz zwischen den
Ja und Nein betrug vor 13 Jahren bloss zirka 4000,
und die Zahl derjenigen, die im Kanton Bern fiir den
Nationalratsproporz stimmten, ist vom 4. November
1900 bis am 23. Oktober 1910 von 19,051 auf 29,222
gestiegen, wihrend die Zahl der Proporzgegner sich
in dieser Zeit nur um kaum 3000 Stimmen ver-
mehrt hat (1900: 40,292, 1910: 43,005).

Herr Lohner hat in seinem Berichte geltend ge-
macht, «es kénne wohl kaum in der Aufgabe der Be-
horden liegen, diese Frage als einen Zankapfel wieder
in das Volk zu werfen; wenn einmal die Bewegung
wirklich von der Volksmehrheit getragen werde, dann
werde sie sich auch geltend machen zu wissen». Dem-
gegeniiber glaube ich, dass es die Aufgabe eines
energischen und tatkridftigen Politikers ist, seinem
Willen Ausdruck zu verschaffen und seine Grundsitze
zur Verwirklichung zu bringen und nicht zu warten,
bis irgendwo aus dem Volke eine Idee herauskommt
und ihr dann nachzugeben, wenn sie Macht erlangt
hat, nicht sich schieben und schaukeln zu lassen auf
den Wellen der Volksgunst, um dann so zu lavieren
und nach links und rechts zu schielen, ob etwa irgend-
wo eine Idee Macht gewinne, und sich auf den Wogen
dieser Idee vorwirts treiben zu lassen, dem ersehn-
ten Ziele zu. Dieses Ziel und die Aspirationen des
einzelnen sind freilich verschieden: der eine betrach-
tet schon das Mandat eines Grossrates als das Non-
plusultra, nach dessen Besitz sein Ehrgeiz strebt;
der andere denkt an den Nationalrat und wieder an-
dere gehen noch etwas hoher und triumen davon, in
den Bundesrat zu gelangen. Ich glaube, das ist nicht
der Standpunkt eines Mannes von Ueberzeugungstreue
und Charakter. Wenn ein Politiker Grundsitze hat,
muss es ihn dringen, ihnen im Volke draussen An-
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héinger zu werben. Es muss fiir ihn ein innerer Drang,
ohne den er nicht leben kann, sein, seine politischen
und sozialen Anschauungen, die er fiir das hochste hilt,
weiter zu verbreiten und Leben und Gestalt gewinnen
zu lassen in Einrichtungen, die das Volk gliicklicher
zu machen, die Not und Elend zu mildern geeignet
sind, die Fahne des Fortschrittes allem Volk voranzu-
tragen. Das ist die Aufgabe des politischen Fiihrers,
Herr Lohner, und nicht diese schwéchliche und wenig
charaktervolle Art, zu sagen: Ich bin jetzt Regie-
rungsrat und Nationalrat, ich will sehen, ¢t diese oder

jene Idee im Volk einmal Boden fasst und dann kann -

ich immer sagen, ich habe schon frither erklirt, dass
wenn sie einmal im Volk Boden fasse, ich immer dabei
sein werde. Das scheint mir eines Mannes unwiirdig.
Man siehi daraus, dass es heute keine starken Person-
lichkeiten bei der freisinnigen Partei des Kantons
Bern mehr geben muss, wenn man solche Worte
hort und sie noch applaudiert werden. Die freisin-
nigen Grossen machen offenbar keinen Anspruch mehr
darauf, fithrende Geister zu sein, die die Fahne des
Fortschrittes vorantragen. Die freisinnige Partei hat
keine Méanner mehr, wie es Ochsenbein in seinen
besten Zeiten war, wie es Jakob Stimpfli und Karl
Schenk waren. Die freisinnige Partei ist eben in ihren
Grundsétzen und Idealen nicht mehr dieselbe, wie in
den 30er, 40er, 50er und 60er Jahren. Ihr sind die
Ideale abhanden gekommen, und wenn man keine
Ideale mehr hat, so ist es auch Herrn Lohner schwer,
die Fahne der Ideale seinem Volk voranzutragen. Ich
habe Ihnen natiirlich keine Ratschlige zu geben,
machen Sie mit Ihrer Partei was Sie wollen, aber ich
denke, eine Partei steht am besten, wenn sie starke
Personlichkeiten hat und nicht Persénlichkeiten an
an die Spitze stellt, die sich bei einem grossen fort-
schrittlichen Gedanken, dem sie frither selbst gehul-
digt hatten, schliesslich sagen: «Paris vaut bien une
messe»; um Bundesrat zu werden, kann ich den
Proporz ja auch fahren lassen und als stolzer
Sigambrer das verbrennen, was ich frither angebetet
habe.

Damit ist, wie ich denke, dieses Argument genii-
niigend charakterisiert und die Phrase in ihrem innern
Wesen bloss gelegt, diese Verlegenheits- und Aus-
fluchtphrase der Regierung, sie wolle nicht voran-
gehen; wenn die Bewegung einmal wirklich Boden
gefasst habe, dann ‘werde sie sich ja geltend zu machen
wissen.

Es wurde gestern weiter gesagt, dass diese Re-
form zu einer tiefgreifenden Aenderung und Schi-
digung des Staatswesens fithren miisse. Woher nimmt
der Herr Regierungsprisident diese absolut beweis-
lose Behauptung? Wo sind die Proporzkantone, in
denen der Proporz zu einer tiefgreifenden Aenderung
und schweren Schidigung des Staatslebens gefiihrt
hat? Sie sind nirgends, man kann den Beweis nicht
antreten, darum ist es eine leere Behauptung.

Herr Regierungsprisident Lohner hat im fernern
ausgefiihrt, ein getreues Bild des politischen Volks-
lebens konnte eine auf dem Proportionalweg ge-
wihlte Behorde nur dann sein, wenn erstens alle
Biirger gich einer organisierten Gruppe zuzdhlen und
zweitens alle Biirger an der Wahl teilnehmen wiirden ;
es wiirde ein nationales Zerrbild absetzen, wenn man
den Proporz einfithren wiirde, weil von dem getreuen
Spiegelbild des Volkes, von dem Mirabeau gesprochen
habe, dabei keine Rede sein kénnte. Nun méochte ich
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doch bemerken, dass das nationale Zerrbild, von dem
Herr Lohner beim Proporz gesprochen, gerade -beim
Majorz besteht. Es muss nicht erst durca den Proporz
geschaffen werden, wir haben es bereits.” Es istnicht
wahr, dass z. B. der Nationalrat in seiner heutigen
Zusammensetzung ein Spiegelbild des schweizerischen
Volkes sei. Wenn man es nicht sonst gewusst hitte,
und wenn man nicht Dutzende von Beweisen dafiir
anfithren kénnte, so wiren ja alle die Erscheinungen,
die sich um die Gotthardvertragsverhandlungen grup-
piert haben, vollgiiltige Zeugen dafiir.

Nun glaube ich, dass es vollstindig geniigt, wenn
der Proporz die Vertretung, den Grossen Rat, zu
einem Abbild aller derjenigen werden ldsst, die es
der Miithe wert halten, sich um die 6ffentlichen An-
gelegenheiten in Gemeinde, Staat und Eidgenossen-
schaft zu kiimmern, und die Gleichgiiltigen, Stumpf-
sinnigen und Eigenniitzigen nicht beriicksichtigt, die
nur um Hab und Gut, um Profit schaffen, die keine
Arbeit und keine Bemiihung iibrig haben fiir die 6f-
fentlichen Angelegenheiten, ausser wenn es sie viel-
leicht personlich beriihrt. Nolenti non fit iniuria, auf
denjenigen, der sich an den 6ffentlichen Angelegen-
heiten nicht beteiligt, braucht man auch keine Riick-
sicht zu nehmen. Er will es ja so, er beteiligt sich an
Offentlichen Dingen nicht, also geschisht ihm auch
kein Unrecht. Dagegen diirfen diejenigen, die sich an
den &ffentlichen Angelegenheiten beteiligen, verlangen,
dass ihre Stimmen wirklich in Betracht kommen, dass
ihre Stimmabgabe einen Effekt, eine Wahlkraft habe,
dass sie nicht ein «fusil sans munition», wie gestern
Herr Jobin so richtig gesagt hat, sei, sondern dass
der Biirger, der an die Urne geht, weiss, dass seine
Stimme zdhlt und nicht unter den Tisch fillt, wie es
beim Majorz der Fall ist. Nur beim Proporz wird
diese Giiltigkeit der Stimme erzielt und der Stimm-
abgabe diese Wahlkraft erteilt, deshalb ist dieses
Wahlverfahren gerecht und gut. Keiner braucht an
die Urne zu gehen in dem Gedanken, seine Stimme
zihle ja doch nicht, sondern jeder weiss, dass sie
z&hlt und denjenigen Mannern zugut kommt, die er
als Vertreter seiner politischen Anschauungen auf den
Wahlzettel geschrieben hat. Beim Majorz dagegen
geht die Stimme fiir alle die verloren, welche nicht
zur Mehrheit gehéren. Nach dem Ausspruch des Herrn

Lohner soll die Riicksicht auf die Gleichgiiltigen, die

nie an die Urne gehen, soweit getriehen werden,
dass die andern, die ihre Biirgerpflicht erfiillen, damit
gestraft werden; weil die, welche nicht an die Urne
gehen, vom Proporz nichts haben, der denjenigen, die
an die Urne gehen, erst die Stimmkraft verleiht,
darum darf er nicht eingefiihrt werden. Eine seltsame
Logik!

Im weitern wurde gesagt, dass eine grosse Anzahl
Biirger den Méannern stimmen, die sie achten und
ehren, ohne ihre politischen Anschauungen zu bil-
ligen. Es ist wirklich schwer, iiber solche Argu-
mente nicht zu ldcheln. Ist denn die politische Wahl,
die Verleihung eines politischen Ehrenamtes in erster
Linie ein Akt der personlichen Anerkennung eines ein-
zelnen Mannes? Sie kann ein Zeichen dieser An-
erkennung sein, aber ist sie es dem Wesen nach in
erster Linie? Doch wohl nicht, sondern politische
Wabhlen sind Handlungen, durch die ich einem Mann
zu einem politischen Ehrenamt verhelfen will, damit
er meine politischen und wirtschaftlichen An-
schauungen, meine Auffassung von Staat und Ge-
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sellschaft vertrete und verwirkliche. Das ist doch
der Sinn des Wihlens. Daneben soll der Kandidat
auch auf irgend einem Gebiete des staatlichen und
gesellschaftlichen Lebens Erfahrung und Praxis haben,
iiber administrative oder irgendwelche sonstigen Fach-
kenntnisse verfiigen und das Leben kennen. Das sind
die Faktoren, die eine politische Partei oder den ein-
zelnen Biirger bewegen kénnen und sollen, diesem
und jenem die Stimme zu geben. Es geniigt doch
nicht, dass einer ein netter Mensch sei, um ihn in
den Grossen Rat oder Nationalrat zu wihlen. Mit
solchen Argumenten muss man vor Kinder hintreten,
nicht aber vor die Mitglieder des bernischen Grossen
Rates. Wenn ich einen Mann, der nicht meine poli-
tischen Anschauungen vertritt, achte und ehre und ich
ihm dies durch ein dusseres Zeichen bezeugen will, so
stifte ich ihm meine Photographie mit Dedikation,
wenn er sie annehmen will, oder eine Medaille, die
er sich vorn oder hinten anhingen kann, aber ich
wihle ihn doch nicht deshalb, weil er ein guter Mann
oder ein braver Familienvater ist, in den Grossen
Rat oder Nationalrat, sondern ich gebe meine Stimme
Minnern, die meine politischen Anschauungen - ver-
treten. :

Es wurde unter anderem auch ausgefiihrt, es be-
teiligen sich nicht alle, sondern nur 40—609/, Biir-
ger an den Wahlen und deshalb werde der Proporz
nur ein Zerrbild des wirklichen nationalen Lebens
hervorbringen. = Ich habe bereits betont, dass Herr
Lohner von dem Zerrbild, das jetzt unter dem Ma-
jorz besteht, nicht gesprochen hat, obwohl er es ganz
genau kennt. Uebrigens ist diese Behauptung von
A bis Z unrichtig. Tatsédchlich hat iberall da, wo
der Proporz eingefithrt wurde, die Beteiligung an
den Urnen, das Interesse an der Politik, am Offent-
lichen Leben zugenommen. Diese Tatsache kann be-
wiesen werden. Frither haben hier in der Stadt
Bern unter dem Majorz 20—309/, gestimmt, jetzt
ist ihre Zahl betrédchtlich grosser. Der Proporz zwingt
den einzelnen Biirger, sich iiber seine pclitische Stel-
lung klar zu werden, sich zu fragen, welche der be-
stehenden politischen Parteien seinen Anschauungen
ungefdhr am besten entspreche, und es miisste einer
doch ein sonderbarer Kauz sein, ein Eigenbrodler
sondergleichen; wenn er in dem vielgestaltigen Par-
teileben keine Partei finde, die ungefidhr seinen Auf-
fassungen von Staat und Gesellschaft entspriche.
Wenn in der Stadt Bern die Stimmbeteiligung von 20,
30, 409/, sukzessive auf 60, 70 und 737/, hinaufge-
gangen ist, so ist das lediglich eine Folge des Pro-
porzes, und er wird das Interesse am 6ffentlichen
Leben noch in weitere Schichten hinaustragen. Es
ist eigentlich eine Schande, eine Schmach fiir einen
Biirger, wenn er sagt: ich bekiimmere mich nicht
um das offentliche Leben, die Politik ist mir schnuppe,
ich bekiimmere mich nur darum, dass ich als Berufs-
mann moglichst viel einnehme. Damit ist die Téatig-
keit eines vernunftbegabten Menschen doch nicht er-
schopft, er muss auch um sich sehen, er steht nicht
allein auf der Welt und ist nicht bloss dazu da, um
seinem Eigennutz zu frénen oder seinen personlichen
und Familieninteressen nachzugehen, sondern auch
dazu, um sich um seine Nebenmenschen zu bekiim-
mern, sich fiir Gemeinde und Staat zu. interessieren.
Der Biirger einer Republik muss von dem antiken
Geiste, von der«Leidenschaft des Staates», erfiillt sein,
von dem Geiste, der im Altertum in der Bliitezeit der
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hellenischen Republiken gelebt hat. Da bestand in Athen
ein Gesetz von Solon, wonach jeder Biirger irgend einer
Partei angehdren und sich an den o6ffentlichen Ange-
legenheiten beteiligen musste. Das ist das Ideal, und
nicht jene jimmerliche und traurige Art des Indi-
vidualismus, sich um die 6ffentlichen Angelegenheiten
und alle seine Mitmenschen nicht zu kiimmern, son-
dern einzig seinem eigenen Wohl nachzudenken. Das
ist, was uns nottut : grossere Teilnahme am politischen
Leben, und das hat im engern Kreis der Stadt Bern
der Proporz bewirkt. Er hat eine fiir unsere Ver-
hiltnisse und fiir unser etwas langsameres Volk, das
sich nicht so rasch in den Trapp bringen lisst wie das
leichtlebige und lebendigere Volk der Ostschweiz mit
seinen 900/, Wahlbeteiligung, die schone Stimmbe-
beteiligung von 70 und 739/, gebracht, und wir
bringen es mit der Ausdehnung des Interesses an den
offentlichen Angelegenheiten noch hoher. Das ist nur
moglich mit dem Proporz, und Sie werden die zurzeit
im Kanton herrschende Teilnahmslosigkeit bei Wah-
len und Abstimmungen, die Sie alle zusammen be-
klagen und mii allen moglichen Mitteln, Stimmzwang
usw., zu bekdmpfen suchen, anders nicht beseitigen
konnen.

Herr Regierungsprédsident Lohner hat ausgefiihrt,
was die Entrechtung der Minderheiten betreffe, so
konne im Kanton Bern wenigstens in bezug auf den
Grossen Rat von einer solchen nicht gesprochen wer-
den; die anerkannten Wortfithrer seien in diese. Be-
horde gewédhlt und Vertreter der Minderheiten finden

“sich in jeder vom Grossen Rat ernannten Kommission;

inwieweit der Grosse Rat dem Ideal der Wahlgerech-
tigkeit ndher kdme, wenn zufolge der Proportional-
wahl die eine Minderheit in dieser Behorde vielleicht
ein paar Mitglieder mehr, die andere vielleicht ein
paar Mitglieder weniger zihlen wiirde, sei schwer
herauszufinden. Es ist hier das ausgedriickt, was
gestern auch schon gesagt wurde, dass man nicht auf
die Mathematik, auf die brutale Zahl abstellen soll,
und es ist ja von Herrn Regierungsrat Burren prich-
tig erwidert worden, wo die brutalen Zahlen zu fin-
den sind. Wir miissen doch verlangen, dass uns
die der Stirke unserer Partei entsprechende Ver-
treterzahl zukomme. Das miissen die stidtischen Kon-
servativen, das muss die Volkspartei, das muss die
jurassisch-katholische Partei und das miissen wir So-
zialdemokraten sagen: wir wollen nicht Gnade, wir
wollen das Recht. Diesen fundamentalen Unterschied
miissen Sie beriicksichtigen. Dabei handelt es sich
nicht um ein paar Sitze mehr oder weniger, sondern
um das Prinzip. Herr Lohner hat erklidrt, der frei-
willige Proporz sei ihm auch nicht recht, er habe ihn
auch nicht gern. Die Griinde, die wir seit Jahren an-
gefilhrt haben, scheinen auf ihn Eindruck gemacht
zu haben. Uebrigens brauchte er nicht auf uns allein
zu horen, sondern sich nur daran zu erinnern,
was er frither selbst in Privatgesprichen und of-
fentlich vertreten hat. Es ist wahr, was wir sagen,
der freiwillige Proporz korrumpiere, ein durch
Gnade Gewihlter sei immer von der Partei, die
ihm zum Mandat verholfen habe, abhingig und
miisse seine Handlungen so einrichten, dass er bei
der fremden Partei lieb Kind, Persona grata bleibe.
Sie sehen, dass das ein unwiirdiges Verhiltnis ist.
Es korrumpiert nicht nur denjenigen, der diese Gnade
annimmt, sondern auch den Geber. Es ist doch viel
reinlicher, dass eine Partei diejenigen Méinner wihle,
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die sie selbst vorschligt nach einem System, bei dem
sie von den andern Parteien unabhingig ist. Sie
haben gestern, ohne es zu wollen, eine sehr nette
Illustration dafiir geliefert, wie Sie die Rechte der
Minderheitsparteien respektieren; die 24 Herren, die
unserm Freund und Parteigenossen Schlumpf als
Stimmenzihler stimmten, haben das deutlich ge-
zeigt. ir haben durch unsern Fraktionsprisiden-
ten, Herrn Grossrat Zgraggen, erkliren lassen, dass
unsere Fraktion Herrn Salchli als Stimmenzéihler vor-
schlage. Statt nun dem von uns aufgestellten Kandi-
daten zu stimmen, haben 24 Herren einem andern Mit-
glied unserer Fraktion ihre Stimme gegeben, Herrn
Schlumpf, den wir gar nicht vorschlugen, der dieses
Amt auch gar nicht begehrt und der, wenn gewihlt,
selbstverstindlich sofort abgelehnt hitte, denn un-
sere Partei hat keine Leute, die sich gegen den Vor-
schlag der Partei als Stimmenzihler, Vizeprisident
oder gar Prisident des Grossen Rates gegeniiber einem
andern Kandidaten der eigenen Partei wéhlen lassen
wiirden; wir haben Leute mit mehr Selbstgefiihl und
Selbstachtung, als dass sie ein Mandat annehmen
wiirden, das ihnen gegen den Willen der eigenen Par-
tei oktroyiert wird. Das ist so eine Illustration, wie
diese 24 Herren die Rechte der Minderheiten auffas-
sen. In grundsitzlicher Weise gedndert und gebessert
wird die Unterdriickung der Minderheiten in bezug
auf die Wahl der Vertreter in den Grossen Rat ein-
zig und allein durch den Proporz.

Herr Lohner will den freiwilligen Proporz aus
Gnade auch nicht, sondern nur «aus verniinftigen
Konzessionen und Gerechtigkeitsgefiithl». Ich frage
Sie, was will das heissen? Kommt es nicht auf das-
selbe hinaus, ob das Motiv ein Gnadenmotiv sei oder
ein Erwigen aus Gerechtigkeitsgefiihl oder Klugheits-
griinden, was dann zu «verniinftigen» Konzessionen
fiihrt, wobei ‘das Mass der Vernunft sich nicht etwa
nach realen Tatsachen, nach dem Stirkeverhiltnis
der Parteien richtet, sondern das als verniinftig gilt,
was die Mehrheit fiir verniinftig hdlt? Was Mehr-
beiten schon fiir verniinftig gefunden haben, geht
schon ins aschgraue. Also auf die Motive kommt
es nicht an, sondern auf das Wesen der Sache.
Ob Sie die Beriicksichtigung der Minderheiten in dem
von Herrn Lohner ausgefiihrten Sinne Gnade nen-
nen oder «verninftige Konzession», die Sache ist
dieselbe, das Wesen, die Freiwilligkeit des Proporzes
und die korrumpierende Wirkung fiir den Nehmer und
den Geber bleiben dieselben. Die Hauptsache ist
nicht das Motiv des Gebenden, sondern die Abhingig-
keit, in die der Gebende den Beschenkten versetzt,
das nicht auf eigenen Fiissen Stehen der Minderheit.

«Ein paar Mitglieder mehr» sagt Herr Regierungs-
prisident Lohner so geringschitzig und leichtsinnig.

Wenn ich Herrn Lohner sonst nich als gewissenhaften,

Anwalt kennte, so wiirde ich sagen, er springe mit
dem Recht leichthin um. Es handelt sich um ein
Recht der Partei; niecht darum, ob sie ein paar
Mitglieder mehr oder weniger habe. Was wir-
den Sie sagen, wenn Sie eine Forderung von
100,000 Fr. hitten und der Schuldner wiirde Ihnen
erkliren: Auf ein paar tausend Franken mehr oder
weniger kommt es nicht an, ich gebe Ihnen 50,000 Fr.,
nehmt sie und seid damit zufrieden. Sie wiirden ihm
antworten: Ihr seid mir 100,000 Fr. schuldig, gebt
mir diesen Betrag, ich bestehe auf meinem Recht. So
stellen auch wir uns auf den Standpunkt: Ihr frei-
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sinnige Partei seid uns die Wahlgerechtigkeit schul-
dig, und zwar die ganze, den Proporz, ihr seid schul-
dig, die Wahlentrechtung fiir die Minderheitsparteien
aufzuheben und uns diejenige Vertretung zu geben,
die wir nach unserer Stirke verlangen konnen. Es
kann sich da nicht um die Phrase «ein paar Mitglieder
mehr oder weniger» handeln, sondern es handelt sich
um den Grundsatz, um unser Recht.

Ich mochte Ihnen tibrigens in Zahlen mlttexlen
wie es sich mit den «paar Mitgliedern» verhilt. Der
Herr Regierungsprisident schreibt, beziiglich des Gros-
sen Rates konne man von einer Entrechtung der
Minderheiten nicht sprechen. Diese Worte haben wohl
den Sinn, dass ausserhalb'des Grossen Rates die Be-
nachteiligung und Entrechtung auf verschiedenen Ge-
bieten freilich vorhanden sei. Wir akzeptieren die
Anerkennung dieser Vorenthaltung von uns zukom-
menden Rechten. Aber auch was den Grossen Rat
anbetrifft, so reden die Stimmenzahlen und Vertre-
tungsverhéltnisse eine zu deutliche Sprache, als dass
die Behauptung der Regierung vor den Tatsachen be-
stehen konnte. Ich will nur aus den Ergebnissen
der letzten Grossratswahlen vom 10. Mai 1910 einige
Zahlen herausgreifen, die den kiithnen Satz, im Gros-
sen Rat bestehe keine Vergewaltigung der Minder-
heiten, beleuchten. Prozentual berechnet wurden in
den nachgenannten Wahlkreisen von den Biirgerlichen
und den Sozialdemokraten Stimmen abgegeben : Gsteig
63,1°/0—36,9 %6, Thun 59,7°/0—40,3°, Kéniz 59,5 %o—
40,5%0, Bern, obere Gemeinde, 59,8°—40,2%, Lan-
genthal 59 8"/0——40 2%, Aarwangen 60,4°/0—39,6 %o,
Bitterkinden 55,4%0—44,6°/, Biiren 60,5 °%0—39,5%b,
Dachsfelden 51 I°/o—:38 99, Pruntrut 65 ,5%/0—34,56%o.
Das alles sind keine Einerkreise, so dass also eine
billige Verteilung der Mandate auf die Minderheiten
sehr wohl moglich gewesen wire. Trotzdem ist die
sozialdemokratische Partei in allen. diesen Kreisen
von jeder Vertretung ausgeschlossen. Die Minder-
heit koénnte hier schon unter dem Majorz vertreten
sein durch diese verniinftigen Konzessionen, von de-
nen Herr Lohner gesprochen hat, die aber kein Mensch
machen will, von denen man nur in der Presse und
in den Ratsilen hort, aber nicht in der Praxis. Auch
nicht ein einziges Mandat wurde uns von den Majorz-
herren iiberlassen, obschon die Arbeiterschaft iiber
2/s bis 3/, der Stimmen verfiigt und der Umstand,
dass die betreffenden Wahlkreise mehrere Man-
date zu vergeben haben, eine gerechte Verteilung zu-
gelassen hitte. So steht es mit der Wahlgerechtigkeit
im Kanton Bern! Der Bericht der Regierung schreibt
allerdings, dass die anerkannten Wortfiihrer der Min-
derheiten im Grossen Rat sowieso vertreten seien und
dass in allen grossritlichen Kommissionen Minder-
heitsvertreter sitzen. Zufillig ist es jetzt der Fall,
dass verschiedene anerkannte Wortfiihrer unserer Par-
tei im Grossen Rat sind, aber es war auch schon
nicht so oder nicht im vollen Masse, indem im Jahre
1906 von den anerkannten Wortfithrern einzig Herr
Grossratsprésident Miiller gewihlt wurde, alle andern
dagegen, die Herren Briistlein, Zgraggen, Schlumpf,
Schneeberger usw., die vorher im Grossen Rat sassen,
nicht wieder gewihlt worden sind. Nachher gelang es
uns aus reinem Zufall, namentlich wegen der ab-
soluten Unbeliebtheit des freisinnigen Kandidaten bei
seiner eigenen Partei, in der obern Gemeinde der Stadt

.Bern Herrn Schneeberger wieder in den Grossen Rat

zu bringen, alle andern aber blieben draussen. Man
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sieht also, dass der Majorz durchaus keine Garantie
dafiir bietet, dass die anerkannten Wortliihrer einer
Partei im Grossen Rat vertreten seien. Zufillig
trifft es heute zu, aber es kann beim Majorz sehr
leicht wieder anders kommen.

Im weitern wurde gesagt — darauf wurde beson-
ders auch von Herrn Pfister nachdriicklich Gewicht
gelegt —: «Ebensowenig darf es unwidersprochen
bleiben, wenn dem Proportionalwahlsystem das Ver-
dienst der Milderung der Wahlsitten, der Ausmerzung
der personlichen Angriffe und personlichen Gehés-
sigkeiten zugeschrieben wird.» Herr Pfister hat so-

gar bemerkt, das Argument miisse bei der diesmaligen

Diskussion einfach ausgeschaltet werden, weil es eben
nicht richtig sei. Diese Behauptung ist aber absolut
beweislos. Gerade das Gegenteil ist wahr, was auch
von biirgerlicher Seite anerkannt wird, und es gehort
ein grosser Mut — ich will diesen hoflichen Aus-
druck des Herrn Jobin gebrauchen; berndeutsch sagt
man anders — dazu, das zu behaupten. Die Be-
hauptung, dass der Proporz auf die Wahlsitten nicht
mildernd einwirke, wird nicht etwa allein schon des-
halb wahr, weil Herr Regierungsprisident Lohner und
Herr Kommissionsprésident Pfister sie aufstellen, son-
dern es miisste noch ein wesentlicheres Requisit dazu
kommen, ndmlich die tatsdchliche Wahrheit. Ich stelle
den Herren Lohner und Pfister, sowie jedem Mit-
glied des Rates die 14 Jahrginge der Tagwacht, die
von mir geschrieben sind, und die vier Jahrginge
dieser Zeitung, die von Herrn Kollega Grimm ge-
schrieben worden sind, zur Verfiigung — im Jahre
1895 wurde das Proportionalwahlverfahren in der
Stadt Bern eingefithrt — und Sie mogen nachsehen,
ob jemals wihrend dieser ganzen Zeit anldsslich der
Stadtratswahlen, die nach dem Proporz erfolgen, ein
gegnerischer Kandidat von uns personlich angegrif-
ten worden ist, wie es vorher und nachher bei Majorz-
wahlen vorkam. Es ist bei uns nie vorgekommen,
dass bei der Proportionalwahl ein gegnerischer Kan-
didat beschimpft, besudelt, beschmutzt und in den Kot
gezogen worden wire, wie es beim Majorz z. T. von dem
hochanstidndig sein wollenden «Bund» gegeniiber Herrn
Kollega Zgraggen geschehen ist. Das ist in der Stadt
Bern unterm Proporz niemals vorgekommen, ich halte
Ihnen die Dokumente zur Verfiigung, auch die Flug-
blitter; aber die Beweislast fillt nicht mir auf, son-
dern die Herren Lohner und Pfister sollen bewei-
sen, dass ihre Behauptung richtig ist. Ich sage, sie
ist nicht wahr, die Personen werden beim Proporz
ausgeschaltet, die Parteien werden angegriffen. Die
Gehissigkeiten gegen die Kandidaten fallen weg; Pro-
gramm, Grundsitze, die politischen, sozialen, geisti-
gen Forderungen, die allgemeinen und speziellen Auf-
fassungen der Angelegenheiten des Offentlichen Le-
bens werden erortert, die eigenen verteidigt, die geg-
nerischen bekdmpft. Die Beurteilung der Kandidatu-
ren wird der Partei iiberlassen, die sie aufstellt, und
ihr dafiir auch die Verantwortung iiberbunden. Das
ist auch das allein Richtige.

Dem Proporz wird auch der Vorwurf gemacht, er
untergrabe das nationale Bewusstsein, das Zusammen-
gehorigkeitsgefiihl, auf dem unser Staatswesen aufge-
baut sei. Art. 23 der Staatsverfassung hebe diese Grund-
lage hervor: «Die Mitglieder des Grossen Rates sind
Stellvertreter der Gesamtheit des Volkes und nichtder
Wabhlkreise, durch welche sie gewdhlt worden. Sie
diirfen keine Instruktion annehmen.» Dieser Artikel
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miisste eigentlich aus der Verfassung ausgemerzt wer-
den, bevor das Proportionalwahlsystem eingefiihrt wer-
den diirfte. Der unter diesem System Gewihlte sei
nicht mehr Vertreter der Gesamtheit, sondern Ver-
treter der Klasse oder Gruppe oder Partei, die ihn
gewihlt habe. Ihr habe er zu dienen, ihre Interes-
sen habe er zu verfechten, auch da wo sie den In-
teressen der Gesamtheit widersprechen. Meine Her-
ren, der Art. 23 der Verfassung ist seit seinem Be-
stehen — und er stand schon in der Verfassung von
1831 — ein Buchstabe gewesen. Niemals, weder in
den 30, 40 und 50er Jahren, noch heute, haben die
tatsdchlichen Verhiltnisse mit dem Inhalt dieses Ar-
tikels iibereingestimmt. Er ist eine Fiktion. Die Ver-
treter, die jeweilen in diesem Saale tagten, waren
niemals Vertreter der Gesamtheit des Bernervolks,
wie auch die Vertreter im Nationalrat nicht die Ver-
treter des gesamten Schweizervolks und wie die Ver-
treter im deutschen, englischen, franzosischen, dster-
reichischen Parlamente niemals die Vertreter der Ge-
samtheit sind. Das ist eine der ideologischen Phrasen
des politischen Liberalismus, die mit den heutigen
Verhiltnissen absolut nicht in Einklang zu bringen
sind. Immer und zu jeder Zeit, solange es derartige
parlamentarische Korporationen gibt, waren die Ver-
treter immer die Vertreter irgend einer politischen
Partei, einer wirtschaftlichen Gruppe, einer Gruppe
von irgendwelchen Interessen, in die sich das vielge-
staltige Leben von jeher gespalten hat. Hat etwa
unser verstorbene verehrte Kollege Witschi die In-
teressen der Gesamtheit vertreten und nicht vielmehr
die Interessen des Standes, aus dem er hervorging,
und zwar mit voller Ueberzeugung und mit einer Ehr-
lichkeit und Aufrichtigkeit, die ich an ihm immer hoch-
geschitzt habe, auch wenn ich ihm entgegengetreten
bin? Oder vertreten die Herren Freiburghaus und
Jenny, oder gar die Herren Scheidegger und Bdéhme
die Interessen der Gesamtheit? Risum teneatis! Ver-
treten nicht alle diese Herren schon unter dem Ma-
jorz — ich mache ihnen keinen Vorwurf, denn es
kann ja nicht anders sein — die Interessen einer be-
stimmten Klasse, Gruppe, Schichte der Bevolkerung?
Wir vertreten auch die Interessen einer bestimmten
Klasse der Bevolkerung. Wenn man sieht, wie im
Grossen Rat, durch den Majorz geschickt, Vertreter be-
stimmter wirtschaftlicher Interessen sind, Vertreter
des Grossbauerntums, die ein Interesse daran haben,
die Naturprodukte moglichst zu verteuern, welchem
Interesse dasjenige der Konsumenten entgegensteht,
die diese Produkte mdglichst billig haben mdochten,
oder Vertreter des Handwerker- und Gewerbestandes,
die Arbeits- und Lohnbedingungen haben méchten, bei
denen sie einen mdoglichst grossen Profit herausschla-
gen konnen, und auf der andern Seite die Arbeiter,
die ihnen diesen Profit erarbeiten miissen und die
den selbstverstindlichen Wunsch haben, von der Pro-
fitrate einen moglichst grossen Anteil zu bekommen,
damit sie ein menschenwiirdiges Dasein fiihren kon-
nen — ich sage, wenn wir alle diese verschiedenen
wirtschaftlichen Klassen und Gruppen sehen, deren
Interessen einander diametral gegeniiberstehen, so
wird man zugeben miissen, dass der Satz von der Ver-
tretung der Gesamtheit eine schone Phrase ist. Es
fragt sich nur, welche Partei die Interessen der Ge-
samtheit am besten mit den speziellen Klasseninteres-
sen vereinbart, und da behaupte ich: diejenige Par-
tei, welche die grosse Mehrheit des Volkes vertritt,
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wenn auch diese grosse Mehrheit des Volkes bis jetzt
noch keinen Einblick in den wirtschaftlichen Zusam-
menhang der Dinge besitzt, um zu wissen, welches
seine wahren Vertreter sind. Ich behaupte, dass die
Partei, welche die Interessen der grossen Mehrheit
der Bevolkerung vertritt, von dem einen Teil beaui-
tragt, vom andern als negotiorum gestor, ohne Auf-
trag, sogar in Gegnerschaft zu ihm, sehr wohl von
sich sagen darf, dass sie dem unerreichbaren Ideal,
der Gesamtheit zu dienen, am nichsten komme. So
haben wir auch hier im Grossen Rat nicht nur die
Interessen der Arbeiterschaft vertreten, sondern auch
Interessen allgemeiner Art. Ich erinnere Sie nur an
die idealen Giiter, deren wir uns jederzeit angenom-
men haben, wenn sich im Grossen Rat Gelegenheit
dazu bot: an das Elend der Buren in den Konzen-
trationslagern, dem wir entgegengetreten sind, an den
schméhlichen Dreyfusshandel, wo man aus konfes-
sionellem Hass einen Mann verderben und damit eine
reaktiondr-monarchistische Umgestaltung der Verhilt-
_nisse im westlichen Nachbarlande herbeifiihren wollte,
an den Heimatschutz, an das Stadttheater, an das
Schulwesen, an die Universitit und an zahlreiche Ge-
biete des kantonalen Lebens, die nicht direkt mit den
Interessen der Arbeiterklasse zusammenhidngen und
deren wir uns jeweilen nach unsern besten Kriften
angenommen haben.

Der Zweck meiner Ausfiihrungen ist der, nach-
zuweisen, dass es eine solche Vertretung der Gesamt-
heit gar nicht gibt, dass es sie nicht geben kann und
dass die wirtschaftliche Entwicklung eben nicht die
schone Harmonieduselei rechtfertigt, in der viele
von Ihnen stecken, sondern dass ein harter Kampf,
ein hartes Aufeinanderstossen der wirtschaftlichen Ge-
gensitze stattfindet und dass die Vertreter, die unter
dem Majorz aus dem Volk heraus in diesen Rat ge-
schickt werden, Interessen vertreten, die einander dia-
metral gegeniiberstehen, ja dass sogar und erst recht
in Ihrer eigenen freisinnigen Partei Vertreter dieser
divergierenden Interessen beisammen sind, die nur
durch schonklingende Phrasen, wie wir sie gestern
gehort haben und wie man sie an den freisinnig-
demokratischen Parteitagen horen kann, dusserlich zu-
sammengehalten werden, bis sie eines schonen Tages
auseinanderfallen. Also rede man nicht von dieser
Fiktion des Art. 23, der durch den Proporz ausgemerzt
werden soll, der aber schon ldngst durch die wirt-
schaftlichen und sozialen Verhiltnisse ausgemerzt ist,
schon am ersten Tage, wo er geschaffen wurde, ausge-
merzt war.

Ich komme zum zweiten Vorwurf, der dem Pro-
porz gemacht wird: «dass die Personlichkeit bei die-
sem System Schaden erleide, dass es die personliche
Freiheit des Wihlers fast génzlich unterdriicke und
die personliche Initiative des Gewihlten lahmlege.
Kann gegenwirtig auch derjenige noch als Mit-
glied des Grossen Rates gewdhlt werden, der durch
ein gemeinniitziges Wirken sich die offentliche Ach-
tung erworben hat, auch wenn er keiner Partei und
keiner besondern Gruppe angehdrt, so wird in Zu-
kunft nur gew#hlt werden konnen, wer sich einer
Partei oder Gruppe verschrieben hat. Von ihr muss
er sein Wirken und Auftreten im Rate sich vor-
schreiben lassen, von ihr muss er entgegen Art. 23
der Verfassung Instruktionen annehmeny.

Dieser Vorwurf gegeniiber dem Proporz ist ebenso
unbegriindet wie die bisher erhobenen Vorwiirfe. Ich
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frage Sie, Hand aufs Herz und =zhrlich; Trifft
das alles, was hier geschrieben steht, nicht auf
den Majorz zu? Ist nicht jede Silbe, die Herr
Regierungspriasident Lohner hier geschrieben hat,
auf den Majorz gemiinzt? Es beschleicht mich das
Gefiihl, als ob der frithere enragierte Proporzfreund,
Herr Regierungsprisident Lohner, sich selbst das Ver-
gniigen gemacht hitte, hier den Majorz auf treffliche
Weise zu ironisieren. Wir haben im Berner Stadtrat,
weder die Freisinnigen, noch die Konservativen, noch
die Sozialdemokraten, jemals gemerkt, dass die person-
liche Initiative lahmgelegt worden wire, im Gegenteil
die personliche Initiative wurde geweckt und gefor-
dert. Dass die Personlichkeit bei dem Proporz Scha-
den erleide, ist absolut unwahr. Ich gehére dem
Grossen Rate schon seit einer Reihe von Jahren
an, wenn auch einmal mit einer Unterbrechung; es soll
nicht mehr vorkommen (Heiterkeit), die untere Ge-
meinde ist heute sicher. Da habe ich schon wieder-
holt folgende Erfahrung gemacht. Ich tue mir etwas
darauf zugut, dass ich mit vielen Mitgliedern der
konservativen und freisinnigen Partei auf gutem Fuss
stehe, und ich habe nie etwas aus der Schule ge-
schwatzt, was mir etwa iber interne Parteiangelegen-
heiten anvertraut worden ist. Aber das darf man,
ohne die Pflicht der Diskretion zu verletzen, doch
sagen, weil die betreffenden Herren es am offenen
Wirtshaustisch erzdhlten. Sie erklidrten in dieser oder
jener Frage: Wir sind ganz mit euch einverstanden,
thr habt recht, aber wir konnen nicht anders stim-
men, unsere Fraktion hat so beschlossen und wir miis-
sen ihre Parole befolgen. Hat der Herr Regierungs-
prisident, wie er seine Satze niederschrieb, daran
gedacht, dass in allen Fraktionen und namentlich
in der freisinnigen Fraktion, der er angehort, das
Verhalten der Partei und der einzelnen Mitglieder
durch Beschluss bestimmt wird, von dem der ein-
zelne nicht wohl abgehen kann, wenn er sich nicht
unter Umstdnden, je nach der Wichtigkeit der Frage,
Rekriminationen aussetzen will. Speziell in der Pro-
porzfrage wurde mir von verschiedenen Mitgliedern
der freisinnigen Partei erkldrt, sie sehen ein, dass der
Proporz gerecht sei; andere, zahlreichere sagten, sie
seien nicht Freunde des Proporzes, aber sie sihen
ein, dass er kommen miisse; einer bemerkte sogar,
das sehe bald einmal jedes Kind ein, dass der Pro-
porz kommen werde — hoffentlich ist niemand da,
der es nicht einsieht, sonst muss er sich mit diesem
Herrn Kollegen auseinandersetzen. Also, der Proporz
miisse kommen, und er sehe auch nicht ein, warum
man jetzt nicht einlenke und die Sache selbst mache,
statt dass sie dann gezwungenerweise eingefiihrt wer-
den miisse; aber die Haltung der Fraktion sei nun
einmal so und man kdénne nicht anders. Was ist nun
da von der personlichen Freiheit des Wihlers und
sogar des Gewdhlten noch zu merken? Nicht ein-
mal der Gewéhlte ist mehr frei. Und die Freisinnigen
halten eine stramme Disziplin, obschon sie uns im-
mer halb mit Bewunderung, halb mit Tadel, indem sie
es als etwas Ungehoriges hinstellen wollen, die
stramme Disziplin unserer Partei zum Vorwurf ma-
chen. Aber sie tun ja genau das gleiche. Herr Dr.
Diirrenmatt hat gestern bereits darauf aufmerksam
gemacht, wie es unangenehm vermerkt wurde, dass in
der Steuergesetzkampagne verschiedesne Herren die
Parteiparole nicht befolgt haben, und dass man ihnen
drohte, man werde ihnen den Kranz vom Haupt her-
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unterholen. Herr Biihlmann, Vater, von Grosshdch-
stetten und Herr Rufener von Langenthal haben die
Krinze noch immer auf dem Haupt und Herr Scheu-
rer hat sie noch nicht heruntergeholt. Ja Herr Scheu-
rer habe sogar kurz nach dieser fiirchterlichen Droh-
ung mit Herrn Biithlmann friedlich und gemiitlich ge-
tafelt. Aber immerhin die Drohung war da, man hat
sie von autoritativer Seite ins Land hinausgerufen
und wir wissen, dass die Krinze diesmal nur des-
halb nicht heruntergeholt wurden, weil wie dem Fuchs
die Trauben, so hier den offiziellen Parteileitern die
Krinze zu hoch oben waren. Sie konnten ihn bei
Herrn Biithlmann nicht erreichen, dagegen wehe dem,
der das mittlere Militirmass des politischen Frei-
sinns in der dussern Stellung nicht oder nur wenig
tiberschreitet, dem wird der Kranz nicht schlecht ab-
genommen, der kann dann sehen, wo er bleibe. Ich
weiss, dass die Angst, in den materiellen Interessen
personlich oder in der Gegend, die der Betreffende
vertritt, geschidigt zu werden oder sonstige Nachteile,
die einer vom Terrorismuss der Partei befiirchtete,
schon viele freisinnige Mitglieder des Rates davon
abgehalten haben, in dieser oder jener Frage mit
uns zu stimmen, und es sind verschiedene Herren
hier in diesem Saale, die sich deshalb nachher schon
mehr oder weniger entschuldigten, weil man ihre per-
sonliche Gesinnung kannte und erstaunlicherweise
sehen musste, wie sie ihre Stimme gegen ihre eigene
Ueberzeugung abgaben. Das alles unter dem Majorz!

Herr Kasimir Folletéte hat die freisinnige Mehrheit,
die sich immer erhebt, um die Minderheiten zu bo-
digen, «Wald» genannt. Das ist immer noch ein organi-
sches Wesen. Mir hat die Sache einen andern Ein-
druck gemacht. Mir kommt es vor, als ob sich da
jeweilen eine Mauer, also etwas ganz Unorganisches,
Unbelebtes erhebe, wenn es gilt, einen noch so be-
rechtigten Wunsch oder eine Anregung der sozialdemo-
kratischen Fraktion niederzustimmen. Das reimt sich
mit der gerithmten persénlichen Freibeit des Gewéhl-
ten und des Wahlers nicht zusammen, und man muss
sich billig verwundern iber diesen Majorzpharisiis-
mus und diese Majorzheuchelei, welche die Fehler
und Méngel, die Schwichen und Laster des Major-
zes schlankweg und feuchtfrohlich dem Proporz ins
Schuldbuch schreibt, wihrend alle diese Fehler und
Méngel erwiesenermassen dem Majorz anhaften.

Als dritter Vorwurf gegen den Proporz wird ins
Feld gefiihrt, «dass dieses System den Keim der Auf-
I6sung in die geschichtlich gewordenen Parteien trage,
um an deren Stellen Interessengruppen treten zu las-
sen, deren Leitstern nicht mehr das Wohl des ge-
samten Landes, sondern nur das Wohl ihrer beson-
dern Klasse oder Partei sei, das Streben, dieser zu
Macht zu verhelfen. Ueber den Parteien stehe aber
das Wohl der Gesamtheit.» In diesen Worten ist eine
geschichtliche Auffassung niedergelegt, die ich mit
Erstaunen von einem gebildeten Manne, wie Herr
Lohner es ist, 4ussern hore. Wie wenn ein Wahl-
verfahren, ein Wahlsystem den Keim in sich tragen,
die Veranlassung sein konnte, geschichtliche Parteien
zu zersetzen und an deren Stelle Interessengruppen
treten zu lassen! Es wundert mich, dass Herr
Lohner und andere, die vielleicht dieser Meinung sind,
es nicht einsehen, dass die Bildung dieser Interessen-
gruppen nicht von einem Wahlverfahren abhingig,
sondern das Produkt der ganzen sozialen und wirt-
schaftlichen Entwicklung ist. Wenn kein Mensch je-
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mals an den Proporz gedacht hitte, wenn man in
der ganzen Welt davon nichts wiisste, so wiirden die
Erscheinungen, die wir heute iibrigens bereits haben,
die aber der Regierungsbericht vom Proporz befiirch-
tet, selbstverstindlich sowieso bestehen. Alles, was
hier dem Proporz als Folge zugeschrieben wird, be-
steht heute schon. Wir haben diese Interessengrup-
pen bereits. Es kann sich also nicht darum handeln,
daraus ein Argument gegen den Proporz zu schmie-
den.

Es ist auch falsch, wenn man im Verlaufe dieses
Gedankenganges sagt, die Sozialdemokratie leugne die
Gemeinsamkeit der Interessen, sie leugne sie als etwas
Erstrebenswertes. Durchaus nicht, sondern wir kon-
statieren nur, dass diese Gemeinsamkeit der Interes-
sen nicht bestehe und dass deshalb, weil sie nicht
besteht, auch Art. 23 von jeher ein toter Buchstabe
geblieben sei. Wir legen nur den Finger auf die
Wunde und weisen die Wunde nach, wihrend die
Regierung und viele andere hier und im Lande her-
um meinen, wir hétten diese Wunde gemacht, wir
hétten diese Verwundung erzeugt. Wir konstatieren
nur ihr Vorhandensein, aber wir wollen sie heilen,
wir leugnen die Zusammengehorigkeit, den Solidari-
titsgedanken nicht. Ist es nicht eigentiimlich und ge-
radezu licherlich, wenn man einer Partei, die in ihrem
Programm, in ihren Folgerungen und ihren Zielen,
sowie in ihrer praktischen Betitigung, in ihrem poli-
tischen und gewerkschaftlichen Emanzipationskampfe
der hochste Ausdruck des Solidarititsgedankens ist,
vorwirft, sie leugne die Solidaritit der Interessen, die
Solidaritidtsidee. Nein, meine Herren, weil diese Zu-
sammengehorigkeit, diese Solidaritit der Interessen
in der heutigen kapitalistischen Gesellschaft nicht
besteht, deshalb sind tiberhaupt Sozialdemokraten da,
sonst existierten sie gar nicht. Wir Sozialdemokraten
sind ja aus dem schrecklichen Missverhidltnis, dass
die sozialen Interessen sosehr divergieren, entstanden
und unsere Forderungen gehen dahin, dass diese In-
teressenverschiedenheit behoben werden mochte. Wir
erblicken alle Ungerechtigkeiten, Elend, Kummer, Not
und Sorge, alle diese Tiefstinde der Kultur darin, dass
die Produktionsmittel nicht nationalisiert sind. Wir
sind die Nationalisten pur sang. Wir wollen die Pro-
duktionsmittel nationalisieren, vergemeinschaftlichen,
der Gesamtheit tiberweisen. In welcher Partei und
in welchem Parteiprogramm driickt sich der Soli-
darititsgedanke in dieser prononcierten und potenzier-
ten Weise aus? In keiner andern, nur in unserer, und
Sie kommen uns mit dem Vorwurf, wir hitten kein
Verstindnis fiir die Solidarititsidee, wir, die wir
nur von ihr leben. Wir wollen der grossen Masse
des besitzlosen, des armen, gedriickten Volkes erst
ein Vaterland schaffen, und die Gemeinsamkeit
der Interessen, die Solidarititsidee, was heisst das
anders als Vaterland? Wir wollen der grossen Masse
des Volkes aus dem gegenwirtigen Stiefvaterland
durch die Herbeifithrung der sozialistischen Gesell-
schaftsordnung erst ein wahres Vaterland schaffen,
wir sind also im hdchsten Grade national, patriotisch,
und deshalb weil wir das sind, heisst man uns «vater-
landslose Gesellen», unpatriotische Leute! Wir wol-
len durch den Proporz nur einen kleinen Schritt weiter
gehen in der Verfolgung der fortschrittlichen und im
hochsten Masse freisinnigen Ideen, denen unsere Par-
tei huldigt, indem wir hier, wo es sich einfach um
die Verleihung des gleichen Wahlrechts fiir alle han-
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delt, am weitern Ausbau der Demokratie, an der
Forderung des Solidarititsgefiihls sdmtlicher Volks-
klassen arbeiten wollen. Tausende und Zehntau-
sende, die durch den Majorz verstimmt sind und
sich zuriickgesetzt fiihlen, weil ihre Stimme nie
eine Stimmkraft ausiiben kann, von den Urnen weg-
bleiben und sich am offentlichen Leben nicht mehr
beteiligen, wollen wir an den 6ffentlichen Angelegen-
heiten wieder interessieren. Wir wollen wieder ma-
chen, dass sie Freude am Vaterland haben, soweit sie es
als Besitzlose haben koénnen, Freude wenigstens in-
sofern, als ihnen nicht der bittere Stachel im Ge-
miit festsitzt, dass sie nicht einmal das primitivste
Recht in einer biirgerlichen Demokratie, das Wahl-
recht ausiiben konnen. Denn wir besitzen ja das
gleiche Wahlrecht nicht, weil die Stimme, die ein
Angehoriger der Minoritdt abgibt, eben keine Wahl-
kraft hat. Und wenn diese Stimme Wahlkraft hat,
so geschieht es in sehr vielen Fillen in der Weise,
dass wir selbst wieder durch den Majorz gezwungen
sind, Unrecht zu begehen. Wenn, wie Herr Regie-
rungspréasident Lohner rithmend hervorgehoben hat,
die anerkannten Wortfithrer der sozialdemokratischen
Partei hier sitzen, so verdanken wir es lediglich der
brutalen Majorisierung, der brutalen Vergewaltigung,
zu der wir durch das Majorzsystem gezwungen waren.
Wenn wir iiberhaupt eine Vertretung haben wollten,
so mussten wir in unserm Wahlkreis, wo wir die
sieben Grossratssitze innehaben, die Freisinnigen und
Konservativen des Stimmrechts berauben und dort
dasselbe gewalttitige und gemeine Mittel anwenden,
wie Sie im ganzen Kanton, ndmlich den Majorz.
Ich habe das von jeher empfunden und eben-
falls in meiner Motionsbegriindung vor zwei Jah-
ren darauf aufmerksam gemacht. Es ist mir immer
ein unangenehmes Gefiihl, dass ich mit sechs andern
Genossen Vertreter eines Wahlkreises bin, in dem
keine Angehérigen der freisinnigen und der konser-
vativen Partei gewidhlt werden konnten, weil wir sie
mit unserer Majoritit niederstimmten, niederstimmen
mussten. Aber der Unterschied zwischen uns, die
wir gezwungenerweise so vorgehen mussten, und Ihnen
ist der, dass wir dieses Unrecht empfinden: fiir uns
selbst da, wo Sie uns unterdriicken, und fiir die
andern da, wo wir sie unterdriicken miissen. Wir
mochten dieses Unrecht fiir alle abschaffen. Helfen
Sie uns doch, dieses Unrecht, das alle aneinander be-
gehen, Sie nur in viel stirkerem Masse, weil Sie die
Macht dazu haben, zu beseitigen.

Da mdchte ich nun absehen von allen technischen
Fragen des Systems, von den andern Argumenten, ob
dieses System fiir richtig befunden werde oder nicht,
von all den kleinlichen Bedenken, die gestern die Her-
ren Lohner und Pfister angefiihrt haben, und Sie nur
auf ein Argument aufmerksam machen, das meines
Erachtens das stirkste sein sollte, auf das Argument
der politischen Klugheit. Diese sollte einen staats-
minnisch angelegten Kopf veranlassen, sich zusagen :
Ich als Mitglied oder vielleicht gar als fithrender Mann
der herrschenden Partei will meinen Namen fiir alle
Zeiten mit diesem grossen Fortschritt verkniipfen,
mit dieser Wahlreform, die eine organische Folgerung
aus dem demokratischen Gedanken ist;ich will es tun
nicht aus personlichem Ehrgeiz, sondern weil ich als
Fiihrer dieser Partei einsehe, dass das Proportigonal-
wahlsystem nicht nur fiir die absterbenden und die auf-
strebenden Parteien gut ist, sondern auch sehr gut
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fiir die Mehrheitspartei, weil sie dann gezwungen ist,
eine scharfe Kontrolle neben sich zu haben, immer
griin zu bleiben, immer gewissenhaft die Angelegen-
heiten des Staates zu besorgen, und weil sie nicht
wissen kann, ob sie nicht einmal selbst zur Minder-
heit werden konnte und dann die Annehmlichkeit, von
der Mehrheit unterdriickt zu sein, am eigenen Leibe
erfahren miisste. Nicht zum mindesten sollten die
fiihrenden Minner der herrschenden Partei auch aus
dem Grunde sich entschliessen, der Wahlreform zuzu-
stimmen, weil so die Unfruchtbarkeit beseitigt wiirde,
zu der wir alle durch das Hintanhalten der Wahl-
reform hier verdammt sind. Herr Kommissionsprisi-
dent Pfister hat gestern auf den Proporzkanton Solo-
thurn hingewiesen und gesagt, dass dert das Lehrer-
besoldungsgesetz verworfen worden sei und {iberhaupt
nichts mehr durchgehe. Er hitte auch auf einen
andern Kanton hinweisen kdénnen, wo gar nichts mehr
angenommen wird, wo die offentlichen Verhiltnisse
geradezu traurig liegen, wo inbezug au: das politische
Leben ein Tiefstand zu verzeichnen ist wie in keinem
andern Kanton — auf den vorbildlichen Mustermajorz-
kanton Aargau. Aber nach Aargau kommt gleich der
Kanton Bern. Wenn ich bei der herrschenden Partei
wire und dort etwas zu sagen hitte, dann wire es
fir mich ein Stolz und eine Freude, dort fiir den
Proporz zu wirken, weil ich aus innerster Ueber-
zeugung, ganz abgesehen von meiner Parteizugehorig-
keit, Anhidnger dieses Systems bin und bleibe, und
solange ich noch lebe, dahin wirken werde, dem Pro-
porzgedanken zum Durchbruch zu verhelfen. Ichhabe
von den Herren Kunz, Konitzer und andern Méinnern,
die sowohl die Geschifte Ihrer Partei als Ihres Staa-
tes leiten — es ist [hr Staat, denn Sie leiten ihn ja;
am Leiten nehmen wir nicht teil, wir diirfen nur
hie und da zusehen — erwartet, dass sie suviel staats-
minnischen Sinn und Geist besédssen, um von diesem
Standpunkte aus diesmal die Wahlreform verwirklichen
zu helfen. Leider ist es nicht geschehen, der Regierungs-
rat hat mit 8 gegen 1 Stimme beschlossen, lhnen zu
empfehlen, es sei der Motion der Proporzminderheiten
keine weitere Folge zu geben. Ich bedaure das, weil
ich weiss, dass sowohl Herr Kunz als Herr Konitzer
nicht prinzipielle Gegner des kantonalen Proporzes
sind und dass sie unter Umstédnden je nach der Lage
der innern Verhiltnisse, wenn auch nicht eine Liebes-
heirat, so doch eine Vernunftehe mit der Madame
Proportionelle eingehen wiirden. Ich denke, die Ver-
hiltnisse sind gegenwirtig so, dass wir den toten
Punkt in unsern innern Zustinden iiberwinden miis-
Es harren soviele Aufgaben im Staat der Er-
ledigung; ich will sie nicht auffithren, ich habe
es bei frithern Gelegenheiten getan, Sie kennen sie
alle, einige der wichtigsten sind gestern schon genannt
worden. Es sind ihrer soviele, dass wir eben diese
nationale Solidaritit in unserm Kanton herstellen miis-
sen, um geeinigt an die Losung dieser staatlichen Auf-
gaben heranzutreten. Diese Solidaritit werden Sie
nicht anders herstellen koénnen als durch die Ein-
fihrung des Proporzes. Tun Sie diesen Schritt, und
Sie werden spéter nicht begreifen kdnnen, dass Sie
ihn nicht frither getan haben. Ich empfehle Thnen,
der Motion weitere Folge zu geben und den Proporz
im Kanton Bern einzufiihren. (Beifall).

Biihler (Bern). Ich ergreife das Wort zu einer
personlichen Bemerkung. gegeniiber Herrn Grossrat
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Moor, der in seiner Rede fiir den Proporz gesagt hat,
dass Herr Kollega Zgraggen im letzten Wahlfeldzug
in der Stadt Bern vom «Bund» besudelt und beschimpft
worden sei. Ich werde vor dem Grossen Rat auf
die Pressepolemik grundsitzlich nicht eintreten, muss
aber eine tatsichliche Berichtigung anbringen, um
der Wahrheit die Ehre zu geben, der Wahrheit, von
der Herr Kollega Moor eben soviel gesprochen hat.
Ich muss den Vorwurf, der «Bund» habe Herrn Zgrag-
gen beschimpft und besudelt, mit aller Entschieden-
heit zuriickweisen (Zuruf: Kiihn!). Was der «Bund»
geschrieben hat, entspricht den Tatsachen (Zuruf:
Ist nicht wahr!), betrifft tatsdchliche Vorkommnisse
und Verhéltnisse (Zuruf: Ist nicht wahr!), und wenn
irgendwelche unwahre Angaben mitunterlaufen sein
sollten, so hat der «Bund» Herrn Zgraggen Raum zur
Rechtfertigung gegeben (Ruf: Ist nicht wahr!). Herr
Zgraggen ist der allerletzte, der sich dariiber bekla-
gen kann, denn die «Tagwacht» hat zuerst den frei-
sinnigen Kandidaten, sobald er aufgestellt war, ange-
griffen. Eine Abwehr war also schon zum vornherein
geboten, und Herr Zgraggen kann sich um so weniger
beklagen, als fiir ihn sowohl in den Wahlaufrufen,
wie im Organ der Sozialdemokraten, in der «Berner
Tagwacht», als beste Empfehlung mit Fettdruck ge-
rade eine Empfehlung vorgebracht wurde, die der
«Bund» seinerzeit Herrn Zgraggen ausgestellt hatte,
als es sich darum handelte, ihn zum Suppleanten des
Bundesgerichts zu wihlen. Wenn also der «Bund»
sich einen Vorwurf zu machen hiitte, so wire es der,
dass er Herrn Zgraggen vielleicht zuviel Lob spendete;
aber Herr Zgraggen und seine Partei sind die letzten,
die daraus dem «Bund» einen Vorhalt machen kénnten.

- Hadorn. Ich weiss gut, dass die Meinungen iiber
den Proporz gemacht sind und weiteres Reden sehr
wenig Zweck hat. Aber nachdem die Vertreter der
Minderheit der Kommission hier so ausgiebig zum
Wort gekommen sind, mdgen Sie einem Mitglied der
Kommissionsmehrheit aus ldndlichen Verhédltnissen
noch einige wenige Bemerkungen gestatten.

Ich habe bereits in der Kommission erklirt, dass
die Frage der Einfithrung des Proporzes in meinen
Augen weniger eine Frage der Macht oder des Rechtes
ist als vielmehr in erster Linie eine Frage der Zweck-
missigkeit fiir unsere ldndlichen Verhiltnisse. In der
Stadt und in grossern Gemeindewesen mit ausgespro-
chenen Parteiverhéltnissen ist der Proporz maglicher-
weise sehr wohl am Platz, aber ich kann mir nicht
vorstellen; dass er in einfachen ldndlichen Verhiltnis-
sen mit den guten Wirkungen, die man sich davon
verspricht durchfiihrbar sei. Die Gelehrten sind darin
einig, dass der Biirger unter dem Proporz nur dann
mit seiner Stimme zur Geltung kommt, wenn er sich
einer bestimmten Partei anschliesst und sich auf ein
bestimmtes Parteiprogramm verpflichtet. Wie steht
es damit in unsern ldndlichen Verhiltnissen? Der
Wabhlkreis, den ich hier vertrete, zéhlt rund 2700
Stimmberechtigte. Wir haben nun in unserm Amts-
bezirk eine freisinnig-demokratische Partei mit etwa
120 Mitgliedern, eine jungfreisinnige Vereinigung mit
47 Mitgliedern und in Spiez eine Arbeiterorganisation,
deren Mitgliederzahl mir nicht genau bekannt ist,
von der ich aber weiss, dass sie nicht sehr zahlreich
ist. Wir haben alles in allem etwa 180 Stimmberech-
tigte, die einer bestimmten Partei angehéren. Ich
erwihne nebenbei, dass die Konservativen in un-
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serm Wahlkreis nicht organisiert sind, was aber nicht
hindert, dass jahrelang bei uns, und zwar jeweilen mit
der grossten Stimmenzahl, ein Mitglied des Grossen
Rates gewihlt wurde, das der konservativen Fraktion
des Rates angehorte. Also von 2700 Stimmberech-
tigten gehoren etwa 180 oder 69/, einer bestimmten
Partei an, aber die iibrigen 949/, konnte niemand
dazu bringen, dass sie sich einer bestimmten Partei
anschliessen und sich auf ein Parteiprogramm ver-
pflichten wiirden. Sie wollen frei sein und sie wech-
seln ihre politische Stellung je nach Laune oder be-
sonders nach ihren 6konomischen Verhiltnissen. Wenn
im Herbst der Verkauf gut geht und sie ein paar
Finfliber im Sack haben, dann sind sie freisinnig.
Wenn die Verhiltnisse ungiinstig sind, wie z. B. jetzt,
wo wegen der Grenzsperre der Handel lahmgelegt ist,
gehoren sie so ausgesprochen zur Opposition, dass die
Fiihrer der Minderheiten ihre helle Freude daran ha-
ben konnten. Das wechselt im Jahr mitunter ein-,
zweimal und es miisste also sehr hiufig ein Wechsel
der Vertreter stattfinden. Ich glaube, dass bei der-
artigen Verhiltnissen der Proporz nicht zur Geltung
kime, und deshalb lehne ich ihn ab.

Herr Moor hat uns in der Kommission mit seiner
ganzen treuherzigen Offenheit und in aller Liebens-
wiirdigkeit erklirt, der Freisinn miisse den Proporz
annehmen, denn er pfeife auf dem letzten oder we-
nigstens vorletzten Loch; da es nur mehr eine Frage
von Tagen oder Jahren sein konne, dass die gegen-
wirtige Mehrheit des Grossen Rates sich in eine Min-
derheit verwandeln werde, so koénne einer, der nicht
ganz von Gott und seiner gesunden Vernunft verlas-
sen sei, nichts gescheiteres tun, als sich an den Stroh-
halm Proporz anklammern, wenn ihm an seinem Ses-
sel noch irgendwie gelegen sei. Das scheint mir just
das Argument zu sein, das uns anstidndigerweise daran -
hindern muss, dieses Experiment zu wagen. Ich ver-
trete meinen Wahlkreis schon seit 26 Jahren und bin
mir bewusst, nie die Parteinummer gewesen zu sein,
von der gestern die Rede war. Wenn ich es gewesen
wire, hitte ich weniger auf die Ohren bekommen, als
es tatsichlich der Fall war. Ich habe mir immer eine
eigene Meinung zu bilden gesucht und immer nach
meiner Ueberzeugung gehandelt. Wenn mir nun die
Minderheitsparteien einen Rettungsgiirtel zuwerfen
wollen, damit ich mich fiir den Fall, dass die Mehr-
heit sich in eine Minderheit verwandeln sollte, retten
konnte, so lehne ich das dankend ab. Wenn meine
Wibhler eines Tages finden, dass sie durch einen Volks-
parteimann oder einen Sozialdemokraten besser ver-
treten seien, so nehme ich es ihnen nicht iibel; ich
bin dann froh, wenn ich mich eine Zeitlang in der
Opposition befinde und schimpfen kann. Es war
gestern nur von der Macht die Rede, welche die
Mehrheit sich anmasse, aber nicht von der Verant-
wortlichkeit, welche die Mehrheitspartei im Rat und
Volk seit 60 Jahren auf sich genommen und getragen
hat. Ich habe die Ueberzeugung oder hoffe es we-
nigstens, dass sie diese Verantwortlichkeit noch lin-
ger, als Herr Moor erwartet, tragen werde. Aber wenn
seine Hoffnungen eines Tages wirklich in Erfiillung
gehen sollten, dann will ich auch kein Mandat und
keinen Sessel von Proporzgnaden, sondern trete sie
lieber den andern ab.

M. Rossel. Je ne
temps. Les grands discours sont prononcés.

veux pas vous retenir long-
Il est
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impossible d’arriver avec des arguments nouveaux,
mais je tiens cependant 4 dire I'impression que nous
a faite la discussion sur ce sujet important, notam-
ment I'impression que nous a produite le discours
de M. Jobin.

Les discours prononcés aujourd’hui n’ont pas fait
changer d’opinion & ceux qui ont étudié la question de
la proportionnelle. Personellement, ayant vécu dans
différentes localités pratiquant divers systémes de
vote, je suis absolument persuadé que pour nous la
proportionnelle n’aménera chez nous rien de bon, parce
que j’ai fait I'expérience que la proportionnelle exci-
tait beaucoup plus a la guerre qu'a la paix et qu'’il
est possible, au moyen des différents systémes de
représentation proportionnelle, d’arriver a des résul-
tats quelquefois trés inattendus.

Au point de vue théorique, a-t-on dit, la propor-
tionnelle est la plus belle chose qu’on puisse imaginer,
Oui, mais simplement au point de vue théorique. Du
cOté pratique, ce n’est absolument pas le cas. Je
citerai simplement le fait qu’au moyen des différents
systémes de représentation proportionnelle, il n’est pas
difficile & un parti d’éliminer du parti adverse précisé-
ment des citoyens que ce parti tient particuliérment
a4 conserver moyennant certaines manipulations in-
telligentes, qui manquent de noblesse mais que permet
la loi; il est aussi facile de remplacer dans le parti
de I'opposition un candidat que ce parti voudrait con-
server. Les élections communales de la ville de Berne
fournissent suffisamment d’exemples & ce sujet.

M. Moor, aujourd’hui, a constaté lui- méme qu’il
existe une certaine proportionnalité au Grand conseil;
il est vrai que cette proportionnalité est facultative,
acceptée par la majorité du Grand conseil. Dans
le canton de Berne, le peuple demande que les minori-
tés soient représentées; elles le sont en effet, et c’est
un devoir démocratique qu’elles soient représentées.
Pour nous, il s’agit d'un principe qui sera toujours
respecté, mieux encore pour la proportionnelle facul-
tative que dans le cas ou la proportionnelle serait in-
troduite obligatoirement. Du moment qu’il est con-
staté que par le systéme proportionnel la majorité
parvient & éliminer ceux que la minorité voudrait
avoir au nombre de ses représentants, qu'une minorité
parvient, et cela légalement, parvient par une savante
manoeuvre a éliminer de la majorité ceux qu’elle tient
4 éloigner et que la majorité voudrait conserver dans
ses rangs, le systéme proportionnel n’est acceptable,
comme on l'a parfaitement dit, qu'au point de vue
théorique.

Ce n’est pas seulement pour constater ce fait que
j'ai pris la parole, c’est aussi pour rappeler un sou-
venir historique. M. Jobin a comparé la représen-
tation proportionnelle & une arme chargée & balle.
I1 a dit que la minorité devait posséder une arme, et
que cette arme devait &tre chargée a balle de maniére
a pouvoir s’en servir et se défendre d’'une maniére
efficace vis-a-vis des majorités. On ne peut pas
dire les choses d’'une maniére plus caractéristique.
La proportionnelle, & mon avis, est en effet un fusil
dont on se sert pour tirer sur les partis adverses, et
aussitét que vous vous servez d’armes aussi dangereu-
ses dans les luttes politiques, il est évident que vous
arrivez 4 des résultats qui ne sont pas en faveur
du développement économique, mais d’une guerre
permanente.
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M. le conseiller d’état Burren a donné un autre
exemple. Il a comparé la proportionnelle & un baro-
meétre. M. le conseiller d’état Burren n’est pas un
homme hostile; il enléverait plutét au fusil sa balle
quand il verrait que les luttes deviernent trop pro-
noncées, désavantageuses au développement général.
Il me plait de voir la proportionnelle comparée &
un baromeétre, mais c'est une erreur d’étre confiant
dans ce barométre. Le barométre monte et descend
et indique par 14 que le temps est variable. Mais
combien de fois, quand nous tapotons cet instrument,
nous le voyons monter quand il pleut et descendre
par le beau soleill La comparaison de M. Burren
n'est donc par conséquent pas exacte non plus. On
croit devoir avoir une confiance aveugle dans un
systéme politique et quand on l’étudie au point de
vue pratique, il est absolument comme le barometre,
il indique trés rarement la situation, mais, et souvent,
le contraire.

Ce qui a é:¢ dit dans nos séances, dans de grands
discours en faveur de la proportionnelle nous a con-
vaincu davantage que nous sommes dans le vrai en
constatant que ce systéme présente pour le canton
de Berne plus de désavantages que d’avantages. Nous
vous sommes reconnaissants, messieurs, de vous étre
donné la peine d’exposer la question dans tous ses
détails, de I'avoir montrée sous toutes ses faces;
le protocole du Grand conseil contiendra a ce sujet une
littérature intiressante a4 consulter. Ce ne sera cer-
tainement pas un désavantage pour nous de lire le
beau discours de M. Jobin et de faire lire ce discours,
non seulement dans le canton de Berne, mais dans
d’autres cantons et notamment dans le canton de Fri-
bourg ol ses arguments ne manqueront certainement
pas leur effet:

M. Boinay. Je regrette infiniment que M. Jobin
ait été obligé de s’absenter ce matin, car j'ai la con-
viction qu’il aurait répondu victorieusement & 1'argu-
mentation de M. Rossel.

M. Rossel commence par décerner 4 son parti un
certificat élogieux concernant ce qu'on appelle la
représentation des minorités.

M. Moor, ce matin, vous a dit ce qu’était la re-
présentation des minorités: «la faillite de la pro-
portionnelle». Comme on entend et pratique cette
représentation dans certains milieux, c’est absolument
I'avilissement humain — c’est obliger un citoyen a
détenir de ses adversaires politiques 1n mandat qu’il
doit exercer selon sa conscience et les principes du parti
auquel il appartient. Mais, dans la pratique, il arrive
souvent qu'un mandataire ainsi élu se trouve placé
entre sa conscience et la crainte de déplaire au parti
adverse auquel il doit sa nomination. Que doit il
faire alors? S’abstenir et quitter la salle des délibé-
rations. Je connais des citoyens nommés qui ont
été obligés en quelque sorte de renoncer a leur mandat
dans l'impossibilité ou ils étaient de l’exercer encore
avec dignité et honneur.

M. Rossel nous a dit que le parti radical s’est
toujours appliqué a4 donner une représentation aux
minorités.

M. Rossel aurait bien fait de nous donner des
exemples de ce qu’il appelle la représentation des
minorités dans le Jura ou, depuis 1874, les luttes
politiques étaient extraordinairemen: vives. Nous
avons dd, pour y mettre un terme, pour faire cesser
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les plaintes incessantes qui parvenaient au Grand
conseil, conclure ce que l'on appelle la conciliation et
nous entendre pour éviter ces luttes continuelles. Il
parait qu’elles veulent recommencer, car dans certains
milieux on estime qu'ill y a 14 un état de choses
incompatible avec le caractére jurassien!

Eh bien, que M. Rossel dise quelle représentation
proportionnelle a été appliquée au Jura pendant plus
de quarante ans en ce qui concetne les élections au
Conseil national. Pendant longtemps les conserva-
teurs réussirent & faire de 8000 4 9000 voix, tandis
que les libéraux faisaient 300, 500 voix de plus.
S’ils ne les faisaient pas, ils les trouvaient d'une
maniére quelconque, et ainsi ils détenaient les cing
mandats. II a fallu lintervention des Chambres
fédérales pour mettre un terme & ce scandale. Ce
n’est pas le parti libéral du Jura qui a fait cesser
cette situation anormale, ce sont les Chambres fédé-
rales qui ont trouvé qu'une pareille injustice avait
assez duré.

Nous avons été des années & n’avoir rien a dire
pour la nomination de nos préfets et de nos présidents
de tribunaux. On nous imposait des hommes que
nous avions rejetés, au scrutin, des hommes dont nous
ne voulions pas et qui acceptaient des mandats que
le Grand conseil leur délivrait pour écraser chez nous
les majorités qui les avaient repoussés.

Voila ce que dans le Jura on appelait alors la
représentation des minorités. Il est vrai qu’il se
produit aujourd’hui dans nos districts, je dois le
dire avec satisfaction, un mouvement qui tend a la
représentation proportionnelle; on y arrivera, mes-
sieurs les radicaux, vous y arriverez forcément.

M. Jobin, dans son discours de hier, ne nous a pas
dit ce que veut bien lui préter aujourd’hui M. Rossel.
Il n’a pas demandé des fusils chargés pour combattre
la majorité. Il a simplement déclaré qu’avec le
systéme majoritaire, la lutte était inégale, parce que
vous, majorité, vous avez des fusils chargés et nous,
des fusils sans munition. M. Jobin n’a pas demandé
de fusils pour faire la guerre, il a demandé, pour
la minorité, des munitiéns, c’est & dire le moyen pour
celle-ci, delutter avec la majorité & armes égales, pour
que chacun obtienne ce qui lui revient, selon ses forces
et son droit. Au point de vue communal, le parti
auquel j’appartiens a appliqué la représentation pro-
portionnelle volontaire. Dans le district de Porren-
truy, qui compte 35 communes, partout ou le parti
conservateur est en majorité il a su faire une place
a4 la minorité dans les conseils communaux. Par
contre, dans les communes ou le parti libéral est
en majorité, comme & Bonfol et Fontenais, la minorité
est systématiquement mise & I'écart, car ce parti
ne veut pas entendre parler de concession.

Voila ce qui se passe en général dans le Jura ca-
tholique.

On a parlé de Fribourg et on a demandé comment
il se fait que dans ce canton conservateur on ne donne
aucune représentation a la minorité dans le gouverne-
ment. Mais actuellement, si la minorité n’est pas
représentée au sein du conseil d’état, ce n’est pas
la faute de M. Python. On sait que le parti libéral,
qui avait certainement droit & une représentation
dans cette autorité, a refusé la représentation qu’on
lui offrait et a fait démissionner son représentant.
C’est 1a l'affaire de ce parti. Il ne faut pas prendre
seulement 1’exemple du canton de Fribourg en con-
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sidération. Celui de Lucerne, ol la majorité est con-
servatrice, a aussi introduit la proportionnelle. Dans
beaucoup d’autres on fait preuve de libéralisme et
on a introduit ce systéme juste et équitable. Il ne
suffit pas de dire: «tout va bien, parce que nous
sommes les maitres, parce que nous avons le pou-
voir, il faut songer que dans une république digne de
ce nom chacun doit pouvoir dire son mot quand il
s'agit des affaires publiques».

Je n’en dirai pas davantage. Je voulais simplement
réfuter 'argumentation de M. Rossel et vous prouver
qu’il est inexact que son parti pratique la proportion-
nelle.

Notre collegue a ajouté: j’ai connu un conservateur
qui disait: vous, libéraux, vous nous devez des con-
cessions, accordez-les nous; quant 4 nous, conser-
vateurs, nous ne vous devons rien.

Je voudrais bien que M. Rossel nous dise quel
est ce conservateur. Je le mets au défi de le nommer.
En disant cela il a tout simplement voulu parodier
une parole attribuée & Louis Veuillot, auquel on a
fait dire en parlant du libéralisme, & peu prés ce qui
suit: «vous, libéraux, vous nous devez des conces-
sions, de la tolérance, parce que c’est dans vos prin-
cipes; mais, nous, catholiques, nous avons des prin-
cipes qui nous interdisent de vous faire une conces-
sion quelconque.

Eh bien, M. Rossel, parcourez les oeuvres de
Veuillot; ce propos n’y figure pas; on le lui a at-
tribué comme vous attribuez ce mot au conservateur
imaginaire dont vous venez de parler.

Grimm. Herr Regierungsprasident Lohner hat
gestern in seinem Votum zur Begriindung des Stand-
punktes der Mehrheit des Regierungsrates meinen Na-
men in die Diskussion hineingeworfen und auf einen
angeblichen Bericht des sozialdemokratischen Partei-
prasidenten verwiesen. Es hat sich zwar nicht um
einen Jahresbericht gehandelt, sondern um ein Re-
ferat des Sprechenden vor dem letzten sozialdemo-
kratischen Parteitag. Ich erkldre indes frank und frei,
dass ich in jeder Beziehung und in jedem Detail
zum Inhalt dieses Referates stehe. Es ist hier nicht
der Moment, etwa Punkt fiir Punkt ausfiihrlich zu
begriinden, aber nachdem Herr Regierungsrat Lohner
von der Sache gesprochen hat, mdchte ich doch
wenigstens im allgemeinen die Auffassung wieder-
geben, die nicht nur von mir persénlich, sondern von
unserer Partei und von Kreisen, die iiber unsere
Partei hinausreichen, geteilt wird.

Ich habe am sozialdemokratischen Parteitag einen
Vergleich zwischen dem Kanton Bern und Preussen
gezogen und erklirt, der Kanton Bern halte den Ver-

gleich aus, er sei ebenso riickstindig, ebenso reak-

tiondr wie Preussen im Verhéltnis zu Siiddeutschland.
Man braucht nur auf den Gang der Beratungen von
gestern und heute zu verweisen und braucht sich
nur eines Antrages zu erinnern, der von einem Mit-
glied der Behorden in bezug auf die formalistische
Gesetzgebung des Kantons gestellt wurde, um sofort
die notigen Vergleichspunkte zu bekommen. Man
wollte nicht nur inskiinftig die Zusammensetzung des
Grossen Rates auf der Grundlage der schweizerischen
Wohnbevolkerung vornehmen, sondern noch einen
Schritt weiter gehen und der Zusammensetzung
des Grossen Rates die Zahl der stimmberechtigten
Biirger im Kanton zu Grunde legen; also einen Schritt
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mehr nach riickwirts, iiber die Motion Fonjallaz-Hoch-
strasser hinaus, einen Schritt, den man vor einer ver-
niinftigen Auffassung nicht wird verantworten kon-
nen. Wie uns berichtet wurde, haben sich in der
Kommission des Grossen Rates, die das heutige Ge-
schift vorberaten hat, fiinf Anhidnger dieses Gedan-
kens gefunden, gegeniiber sechs Stimmen, die sich ab-
lehnend verhielten, und wir werden dann im zweiten
Teil der Beratung wahrscheinlich vernehmen, in wel-
cher Art und Weise der reaktionidre Vorschlag begriin-
det werden soll. Man kann ihm ja zustimmen. Es
kommt dann vielleicht noch soweit, dass in Zukunft der
bernische Grosse Rat tiberhaupt nicht nach der Zahl
der Stimmberechtigten, sondern nach der Stiickzahl
des Rindviehs gewéhlt werden soll, um diese Ent-
wicklung konsequent zu Ende zu fiihren.

Wir haben im Kanton Bern — und da ist wiederum
der Vergleich mit Preussen durchaus berechtigt —
das Zensuswahlrecht. Das neue Gemeindegesetz,
das uns gestern ausgeteilt wurde, sieht in Art. 7
ausdriicklich vor, dass dieses mittelalterliche Zensus-
wahlrecht und damit die Ungleichheit der Biirger-
schaft weiter erhalten bleiben soll. Wir haben im
Kanton Bern die wunderbaren Ehrenfolgen. Das Urteil
iiber die Rechtsungleichheit, die auf Grund der Ehren-
folgen entsteht, mégen Sie im Bericht der baselstid-
tischen Regierung iiber das Wesen und den Inhalt
der Ehrenfolgen nachlesen, und Sie werden sehen,
dass man allerdings berechtigt ist, von einem riick-
stindigen und reaktiondren Kanton zu sprechen. Wir
haben im Kanton Bern die Bestimmung, dass wer
armengendssig ist, gleichviel ob verschuldet oder un-
verschuldet, und dass wer die Verwandtenbeitrige
fiir die Armenunterstiitzung nicht leistet, seines Stimm-
rechts, des hochsten Gutes, das die Demokratie ver-
leihen kann, verlustig geht. Dabei muss ein freisin-
niges Mitglied unseres Rates, Herr Grossrat Miihle-
thaler, in einem im Druck erschienenen Referat aus-
driicklich feststellen, dass im Kanton Bern je zirka der
24. und in der Stadt Bern je der 19. Mann aus dffent-
lichen Mitteln unterstiitzt werden muss. Ich gebe
ohne weiteres zu, eine grosse Anzahl ist durch
Selbstverschulden in Armut geraten, eine grosse An-
zahl hitte durch sein eigenes Verhalten sich dieser
Unterstiitzung erwehren konnen ; aber wir wissen auch,
dass die Armut ‘heute nicht mehr bloss die Folge des
individuellen Verhaltens des einzelnen, sondern die
Folge der allgemeinen sozialen Verhiltnisse ist. Und
‘wenn man diese Armen gleichwohl des Stimm- und
Wahlrechts beraubt, dann wird man nicht die Stirne
‘haben, zu  behaupten, das sei eine fortschrittliche
Massnahme. Ich konnte noch eine Reihe anderer
Punkte aufzéhlen, die Wort fiir Wort bestitigen, was
ich am Parteitag erkldrt habe und die mich heute
noch berechtigen, den Inhalt meiner Rede in allen
Teilen aufrecht zu erhalten.

Der Herr Regierungsprisident hat freilich erklirt,
der Kanton Bern brauche keine Arznei, er sei gesund
und kraftig. Der Grdsse nach, mag es ja sein, aber
der Inhalt der Rede des Herrn Regierungsprisidenten
hat mich doch an ein Wort von Grillparzer erinnert:

«Grundsiitze, Freund, Prinzipien sinds, die den
Staatsmann fiithren; sie haben Geltung, hilt man sie,
und lassen sich ignorieren.»

Welche Prinzipien der Herr Regierungsprisident
ignoriert hat, das hat heute morgen Herr Grossrat
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Moor ziemlich deutlich gesagt, ich brauche mich dar-
iiber nicht weiter zu verbreiten.

Man hat heute wieder, wie schon gestern, erklirt,
im Kanton Bern sei das Vertretungsverhiltnis ziem-
lich loyal, und Herr Rossel, diese Geistesleuchte des
Seelandes, hat das noch ausdriicklich unterstrichen.
Es ist aber Tatsache, dass die rund 5000 Stimmen,
die bei den Nationalratswahlen im Oberland fiir den
sozialdemokratischeh Kandidaten abgegeben wurden,
hier im Rate auch nicht durch einen einzigen Ver-
treter reprisentiert ist. Es ist Tatsache, dass der
Oberaargau, der eine ganze Reihe von sozialdemo-
kratischen Organisationen und Tausende von sozial-
demokratischen Stimmen hat, hier im Rat auch nicht
ein einziges Mandat besitzt, das der Sozialdemokratie
zukommen wiirde. Und die Wahlkreise, die heute
morgen Herr Kollega Moor vorgefithrt hat und die zu
2/, sozialdemokratische Stimmen akgegeben haben,
weisen zusammen 49 Grossrite auf, aber von diesen
ist auch nicht ein einziger Sozialdemokrat trotz der
4009/, Stimmen, die wir dort aufbringen. Wenn man
angesichts dieser Tatsachen noch erkldren will, das sei
ein loyales, ein gerechtes Vertretungsverhiltnis, dann
muss man eigentiimliche Begriffe von Loyalitit und
von einer gerechten Vertretung haben, und es scheint
einem, als ob man hier erst einmal die elementaren
Begriffe der Rechtlichkeit und Gerechtigkeit dozieren
und zur Geltung bringen miisste, bevor man mit die-
sen Herren weiter diskutieren kann.

Herr Lohner hat uns zwar gestern erklirt, es werde
einem furchtbar schwer gemacht, den Minderheiten
entgegenzukommen, und er hat damit indirekt zuge-
standen, was er bestreiten wollte: dass die Minder-
heitsvertretung, die wir jetzt haben, Gnadenbrot und
nichts anderes ist. Ich konnte Beispiel iiber Beispiel
erzihlen, um Ihnen nachzuweisen, in welcher gerade-
zu unmoralischen Weise unserer Partei Zumutungen
gemacht wurden. Wir haben einen Vertreter in Dels-
berg, und da hat die radikale Partei verlangt, dass
unsere Partei sich verpflichten miisse, wihrend so-
undsoviel Jahren ihre Stimmen bei den Nationalrats-
wahlen nicht der andern Minderheitspartei zu geben.
Das sind wunderschone Beispiele der Minderheitsver-
tretung, wie sie im Kanton Bern existiert. Und wenn
Herr Lohner gestern gesagt hat, in der Regierung sitze
kein sozialdemokratischer Vertreter und wir hitten
keinen gewollt, so vergass er nur beizufiigen, dass
wir diesen Vertreter in erster Linie deshalb abge-
lehnt haben, weil wir uns die Vertreter nicht vor-
schreiben lassen wollen, sondern Manns genug sind,
um zu beurteilen, ob der eine oder andere unscrer
Parteiangehérigen fiir diese Beamtung tauge oder nicht.
Wir verzichten auf eine Minderheitsvertretung, die
im Grunde genommen auf ein Sklavenrecht hinaus-
lduft. Es ist nichts anderes, es ist ein Sklavenrecht,
das man uns einriumen wollte, sogut wie es ein
Herrenrecht ist, das die Mehrheitspartei unter dem
Majorz zur Geltung bringen mdéchte. Fiir derartige
Rechtsverhiltnisse sind wir nicht zu haben, da haben
wir eine zu grosse Zuversicht in die allgemeine Ent-
wicklung und in die Kraft des Gerachtigkeitsgefiihs,
dass wir sagen: wir konnen schliesslich auch warten,
die Stunde wird kommen, wo man unsere Forderungen
wird anerkennen miissen, trotzdem man sie heute
bekdmpft.

Offen gestanden hat es mich gestern verwundert,
dass ein Vertreter der jungfreisinnigen Richtung, ein
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intelligenter Mensch, wie Herr Grossrat Pfister, den
Proporz mit der Begriindung bekdmpft, es konnten ver-
schiedene Landgemeinden aus dem Leim gehen,
wenn der Proporz eingefiihrt wiirde. Offenbar wollte
er damit den kraftstrotzenden Gesundheitszustand
illustrieren, von dem Herr Lohner in seiner Majorz-
rede gesprochen hat. Ich habe mich deshalb {iiber
Herrn Pfister gewundert, weil ich gemeint habe, es
sei den Jungfreisinnigen mit dem politischen Idealis-
mus ernst und eine jungfreisinnige Richtung konne
sich niemals auf jene Aeste hinauslassen, auf denen
einmal unsere Gnidigen Herren und Obern sassen,
die auch die Auffassung vertraten, das Volk tue besser,
wenn es sich iiberhaupt nicht in politische Dinge
mische und wenn man die politischen Kimpfe ver-
meide. Ich hitte geglaubt, dass man wenigstens von
dieser Seite nicht mit einer derartigen schwichlichen
Argumentation kommen wiirde, die eigentlich nichts
anderes sagt, als dass man alles das, was an politi-
scher Gerechtigkeit, an politischen Idealen iiberhaupt
vorhanden war, auf die Seite stellt, weil eben die
kraftstrotzenden, kerngesunden Gemeinden nicht ein-
mal den Proporz zu ertragen vermagen.

Das Argument, der Proporz fithre zur Spaltung der
Parteien, hitte ich noch begriffen, wenn es vor dem
18. Mai ins Feld gefithrt worden wire. Aber nach-
dem man nun im vierten eidgendssischen Wahlkreis
gesehen hat, wie sich die Dinge unter der Herrlichkeit
des Majorzes machen, wie dort die sonst fest zu-
sammengekitteten Parteien, die demokratische und die
freisinnige, auseinandergestoben sind und nun wie
Hund und Katz zu einander stehen, und nachdem man,
gewiss zu lhrem schmerzlichen Bedauern, konstatieren
muss, dass in einem solchen Wahlkreis das Mandat
eines der hervorragendsten Vertreter des schweize-
rischen Freisinns, eines Herrn Sulzer-Ziegler, in den
sozialdemokratischen Besitzstand iibergegangen ist,
dann hitte man diesen Vorwurf nicht dem Proporz
gegeniiber erheben sollen, sondern gegeniiber dem
Majorz, der diesen Zustand mitbewirkt hat. Die Tei-
lung in Fraktionen besteht in unserer Mitte auch in
den kleinsten und kleinlichsten Fragen, sie besteht
sogar da, wo, wenn wir unsere Anspriiche erheben,
man gewdchnlich erkldart, dass die Politik damit gar
nichts zu tun habe, ich meine bei den Ri¢hterwahlen.
Wir haben gestern einen Oberrichter gewihlt, und die
- freisinnige Partei hat den stadtbernischen Konserva-
tiven ihren pflichtschuldigsten Dank erstattet fiir das
mutvolle Eintreten bei der letzten Gemeinderatswahl
in Bern, indem sie Herrn Bischlin nicht stimmte,
sondern wieder Herrn Gobat aus dem Jura. Wenn
man sogar bei Richterwahlen die Teilung in Fraktio-
nen unter der Herrschaft des Majorzes hat, dann
braucht man diese Teilung unter der Herrschaft des
Proporzes nichts zu fiirchten. Damit ist auch dieses
Argument erledigt.

Nun hat Herr Hadorn erkldrt, fir die Stadt liege
die Proporzfrage wesentlich anders als fiir das Land.
In der Stadt habe man politische Parteien, aber bei
ihnen im Oberland gehére nur eine verschwindend
kleine Zahl der Stimmberechtigten zu einer Partei.
Ich kann Herrn Hadorn bemerken, dass es auch in den
Stiadten nicht anders ist. Weder die sozialdemokra-
tische, noch die freisinnige, noch die konservative
Partei der Stadt Bern haben soviele organisierte Mit-
glieder wie Wihler, und darin liegt wohl der Beweis,
dass die Behauptung in der Majorzbotschaft des Re-
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gierungsrates unwahr ist, beim Proporz miisse sich ein
Biirger unter allen Umstidnden einer Partei anschlies-
sen, und wer es nicht tue, der sei von vornherein ver-
loren. Verifizieren Sie doch einmal die Ergebnisse
unserer Stadtratswahlen, sehen Sie auf den abge-
gebenen Stimmzetteln nach, wie viele Streichungen
und Panachierungen vorgenommen wurden, und Sie
werden sofort konstatieren konnen, dass dieses Argu-
ment vor der Macht der Tatsachen nicht standhilt
und dass der Proporz keineswegs zur Folge hat, dass
ohne weiteres jeder Stimmberechtigte sich einer Par-
tei anschliessen muss. Aber auch wenn dem so wire,
wie Herr Hadorn irrtiimlicherweise vorausgesetzt hat,
so konnte man sich gerade im Oberland dariiber nicht
beklagen. Ich habe noch in lebhafter Erinnerung ver-
schiedene Zeitungsartikel, die im Oberlidnder Tagblatt
in Thun und spiter auch im Bund erschienen sind,
sowie eine von Herrn Ammon herausgegebene
gelbe Broschiire, worin iiber den Oberlédnder Frei-
sinn so wunderschéne Sachen erzidhlt sind, wo in so
drastischer Weise nachgewiesen wird, wie gut es unter
Umstédnden wire, wenn dort eine kriftige freisinnige
Partei existierte, so dass man sagen muss, dass es
auch im Oberland kein Ungliick wire, wenn die Partei-
verhiltnisse sich dort oben nicht bloss nach dem Vieh-
handel richten wiirden, wie Herr Hadorn so schén
ausgefiihrt hat, und die Freisinnigen nicht nur dann
freisinnig wéiren, wenn der Viehhandel im Herbst
einen guten Verlauf nimmt.

Herr Hadorn hat weiter von der Verantwortlichkeit
gesprochen. Wir kennen ja die Verantwortlichkeit,
welche Ihre Partei iibernimmt, aber ich glaube, Sie
tragen an dieser Verantwortlichkeit nicht gerade zu
schwer, denn es hat mir schon verschiedene Male
geschienen — ich will nicht auf allbekannte Dinge
hinweisen — dass das Mass der Verantwortlichkeit
ein ausserordentlich kleines sein muss, wenn man
seine Politik in bestimmten Fragen heute auf die
Seite einstellen und ihr morgen direkt einen andern
Kurs geben kann. Wir sind bereit, an dieser Verant-
wortlichkeit mitzutragen. Man macht uns immer zum
Vorwurf, wir wollen von der Verantwortlichkeit nichts
wissen, wihrend wir durch unsere ganze Haltung, T4-
tigkeit und Existenz nachweisen, dass wir bereit sind,
an dieser Verantwortlichkeit mitzutragen. Aber Sie
wollen nicht, dass wir einen Teil dieser Verantwort-
lichkeit iibernehmen, oder wenigstens nur insofern,
als die Verantwortlichkeitsanteilnahme in einer ange-
messenen Form erfolgen kann. Sie mochten lieber
unter sich sein, man kann die Verantwortlichkeit dann
besser verteilen, man ist weniger kontrolliert, und
deshalb suchen Sie auch heute wieder der Wahl-
reform ein Bein zu stellen und erkliren, wir brau-
chen den Proporz im Kanton Bern nicht. Wenn Ihnen
die Verantwortlichkeit zu schwer ist, so kénnen Sie
uns heute die Hand bieten, wir sind sofort bereit,
das Mass der Verantwortung auf uns zu nehmen, das
unserer Stirke entspricht, und wir werden unsere
Pflichten genau so erfiillen wie jede andere Partei,
die es mit ihrer Aufgabe ehrlich nimmt.

Noch ein Wort zur persdnlichen Bemerkung des
Herrn Nationalrat Biihler, die zwar keine personliche
Bemerkung war. Es war eine Erorterung, die mit
einer persdnlichen Bemerkung auch nicht das min-
deste zu tun hat. Ich will nicht auf alle diese Ge-
schichten zuriickkommen, aber ich habe Herrn Biihler
den Zwischenruf gemacht, dass seine Behauptung, der
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«Bund» habe unsern Kandidaten nicht persénlich an-
gegriffen, unwahr sei, und ich halte mich fiir ver-
pflichtet, mit zwei Worten zu begriinden, warum ich
zu diesem Zwischenruf berechtigt war. Wenn der
«Bund» und der freisinnige Parteivorstand der Stadt
Bern sich sogar vom Regierungsrat aus, von seiten
des kantonalen Polizeidirektors, miissen nachweisen
lassen, dass sie ungerechte persdnliche Vorwiirfe ge-
geniiber dem sozialdemokratischen Kandidaten erhoben
haben, dann braucht es einen grossen Mut, hier zu
erkliren, man habe Herrn Zgraggen nicht personlich
angegriffen. Wenn man  weiss, welches Urteil die
ganze Leserschaft, nicht nur in der Stadt Bern, son-
dern soweit der «Bund» verbreitet ist, iiber diese
Kampfesweise gefillt hat, und wenn man Gelegenheit
hat, von Leuten, die uns nicht etwa griin sind, von
Grossréten, die hier in diesem Saale sitzen, zu héren,
man mochte dem «Bund» doch sagen, wenn wieder
eine derartige Wahl vor der Tiire stehe, dann solle er
eine Spezialausgabe machen fiir die Stadt und seine
Giille nicht wieder aufs Land hinaus fithren — ich
sage, wenn derartige Urteile vorliegen, dann -ist die
Sache erledigt und dann weiss man, was man von
dieser personlichen Erklirung zu halten hat.

Nun zum Schluss. Die Herren Lohner und Pfister
haben erklirt, es handle sich hier um eine Macht-
frage. Sobald man die ganze Proporzangelegenheit
auf diesen Boden stellt, sind natiirlich alle Vernunft-
griinde hinféllig, denn Macht wird nicht durch Ver-
nunft geleitet, namentlich dann nicht, wenn man
glaubt, die Macht fiir alle Zeiten in den Hinden zu
haben, und es hat keinen Sinn, sich sachlich weiter
iiber den Proporz zu dussern. Es handelt sich aber
auch nicht mehr — und das ist ein wertvolles Ergeb-
nis der ganzen Debatte — um eine Prinzipienfrage.
Wenn die gegenteilige Behauptung heute noch gewagt
werden sollte, wiirde sich die freisinnige Partei ja
mit ihrer Haltung in andern Kantonen in Widerspruch
setzen, mit ihrer Forderung, die von einem stadtber-
nischen Blatte so wunderschon vertreten worden ist,
dass man ndmlich im Kanton Freiburg unter allen Um-
stinden den Proporz haben miisse als das einzige
Mittel, um den Minderheiten zu einer Vertretung zu
. verhelfen, wihrend in der gleichen Nummer der Kampf
gegen die Einfiihrung des Proporzes im Kanton Bern
gefithrt wurde. Also um eine Prinzipienfrage kann
es sich heute nicht mehr handeln, sondern um eine
Machtfrage, um eine Frage der politischen Zweck-
missigkeit von lhrem Standpunkt aus. Da bleibt
uns nichts anderes iibrig als den Rat zu befolgen, den
der Herr Kommissionsprasident erteilt: zu kdmpfen,
bis der Gedanke der Wahlreform und der Wahlge-
rechtigkeit sich durchgesetzt hat. Wenn wir uns heute
hier auf einige Hauptsachen beschrinken miissen, so
werden wir Gelegenheit finden, draussen im Volke
itber die Frage der Wahlreform zu sprechen, und es
wird der Moment kommen, wo der Proporz im Kanton
Bern genau so zur Ausfithrung gelangen wird wie in
den andern Kantonen, weil man Recht und Gerechtig-
keit auf die Dauer nicht unterdriicken kann.

Hier wird die Beratung abgebrochen.

Eingelangt ist folgende

Motion :

Der Regierungsrat wird eingeladen, die Frage zu
priifen und dariiber dem Grossen Rat Bericht und An-
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trag einzureichen, ob nicht das in manchen Punkten
revisionsbediirftige Gesetz itiber die Sekundarschulen
des Kantons Bern vom 26. Juni 1856 einer Revision
unterzogen werden sollte.
Nyftfeler,
Miihlethaler, Schneider (Biel),
Schori, J. Minder, Zumbach,
Rufer, Freiburghaus, Morgen-
thaler, Stucki, Wyss, Héni, Pul-
fer, Hess, Miithlemann.

Wird auf den Kanzleitisch gelegt.

Der Vorsitzende gibt Kenntnis, dass das Bureau
folgende

Kommissionen
bestellt hat:

Gesetz tiber das Gemeindewesen.
Herr Grossrat Biithler (Frutigen), Prisident

» » Miller Gustav, Vizeprisident

» » Albrecht

» » Boinay

» » Bosiger

» » Chavanne

» » v. Fischer

» » Gurtner (Lauterbrunnen)

» » Jenny

» » Leuenberger

» » Lory

» » Pellaton

» » Rufener

» » Segesser

» » Steiger

Dekret betreffend die Besoldungen der
Vorsteher und Lehrer der staatlichen
Seminare.

Herr Grossrat Brand (Bern), Prisident
Rossel, Vizeprisident
Gerber

Hess .

Mihlethaler

Scherz

Téannler.

Dekret betreffend die Errichtung einer
dritten Pfarrstelle in der Paulusge-
meinde Bern.

Herr Grossrat Roth, Priasident
» » v. Wurstemberger, Vizeprési-
» » Bangerter [dent
» » Béguelin
» » Bigler
» » Marthaler
» » Schlumpf
» » Trissel
» » Wyssmann.

Schluss der Sitzung um 121/, Uhr.

" Der Redalicur:
Zimmermanna,
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Kreisschreiben

an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Bern, den 22. Mai 1913.

Herr Grossrat!

Der Grosse Rat hat heute beschlossen, die Session
Montag, den 26. Mai, nachmittags 2 Uhr, fortzusetzen.

Auf die Tagesordnung des 26. Mai setze ich:

1. Vier Eisenbahngeschifte.
2. Strafnachlassgesuche.

Mit Hochschitzung!

Der Grossratsprdsident :
G. Miiller.

Funfte Sitzung.

Montag, den 26. Mai 1913,
nachmittags 2 Uhr.

Vorsitzender : Prisident G. Miiller.

Der Namensaufruf verzeigt 185 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 49 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Brand (Bern), Biihlmann,
Burger (Laufen), Chavanne, Frutiger, Girardin, Hari,
Ingold (Lotzwil), Kiithni, Lanz (Rohrbach), Lardon,
Laubscher, Michel (Bern), Rudolf, Schlumpf, Schmid-
lin, Schmutz, Schori, Siegenthaler (Trub), Stebler,
Stucki (Ins), Thoni, Trissel, v. Wattenwyl, Weber,
Wyss (Bern); ohne Entschuldigung abwesend sind
die Herren: Abbiihl, Albrecht, Beutler, Binggeli, Bur-
rus, Choulat, Cortat, Cueni, Fliickiger, Gasser, Girod,
Grosjean, Giirtler, Hadorn, Hess (Steinholzli), Hostett-
ler, Hiigli, Kuster, Merguin, Mouche, Miiller (Bargen),
Schir, Weibel.

Zur Verlesung gelangt folgendes

Schreiben :
Interlaken, den 23. Mai 1913.
An den
Herrn Prisidenten des Grossen Rates des Kantons
Bern.
Hochgeehrter Herr!

Mit Eingabe vom 20. Februar 1913 an den Regie-
rungsrai zuhanden des Grossen Rates des-Kantons
Bern hat die Einwohnergemeinde Interlaken das Ge-
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such um Erteilung des Expropriationsrechtes zur Er-
werbung der Hiusergruppe beim sog. Eckladen dahier
gestellt. Wir beabsichtigen nunmehr eine Komplet-
tierung des Aktenmaterials vorzunehmen und haben
deshalb an den Regierungsrat das Gesuch gestellt,
es mochte das Geschift zur Behandlung auf die néchste
Session des Grossen Rates verschoben werden. In-
dem wir Ihnen hievon Kenntnis geben, ersuchen wir
Sie hoflich, unserm Ansuchen entsprechen zu wollen.

Mit vorziiglicher Hochachtung!

Ns. des Einwohnergemeinderates von
Interlaken,
Der Prisident: Schlaefli.
Der Sekretidr: J. Reinmann.

Scheurer, Justizdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Der Regierungsrat ist einverstanden, dass
die Behandlung dieses Geschiftes verschoben werde.

Prisident. Ich mochte beantragen, das Geschift
von der Traktandenliste abzusetzen.

Peter, Prisident der Justizkommission. Ich er-
halte erst jetzt Kenntnis von diesem Gesuch und
wiinsche, es mochte der Justizkommission Gelegen-
heit gegeben werden, die vorgebrachten Griinde zu
priifen, bevor der Rat eine Entscheidung trifft. Wir
haben morgen vormittag eine kurze Sitzung, und ich
mochte bitten, die Beschlussfassung zu verschieben,
bis die Justizkommission Stellung genommen hat.

Prisident. Ich nehme ohne weiteres an, dass
man diesem Wunsch entsprechen will. Die Entschei-
dung dartiber, ob das Geschift definitiv von der
Traktandenliste abgesetzt werden soll, istalso bis nach
Vernehmlassung der Justizkommission verschoben.

Eingelangt ist folgende
Interpellation :

Der Unterzeichnete wiinscht vom Regierungsrat
Aufschluss dariiber, ob und eventuell wann dem Gros-
sen Rat ein Dekret betreffend die direkte Anstellung
der Angestellten der Bezirksverwaltung unterbreitet
werden wird. Dr. Ernst Brand.

Geht an den Regierungsrat.

Tagesordnung H

Halenbriicke und Zufahrtsstrassen,

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Am 24. April 1911 hat der Grosse
Rat an die Erstellung der Halenbriicke eine Subven-
tion von 700/, und an die Zufahrtsstrassen eine solche
von 400/, der Baukosten gesprochen. Die Zufahrts-
strassen bestehen auf dem hierseitigen Ufer aus der
Verbindung der Lénggasse mit der Briicke und auf
dem rechten Ufer aus drei Strassenzligen, von denen
der eine von der Briicke nach Uettligen, der andere
nach Herrenschwanden und der dritte nach Stuckis-
haus fithrt. Der Gesamtbeitrag, den der Grosse Rat
an die Zufahrtsstrassen bewilligte, betrigt 106,000 Fr.
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Schon damals wurde hier im Rat dariiber disku-
tiert, ob die Subvention 40 oder 509/, der Baukosten
betragen soll. Die Baudirektion hatte urspriinglich
500/, vorgeschlagen, indem sie der Ansicht war, dass
es angesichts der grossen Kosten nicht angehe, den
interessierten Gemeinden eine Beitragsleistung von
609/, zuzumuten. Der Regierungsrat sprach sich aber
fiir 409/, aus. Die Staatswirtschaftskommission nahm
den urspriinglichen Antrag der Baudirektion mit Mehr-
heit wieder auf, aber im Grossen Rat wurde der Vor-
schlag der Regierung mit 78 gegen 40 Stimmen zum
Beschluss erhoben. Da der ganze Finanzierungsplan,
wie er speziell von den Landgemeinden aufgestellt war,
auf einem Staatsbeitrag von 509/, basierte, entstand
ein Fehlbetrag zwischen dem Kostenvoranschlag und
den vorhandenen Mitteln. Man glaubte, fiir densel-
ben werde ohne weiteres die Stadt Bern aufkommen,
die durch ihren Beitrag an die Zufahrtsstrasse von
der Lénggasse her verhidltnismissig nur wenig be-
lastet wurde. Die Stadt Bern bewilligte auch eine
Nachsubvention von 5000 Fr., aber damit war die
Finanzierung noch nicht komplett. Das Baukomitee
wandte sich deshalb an die Regierung mit dem Ge-
such um Bewilligung einer Nachsubvention von 109/,
an die Zufahrtsstrassen, damit das Werk fertiggestellt
werden konne. Gleichzeitig wurde damit das Be-
gehren verbunden, die Strasse nach Uettligen mochte
in einer Breite von 6 statt 5,5 m ausgefithrt werden.
Wir mussten dieses Verlangen als berechtigt aner-
kennen, da diese Strasse wahrscheinlich am meisten
befahren sein wird, indem sie die grosse Gemeinde
Wohlen mit Siriswil, Murzelen usw. und im wei-
tern Frieswil, Radelfingen, Aarberg mit Bern ver-
bindet. Die Mehrkosten dieser Verbreiterung sind auf
10,000 Fr. veranschlagt, so dass die Baukosten der
Zufahrtsstrassen im ganzen 258,600 Fr., statt der
urspriinglich devisierten 248,000 Fr. betragen werden.
Wir beantragen nun in Wiirdigung aller Verhiltnisse,
einen Beitrag von 509/, zu bewilligen, aber unter
der Bedingung, dass die Gemeinde Bern davon noch
10,000 Fr. iibernehme. Der Gemeinderat von Bern
hat die Zusicherung gegeben, dass er im Stadtrat die-
sen Antrag stellen werde, und soviel ich weiss, figu-
riert das Geschidft auch bereits auf den Traktanden
der nichsten Stadtratssitzung. Die 500/, machen im
ganzen 129,300 Fr. aus. Ein Beitrag von 106,000 Fr.
ist bereits bewilligt und es fehlen somit noch
23,300 Fr. Davon tibernimmt die Stadt Bern 10,000 Fr.,
so dass der Staat noch eine Nachsubvention von
13,300 Fr. zu sprechen hitte. Wir beantragen Thnen,
diese Erhohung zu beschliessen.

Der gedruckte Beschlussentwurf enthilt die Be-
stimmung : «Diese Erhéhung wird an die Bedingung
gekniipft, dass die interessierten Gemeinden mit der
Inbetriebsetzung der Halenbriicke den Unterhalt der
Neubriicke fiir alle Zukunft iibernehmen.» Wir schla-
gen Thnen vor, diesen Satz zu streichen. Wir muss-
ten uns iiberzeugen, dass von der Uebernahme der
alten Briicke im gegenwirtigen Beschluss besser
nichts gesagt wird. Es wird sich ja dann fragen, ob
die jetzige Strasse einmal eingetauschst wird gegen
die Zufahrtsstrassen, die jetzt neu erstellt werden und
die von den Gemeinden unterhalten werden miissen.
Sollten diese Zufahrtsstrassen spiter als Staatsstras-
sen erklirt werden, dann wiirde natiirlich das alte
Strassenstiick den Gemeinden zum Unterhalt zufal-
len. Das ist aber noch eine Frage der Zukunft und
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es werden seinerzeit dariitber zwischen dem Staat und
den Gemeinden Unterhandlungen gefithrt werden miis-
sen. In dem betreffenden Abkommen kann dann auch
die Frage des Unterhalts der alten Neubriicke ihre
Erledigung finden. Wir beantragen daher, dieses
Alinea zu streichen und durch folgende Bestimmung
zu ersetzen: «Diese Erhéhung wird an die Bedingung
geknlipft, dass der Staatsbeitrag die Summe von
455300 Fr. im Maximum nicht {iberschreiten darf.»
Das ist nimlich die Summe, die nach dem Kostenvor-
anschlag einem Beitrag von 709/, an die Briicke und
von 500/, an die Zufahrtsstrassen entspricht.

Biihler (Matten), Berichterstatter der Staatswirt-
schaftskommission. Wie Sie vom Herrn Baudirektor
gehort haben, wurde seinerzeit von der Mehrheit der
Staatswirtschaftskommission beantragt, an die Zu-
fahrtsstrassen der Halenbriicke einen Staatsbeitrag von
509/, zu bewilligen, wihrend die Regierung und die
Kommissionsminderheit 4090/, vorschlugen, was dann
auch vom Gressen Rat zum Beschluss erhoben wurde.
Die Regierung und die Kommissionsminderheit haben
damals auf einen gréssern Beitrag seitens der Ein-
wohnergemeinde Bern und namentlich auch der Bur-
gergemeinde abgestellt, aber sie haben die Rechnung
ohne den Wirt gemacht, indem sich seither nur die
Einwohnergemeinde Bern zu einer Nachsubvention ent-
schliessen konnte, wihrend die Burgergemeinde auf
ihrem etwas engen Standpunkt beharrte. Den Landge-
meinden, die sich schon grosse Opfer auferlegt haben,
konnen keine héhern Beitrige zugemutet werden, und
so empfiehlt Thnen die Staatswirtschaftskommission
die Annahme des regierungsritlichen Antrages.

Angenommen mit der Abdnderung im zweiten Alinea.

Beschluss:

Der vom Grossen Rat in seinem Beschluss
vom 24. April 1911 auf 409/, im Maximum
106,000 Fr., festgesetzte Beitrag an die Bau-
kosten der Zufahrtsstrassen zur Halenbriicke
wird auf 509/, erhoht. Die 500/, werden be-
rechnet nach den neueren Aufstellungen, wo-
nach diese Baukosten 258,600 Fr. betragen; im
fernerex ist davon ein Beitrag der Gemeinde Bern
von 10,000 Fr. in Abzug zu bringen. Sie betragen
somit 119,300 Fr., die Erhéhung 13,300 Fr.

Diese Erhohung wird an dis Bedingung ge-
kniipft, dass der Staatsbeitrag die Summe von
455,300 Fr. im Maximum nicht tiberschreiten darf.

Elektrische Strassenbahn Solothurn-Niederbipp ; Geneh-
migung des Bauprojektes, - Aktienbeteiligung des
Staates und Genehmigung der Statuten, sowie des
Finanzaunsweises.

v. Erlach, Eisenbahndirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Dem Grossen Rat liegen gegenwér-
tig vier oberaargauische Eisenbahnprojekte zur Sub-
ventionierung vor: Solothurn-Niederbipp, Langen-
thal-Melchnau, Huttwil-Eriswil und Herzogenbuchsee-
Wangen-Wiedlisbach. Die drei ersten Geschifte kon-
nen heute behandelt werden, wihrend das vierte von
der Staatswirtschaftskommission noch nicht durch-
beraten ist und erst in einer spiterr. Sitzung erledigt
werden kann.
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Es liegt auf der Hand, dass der Staat mit dem
Geld, das er in diese Unternehmungen steckt, kein
gutes ‘Geschdft machen wird. Nichtsdestoweniger legt
Ihnen der Regierungsrat diese Subventionsgesuche vor
und beantragt Thnen, auf die Geschifte einzutreten.
Wir haben das Eisenbahngesetz durchberaten und vom
Volk genehmigen lassen, nicht nur um gute Unter-
nehmungen zu subventionieren, denn bekanntlich ha-
ben diese die Staatshiilfe weniger nétig als schwache.
In dem letztes Jahr angenommenen neuen Eisenbahn-
gesetz wurde eine ganze Anzahl kleinerer Bahnen
als subventionsberechtigt aufgenommen. Vier dieser
Projekte liegen gegenwirtig vor dem Grossen Rat.
Zufillig betreffen sie alle den Oberaargau. Wir legen
Ihnen diese Geschifte vor, nicht etwa um den Ober-
aargau gegeniiber andern Landesteilen zu begiinstigen,
sondern lediglich deshalb, weil sie eben spruchreif sind.

In erster Linie haben wir uns zu befassen mit
der elektrischen Strassenbahn von der Stadt Solo-
thurn nach Niederbipp, wo sie Anschluss an die
Bundesbahnen und die bereits im Betrieb befindliche
Langenthal-Jura-Bahn findet. Dieses Projekt hat
schon viel zu sprechen gegeben anlésslich der Ver-
handlungen iber die Solothurn-Bern-Bahn. Der Kan-
ton Solothurn dringte bekanntlich auf den Bau einer
normalspurigen Bahn von Bern nach Solothurn. Man
einigte sich dann dahin, dass das vom Kanton Bern
aufgestellte Schmalspurbahnprojekt zur Ausfiithrung
gelangen sollte, aber die bernische Regierung musste
sich gleichzeitig gegeniiber Solothurn verpflichten,
dass sie seinerzeit dem Grossen Rat die Subventio-
nierung der Solothurn-Niederbipp-Bahn vorlegen und
empfehlen werde.

Die Bahn verfolgt in der ganzen Lénge das Tracé
der Staatsstrasse. Die Lénge der Bahn betrigt rund
14 km, wovon 6 auf das Gebiet des Kantons Solothurn
und 8 auf den Kanton Bern entfallen. Die Haupt-
ortschaften, die im Kanton Bern an die Bahn zu
liegen kommen, sind: Attiswil, Wiedlisbach, Ober-
bipp und Niederbipp. Das Gesamtanlagekapital wurde
von Ingenieur Kiirsteiner, der das Projekt ausgearbei-
tet hat, auf 1,520,000 Fr. veranschlagt. Gestiitzt auf
die Bestimmung des neuen Eisenbahngesetzes beriefen
wir zwei Experten, die Herren Direktor Roos von den
aargauischen Schmalspurbahnen, und Direktor Am-
mann von der Dampfschiffgesellschaft des Thuner-
und Brienzersees, eine Autoritit auf dem Gebiete
des Tarifwesens, damit sie sich dariiber aussprechen,
ob die Bahn eine wirtschaftliche Existenzberechtigung
habe oder nicht. Beide Herren kamen zum Schluss,
dass ihr die wirtschaftliche Existenzberechtigung nicht
abgesprochen werden konne, dass aber der Devis zu
knapp berechnet sei und die Bausumme um rund
180,000 Fr. erhéht werden sollte. Dabei bemerkten
sie in ihrem Gutachten, dass die Beschaffung dieses
Mehrbetrags nicht etwa den bernischen, sondern den
solothurnischen Gemeinden zugemutet werden soll, da
erstere im Verhédltnis zum Nutzen der Bahn fiir sie
und zur Linge der Bahn auf bernischem Gebiet be-
reits sehr viel geleistet haben. Auf solothurnischer
Seite beteiligen sich der Staat mit 142,000 Fr., die
Stadt, Einwohnergemeinde, Burgergemeinde und Pri-
vate, mit 300,000 Fr. und die iibrigen Gemeinden mit
130,000 Fr., so dass im ganzen im Kanton Solothurn
fiir 571,000 Fr. Aktien gezeichnet worden sind. Von
seiten der bernischen Gemeinden dagegen liegen fol-
gende Aktienzeichnungen vor: Attiswil: 110,000 Fr.,
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Wiedlisbach 113,000 Fr., Oberbipp 125,000 Fr. Sic
sehen daraus, dass diese Gemeinden an der Erstel-
lung der Bahn nach Solothurn sehr gelegen ist.

Es mag vielleicht befremdend erscheinen, dass wir
die Verbindung eines Teils des Amtsbezirks Wangen
mit Solothurn von Staatswegen ziemlich stark subven-
tionieren, aber es ist dabeinichtausser acht zu lassen,
dass der Verkehr dieser Gemeinden eigentlich jetzt
schon dorthin tendiert, Solothurn ist ihr Markt- und
Verkehrsort. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn
sie eine bessere Verbindung mit diesem Ort anstreben.

Nach dem Eisenbahngesetz betrigt die Subvention

des Staates 459/, der Baukosten oder im Maximum
50,000 Fr. pro km. Sobald die Baukosten 110,000 Fr.
per km iibersteigen, muss also das Maximum aus-
gerichtet werden. Im vorliegenden Fall kommt der
Kilometer Bahnstrecke auf bernischem Boden auf
wenigstens 110,000 Fr. zu stehen, indem sowohl die
Umformerstation als die Wagenremise und Depotanlage
im Gebiet des Kantons Bern errichtet werden. Die
Aktienbeteiligung des Staates hat also fiir die 8 km
im ganzen 400,000 Fr. zu betragen.
. Nach Zusammenrechnung dieser Beitrige beider
Kantone, Staat und "Gemeinden, fehlen noch ca.
180,000 Fr., um auf den von den Experten berechne-
ten Kostenbetrag zu kommen. Wir verlangen nun,
dass diese Summe von Solothurn aufgebracht werde.
Der Prisident des Verwaltungsrates, Herr Stadtam-
mann Jecker, hat sich damit ohne weiteres einverstan-
den erklirt und nur den Wunsch gedussert, dass, wenn
sie die Summe nicht in Aktien aufbringen kénnen,
ihnen gestattet werde, ein Obligationenkapital bis auf
200,000 Fr. anfzunehmen. Wir gaben unsere Zustim-
mung, jedoch unter der Bedingung, dass die Zinsen
dieses Anleihens durch die interessierten Gemeinden
des Kantons Solothurn garantiert werden.

Die Konzession, die wir besitzen, sieht als End-
station den Bahnhof Alt-Solothurn vor. Nun ist aber
der Bahnhof Neu-Solothurn inzwischen zum Haupt-
bahnhof geworden und wird an Bedeutung und Wich-
tigkeit immer mehr zunehmen. Wir miissen deshalb
darauf dringen, dass der Anschluss nicht nach Alt-,
sondern nach Neu-Solothurn kommt. Das bedingt die
Erstellung einer neuen Briicke iiber die Aare. Wir
haben verlangt, dass die Konzession .in der Weise
erginzt werde, dass neben Alt-Solothurn auch Neu-
Solothurn noch als Endstation beigefiigt werde. Die-
sem Verlangen hat die Generalversammlung ent-
sprochen und das Gesuch ist an die Bundesbehsrden
abgegangen,um diese Konzessionséinderung zu erwirken.
Die Anschlusstrecke Baseltor-Neu-Solothurn soll spite-
stens drei Jahre nach der Betriebser6ffnung der Linie
Baseltor-Niederbipp dem ‘Betrieb iibergeben werden.

Der Ihnen gedruckt vorliegende Beschlussentwurf
muss in einigen Punkten abgeindert werden. So ist in II.
2 das Wort «abgelindert» durch «erginzt» zu ersetzen.

In Ziff. 3 ist nach den Worten«Betriebser6ffnung der
Anschlusstrecke» das Wort «Solothurn» zu streichen.

Eine weitere Abdnderung betrifft Ziff. 4, wo der
zweite Satz: «Sollte diese Frist nicht eingehalten wer-
den, so fallen die Einzahlungen der letzten zwei Fiinf-
tel der Aktienbeteiligung des Staates dahin, und es
reduziert sich infolgedessen letztere auf die Summe
von hochstens 240,000 Fr. im ganzen» zu streichen
ist. Nachdem in Ziff. 3 bereits gesagt ist, dass die
Auszahlung des letzten Fiinftels erst nach eingereich-
ter Abrechnung der ganzen Linie Neu-Solothurn- Nie-
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derbipp erfolgt, haben wir darin ein geniigendes
Sicherheitsventil, um die Bahngesellschaft zu zwingen,
die Erstellung der Strecke Baseltor-Neu-Solothurn
moglichst zu beschleunigen. Umgekehrt, wenn hier
der zweite Satz stehen bleiben wiirde, konnte man
sich im Falle, dass die Briicke {iber die Aare erst nach
3 Jahren und ein oder zwei Monaten fertig wire,
darauf berufen, jetzt seien die restierenden zwei Fiinf-
tel nicht mehr geschuldet, und es kdme zu unlieb-
samen Auseinandersetzungen. Wir halten dafiir, es
sei besser, diesen Satz zu streichen.

Ziff. 6 handelt von dem fehlenden Aktienkapital,
- das noch von Solothurn aufzubringen ist. An der
dort vorgesehenen Zinsengarantie will sich auch der
Staat Solothurn beteiligen, und es miissen daher die
Worte. «durch die interessierten Gemeinden» durch
den Passtis «durch den Staat und die interessierten
Geméinden» ersetzt werden. Umgekehrt kénnen wir
privaten Interessenten im Kanton Bern nicht ver-
bieten, sich an der Aufbringung der noch fehlenden
Summe. ebenfalls zu beteiligen, sondern wir kdnnen
nur jede weitere Inanspruchnahme der interessierten
bernischen Gemeinden ausschalten. Darum ist im
zweiten Satz statt: «der Interessenten des Kantons
Bern» zu sagen: «der interessierten Gemeinden des
Kantons Berny.

In Ziff. TII wird den Statuten der Aktiengesell-
schaft unter den iiblichen Bedingungen die Genehmi-
gung erteilt. In Ziff. IV wird die Genehmigung des
Regierungsrates vorbehalten fiir die Wahl des bau-
leitenden Ingenieurs und die wichtigsten Vertrige fiir
Arbeiten und Lieferungen. Ziff. V endlich erméch-
tigt den Regierungsrat, die Auszahlung der Staats-
beitrige so lange zu verschieben, bis die zu weitern
Eisenbahnbauten im Kanton Bern erforderlichen Geld-
mittel zur Verfligung stehen.

Damit habe ich meine Ausfiihrungen geschlossen
und ersuche Sie, dem vorliegenden Beschlussesent-
wurf mit den angefiihrten Abiéinderungen Thre Ge-
nehmigung zu erteilen.

Konitzer, Finanzdirektor, zweiter Berichterstatter
des Regierungsrates. Die heute vorliegenden Eisen-
bahnprojekte gehéren nicht zu denen, die in abseh-
barer Zeit eine Rendite abwerfen werden. Dagégen
muss zugegeben werden, dass sie alle eine volkswirt-
schaftliche Berechtigung haben. Sobald das der Fall
ist, sind wir verpflichtet, den betreffenden Gegenden
zu einer Eisenbahnverbindung zu verhelfen.

Anlésslich der Beratung des Eisenbahnsubventions-
gesetzes habe ich wiederholt bhetont, dass inskiinftig
der Staat sich beim Bau von Schmalspurbahnen mit
elektrischem Betriebe mit einem héhern Betrag be-
teiligen’ werde "als bhisher, d. h. mit 50,000 Fr. im
Maximum statt 40,000 Fr. per km. Das hat seine
Berechtigung insofern, als die Erstellung elektrischer
Bahnen wesentlich teurer ist und die betreffenden
Gegenden vermehrte Leistungen aufzubringen haben
und gar nicht- imstande wiren, die Bahn ohne gros-
sere Staatshiilfe auszufithren. Bei einem Staatsbei-
trag von bloss 40,000 Fr. wiren die Bahnen gezwun-
gen, ein Obligationenkapital aufzunehmen, ohne zu
wissen, ob sie es nachher auch verzinsen konnen oder
nicht. Das miissen wir verhiiten, und darum habe
ich damals betont, es sei besser, der Staat gebe von
vornherein einen erhohten Beitrag, damit die Bahn
ohne Obligationenanleihen gebaut werden konne.
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Nun sehen Sie im vorliegenden Falle, dass trotz
der erhohten Staatsbeteiligung die Gesellschaft doch
nicht ohne Obligationenanleihen auskommt, es sei
denn, der fehlende Betrag kénne nachtriglich noch
in Aktien aufgebracht werden. Man konnte sich fra-
gen, ob man hier nicht vorgehen sollte wie seinerzeit
bei der Bern-Neuenburg- und der Bern-Worb-Bahn,
wo die Gemeinden die Verzinsung des Obligationen-
kapitals und die Deckung der Betriebskosten garan-
tieren mussten. Allein es wurde seinerzeit bei Be-
ratung des Subventionsgesetzes in dieser Beziehung
eine ablehnende Haltung eingenommen und erklirt,
es sel Sache der Bankbehérden, ob und unter wel-
chen Bedingungen sie das Obligationenkapital be-
schaffen wollen, dagegen sollen nur solche Bahnen
subventioniert werden, deren Lebensfihigkeit durch
Sachverstindige nachgewiesen werde. Nachdem der
Grosse Rat und das Volk sich auf diesen Standpunkt
gestellt haben, miissen wir in den -ins heute be-
schiftigenden Projekten von einer Garantie der Ge-
meinden absehen: Bei der Solothurn-Niederbipp-
Bahn kniipfen wir an unsere Beteiligung immerhin
die Bedingung, dass Solothurn fiir den noch fehlen-
den Betrag aufzukommen habe.

Wenn wir auf der einen Seite von dem Verlangen
einer Gemeindegarantie absehen, miissen wir auf der
andern Seite doch fordern, dass die Gemeinden ihr
Mogliches tun, um das noétige Kapital fiir den Bau
aufzubringen. Es ist der Kantonalbank nicht mog-
lich, fiir Projekte, von denen zum vornherein feststeht,
dass sie Miithe haben werden, die Betriebskosten zu
decken, ohne irgendwelche Garantie Kapital zu be-
schaffen. Wenn wir auf der einen Seite den Staats-
beitrag erhéhen und wenn man auf der andern Seite
damit rechnen wiirde, die Kantonalbank miisse das
Geld geben, so wire das doppelt gendht. Die Ge-
meinden miissen fiir ihre Aktienzeichnungen natiirlich
auch Anleihen aufnehmen und gelangen zu diesem
Zweck an die Kantonalbank. Die Kantonalbank kann
diesem Begehren allerdings entsprechen, da die Ge-
meinden die Garanten fiir das Anleihen sind. Aber
die Kantonalbank und die Hypothekarkasse miissen
sich hiefiir diz n6tigen Mittel auch wieder auf dem
Anleihenswege beschaffen und man sollte diesen In-
stituten daher gegebenenfalls auch ermoglichen, die-
sen Weg zu beschreiten.

Was die Ausrichtung des Staatsbeitrages an die
neu projektierten Bahnen anbetrifft, so kann sie selbst-
verstdndlich nicht erfolgen, bis wir iiber die nétigen
Mittel verfiigen. Die Situation ist heute noch genau
gleich wie vor einem Jahre. Wir sind immer noch
nicht in der Lage, ein Anleihen aufzunehmen. Wir
verfiigen noch tiber die nétigen Mittel fiir die im Bau
befindlichen Bahnen, dagegen fiir neue Unternehmun-
gen ist kein Geld vorhanden, bis ein Anleihen kon-
trahiert sein wird. Moglicherweise wird die Kon-.
stellation des Geldmarktes sich bis zum Herbst etwas
giinstiger gestalten. Vor Neujahr hitten wir ein An-
leihen zu 41/,9/, aufnehmen koénnen, und ich hétte
voraussichtlich damals einen beziiglichen Antrag ge-
stellt, wenn ich die seitherige Entwicklung der Dinge
hitte voraussehen kénnen. Heute bekommen wir kein
Geld mehr zu 41/,9/, hochstens zu 41/,9/, bei einem
Kurs von 98 oder 99. Das ist zu teuer, wir sollten nicht
hoher als 41/,0/, gehen miissen, denn wir erhalten fiir
dieses Geld nicht sofort eine Verzinsung, sondern
miissen es aus der laufenden Verwaltung verzinsen.
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Mit diesen Bemerkungen mochte ich lhnen empfeh-
len, auf das vorliegende (reschift einzutreten und iber-
haupt die heute vorliegenden Eisenbahnprojekte -ge-
miss den Antrdgen des Regierungsrates zu ge-
nehmigen.

Rufener, Berichterstatter der Staatswirtschaits-
kommission. Die Staatswirtschaftskommission hat
letzten Donnerstag die Gegenden des Kantons, [ur die
heute neue Eisenbahnprojekte subventioniert werden
sollen, mit Ausnahme von Huttwil-Eriswil, wo schon
frither eine Besichtigung stattfand, begangen und
empfiehlt lhnen einstimmig Eintreten auf die Ge-
schifte. .

Sie werden mir gestatten, zum ersten dieser Pro-
jekte noch einige Bemerkungen anzubringen, da ich
als Oberaargauer in der Lage war, die lntwicklung
dieser Eisenbahnfragen aus allernichster Nidhe zu ver-
folgen und auch Gelegenheit hatte, dabei wenigstens
zum Teil mit titig zu sein. Das vorliegende Projekt hat,
wie soviele andere, Jahre und Jahrzehnte gebraucht,
bis es spruchreif war. Seine Verwirklichung ist na-
tiirlich nur durch das Entgegenkommen des Staates
und namentlich durch die im Gesetz vom letzten Jahr
vorgesehene erhohte Subventionsquote fiir elektrische
Schmalspurbahnen ermoglicht worden. Man hat lange
gestritten, bis man iiber das System der elektrischen
Schmalspurbahnen einigermassen ins klare gekommen
ist, und noch vor wenigen Jahren war man der An-
sicht, dass einzig eine Normalbahn den Bediirfnissen
der Zukunft werde geniigen konnen. Heute darf kon-
statiert werden, dass die Versuche, die unter Auf-
wendung von viel Geld und Miihe mit elektrischen
Schmalspurbahnen gemacht worden sind, doch be-
friedigen. Der Grosse Rat darf daher mit Vertrauen
an diesem System festhalten, wenn es sich um lokale
Bahnen handelt, die abgelegene. Gegenden mit den
grossen Linien verbinden sollen. Wenn die Gegenden,
die solche Bahnen in den letzten Jahren erhalten
haben, damit nicht zufrieden wéiren, so wire man
kaum zu den Antrigen gelangt, die uns heute vom
Regierungsrat unterbreitet werden.

Was die Entstehungsgeschichte dieses Unterneh-
mens anbetrifft, so kennen Sie die direkte Ursache
dafir, dass dieses Geschift heute behandelt werden
kann. Die Solothurn-Niederbipp-Bahn ist das Kind
eines verstorbenen oder bald zu beerdigenden Vaters,
der Normalbahn Bern-Solothurn, und einer jungen,
kriaftigen Mutter, der elektrischen Schmalspurbahn
Bern-Solothurn. Wenn wir noch weiter zuriickgehen
wollen, so ist daran zu erinnern, dass man seinerzeit,
als die Schweizerische Zentralbahn den Bau der Gilu-
bahn studierte, auf dem Standpunkt stand, diese Linie
sei lings der Staatsstrasse Olten-Solothurn, also von
Niederbipp nicht iiber Wangen und Luterbach, sondern
iiber Oberbipp, Wiedlisbach, Attiswil nach Solothurn
zu fithren. Es brauchte dann verschiedenes, auf das
ich nicht eintreten will, um die Behorden der S.C.B.
zu veranlassen, von diesem Projekt abzugehen und
die heutige Linienfithrung zu wéhlen. Seither machte
sich bei den auf der Bergseite zwischen Niederbipp
und Solothurn gelegenen bernischen und solothurni-
schen Gemeinden das begreifliche Bediirfnis nach
einer bessern Verbindung mit ihrem wirtschaftlichen
Verkehrszentrum Solothurn geltend. Wir diirfen uns
daran nicht stossen. Althergebrachte Gewohnheiten

und Verhidltnisse verbinden jene Gegend des Kantons

239

Bern mit Solothurn, aber der Bau der Bahn wird nicht
zur Iolge haben, dass unsere Mitbiirger am Fusse des
Jura mehr als bisher sich Solothurn zuneigen.

Wie der Herr Baudirektor [hnen mitgeteilt hat,
ist das notige Kapital bis auf einen Betrag von ca.
180,000 Fr. oder mit Einschluss des verlangten Be-
triebsfonds von 50,000 Fr. bis auf ca. 230,000 Fr.
beieinander. Fir den Fall, dass es der Gesellschaft
nicht moglich ist, den Finanzausweis durch weitere
Aktienzeichnungen aus dem Kanton Solothurn zu ver-
vollstindigen, wird sie zur Aufnahme eines Anleihens
bis auf 200,000 Fr. erméichtigt, dessen Verzinsung von
den solothurnischen Gemeinden zu garantieren ist.
Wenn der Staat und die Gemeinde Solothurn sich zur
Uebernahme dieser Zinsengarantie bereit erkldren,
so tun sie es, weil sie iberzeugt sind, dass die
Betriebsverhiltnisse der Bahn sich giinstig gestalten
werden.

Die Betriebselnnahmen werden von Herrn Ingenieur
Kiirsteiner beim ersten Projekt, bis Bahnhof Alt-Solo-
thurn, auf 85,500 Fr. veranschlagt. Nunmehr ist der
Anschluss an den Bahnhof Neu-Solothurn in Aus-
sicht genommen. Mit Recht dringt die Regierung
darauf, dass diese Anschlusstrecke gebaut werde, denn
erst wenn das Stlick Baseltor-Neu-Solothurn erstellt
und der Anschluss an die verschiedenen Linien in
Neu-Solothurn vorhanden ist, wird die Bahn auch das
sein, was sie sein soll. Die Betriebsausgaben werden
von Herrn Kiirsteiner mit 68,500 Fr. berechnet, so
dass sich ein Betriebstiberschuss von 17,000 Fr. er-
giibe, der zur Bestreitung der Anleihenszinsen und fiir
die .Einlagen in die vorschriftsgeméssen Fonds zu
verwenden wire. Die Experten der Regierung haben
andere Zahlen herausgefunden. Sie kommen bei rund
62,000 Fr. Einnahmen und 65,000 Fr..Ausgaben zu
einem Betriebsdefizit von 3200 Fr. Es.ist natiirlich
sehr schwer, bei einem derartigen Unternehmen die
Einnahmen zum. voraus nur einigermassen zutreffend
zu berechnen. Allein ich fiir meine Person glaube
zuversichtlich, dass die Einnahmen in den ersten zweli,
drei Jahren eher den von Herrn Kiirsteiner ausgerech-
neten hohern Betrag erreichen werden, und zwar
hauptsichlich wegen der Nidhe einer grossern Stadt,
welcher Umstand in solchen Fillen immer einen we-
sentlichen Einfluss auf den Verkehr ausiibt.

- Mit der Schlussklausel, wonach die Regierung er-
michtigt wird, mit der Ausrichtung der*Staatsbeteili-
gung bis auf weiteres noch zuzuwarten, ist die Staats-
wirtschaftskommission ebenfalls einverstanden. Aus
den Akten der simtlichen vorliegenden Projekte geht
hervor, dass es nichts schadet, wenn an ihrer Ver-
vollstdndigung noch einige Monate oder ein Jahr
weiter gearbeitet wird, denn zurzeit konnen sie auf
Vollstindigkeit noch nicht Anspruch erheben. Die
Solothurn-Niederbipp-Bahn muss allerdings geméss
dem solothurnischen Subventionsbeschluss im Herbst
dieses Jahres den Beginn des Baues dokumentieren.
Allein nach meinem Dafiirhalten diirfte es geniigen,
wenn sie sich dariiber ausweist, dass sie alle ‘Arbeiten
und Vorkehren trifft, die dem eigentlichen Bau vor-
auszugehen haben und also auch zum Bau gehoren,
und ich bin iiberzeugt, dass wenn im Herbst an der
Linie auch noch nicht gegraben und gemauert wird,
doch der Bau als begonnen angesehen. werdemn: und
niemand im Kanton Solothurn daran denken wird,
die vom Solothurner Volk seinerzeit beschlossene Sub-
vention an die Bahn wieder in Frage zu. stellen.
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Das sind die Bemerkungen, die ich mir zum vor-
liegenden Geschift noch erlauben wollte. Die Staats-
wirtschaftskommission empfiehlt Ihnen, auf die Vor-
lage einzutreten und die Antrige des Regierungsrates
in. der vom Herrn Baudirektor modifizierten Fassung
anzunehmen.

Roth. Als Vertreter des Kreises Oberbipp muss
ich dem Grossen Rat die Subventionierung der Nieder-
bipp-Solothurn-Bahn ebenfalls empfehlen, nachdem die
Sache nun einmal soweit gediehen ist. Die Verein-
barung unserer Regierung mit der Regierung von
Solothurn hat uns in Wangen eigentlich wirtschait-
lich geschidigt, indem durch die neue Linie der Ver-
kehr des Bipperamtes, der bislang zum grossern Teil
Wangen und dort den Bundesbahnen zugeflossen ist,
sich in Zukunft der Hauptstadt Solothurn zuwenden
wird.

Die Grafschaft Wangen, die im Jahre 1407 fiir
7000 Goldgulden von Bern gekauft worden ist, zahlt
gegenwiirtig eine Staatssteuer von iiber 200,000 Fr.
Solange man sich zuriickerinnern kann, hat der Amts-
bezirk Wangen noch nie eine Subvention an eine
Eisenbahn bekommen, mit Ausnahme an die kleine
Strecke der Langenthal-Jura-Bahn. Es wire deshalb
nur gerechtfertigt, diese Gegend enger mit Bern zu
verbinden.

Gegeniiber Herrn Rufener mochte ich bemerken,
dass, wenn seinerzeit die Gdubahn iiber Wangen ge-
fihrt wurde, dies seinen Grund einzig darin hatte,
dass damals die Kantone und nicht der Bund die
Eisenbahnkonzessionen erteilten und der Kanton Solo-
thurn erklidrte, er konzessioniere nur die Linienfiih-
rung iiber Wangen. Dass damit tbrigens kein Miss-
griff getan wurde, beweist unter anderm der Post-
verkehr. Im Jahre 1911 hat Wangen allein 336,100
Briefpostgegenstinde gehabt und fiir 26,000 Fr. Wert-
zeichen verkauft, wihrend Attiswil bloss 18,513 Brief-
postgegenstinde zu verzeichnen hatte und der Post-
verkehr nach Solothurn im Jahre 1908 im Hinweg
706 und im Riickweg 671 Personen betrug.

Ich mag es den beteiligten Gemeinden von Herzen
gonnen, dass sie eine Bahnverbindung nach Solothurn
erhalten, aber man darf sich iiber die Rendite dieser
Linie nicht tiuschen. Die Experten berechnen fiir
die ersten Jahre ein Defizit von ca. 3000 Fr., dagegen
glauben sie, dass nach 20 Jahren ein Einnahmentiber-
schuss von iiber 20,000 Fr. sich ergeben werde. Das
ist eine Sache der Unmoglichkeit. Man verweist
auf die solothurnischen Industrien, die um das Amt
Wangen herum liegen. Aber demgegeniiber ist fol-
gendes zu sagen: Die grossen Eisenwerke in Gerla-
fingen werden von Arbeitern aus dem ganzen solo-
thurnischen Gebiet alimentiert. Die grosse Kammgarn-
spinnerei in Derendingen hat hauptsichlich weibliche
Arbeitskrifte. Die Zementfabrik Luterbach und die
grosse- Holzstoffabrik haben allerdings Arbeiter von
Attiswil,” aber die Distanz ist so klein, dass diese
meistens vorziehen werden, zu Fuss zu gehen. Nieder-
bipp schickt tdglich iiber 80 Arbeiter in die grossen
Eisenwerke in der Klus, Oberbipp iiber 60. Aber ein
Eisenbahnbillet von Niederbipp nach Oensingen kostet
mit den Bundesbahnen 15 Rp., mit der elektrischen
Bahn dagegen 45 Rp. Die Gemeinde Niederbipp hat
keinen Ragpen Subvention an die Bahn nach Solo-
thurn gegeben, weil sie an der Bundesbahn liegt und
ein Eisenbahnbillet nach Solothurn: 1 Fr. 35 billiger
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zu stehen kommt, wenn man mit den Bundesbahnen
statt mit der elektrischen Bahn fihrt.
Dessenungeachtet beantrage ich dem Grossen Rat
ebenfalls, die verlangte Subvention an die Niederbipp-
Solothurn-Bahn zu bewilligen. Aber das muss ich
betonen, dass durch diese Linie das Bipperamt von
Bern etwas abgezogen und mehr dem St. Ursusturm
zugelenkt wird. Der Verkehr in Solothurn wird nicht
viel grosser werden, da in dieser Gegend mit keiner
grossen Bevolkerungszunahme gerechnet werden kann.
Rechts von der Eisenbahn erhebt sich der Jura 800
oder 1000 m und wir finden dort nur ganz kleine Ort-
schaften. Links ist die Aare und die Linie der Bun-
desbahnen. Aber ich mag es, wie gesagt, der dortigen
Bevolkerung von Herzen génnen, wenn ihr diese Bahn
bewilligt wird und ihre Hoffnungen in Erfiillung gehen.

Reber. Es beriihrt mich etwas eigentiimlich, dass
unsere Gegend von Herrn Roth in dieser Weise be-
handelt wird. Auf der einen Seite gonnt er uns alles
Gute, er sieht ein, dass wir die Bahnverbindung
haben sollten, aber auf der andern Seite sollte dafiir
kein Geld aufgewendet werden miissen. Wenn Herr
Roth behauptet, wir werden gegen den St. Ursusturm
hin gelenkt, so mochte ich demgegeniiber nur be-
merken, dass die Herren von Wangen schon seit Jah-
ren ihre Blicke nach Solothurn gerichtet haben. Es
ist Uberhaupt zu sagen, dass das B:pperamt infolge
seiner geographischen Lage naturgemiss nach Solo-
thurn zu tendiert. Dessenungeachtet sind wir dort
unten gute Berner; wir stehen fiir alles ein, was
von Bern kommt und suchen es beim Volk getreulich
durchzubringen.

Ueber die Notwendigkeit des Projektes brauche
ich keine Worte zu verlieren; sie ist von den Ver-
tretern der vorberatenden Behorden zur Geniige her-
vorgehoben worden. Die Gemeinden Attiswil, Wied-
lisbach und Oberbipp haben grosse Summen gezeich-
net. Herr Roth hat gesagt, Niederbipp habe nichts
beigetragen. Das ist nicht richtig. Wir haben, trotz-
dem wir an den Bundesbahnen und der Langenthal-
Jura-Bahn liegen, 25,000 Fr. beigetragen und damit
wenigstens den guten Willen gezeigt, dass wir auch
mitmachen wollen. Wir sind auch nicht abgeneigt, fiir
das Projekt Herzogenbuchsee-Wangen einzutreten, nur
sollten an ihm noch einige Verbesserungen vorgenom-
men werden. Ich kann es nicht verstehen, dass von
unsern Vertretern nicht mit Freuden entgegengenom-
men wird, was Regierung und Staa:swirtschaftskom-
mission uns geben wollen. Ich ersuche Sie, uns auch
einmal beizustehen; wir sind auch schon wiederholt
fiir andere Gegenden eingestanden, wenn es sich darum
handelte, ihnen zu einer Bahnverbindung zu verhelfen.

Bohme. Wenn je zwei Eisenbahngeschifte mit-
einander hitten behandelt werden sollen, so gilt dies
von den beiden Projekten Niederbipp-Solothurn und
Wiedlisbach-Herzogenbuchsee. Ich hitte es lieber ge-
sehen, wenn letzteres, das ein bernisches Geschift
ist, auch in der Behandlung dem andern, das volks-
wirtschaftlich mehr ein solothurnisches ist, vorange-
stellt worden wire, statt dass es nun erst in einigen
Tagen behandelt werden kann. Das Amt Wangen wird
auf seinen beiden Schmalseiten von den Bundesbahn-
linien Burgdorf-Herzogenbuchsee-Olten und Solothurn-
Wangen-Olten durchzogen, aber eine Bahn, die es
in seiner Breite durchqueren und die Ortschaften
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Niederbipp, Oberbipp, Wiedlisbach, Wangen, Herzo-
genbuchsee, Thorigen usw. miteinander verbinden
wiirde, existiert noch nicht. Man hat uns in Aus-
sicht gestellt, dass ein Teilstiick dieser Linie néichsten
Donnerstag zur Behandlung kommen soll, und ich
mochte gerne wiinschen, dass keine Verschiebung ein-
trete, denn durch Verschiebung ist schon manchem
Geschiaft der Hals gebrochen worden.

Von Herrn Oberst Roth wurde angefiihrt, die neue
Bahn Niederbipp-Solothurn werde die Linie von Wied-
lisbach nach Wangen, die sonst beniitzt wiirde, um
nach Solothurn zu fahren, schwer schidigen. Der
ganze Verkehr aus dem Einzugsgebiet dem Berg entlang
wird so der Schmalspurbahn Wiedlisbach-Wangen-
Herzogenbuchsee verloren gehen, fiir alle Zeiten Solo-
thurn zugewiesen und jene Gegend dem Kanton Bern
je linger je mehr entfremdet.

Ich habe das Wort ergriffen, um eine Anfrage
an den Herrn Baudirektor zu richten. Im Beschlusses-
-entwurf betreffend die Herzogenbuchsee- Wangen-
Wiedlisbach-Bahn wird die Subventionierung an die
Bedingung gekniipft, dass die Gemeinden die Zinsen-
garantie fiir das Obligationenkapital fiir die ersten
zehn Betriebsjahre zu iibernehmen haben. Nun be-
handeln wir heute dieses Geschift nicht, aber was
soll dann geschehen, wenn néchsten Donnerstag in
diesem Sinne Beschluss gefasst und Wiedlisbach er-
kliren wiirde, sie hitten nun ihre Bahn und um die
andere kiimmern sie sich nicht? Haben wir irgend-
welche Gewdhr, dass Wiedlisbach diese Zinsengarantie
eingehen wird? Sollte nicht schon im vorliegenden
Beschluss eine Bestimmung aufgenommen werden,
wonach sich diese Gemeinde verpflichtet, jene Zinsen-
garantie zu tibernehmen ?

Schénmann. Die Ausfithrungen des Vorredners
zwingen mich, das Wort zu ergreifen und Ihnen zu
empfehlen, auf den Antrag des Herrn Bohme nicht
einzutreten. Wir behandeln heute die Subventionie-
rung der Niederbipp-Solothurn-Bahn, und wir wol-
len dieses Geschift gemidss dem Vorschlag des Re-
gierungsrates und der Staatswirtschaftskommission er-
ledigen. Nachher werden wir auch alles tun, um das
andere Projekt zur Verwirklichung zu bringen.

Noch eine Bemerkung gegeniiber Herrn Roth. Er
hat behauptet, Niederbipp habe an die Bahn nach
Solothurn nichts beigetragen. Das ist allerdings rich-
tig, soweit die Gemeinde als solche in Frage steht,
aber man darf den Betrag nicht unbeachtet lassen, der
von Privaten gezeichnet worden ist.

Roth. Ich muss nur eine Aeusserung des Herrn
Reber richtigstellen. Ich habe dem Antrag der vor-
beratenden Behérden keine Opposition gemacht, son-
dern nur die allgemeine Sachlage etwas beleuchtet.
Ich nehme an, das werde einem Mitglied des Rates
noch gestattet sein.

v. Erlach, Eisenbahndirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich mochte nur noch den Rat
dariiber aufkldren, warum das Geschéift Herzogenbuch-
see-Wangen-Wiedlisbach heute nicht behandelt wer-
den kann. Auch wir hitten es am liebsten gleichzeitig
mit dem jetzt in Beratung stehenden Projekt vorge-
bracht, allein es war uns nicht méglich. Das Gut-
achten, das wir einforderten, ist erst im letzten Mo-
ment eingelangt, und so konnte dieses Geschift dem
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Regierungsrat und infolgedessen auch der Staatswirt-
schaftskommission erst als letztes vorgelegt werden.
Die Staatswirtschaftskommission hat es noch nicht
durchberaten, sondern wird dies erst in der Sitzung
vom néchsten Mittwoch tun koénnen. Aber ich ver-
spreche lhnen, dass wir IThnen am Donnerstag unsere
Antridge unterbreiten werden. Wir wollen die Sache
nicht verschieben, sondern beide Vorlagen sollen in
dieser Session unter Dach gebracht werden.

Was die Zinsengarantie im Beschlussesentwurf be-
treffend Wangen-Wiedlisbach-Herzogenbuchsee anbe-
trifft, so kann ich Ihnen mitteilen, dass sowohl die
Regierung als die Staatswirtschaftskommission heute
morgen beschlossen haben, die beziigliche Bestim-
mung zu streichen. Ich denke, Herr Bohme werde
nach dieser Erklirung beruhigt sein.

Bohme. Ich méchte nur Herrn Schonmann gegen-
iiber bemerken, dass ich gar keinen Antrag gestellt,
sondern bloss eine Anfrage an den Herrn Baudirektor
gerichtet habe. Ich bin mit Herrn Roth der Ansicht,
dass man doch noch das Wort ergreifen und etwas
fragen darf.

Angenommen in der vom Eisenbahndirektor bean-
tragten abgednderten Fassung.

Beschluss:

Der Grosse Rat nimmt Kenntnis vom Subven-
tionsgesuch des Initiativkomitees der elektrischen
Strassenbahn Niederbipp-Solothurn vom 2. Mirz
1909 und vom Nachtragsgesuch des Verwaltungs-
rates der A.-G. Elektrische Strassenbahn Solo-
thurn-Niederbipp vom 18. November 1912, so-
wie von den zudienenden Akten und Plinen,
und beschliesst, gestiitzt auf den vom Regie-
rungsrat genehmigten Bericht und Antrag der
Eisenbahndirektion vom 12. April 1913:

I. Das allgemeine Bauprojekt der elektrischen
Strassenbahn Solothurn-Niederbipp im Kosten-
voranschlag von 1,520,000 Fr. fiir die Linie
Solothurn—Baseltor-Niederbipp, Anschluss an
die Langenthal-Jura-Bahn wird unter folgenden
Vorbehalten genehmigt:

1. Fur die Beniitzung der Staatsstrasse zum
Bau und Betrieb der Strassenbahn im Kan-
ton Bern gelten die Bestimmungen der vom
Regierungsrat dem Initiativkomitee am
7. Midrz 1906 erteilten Bewilligung, welche
hiemit ratifiziert wird.

2. Die Bahngesellschaft hat dem Regierungsrat
iiber jedes wichtigere Bauobjet auf dem Ge-
biete des Kantons Bern, wie Kunst- und Hoch-
bauten, Stationen und deren Einrichtungen,
Zufahrten und dergleichen Detailprojekte zur
Genehmigung vorzulegen.

3. Der Regierungsrat ist befugt, wéhrend des
Baues Aenderungen an der Linienfiihrung so-
wohl als an den Detailvorlagen vorzuschrei-
ben, wenn dieselben im Interesse einerseits
der Leistungsfihigkeit der Bahn und ander-
seits ihrer Oekonomie liegen und zweckdien-
lich erscheinen.

I1. Der Staat Bern beteiligt sich gemdss
Art. 5, lit. b, des Gesetzes vom 7. Juli 1912 be-
treffend Beteiligung des Staates am Bau und

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1913. 61
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Betrieb von Eisenbahnen und unter den Be-

dingungen dieses Gesetzes am Bau der rund

8,0 km langen Strecke der elektrischen Strassen-

bahn auf dem Gebiet des Kantons Bern mit

450/, des Anlagekapitals, im ganzen mit hdchstens

400,000 Fr., eingeteilt in 800 Aktien & 500 Fr.,

auf Vorschusskredit A k 3.

Diese Bewilligung erfolgt unter nachstehenden
besondern Bedingungen:

1. Gemiss Antrag vom 9. Oktober 1912 zur
Uebereinkunft der Regierungen der Kantone
Bern und Solothurn vom 26./27. Mirz 1912
soll die Ausrichtung der Subvention an die
Strecke Wiedlisbach-Niederbipp erst erfolgen,
wenn die Strecke Herzogenbuchsee-Wangen-
Wiedlisbach finanziert ist. Sollte die Finan-
zierung bis 1. Januar 1914 nicht durchge-
fithrt sein, so soll die Ausrichtung der Sub-
vention auch an die Strecke Wiedlisbach-
Niederbipp ohne Riicksicht auf die Strecke
Herzogenbuchsee-Wangen-Wiedlisbach erfol-
gen.

2. Die Solothurn-Niederbipp-Bahn soll an den
Bahnhof Neu-Solothurn angeschlossen wund
die Konzession vom 27. Juni 1906 entspre-
chend erginzt werden.

3. Der vierte Fiinftel der Aktienbeteiligung des
Kantons Bern wird erst nach Betriebseroif-
nung der Anschlusstrecke Baseltor-Neu-Solo-
thurn, der letzte Fiinftel nach Mitgabe von
Art. 13 des Gesetzes vom 7. Juli 1912 erst
nach eingereichter Abrechnung der ganzen
Linie Neu-Solothurn-Niederbipp ausbezahlt.

4. Die Strecke Baseltor-Neu-Solothurn soll spé-
testens 3 Jahre nach der Betriebseréifnung
der Linie Baseltor-Niederbipp dem Betrieb
iibergeben werden.

5. Entsprechend dem grossern Interesse des
Kantons Solothurn am Zustandekommen der
Bahn soll die Bahngesellschaft den Finanz-
ausweis der Solothurn-Niederbipp-Bahn aus-
schliesslich durch Aktienzeichnungen aus dem
Kanton Solothurn vervollstindigen. Derselbe
wird erst als geniigend anerkannt, wenn die
Bahngesellschaft sich iiber ein den veran-
schlagten und durch einen Betriebsfonds von
50,000Fr. vermehrten Baukosten entsprechen-
des Aktienkapital einwandfrei ausgewiesen
haben wird.

6. Es wird der Bahngesellschaft anheimgestellt,
das Fehlende am Aktienkapital durch eine
Anleihe bis auf 200,000 Fr. zu ersetzen unter
der Bedingung, dass die Zinsen derselben
durch den Staat und die interessierten Ge-
meinden des Kantons Solothurn garantiert
werden. Jegliche weitere Inanspruchnahme
der interessierten Gemeinden des Kantons
Bern zum Zwecke der Ergidnzung des Finanz-
ausweises auf die eine oder andere Art wird
ausdriicklich abgelehnt.

7. Die Bahngesellschaft soll die von den Ge-
meinden und Privaten im Kanton Bern fiir
ihre Aktienbeteiligung einbezahlten Gelder bei
der Kantonalbank von Bern oder deren Filia-
len oder bei der Hypothekarkasse des Kan-
tons Bern anlegen.

III. Die Statuten der Aktiengesellschaft Elek-
trische Strassenbahn Solothurn-Niederbipp wer-
den unter dem Vorbehalt genehmigt, dass die-
selben anldsslich ihrer nédchsten Revision mit
den Bestimmungen dieses Beschlusses in Ueber-
einstimmung gebracht werden. :

IV. Die Wahl des bauleitenden Ingenieurs
und die wichtigsten Vertrige fiir Arbeiten und
Lieferungen unterliegen der Genehmigung des
Regierungsrates.

V. Der Regierungsrat wird ermichtigt, die
Ausrichtung der Beteiligung des Staates so lange
zu verschieben, bis die zu weitern Eisenbahn-
bauten im Kanton Bern erforderlichen Geldmit-
tel zur Verfiigung stehen.

St. Immer, Kirchgemeinde; Loskauf der Wohnungs-
entschadigungspflicht.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. An der reformierter franzosischen
Kirchgemeinde St. Immer funktionieren zwei Geist-
liche. Der erste Pfarrer hat ein Pfarrhaus; der zweite
Pfarrer, der keine Amtswohnung hat, bezieht vom
Staat eine Wohnungsentschidigung, die bis vor etwa
zwei Jahren 700 Fr. betrug und dann auf ein Ge-
such des Kirchgemeinderates hin auf 800 Fr. erhoht
worden ist. Schon damals wies der Kirchgemeinderat
darauf hin, dass in der Gemeinde St. Immer Woh-
nungsmangel besteht und dass es namentlich schwer
hilt, geignete bessere Wohnungen zu finden. Der
gegenwartlge zweite Pfarrer wohnt in einer Miets-
kaserne; er bewohnt allerdings die Beletage und zahlt
1200 Fr Mietzins, also 400 Fr. mehr als die Woh-
nungsentschéidigung betrigt, aber es sind im gleichen
Hause 11 Familien untergebracht. Die Kirchgemeinde
wire nun bereit, ein zweites Pfarrhaus zu erstellen
und wiinscht dafiir die Mitwirkung des Staates in der
Weise, dass wir die Wohnungsentschidigungspflicht
gegen die iibliche Entschidigung, d. h. zu 49/, kapi-
talisiert, loskaufen. Das gibe eine Loskaufssumme
von 20,000 Fr. Nach den vorliegenden Prézedenzfil-
len besteht kein Grund, diesem Gesuch nicht zu ent-
sprechen, und wir beantragen, diessn Loskauf auf
1. Januar 1914, da in das Budget erst noch ein Posten
aufgenommen werden muss, vorzunehmen. Es wird
dann im betreffenden Moment mit der Kirchgemeinde
ein beziiglicher Vertrag abzuschliessen sein, und wir
stellen den Antrag, der Regierungsrat sei zum Ab-
schluss des Vertrages zu ermichtigen.

Zurzeit schweben auch Verhandlungen mit “der
Kirchgemeinde St. Immer betreffend Abtretung des
Pfrundgutes. Die Gemeinde verlangte, dass der Staat
vor der Abtretung das Pfarrhaus, das sich in verwahr-
lostem Zustande befindet, richtig instand stelle. Dem-
gegeniiber macht die Finanzdirekticn geltend, dass
die Unterhaltspflicht schon lingst der Gemeinde ob-
gelegen habe und dass der Staat nicht darunter leiden
diirfe, wenn sie ihre Piflicht nicht erfiillt habe. Die be-
zliglichen Verhandlungen sind noch nicht zum Ab-
schluss gediehen und die Finanzdirektion wiinscht,
dass diese Angelegenheit zuerst erledigt sein miisse,
bevor die 20,000 Fr. zur Auszahlung gelangen. - Des-
halb wird im Ingress des Beschlusses der Passus. ein-
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geschaltet: «unter der Bedingung, dass vor der Aus-
zahlung der Loskaufsumme der Abtretungsvertrag um
das Pfrundgut St. Immer allseitig genehmigt und grund-
biicherlich behandelt sein wirdy.

Steiger, Prisident der Staatswirtschaftskommis-
sion. Der Grosse Rat hat in den letzten Jahren sehr
oft iiber den Loskauf der Wohnungsentschidigungs-
pflicht des Staates gegeniiber Pfarrern verhandelt. Der
vorliegende Fall liegt ganz gleich wie die friihern,
so- dass es nicht nétig ist, auf die Sache niher ein-
zutreten. Die Staatswirtschaftskommission empfiehlt
Ihnen die Annahme des Antrages der Regierung.

Genehmigt. ‘
Beschluss:

Der Grosse Rat beschliesst unter der Be-
dingung, dass vor der Auszahlung der Loskauf-
summe der Abtretungsvertrag um das Pfrundgut
St. Immer allseitig genehmigt und grundbiicher-
lich behandelt sein wird:

1. Die Verpflichtung des Staates zur Aus-
richtung einer jihrlichen Wohnungsentschidi-
gung fiir den zweiten Pfarrer der reformierten
franzgsischen Kirchgemeinde St. Immer ist auf
den 1. Januar 1914 aufzuheben und der Kirch-
gemeinde als Gegenwert eine Loskaufsumme von
20,000 Fr. auszurichten.

2. Der Regierungsrat wird zum Abschluss
des daherigen Vertrages erméichtigt.

Eingelangt ist folgende
Interpellation :

Les soussignés désirent interpeller le gouvernement
afin d’obtenir de sa part des explications sur les raisons
pour lesquelles le siége de Iingénieur en chef du 3™
arrondissement (Jura) a -été transféré de Delémont 3
Bienne et afin de savoir §'il entend conserver dans
le ‘Jura le sidge de I’adjoint.

Gobat,
Rossé, Mathey-Doret, Comment,
Keller, O. Burger, Wolf, Frepp,
Henzelin.

(Die Unterzeichneten ersuchen den Regierungsrat
um Aufschluss iiber die Griinde der Verlegung des
Amtssitzes des Ingenieurs des 3. Bezirks (Jura) von
Delsberg nach Biel, sowie dariiber, ob er den Sitz
des Adjunkten dem Jura zu erhalten gedenke.)

Geht an den Regierungsrat.

Elektrische Schmalspurbahn Langenthal - Melchnau ;
Genehmigung des allgzemeinen Bauprojektes, Bewil-
ligung zur Strassenbeniitzung, Aktienbeteiligung
des Staates, Genehmigung des Finanzausweises
und der Gesellschaftsstatuten.

v. Erlach, Eisenbahndirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Das vorliegende Projekt unterschei-
det sich von dem eben behandelten dadurch, dass die
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Langenthal-Melchnau-Bahn nicht ausschliesslich Stras-
senbahn ist, sondern zum grossern Teil auf eigenem
Bahnkérper gebaut wird. Schon lange wurden An-
strengungen gemacht, in dieser Richtung eine Bahn-
verbindung herzustellen, aber sie waren in erster Linie
auf die Erstellung einer Normalbahn gerichtet. Als
dann die Verwirklichung des Projektes an finanziellen
Schwierigkeiten scheiterte, kam man auf den Gedan-
ken, eine Schmalspurbahn mit Rollschemelbetrieb in
Aussicht zu nehmen, wie solche nun schon viele im
Kanton bestehen.

Am 22. April dieses Jahres konstituierte sich in
Langenthal die Aktiengesellschaft Langnau-Melchnau-
Bahn. Die projektierte Linie bleibt ausschliesslich auf
Bernerboden und fiithrt von Langenthal iber Roggwil,
St. Urban, Untersteckholz nach Melchnau. Nebéen den
Ortschaften Roggwil, das ziemlich weit von der gleich-
namigen Station an der Linie Langenthal-Olten ent-
fernt ist, Melchnau und den dahinter liegenden luzer-
nischen Gemeinden Altbiiron und Grossdietwil, die mit
Langenthal im Verkehr stehen, wird die Bahn nament-
lich auch von der in unmittelbarer Ndhe der bernisch-
luzernischen Grenze gelegenen grossen luzernischen
Irrenanstalt St. Urban alimentiert werden. Auch be-
finden sich an der Bahn eine Brennerei und eine Zie-
gelei, die den Giiterverkehr beleben werden. Das Tracé
hat eine Linge von 11,5 km, wihrend die Strasse, die
von Langenthal in ziemlich gerader Linie iiber den
Berg nach Melchnau fiihrt, wesentlich kiirzer ist.

Als Ausgangspunkt der Bahn ist die Station der
Schmalspurbahn Langenthal-Jura gewidhlt. Es wird
so moglich sein, das Rollmaterial der einen Bahn auch
auf der andern Linie zu verwenden. Urspriinglich war
geplant, die Bundesbahnen nahe bei dieser Station zu
iberfilhren und dann nach Roggwil zu tendieren.
Nachher kam man auf den Gedanken, dass es ratio-
neller und wahrscheinlich auch billiger sei, wenn
man die Linie der Langenthal-Jura-Bahn bis zur alten
Bern-Ziirich-Strasse beniitze und von hier der Strasse
folge bis zur Kaltenherberg. Dort iiberschreitet die
Bern-Ziirich-Strasse die Bern-Olten-Linie der Bundes-
bahnen auf gleicher Héhe. Die Bundesbahnen haben
schon lange vorgesehen, auf dieser doppelspurigen,
mit sehr vielen Ziigen befahrenen Linie die Niveau-
iberginge durch Strasseniiberfithrungen zu ersetzen.
Sie haben auch bereits die Frage der Ueberfiihrung
bei Kaltenherberg studiert. Die Langenthal-Melchnau-

‘Bahn koénnte diese Ueberfithrung beniitzen und wiirde

dadurch an Kosten ziemlich sparen, da in der Haupt-
sache die Bundesbahnen fiir diese Ueberfiihrung auf-
kommen miissten, die an dieser Stelle dann keinen
Bahnwiirter mehr zu halten brauchten. Nach ein-
gehenden Studien sind wir dazu gekommen, Ihnen
die Variante iiber die Kaltenherberg zur Ausfithrung
zu empfehlen. Die Betriebslinge wird allerdings
etwas iiber einen halben Kilometer grosser sein, da-
fiir werden sich aber die Baukosten bedeutend niedri-
ger stellen. Auch wird fiir Landerwerbungen weniger
zu zahlen sein, da bis zur Ueberfithrung der Bundes-
bahnen das Strassenterrain beniitzt werden kann. Be-
treffend die Beniitzung der Strasse ist zwischen dem
Regierungsrat und dem Verwaltungsrat der Bahnge-
sellschaft ein Vertrag abgeschlossen worden, der Thnen
heute ebenfalls zur Genehmigung vorliegt. Die Min-
derkosten fiir den Bau dieser Variante betragen we-
nigstens 50,000 Fr., und diese Summe kdnnte zur
Aeufnung eines Betriebsfonds verwendet werden.
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1,300,000 Fr.
dem

Der Kostenvoranschlag betrigt
Wir haben das Projekt einem Experten,
friherr Kantonsoberingenieur v. Graffenried, zur
Ueberpriifung unterbreitet und er kommt zum
Schluss, dass die Finanzierung etwas knapp sei;
wenn man aber die Kaltenherberg-Variante wéhle,
sei die Finanzierung reichlich genug. Herr v. Graffen-
ried Dbestreitet die wirtschaftliche Lebensfdhigkeit
des Unternehmens durchaus nicht, sondern kommt
in seiner Betriebsrechnung schon im ersten Jahr bei
71,000 Fr. Einnahmen und 57,000 Fr. Ausgaben zu
einem Betriebsiiberschuss von rund 14,000 Fr., so
dass die Verzinsung des Obligationenkapitals von
300,000 Fr. von Anfang an gesichert wire. Die Bahn
hat den Vorteil, billig betrieben werden zu konnen,
indem sie von den bereits vorhandenen Installationen
der Langenthal-Jura-Bahn (Umformer, Depot, Werk-
stitte, Remise) profitieren kann.

Laut Gesetz betrigt die Staatsbeteiligung 459/,
der Anlagekosten oder im Maximum 50,000 Fr. per km.
Das ergibt fiirl1,5 km eine Subvention von 575,000 Fr.
aus. Ferner konnen nach dem Gesetz grossere Ob-
jekte mit 100 Fr. per Laufmeter subventioniert wer-
den. Die Linge der Ueberfithrung bei der Kalten-
herberg wird ca. 150 m ausmachen, weil, abge-
sehen von der Breite der Bahn, beidseitig ein Damm
von dieser Linge erstellt werden muss, der besser,

statt angeschiittet zu werden, durch eine Kunstbaute

ersetzt wird. Hiefiir wire eine Extrasubvention von
15,000 Fr. auszurichten. Die ganze Staatsbeteiligung
wiirde somit 590,000 Fr. betragen. Von den interes-
sierten Gemeinden und Privaten im Kanton Bern wur-
den 401,000 Fr. gezeichnet; von luzernischer Seite
11,500 Fr., mit Inbegriff eines Beitrages von 10,000 Fr.,
der vom Kanton Luzern mit Riicksicht auf die staat-
liche Irrenanstalt in St. Urban gesprochen wurde.
Dazu kidme ein Obligationenkapital von 300,000 Fr.,
so dass die Finanzierung als perfekt bezeichnet wer-
den kann.

Die einzelnen Bestimmungen des Beschlussesent-
wurfs geben mir nur zu wenigen Bemerkungen An-
lass. Im zweiten Alinea der Ziff. III ist Wort
«Staatsstrasse» durch «Bahn» zu ersetzen, da es sich
hier um die Subventionierung der Bahn und nicht
um die Erstellung der Staatsstrasse handelt. In Ziff. IV
wird die Bedingung aufgestellt, dass von den
300,000 Fr. Obligationenkapital 50,000 Fr. bei der
Kantonalbank von Bern als Betriebsfonds anzulegen
sind, der ohne Zustimmung des Regierungsrates nicht
angegriffen werden darf.

Namens des Regierungsrates beantrage ich Ihnen,
au]f d1e Vorlage emzutreten und sie zu genehmlgen
R N IR By xf}v‘xlfr‘..v;'” KR P

Jenny, Berlchterstatter der Staatswirtschaftskom-
mission. Das in Frage stehende Eisenbahnunterneh-
men kann jedenfalls nicht als ein glinzendes Ge-
schift bezeichnet werden. Die Aktien der Gemeinden
und des Staates, die hier eingeworfen werden, wer-
den zweifellos auf absehbare Zeiten keine Verzin-
sung erfahren, sondern man wird sich gliicklich
schitzen konnen, wenn es der Bahn gelingt, die Be-
triebsausgaben zu decken, das Obligationenkapital zu
verzinsen und die gesetzlichen Einlagen in den Er-
neuerungsfonds zu machen.

Nichtsdestoweniger kann dem Unternehmen eine
wirtschaftliche Bedeutung nicht ahgesprochen werden.
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Wir haben hier die ndmliche Erscheinung, der wir
gegenwirtig iberall begegnen, dass die abgelegenen
Gegenden und Gemeinden mit allen Mitteln suchen,
an das Eisenbahnnetz angeschlossen zu werden und
eine bequemere Verbindung mit der Aussenwelt zu
erhalten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Gegenden
ohne Eisenbahnen namentlich auf gewerblichem und
industriellem Gebiet immer mehr zuriickbleiben, dass
ihre Bevolkerung abnimmt und die wirtschaftliche
Leistungsfahigkeit zuriickgeht. Die Landwirtschaft
kann diese Liicke nicht ausfiillen. Wir miissen zu
unserm Bedauern vielmehr konstatieren, dass der
Landwirtschaftsbetrieb nach Methoden sucht, die we-
niger Bevolkerung brauchen, dass er nach der reinen
Gras- und Weidwirtschaft tendiert, wodurch die Ent-
vOlkerung des Landes begiinstigt wird. Es ist deshalb
begreiflich, dass diese Gegenden verzweifelte An-
strengungen machen und geradezu beingstigende Opfer
bringen, um eine Bahn zu bekommen.

Die Langenthal-Melchnau-Bahn hat die Aufgabe,

die Ortschaften Melchnau, Untersteckholz und Rogg-

wil mit dem Verkehrszentrum Langenthal und zu-
gleich mit dem schweizerischen Eisenbahnnetz in Ver-
bindung zu bringen. Das kann nach zwei Richtungen
geschehen, und es wurden zwei Varianten studiert.
Die Staatswirtschaftskommission hat sie auch gepriift
und ist mit der Regierung der Ansicht, dass die
Kaltenherberg-Variante zur Ausfithrung kommen soll,
die, obschon 800 m linger, in verschiedenen Be-
ziehungen Vorteile aufweist. Die Vorteile liegen darin,
dass die alte Bern-Ziirich-Strasse beniitzt werden
kann, die so breit ist, dass ohne Nachteil fiir den Ver-
kehr das notige Terrain an die Bahn abgetreten werden
kann, und dass infolgedessen die Kosten wesentlich
zuriickgehen. Man koénnte allerdings fragen, warum
man einen so grossen Umweg mache und fiir die Er-
schliessung von Melchnau eine 11,5 km lange Bahn
erstelle, wihrenddem Melchnau durch eine schone,
bloss 6 km lange Strasse mit Langenthal verbunden
ist. Allein eine Bahn darf nicht nur wegen einer
einzigen Gemeinde gebaut werden, weil einerseits die
Finanzierung nicht moglich und anderseits das Unter-
nehmen nicht lebensfihig wire. Man muss soviele
Ortschaften und Gemeinden als moglich zu bedienen
suchen. Das geschieht in diesem Falle, indem nicht
nur Melchnau, sondern auch die grosse Gemeinde
Roggwil und Untersteckholz an die Bahn zu liegen
kommen, und es der Bahn iiberdies mdéglich ist, den
Verkehr der luzernischen Gemeinden St. Urban, Rog-
gliswil, Altbiiron und Grossdietwil avfzunehmen, die
in der Richtung Luzern auch keine Eisenbahnverbin-
dung haben, die schon jetzt den Markt von Langen-
thal besuchen und dies bei giinstiger Verbindung noch
im vermehrten Masse tun werden.

Die Anlagekosten sind auf 1,300,000 Fr. oder
113,000 Fr. per km veranschlagt. Sie werden ein-
wenden, dass dieser Betrag, nachdem noch eine Ueber-
briickung der Oltener Linie stattfinden muss, sehr
tief gerechnet sei fiir eine elektrische Schmalspur-
bahn, wo sonst der Kilometer auf 120—130,000 Fr.
zu stehen komme. Die niedrige Kostensumme ist
damit zu begriinden, dass diese Bahn nicht als selb-
stiindige Linie gebaut und betrieben werden soll, son-
dern als ein Teilstiick der Langenthal-Jura- Bahn ge-
dachtist. So fillt die'Erstellung verschiedener Bauten
und Installationen im Wert von wenigstens 200,000 Fr.
dahin, so z. B. die Umformerstation die allein
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100,000 Fr. kosten wiirde. Einzelne Ansitze des
Kostenvoranschlages konnen allerdings nicht gerade
als einwandfrei bezeichnet werden. Mir istnament-
lich aufgefallen, dass die Kosten fiir Organisation,
Verwaltung und technische Leitung nur mit 20,900 Fr.
eingestellt sind, wihrend dafiir sonst 3—59/, des
Anlagekapitals in Rechnung gebracht werden. Doch
das ldsst sich wieder damit begriinden, dass die Bahn
von der Langenthal-Jura-Bahn gebaut und beaufsich-
tigt wird und also die technischen Organe dafiir schon
vorhanden sind. Aber immerhin wird der Posten zu
niedrig sein. Auch das Expertengutachten weist dar-
auf hin, dass die Ausgaben fiir den Hochbau, Telephon-
und Signalanlagen usw. sehr knapp bemessen seien.
Mir ist weiter aufgefallen, dass an Rollmaterial
nur zwei Personenmotor- und zwei Personenan-
hingewagen und nur ein Giitermotorwagen vorgesehen
sind. Das wird an gewissen Tagen unbedingt nicht ge-
niigen ; namentlich sollte auch fiir den Giitermotorwagen
eine Reserve da sein. Ich sagte mir, dass die Langenthal-
Jura-Bahn im Bedarfsfalle das notige Material werde
liefern miissen. Auch die vier Rollschemel wiiren
ungeniigend, wenn nicht die Langenthal-Jura-Bahn im
Hintergrund stinde. Die grosse Ziegelei in Roggwil,
die ausschliesslich auf den Eisenbahnverkehr ange-
wiesen ist, wird vielleicht an einem und demselben
Tage, zwei, drei oder vier Giiterwagen mit Roll-
schemeln benétigen. Doch das nur nebenbei. Ich
sage also: diese knappe Berechnung des Kostenvor-
anschlages ist nur deshalb méglich, weil die Linie
in Verbindung mit der Langenthal-Jura-Bahn betrieben
werden kann, die ihr nach allen Richtungen aushelfen
wird. Die Finanzierung ist folgendermassen vorge-
sehen: Eingezahlte Aktien von Gemeinden und Pri-
vaten 412500 Fr., Beteiligung des Staates 590,000 Fr.,
Obligationenkapital 300,000 Fr. Wenn wir die Frage
beurteilen wollen, ob diese Finanzierung geniige, miis-
sen wir uns erst dariiber klar werden, wie sich die
Betriebsverhiltnisse gestalten werden. Der Experte,
Herr Oberingenieur v. Graffenried, hat seinerzeit dar-
iiber in der Gegend einliissliche Erhebungen gemacht
und kommt zu folgendem Resultat: Einnahmen
71,200 Fr., Ausgaben 57,000 Fr., somit jdhrlicher
Betriebsiiberschuss 14,200 Fr. Dieser Betrag wird
knapp hinreichen zur Verzinsung des Obligationen-
kapitals, denn wir miissen bei den heutigen Geld-
verhiiltnissen und dem wesentlichen Kursverlust, den
das Anleihen aufweisen wird, mit einem Zinsfuss
von 59/, rechnen. Fiir Einlagen in den Reservefonds
bleibt nichts tibrig. Herr Oberingenieur v. Graffen-
ried hat deshalb beantragt, es mochte eine Betriebs-
reserve von 50,000 Fr. geschaffen werden, aus der
dann notigenfalls zur Verzinsung des Obligationen-
kapitals und zur Deckung eines allfilligen Betriebs-
defizits geschopft werden konnte. Man kann mnatiir-
lich einwenden, die Ausscheidung der 50,000 Fr. in
einen Betriebsfonds biete keine Garantie, dass, wenn
das Baukapital nicht geniigen sollte, dieses Geld nicht
fir die Bezahlung der Bauschuld in Anspruch genom-
men werde. Immerhin haben wir uns mit der vor-
geschlagenen Losung beruhigt, indem wir glauben,
dass namentlich durch die Betriebsgemeinschaft mit
der Langenthal-Jura-Bahn die Verhéltnisse des Unter-
nehmens so gestaltet werden konnen, dass die Ver-
zinsung des Obligationenkapitals gesichert ist und
nach und nach auch die Einlagen in den Reserve-
fonds gemacht werden kénnen.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.

Auf die einzelnen Bestimmungen der -Vorlage trete
ich nicht ein.. Mit diesen kurzen Erdrterungen: emp-
fehle ich Ihnen ebenfalls den Beschlussesentwurf zur
Genehmigung.

Genehmigt mit der vom Eisenbahndirektor bean-
tragten Abdnderung in Ziff. III.

Beschluss:

Der Grosse Rat nimmt Kenntnis von dem
Gesuch des Verwaltungsrates der A.-G. Langen-
thal-Melchnau-Bahn vom 22. April 1913 “betref-
fend Genehmigung der Statuten, Aktienbeteili-
gung des Staates, Aufnahme eines Hypothekar-
anleihens, Genehmigung des Finanzausweises
und Bew1lhgung zur Beniitzung der Staatsstrasse.

Er nimmt ferner Kenntnis von den dem Gesuch'

beigelegten Akten und Plinen und beschliesst,
gestiitzt auf den vom Regierungsrat genehmigten
Bericht und Antrag der kant. Eisenbahndirektion
vom 29. April 1913:

I. Das allgemeine Bauprojekt der elektrischen
Schmalspurbahn Langenthal-Melchnau nach der
Kaltenherberg-Variante wird im - Kostenvoran-
schlag von 1,300,000 Fr. unter folgeriden Be-
dingungen genehmigt: ' .

1. Der Regierungsrat ist' befugt, wihrend
des Baues Aenderungen an der Linienfiithrung
sowohl als an den Detailprojekten vorzuschrei-
ben, wenn ihm dieselben im Intéresse der Lei-
stungsfihigkeit und der Oekonomie der Bahn als
notwendig und zweckmdissig erscheinen.

2. Die Bahngesellschaft hat dem Regierungs-
rat tber jedes wichtige Bauobjekt, wie Kunst-
und Hochbauten, Stationen und deren Einrich-
tungen, Zufahrten und dergleichen, Detallpro-
jekte zur Genehmigung vorzulegen.

II. Der Bahngesellschaft wird die Bewilli-
gung zur Beniitzung' der Biitzberg-Murgenthal-
Strasse, von der Gasfabrik Langenthal bis zur
Kaltenherberg, und der Langenthal-Melchnau—
Strasse im Dorfe Melchnau gemiss dem von
der kant. Eisenbahndirektion vorgelegten FEnt-

wurf erteilt und der Entwurf genehmigt.

Die Bahngesellschaft hat bei den eidg. Be-
horden eine Ergiinzung der Konzession vom
12. Mirz 1912 zu erwirken, durch welche diese
Bewilligung als integrierender Bestandteil der
Konzession erklirt wird.

III. Der Staat Bern beteiligt sich gemiiss
Art. 5, lit. b, des Gesetzes vom 7. Juli 1912 be-
treffend Beteiligung des Staates am Bau und
Betrieb von Eisenbahnen und unter den Be-
dingungen desselben am Bau der Langenthal-
Melchnau-Bahn mit einem ordentlichen Staats-
beitrag von 50,000 Fr. per Bahnkilometer, also
fiir 11,5 Kilometer Bauldnge, mit 575,000 Tr.

Der Staat Bern beteiligt sich ausserdem nach
Mitgabe von Art. 5, letztes Alinea, desselben
Gesetzes mit einem ausserordentlichen Beitrag
von 15,000 Fr. an den Kosten der Ueberfithrung
der Bahn iiber die Oltnerlinie der schweiz.
Bundesbahnen bei der Kaltenherberg unter dem
Vorbehalt spiteren Nachmasses in bezug auf
die Liangen- und Hohendimensionen dieses Ob-
jektes. . ; et .

1913. 62*
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Die gesamte Aktienbeteiligung von 590,000 Fr.
erfolgt aus Vorschussrubrik A k 3. _

- IV. Die Bahngesellschaft wird erméchtigt, ein
Hypothekar-Anlethen bis auf 300,000 Fr. aufzu-
nehmen unter der Bedingung, dass davon
50,000 Fr. bei der Kantonalbank von Bern als
Betriebsfonds angelegt werden. Dieser Betriebs-
fonds darf ohne Zustimmung des Regierungs-
rates nicht angegriffen werden.

Der Anleihensvertrag unterliegt der Genehmi-
gung des Regierungsrates.

V. Der Regierungsrat wird erméchtigt, den Fi-
nanzausweis der Langenthal-Melchnau-Bahn als
geleistet anzuerkennen, sobald die Bahngesell-
schaft das Anlagekapital von 1,300,000 Fr. ein-
wandfrei ausgewiesen haben wird.

VI. Die Bahngesellschaft hat ihre verfiigbaren
Gelder bei der Kantonalbank von Bern oder
deren Filialen und bei den andern an ihrem An-
leihen beteiligten Finanzinstituten oder bei der
Hypothekarkasse des Kantons Bern anzulegen.

VII. Die Statuten der A.-G. Langenthal-
Melchnau-Bahn vom 21. April 1912 werden unter
dem Vorbehalt genehmigt, dass dieselben anléss-
lich ihrer nichsten Revision mit den Bestim-
mungen dieses Beschlusses in Uebereinstimmung
gebracht werden.

VIII. Die Wahl des bauleitenden Ingenieurs
und die wichtigsten Vertrdge fiir Arbeiten und
Lieferungen unterliegen der Genehmigung des
Regierungsrates.

IX. Der Regierungsrat wird ermichtigt, die
Ausrichtung der Staatssubvention so lange zu
verschieben, bis die zu weitern Eisenbahnbau-
ten im Kanton Bern erforderlichen Geldmittel
zur Verfiigung stehen.

Strafnachlassgesuche.
(Siehe Nr. 12 der Beilagen.)

Tschumi, Polizeidirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Es liegen Ihnen 48 Strafnachlassge-
suche mit den Antrigen des Regierungsrates gedruckt
vor. Davon wurden 29 oder 609/, simtlicher Ge-
suche vollstindig abgewiesen. In 11 Fillen oder 239/,
haben wir einen ginzlichen Erlass der Strafe ein-
treten lassen, in 8 Fillen oder 179/, einen teilweisen.

In der letzten Session des Grossen Rates wurde
hier bemerkt, man solle wenn immer moglich in den-
jenigen Fillen, wo es sich um Widerhandlungen gegen
das Schulgesetz handle und fortgesetzter und gravieren-
der Schulunfleiss bestraft worden sei, keine Begnadi-
gung eintreten lassen. Diese Auffassung mag im allge-
meinen richtig sein, allein es kann doch Fille geben,
in denen das Delikt des Schulunfleisses von der Be-
gnadigungsinstanz etwas milder angesehen werden
muss, als es seitens des Richters geschehen konnte.
So liegen auch heute einige Gesuche vor, auf die
man im Sinne der Milde eintreten muss. Ich nenne
die Falle Nr. 5, Kuhn, Nr. 38, Gilgen, und Nr. 39,
Schmidlin. In diesen Familien sind die Verhéltnisse
so drmlich, ist der letzte Rappen, der verdient wird,
fiir den Unterhalt der Familie so unbedingt notig, dass
der Regierungsrat und nach ihm auch die Justiz-

(26. Mai 1913.)

kommission gefunden haben, es sei hier ein teilweiser
Erlass der Busse zu befiirworten. Denn wenn nachher
infolge des Unvermogens, diese hohen Bussen zu be-
zahlen, sie in Gefingnisstrafe umgewandelt werden
miissen, so ist die Strafe fiir die Betreffenden erst
recht hart.

In zwei Fillen (Nr. 13 und 43) hat die Justiz-
kommission einer mildern Auffassung Raum gegeben
als der Regierungsrat.

Im Fall 13 handelt es sich um einen jungen Mann,
Erdarbeiter Ruchti, der im Bahnhof Bern von einem
Aeltern verfithrt worden ist, bei einem Diebstahl mit-
behiilflich zu sein. Einem Arbeiter, der etwas Oel
am Hut hatte, wurde um die Mittagsze:t sein Felleisen
weggenommen, und es bestand offenbar beim Haupt-
titer die Meinung, dass das Sicklein einen grossern
Teil des Verdienstes dieses Mannes berge. Wihrend
der Diebstahl ausgefiihrt wurde, musste der junge
Ruchti den zu Bestehlénden vor einem Fahrplan be-
schiiftigen und seine Aufmerksamkeit vom Felleisen
ablenken. Es ist zu bemerken, dass dieser Fall fiir
den jungen Ruchti unter Umstinden eine weit gros-
sere Bedeutung hitte bekommen koénnen. Im Séicklein
befand sich nichts anderes als Kleider im Wert von
unter 30 Fr., und das hatte denn auch ein milderes
Urteil zur Folge. Nun ist Ruchti noch nicht lange in
das strafmiindige Alter eingetreten. Im Hinblick auf
diesen Umstand und auch im Hinblick darauf, dass
der Bursche sich seither gut aufgefiihrt hat, ist die
Justizkommission zur Auffassung gelangt, die Strafe
sei ihm zu erlassen. Der Regierungsrat hat den Fall
noch einmal behandelt und schliesst sich der An-
sichtan, dass die zwei Tage Gefangenschaft unter Um-
stinden nichts verbessern wiirden und dass die Strai-
haft durch die vier Tage Untersuchungshaft als ver-
biisst zu gelten habe.

Der Fall 43 betrifft einen gewissen Kiipfer, Sattler,

.in Bern, der wegen betriigerischem und leichtsinnigem

Konkurs zu 4 Monaten Korrektionshaus verurteilt wor-
den ist. Der Regierungsrat konnte die Begnadigung
nicht empfehlen, weil Kiipfer einige Vorstrafen hatte.
Bei nidherer Untersuchung hat sich nun ergeben, dass
diese Vorstrafen nicht so schwerwisgend sind, wie
man urspriinglich annehmen' durfte. Sodann ist fest-
gestellt worden, dass seine Familie in &rmlichen Ver-
hiltnissen lebt und bei lingerm Strafvollzug dem voll-
stindigen Ruin entgegengefiihrt wiirde. Wenn das
fiir den Richter bei der Strafausmessung kein Moment
bedeutet, so kann es doch immerhin von der Be-
gnadigungsinstanz in Beriicksichtigung gezogen wer-
den. Der Bestrafte selbst ist des Mitleids in htherem
Masse wiirdig, als es urspriinglich schien; er leidet
an einem schlecht geheilten Beinbruch und kann nicht
wohl eine lingere Gefangenschaft ausserhalb Bern
aushalten, wo die Konsultierung der Aerzte mit gros-
sern Schwierigkeiten verbunden wé&re. Aus diesen
Griinden ist die Justizkommission zum Antrag gekom-
men, die Korrektionsstrafe sei von 4 auf 2 Monate her-
abzusetzen und diese 2 Monate seien in 30 Tage Einzel-
haft umzuwandeln. Die Regierung schliesst sich die-
sem Antrag an, so dass auch hier, wi2 in allen {ibrigen
Fillen, Uebereinstimmung zwischen den vorberatenden
Behoérden herrscht.

Peter, Prisident der Justizkommission. Ich kann
nur bestitigen, dass Regierung und Kommission in
allen Antrigen einig gehen. Ueber die beiden erwéhn-
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ten Fille kann ich. mich nicht niher aussprechen,
da es mir wegen Krankheit nicht moglich war, der
betreffenden Kommissionssitzung beizuwohnen. Herr
Grossrat Gross hat es iibernommen, heute fiir die
Justizkommission zu referieren; er ist aber leider
nicht da und auch die andern Mitglieder, die an
jener Sitzung teilnahmen, sind nicht mehr anwesend.
Ich mochte noch folgendes beifiigen. In der letzten
Session hat der Grosse Rat ein Begnadigungsgesuch
betreffend Wirtshausverbotsiibertretung behandelt und
erklart, dass die Begnadigung nicht ohne weiteres
zu erfolgen habe, wenn der Betreffende nachtréglich
seine Steuern bezahle, wegen deren Nichtbezahlung
er vorher mit Wirtshausverbot belegt worden ist. Ein
solcher Fall liegt auch heute wieder vor (Nr. 34,
Favre) und ich hitte ihn in der Kommission zur
Sprache gebracht, wenn ich der Sitzung hitte bei-
wohnen konnen. Ich weiss nicht, ob die Kommission
anderer Meinung gewesen wire als der Regierungsrat.
Aber ich wollte das hier noch bemerken, weil der
vorliegende Antrag wieder eine Abweichung bedeutet
von der Praxis, die der Grosse Rat in der letzten
Session befolgt hat.
. Samtliche Strafnachlassgesuche werden stillschwei-
gend nach den iibereinstimmenden Antrigen des Re-
gierungsrates und der Justizkommission erledigt.

Huttwil-Eriswil ; Normalspurbahn mit Dampfbetrieb ;
Genehmigung des allgemeinen Bauprojektes, Aktien-
beteiligung des Staates, Genehmigung des Finanz-
ausweises und der Geselischaftsstatuten.

v. Erlach, Eisenbahndirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Eriswil ist nur 5 km von Huttwil
entfernt und ist eine Ortschaft mit ziemlich viel In-
dustrie und iiberhaupt einer titigen Bevélkerung. Die
Gemeinde hat schon lange Anstrengungen gemacht,
um in Huttwil an das Eisenbahnnetz angeschlossen
zu werden. Im Jahre 1910 war ein Projekt fiir eine
elektrische Schmalspurbahn ausgearbeitet, aber es
wurde der Gemeinde dann nahe gelegt, aus verschie-
denen Griinden diirfte in diesem Falle der Bau einer
Normalbahn zweckmissiger sein. Urspriinglich bau-
ten wir iiberall Normalbahnen; nachher fiel man ins
andere Extrem und wurde Schmalspurbahnfanatiker.
‘Hier nun wollen wir wieder auf einer kurzen Strecke
die Normalspur zu Ehren kommen lassen. Die Hutt-
wil-Eriswil-Bahn kann als die direkte Fortsetzung
einer bestehenden Linie betrachtet werden. Huttwil
liegt an der Langenthal-Wolhusen-Bahn und ist der
.Endpunkt der ebenfalls normalspurigen Ramsei-Su-
miswald-Huttwil-Bahn. Diese beiden Bahnen kdnnen
also im Bedarfsfall bei grossem Andrang der Huttwil-
Eriswil-Bahn mit Rollmaterial aushelfen.  Das wire
im Falle des schmalspurigen Baues dieser Linie aus-
geschlossen, weil in Huttwil nie eine andere Schmal-
spurbahn anschliessen wird. Aus diesem Grunde
.wurde die Vorlage eines Normalbahnprojektes verlangt,
die dann auch im Jahre 1911 erfolgte.

Ueber das Projekt liegen verschiedene Gutachten
_vor, so vom Direktor der Langenthal-Huttwil-Bahn,
.Herrn Ritz, von Herrn Direktor Marti in Wynau und

247

von Herrn Stadtingenieur Steiner in Bern. Alle drei
Experten stellen dem Unternehmen fiir den Anfang
nicht gerade ein giinstiges Prognostikum. Sie er-
kliren, die Bahn werde zur Not existieren konnen,
aber viel sehe dabei auf keinen Fall heraus.

Das fertige Projekt wurde bereits letztes Jahr der
Regierung eingereicht. Das Anlagekapital betrigt
520,000 Fr. Nach dem alten Gesetz hitte die Bahn
Anspruch auf eine Staatssubvention von 200,000 Fr.
gehabt. Diese Beteiligung wurde der Gesellschaft
letztes Jahr auch sozusagen bestimmt zugesichert,
gleichzeitig aber die Gesellschaft auf eine spitere
Zeit vertrostet. Denn vor einem Jahr stand das neue
Eisenbahnsubventionsgesetz im Vordergrund wund
nahm sozusagen alle Zeit der Regierung und des
Grossen Rates in Anspruch, so dass man nicht mit
der Finanzierung dieses Unternehmens zwischenhinein
kommen konnte. Wie Sie wissen, hat das neue Eisen-
bahngesetz nun den Staatsbeitrag an normalspurige
Dampfbahnen von 40 auf 3009/, herabgesetzt, so dass
fir die 5 km im vorliegenden Fall nur noch eine Sub-
vention von 150,000 Fr. auszurichten wire. Nun
habe ich aber bereits betont, dass das Projekt vor dem
Zustandekommen des neuen Gesetzes fix und fertig
vorlag, und es wire nicht recht, wenn wir es die
Beteiligten entgelten lassen wiirden, dass das Ge-
schift ohne ihre Schuld damals nicht behandelt wer-
den konnte. Wir schlagen daher vor, in folgender
Weise soweit als moglich entgegenzukommen. Die
eigentliche Baulinge der neuen Linie betrigt 4 km,
indem sie auf dem ersten Kilometer das Tracé der
Langenthal-Huttwil-Wolhusen-Bahn beniitzen wird.
Das Anlagekapital ist 520,000 Fr. oder bei 4 km
Bauldnge 130,000 Fr. per km. 309/, davon machen
39,000 Fr. Staatssubvention per km, im ganzen
156,000 Fr. Fiir die Beniitzung der bestehenden Linie
Huttwil-Wolhusen auf der 1 km langen Anfangsstrecke
muss die Huttwil-Eriswil-Bahn natiirlich eine Ver-
giitung zahlen, die wir so hoch einsetzen, als der
Zins der Staatssubvention fiir einen weitern Kilometer
ausmachen wiirde. Nun haben wir uns gesagt: statt
dass wir der Bahn jdhrlich diesen Zins vergiiten, wol-
len wir den Betrag kapitalisieren und ihr denselben,
also weitere 39,000 Fr., auch noch zukommen lassen.
So kommen wir im ganzen auf eine Staatsbeteiligung
von 195,000 Fr. oder anndhernd die Summe, die wir
letztes Jahr den Interessenten sozusagen versprochen
haben. Wir beantragen Ihnen, die Beteiligung mit
diesem Betrage zu beschliessen.

Ferner schlagen wir Ihnen vor, Ziff. II, 2 be-
treffend die Gemeindegarantie zu streichen. Regie-
rung und Staatswirtschaftskommission sind heute
einig geworden, diese Verpflichtung den Gemeinden
nicht aufzuhalsen, indem wir uns sagen, dass es mog-
lich sein sollte, beim Bau noch etwas einzusparen,
wenn die richtige Leistung da ist. Dies ist der Fall,
indem sich die Leitung in den Héinden des Herrn
Direktor Ritz befinden wird, der beim Bau der Ram-
sei-Huttwil-Bahn den Beweis erbracht hat, dass bei
Eisenbahnbauten sich sparen lidsst. Wenn aber Ziff. 2
wegfillt, so muss in Ziff. 1 noch beigefiigt werden : «Da-
von sind mindestens 20,000 Fr. bei der Kantonalbank
von Bern als Betriebsfonds zuriickzulegen. Dieser
Betriebsfonds darf ohne Zustimmung des Regierungs-
rates nicht angegriffen werden.» Es ist das die gleiche
Bestimmung, die wir auch beim Geschift Langenthal-
Melchnau-Bahn aufgestellt haben.
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Rufener, Berichterstatter der Staatswirtschafts-
kommission. Die Staatswirtschaftskommission emp-
fiehlt Ihnen, auf das vorliegende Geschift einzutreten
und auch dieser Bahn die gesetzliche Subvention zu-
zuerkennen.

Ueber die volkswirtschaftliche Seite der Frage will
ich mich nicht verbreiten. Sicher ist, dass,wenn die Eris-

wiler in den 80er Jahren, als es sich um den Bau der

Langenthal-Huttwil-Bahn -handelte, sich so entgegen-
kommend gezeigt hitten wie heute, dieses Stiick schon
lingst gebaut wiare. Nun kommen sie etwas spéter, aber
nichtsdestoweniger wird der Grosse Rat sich heute mit
dieser Erweiterung eines schon bestehenden grossern
Netzes, des Huttwil-Netzes, wenn man so sagen will,
einverstanden erkliren. Wir haben in jener Gegend
bereits die ca. 40 km lange Langenthal-Huttwil-Wol-
husen-Bahn, deren erster Teil, Langenthal-Huttwil,
ausgezeichnet rentiert und deren Verlingerung nach
Wolhusen sich schon emporgearbeitet hat, so dass
die gesetzlichen Fonds gespiesen werden konnen und
tast eine Dividende ausgerichtet werden konnte, was
aber Vorsichts halber noch nicht geschieht. Im wei-
tern haben wir die Ramsei Sumiswald-Huttwil-Bahn,
die von Herrn Ritz gebaut wurde, wobei es ihm ge-
lang, ein grosses Kapital zu ersparen, das mehr als
hinreichen wird, um die jedenfalls noch eine Zeitlang
andauernden Betriebsausfille zu decken. An dieses
grosse Netz soll nun noch ein kleines neues Unter-
nehmen angegliedert werden, und es ist der Gemeinde
Eriswil wohl zu gonnen, wenn sie sobald als méglich
‘Anschluss an die Aussenwelt findet.

Ueber: die kiinftigen Betriebsverhiltnisse der Eris-
wil-Huttwil-Bahn gehen die begutachteten Organe nicht
ganz einig. Herr Direktor Ritz hatte zuerst die Ein-
nahmen auf 24,000 Fr. und die Ausgaben auf
29,000 Fr. veranschlagt und kam also zu einem Be-
‘triebsdefizit von 5000 Fr. Bei einer spitern Berech-
nung, die er anstellte, deckten sich Einnahmen und
Ausgaben ungefihr. Herr Ingenieur Steiner in Bern
berechnet die Einnahmen auf 40,000 Fr., denen
35,000 Fr. Ausgaben gegeniiberstehen wiirden. Der
dritte Experte kam auf 32,000 Fr. Einnahmen und
34,000 Fr. Ausgaben. Nun werden wir ja sehen, wie
sich die Sache in Wirklichkeit macht. Jedenfalls
kann es sich im schlimmsten Fall um einen Fehlbe-
trag von einigen wenigen tausend Franken in den
ersten Jahren handeln und der Betriebsfonds von
20,000. Fr. diirfte hinreichen, um iiber diese kritischen
Jahre hinwegzuhelfen. Man muss in solchen Fragen
‘etwas Mut haben, und bis jetzt haben wir im Kanton
Bern keine so schlimmen Erfahrungen gemacht. Ein-
zig die Saignelégier-Glovelier-Bahn hat dem Staat
wirkliche Schmerzen verursacht; die andern Bahnen
werden frither oder spiter sicher ihren Weg machen
und dem Staat keine Sorgen bereiten.

Was die Hohe der Staatsbeteiligung anbelangt, so
geht die Staatswirtschaftskommission mit der Be-
rechnung der Regierung einig. Es wurde allerdings
darauf hingewiesen, dass es eine gewisse Gefahr in-
volviere, eine bereits gebaute Strecke als subventions-
berechtigt anzuerkennen und dass man daraus frither
oder spiter Konsequenzen ziehen konnte. Allein wir
glauben, dass man in diesem Falle diese kleine Mehr-
-ausgabe nicht allzu kritisch ansehen darf und die
von der Regierung vorgeschlagene Losung angesichts
des - Umstandes, dass man dem Unternehmen die
gleiche Subvention wie nach dem alten Gesetz in
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Aussicht gestellt hatte, als die beste bezeichnet werden
muss.

Genehmigt mit der vom Eisenbahndirektor bean-
tragten Abdnderung in Ziff. II.

Beschluss:

Der Grosse Rat nimmt Kenntnis von den
Gesuchen des Verwaltungsrates der Hutwil-Eris-
wil-Bahn vom 21. Mirz 1912 und 24. Februar
1913 betreffend Bewilligung einer Aktienbeteili-
gung des Staates von 200,000 Fr. an den Bau
der Huttwil-Eriswil-Bahn, von den zugehoérenden
Akten und Plinen und beschliesst, gestiitzt auf
den vom Regierungsrat genehmigten Bericht und
Antrag der kant. Eisenbahndirektion vom 21.
April 1913:

I. Das allgemeine Bauprojekt der Normalspur-
bahn Huttwil-Eriswil mit Dampfbetrieb vom
20. Februar 1912 wird unter folgenden Bedin-
gungen genehmigt:

1. Der Regierungsrat ist befugt, wiihrend
des Baues Aenderungen an der Linienfiihrung
-sowohl als an den Detailprojekten vorzuschrei-
ben, wenn ihm dieselben im Interesse der Lei-
stungsfihigkeit und der Oekonomie der Bahn als
notwendig und zweckmaissig erscheinen.

2. Die Bahngesellschaft hat dem Regierungs-
rat iiber jedes wichtigere Bauobjekt, wie Kunst-
und Hochbauten, Stationen und deren Einrich-
tungen, Zufahrten und dergleichen, Detailpro-
jekte zur Genehmigung vorzulegen.

II. Der Staat beteiligt sich auf Grund von
Art. 5, lit. a, des Gesetzes vom 7. Juli 1912
betreffend Beteiligung des Staates am Bau und
Betrieb von Eisenbahnen und unter den Be-
dingungen desselben am Bau der 5 Kilometer
langen Linie Huttwil-Eriswil mit 195,000 Fr. in
Aktien 4 500 Fr. auf Vorschussrubrik A k 3.

An diese Bewilligung werden folgende Be-
dingungen gekniipft:

Die Bahngesellschaft hat das Aktienkapi-
tal auf 520,000 Fr. zu erhohen. Davon sind
mindestens. 20,000 Fr. bei der Kantonalbank von
Bern als Betriebsfonds anzulegen. Dieser Be-
triebsfonds darf ohne Zustimmung des Regie-
rungsrates nicht angegriffen werden.

III. Der Regierungsrat wird ermichtigt, den
Finanzausweis als geleistet zu erkldren und der
Bahngesellschaft die Bewilligung zum Bau der
Linie zu erteilen, sobald sich dieselbe bei ihm
iber ein Aktienkapital von 520,000 Fr. einwand-
frei ausgewiesen haben wird.

IV. Die Bahngesellschaft hat ihre verfiigharen
Gelder bei der Kantonalbank von Bern oder
deren Filialen oder bei der Hyoothekarkasse des
Kantons Bern anzulegen.

V. Die Statuten der Aktiengesellschaft Eisen-
bahn Huttwil-Eriswil vom 31. Mirz 1912 wer-
den unter dem Vorbehalt genehmigt, dass die-
selben anldsslich ihrer nichsten Revision mit
den Bestimmungen dieses Beschlusses in Ueber-
einstimmung gebracht werden.

VI. Die Wahl des bauleitenden Ingenieurs
und die wichtigsten Vertridge fiir Arbeiten und
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Lieferungen unterliegen der Genehmigung des
Regierungsrates.

VII. Der Regierungsrat wird beauftragt, ge-
stiitzt auf Art. 20 des Subventionsgesetzes vom
7. Juli 1912 die Frage der Fusion der Huttwil-Eris-
wil-Bahn mit der Langenthal-Huttwil-Bahn, even-
tuell mit der Ramsei-Summiswald-Bahn zu priifen.

VILI. Der Regierungsrat wird ermichtigt, die
Ausrichtung der Staatssubvention so lange zu
verschieben, bis die zu weitern Eisenbahnbau-
ten im Kanton Bern erforderlichen Geldmittel
zur Verfiigung stehen.

Elektrische Strassenbahn Muri-Miinsingen; Bewilli-
gung zur Beniitzung der Staatsstrasse.

v. Erlach, Eisenbahndirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ein Initiativkomitee in Miinsingen,
erginzt durch Mitglieder aus den Ortschaften Rubigen
und Almendingen, hat ein Konzessionsgesuch ein-
gereicht fiir Verlingerung der Strassenbahn Bern-
Muri iiber Almendingen, Rubigen nach Miinsingen.
Die Bundesbahnen haben zwischen Bern und Thun
einen sehr dichten Zugsverkehr, aber er besteht haupt-
sichlich aus Schnellziigen, die die Zwischenstationen
nicht bedienen. Wir haben schon wiederholt ver-
sucht, fiir die Bevolkerung des Aaretals bessere Eisen-
bahnverbindungen zu erreichen, indem wir verlangten,
dass die Bundesbahnen am Vormittag und Nachmittag
in jeder Richtung einen an sidmtlichen Stationen an-
haltenden Zug einschalten. Die Bundesbahnen er-
klirten aber, das sei unmdglich, da die Linie zurzeit
bloss noch einspurig sei. Gegenwirtig liegt ein Pro-
jekt fiir Ausbau auf Doppelspur vor, und wir wollen
hoffen, dass, wenn die Doppelspur einmal errichtet
ist, die Stationen zwischen Thun und Bern von den
Bundesbahnen besser bedient werden.

Das Strassenpolizeigesetz schreibt vor, dass die
Bewilligung zur Beniitzung der Staatsstrassen durch
eine Eisenbahn vom Grossen Rat zu erteilen ist. Im
vorliegenden Fall handelt es sich um eine Lisenbahn,
weil von ihr nicht nur Personen, sondern, wie bei
der Bern-Muri-Worb-Bahn, auch Stiickgiiter beférdert
werden sollen. Deshalb konnte die Regierung die
Bewilligung nicht von sich aus erteilen, sondern
musste die Angelegenheit vor den Grossen Rat brin-
gen. Wir empfehlen Ihnen, die Bewilligung unter
den tblichen Bedingungen zu geben. Vorgesehen ist,
dass von der innern Schiene an noch eine Strassen-
breite von 4 m 50 frei bleiben soll. Das ist bedeu-
tend mehr als bei der gegenwirtig im Bau befindlichen
rechtsufrigen Thunerseebahn und kann ohne Verbrei-
terung der Strasse iiberall eingehalten werden, mit
Ausnahme der Stelle unmittelbar neben der Kirche
in Muri und einer Stelle im Dorf Rubigen; aber es
hat keine Schwierigkeiten, dort die Strasse auf die
notige Breite zu bringen.

Rufener, Berichterstatter der Staatswirtschafts-
kommission. Die Staatswirtschaftskommission empfiehlt
Thnen Zustimmung zum Antrag des Regierungsrates.

~ Angenommen.
Beschluss:

Dem Gesuch des Initiativkomitees fiir eine
elektrische Strassenbahn Muri-Miinsingen vom
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17. Mai 1913 betreffend Erteilung der Bewil-
ligung zur Beniitzung der Staatsstrasse fiir den
Bau und Betrieb dieses Unternehmens wird ge-
miss Art. 3 des Strassenpolizeigesetzes vom
10. Juni 1906 entsprochen und beschlossen :

Der von der kantonalen Eisenbahndirektion
aufgestellte und vom Initiativkomitee am 17. Mai
1913 angenommene Bewilligungsakt betreffend
Beniitzung der Staatsstrasse fiir den Bau und Be-
trieb der elektrischen Strassenbahn Muri-Miin-
singen wird genehmigt.

Schluss der Sitzung um 51/, Uhr.

Der Redakteur:

Zimmermann.

Sechste Sitzung.

Dienstag den 27. Mai 1913,
vormittags 9 Uhr.

Vorsitzender : Prisident G. Miiller.

Der Namensaufruf verzeigt 203 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 31 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Brand (Bern), Bithlmann,
Burger (Laufen), Chavanne, Frutiger, Girardin, Hari,
Ingold (Lotzwil), Kihni, Lanz (Rohrbach), Lardon,
Naher, Rudolf, Schmidlin, Siegenthaler (Trub), Stauf-
fer, Stebler, Stucki (Ins), Triissel, Weber, Wyss
(Bern); ohne Entschuldigung abwesend sind die
Herren Abbiihl, Beutler, Burrus, Cueni, Gnigi, Gy-
gax, Hosteltler, Hiigli, Kuster, Minder (Friedrich). -

Tagesordnung :

Dekret
betreffend

Schaffung der Stelle eines 5. Arztes an der Irren-
anstalt Waldau.

Eintretensfrage.

M. Simonin, directeur des affaires sanitaires,
rapporteur du Conseil-exécutif. Le nouveau pavillon
que le canton a fait construire dans le domaine de
1a Waldau est maintenant en état de recevoir des
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aliénés. I1 y en a déjd un certain nombre et il sera
complétement occupé vers la mi-juin prochain. Vous
savez qu’il peut contenir 180 malades au lieu des
100 qui avaient été primitivement prévus. Il est clair
qu'un pareil surcroit de malades exige une augmen-
tation du personnel de la Waldau, non seulement des
infirmiers et des infirmidres, mais aussi des médecins.
Il y en a actuellement quatre, y compris le directeur.
La création d’un poste de 5me médecin est donc indis-
pensable. C’est pourquoi nous vous proposons I'adop-
tion de cette mesure, soit du projet de décret qui la
concerne.

Ce décret porte & larticle 1er: « Il est créé a
I'établissement d’aliénés de la Waldau une place de
Hme médecin. »

En conséquence il convient de compléter les
décrets relatifs & l'organisation de nos asiles d’aliénés
et & la rétribution de leurs fonctionnaires. Ce sont:
1o le décret du 9 octobre 1894 dont Tarticle 13
indique la composition du service de ces établisse-
ments (il a été modifié par un décret du 19 mai 1908)
et 20 le décret concernant les traitements de leurs
fonctionnaires, aussi du 19 mai 1908.

Le décret modificatif du 19 mai 1908 porte:

Article 1er, Il est donné & larticle 13 du décret du
9 octobre 1894 concernant l'organisation des asiles
d’aliénés de la Waldau et de Munsigen la teneur suivante.
Les fonctionnaires de chacun des établissement sont :

1o le directeur et médecin en chef;

20 le second médecin et sous-directeur;
30 le troisitme médecin ;

40 le quatrieme médecin.

Ici nous vous proposons d’intercaler un numéro
4bis ainsi congu:

« 4Vis pour la Waldau seulement, le 5me médecin. »

Quant au décret concernant les traitements, il
faut insérer & l'article 1er qui, énumere ces traitements
une disposition portant le numéro 4 bis et ayant la
teneur suivante :

« 4%8 cinquitme médecin de la Waldau, en sus
du logement, du chauffage, de l’éclairage et d’un
jardin avec fruits et légumes ou, & défaut, fruits et
légumes prélevés sur la récolte de I'établissement et
représentant 100 francs au plus: fr, 2500 & fr. 35600. »

Ainsi, & coté des accessoires en nature, le traite-
ment minimum sera de fr. 2500 et le traitement
maximum de 3500. Ces chiffres sont de fr. 500 infé-
rieurs a ceux du 4we médecin, dont la rétribution
est de fr. 1000 au-dessous de celle du 3me médecin.
Le traitement proposé peut paraitre modeste; mais
il semble suffisant pour le moment.

En conséquence, le gouvernement vous propose,
Messieurs, d’entrer en matiére et d’accepter le projet
de décret in globo.

Steiger, Prisident der Staatswirtschaftskommis-
sion. Die Regierung schligt dem Grossen Rat vor,
die Stelle eines 5. Arztes in der Waldau zu kreieren.
Das Dekret von 1908, das die Zahl der Beamten der
Irrenanstalt Waldau umschreibt, sieht einen Chef-
arzt und einen 2., 3. und 4. Arzt vor und setzt ihre
Besoldungen fest. Nun wird néichstens in dieser An-
stalt der neue Pavillon eroffnet werden, der fir 180
Kranke Platz hat. Fir diesen Pavillon muss auch
eine drztliche Aufsicht bestellt werden. Das macht
die Schaffung einer weitern Arztstelle notwendig, und
diesem Bediirfnis triagt der vorliegende Entwurf Rech-

. gesetzt wird.
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nung. Die Staatswirtschaftskommission ist mit der
Schaffung dieser Stelle ohne weiteres einverstanden.
Das Dekret von 1908 stuft die Besoldungen wie folgt
ab: Chefarzt 6—8000 Fr., 2. Arzt 4500—6000 Fr.,
3. Arzt 4000—5000 Fr. und 4. Arzt 3000—4000 Fr.
Dementsprechend wird auch fiir den 5. Arzt eine
noch etwas geringere Besoldung (2500—3500 Fr.)
in Aussicht genommen. Wir haben uas in der Kom-
mission: gefragt, ob dieser Ansatz geniigen kénne, und
schliesslich haben wir die Frage mit Rucksicht darauf,
dass der Betreffende freie Station hat und voraus-
sichtlich nicht lange das Minimum beziehen wird, be-
jaht. Wir empfehlen Ihnen, auf das Dekret einzu-
treten und es in globo zu genehmigen.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Priisident. Wir gehen iiber zur Detailberatung in
globo. Wird das Wort verlangt?

v. Wattenwyl. Man kann sich fragen, ob es
nicht zweckmissig wire, im vorliegenden Dekret die
Moglichkeit zu schaffen, auch in Miinsingen eine wei-
tere Arztstelle zu kreieren, wenn sich dies als not-
wendiz herausstellen sollte. Wir wissen gegenwiirtig
noch gar nicht, wann und wie die Frage der Errich-
tung einer neuen Irrenanstalt ihre Losung finden wird,
und es ist nicht ausgeschlossen, dass auch Miinsingen
noch eine Erweiterung erfahren wird. In diesem Falle
konnte dann ohne neue Dekretsrevision auch dort
ein 5. Arzt angestellt werden, der frither oder spiter
sowieso kommen muss. '

Da ich gerade das Wort habe, erlaube ich mir
noch eine Bemerkung wegen der Besoldung des b.
Arztes in der Waldau, die auf 2500—3500 Fr. fest-
Der Herr Président der Staatswirt-
schaftskommission hat gesagt, dazu komme noch freie
Station. Das ist nicht richtig, sondern der Inhaber
der Stelle hat neben der Besoldung nur freie Woh-
nung und einen Anteil Garten. Wenn man bedenkt,
dass unsere Sekundarlehrer im Minimum mit
3000—3500 Fr. besoldet werden miissen, so wird
man zugeben, dass 2500 Fr. Anfangsbesoldung fiir
einen Arzt, der viel lingere Studien hinter sich hat
und eine grosse Verantwortung trigt, zu klein ist,
und ich mochte daher beantragen, sie auf 3000 Fr.
zu erhohen und bis 4000 Fr. ansteigen zu lassen.

M. Simonin, directeur des affaires sanitaires, rappor-
teur du Conseil-exécutif. Si j’ai bien compris le
préopinant, il demande que dans le décret on insere
une disposition d’aprés laquelle il serait créé un
poste de Hme médecin pour Munsingen. Je ne puis
pas m’expliquer sur ce point séance tenante. S’il est
reconnu que ce poste est nécessaire, on le créera par un
décret complémentaire comme on veux le faire pour la
Waldau, mais, d’emblée, je ne puis pas accepter sans
autre la proposition faite par M. de Wattenwyl et il
n’y a pas lieu d’entrer en matiére pour le moment
sur ce point.

Quant & savoir si le minimum du traitement du
bme médecin de la Waldau doit étre porté & fr. 3000,
cela n’a pas grande importance. Je n’ai pas regu
mandat du gouvernement d’accepter une pareille
proposition. Si le médecin proposé est capable, c’est la
somme qu'il recevra, et c’est le montant qui est attribué
au médecin que nous avons engagé provisoirement.



(27. Mai 1913.)

Président. Mit bezug auf den 5. Arzt in Min-
singen ist kein Antrag gestellt worden. Dagegen
schligt Herr v. Wattenwyl vor, die Besoldung des
5. Arztes in der Waldau auf 3000—4000 Fr. anzu-
setzen.

Abstimmung:
Fir den Antrag der vorberatenden Be-

bérden . . . . . . . . . . 78 Stimmen.
Fiir den Antrag v. Wattenwyl . . . . 74 »
Schlussabstimmung:
Fir Annahme des Dekrets Mehrheit.
Beschluss:
Dekret
betreffend

Schaffung der Stelle eines 5. Arztes an der Irren-
anstalt Waldau.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 1. An der Irrenanstalt Waldau wird die
Stelle eines 5. Arztes geschaffen.

§ 2. Zufolgedessen werden die nachgenann-
ten Dekrete abgedndert, wie folgt:

1. In dem Dekrete vom 19. Mai 1908 be-
treffend Abédnderung des § 13 des Dekretes
vom 9. Oktober 1894 iiber die Organisation der
kantonalen Irrenanstalten Waldau und Miinsin-
gen wird nach den Worten: «4. der vierte Arzt»
die Bestimmung eingesetzt : «4bis. fiir die Waldau
allein: der fiinfte Arzt».

2. In §1 des Dekretes vom 19. Mai 1908
betreffend die Besoldungen der Beamten der
kantonalen Irrenanstalten Waldau, Miinsingen
und Bellelay wird nach der Ziffer 4 die folgende
Bestimmung eingefiigt :

«4bis.  Der fiinfte Arzt der Waldau, nebst
Wohnung, Befeuerung, Beleuchtung und Garten
mit Obst und Gemiisebau, eventuell Obst und
Gemiise vom Ertrage der Anstalt bis zum Be-
trage von 100 Fr., 2500—3500 Fr.».

§ 3. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft.

Grossratswahlen und Wahlverfahren.
Fortsetzung.

(Siehe Seite 219 hievor.)

M. Choulat. Je ne saurais laisser passer, sans un
mot de réponse, les paroles prononcées par M. Boinay
dans la séance de jeudi dernier. M. Boinay a affirmé,
tout d’abord, que dans ’ancien arrondissement fédéral
du Jura, alors que le Jura tout entier ne formait
qu'un arrondissement pour les élections au Conseil
National, la majorité radicale n’était que de 500
voix. M. Boinay n’a qu’a consulter les procés-ver-
baux des élections de ce temps-la pour se convaincre
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que cette majorité n’était pas, comme il Pa dit, de
500 voix, mais de 1500 voix, de 2000 voix, méme de 2500
voix. Mais M. Boinay est allé encore beaucoup plus loin
en insinuant que cette majorité n’était acquise qu’au
moyen de fraudes, de manceuvres électorales plus ou
moins louches. Pour ceux qui, & ce moment-l3,
étaient dans l'aréne politique, la question est jugée
et 'on sait que s’il y a eu des manceuvres altérant
le vote, c’est & Alle, & Ceeuve et dans des localités
encore plus conservatrices du district de Porrentruy
qu’elles se sont produites. L’argument que M. Boinay
a voulu tirer de ces faits se retourne donc contre
lui. Quant au fond du débat, je ne voudrais pas
insister par des considérations, qui ne feraient que
répéter ce qu'ont dit les précédents orateurs. Je ne
reléverai qu’un point plutdt laissé dans Pombre
jusqu’ici: il ne faut pas confondre la représentation -
des minorités avec la représentation proportionnelle.
Je crois pouvoir affirmer que le principe de la
représentation des minorités est unanimement reconnu
et qu’il ne vient & 'idée de personne de le combattre
au sein de cette assemblée. Ce principe-la, Messieurs,
est évidemment un principe de justice et, en toute
conscience, on ne peut absolument pas le combattre.
Le principe de la représentation proportionnelle n’est
qu'une application du prineipe de la représentation
des minorités. Parce que ce principe doit étre re-
connu juste, il ne s’en suit pas nécessairement que
l'autre le soit aussi. Pour ma part, je partage & cet
égard, V'opinion de la majorité du Gouvernement et,
pour toutes les raisons déja avancées dans cette en-
ceinte, raisons que je ne veux pas relever & nouveau,
Jestime que la représentation proportionnelle n’apportera
pas plus de justice dans l'avenir pour la répartition
des sidges des députés que le systéme actuel.

Messieurs, introduisez la représentation propor-
tionnelle et vous verrez que, pas plus aprés qu’avant,
le Grand Conseil ne sera 'image exacte de la repré-
sentation du peuple.

Pour juger, d’autre part, si une représentation
des minorités est équitable, il faut se baser sur
Pensemble d’une assemblée, sur I’ensemble de la
représentation au sein de I’assemblée et non pas sur
I'ensemble de la représentation des différents cercles
pris chacun en particulier. N’oubliez pas que, sous
ce rapport, les députés sont les représentants de
tout I'ensemble du canton et non pas les députés
des cercles qui les ont élus. Il se peut trés bien que
dans une élection politique une minorité, méme trés
importante, ne soit pas représentée, mais je ne con-
sidererai jamais ce fait comme une violation du
principe de la représentation des minorités, si cette
minorité est suffisamment représentée dans I'assem-
blée.

Je crois qu’on peut affirmer qu’au sein du Grand
Conseil bernois toutes les minorités, sauf peut-étre le
groupe socialiste, sont représentées a peu prés pro-
portionnellement & leur importance, et c’est 'un
des arguments qui militent pour le maintien de notre
systeme électoral en vigueur. Si, un jour ou l'autre, les
circonstances devaient changer, il serait assez tot de
prendre les mesures nécessaires pour remédier a cet
état de choses défectueux, mais pour linstant, je le
répdte, la représentation des minorités n’est pas en
péril et nous ne voyons pas de raison pour changer
le mode d’élection actuellement en vigueur.
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Biihler (Bern). Gestatten Sie mir, auf einige
prinzipielle Ausfithrungen, die gemacht worden smd
mit kurzen Worten einzutreten.

Auch in diesem Rate klingt vor allem die Note
heraus, es handle sich beim Proporz um den Ausbau
der Demokratie, um ein schweizerisches Volksrecht.
Der Vertreter der Regierung, der den Proporz be-
furwortete, erklirte, die Tendenz unserer Zeit auf
politischem Gebiete gehe dahin, mit dem unbedingten
Koénigtum der Mehrheit zu brechen. In Abstimmun-
gen iiber Sachfragen allerdings sei dem absoluten
Konigtum der Mehrheit nicht beizukommen, hier ent-
scheide das Ja und das Nein, und ein Mittelding zwi-
schen beiden zu verlangen, wire ein Unsinn. Anders
sei es bei Wahlfragen. Es ist wohl gut, dass dem
_absoluten Konigtum der Mehrheit in Abstimmungen
nicht beizukommen ist; denn wéire das der - Fall,
so wire damit auch das Ende der Demokratie ge-
kommen. Ueberall in unserem Lande heisst und hiess
es, solange die Schweiz besteht, dass die Mehrheit
die Gewalt habe, und zwar sowohl bei Abstimmungen
als bei Wahlen. Bei ihr ruht die Entscheidung, die
Mehrheit regiert. Man sagt deshalb geradezu: die
Mehrheit ist das Volk. Auf diesem Lapidarsatz be-
ruht nicht nur unsere Demokratie, sondern beruhen
alle republikanischen Staatsgebilde. Denn wo alle
gleiches Recht und gleiche Stimme haben, da kann
nur die Mehrheit, die Mehrzahl der Stimmen ent-
scheiden, denn die Stimmen kénnen nur gezdhlt und
nicht gewogen werden.

Ich sage: der Proporz ist keine demokratische In-
stitution, kein schweizerisches Volksrecht, sondern ein
Instrument der Dezentralisation. Seine Wirkungen
sind absolut zentrifugal, d. h. gehen darauf aus, die
Stellung der Mehrheit zu schwéichen, von der Mehr-
heit Teile abzubrockeln.

Wie haben sich unsere Volksrechte in der Schweiz
herausgebildet? Das Vorbild fiir alle Volksrechte,
aus dem die demokratischen Bewegungen aller Zei-
ten schopften, ist die Landsgemeinde. Auf der Lands-
gemeinde hat der Proporz keinen Platz, er ist dort
nie gewesen und wird nie hineinkommen. Als in
den 60er Jahren die demokratische Bewegung in der
Ostschweiz anhub und sich verbreitete, da waren
sdmtliche Vorkdmpfer dieser Bewegung, sagen wir
der Volksrechte, Gegner des Proporzes, alle sprachen
sich gegen den Proporz aus, so die Herren Bleuler,
Ziegler, Salomon Végelin; letzterer wollte nur das
limitierte Votum, um den Minorititen allenfalls eine
Vertretung zu sichern.

Dass der Proporz kein Volksrecht, sondern ein In-
strument der Dezentralisation ist, will ich Thnen noch
an einem Beispiel beweisen. Das Volksrecht gibt jedem
Biirger das Recht, iiber Antrige, Erlasse der Behérden
abzustimmen, nach gleicher Elle bei Wahlen seine
Stimme abzugeben. Das ist das allgemeine und gleiche
Wabhlrecht, ebenso das allgemeine und gleiche Stimm-
recht bei Volksabstimmungen. Aber damit ist das
Volksrecht erschopft, weiter kann es nicht gehen und
geht es auch nicht. Die Wahl nach dem Proporz ist,
da die Mehrheit das Volk ist, im Gegenteil eine Ein-
schrinkung der Volksrechte, weil hier freie Wihler-
gruppen auftreten und Vertreter wéhlen, welche die
Mehrheit, das Volk, gar nicht will und niemals
wihlen wiirde. Das ist bei ganz kleinen und
grossern Gruppen moglich.  Wir haben in den Proporz-
kantonen Wéhlergruppen auftreten sehen, die hoch-

(27. Mai 1913.)

stens einen Mann hineinbrachten ; es sind auch Wéhler
aufgetreten, die gar keine Vertretung erlangten. Es
kann also auch beim Proporz niemand das Recht
beanspruchen, in einer Behorde vertreten zu sein.
Daher ist der Ruf, die Wahl nach dem Majorz sei
eine Ungerechtigkeit, eine Entrechtung, inkeiner Weise
gerechtfertigt, weder nach unsern Traditionen, noch
nach unserm Staatsrecht, so wenig als nach dem
Staatsrecht irgendwelcher anderer konstitutionell oder
sagen wir parlamentarisch regierter Staaten.

Herr Kollege Moor hat den Bieler Parteitag ange-
rufen und lhnen vorgefithrt, dass dort die Herren
Fliickiger und Regierungsrat Kaufmann fiir den Pro-
porz gesprochen haben. Das ist allerdings richtig.
Es hat nicht nur an der Bieler Tagung, sondern schon
frither unter den Freisinnigen Anhinger des Pro-
porzes gegeben, nicht nur solche, die dafiir sprachen,
sondern auch solche, die bei den letzten Abstim-
mungen dafiir stimmten. Es sind ihrer vielleicht ziem-
lich viele, ich weiss es nicht. Aber rehmen wir nun
den eidgendssischen Proporz, den man angerufen hat.
Was verlangen dort die Proporzfreunde? Sie ver-
langen: Ein Kanton, ein Wahlkreis! Also sie selbst
stellen ein Begehren, nach dem der Proporz unmdéglich
in seinen Konsequenzen zur Anwendung kommen
kann. Wir haben Kantone, die nur einen oder zwei
Vertreter in den Nationalrat senden, und dort ist die
Anwendung des Proporzes unmoglich. Das ist ein
neuer Beweis dafiir, dass es beim Feldzug fiir den
Proporz nicht auf die Wahlgerechtigkzit insbesondere
ankommt, sondern dass, wie es schon gesagt wurde
und jeder es heute tibrigens weiss, das Streben nach
der Macht ausschlaggebend und treibendes Motiv ist.
Auf die Bemerkung, bei der Vertretung der Minder-
heiten komme es auf ein paar Sessel nicht an, wurde
von seiten der Proporzfreunde eingewendet, diese Ein-
rede lasse man nicht gelten, man wolle die ganze
Wabhlgerechtigkeit; auf eidgendssischem Gebiete be-
haupten sie aber das Gegenteil, das betreffe nur ein
oder zwei Sessel, die zdhlen gar nicht. Sie denken
aber nicht daran, dass das die Minderheiten in meh-
reren Kantonen fiir lange Zeiten, solange der Proporz
bestiinde, mundtot machen wiirde, sie niemals, prin-
zipiell nicht, zu einer Vertretung kommen liesse. Man
darf also den Majorz nicht so heruntersetzen, wie es
hier geschehen ist, auch im Interesse des Proporzes
nicht. Denn alle Proporzfreunde, die sich literarisch
mit dem Proporz befassten und wissenschaftliche Kon-
struktionen zu geben versuchten, haben dahin schlies-
sen miissen, dass auf alle Fille der Proporz der Mehr-
heit ihre Stellung sichern miisste, das sei geradezu
seine Hauptaufgabe. Der Majorz ist tibrigens auch
neben dem Proporz unentbehrlich. Alle Prisidenten
der 6ffentlichen Behorden, deren es in einem demo-
kratischen Staatswesen soviele braucht, werden nach
wie vor nach dem Majorz gewihlt. Selbst die Partei-
listen, die aufgestellt werden, werden von den Komi-
tees, wenigstens in der Regel, nach dem Majorz zu-
sammengesetzt.

Was macht heute den Proporz s> populir? Es
sind zwei Faktoren. Einmal ist unsere Zeit der Min-
derheitsvertretung ausserordentlich giinstig gesinnt.
Der Gedanke der Minderheitsvertretung, der durch-
aus nicht immer im Schweizerland zu finden war, und
noch viel weniger in andern Staaten, die sich heute
auch mit der Minderheitsvertretung befassen, hat
méchtig durchgeschlagen. Da ist nun, wie der Vor-
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redner eben ausfithrte, der Proporz ein Mittel, den
Minderheiten zu einer Vertretung zu verhelfen. Das
ist zuzugeben, und es fdllt mir als Vertreter der
Stadt Bern gar nicht ein, dem Proporz Schlechtigkeiten
nachzusagen, die er nicht hat, und Bequemlichkeiten
zu leugnen, die er mit sich bringt. Er ist aber nicht
das einzige und nicht das beste Mittel, ;um den
Minderheiten zu einer Vertretung zu verhelfen. So-
bald die Gesamtheit der Biirger, das Volk, eingesehen
hat, dass die Vertretung der Minderheiten im In-
teresse des Staates liegt, dann ist es keine Gnade,
die sie gewéhrt, sondern eine Pflicht, die sie erfillt,
wenn sie den Minderheiten eine Vertretung gibt. Es
ist deshalb ganz unrichtig, vom Gnadenproporz zu
sprechen, und die Minderheiten, welche eine solche
Vertretung erhalten, haben der Mehrheit dafiir keinen
Dank abzustatten.

Der zweite Faktor ist der, dass der Proporz, weil
er ein Instrument der Dezentralisation, der Kompro-
misse, der Unterhandlungen und Verhandlungen ist,
hauptsichlich in dem Moment an die Tiire klopft,
in welchem wirtschaftliche Fragen im Vordergrund
des Interesses stehen. In wirtschaftlichen Fragen ist
viel eher als in grossen prinzipiellen Fragen, in poli-
tischen Angelegenheiten, ein Ausgleich zwischen den
Parteier zu erzielen, der durch Unterhandlungen der
Vertreter aller Richtungen und Interessengruppen her-
beigefiihrt wird. Deshalb ist es auch ganz begreiflich,
dass die Lénder, die mit dem Proporz begonnen haben,
ihn fiir gewerbliche und kaufminnische Schiedsge-
richte, fiir Krankenkassen, fiir andere Kommissionen
dieser Art und &hnliche Gebilde anwenden. Hier
leistet er in verschiedenen Léindern und auch bei
uns vorziigliche Dienste.

Nun haben wir noch zwei Institutionen, und das
sind Volksrechte, welche die Mehrheit immer mehr
zwingen, auf die Minderheiten Riicksicht zu nehmen
und ihnen eine Vertretung zu sichern: das Referen-
dum und die Initiative. Diese beiden Volksrechte
haben mit die Wandlung zugunsten des Proporzes her-
beigefithrt. Sie haben den Minderheiten einen grossen,
mitunter vielleicht sogar zu grossen Einfluss auf die
Gestaltung des 6ffentlichen Lebens und die staatliche
Gesetzgebung verschafft. Insbesondere das Referen-
dum hat die Parteien schon frither zu Verhandlungen
oder Kompromissen zusammengefiihrt, und es wur-
den mehr als einmal dariiber Klagen erhoben, man
mache jetzt zu viel Kompromisse und zu wenig grund-
sitzliche Politik. Der Frieden ist mit dem Proporz
nicht gekommen, weder vor den Wahlen und noch
viel weniger nach ihnen. Sind die Wahlen einmal
getroffen, dann geht das Paktieren und das Streiten
an. Die verschiedenen Minderheiten wollen ihre For-
derungen geltend machen, und weniger als bei einer
Mehrheit ist bei einer Vertretung von lauter Minder-
heiten ein grundsitzliches, klares und bestimmtes Re-
sultat zu erwarten. Der Proporz hat aber auch viel-
fach den Streit in die eigene Partei getragen; gerade
in dieser Richtung haben wir gesehen, wie rivalisie-
rende wirtschaftliche Gruppen in der Partei nicht
nur Unstimmigkeiten, sondern geradezu Verheerungen
anrichten.

Allen diesen Einwendungen wurde hier der Satz
entgegengestellt : Ja warum hilt sich denn der Proporz,
warum ist er in den Kantonen, die ihn eingefithrt
haben, nicht wieder abgeschafft worden? Darauf ist
zu antworten, dass der Proporz wie eine andere In-
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stitution das Recht hat, sich auszuleben, und sich
ausleben muss. Es ist deshalb nicht zu verwundern,
dass er sich in den Kantonen hilt. Es gibt auch
wirtschaftliche oder andere Interessengruppen, oder
auch politische Parteien, die glauben, sie fahren beim
Proporz gut und finden dabei ihre Rechnung, und
gar nicht daran denken, ihn abzuschaffen. Ich will
noch weiter gehen : Solange die Verhiltnisse bestehen,
unter denen der Proporz eingefithrt wurde, wird man
ihn iiberhaupt nicht abschaffen wollen, es miissen
erst neue Verhiltnisse kommen. Da die Parteien ja
immer fliessend sind, werden sich neue Parteibil-
dungen auftun mit viel Temperament, mit grosser
werbender Kraft, und aus dem Chaos der verschie-
denen Minderheiten und der Mehrheit, wenn eine
solche noch vorhanden wire, wird eine neue Partei
herauswachsen, die, wenn sie die Macht hat, hochst
wahrscheinlich den Proporz wieder abschaffen wird,
um grundsiitzliche Politik treiben zu konnen. Das
sind Folgerungen, die sich aus der Entwicklung der
Verhiltnisse ergeben, und mit ihnen mag jede Partei
rechnen, gehore sie nun dieser oder jener Seite an.

Man hat angefiihrt, dass der Proporz in verschie-
denen Lindern schon lange bestehe. Herr Regierungs-
rat Burren hat Danemark zitiert, das den Proporz
seit 1895 habe. Herr Jobin hat Mirabeau zitiert, der
sagte, die Standesvertretung miisse sein wie die Land-
karte, die die Verschiedenheiten des Landes wieder-
gibt. Ich glaube, Mirabeau hat in keiner Weise an
den Proporz gedacht, er hatte vor sich nur das allge-
meine und gleiche Stimmrecht, denn man wird in
seinen Werken nirgends eine Andeutung finden, dass
er dabei schon den Proporz oder etwas Aehnliches
im Auge hatte. Doch sei dem wie ihm wolle, die
Entwicklung hat sich gemacht und der Proporz ist
zuerst gekommen als eine Vereinigung von Wiéhler-
gruppen im ganzen Staatsgebiete. Diese Vorstellung
ist in das ddnische Gesetz iibergegangen, das Herr
Regierungsrat Burren zitierte, und hat sich dort ge-
halten. Aber gerade Didnemark ist ein Beweis dafiir,
wie sich eine Institution halten kann. Der dénische
Proporz weiss noch nichts von Listen, kann noch
nicht vom Volk angewendet werden, sondern er wird
von durch das allgemeine Stimmrecht vom Volk ge-
wihlten Wahlméinnern angewendet. Er ist etwas sehr
Kompliziertes und das Volk koénnte damit gar nichts
anfangen. Nachher wurde der Proporz in Belgien
eingefithrt. Das ist das einzige Land von Bedeutung,
das heute fiir den Proporz angefiihrt werden kann.
Aber auch in Belgien ist der Proporz kein Ideal,
er ist mit dem Pluralwahlrecht verbunden, und ge-
rade die Liberalen und die Sozialisten sind daran,
diesen Proporz und natiirlich hauptsidchlich das
Pluralwahlrecht abzuschaffen. Fortschritte hat der
Proporz einzig und allein vielleicht in Frankreich ge-
macht. Er hat dort entschieden an Boden gewonnen,
wenn er auch nicht durchgedrungen und das letzte
Ministerium dartiber gestolpert ist. In allen andern
Lindern ist er stationdr geblieben. In Nordamerika,
das uns sonst voranleuchtet und dem wir Anregungen
fiir alle moglichen praktischen und idealen Angelegen-
heiten entnehmen, ist fiir den Proporz gar kein In-
teresse vorhanden. Es hat die Volksrechte, die Demo-
kratie ausgebildet, wie wir sie nirgends haben. In
allen nordamerikanischen Staaten werden die Volks-
rechte auf den Schild gehoben, sie haben nicht nur
die Volkswahl der Behorden und das Referendum,
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sondern auch das Abberufungsrecht, und zwar, wenn
nur wenige Wéhler es verlangen. Aber fiir den Pro-
porz hat gerade dieses jugendlich aufstrebende Land
gar keinen Sinn, es iiberldsst die Diskussion dariiber
dem alternden Europa.

Eine Ausnahme macht allerdings die Schweiz, sie
ist geradezu das Versuchsfeld fiir den Proporz gewor-
den und wird diese Stellung auch in der Geschichte zu
behaupten wissen. Nun kommt fiir uns die Irage,
ob wirim Kanton Bern dem Beispiel der andern Kan-
tone, die den Proporz eingefiihrt haben, folgen miis-
sen. In allen jenen Kantonen wurde der Proporz ein-
gefiihrt, weil der Gang der Staatsgeschiifte, der of-
fentlichen Angelegenheiten ins Stocken gekommen
war und man sich nicht mehr recht zu helfen wusste.
Ein solcher Anlass liegt fiir den Kanton Bern nicht
vor. Er kann sich gegen den Proporz verteidigen,
er kann seine Aufgaben erfiillen, ohne dass er zu
diesem Mittel greift. Von den Bidnken der Sozial-
demokraten wurde gesagt, der Kanton Bern zeitige
keinen Fortschritt mehr. Herbe, harte Worte der
Kritik sind gegen den Kanton sowohl wie gegen die
leitenden Personlichkeiten gefallen, es gebe zu wenig
oder keine starken Personlichkeiten mehr. Gewiss
konnte im Kanton Bern manches besser sein, und
auch die freisinnig-demokratische Partei hat mehr als
einmal versucht, es besser zu machen. Dass es aber
beim Proporz besser wiirde, diese Behauptung ist
nicht zu beweisen. Kantone, die den Proporz haben,
haben Vorlagen von einschneidender Bedeutung ver-
worfen, gerade wie solche, die ihn nicht haben. Es
ist im Kanton Bern in den letzten Zeiten viel geleistet
worden, was man ihm auch nachsagen kann. Wir
sind hier wohl zu nahe aneinander, um Persénlich-
keiten und die ganze Politik des Kantons, insbheson-
dere der freisinnig-demokratischen Partei, gerecht
wiirdigen zu konnen. Man muss fiir solche Ange-
legenheiten eine gewisse Distanz haben. Aber was
fir ein Urteil fillen andere, die dem Kanton Bern
und seiner Politik, insbesondere der durch die Mehrheit
verkorperten Politik, ferner stehen ? Man kann es héren
und lesen, dass der Kanton Bern allen andern voran
noch ein Kanton sei mit politischem Zug, politischem
Leben, politischer Kraft (Heiterkeit bei den Sozial-
demokraten). Gerade Leute, die heute zu den eifrig-
sten Proporzfreunden gehoren, haben das mehr als ein-
mal erklirt und ihre Bewunderung dariiber ausgespro-
chen. Ich glaube, auch der Anlass zu absprechender
Kritik sei nicht gut gewdhlt. Wir stehen vor einem
Ereignis, das den Namen Berns weit in die Linder
tragen wird, und ich glaube, das Datum der Eréffnung
der Lotschbergbahn wird sich jedem andern Datum
der ruhmreichen Geschichte Berns wiirdig an die Seite
stellen. Ich mache diese Angaben nicht, um die
Verdienste des Kantons hier herauszuheben, aber man
muss darauf hinweisen im Moment, wo es heisst, die
freisinnig-demokratische Partei oder die Mehrheit im
Kanton Bern wisse nicht mehr zu regieren, wisse
keinen Fortschritt mehr zu erzielen und ihre Aufgabe
nicht zu erfiillen. Ja wohl hat sie ihre Aufgabe erfiillt,
und ich bin iiberzeugt, dass sie sie auch fernerhin
erfiillen wird. Deshalb stimme ich gegen den Proporz.
(Beifall.)

M. Ryser. Je n’avais pas lintention de prendre
part & ce débat, d’abord pour cette premiére raison
que je savais que celui des ndtres qui avait été

(27. Mai 1918.)

chargé de défendre la représentation proportionnelle
le ferait avec le talent et toute la compétence que
vous et moi lui connaissez; la seconds, c’est que je
pensais bien que nos colldgues de la minorité con-
servatrice n’attendraient pas sous l'orme le résultat
de la votation sur la question en discussion. Mais le
discours prononcé par M. Rossel m’oblige & prendre
la parole. Si donc le Grand Conseil est affligé d’un
discours de plus, il faut qu’il le porte au compte de
M. Rossel et non au mien.

M. Rossel a mancuvré avec deux armes qui
demandent & étre examinées. Il a accusé le systéme
de la représentation proportionnelle d’étre un élément
de corruption et d’étre un élément de guerre civile.
Or, Messieurs, j’estime que sous un régime ol la
bassesse a été élevée A la hauteur d’'une science, ol
la corruption est devenue un moyen de gouverne-
ment, les partisans et les défenseurs de ce régime
n’ont pas le droit de préter des intentions de cor-
ruption & leurs adversaires (Rumeurs).

Messieurs, je m’explique. A I’heure actuelle et sous
le régime majoritaire tant vanté duquel M. Rossel
nous disait que M. le conseiller d’Etat Lohner avait
tracé un tableau mirifique, sous le régime majori-
taire, dis-je, aucune fonction, presque aucune place
publique n’est obtenue par un candidat s’il ne s’est
préalablement livré & toutes les courbettes possibles;
ce n’est plus la qualité du fonctionnaire qui fait sa
nomination, mais ce sont toutes les protections qui
sont derriere lui. Si ¢ca n’est pas de la bassesse, je
ne m’y connais gudre.

Il y a quelque deux ans nous avons appris que
le gouvernement frangais entretenait des agents
provocateurs au sein de la C. G. T. On y découvrit
un certain M. Métivier, qui était soldé par le gouver-
nement pour entretenir des relations avec la police
frangaise. Vous me direz peut-étre, Messieurs, que
cet exemple est choisi en France et qu’il ne nous
concerne pas. Je vous réponds que chez nous nous
possédons également une police politique et je dois
vous dire que nombreux sont les socialistes qui
pensent que la police politique pourrait bien ne pas
étre étrangére a l'état ol se trouve le mouvement
ouvrier en Suisse romande. En outre, il ne faut pas
oublier que cette police politique suisse n’est pas
contrblable, qu’elle ressemble 4 un tabernacle dans
lequel ’élu du peuple n’a pas le droit de mettre le
nez. Il ne faut pas oublier non plus que cette police
politique, elle aussi, tient ses fiches & l'égard de
citoyens honorables. L'une d’elles, que le Lavaro a
fait découvrir, portait les noms de citoyens suisses
qui n’ont rien de commun avec les anarchistes contre
qui cette police politique fut créée. Ils y sont cités
comme des citoyens suspects que 'ont suit pas & pas.

Ainsi donc, les exemples que je viens de citer
permettent de dire que la corruption a été élevée i
la hauteur d’.n moyen de gouvernement. Mais,
Messieurs, je veux aller plus loin, puisqu’on accuse
la représentation proportionnelle de faire la corrup-
tion, et je vous dirai ce qui s’est produit dans le
Jura & l'occasion d’une lutte électorale qui fit quelque
bruit. En accusant la représentation proportionnelle
de semer la corruption, M. Rossel ne s’est sans doute
pas souvenu de ce président d’'un bureau électoral, &
Malleray, qui avait & sa disposition, pendant les
opérations de vote, des cartes d'électeurs qu'il
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remplacait au fur et & mesure des besoins, cartes
qui étaient dissimulées sous les paperasses. Ce citoyen-
la n’était pas un partisan ni un membre du parti de
la représentation proportionnelle. Aprés cette méme
campagne, nous avons lu dans les journaux des
informations nous disant que dans telle ou telle loca-
lité, le 97 %/, 98 %, 99 % voire le 100 %o des électeurs
avaient participé au scrutin. Messieurs, trop parler
nuit; quelquefois le silence est d’or et dans le cas
particulier les informateurs auraient peut-étre bien
fait de ne pas loublier. Ces informations ont eu
pour conséquence d’aiguillonner. la curiosité de nos
camarades socialistes du Jura. lls firent une enquéte
pour gassurer si c’était bien le 96 %, le 97 %, le
98 %o des électeurs qui s’étaient rendus aux urnes ou
§'il ne s’était pas produit autre chose. Or, le résultat de
Penquéte a établi que le ou les informateurs s’étaient
trompés dans la rédaction de la note envoyée aux
journaux et qu’ils ont voulu dire que le 98 %o des
“cartes s’étaient rencontrées dans les urnes. Il y a la
une légére nuance qui ne vous aura pas échappé.
Si vous me demandez la preuve de ce que je viens
de dire je vous répondrai non, du moins je ne
répondrai pas aujourd’hui, parce que je sais qu’en
la donnant il en coliterait le pain de ceux qui ont
découvert cette petite malpropreté.

VoilA ce qui en est au point de vue cor-
ruption, M. Rossel; penser que cette corruption
que vous attribuez a la représentation proportion-
nelle est aussi forte que celle qu’on voit dans le
parti de majorité, c’est avoir la conscience facile.

On a parlé de guerre civile provoquée par le
régime de la représentation proportionnelle.

Voici ce que publiait un journal de Tramelan au
lendemain de Iélection dont je viens de parler.
Aprés avoir entendu ce morceau d’éloquence vous
me direz si ce sont les majoritaires ou si ce sont les
proportionnalistes qui sont les agents de guerre
civile:

« La votation de dimanche donne aussi une vaste
legon au patronat. Les paroles de Naine contre
I'employeur, la semence lancée par les ambitieux,
par les apotres de la discorde a germé. Il est temps
de réagir et que les industriels de notre contrée et
surtout de notre localité comprennent le sérieux de
la situation. Ils devront arriver & plus de prudence
dans Tembauchage des ouvriers, tenir compte des
revendications de leur personnel, continuer & chercher
a4 améliorer le travail et les gains afin de satisfaire
et de garder I’élément sérieux et honnéte, mais ne
plus tolérer d’étre insultés par des individus auxquels
ils procurent bien souvent, au prix de gros tracas et
risques, du travail et du pain.

« Il est temps de séparer l'ivraie du bon grain
et de conseiller aux meneurs malhonnétes, & ceux
qui, par leurs paroles et par leurs discours, engen-
drent la haine & ceux qui, & peine sortis de Datelier,
traitent le patron en ennemi et en affameur, en
voleur, de remonter la Fraternité de Chaux-de-Fonds
ou d’aller demander des places de visiteur & la
fabrique Ryser, Graber et C° qui embauche tout
ouvrier sans travail, surtout en temps de crise. »

Messieurs, vous me direz que cet article a pu
étre publié, écrit dans le feu de la bataille, que ces
lignes ont été tracées le lendemain de Pélection,
alors qu'on était encore sous limpression de la
campagne. Si rien ne g'était produit depuis qui
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établisse le contraire, on pourrait penser qu’il en est
ainsi, mais je dois vous dire que les conseils conte-
nus dans cet article du Progrés ont été suivis, et
suivis trés scrupuleusement. Nous avons dans l'indus-
trie horlogére, a Tramelan surtout, un bon nombre
d’établissements qui ont pour principe de ne pas
occuper des militants; ceux-la sont retranchés de la
liste des ouvriers et doivent aller ailleurs chercher &
gagner leur pain. Dans d’autres localités, certains
établissements industriels qui fabriquent des montres
de renom, ne craignent pas de compromettre la
réputation de leurs produits en sabrant les meilleurs
parmi leurs ouvriers parce que militants. Je dis les
meilleurs, car ici comme ailleurs, c’est dans cette
catégorie la plus éclairée que se recrutent les mili-
tants des syndicats. Dans certaines localités du Jura,
notamment dans les districts de Moutiers et de
Courtelary, régne un véritable régime de terreur;
les ouvriers n’osent pas s’organiser et a Moutiers
méme, lorsque je vais tenir une réunion pour cher-
cher & constituer un syndicat, les ouvriers qui se
rendent & cette réunion se retournent de tous cotés,
tant ils craignent d’étre vus, car ils savent que si leur
présence & une assemblée syndicale était connue de
la direction de la fabrique qui les occupe, ils recevraient
leur congé le lendemain.

La situation est telle dans cette partie du Jura
que, par tous les moyens possibles, on cherche &
empécher toute organisation et si le parti radical, —
le parti de majorité, — a perdu de son autorité, il ne
fait que récolter ce qu’il a semé.

Ainsi donc, lorsqu’on a préché d’une maniére
aussi claire, aussi évidente et pratiqué les coupes
sombres, comme cela s’est fait dans le Jura, il ne
faut pas venir dire que le systéme de la représenta-
tion proportionnelle engendre la guerre civile; elle
est au contraire engendrée par les procédés employés
par une classe de la population vis-A-vis d’une autre
classe de la population.

C’est ce que je tenais & dire &4 M. Rossel en
réponse & ses accusations et & une légende aussi
injuste que mal fondée.

M. Henzelin. Je veux répondre en quelques mots &
Paccusation formulée par M. Choulat concernant les
communes d’Alle et de Cceuve. Je ne sais pas ce
qui s’est passé & Alle, mais & Cceuve je sais qu’une
fois il y a eu une fraude électorale, seulement, elle
g’est produite en faveur du candidat radical, M. Cuénat,
qui était & ce moment-la candidat au Conseil National.

Briistlein. Herr Dr. Biihler hat ihnen iiber die
Prinzipien der Demokratie und ihre Beziehung zur
Proportionalwahl ein Kolleg gelesen und ex cathedra
erklirt, die Proportionalwahl sei etwas Undemokra-
tisches. Das erinnert mich an das Wort eines Juristen,
der einmal in einer Versammlung des schweizerischen
Juristenvereins, wo man fiiber die Fabrikhaftpflicht,
also die Zufallshaftpflicht, sprach, erklirt hat, eine
Haftung fur Zufall sei unjuristisch. Deshalb, weil
das romische Recht diese Haftung nicht gekannt hat,
meinte er sagen zu diirfen, diese Haftung sei und
bleibe unjuristisch, auch wenn die ganze Rechts-
entwicklung sie aufgenommen hat. So ist und bleibt
es undemokratisch, den Proporz einzufiihren, ob-
schon Herr Dr. Biihler selbst erkliren musste, dass
gerade auf dem Boden der schweizerischen Demo-
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kratie der Proporz ein besonders fruchtbares Feld
gefunden hat, dass also doch gewisse innere historische
und natiirliche Beziehungen zwischen der Demokratie
und dem Proporz bestehen miissen, weil ja sie ihn
fordert. Das ist eine Tatsache, gegen die die dog-
matische Behauptung nicht aufkommt, der Proporz
sel undemokratisch. Oder man miisste annehmen, jede
‘Demokratie arbeite nicht an ihrer eigenen Vervoll-
kommnung, sondern an ihrer eigenen Zersetzung und
Zerstorung, an ihrem Ausleben, wie Herr Dr. Bihler
so elegant gesagt hat. Nun glaube ich nicht, dass
wir am Ausleben sind, sondern ich glaube, dass wir
uns in einer fortlebenden Vervollkommnung, in einem
Aufleben der Demokratie befinden und hoffentlich
uns noch jahrhundertelang befinden werden.

Warum gerade in diesem Entwicklungsgang der
Demokratie der Proporz zu seiner Stunde kommt,
das héitte eigentlich Herr Biihler selbst wissen sollen,
denn er war auf der richtigen Spur. Er hat gesagt,
der Proporz sei ein Instrument der Dezentralisation.
Das ist durchaus richtig; es ist wahr: der Proporz
dezentralisiert, verteilt die Macht auf einen grdssern
Teil des Volkes. Nun ist eigentlich die ganze Ge-
schichte unserer Demokratie vom Riitlibund bis auf
den heutigen Tag nichts anderes als ein solcher Pro-
cessus der allmihlichen Dezentralisation der Macht.
Was war die Griindung der Schweiz anderes als die
Loslésung vom Zentrum, als eine Dezentralisation
dieses Stiicks Landes, weil es unter der Majorzherr-
schaft des deutschen Reichs, unter der Herrschaft der
leitenden Macht im deutschen Reich und unter
Oesterreich nicht existieren konnte? Dieser gleiche
Prozess der geographischen Dezentralisation hat sich
nachher auch in der politischen Entwicklung voll-
zogen. Die grosste Konzentration der Macht ist natiir-
lich diejenige in der Hand eines Einzelnen, und es
ist bereits eine Dezentralisation, wenn sich eine Aristo-
kratie einiger regimentsfahiger Familien bildet. Nach-
her kommt eine Zeit, wo eine sogen. Mehrheit die
Macht ausiibt; das ist fiir diese Mehrheit selbst-
verstindlich ein Fortschritt, aber fiir die Minder-
heiten ist es noch nicht das ersehnte Ziel. Denn ob
sie von einem vielképfigen oder von einem einkopfigen
Tyrannen tyrannisiert werden, kommt fiir sie aufs
gleiche hinaus, ja das erste ist fiir sie unter Um-
stinden sogar schlimmer; darum macht sich ein
Streben aller Schichten unseres Volkes nach Gleich-
heit, nach Anteil an der Herrschaft geltend. Ein
Ausdruck dieses natiirlichen, instinktiven, unbewuss-
ten Strebens ist auch das Verlangen nach dem Pro-
porz, und dank diesem Bestreben der Minderheiten,
auch an der Spritze zu sein, hat sich der Proporz
in allen Kantonen, wo er zur Herrschaft gelangt ist,
gehalten. Und er hat sein Bewenden nicht bei der
Bestellung des Grossen Rates, sondern er wirkt nach-
her zuriick auf die Bestellung aller Korperschaften.
Wir haben das im Berner Stadtrat und beim Regi-
ment der Stadt Bern sehr wohl gesehen. Friiher
kamen in die Schulkommissionen keine andern Leute
als besser gestridhlte; die andern wurden dessen nicht
wiirdig erachtet, obschon sie ihre eigenen Kinder in
die betreffenden Schulen schickten und ein Interesse
fiir unser Schulwesen hatten. Das wurde erst dank
der Entwicklung des Proporzgedankens anders; man
sah es nun als selbstverstindlich an, dass alle der-
artigen offentlichen Anstalten, Schulkommissionen
usw. gemischt bestellt werden, und es stellte sich
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heraus, dass alle Klassen der Bevilkerung das gleiche
Interesse und Verstindnis fiir den 6ffentlichen Unter-
richt und fiir die Entwicklung unserer o6ffentlichen
Anstalten haben.

Hier im Grossen Rat wird das noch nicht an-
erkannt, sondern man meint, einzig die, die von der
sogen. Mehrheit hineinbugsiert werden, haben den
Verstand, nur sie seien wiirdig, an diesem Regiment
teilzunehmen. Ja wenn man die Macht hat, kann man
das ja durchsetzen. Aber diese Macht hat man nicht
mehr so vollstindig. Herr Dr. Biihler hat es wieder-
um angedeutet. Wir haben bereits sehr entwickelte
Volksrechte, wo der einzelne Biirger dem andern sich
an Macht ebenbiirtig und gleichwertig fithlt. In der
Volksabstimmung, beim Referendum oder der Initia-
tive, weiss jeder, dass er gleichviel gilt wie der andere.
Nun ist es selbstverstindlich, dass ihm der gesunde
Menschenverstand sagt: wenn ich da soviel Recht
habe, wenn es sich um die allgemeine Landsgemeinde
handelt, warum soll dieses Mass der Macht nicht
auch im gesetzgebenden Korper, in der Volksvertre-
tung, vertreten sein, warum soll ich dort plotzlich
abgeschnitten sein von der Teilnahme am o6ffentlichen
Leben, weil ich einer Minderheit angehére und nicht
in diesem organisierten System, in dieser Festung
drin bin, zu der sich eine Minderheitsherrschaft all-
miéhlich immer entwickelt? Eine Mehrheitsherrschaft,
die ziemlich lange gedauert hat, wie es hier der Fall
ist, weiss in jedem Kreis und im gesamten Land aus
sich selbst eine Art uneinnehmbarer Festung zu ma-
chen, wo die einzelnen Leute mit ihren Interessen
und Hoffnungen gebunden sind; man hat ja alle Gunst
zu verteilen, man hat hiufig Eisenbahnrite, Dekrets-
bahnrite, Hagneck- und Kanderwerk-Verwaltungsrite
und alle moglichen andern Versorgungen zu vergeben.
Dadurch bildet man sich zu einem festgeballten Knéduel
im Lande, herrscht weiter und vertritt das sogen.
bernische Staatsgebiude. Wenn man das so weiter
treiben wollte, ginge es gerade sogut wie im 18. Jahr-
hundert mit dem alten Regiment. Aber es geht in
einem gewissen Moment nicht mehr; nicht gerade
heute oder morgen will ich sagen, aber an einem
gewissen Tage wird die Stunde geschlagen haben, wo
die Mehrheit es einsehen oder durch eine Abstimmung
davon wird tberzeugt werden miissen, dass sie nicht
mehr allein am Ruder sein kann, sondern dass sie
die Macht proportional mit den andern Schichten der
Bevolkerung teilen muss. Das liegt in der demokra-
tischen Entwicklung.

Man hat den Lotschberg als ein schones Werk der
Mehrheit zitiert. Ja wer zahlt denn den Lotschberg?
Ich denke, doch das ganze Land, und wenn einmal
etwa eine unbezahlte Rechnung iibrig bleiben sollte,
die durch Steuer aufgebracht werden muass, dann wird
man wieder an das ganze Land appellieren. Da es
aber im Land. zweierlei Biirger gibt, diejenigen, die
nach dem Majorz hier vertreten sind, und die andern,
die aus diesem Ratssaale ausgeschlossen sind durch
eine Einrichtung, die man als undemokratisch und
traditionell hinstellt, wihrend sie veraltet und durch
ein feineres System iiberholt ist, wird man es diesen
andern, sowenig wie beim Steuergesetz, veriibeln kon-
nen, wenn sie gegen den Beschluss der Mehrheit
stimmen. Die Félle, wo Beschliisse des Grossen Rates
verworfen werden, werden immer zahlreicher sein,
und gerade in den empfindlichsten Sachen, in solchen
finanzieller Natur. Das wissen Sie alle selbst. Sie
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wissen, dass Sie mit dem Feuer spielen, aber Sie
glauben, es noch eine Zeitlang riskieren zu konnen.
Sie meinen, Sie konnen noch eine Zeitlang weiter-
wursteln, und Sie mogen mit dieser Vermutung ja
recht haben. Dem Kanton niitzen Sie damit jeden-
falls nichts, Sie verlingern die Krisis, die er durch-
machen muss und deren Eintritt weder fiir Sie noch
fiir uns ein Geheimnis ist, und das ist fiir den Kanton
ein Schaden. Aber Sie verlingern anderseits damit
auch wieder lhre eigene gegenwiirtige Situation, die
fiir Sie vielleicht sehr angenehm ist. Da einem das
Hemd néher ist als der Rock, werden Sie natiirlich
gegen den Proporz stimmen. Wenn man mit dem
Einzelnen sprechen wiirde, gibe er vielleicht zu, jetzt
sei der Moment gekommen, dieses Opfer zu bringen,
aber ich glaube nicht, dass man ein Konglomerat von
Menschen, die eng wie Klettea zusammenhingen, in
der gleichen Weise iiberzeugen kann. Darum werden
Sie den Proporz jetzt verwerfen, aber wir werden ihn
einmal durchsetzen.

M. Rossel. Je ne partage certainement pas l'opi-
nion de M. Ryser et si je n’avais pas été interpellé
ici directement, il est évident que je me contenterais,
A propos de la représentation proportionnelle, des
paroles que j'ai prononcées la semaine derniére.

Messieurs, je ne suis pas partisan des grands
discours, je ne suis méme pas partisan des petits
discours. M. Moor a reproché & notre parti d’avoir
peu d’orateurs. C’est une chance, parce que si nous
avions autant d’orateurs que vous, je me demande
ou nous irions et combien de temps les séances du
Grand Conseil devraient durer pour traiter une ques-
tion dont la solution est connue d’avance, puisque les
opinions sont faites. Il est impossible, quelque argu-
ment que l'on avance, de changer les positions.

Si jai pris la parole la semaine dernidre, c’était
pour rendre attentif le parti conservateur — je n’ai
pas parlé du parti socialiste — et, en fait, j’ai été
trés surpris de le voir s’engager dans une voie qui
le méne & sa perte. La proportionnelle ne sera
jamais un avantage pour la minorité conservatrice,
mais bien plutét pour la minorité socialiste, qui saura
parfaitement bien en faire une arme puissante; le
parti actuel de la majorité saura également faire le
nécessaire, en s’appuyant sur la proportionnelle, pour
conserver le pouvoir.

Messieurs, je n’ai pas parlé de corruption, je n’ai
pas employé ce mot et je proteste; si j'avais parlé
de corruption, je me serais basé sur des faits qui se
sont passés dans des localités dotées de la propor-
tionnelle, mais je m’en suis abstenu. Ce que j’ai dit
c’est que la proportionnelle permet, aussi bien et
méme plus que le systéme majoritaire, de se livrer &
des manceuvres électorales. Dans ce sens donc, la
proportionnelle n’est pas un progrds, et dans ce cas
je ne sais pas pourquoi nous devrions Paccepter.
L’exemple sur lequel je me suis appuyé est celui-ci:
avec le systéme proportionnel vous votez au bulletin;
il suffit de savoir se faire, par son moyen, une
majorité pour que, dans le parti opposé, on empéche
un homme qui a réuni la majorité effective d’étre
nommsé aux fonctions que ce parti devrait obtenir.
Je n'ai pas voulu dire que ce sont les socialistes
qui employaient ce moyen, légalisé en principe, ce
sont tous, ceux qui savent faire travailler la machine
de la proportionnelle & leur bénéfice, aussi bien les
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radicaux que les autres partis. Je veux vous en
donner un exemple. Vous savez que la ville de
Soleure ainsi que la ville de Troyes en France sont
les plus anciennes villes du monde; les bourgeois de
Soleure prétendent que lorsque le bon Dieu a créé
Adam, leurs ancétres étaient déjd sur les remparts
pour assister & cette création (Rires). Vous pouvez
lire cela sur une ancienne tour de Soleure. Depuis
cette époque, les bourgeois de Soleure ont toujours
été conservateurs et trés conservateurs, jusqu’a ce
qu'on ait introduit- la proportionnelle & quoi ces
messieurs s’occupaient également. Eh bien, qu’est-il
arrivé ? Ces messieurs, tranquilles et paisibles jusque-
13, furent troublés dans leur quiétude par de jeunes
agitateurs radicaux bourgeois et non socialistes; ceux-
ci se sont dit que c’était le moment d’employer la
proportionnelle pour renverser ce gouvernement
séculaire. Ils sont allés trouver dans les maisons les
bourgeois qui n’allaient jamais voter, ils leur ont
donné des listes. Les électeurs protestaient: « sur
ces listes se trouvent les noms de gens pour lesquels
nous ne voulons pas voter »; on leur dit qu’ils
avaient parfaitement raison de biffer ces noms, de les
remplacer par d’autres et de mettre ainsi leur bulletin
dans 'urne; lorsque le dépouillement des bulletins fut
effectué, on constata que c’était le parti libéral qui
avait la majorité. Depuis lors, les affaires de la
bourgeoisie de Soleure n’ayant jamais été mieux
administrées, le pouvoir est resté entre les mains
des radicaux.

Vous voyez donc, Messieurs les proportionnalistes,
que je n’ai pas .voulu vous accuser, vous, j’ai simple-
ment accusé la proportionnelle. Si quelqu’un a de
Pargent & dépenser pour faire les démarches néces-
saires, il lui sera possible de provoquer des revirements
que la loi tolére, ce qui ne constitue par conséquent
pas de la corruption électorale, mais ouvre la porte
a toutes les intrigues.

Messieurs, je dois relever une expression employée
par M. Ryser. M. Ryser, en préconisant la propor-
tionnelle, a dit que tous les fonctionnaires de I’Etat
de Berne devaient, pour devenir ces fonctionnaires,
étre des hommes corrompus, qu’ils devaient avoir des
péchés sur la conscience, qu’ils devaient avoir fait
quelque chose de mal pour obtenir des fonctions de
I'Etat, que seulement dans ce cas on devenait, sous
le régime actuel, fonctionnaire bernois. J’espére que
M. Ryser, en disant cela, n’a pas voulu s’adresser i
moi, et, cependant, M. Ryser me prend personnelle-
ment a partie. Or, je tiens & déclarer que depuis
1907, je n’occupe aucune fonction, soit cantonale,
soit fédérale. Je suis donec complétement libre et
indépendant, et ma politique n’est dictée par aucun
intérét. Par conséquent, si M. Ryser avait voulu
faire une allusion & ma personne ou s’il a pensé que
Javais pris la parole précisément parce que j'étais
au nombre des fonctionnaires de I'Ktat, il se serait
complétement trompé d’adresse.

Cela me conduit, pour terminer, & une réflexion :
le fait qu’on abandonne la question principale pour
efaire de la politique générale, m’améne & dire mon
opinion sur le syndicalisme. Je suis en position pour
étudier ce qui se passe et voir les choses de loin, les
juger & leur titre. Je n’ai heureusement pas été
destiné, en venant au monde, & entrer dans un
syndicat socialiste; ces syndicats sont organisés de telle
fagon qu’en en faisant partie on abdique immédiate-
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ment et pour toujours son indépendance. Il fait beau
étre chef d’un tel syndicat. C’est dire, I'expression
n’est peut-8tre pas trés poétique, mais juste: « étre de
la musique ». 1l fait bon étre de la musique et faire
danser les autres; mais ceux qui dansent, dansent
quelquefois malgré eux; les organisations socialistes
syndicalistes sont telles que ceux qui s’y trouvent
sont pris dans un engrenage et y perdent en tout
cas leur indépendance dans l'intérét de la collectivité ;
ils se voient obligés de renoncer & leur opinion, &
leurs idées, & la liberté de la parole. Je dis dans
Pintérét du syndicat. Que l'on travaille dans un intérét
commun, c’est parfait, mais il ne faut pas que cela
dégénere individuellement & la perte de ’autonomie
personnelle; le citoyen doit rester indépendant et en
état de dire, dans toutes les circonstances, ce qu’il
pense; il ne doit pas étre placé dans la pénible
situation de demander & un chef de parti §'il est
d’accord avec son opinion et ce qu’il ose dire et
méme penser.

Messieurs, ce que j'ai dit la semaine derniere, et
je ne voulais pas dire autre chose, c’est que le
systteme de la représentation proportionnelle, pour
nous, dans le canton de Berne, n’apporte aucun
progrés politique ni économique. M. Boinay s’est
faché (M. Boinay: Ce n’est pas vrail), il n’éta’t pas
content, si vous voulez mieux, et cependant ce que
je lui disais était trés amical. Je voulais le prévenir
qu’il était sur une mauvaise pente, il m’a répondu
que j’avais dit des choses inexactes, que je n’avais
pas compris M. Jobin. Je crois, au contraire, 'avoir
compris, et fort bien compris, ainsi que tous mes
collegues. Les conservateurs s’imaginent qu’avec la
proportionnelle ils posséderont une arme qui les
aidera dans les luttes politiques, mais c’est la leur
tort. Il est évident qu’avec la proportionnelle, ces
messieurs ne joueront plus le méme rdle que
maintenant, parce qu’avec le systéme actuel les plus
intéressants chefs sont choisis et viennent siéger a
Berne et jamais on ne songerait &4 les en empécher.
Avec la proportionnelle, 1ils risquent au contraire
fortement d’étre éliminés; et j’ai été trés surpris de
voir que ces messieurs ne paraissaient pas s’en rendre
compte. J’avoue que je me faisais une toute autre
idée du parti conservateur. Puisqu’'on a fait de la
littérature et du Mirabeau, je citerai également un
auteur qui nous est cher, Schiller, qui a écrit
« Guillaume Tell. »

Je pensais que les vers de Schiller, du second
acte, scéne II, de <Guillaume Tell,» exprimaient la
simple, la solide, la durable vérité en caractérisant
Pesprit de la population conservatrice chez le peuple
suisse :

« De méme que leurs Alpes nourrissent indéfini-
ment les mémes plantes — que leurs torrents mugissent
au fond des mémes vallées — que les nuages eux-
mémes, avec les vents qui les poussent suivent leurs
routes immuables — de méme aussi les meeurs
antiques des peres sont perpétuées par les fils. — Ce
n’est pas eux qui introduiraient les nouveautés
ineptes — dans le cours traditionnel d’une vie tou-
jours égale. »

Voila comment on caractérise le conservateur
aimable et patriote de cette époque. Aujourd’hui, ces
messieurs font de la révolution. Je me suis permis
de les y rendre attentifs et nous verrons par la suite
qui aura raison.
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Je termine, Messieurs, en maintenant ce que j’ai
dit. J’espére que je n’y reviendrai plus; je fais, a
propos du syndicalisme, une comparaison entre  la
situation du peuple bernois d’avant 1846, au temps
des baillis, et du peuple comme il serait -en situation
sous le régime socialiste. Le temps d’avant 1846
était le beau temps: les baillis commandaient, le
peuple obéissait, tout était pour le mieux dans le
meilleur des mondes, Pobéissance conduisait aux
honneurs. Les socialistes ont un comité et une orga-
nisation syndicale qui commandent, les soldats suivent
sans murmurer, sans oser rien dire. Eh bien, nous
ne voulons pas retourner & 1846, nous voulons aller
en avant, et aussi longtemps que nous serons I,
nous marcherons avee ceux qui suivent le chemin
du progrés et non avec les réactionnaires de droite
et de gauche.

Telle est mon opinion (Bravos & gauche).

M. Etienne. Je suis excessivement heureux de ce
que notre honorable collégue, M. Ryser, me procure
enfin l'occasion de redresser dans cette enceinte
quelques unes des erreurs qu’il parait avoir la marotte
de faire endosser 4 la commune de Tramelan, dont
Jai 'honneur d’étre l'un des représentents. Vous
vous souvenez, Monsieur le Président et Messieurs,
qu’il y quelque deux ans, M. le député Ryser inter-
pella M. le Directeur de VPlIntérieur afin de- savoir
quelles mesures il comptait prendre pour mettre fin &
de prétendus scandales qui se commettaient dans
certaines maisons industrielles de Tramelan. Selon
lui, ces maisons faisaient régulierement travailler leurs
ouvriers aprés les heures légales de travail et un
jour que la police voulut constater de wvisu I'un de
ces graves délits, elle fit & I'improviste une descente
dans un atelier exploité par une trés honorable veuve
et se trouva en présence du néant. Visage de bois:
il 'y avait 14 que la personne préposée aux soins
de propreté. Flairant une supercherie, le gendarme
ordonna & la direction de la maison de lui ouvrir
telle porte dérobée qu’il lui désigna et 1, il constata
qu’on s'était empressé de jeter dans un réduit obscur,
péle-méle, les ouvriers des deux sexes dans le but
évident de cacher la fraude. Eh bien, Messieurs, une.
enquéte conduite avec toute I'impartialité possible,
méme avec la plus méticuleuse minutie, prouva,
qu'en cette occurence, la langue de M. le député
Ryser avait fourché et que toute cette histoire était
fausse de A jusqu’a Z et tournair & la compléte
confusion de M. Ryser. Il me semble, Monsieur le
Président et Messieurs, que le Grand Conseil a
autre chose & faire que d’écouter des balivernes
semblables. Profitant de cette occasion, je mets au
défi M. le Député Ryser de prouver le fait qu’il vient
a nouveau de signaler, & savoir que certains établis-
sements industriels de Tramelan - éloignent tout
ouvrier se rattachant & un syndicat et -au parti
socialiste. J’affirme, Messieurs, que cette accusation
est, comme la premiére, aussi gratuite que fausse et
Je vous assure qu'a Tramelan, 'organisation ouvritre
y est aussi compléte que dans n’importe quelle
localité de notre cantun, voire méme de la Suisse
entiére. De nouveau, je mets au défi M. Ryser' de
prouver la véracité de pareille-affirmation. A Trame-
lan, je sais que les ouvriers sont & peu prés tous
syndiqués ; je dis & peu prés, car ‘il se peut qu’il y
en ait quelques-uns qui fassent exception. Ce. que je
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sais, c’est qu’d Tramelan les ouvriers son! conscients
de leurs devoirs de syndiqués, mais, si premidrement
ils écoutent la wvoix de leur conscience, ils n’en
respectent pas moins les ordres de leurs dirigeants
qui-les renseignent sur la manidre de se traiter entre
collégues. Mais ce que je sais aussi, c’est qu'a
Tramelan, jamais un ouvrier n’a eu & souffrir pour
ses idées et convictions, se rattachéit-il méme au
parti socialiste. Cependant, je veux bien reconnaitre
qu’il y a eu & Tramelan quelques cas pour lesquels
des patrons éloignérent de leurs ateliers certains
éléments qui, pendant les heures de travail, voire
méme des ouvriers payés & l'heure, se permettaient
de quitter leur travail pour faire de la propagande
politique et syndicaliste. Mais je vous demande aussi,
Messieurs, si, pas plus & St-Imier qu’a Bienne, La
Chaux-de-Fonds ou ailleurs en Suisse, semblable
procédé -peut étre toléré ? Je dénie donc & M. Ryser
le droit de dire qu’on ne toldre pas d’organisation
ouvriére & Tramelan et que, de parti pris, T'on y
expurge I’élément syndicaliste,

Chez nous, la population y est essentiellement
_ouvrieére et les socialistes y sont trés nombreux.
Telle de nos fabriques occupant des centaines d’ou-
vriers, ne compte en grande partie que des socialistes,
mais, Messieurs, je tiens A dire que cette population
est fonciérement honnéte, intelligente et laborieuse.
Il arrive malheureusement que parfois 'un ou l'autre
se laisse influencer par des éléments perturbateurs
étrangers, éléments qui ont intérét & faire danser la
cohorte ouvriére aux sons d’'une musique spéciale. Ces
éléments sont certes la cause des quelques renvois
dont il vient d’étre question. Mais qu’on ne vienne
pas dire qu’a Tramelan les ouvriers ne sont pas aussi
bien organisés et traités que partout ailleurs dans
notre canton.

Ceci en réponse aux accusations de M. Ryser,
lequel voudra bien articuler ici des faits précis
et non comme la premiére fois des faits qui, j'en
suis persuadé, ne pourront que tourner & sa confusion.

M. Ryser. Je me trouve dans lobligation de
répondre deux mots & M. Etienne, d’abord pour lui
faire constater une premiére erreur commise lorsqu’il
parle d’'un atelier de doreur. Je n’ai jamais soulevé
cette question au Grand Conseil ; il s'agissait simple-
ment d’'une plainte que j'ai recue de Tramelan et
que j'avais transmise & M. l'inspecteur des fabriques
Campiche et qui, par ordre de service, fut transmise au
directeur de I'Intérieur du canton de Berne. Une
enquéte fut ouverte et M. Locher, alors préfet du
district de Courtelary, se rendit & Tramelan pour y
faire une enquéte. Je regus en retour de I'inspecteur
des fabriques les actes pour en prendre connaissance.
Je convoquai alors quelques personnes et l'auteur de
la plainte & une réunion ol me fut confirmé le récit
quon m’'avait fait, sauf en ce qui concerne les
personnes cachées derridre une porte. Je me suis
borné & leur faire des observations, leur disant qu’a
Pavenir, lorsqu’elles auraient des plaintes a formuler,
elles devaient m’indiquer la vérité, et pas autre
chose. Si M. Etienne veut consulter le Bulletin du
Grand Conseil, il verra. que cette question n’a pas
été traitée ici, mais qu'elle a été réglée par I'inspec-
teur des fabriques. Voila le premier point.

En ce qui concerne le renvoi d’ouvriers, je ne
me suis pas borné & parler de Tramelan seulement,
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mais j'ai cité d’autres localités. Et pour le dire en
passant, 4 Saint-Imier, par exemple, c’est un lieu
commun que les meilleurs ouvriers s'en vont & la
Chaux-de-Fonds, précisément parce qu’a St-Imier les
militants y sont chicanés et doivent craindre d’étre
renvoyés. C’est un fait que je pourrai prouver quand
vous voudrez.

A M. Etienne, qui se plaint des syndicalistes,
je répondrai encore que j’ai des lettres prouvant
qu'on fait en sorte, par tous les moyens possibles,
qu’ils s’en aillent. Si M. Etienne le désire, .je le
mettrai en présence de personnes qui soutiennent
cette theése, parce que militants ils furent victimes
de la haine patronale; mais pour l’avenir ils sont a
’abri.

Zgraggen. Herr Dr. Biithler hat in seinem Votum
ausgefiihrt, dass von den alten Vertretern der Demo-
kratie, Bleuler, Ziegler usw.,- keiner fiir den Proporz
gewesen sei, dass die Koryphlden der freisinnigen
Partei in den guten alten radikalen Zeiten Anhinger
des Majorzes gewesen seien und vom Proporz selbst
nichts haben wissen wollen, dass sie aber ‘schon
damals einer gerechten Minderheitsvertretung das Wort
Wort geredet haben. Ich mo6chte auf einen bernischen
Vertreter der Demokratie, man darf wohl sagen, auf
den Vorkdmpfer der bernischen Demokratie hinweisen,
auf den verstorbenen Rudolf Brunner, der jeweilen,
wenn es sich darum handelte, dem Volk Rechte zu
verschaffen, an der Spitze gestanden und bis an sein
Lebensende mit jugendlichem Eifer, der ihm bis in
die alten Tage blieb, eingetreten ist.

Nachdem in den 70er und 80er Jahren die Wellen
des politischen Lebens hochgegangen waren und nach-
dem namentlich bei den Grossratswahlen und Ersatz-
wahlen auch noch im zweiten Wahlgang das abso-
lute Mehrheitsprinzip zur Anwendung kam, wurde
hier im Rate von Herrn Grossrat Diirrenmatt, dem
Vater unseres jetzigen Kollegen, der Antrag einge-
bracht, es méchte das Wahlverfahren vereinfacht und
dahin gewirkt werden, dass, wenn in einem Wahl-
kreis mehrere Vertreter zu wihlen seien und (im
ersten Wahlgang die Hilfte der Vertreter mit dem
absoluten Mehr gewihlt sei, fiur die tibrigen das
relative Mehr massgebend sein soll. Es war das ein
Entgegenkommen gegeniiber den Minderheitsparteien,
die nicht erwarten konnten, im ersten Wahlgang das
absolute Mehr zu erreichen. Gegen diesen Antrag
erhob sich Rudolf Brunner, da er noch eine Ver-
schlechterung des Zustandes gegeniiber dem Majorz-
system bedeute, und fiithrte dabei aus: «Ich bin {iber-
zeugt, dass die Frage der proportionalen Vertretung
an uns herantreten wird, und zwar bald nachdem die
neue Verfassung angenommen sein wird, und dann muss
natiirlich das ganze Wahlsystem revidiert werden.» Herr
Brunner stellte diesen Satz auf,weil er von den richtigen
staatsrechtlichen Grundlagen ausging und nicht argu-
mentierte, wie es heute von Herrn Dr. Biihler ge-
schehen ist und wie es auch vielfach von Anhiingern
des Proporzes gemacht wird, dass mit dem Proporz
die Vertretung der Minderheiten erreicht werden soll,
dass auch die Parteien, welche im Volk Minderheiten
seien, vertreten sein sollen, wobei man die Frage des
Proporzes mit der Frage der Minderheitsvertretung
verwechselt, withrenddem der Proporz damit gar nichts
zu tun hat, sondern auf einem andern Gedanken be-
ruht, aul dem in unserer Verfassung staatsrechtlich
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festgelegten Gedanken, dass die Staatsgewalt auf der
Gesamtheit der Biirger beruht. Damit ist nicht ge-
sagt, dass die Staatsgewalt auf der Mehrheit, auch
nicht, dass sie auf der relativen Mehrheit des Volkes
zu beruhen hat, sondern die Verfassung sagt klipp und
klar: Die Staatsgewalt beruht auf der Gesamtheit des
Volkes. Wenn wir fragen, warum wir hier in diesem
Saale zusammen sind, so hat das seinen Grund darin,
dass es nicht moglich ist, das ganze Volk in einer
Versammlung zu vereinigen; wir sind hier als seine
Vertreter. Deshalb weil wir das Volk zu vertreten
haben, sollte dieser Rat, wenn er die Gesamtheit des
Volkes vertreten will, eben auch ein proportionales
Bild dieses Volkes darstellen und sollte das, was
Mirabeau gesagt hat, erfiillt sein. Herr Dr. Biihler
hat heute erkldrt, Mirabeau habe an den Proporz iiber-
haupt nicht gedacht. Dass er daran gedacht hat,
geht aus folgendem Ausspruch von ihm hervor: «Les
assemblées sont pour la nation, ce qu’est une carte
pour son étendue physique; soit en partie, soit en
grand, la copie doit toujours avoir les mémes
proportions que l'original» Also die nédmlichen
proportionalen Verhiltnisse sollen in der Kopie,
in der Uebertragung der Gesamtheit des Volkes,

in der Vertretung zum Ausdruck kommen. Der
Proporz ist somit nicht Selbstzweck, nicht ein
Ideal, sondern ein technisches Mittel, die Tech-

nik eines Wahlverfahrens, um diese Vertretung
der Gesamtheit hervorzubringen. Dass er diese Ver-
tretung der Gesamtheit richtig und nach gerechten
Grundsidtzen schafft, ist ein weiterer Vorteil des Pro-
porzes.

Das wollte ich hier noch anbringen, weil bei all
den Ranken und Arabesken, die hier um den Grund-
gedanken gewunden werden, man leicht das Grund-
sitzliche des Gedankens vergisst, sich in Einzelhei-
ten verliert und das Grosse, Monumentale des Pro-
porzgedankens ausser acht lisst. Der Proporz macht
den Verfassungsgrundsatz, dass die Staatsgewalt auf
der Gesamtheit der Biirger beruhen soll, erst zur
Wabhrheit, und zwar auf der Basis der Gerechtigkeit.
Auf dieser doppelten Grundlage von Wahrheit und
Gerechtigkeit kann niemals etwas Schlechtes entstehen,
und die Wirkungen des Proporzes miissen gut sein,
weil die Fundamente, auf denen er ruht, gesund, gut
und gerecht sind. (Beifall bei den Sozialdemokraten).
(Rufe: Schluss!)

Prisident. Das Wort haben noch Herr Moor und
die beiden Berichterstatter der vorberatenden Behor-
den. Jeder von ihnen mdochte das letzte Wort haben,
aber einer soll anfangen.

Moor. Bei diesem edlen Wettstreit, wer zuerst
und wer zuletzt sprechen soll, muss ich doch be-
merken, dass ich schon gesprochen habe, und zwar
etwas lang. Ich glaube deshalb, dass die Reihe jetzt
wieder an Herrn Regierungsprisident Lohner oder
Herrn Kommissionsprisident Pfister sei. Wir wollen
zunéichst ihre Ausfithrungen anhéren und man kann
ihnen darauf antworten. Wir sihd hier im Grossen
Rat und da hat nicht der Herr Regierungsprisident
das letzte Wort, sondern es muss den Mitgliedern des
Rates Gelegenheit geboten sein, auf die Ausfiithrun-
gen vom Regierungstisch zu antworten.

Prisident. Ich frage an, wer anfangen will.
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Pfister, Prisident der Kommissior. Ich will die-
sem unwiirdigen Spiel ein Ende machen und das
sagen, was ich in der Replik anzubringen habe. Herr
Rossel hat wohl recht: die Meinungea sind gemacht
und alles, was im Widerstreit der Meinungen jetzt
noch vorgebracht wird, kann den einen oder .an-
dern in seiner Ueberzeugung nicht unsch!'iissig machen.
Es handelt sich nur noch darum, auf diejenigen Aus-
fiihrungen zu antworten, die nicht als richtig aner-
kannt werden konnen.

Es ist ein billiges Kampfmittel, den Gegner da-
durch za bekdmpfen, dass man seine Worte verdreht
und dann gegen diese entstellte Darstellung mit aller
Macht ins Feld zieht. Von diesem billigen Kampi-
mittel hat Herr Moor in seiner langen Proporzrede
ausgiebigen Gebrauch gemacht, und wo er sich mit
meiner Person und in dieser Art mit meinen Aus-
fiihrungen befasst hat, muss ich ihm entgegentreten.

Herr Moor hat gegen die mir untergeschobene Be-
hauptung angekdmpft, in den von mir erwihnten Pro-
porzkantonen, wie Solothurn, Neuenburg und Tessin,
sei die Ohnmacht auf gesetzgeberischem Gebiete eine
Folge des Proporzes. Ich habe diese Behauptung nicht
aufgestellt. Mein Gedankensgang war ungefahr folgen-
der: Die Freunde des Proporzes haben uns nahe-
gelegt, wir sollen den Widerstand gegen den Proporz
aus taktischen Griinden, aus Griinden der Staatsklug-
heit, aufgeben, weil sie ohne den Proporz kein Zu-
sammenarbeiten in wichtigen gesetzgeberischen Fra-
gen, namentlich kein neues Steuergesetz gebe. Dem-
gegeniiber betonte ich, dass ich nicht an die Ver-
heissung glauben konne, dass mit dem Proporz ein
gedeihliches Zusammenarbeiten auf dem Gebiete der
wichtigen Gesetze und namentlich der neuen Steuer-
gesetzgebung moglich sein werde. Anlédsslich ‘der
Steuergesetzkampagne haben die Sozialdemokraten in
ihrer landauf landab verbreiteten Broschiire gesagt,
die Konservativen bekdmpfen ein neues Steuergesetz
unter dem Wahlspruch: Ohne Proporz kein Steuer-
gesetz!, aber das sei nur ein Vorwand, es sei ihnen
mit einem neuen Steuergesetz nicht ernst, sie be-
niitzen den Proporz als Vorwand, um ihre Abneigung
gegeniiber einem neuen Steuergesetz zu verhiillen.
Das wurde offen ausgesprochen, und wenn damals von
seiten dieser einen Minderheit gegeniiber der andern
Minderheitspartei so gesprochen wurde, so habe ich
fiir meine Person das gleiche Bedeaken gegeniiber
der Minderheitspartei zur Linken, dass der Wahl-
spruch : Ohne Proporz kein neues Steuergesetz! auch
bei ihr nur ein Vorwand ist und dass sie, wenn sie
den Proporz einmal hat, unter Umstdnden eben wie-
der neue Forderungen, eine neue conditio sine qua
non aufstellen und irgend eine Gesetzesvorlage be-
kimpfen wird, um dadurch neue taktische Vorteile fiir
ihre Partei zu erlangen. Das habe ich ausgefiihrt
und anschliessend daran auf diese Proporzkantone
hingewiesen, wo die Erfahrung gelehrt habe, dass
der Proporz nicht dieses Allerweltsheilmittel sei, als
das er hingestellt werde, dass es in diesen Kantonen
nicht moglich gewesen sei, nach Einfathrung des Pro-
porzes auf gesetzgeberischem Gebiet die notwendigsten
Reformen zu erreichen. Mehr habe ich nicht gesagt.
Es ist mir nicht eingefallen, zu behaupten, dass diese
Erscheinung eine Folge des Proporzes sei. Ich gebe
auch offen zu, dass wir in diesen Kantonen die gleiche
Erscheinung hétten, wenn das Majorzsystem beibe-
halten worden wire. Ich gebe ferner zu, dass es
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Majorzkantone gibt, die sich im gleichen Zustande
befinden. Es ist vom Kanton Aargau gesprochen wor-
den, und ich gebe zu, dass die Zerfahrenheit, nament-
lich in der freisinnigen Paitei, in jenem Kanton eine
vollstindige Unfruchtbarkeit auf gesetzgeberischem
Gebiet herbeigefithrt hat. Es hat mir neulich ein
Aargauer erklirt, sie wiren zur Stunde froh, wenn
ls{ie r)loch unter bernischer Herrschaft stinden (Heiter-
eit).

Herr Moor hat mich aufgefordert, den Beweis da-
fir zu erbringen, dass in der Stadt Bern seit der Ein-
fithrung des Proporzes in den Wahlkimpfen von ihrer
Seite jemals ein Kandidat der Gegenparteien persénlich
angegriffen worden wire. Er hat mir zu diesem
Zweck die verschiedenen Jahrginge der «Tagwachty
zur Verfiigung gestellt. Ich habe es nicht nétig, diese
Jahrgéinge nachzulesen, weil ich eine derartige Be-
hauptung gar nicht aufgestellt habe. Ich habe gesagt,
man werde nicht behaupten konnen, wie es nament-
lich bei frithern Proporzdebatten im Grossen Rat ge-
schah, dass im allgemeinen die Parteikimpfe und
Wahlsitten unter dem Proporz milder werden. Diese
Behauptung darf ich gestiitzt auf die bei den Stadt-
ratswahlen in Bern gemachten Erfahrungen ruhig auf-
recht erhalten. Diese Wahlen fithren jeweilen zu den
heftigsten Kdmpfen, die wir in Bern auszufechten
haben. Der Proporz in der Stadt Bern hat der Heftig-
keit der Wahlkimpfe auf diesem Gebiet keinen Ab-
bruch getan, er hat sie im Gegenteil vielleicht noch
verschirft. Und was die Wahlsitten anbelangt, so
kann naturgemiss eine personliche Befehdung der
gegnerischen Kandidaten nicht stattfinden. Bis vor
zwel Jahren hatten wir jihrlich 20 Kandidaten fiir
den Stadtrat neu zu bestellen; jede Partei hatte 20
Kandidaten zu bezeichnen, wobei die Minderheits-
parteien meistens vom Recht der Kumulation Ge-
brauch machten, wihrend die freisinnige Partei ge-
woéhnlich mit einer vollen Liste von 20 verschiedenen
Kandidaten aufriickte. Es ist ganz klar, dass bei
dieser grossen Zahl der Kandidaten eine persénliche
Bekidmpfung nicht méglich ist und nicht Platz hat.
Das anerkenne ich, aber es ist nicht die Folge des
Proporzes, sondern des Umstandes, dass diese Gross-
zahl von Kandidaten auf dem Spiele steht. Seit zwei
Jahren haben wir nun die zweijihrige Halberneuerung
des Stadtrates und da hat sich die Kandidatenzahl
noch vermehrt, indem jeweilen 40 Stellen neu zu
besetzen sind.

Ich verweise hier auf die Grossratswahlen in der
Stadt Bern, die unter dem Majorz stattfinden. Auch
da stellt bei den Gesamterneuerungswahlen jede Partei
eine Anzahl Kandidaten auf und es setzt ebenfalls
kein personlicher Kampf ein, weil eben eine grossere
Zahl von Kandidaten in Frage steht. Die Wahlsitten
sind also nicht durch den Proporz milder geworden.
Ich will auch nicht behaupten, dass sie schlechter ge-
worden seien. Wir hatten hier in Bern Wahlbetriige-
reien unter dem Majorz und unter dem Proporz. Die
Erfahrungen, die wir in der Stadt Bern gemacht
haben, beweisen also nicht, dass der Proporz die
Wahlsitten gemildert hiitte. Und wenn auch die Kan-
didaten nicht im Wahlkampf als solchem angegriffen
werden, so hat doch die «Tagwacht» in der Zwischen-
zeit den Kampf gegen Kandidaten unter dem Pro-
porz so gut gefithrt wie unter dem Majorz.

Herr Grimm hat sich dariiber verwundert, dass
ich die Behauptung aufgestellt habe, unsere berni-
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schen Landgemeinden mégen die politischen Kémpfe,
welche die Proporzwahlen eventuell bringen kénnten,
nicht ertragen, und das als schwichliches Argument
bezeichnet. Herr Grimm wollte vielleicht das, was
ich meinte, nicht verstehen. Ich habe mich nicht
dahin ausgesprochen, dass es fiir unser Staatsleben
ein Schaden sei, wenn das politische Leben im Kan-
ton gestirkt und das politische Interesse noch mehr
geweckt werde. Ich bin auch der Ansicht, dass wir
noch viel tun kénnen zur Bekdmpfung der politischen
Stimmfaulheit. Aber ich habe der Meinung Ausdruck
gegeben, dass sich unter dem Proporz die Partei-
kidmpfe in einer ungesunden Art und Weise abspielen
und sich unsere Krifte namentlich auf dem Lande
in fruchtlosen Parteikimpfen aufreiben werden. Man
hat uns als das Ideal eines Staates hingestellt, dass
jeder Biirger sich einer Partei anschliesse, und als
Beispiel die griechischen Staaten des Altertums an-
gefithrt, wo jeder Biirger durch Gesetz verpflichtet
war, sich einer Partei anzuschliessen. Es ist richtig,
das politische und das Parteileben erreichte in den
alten Kulturstaaten Griechenlands eine hohe Entwick-
lung und diese Staaten erfreuten sich einer hohen
Bliite der Kultur, aber sie sind auch ein Beispiel
dafiir, dass alles iibertrieben werden, dass die allzu
grosse Entwicklung der Parteikimpfe zu fruchtloser
Demagogie, zu einer Aufreibung der Volkskraft fiih-
ren kann, und es ist denn auch Tatsache, dass ein
Grossteil dieser griechischen Staaten daran zugrunde
gegangen ist. (Zgraggen: an der Sklaverei!)

Nebenbei bemerkt mochte ich Herrn Grimm er-
suchen, wenn er in Zukunft seinem Grimm {iber meine
Person Ausdruck gibt, das nicht etwa dem Jung-
freisinn ins Buch zu schreiben. Ich begriisse die
jungfreisinnige Bewegung durchaus, ich stehe mit
meinen Anschauungen auch in jener Bewegung, aber
ich bin nicht Mitglied der jungfreisinnigen Sektion,
wie man nach dem Votum des Herrn Grimm hitte
glauben konnen.

Von Herrn Grimm und vorher schon von Herrn
Moor ist der neuliche Wahlkampf in der Stadt Bern
um die Neubesetzung der Polizeidirektionsstelle her-
beigezogen worden, und Herr Grimm hat in seinem
Votum behauptet, dass der Vorstand der freisinnigen
Partei der Stadt Bern und auch der «Bund» sich in
diesem Kampf durch Herrn Regierungsrat Tschumi
haben Liigen strafen lassen miissen. Als Mitglied
des freisinnig-demokratischen Parteivorstandes der
Stadt Bern kann ich diese Behauptung nicht unwider-
sprochen lassen. Wir wissen, worauf angespielt wer-
den sollte. Ich will die Tatsache die in diesem Wahl-
kampf verwertet worden ist, die Italiener-Demonstra-
tion vom 25. September 1912 vor der amerikanischen
und der italienischen Gesandtschaft, nicht ausschlach-
ten und nich( niher darauf eintreten. Ich habe mir aber
als Mitglied des Grossen Rates auf jene Behauptung
hin die Akten iiber diesen Vorfall geben lassen und
muss anhand derselben konstatieren, dass im Wahl-
kampf von seiten der freisinnig-demokratischen Partei
keine unrichtige Behauptung aufgestellt worden ist. Im
«Bund» ist allerdings auf unrichtige Informationen hin
die unzutreffende Behauptung aufgestellt worden,
Herrn Zgraggen seien von seiten anderer Behorden
Massnahmen nahegelegt worden. Das hat sich als un-
richtig erwiesen und ist auch in der Presse richtig-
gestellt worden. Wenn Herr Regierungsrat Tschumi
in der Justizkommission die Erklirung abgegeben ha-
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ben sollte, von der die «Tagwacht» geschrieben, so
kénnen wir darin keine Desavouierung der von seiten
unserer Partei aufgestellten Behauptungen erblicken.
Wir sind bereit, an einem andérn Orte, bei Behand-
lung des Geschiftsberichtes, auf diesen Gegenstand
niher einzutreten; vorldufig geniigt es mir, hier gegen
den Vorwurf, der erhoben wurde, Protest einzulegen.

Herr Grossrat Moor hat den. Gegnern des Pro-
porzes, namentlich denjenigen, die hier im Saale als
Wortfithrer auftreten mussten, personliche Beweg-
griinde untergeschoben. Er hat gesagt, es konnen
nicht sachliche Motive seir, die die Fiihrer der frei-
sinnigen Partei veranlassen, diese Haltung einzuneh-
men. Er hat von Popularititshascherei und Streberei
gesprochen, welche die Fiihrer der freisinnigen Partei
verhindern, offene Anhidnger des Proporzes zu wer-
den. Wie stimmt das mit dem eigenen Ausspruch
des Herrn Moor, wenn auch nur einer in der frei-
sinnigen Partei auftreten und mit ihnen fir den Pro-
porz kiimpfen wiirde, so wére er der gemachte Mann
und wiirde sich mit unsterblichem Ruhme schmiicken ?
Herr Moor hat iibrigens mit seiner Polemik und seinem
Hohn gegeniiber der freisinnigen Partei nicht gespart.
Ich will ihm auf diesen Weg nicht folgen, sondern
ich weise hin auf die Arkeit, welche die freisinnige
Partei, seitdem sie die Mehrheitspartei geworden ist,
geleistet hat und iiberlasse es ruhig der Geschichte,
wie man iiber diese Arbeit urteilen wird. Diese Aus-
fille werden die Partei nicht hindern, auch in Zu-
kunft weiter zu arbeiten und fiir die Verwirklichung
erreichbarer Fortschritte und fiir soziale Reformen
einzustehen. Wir werden uns durch diese Angriffe
und auch den phrasenhaften Spott, der ausgegossen
wurde, darin nicht irre machen lassen. Aber auf
einen Punkt muss ich eintreten, ndmlich auf den
Satz des Herrn Ryser: «Aucune fonction, presque
aucune place publique n’est obtenue par un candidat
s'il ne s’est pas préalablement livré & toutes les
bassesses». Herr Ryser behauptet also, im Kanton
Bern sei es keinem Beamten und keinem Angestellten
moglich, seine Stellung zu erlangen ohne Korruption
nach oben oder nach unten! Das ist eine Beleidi-
gung nicht einzig unserer Partei, sondern des ganzen
Volkes und eine Beleidigung dieser Beamten und An-
gestellten. Gegen diese Beleidigung muss hier prote-
stiert werden (Bravos).

Es wurde uns vorgeworfen, wir seien Gegner des
Proporzes aus Furcht vor der Kontrolle. Dieser Vor-
wurf richtet sich selbst. Welches Gebiet der Staats-
verwaltung im Kanton Bern kann nicht kontrolliert
werden? Jedes Gebiet der Staatsverwaltung steht
Ihrer Kontrolle offen. Sie kénnen hier im Grossen
Rat und an andern Orten das Recht der Kontrolle un-
gehindert ausiiben. Wir wollen uns auch unter dem
Majorz stets bewusst sein, dass das Recht der
Kontrolle notig ist — jeder Staat muss es haben —
und dass wir dieses Recht den Minderheiten geben
miissen, und wir haben es ihnen auch immer ge-
geben. Deshalb ist die Behauptung, wir hitten Angst
vor der Kontrolle, durchaus oberflichlich. FEs ist
richtig, die sozialdemokratische Partei ist gegenwiirtig
inunserer Regierung nicht vertreten, aber dennoch ist
es ihr méglich, das Recht der Kontrelle auszuiiben, und
zwar durch die Fraktion des Grossen Rates, durch
ihre Vertreter, die sie in diesem Rate hat. Auch unter
dem Majorz wird iibrigens der Moment kommen, wo
diese Partei Anspruch auf eine Vertretung im Regie-

(27. Mai 1913.)

rungsraf wird erheben kénnen, und man wird ihr dieses
Recht nicht bestreiten. Ich habe schon vor lingern Jah-
ren meiner personlichen Auffassung Ausdruck gegeben,
dass diese Partei auch in der Regierung vertreten sein
sollte und miisste, und es wird zweifellos der Mo-
ment kommen, wo sie auch unter dem Majorz ihre
Vertretung in der Regierung haben wird. Aber ich
verweise darauf, dass sie selbst es vor noch nicht
langer Zeit grundsitzlich abgelehnt hat, einen Ver-
treter in der Regierung zu beanspruchen.

Also wir haben den Mut, uns eine Kontrolle ge-
fallen zu lassen. Wir haben aber auch den Mut,
als Mehrheitspartei die Verantwortung weiter zu tra-
gen. Es ist durchaus nicht so, als ob die Anhinger
des Majorzes dieses System als frei von jedem Nach-
teil geschildert hétten. Jedes Wahlsystem, der Ma-
jorz sowohl wie der Proporz, hat seine Schattenseiten
und auch seine Vorziige. Wir bekdmpfen aber den
Proporz in erster Linie aus prinzipiellen Griinden,
weil wir auf dem Standpunkt stehen, dass eine starke
Mehrheitspartei fiir die Entwicklung des Kantons das
Richtigere sei. Wir bekdmpfen ihn anch deshalb, weil
wir nicht mit Herrn Zgraggen anerkennen konnen,
dass der Proporz die Vertretung der Gesamtheit des
Volkes bringe. Dies ist namentlich dann nicht der
Fall, wenn mit dem Proporz nicht der Stimmzwang
verbunden werden kann. Dariiber, dass der Stimm-
zwang im Kanton Bern kaum Anklang finden wiirde,
sind die Meinungen gemacht. Wir bekdmpfen den
Proporz aber auch deshalb, weil wir fiirchten, dass
er eine Auflésung der biirgerlichen Parteien in In-
teressengruppen nach sich ziehen werde. Es handelt
sich nicht nur um eine Dezentralisation, wie von
Herrn Briustlein ausgefiihrt wurde, sondern wir be-
tiirchten eine Destruktion, eine Auflosung. Aus die-
sen Griinden, meine Herren, bekdmpfen wir den Pro-
porz. (Beifall).

Prisident. Ich will anfragen, ob Herr Moor nun
das Wort ergreifen will.

Moor.
derspruch.)

Nein, der Herr Regierungsprisident. (Wi-

Prisident. Der Herr Regierungsorisident wiinscht
am Schluss zu sprechen, und ich kann ihn nicht
zwingen, vorher das Wort zu ergreifen.

Moor. Mein Wunsch, am Schluss zu sprechen,
hat in diesem Rat wohl die gleiche Berechtigung und
Bedeutung wie der des Herrn Regierungsprisidenten.
Nachdem wir in ausgiebigem Masse zur Verteidigung
des Proporzes das Wort ergriffen und dem Herrn
Regierungsprisidenten auf seine erste Rede geant-
wortet haben, sehe ich nicht ein, warum er nun'auf
diese Antwort nicht duplizieren, sondern es uns iiber-
lassen will, ihm jetzt auf das zu antworten, was er
nach mir sagen wird. Das ist eine -eigentiimliche
Verkehrung der Logik, wie sie tibrigens zum Majorz
passt. : :

Nun zur Sache selbst. In bezug auf die Konserva-
tiven — ich habe zwar keinen Auftrag, in ijhrem
Namen zu sprechen, aber da niemard mehr das Wort
hat, will ich es anfithren — wurde gesagt, der Pro-
porz sei fiir sie nur ein Vorwand gewesen, um gegen
das Steuergesetz aufzutreten.. Man kann eine solche
Behauptung wohl in -der Hitze des Gefechtes :auf-
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stellen, aber man kann sie nicht aufrecht erhalten
gegeniiber der einfachen Tatsache, dass die Konser-
vativen schon bevor das Steuergesetz in Frage stand,
Proporzanhiinger waren. Sie sind es ja auch in Kan-
tonen, wo kein Steuergesetz in Frage steht.

Von Herrn Pfister wurde geltend gemacht, es niitze
nichts, nachzugeben und den Proporz zu gewiihren,
weil nachher die Minderheitsparteien und namentlich
die Sozialdemokraten jedesmal mit einer neuen conditio
sine qua non kdmen und neue Forderungen aufstellten.
Darum handelt es sich hier nicht, sondern darum, durch
die Einflihrung des Proporzes eine Grundlage zu schaf-
fen, aul der die Minderheiten ohne den Stachel der
Unterdriickung und Stimmrechtsberaubung in gleicher
Weise wie die Mehrheitspartei an den Angelegenheiten
des Staates teilnehmen und mitarbeiten kénnen. Dieser
Boden soll geschaffen werden, aber selbstverstindlich
kann ein Wahlverfahren niemals die Weiterentwick-
lung der Parteien hemmen wollen. Es ist eine Bin-
senwahrheit, die Herr Pfister ausgesprochen hat, dass
wir natiirlich nach Einfiihrung des Proporzes noch
weiteres zu fordern haben werden. Oder glaubt man,
dass wir alsdann, wenn wir den Proporz haben, plotz-
lich als Partei einpacken und erkliren werden: So
jetzt sind wir befriedigt, damit ist der ganze Inhalt
des Sozialismus erschopft? Das kann doch niemand er-
warten. Dagegen wird die Einfiihrung des Proporzes zur
Verstindigung in vielen Fragen wesentlich beitragen
und hiefiir erst die notige Unterlage schaffen. Es
gibt eine Anzahl von Fragen, in denen eine Verstin-
digung mit den Freisinnigen sehr wohl moglich ist.
So auf dem Gebiete des Schulwesens, das uns nament-
lich am Herzen liegt; so auch auf dem Gebiete der
Steuergesetzgebung, wo wir, wenn die Freisinnigen es
ernst mit der Entlastung der Arbeiter, Kleinbauern
und Festbesoldeten meinen, uns wieder finden las-
sen. Aber durch die Aufrechterhaltung des Majorzes,
der die Stimme des einzelnen Biirgers einer Minder-
heitspartei unwirksam macht, zwingt man uns, ein-
fach alles weitere zuriickzustellen und zuerst auf die
Gewihrung dieser elementaren Forderung zu dringen.
Wir wollen zuerst das gleiche Stimmrecht haben wie
die Angehorigen der Mehrheitspartei, bevor wir uns
herbeilassen, Gesetzen unsere Mitwirkung zu leihen,
die der Mehrheitspartei besonders am Herzen liegen.
Eine andere Haltung konnten wir vor uns und unsern
Wiihlern nicht verantworten.

Nun hat Herr Pfister meine Aeusserung releviert,
dass die gleiche Unfruchtbarkeit, die gleiche Stag-
nation ir. der Gesetzgebung, die er dem Proporz filsch-
licherweise zuschreibt, gerade in den Majorzkantonen
besteh{. Zum Beweis dafiir habe ich den Kanton
Aargau aufgefithrt. Mit allem Fug kann man auch
unsern Kanton Bern als Beispiel hiefiir zitieren. Tat-
sichlich ist in den meisten Majorzkantonen, in Basel-
land, Aargau, Bern, usw. eine Stagnation im poli-
tischen Leben eingetreten. Der kleine Kanton
Baselland ist zur Einsicht gekommen, dass er aus
diesem Sumpf heraus miisse, und als Mittel dazu hat
er nichts anderes als den Proporz ausfindig machen
kénnen, um dessen Einfithrung es sich gegenwirtig
dort handelt.

. Herr Pfister hat meine Aeusserung bestritten, dass
der Proporz bei den Stadtratswahlen in Bern mildernd
und veredelnd auf die Wahlsitten eingewirkt habe.
Und doch ist es so, und er hat es selbst zugeben miis-
sen. Unfreiwillig musste er zugeben, dass in der Stadt
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Bern unter dem Proporz die Personen nicht mehr
angegriffen werden wie friiher unter dem Majorz, aber
er hat bemerkt, schuld daran sei nicht der Proporz,
sondern der Umstand, dass eine grosse Zahl von Kan-
didaten auf den Listen stehen, 20 Mann frither bei
der jihrlichen Viertelserneuerung, jetzt 40 Mann bei
der Halberneuerung alle zwei Jahre. Das ist aber
ein Verlegenheitsargument und Herr Pfister hat nach
einem Strohhalm gegriffen, weil er nichts anderes
zu entgegnen wusste. Es muss doch jedem von lhnen
klar sein, dass die Zahl der Kandidaten hier nichts zu
sagen hat, man kann ja von den 20 oder 40 Kandi-
daten die hervorragenderen Vertreter herausgreifen.
Die Zahl der Kandidaten hat mit dem Verschwinden
der personlichen Angriffe nichts zu tun. Eine den
Proporzgegnern sehr unangenehme Tatsache ist es,
dass in der Stadt bei den Proporzwahlkimpfen —
ich fordere Sie nochmals auf, in der «Tagwacht»
nachzusehen — die personlichen Angriffe aufgehort
haben, die frither unter dem Majorz ippig wucherten,
und die heute noch bei den Majorzwahlen, Gemeinde-
ratswahlen und anderen, die wir in Bern zu treffen
haben, in den biirgerlichen Blittern hiufig vorkommen.

Ich habe da als Beispiel angefiihrt, dass Herr Zgrag-
gen in einer wirklich unqualifizierbaren Art, die sogar
bis zur Kreditschidigung ging, angegriffen worden ist.
Es ist ein Taschenspielerkunststiick, wenn man auf in-
nere Parteizwistigkeiten aufmerksam machte, die vor
17 Jahren in unserer Partei vorgekommen sind. Denn es
handelte sich nicht um diese innern Parteikdmpfe, die
bei jeder jungen, aufstrebenden Partei stattfinden, son-
dern um die Art und Weise der personlichen An-
griffe, die bis in die Reihen der freisinnigen Partei
hinein als etwas unerhortes empfunden wurde. Als
Anlass wurde namentlich das Verhalten des Herrn
Vizepolizeidirektor Zgraggen bei der Italiener-Demon-
stration beniitzt. Dabei bemerke ich, dass diese
kleine Demonstration vom «Bund» in verlogener
Weise aufgebauscht worden ist, wie es diesem Sen-
sationsblatt nach amerikanischer Mache so wohl an-
steht. Man hat nach diesem Blatt gemeint, es habe
sich um eine eigentliche Revolution der bosen Italie-
ner gehandelt, wihrend es eine harmlose Demon-
stration war, bei der fiir die Gesandtschaften nicht
die geringste Gefahr bestand. Da hat Herr Zgrag-
gen getan, was er in seiner amtlichen Stellung tun
musste, aber allerdings auch nicht mehr. Er hat
nicht einige Bataillone aufmarschieren lassen, er hat
die Regierung nicht ersucht, den ganzen Kanton Bern
in  Belagerungszustand zu erkliren und &hnlichen
Mumpitz, wie vielleicht der «Bund» oder Leute auf
einem gewissen Bureau es gerne gesehen hitten.
Aber er hat getan, was seine Pflicht war. Deshalb
wurde er in unverantwortlicher Weise angegriffen;
der «Bund» sprach die Verleumdung aus, Herr
Zgraggen habe seine Pflicht verletzt und sei
infolgedessen nicht wiirdig, Polizeidirektor zu sein.
Wenn ein Mann nicht wiirdig ist, Polizeidirektor zu
sein, so ist er auch nicht wiirdig, Vizepolizeidirektor
zu sein, ein Amt, das Herr Zgraggen seit 11 Jahren
mit Gewissenhaftigkeit bekleidet hat. Nun kommt Herr
Regierungsrat Dr. Tschumi als Vorsteher der kantona-
len Polizeidirektion und bekundet nach den Akten in
der Justizkommission, dass auch nicht der leiseste
Schatten eines Verdachtes Herrn Zgraggen treffen
koénne und dass auch nicht der leiseste Schatten eines
Vorwurfs in dieser Sache gegen ihn erhoben worden
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sei. Bei dieser Erklirung wird im «Bund» anfinglich
der Name des Herrn Dr. Tschumi unterschlagen. Na-
tirlich, der Leser des «Bund» soll nicht wissen, dass
ein in den ersten Reihen der freisinnigen Partei
stehender Mann, wie Herr Dr. Tschumi, in amtlicher
Eigenschaft dem Kandidaten der Sozialdemokraten das
beste Zeugnis ausstellt. Erst, als er zum zweitenmal
darauf zu sprechen kam, hat der «Bund» den Namen
genannt, aber von «angeblichen» Aeusserungen des
Herrn Dr. Tschumi gesprochen. Da haben Sie die
edle Kampfesweise des «Bund» und die ganze er-
biarmliche Art und Weise, wie die biirgerliche
Presse in der Stadt Bern unter dem Majorz geg-
nerische Kandidaten verunglimpft und beschimpit,
wihrenddem, wie Herr Kommissionspriisident Pfi-
ster, wenn auch sehr ungern und unfreiwillig,
zugestand, in den Proporzwahlkdmpfen die Person
der Gegner nicht mehr angegriffen wird, sondern die
Parteien und ihr Programm und ihre Zielpunkte zum
Gegenstand des Angriffs gemacht werden.

Herr Pfister hat auch von Wahlbetriigereien ge-
sprochen, die sowohl unter dem Majorz wie unter dem
Proporz stattfinden. Gewiss, Mensch bleibt Mensch,
betrigen kann er iiberall. Sie mogen das wunder-
barste Strafgesetzbuch mit den modernsten wissen-
schaitlicher Prinzipien ausarbeiten, es wird eben doch
gestohlen, unterschlagen und betrogen. Nur naive
Leute kénnen von einem Gesetzbuch oder von einem
Wahlverfahren erwarten, dass sie die Menschen zu
Engeln machen. Aber so eigentimliche Erschei-
nungen, wie wir sie unter dem Majorz haben,
sind unter dem Proporz doch nicht vorgekom-
men. Ich habe schon am 22. Mai 1911 bei der Be-
griindung der Proporzmotion mitgeteilt, dass nach den
Grossratswahlen vom Mai 1910 in der Untern Ge-
meinde der Stadt Bern von freisinniger Seite der
Vorwurf erhoben und eine Beschwerde an die Be-
horden gerichtet wurde, die Sozialdemokraten hitten
bei diesen Wahlen gemogelt. Daraufhin wurde eine
amtliche Untersuchung eingeleitet und sie ergab, dass
der in seiner grossen. Mehrheit freisinnige Wahlaus-
schuss sich «geirrt» hatte, indem er merkwiirdigerweise
den sozialdemokratischen Grossratskandidaten 15—25
Stimmen zu wenig, den freisinnigen und einigen kon-
servativen Kandidaten — es war eine biirgerliche
Liste — dagegen ca. 75 Stimmen zuviel angerechnet
hatte, so dass diese freisinnige Beschwerde wegen
sozialdemokratischer Wahlmogelei das Resultat hatte,
dass die sozialdemokratische Mehrheit durch die Mass-
nahmen des freisinnigen Regierungsstatthalters und
des freisinnigen Regierungsrates sich von 300 auf 400
Stimmen erhéhte. Jawohl Herr Pfister, Wahlinkor-
rektheiten sind auch unter dem Majorz nicht nur mog-
lich, sondern dort blithen sie erst recht.

Ich habe in meinem ersten Votum ausgefiihrt, dass
die alten griechischen Republiken, namentlich Athen,
eine ganz andere, hohere Auffassung von den poli-
tischen Pflichten hatten, dass dann aber die «Leiden-
schaft zum Staat» erloschen und durch ein Gesetz
statuiert worden sei, jeder Biirger miisse einer Partei
angehoren. Herr Pfister hat nun betont, dass eben
an den Parteikimpfen, die dort geherrscht hitten und
namentlich durch das Solousche Gesetz geférdert wor-
den seien, und an der dadurch entwickelten Demagogie
die alten griechischen Staaten zugrunde gegangen
seien. Diese geschichtsphilosophische Auffassung des
.Herrn Pfister ist eine iiberaus oberflichliche, sie ent-
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spricht ganz der ideologischen Auffassung der biirger-
lichen sogenannten «Wissenschafts, wonach nicht
wirtschaftliche, sondern geistige Faktoren die mass-
gebende Rolle spielen. Allein dieser Standpunkt
ist lingst verlassen, man weiss heutzutage, dass die
wirtschaftlichen Verhiltnisse das Agens. und Mo-
vens in der Geschichte sind, und es ist bekannt,
dass dic alten griechischen Republiken nicht an
Demagogic oder an den ParteikimpZen, sondern in-
folge der Sklaverei, auf der die antike Welt beruhte,
zugrunde gegangen sind.

Wir haben uns zum vornherein iiker das sachliche
Resultat der gegenwirtigen Proporzdebatte nicht ge-
tiuscht. Wir haben von den Verteidigern der Wahl-
ungerechtigkeit und Wahlbrutalitit, also des Majorzes,
sowohl von Herrn Regierungsprisidenten Lohner als
von Herrn Kommissionspriasidenten Pfister nichts als
die alten abgestandenen Argumente, die alten ober-
flachlichen, theoretisch lingst widerlegten und von
der Praxis in schweizerischen Stddtsn, in schweize-
rischen Kantonen und im Ausland seit vielen Jahren
ad absurdum gefithrten Gemeinplitze gehort. Was
das personliche Ergebnis unserer Beratung fir die
Hauptverteidiger des Majorzsystems anbelangt, so hat
die Stellungnahme der Herren Lohner und Pfister
gegen die Wahlgerechtigkeit ihrer politischen Karriere
jedenfalls nicht geschadet, sondern sie im Gegenteil,
sagen wir, gefordert. Aber diese Stellungnahme hat
ihnen sicher weder bei der Mit- noch bei der Nach-
welt irgendwie geniitzt, indem sie sich nicht als weit-
blickende oder staatsménnisch veranlagte Politiker er-
wiesen haben, namentlich Herr Lchner nicht, der
die politische Hinterlassenschaft seines verehrten
Schwiegervaters, Johannes Ritschard, nur cum bene-
ficio inventarii angetreten hat (Heiterkeit) und der,
wie er sich diese Verlassenschaft etwas niaher besah,
bemerkt hat, dass die méinnliche Stellungnahme fiir
den Proporz, wie sie Johannes Ritschard vor 13 Jah-
ren bewiesen hat, nicht dahin fiithrt, wohin sich Herr
Lohner vorgesetzt hat zu kommen: ins Bundeshaus.
Herr Regierungsprisident Lohner steht vor dem Gros-
sen Rat als advocatus diaboli, als ein Anwalt, der eine
schlecate und in der Eidgenossenschaft schon halb
verlorenc Sache, ich glaube nicht mit gutem Gewissen
vertritt. Herr Lohner weiss es, dass diese Sache
schlecht und schon halb verloren ist.

Wir haben uns nie der Hoffnung hingegeben, dass
unsere Proporzmotion im Grossen Rat eine Mehrheit
finden werde. Ein Mann, der in den vordersten
Reihen der freisinnigen Partei steht, hat mir am
22. Mai letzthin nach meinem Votum gesagt: Ja aber
glauben Sie denn, Herr Moor, dass eine herrschende
Partei jemals auch nur einen Teil ihrer Macht frei-
willig preisgeben werde? Wo haben Sie das in
der Geschichte je gesehen? Ich glaube, der Mann hat
recht. Wir wissen, dass die Mehrheitspartei den
Proporz erst annehmen wird, wenn sie sich dazu
gezwungen sieht. Ob das staatsminnisch, ob es im
Interesse der eigenen Selbsterhaltung klug ist, ist
eine andere Sache. Aber da bekanntlich die Ge-
schichte niemals die Lehrmeisterin weder der Parteien
noch der einzelnen gewesen ist, so wird es schon so
kommen, wie der Herr, der seine Partei ja jedenfalls
kennt, gesagt hat: Nur gezwungen wird die herr-
schende Partei die Wahlgerechtigkeit bewilligen.

Aber trotzdem erfiillten wir, indem wir die grosse
Frage des demokratischen Volksrechtes der Propor-
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tionalwahl auf dem Motionsweg vor den Grossen Rat
gebracht haben, eine Pflicht, die uns unsere Ueber-
zeugung vorschrieb. Wenn Sie auch heute die Ein-
fihrung der Verhiltniswahl im Kanton Bern ableh-
nen, so wird — dessen seien Sie versichert! — die
Proportionalwahl vor dem bernischen Grossen Rat
nicht halt machen. Sie ist ein organischer Ausfluss,
eine organische Folgerung des demokratischen Prin-
zips, die Kronung der jahrhundertelangen Entwick-
lung der politischen Volksrechte in der. Schweiz und
im Kanton Bern. Erst mit ihr haben wir das gleiche
Wahlrecht, das unter dem Majorz lediglich auf dem
Papier steht. Erst durch die Verbiltniswahl erhilt
die Stimme des Einzelnen Kraft und Wirkung, gleich-
viel ob er der Mehrheit oder Minderheit angehére,
wihrend unter dem Majorz die Stimme des Biirgers,
der einer Minderheitspartei angehort, nutzlos, kraft-
und wirkungslos ist. Das Wahlrecht ist jetzt, unter
dem Majorz, ein Recht des Starken, nicht ein Recht
des Schwachen; es ist ein Recht der Mehrheit, zur
Unterdriickung der Minderheit. Weil das Mehrheits-
wahlsystem von allen Minderheiten, die Charakter
und Selbstachtung besitzen, als eine Ungerechtigkeit,
als eine Unbill empfunden wird, deshalb ist schon
seit mehr als 60 Jahren in der Schweiz eine immer
michtiger anschwellende Wahlreformbewegung ent-
standen, die bald auf dem Gebiete der Gemeinden,
bald auf dem Gebiete der Kantone oder der Eidge-
nossenschaft sich betétigt, von Jahr zu Jahr zunimmt
und wichst, sich bereits in verschiedenen Gemeinden
und Kantonen durchgesetzt hat und nicht eher zur
Ruhe kommen wird, als bis sie die ganze Schweiz
erobert hat.

Lohner, Regierungsprisident, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wenn ich vom Recht der Replik
Gebrauch mache, so geschieht es nicht in der Mei-
nung, etwa noch diesen oder jenen im Saale be-
lehren zu koénnen. Ich gedenke auch nicht, in Wieder-
holungen zu verfallen. Ich glaube, ich habe in meinem
ersten Votum den Gedanken klar genug ausgefiihrt,
zu dessen Vertretung ich hier berufen war. Wohl
aber mochte ich einigen gegnerischen Ausfithrungen
entgegentreten, die meiner Ansicht nach offentsichi-
lich #ibers Ziel hinausgeschossen haben.

Da ist zunichst Herr Ryser. Herr Ryser hat die-
sen Morgen hose Worte in den Mund genommen. Sie
sind ihm schon von anderer Seite vorgehalten worden,
aber er hat mehr gesagt, als ihm von Herrn Pfister
vorgehalten wurde. Er hat von «bassesses», von «cor-
ruption» gesprochen, die sich in unser Regime ein-
geschlichen haben. Er hat gesagt, es konne keiner im
Kanton Bern Beamter averden, «s’il n’a pas commis
toutes les bassesses possibles», wenn er nicht alle
moglichen Gemeinheiten begangen habe. Er hat wei-
ter gesagt, «la corruption», also die Verderbnis, die
Korruption, die Bestechung, sei im Kanton Bern zum
Range eines Regierungsmittels erhoben worden. Ich
weiss nicht, ob sich Herr Ryser bewusst ist, welche
grobliche Beleidigung einer ganzen grossen Klasse
von ehrlichen Leuten er da begeht. Ich will nicht
soweit gehen, zu behaupten, er beleidige damit das
Bernervolk, aber weit daneben wire dieser Vorwurf
jedenfalls auch nicht gegangen. Ich fordere Herrn Ryser
auf, seine schweren Anschuldigungen klipp und klar zu
beweisen. Kann er es, gut dann wird man sofort fiir
Abhiilfe sorgen miissen. Kann er es nicht, nun ja,
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Herr Ryser, dann wollen wir Sie mit einem alten und
klaren deutschen Ausdruck bedienen, der einzig und
allein fiir solche Sachen passt (Bravos).

Nun zu den Voten der Herren Grossrate Moor und
Grimm. Ich gedenke nicht, auf die verschiedenen
personlichen Liebenswiirdigkeiten und Zulagen, die
Herr Moor mir gegeniiber in beiden Voten gemacht
hat, einzeln zu antworten. Ich mochte nur eine
personliche Bemerkung machen, die aber eine ge-
wisse allgemeine Bedeutung fiir sich beanspruchen
kann. Es handelt sich meiner Ansicht nach hier um
die Diskussion einer politischen Frage, in der man
in guten Treuen zweierlei Meinung sein kann. Herr
Pfister als Kommissionsreferent und ich glauben, fir
uns das Zeugnis in Anspruch nehmen zu kénnen, dass
wir uns bemiiht haben, in unsern Darlegungen sach-
lich zu bleiben und, soweit es unser Standpunkt mit
sich brachte, auch den Argumenten der Gegner ge-
recht zu werden. Das ist auf der andern Seite auch
im Votum des Herrn Burren geschehen. Nun aber
haben sowohl Herr Moor als Herr Grimm den Boden
der sachlichen Erorterungen wiederholt verlassen, in-
dem sie uns, teils verblimt teils unverbliimt, poli-
tische Grundsatzlosigkeit vorwarfen. Herr Grimm mit
Hulfe des Dichters Grillparzer, Herr Moor mit Hiilfe
seiner eigenen Phantasie, deren dichterische Kratt
auch nicht zu unterschitzen ist (Heiterkeit). Die
politische Grundsatzlosigkeit soll darin bestehen, dass
die Sache, die wir vertreten, nicht unserm Innern
entspringe, sonderm unserm Drang nach politischen
Ehrendmtern, nach politischer Karriere. Ich will mit
Herrn Moor dariiber nicht rechten, er kennt mich ja
nicht so genau — das entnehme ich der ganzen Art,
wie er mir entgegentritt — dass er ein Urteil haben
kann. Aber ich mochte doch fragen: Ist es denn ab-
solut erforderlich, dass in einem solchen Meinungs-
streit dem politisch Andersgliubigen immer Beweg-
griinde des personlichen Vorteils vorgeworfen werden ?
Kommt man denn eigentlich in diesem Kampfe mit
den sachlichen Argumenten nicht aus, die, wenn sie
so gut sind, wie behauptet wird, doch geniigen und
nicht die' Zuflucht zu personlichen Invektiven notig
machen sollten? Man beansprucht doch fiir sich selbst
die Ehrlichkeit der Ueberzeugung, und da ist es ein
Gebot des allergewshnlichsten Anstandes, dass man
dem Gegner gegeniiber die gleiche Elle zur Anwen-
dung bringe. Wenn die Herren das nicht tun wollen,
nun dann miissen sie sich eben gefallen lassen, dass
wir sie nicht als Richter iiber die Ehrlichkeit unserer
politischen Haltung anerkennen (Bravos), und zwar
aus dem einfachen Grunde nicht, weil ihnen die un-
erlisslichste Voraussetzung zum Richteramt abgeht:
die Unparteilichkeit. Sie sind Partei, also konnen
sie nichl Richter sein. Das zur personlichen Seite
der Sache.

Nun mochte ich auf zwei Behauptungen des Herrn
Moor in seinem ersten Votum kurz zu sprechen kom-
men. Er hat gesagt, bei der letzten eidgendssischen
Proporzabstimmung sei die freisinnige Partei durch
Pythons Gnaden gerettet worden, mit andern Worten,
dass Stimmergebnis des Kantons Freiburg sei an der
Verwerfung des Proporzes schuld gewesen. Meine
Herren, die Sache ist sehr einfach: man muss auf
die Zahlen abstellen. Der Proporz wurde mit rund
240,000 Stimmen angenommen und mit 265,000 Stim-
men abgelehnt; das verwerfende Mehr betrdgt somit
25,000 Stimmen. Das Ergebnis des Kantons Freiburg
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war: 8963 Verwerfende und 1170 Annehmende, also
eine verwerfende Mehrheit von 7793 Stimmen. Wenn
der hinterste Freiburger ja gestimmt hitte, so wire
der Proporz also immer noch nicht angenommen wor-
den. Das ist vielleicht ein untergeordneter Punkt,
aber es ist gut, wenn man auf diese Argumente hin-
weist, sie konnten sich sonst zu einer Legende aus-
bilden.

. Gleich verhilt es sich mit der andern Behauptung,
die schweizerischen Kantone, die den Proporz ein-
getiilhrt haben, zihlen 1,800,000 Einwohner. Das ist
nicht richtig. Ich habe eine Zusammenstellung ge-
macht und bin auf wenig mehr als 1 Million ge-
kommen. Das nur beildufig.

Ein weiterer Vorwurf, der sowohl uns Bericht-
erstatter personlich als vielleicht auch andere zu tref-
fen berufen ist, geht dahin, man habe auf die ber-
nische Eigenart hingewiesen, die den Proporz nicht
vertrage, und dieses Kokettieren mit der bernischen
Eigenart sei nichts anderes als Popularititshascherei,
als Schmeichelei. Es sind die Ausdriicke «Chauvinis-
mus», «chinesenhaft» usw. gefallen. Alle diese Kraft-
ausdriicke lassen mich vollstindig kiihl. Was mich
anbelangt, so war ich nie ein Volksschmeichler und
denke nie einer zu werden. Aber der Vorwurf ist
tatsichlich falsch, er ist eine Entstellung unserer Aus-
fihrungen. Ich habe niemals den Proporz auf berni-
schem Boden unter dem Hinweis auf irgend eine vage
bernische Eigenart bekdmpft, sondern gesagt, wenn
man im Kanton Bern vom Proporz sprechen wolle,
so miisse man die tatsichlichen bernischen Verhilt-
nisse in die Rechnung einstellen, sonst sei sie falsch.
Als eine spezifisch bernische Eigenart habe ich die
schlechte Stimmbeteiligung zu Stadt und Land, und
hauptséichlich die Abneigung des Landes, sich in Par-
teien einregimentieren zu lassen, bezeichnet; aber
nicht im Sinn und Ton einer Schmeichelei habe ich
das gesagt, sondern wenn man etwas Subjektives
hineinbringen wollte, so wire es eher ein Wort des
Tadels gewesen, das ich damit aussprach. Wenn man
diesen Grund, dass namentlich das Land sich schwer
mit dem Proporz befreunden werde, auf seinen Wert
und Unwert priifen will, muss man eben aufs Land
hinausgehen und sich mit dem Fiihlen und Denken
der Landbevolkerung vertraut machen. Nicht nur
hier, sondern auch sonst begehen die Sozialdemo-
kraten leicht den Fehler, dass sie die Verhiltnisse,
die sie in der Stadt antreffen und mit denen sie hier
zu rechnen haben, unbesehen auch auf das Land iber-
tragen. Nicht jeder, der in der Stadt die Flohe husten
hort, sieht auf dem Lande das Gras wachsen! (Heiterkeit.)

Von Herrn Moor und andern Herren wurde das
Lob der Vergangenheit gesungen. Es ist immer eine
schone Sache, die Vergangenheit und die Toten zu
loben im Gegensatz zu der unbefriedigenden (regen-
wart und den unzulinglichen Gegenwirtigen. Friiher,
so sagte man uns, waren andere Burschen da. Wir
haben Namen gehort, wie Ochsenbein, Stimpfli,
Schenk und in Proporzsachen natiirlich auch Johan-
nes Ritschard. Was diesen anbelangt, so freut es
mich immer, wenn ich ihn rihmen hére, und ich
bedaure nur, dass er selbst diesem Ruhm nicht bei-
wohnen kann, bei seinen Lebzeiten hat es nicht im-
mer so getont. (Moor: Bei uns immer!) Im ibrigen
bleibt der Ruhm ja in der Familie, wenn ich von
mir selbst in der Sache reden will. — Also, heute
gebe es keine kraftvollen Personlichkeiten mehr. Wir
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neigen uns gerne und in Bescheidenheit vor diesen
Minnern, die aus dem Grabe herautheschworen wur-
den, und freuen uns dariber, dass ihre Personlichkeit
und Betitigung auch von seiten des Herrn Moor alle
Anerkennung finden. Wir wissen aber nicht ganz
sicher, ob Herr Moor sie auch so vorbehaltlos loben
wiirde, wenn sie noch amn Leben wiren, und wir
wissen auch nicht, was sie zu diesem Lob des Herrn
Moor selbst sagen wiirden (Heiterkeit}.

Wenn man uns sagt: lhr seid schwichliche poli-
tische Epigonen, bar jeglicher kraftvollen Politik, so
muss man sich immer fragen, was eigentlich unter
einer kraftvollen Personlichkeit zu verstehen ist. Da
haben wir in der Regierung die Auffassung, dass es
nicht absolut notig sei, dass wir jede Gelegenheit
beniitzen, um in politischer Kraftmeierei zu machen
oder, wie der Ausdruck gegenwirtig lautet, uns wie
der Ochs im Porzellanladen aufzufithren, sondern
wir begniigen uns damit, unter den gegebenen Ver-
hiiltnissen ein positives Ergebnis zu erzielen. Das
geht natlirlich nicht ohne Opfer ab, es ist wahr.
Man kann nicht in jeder Sache seinea Kopf durch-
setzen, weder hier noch in einem andern Ort, weder
unter der freisinnigen, noch unter einer sozialdemo-
kratischen oder einer andern Mehrheit. Jeder, der
der Oetfentlichkeit zu dienen berufen ist, wird sich
von Zeit zu Zeit sagen miissen, er hitte es lieber
anders ; aber wenn wir zu etwas kommen wollen, miis-
sen wir uns gegenseitig zu verstehen suchen. Es ist
ein billiges Mittel von seiten desjenigzn, der unsere
Ansichten und Ziele nicht teilt und nicht billigt, zu
erkliren : das sind Schwichlinge, das ist ewige Kom-
promisspolitik und es kommt dabei nichts heraus. Es
1st gut, wenn man sich gelegentlich auch iiber diesen
Zusammenhang der Dinge Rechenschaft gibt.

Ein weiterer Punkt. Herr Moor hat auf breitester
Grundlage den Beweis dafiir angetreten, dass der
Proporz die Wabhlsitten mildere; Beweismittel: die
letzten 18 Jahrginge der «Tagwacht». Lesen Sie sie
nur nach, hat er gesagt. Ich habe gedacht, das wére
eine Arbeit fiir die Sommerferien (Hsiterkeit), aber
ich muss doch dafiir danken. Ich gestehe, dass ich
von diesen Jahrgidngen genug gelesen habe — viel-
leicht mehr, als Herr Moor meint — um mir auch
ein Urteil zu bilden in diesem Punkt. Ich habe in
der «Tagwacht» Schones gefunden, aber auch Wiistes.
Und wenn man nun behauptet, gerade ausgerechnet
bei den Stadtratswahlen habe man niemand veruu-
glimpft, so i1st daneben noch Raum genug, um die
Leute zu verunglimpfen. (Moor: Es handelt sich- um
den Proporz!) Ja es handelt sich um den Proporz,
ich komme gerade darauf zurick. Es ist richtig,
beim Proporz kommen diese Wahlsizten nicht vor,
aber sie konnen nicht vorkommen, weil die Personen
ganz ausgeschaltet werden. Es braucht schon ein ausge-
pichtes Proporzgemiit, um die Schwiche dieses Stand-
punktes nicht einzusehen. Ich fiir mica finde, das sei
eine Schwiche. Wir wollen doch nicht von Nummern
regiert werden, sondern von Personen. von Méinnern.
Im ibrigen nehme ich es mit diesen Wabhlsitten nicht
so tragisch. Sie sind der Ausfluss der allgemeinen
Sitten eines Volkes, und es ist zu hoffen, dass mit
dem allgemeinen menschlichen Fortschritt auch in
dieser Beziehung ein Fortschritt Hand in Hand gehen
werde. :

Im weitern behauptet Herr Moor, der Art. 23 der
Staatsverfassung: «Die Mitglieder des Grossen Rates
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sind Stellvertreter der Gesamtheit des Volkes und
nicht der Wahlkreise, durch welche sie erwihlt wor-
den. Sie diirfen keine Instruktionen annehmen» sei
ein toter Buchstabe, eine Phrase, sei immer eine
Phrase gewesen, solange er bestehe. Herr Moor mag
insoweit recht haben, als ja auch unter dem Majorz
Interessenpolitik getrieben wird, hiufig viel mehr,
als wiinschbar wire. Aber deshalb ist es nicht ge-
rechtfertigt, den Grundsatz, dass iiber den Einzel-
interessen der Gedanke der Solidaritit, die Gesamt-
interessen respektiert werden miissen, zu leugnen.
Mir scheint aus dieser Behauptung die ganze Trost-
losigkeit der rein materialistischen Geschichtsauffas-
sung entgegenzutreten. Ich bin der letzte, der die un-
geheure Bedeutung der wirtschaftlichen Verhiltnisse
fiir alle Geschehnisse leugnen wollte, aber ich glaube
doch, die Erklirung fiir die Geschehnisse ist damit
nicht erschopft, die wirtschaftlichen Verhiltnisse sind
nicht der einzige Faktor, der da in Betracht fillt. Es
ist trostlos, wenn man den Einfluss und die Wirkung
der Idee auf die Gestaltung der Geschichte rundweg
in Abrede stellt. Uebrigens ist dafiir gesorgt, dass
auch da, sogar bei Herrn Moor, Doktrin und Praxis
nicht immer miteinander iibereinstimmen. Herr Moor
ist schon zu wiederholten Malen in den Fall gekom-
men und wird auch in Zukunft in den Fall kommen,
die Kraft der Idee anzuerkennen, sonst hiitte er nicht
gerade bei der Proporzdebatte mit einem gewissen
Stolz auf die Burenmotion und die Bewegung im
Dreyfusshandel hingewiesen. Da waren weniger die
wirtschaftlichen Verhiltnisse die treibende Kraft als
vielmehr eine gewisse Idee. Wenn jene Bewegung
von uns ausgegangen und Herr Moor nicht damit ein-
verstanden gewesen wire, so wire er der erste ge-
wesen, uns als Ideologen zu belicheln — aber er
stand an der Spitze dieser Bewegung.

- Herr Grimm hat uns versichert, er stehe in jeder
Beziehung zum Inhalt seines Vortrages, den ich mir
anhand der «Tagwacht» zu zitieren erlaubte. Ich habe
nie daran gezweifelt, dass es Herrn Grimm mit seiner
Sache bitter ernst ist, auch dann, wenn er unsere
Regierung mit preussischen Krautjunkern vergleicht.
[ch habe auch diesen Bericht als Stimmungsbild an-
gefiihrt, aber Herr Grimm hat geglaubt, er miisse den
Beweis fiir die Richtigkeit seiner Behauptung an-
treten. Er hat sich die Sache aber doch etwas leicht
gemacht, um zu beweisen, dass der Kanton ein min-
destens ebenso reaktionires Staatswesen sei wie Preus-
sen und dass seine Regierung noch verdchtlicher sei
als preussische Krautjunker. Er hat die Anregung
des Herrn Grossrat Hofer angefiihrt, man mochte die
Frage priifen, ob nicht bei der Festsetzung der Re-
priasentationsziffer fiir die Grossratswahlen auf die
schweizerische Bevolkerung statt auf .die Wohnbe-
volkerung abzustellen sei. Das ist eine Anregung, die
ausserhalb des Rates durch schriftliche Eingabe bei
der Regierung gemacht wurde. Die Regierung hat
ihr Folge gegeben, indem sie die bezligliche Tabelle
ausarbeiten liess. Aber das ist auch alles, ein Be-
schluss in der Sache wurde gar nicht gefasst. Das
ist also noch kein Beweis dafiir, dass der Kanton
Bern ein reaktionidrer Staat sei.

Herr Grimm hat auch auf das Ehrenfolgengesetz
hingewiesen, das viele Biirger rechtlich ehrlos mache.
Ich gebe zu, dass dieses Gesetz nicht der Inbegriff
gesetzgeberischer Weisheit ist und dass man frither
oder spiter diese Materie in etwas fortschrittlicherer
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Weise wird zu ordnen suchen miissen. Aber Herr
Grimm weiss ganz genau — wenn man iiberhaupt
seinen Vergleich auf seine Giite untersuchen will —
dass das preussische Dreiklassenwahlrecht fiir seine
Partei eine ganz andere Fessel und Fuchtel ist, wo-
gegen sich unser Ehrenfolgengesetz ganz harmlos aus-
nimmt. Ganze 7 Mann haben die Sozialdemokraten
bei den kiirzlich abgehaltenen Wahlen mit Hiilfe dieses
allerdings empérend ungerechten Wahlrechtes in den
preussischen Landtag gebracht.

Aber wenn man den Vergleich noch weiter ver-
folgen will, so stellen Sie sich doch einmal gewisse
Parallelerscheinungen nebeneinander vor: den ost-
elbischen Agrarier und den bernischen Vertreter der
Landwirtschaft, den preussischen Minister und
unsern vom Volk gewihlten Regierungsrat —-hier der
Regierungsrat mit einer Besoldung von 8000 Fr. und
dort der preussische Minister mit einer Besoldung,
die in die Hunderttausende hineingeht — und Sie
werden zugeben miissen, das ist eine ganz andere
Welt, da lasst sich gar kein Vergleich ziehen. Darum
wird Herr Grimm auch begreifen, dass wir seinen
Vergleich nicht tragisch nehmen und als Uebertrei-
bung bezeichnen, wie sie in einem solchen politischen
Meinungskampf vorkommen kann.

Wenn sich Herr Grimm schliesslich dariiber auf-
gehalten hat, dass der Proporz von mir — unter
andern, ich bin nicht der Einzige und nicht der
Erfinde: dieses Gedankens — als Machtfrage beurteilt
wurde, so geschieht es mit Unrecht. Ich habe einfach
eine Tatsache festgestellt, die sich weder ibersehen,
noch ableugnen lisst; jede Partei muss sehen, wie
sie sich mit dieser Tatsache abfindet, und es hat
gar keinen Sinn, da nach einem Schuldigen zu suchen.
Man kann es nicht bestreiten, dass die Signatur des
Kampf{es, der sich nun wieder abspielen soll, im gros-
sen und ganzen die ist: der Angriff der Proporz-
freunde richtet sich in Tat und Wahrheit gegen die
Freisinnigen. Zunéchst gegen die schweizerische frei-
sinnige Partei. Daran #dndert auch kein Zirkular des
schweizerischen Aktionskomitees etwas, und darum
muss man es auch begreiflich finden, wenn die an-
gegriffene Partei ihr Verhalten dieser Sachlage ent-
sprechend einrichtet. Es hat wirklich keinen Sinn,
weiter zu diskutieren. Die néichsten Monate,und Jahre
werden im Kanton und im Schweizerland vom Pro-
porzkampfgetose widerhallen; die heutigen Verhand-
lungen sind nur ein Intermezzo, das ich, soviel an

-mir, nun auch schliessen helfen mochte.

Aber ich mochte nicht schliessen ohne einen etwas
freundlicheren Ausblick. Es war bereits die Rede
von dem grossen Ereignis, das uns in néchster Zeit
bevorsteht, ein Ereignis, dessen Eintritt bei Gegner
und Freund des Proporzes die gleichen Gefiihle er-
wecken wird. Sie wissen, was ich meine: die Er-
offnung unserer Alpenbahn, die in wenigen Wochen
vor sich gehen wird. Dem Grossen Rat wird ein
besonderer Tag zur Fahrt auf der neuen Linie vor-
behalten sein, und wenn Sie dann das grosse Werk,
das Erzeugnis héchster menschlicher Kunst und Ener-
gie, sehen, das Sie in die grossartigsten Landschaften
unseres Vaterlandes fiihrt, dann werden fiir einen
kurzen Augenblick die Gegensitze verstummen . . .
(Briistlein: Beim Dézaley!) Einverstanden, Déza-
ley oder nicht Dézaley. Sogar ein Abstinent wird
seiner Freude und seiner Bewunderung freien Lauf
lassen koénnen und jedermann wird miissen anerken-
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nen — da finde ich den Anschluss wieder an unsere
Diskussion — dass trotz allem Gerede im Kanton
Bern doch nicht alles Schlappschwinze sind, wie von
verschiedenen Rednern behauptet worden ist.

Mit diesem Ausblick méchte ich mein Votum
schliessen. (Beifall.)

Priisident. Damit ist die Diskussion iiber diesen
Teil des Traktandums Grossratswahlen geschlossen.
Das Wort hat noch Herr Ryser zu einer personlichen
Bemerkung.

M. Ryser. J’ai été sommé par M. le président du
gouvernement Lohner de m’expliquer sur les propos
que j’ai tenus ce matin et d'apporter des preuves &
Pappui de ma déclaration, & défaut de quoi il y
avait un’ mot dans la langue allemande pour me
qualifier. Je demande donc au Grand Conseil de
pouvoir m’expliquer avant de cloturer ce débat.

Prisident. Ich kann das Wort natiirlich nur zu
einer personlichen Bemerkung erteilen, die Diskus-
sion ist geschlossen.

M. Ryser. Je veux fournir au Conseil d’Etat 'ex-
plication qu’il m’a demandée. Si j’y suis autorisé, je
parlerai; si je n’y suis pas autorisé, c’est qu’il ny
aura pas possibilité de répondre & la sommation qui
m’a été adressée.

Prédsident. Ich moéchte Ihnen empfehlen, Herrn
Ryser zu dieser Sache das Wort zu gestatten. Er
ist persénlich vom Herrn Regierungsprisidenten ge-
nannt worden und es sollte ihm meines Erachtens ge-

stattet sei, sich noch auszusprechen. — Sie scheinen .

damit einverstanden zu sein. Herr Ryser hat das Wort.

M. Ryser. Ce matin, jai dit, et je prierai M. le
Conseiller d’Etat de bien suivre mes paroles et de
les contrdler pour voir si c’est bien ainsi, j'ai dit:
« sous un régime ol la bassesse a été élevée & la
hauteur d’une science. » Ce sont mes mots précis, je
n’ai pas parlé du canton de Berne (Oh! Oh! protes-
tations & gauche), j’ai parlé du régime bourgeois dans
son ensemble, et je le maintiens, sous lequel on a
élevé la bassesse a la hauteur d’une science. J’ai dit
que sous oe régime, aucun employé, aucun fonction-
naire postulant une place, fit-ce la plus petite.
n’arrivait & obtenir une situation qu’apres avoir été
patronné, piloté de droite et de gauche et que c’était
davantage ce pilotage que les qualités, les connais-
sances professionnelles d’un postulant qui en faisaient
un fonctionnaire. Ce sont 1a mes paroles, et vouloir
me faire dire autre chose ce serait dire une contre-
vérité. J’ai dit qu’on avait élevé la corruption a la
hauteur d’'un moyen de gouvernement et, & Iappui
de cette affirmation, je vous ai signalé le cas Métivier,
agent de la police francaise placé au sein de la
Confédération Générale du Travail, qui entretenait
desrelationsavec lesorganes du gouvernement auxquels
il rapportait tout ce qui se passait & la Confédération
Générale du Travail. Je vous ai signalé le fait qu’en
Suisse nous avions une police politique, espéce de
tabernacle, dans lequel les yeux du peuple, c’est-a-
dire des conseillers nationaux qui représentent le
peuple, n’ont pas méme le droit de jeter un regard.
Nul ne sait & quoi sert cette police politique. J’ai
ajouté que lon avait publié des fiches sur lesquelles
liguraient des noms de citoyens qui n’ont rien de com-
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mun avec des anarchistes pour qui on dit 'avoir créée.
Voila ce que j’ai dit. Les exemples de la police politique
frangaise et suisse montrent bien que ma critique
avait une portée générale et qu’elle ne s’adressait pas
au canton de Berne spécialement.

Prisident. Damit ist die Diskussion geschlossen
und wir schreiten zur Abstimmung. Von Herrn
Albrecht und 20 Mitunterzeichnern liegt der Antrag
auf namentliche Abstimmung vor, und die Abstim-
mung erfolgt daher unter Namensaufruf.

Abstimmung:

Mit «Ja», d. h. fir den Proporz stimmen die Herren :
Albrecht, Beuret, Boinay, Bosiger, Bristlein, Burger
(Delémont), Diirrenmatt, v. Fischer, Garber, Grimm,
v. Griinigen, Henzelin, Jobin, Keller, Lindt, Mathey-
Doret, Meusy, Moor, Paratte, Ryser (Biel), Salchli,
Scherz, Schlumpf, Schneeberger, Thénen, Wolf, Wyss-
haar, Zgraggen (28).

Mit «Nein», d. h. gegen den Proporz stimmen die
Herren: Aebersold, Aeschlimann, Bihni, Bangerter,
Bechler, Béguelin, Berger (Langnau), Berger (Schwar-
zenegg), Berger (Linden), Binggeli, Blum, Bohme,
Bosch, Boss, Brand (Tavannes), Bratschi, Briigger,
Biihler (Frutigen), Biihler (Matten), Eiihler (Bern),
Burkhalter (Walkringen), Burkhalter (Hasli), Burri,
Charpilloz, Choulat, Comment, Cortat, Eggli, Egli,
Etienne, Fankhauser, Favre, Fliickiger, Freiburghaus,
Frepp, Gasser, Girod, Glauser, Gnégi, Gobat, Gosteli,
Graber, Grénicher, Grieb, Grosjean, Gross, Gross-
glauser, Gugelmann, Giirtler, Gurtner (Lauterbrunnen),
Gurtner (Uetendorf), Gyger, Habegger, Hadorn, Haldi-
mann, Hamberger, Hdni, Hdnni, Hisler, Hauswirth,
Heller, Hess (Steinholzli), Hess (Diirrenroth), Hess
(Melchnau), Hirsbrunner, Hochuli, Hofer (Utzenstorf),
Hofer (Alchenflith), Hofstetter, Hutmacher, Huot,
Jacot, Jenny, Jenzer, Imboden, Ingold (Wichtrach),
Jorg, Junker, Kammer, Kammermann, Keller, Kilchen-
mann, Kindlimann, Kisling, Lanz (Roggwil), Lanz
(Thun), Lanz (Trachselwald), Laubscher, Leder-
mann, Lenz, Leuenberger, Linder, Lory, Luterbacher,
Lithi (Worb), Liithi (Madretsch), Marschall, Mar-
thaler, Marti, Merguin, Meyer, Michel (Interlaken),
Michel (Bern), Minder (Johann), Morgenthaler (Ursen-
bach), Morgenthaler (Burgdorf), Mori, Mouche, Miihle-
thaler, Miller (Boltigen), Miller (Bargen), Neuen-
schwander, Nyffeler, Obrist, Pellaton, Peter, Pfister,
Pulfer, Ramseyer, Ramstein, Reber, Reichenbach,
Renfer, Rohrbach (Riggisberg), Rohrbach (Riieggis-
berg), Roost, Rossé, Rossel, Rothenbiihler, Riiegsegger,
Rufener, Rufer (Schonbiihl), Rufer (Biel), Ryf, Ryser
(Herzogenbuchsee), Schir, Scheidegger, Schneider
(Batterkinden), Schneider (Biel), Schneider (Pieter-
len), Schonmann, Schori, Schiipbach, Segesser, Seiler,
Siegenthaler (Zweisimmen), Stihli, Stimpfli, Steiger,
Stucki (Steffisburg), Tédnnler, Urfer, Vernier, Vogt,
v. Wattenwyl, Weibel, Widmer, Winzenried (Herzwil),
Winzenried (Bern), v. Wurstemberger, Wyder, Wyss,
(Munchenbuchsee), Wyssmann, Zumbach, Zurbuchen,
Ziircher, Zurflih, Zwahlen. (168).

Schluss der Sitzung um 1 Chr.

Der Redalteur:
Zimmermann.
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Siebente Sitzung.

Mittwoch den 28. Mai 1913,
vormittags 9 Uhr.

Vorsitzender : Prisident G. Miiller.

Der Namensaufruf verzeigt 196 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 38 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Biithlmann, Burger (Lau-
fen), Chavanne, Frutiger, Girardin, Hari, Ingold (Lotz-
wil), Ingold (Wichtrach), Kiihni, Lanz (Rohrbach),
Lardon, Renfer, Rudolf, Scheidegger, Schmidlin, Sie-
genthaler (Trub), Stebler, Stucki (Ins), Weber, Wyss
(Bern), Wysshaar; ohne Entschuldigung abwesend
sind die Herren: Abbiihl, Fliickiger, Grosjean, Gugel-
mann, Gygax, Hadorn, Hauswirth, Hochuli, Hostettler,
Hiigli, Iseli, Kuster, Michel (Interlaken), Minder (Frie-
drich), Schir, Thénen, Vernier.

Tagesordnung:

Abanderung von Art. 19 der Staatsverfassung

Erste Beratung.

(Siehe Nr. 8 der Beilagen.)

Eintretensfrage.

Lohner, Regierungsprisident, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Regierung legt dem Grossen Rat
einen abgednderten Art. 19 der Staatsverfassung vor,
wonach in Zukunft auf je 3000 Seelen der Wohn-
bevolkerung oder eine Bruchzahl von iiber 1500 See-
len ein Mitglied des Grossen Rates gewdhlt werden
soll. Die einzige Abdnderung des Verfassungstextes
besteht in der Abédnderung der beiden Zahlen. Die
Mehrheit der Kommission will auf 3500 bezw. 1750
gehen.

Es bestehen ein dusserer und ein innerer Anlass,
um sich mit dieser Frage zu befassen. Der &dussere
Anlass ist der, dass nach dem Ergebnis der Volks-
zidhlung von 1900 bei Beibehaltung der bisherigen Re-
prisenialionsziffer eine Erhéhung der Mitgliederzahl
des Grossen Rates von 235 auf 258 und damit in
erhohtem Masse Platzmangel in unserm Grossrats-
saale eintreten wiirde. Dieser Platzmangel besteht
eigentlich schon jetzt, sonst héitte nicht Herr Grossrat
Roth eine Motion eingebracht, es mochte dafiir ge-
sorgt werden, dass im Grossratssaale anstindige Sitz-
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plitze in geniigender Zahl zur Verfiigung stehen. ks
ist allerdings zu sagen, dass in der Zeit vor 1894,
wo auf je 2000 Seelen ein Mitglied zu wihlen war,
der Grosse Rat 271 Mitglieder zidhlte. Sie mussten
auch Platz finden in diesem Saale — aber fragt mich
nur nicht wie. Es ist keineswegs wiinschbar, dass
in Zukunft wieder ein dhnlicher Zustand eintrete.

Der einfachste Weg wire allerdings, dass man im
Grossratssaale mehr Platz schaffen wiirde. Dies
konnte aber nur durch einen Umbau des Rathauses
erreicht werden, und das ist technisch und vom Stand-
punkte der Zweckmissigkeit aus keine sehr einfache
und leichte Sache. Es wiirde z. B. auch unser schéner
Regierungsratssaal verschwinden, indem der betref-
fende Raum zum Grossratssaale geschlagen werden
miisste. Auch wire das Projekt, das niemand recht
befriedigt, sehr kostspielig. Im iibrigen haben wir
uns gesagt, dass, wenn von Bauten fiir die allgemeine
Staatsverwaltung die Rede sein soll, dann noch dring-
lichere Aufgaben in dieser Richtung zu erfiillen wi-
ren, indem einzelne Direktionen zurzeit in einer Weise
untergebracht sind, dass von keinem befriedigenden
Zustande, weder fiir die, welche dort arbeiten miis-
sen, noch fiir die, welche mit diesen Direktionen zu
verkehren haben, gesprochen werden kann.

Wir sagen also, der Umbau des Rathauses, der
keinen befriedigenden Zustand brichte und sehr grosse
Kosten zur Folge hitte, ist nicht das Dringendste und
Wiinschbarste. Im fiibrigen geben wir zu, dass diese
Erwédgung nicht ausschlaggebend sein darf. Wenn
das Bediirfnis nach mehr Platz sich dringend geltend
macht, wird man ihm Rechnung tragen miissen. Nun
aber bietet sich Gelegenheit, gestiitzt auf das Ergebnis
der letzten Volkszdhlung zur Erhéhung der Wahlziffer
zu schreiten. Da komme ich auf die andere, und zwar
die wichtigere Seite der Frage.

Ich habe bereits angedeutet, dass man sich schon
frither veranlasst sah, die Représentationsziffer hinauf-
zusetzen. Nach der Verfassung von 1864 war ein
Mitglied des Grossen Rates auf 2000 Seelen zu wéhlen.
1893 ging man auf 2500 Seelen hinauf, und schon da-
mals war in den vorberatenden Behérden und im
Grossen Rate die Rede davon, ob man nicht gleich
auf 3000 gehen sollte. Die Operation wire etwas
schmerzlich ausgefallen, und man begniigte sich da-
her mit der Erhohung auf 2500. Infolgedessen trat
damals eine Verminderung der Zahl der -Grossrats-
mitglieder von 271 auf 235, also um 36 Mitglieder,
ein. Unser heutiger Vorschlag, die Reprisentations-
ziffer neuerdings um 500 Seelen zu erhéhen, wiirde
eine Verminderung von 235 auf 214, also nur um
21 Mitglieder, zur Folge haben. Was damals moglich
war, sollte auch heute durchgefiihrt werden konnen,
nachdem seither wieder 20 Jahre durchs Land ge-.
gangen sind. ’

- Der Regierungsrat hat sich in dieser Angelegenheit
naturgemiss eine gewisse Zuriickhaltung aufzuerlegen.
Sie geht in erster Linie den Grossen Rat selbst ‘an,
er soll sich dariiber schliissig machen, ob er durch
Erhohung der Reprisentationsziffer eine der Sache
niitzliche Massnahme treffen will. Immerhin hielten
wir uns verpflichtet, dem Grossen Rat kurz die Griinde
auseinanderzusetzen, die unseres Erachtens eine solche
Massnahme rechtfertigen wiirden.

Da ist zunidchst die staatsrechtliche Stellung des
Grossen Rates in unserm Zeitalter der ausgebauten
Volksrechte anzufithren. Der Grosse Rat ist nicht

1918. 68%
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mehr, wie frither unter dem Reprisentativstaat, die
letzte Instanz in den wichtigen Fragen insbesondere

auf dem Gebiet der Wahlen und der Gesetzgebung.

Referendum, Initiative, Volkswahl haben dem Volk
als oberstem Souverdn eine Reihe von Rechten und
Befugnissen gebracht, die frither dem Grossen Rat
zukamen. Durch diese Verdnderung des staatsrecht-
lichen Zustandes ist eine gewisse Beschneidung der
staatsrechtlichen Stellung des Grossen Rates einge-
treten. Der Grosse Rat ist heute die oberste Staats-
behorde, der die Aufsicht iiber die allgemeine Staats-
verwaltung und ihre Behérden, sowie die Vorberei-
tung der Gesetze und der Erlass der Dekrete obliegen.

Im weitern ist durch die Entwicklung unseres
Bundesstaates eine Reihe von wichtigen und grossen
Aufgaben, insbesondere auf wirtschaftlichem wund
sozialem Gebiete, den Kantonen abgenommen und
dem Bund iibertragen worden. Diese Uebertragung
hat auch eine Beschrinkung des Herrschaftsgebietes,
des kantonalen Titigkeitsgebietes nach sich gezogen.

Endlich ist ein Grund allgemeiner Natur der, dass,
wenn in irgend einer Korporation oder Behorde zu-
viele Mitglieder sind, das Verantwortlichkeitsgefiihl
und die Arbeitsfreudigkeit des einzelnen Mitgliedes
darunter leidet. Je mehr Mitglieder eine solche Be-
horde zdhlt, um so niher liegt fiir den einzelnen die
Versuchung, zu sagen: meine Stimme oder meine
Mitarbeit spielen da keine grosse Rolle, es kommt
nicht darauf an, ob ich mehr oder weniger mit titig
bin. Dieser allgemeinen Erfahrungstatsache muss man
auch beim Parlament bis zu einem gewissen Grade
Rechnung tragen. Fiir unser Staatswesen mit bloss
700,000 Seelen sollte ein Grosser Rat von rund 200
Mitgliedern doch wohl geniigen.

Wir glauben also, mit der kleinen Verfassungs-
revision dem Grossen Rat etwas Verniinftiges vor-
zuschlagen. Wir muten damit, wie ich schon in der
Kommission bemerkt habe, dem Grossen Rat keine
Selbstverstimmelung zu, indem ja der parlamenta-
rische Korper als solcher unangetastet bleibt und nur
die Korrektur eines Schénheitsfehlers, wenn ich so
sagen darf, vorgenommen wird.

In Thren Hénden liegt noch ein Nachtragsbericht
des Regierungsrates, der durch die Eingabe des Herrn
Grossrat Hofer und Mithafte veranlasst wurde, man
mochte untersuchen, wie sich die Vertretungszahlen
gestalten wiirden, wenn man statt wie bisher auf die
Wohnbevélkerung, auf die Zahl der Schweizerbiirger
abstellen wiirde. Wir haben diesem Gesuch ohne
weiteres entsprochen und dem Rat das Ergebnis un-
serer Untersuchung vorgelegt. Sie konnen daraus ent-
nehmen, dass die zahlenmissige Wirkung einer sol-
chen Aenderung unserer staatsrechtlichen Grundlage
sehr gering ist. Bei einer Reprisentationsziffer von
3000 kommen wir nach unserm Vorschlag auf 214
Mitglieder, auf die Zahl der Schweizerbiirger berech-
net gdbe es 201, also ein Unterschied von 13 Mit-
gliedern, der an und fiir sich nicht sehr schwer ins
Gewicht fallen kann. Wir haben uns nicht verhehlt,
dass die Frage eine Perspektive von ziemlicher Trag-
weite eroffnen wiirde, aber wir sagten uns, dass
schon die geringe zahlenmissige Wirkung dafiir
spreche, der Sache nicht weiter Folge zu geben. An-
gesichts der geringfiigigen Aenderung in der Zahl der
Mitglieder unserer Volksvertretung lohnt es sich nach
unserer Meinung nicht, hier eine grosse politische
Diskussion heraufzubeschwiren. Anders liegen die
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Verhiltnisse dort, wo sich die Ueberfremdung in ganz
anderer Weise geltend macht als bei uns, die wir
bloss etwa 89/, Fremde im Kanton haben. Dort
wiirde eine solche Aenderung einen starken Einfluss
ausiiben, indem die grossen Gemeinwesen mit vielen
Fremden eine grosse Anzahl Vertreter einbiissen
wiirden, wihrend sie sich auf dem Lande weniger
fihlbar machen wiirde. Die Gefahr eines Kampfes
zwischen Stadt und Land wiirde nahegeriickt, eines
Kampfes, dessen Kampfpreis bei uns so gering ist,
dass es sich nicht lohnt, diese Frage hier in den
Vordergrund der politischen Diskussion zu stellen.
Die Gemeinwesen, die in Betracht kommen, sind die
grossen Stidte Bern und Biel und daan namentlich
auch der Jura. Dieser wiirde unter der Neuerung
am meisten leiden, indem er bei einer Reprisentations-
ziffer von 3000 und bei Zugrundelegung der Zahl
der Schweizerbiirger von seinen jetzigen 34 Sitzen
nicht weniger als 11 verlieren wiirde. . Das wire eine
Unbilligkeit gegeniiber diesem Landesteil. Ich will
auf die Frage gar nicht weiter eintreten und ich hoffe
nicht, dass sie in der Diskussion eine wesentliche
Rolle spielen werde. Die Regierung ist der Meinung,
dass fiir den Kanton Bern zurzeit kein Bediirfnis fiir
eine derartige Neuerung bestehe.

Ich empfehle Thnen, auf den Antrag des Regie-
rungsrates einzutreten.

Pfister, Priasident der Kommission. Nach der letz-
ten Volkszihlung wiirde sich unter Be-behaltung der
bisherigen Vertretungsziffer die Zahl der Mitglieder
des Grossen Rates um 23 von 235 auf 258 vermehren.
Die Kommission ist darin einig, dass ein allzu grosses
kantonales Parlament keine Notwendigkeit ist. Un-
seres Erachtens diirfte ein Parlament von ca. 200
Mitgliedern der Bedeutung des Kantons Bern ent-
sprechen, und wir glauben, dass ein Parlament nicht
gewinnt, wenn es allzu zahlreich ist. Man hat aber
auch gesagt, dass wegen des Platzmangels einer allzu
grossen Vermehrung der Mitgliederzahl des Grossen
Rates vorgebeugt werden miisse. Diesz Griinde wur-
den von der Kommission anerkannt.

Die Minderheit der Kommission hat sich aber auch
hier auf den Standpunkt gestellt, dass sie grundséitz-
lich einer Erhéhung der Reprisentationsziffer oppo-
nieren miisse, solange der Proporz im Kanton Bern
nicht eingefiihrt sei. Diese Minderheit setzt sich zu-
sammen aus den Anhingern des Proporzes. Sie
musste aber ebenfalls zugeben, dass ar und fiir sich
die Verminderung der Zahl der Grossratsmitglieder
durchaus wiinschenswert wéire, nur koénne sie - von
ihrem Standpunkt aus erst dafiir stimmen, wenn der
Proporz da sei. :

Die Mehrheit der Kommission schlagt vor, einer
Verminderung der Mitgliederzahl des Grossen Rates.
durch Erhohung der Reprisentationsziffer grundsiitz-:
lich zuzustimmen. Ueber das Mass der Erhohung
wurden in der Kommission verschiedzne Ansichten
laut. Die Regierung schligt vor, die Reprisentations-
ziffer von bisher 2500 auf 3000 zu erhohen,. die
Mehrheit der Kommission beantragt eine Erhohung
auf 3500. Darnach wiirde der-Grosse Rat in Zu-
kunft statt 235 nur noch 184 Mitglieder zihlen, es
wiirde also eine Verminderung von 51 Mitgliedern
eintreten. Man kann iiber die Frage, ob man auf
3000 oder 3500.gehen soll, in guten Trauen verschie-
dener Meinung sein. . Wir kénnen ruhig sagen :. wenn
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man einmal erhohen will, so soll es in einer Weise
geschehen, dass wir nicht in absehbarer Zeit den
Verfassungsartikel wieder abindern miissen, und des-
halb ist die Reprisentationsziffer auf 3500 festzu-
setzen. Ick glaube, wenn es auf den Grossen Rat
selbst ankdme, wiirde sich hier schon eine Mehrheit
fiir diese weitergehende Erhohung finden. Allein es
wurden Bedenken referendumspolitischer Natur er-
hoben. Wenn man auch im Volke draussen hiutig
die Ansicht hort, der Grosse Rat sei zu, zahlreich, so
wiirde sich vielleicht da und dort, wo in einem Wahl-
kreis die Zahi der Vertreter in allzu starkem Masse
zuriickginge, in der Abstimmung doch eine Oppo-
sition gegen diese zu grosse Erhohung erheben. Ich
glaube, dass man die referendumspolitischen Schwie-
rigkeiten nicht missachten darf. Ich habe diese meine
personliche Meinung auch in der Kommission ver-
treten und mich dahin ausgesprochen, dass es bei
der von der Regierung vorgeschlagenen Erhéhung sein
Bewenden haben sollte. Ich bin von dieser Ansicht
nicht abgekommen und werde daher auch hier zu der
Erhshung auf 3000 stimmen. Die Mehrheit der Kom-
mission aber schligt lhnen, wie gesagt, vor, auf 3500
- zu gehen. Sie werden nun zu entscheiden haben, wel-
chem Vorschlag Sie den Vorzug geben wollen. Die

Wirkungen der Erh6hung nach dem einen und andern.

Antrag sind aus der der regierungsrétlichen Vor-
lage beigegebenen Tabelle leicht ‘ersichtlich und
ich will es Ihnen ersparen, auf Einzelheiten ein-
zutreten.

Die Mehrheit in der Kommission ist etwas son-
derbar entstanden. Diejenigen Mitglieder, die An-
hinger des Proporzes sind und den Standpunkt ver-
traten: ohne Proporz iiberhaupt keine Erhéhung der
Reprisentationsziffer, haben in der eventuellen Ab-
stimmung tber das Mass der Erhohung fiir 3500 ge-
stimmt und hatten grosse Freude, dass diese Zahl
gegeniiber dem Antrag der Regierung herauskam, in-
dem sie sich zweifellos sagten — das frohliche Lachen
des Herrn Diirrenmatt beweist mir das noch heute —:
‘dieser Antrag hat keine Aussicht, vom Volk angenom-
nmen zu werden, deshalb stimmen wir dazu und wir
erreichen dann, was wir wollen, nimlich keine Er-
‘hohung. Diese Argumentation jener Herren beweist,
dass sie ebenfalls referendumspolitische Bedenken
haben und der Ansicht sind, die Erhéhung auf 3500
werde beim Volk keinen Anklang finden.
~ Was die von Herrn Grossrat Hofer und andern
Kollegen angeschnittene Frage anbetrifft, so haben
wir uns damit im Grossen Rat nicht zu befassen, da
kein beziiglicher Antrag vorliegt. Solange kein solcher
‘Antrag hier gestellt wird, werde ich mich mit der
Frage nicht beschiftigen.

Durch die Erhéhung der Reprisentationsziffer wer-
den wir in Zukunft einige wenige Einerkreise be-
kommen Es wurde die Frage aufgeworfen, ob’ diese
Einérkreise bestehen bleiben oder ob da nicht Reme-
dur geschafft werden sollte. Ich habe in meinem
einleitenden Votum letzte Woche bereits erklirt, dass
die Frage der Wahlkreiseinteilung nicht auf dem Wege
der Verfassungsrevision, sondern auf dem Dekretswege
-gelost werden ‘muss. Sie wird den Grossen Rat be-
schiiftigen, sobald. die Verfassungsrevision erledigt ist
-und das bétreffende Dekret in Behandlung steht. Heute
-trete ich also darauf nicht ein.

‘v I¢h restimiere: Die Mehrheit der Kommission be-
antragt die Erhohung der Reprisentationsziffer auf
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3500, aber ich personlich bin der Ansicht, man sollte
dem Antrag des Regierungsrates zustimmen.

Diirrenmatt. Es ist Ihnen bereits mitgeteilt wor-
den, dass die Minderheit der Kommission beantragt,
aut die Vorlage nicht einzutreten. Ich mochte mit
kurzen Worten diesen Antrag auch hier begriinden.

Die Kommissionsminderheit stellt sich auf den
Standpunkt, dass ohne Proporz eine Erhohung der
Wahlzahl und eine Reduktion der Mitglieder des Gros-
sen Rates von den Minderheitsparteien nicht akzep-
tiert werden konnen. Gerade die gestrige Proporz-
abstimmung beweist uns, dass dieser Standpunkt der
richtige ist. Wenn im Grossen Rat 168 Proporzgegner
und 28 Proporzfreunde sind, die letzte Abstimmung
iber den Nationalratsproporz im Kanton Bern aber
30,000 Stimmen fiir und 43,000 gegen den Proporz
ergeben hat, so springt es in die Augen, dass das
Vertretungsverhiltnis der Minderheitsparteien im Gros-
sen Rat absolut ungeniigend ist. Wird nun eine Er-
hohung der Wahlzitfer beschlossen und tritt also eine
Reduktion der Zahl der Grossratsmitglieder ein, so
ist es wiederum klar, dass nach den Erfahrungen, die
wir das letztemal gemacht haben, selbstverstindlich
die Minderheitsparteien die Kosten dieser Aenderung
tragen miissten. Wir hiitten natiirlich nichts dagegen
einzuwenden, wenn bei der Reduktion der Mitglieder-
zahl die 168 Proporzgegner einigermassen reduziert
wiirden (Heiterkeit), das wiirde uns, offen gestanden,
nicht leid tun, aber wir miissen Sorge haben zu un-
sern 28 Mitgliedery, die schon jetzt eine absolut un-
geniigende Minderheitsvertretung darstellen, die in den
meisten Kreisen, wo iiberhaupt diese Minderheits-
vertretungen existieren, einfach Konzessionen sind und
gewissermassen der Mehrheit auf Gnade und Ungnade
ausgeliefert sind. Als im Jahre 1894 die Grossrats-
wahlziffer zum erstenmal erhéht wurde, da ging es
iiberall in den Kreisen, in denen. Reduktionen ein-
getreten sind, auf Kosten der Minderheit; die Min-
derheitsvertreter waren in erster Linie die Ueber-
zdhligen, die gehen mussten, indem die andern er-
klirten: jetzt miissen wir vor allem aus fiir unsere
Leute sorgen, sie konnen wir nicht wegschicken, vor-
liutig miisst ihr, nach dem Gnadenproporz, nach dem
freiwilligen, ich hétte bald gesagt freisinnigen Pro-
porz Gewihlten, warten, bis der gute Wille da ist,
dass die Minderheit wieder zum Worte kommen kann.

. Das ist mit kurzen Worten die Begriindung, warum
wir zu dieser Selbstenthauptung nicht wohl Hand
bieten konnen. An und fir sich ist es ja richtig
— und die Vertreter der Minderheiten haben in der
Tat eventuell zu einer gréssern Erhohung der Wahl-
ziffer gestimmt — dass es kein Ungliick wire, wenn
die Zahl der Mitglieder des Grossen Rates reduziert
wiirde. Und wenn man einmal eine Reduktion ein-
treten lassen will, wird es besser sein, wenn sie ge-
rade in einer Weise erfolgt, dass man sich nicht
wieder alle Augenblicke mit der Sache befassen muss.
Darum konnten wir sehr wohl zum Antrag auf 3500
stimmen, unter prinzipieller Wahrung unseres Stand-
punktes, dass wir auf keine Reduktion der Mitglieder-
zahl eintreten konnen, solange die Minderheitsparteien
keine Garantie fiir eine angemessene Vertretung ha-
ben, die einzig und allein durch den Proporz geboten
wird.

Eine andere Frage, die auch bereits angeschnitten
wurde, ist die, ob der Berechnung der Wahlziffer
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die ganze Wohnbevolkerung oder nur die schweize-
rische Bevolkerung zugrunde gelegt werden soll. Ich
will mich auch hieriiber ganz kurz aussprechen. In
der Kommission wurde der Antrag gestellt, die Zahl
der Schweizerbiirger zugrunde zu legen, und er wurde
mit Stichentscheid des Présidenten abgelehnt. Ich
habe zu dem Antrag gestimmt, und wenn er heute
vor irgend einer Seite im Grossen Rat eingebracht
werden sollte, so wiirde ich ithm wieder zustimmen.
Ich muss mich da von unsern Proporzgenossen von
der sozialdemokratischen Minderheit, die diesen An-
trag als hinterwildnerisch bezeichneten, trennen. Mir
gefallt diese angeblich hinterwildnerische Idee sehr
gut. Es scheint mir gegeben zu sein, dass, wie bei
den Abstimmungen, wo einzig und allein die schwei-
zerisch2 Bevolkerung in Frage kommt, auch bei der
Berechnung der Vertreterzahl nur die schweizerische
Bevolkerung massgebend sein soll. Das wire auch
das richtige Korrektiv, dass die Landschaft nicht
allzusehr von den Stidten majorisiert wird. Wenn
ein solcher Antrag gestellt wird auf Grund der bis-
herigen Wahlziffer von 2500, so scheint er mir sehr
wohl annehmbar zu sein. Wir hétten dann 242 Mit-
glieder des Grossen Rates statt jetzt 235. Die Ver-
mehrung wiirde also bloss 7 betragen und diese 7
Mann mehr konnte man ohne Schwierigkeit im Gross-
ratssaal noch unterbringen. Doch ich will mich iiber
diesen Punkt nicht weiter aussprechen, da ein solcher
Antrag bis jetzt noch gar nicht vorliegt; aber ich
wollte mich doch kurz dariiber &dussern, damit ich
spiter eventuell nicht noch einmal das Wort ergreifen
muss.

Abstimmung:

Eventuell:

Fir den Antrag des Regierungsrates

. (3000) Mehrheit.
Definitiv:

Fiir Annabhme der Verfassungsidnde-

rung 138 Stimmen.
Fir Nlchtemtreten nach Antrag der

Kommissionminderheit . . . . 28 »

Prisident. Die erforderliche 2/;-Mehrheit, deren

es zu einem giiltigen Beschluss iiber eine Vorlage
betreffend Revision der Staatsverfassung bedarf, ist
erreicht und die Revision somit vom Grossen Rat
angenommen. — Das Wort hat noch Herr Rossel
verlangt.

- M. Reossel. Permettez-moi une remarque a pro-
pos du vote qui vient d’avoir lieu, ceci naturelle-
ment sans vouloir rentrer dans le fond de la discussion.
Il est bien entendu que dés linstant que la revision
est acceptée on cherchera, par un décret, 4 organiser
le mode de nomination des députés au Grand Conseil,
de fagon que certaines parties du canton ne soient
pas lésées. Nous aurions pris la parole dans la
discussion si nous avions pensé que cela fit néces-
saire. Les petits districts, entre autres ccux de
Neuveville et de Brienz, ont un intérét tout particulier
4 conserver la représentation par deux députés, vu
leurs populations d’aspirations et de besoins divers. En
tous cas nous avons voté le projet dans l'idée que
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les intéréts généraux du pays n’en souffriront pas et
que chaque cercle électoral sera représenté au mini-
mum par deux députés.

Prisident. Ich habe Herrn Rossel das Wort ge-
stattet, weil ich nicht wusste, wozu e- es verlangte;
aber das, was er jetzt ausgefiihrt hat, hiitte er in
der Diskussion anbringen sollen. Wenn ich den In-
halt seiner Ausfithrungen zum voraus gekannt hitte,
so hitte ich.ihm das Wort nicht mehr erteilt.

Interpellation der Herren Grossrite Gobat und Mit-
unterzeichner betreffend die Verlegung des Sitzes
des Oberingenieurs des Ill. Kreises von Delsherg
nach Biel.

(Siehe Seite 243 hievor).

M. Gobat. Monsieur le Président et Messieurs,
vous me permettrez de développer trés briévement
Vinterpellation que j’ai déposée sur le bureau du
Grand Conseil lundi dernier avec guelques colle-
gues pour obtenir du gouvernement des explications
sur les raisons pour lesquelles le siége de I'ingénieur
en chef du III"™ arrondissement (Jura) a été transféré
de Delémont & Bienne et afin de savoir §'il entend
conserver dans le Jura le sidge de I'adjoint.

Messieurs, en date du 22 avril 1912, le Grand
Conseil bernois adoptait un décret concernant la
réorganisation de la direction des travaux publics et
des chemins de fer. L’article 1* de ce décret indique
quelles sont les affaires qui sont du ressort de la
direction des travaux publics et celles qui sont du
ressort de la direction des chemins de fer.

L’article 2 du méme décret énumere les différents
services de la direction des travaux publics, services
qui sont les suivants: le service central, le service
des batiments, le service des ponts et chaussées et des
constructions hydrauliques, le service des concessions
hydrauliques et finalement le service topographique
et cadastral.

L’article 3 indique les personnes qui sont a la
téte des services prémentionnés. Pour le service des
ponis et chaussées et des constructions hydrauliques,
il est prévu: « l'ingénieur en chef cantonal avec un
ingénieur-adjoint et trois ingénieurs en chef d’arron-
dissement pour ’Oberland, le Mittelland et le Jura.»

L’article 3 ajoute que <«le ressort territorial des
ingénieurs d’arrondissement sera fixé par ordonnance
du Conseil-exécutif. »

L’article 7 dit que le décret du 22 avril 1912
abroge toutes les dispositions antérieures sur la matiére,
notamment Parrété du 25 juin 1847 concernant la
division du canton en arrondissements du génie.

Aux termes du dit arrété, le canton de Berne
était divisé en six arrondissements.

Le cinquieme arrondissement était formé par le
Seeland plus le district de Neuveville et la plus
grande partie du district de Courtelary. Le sixiéme
arrondissement était formé par le Jura, moins le
district de Neuveville et la plus grande partie du
district de Courtelary.
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Messieurs, lorsque le Grand Conseil a discuté ce
décret, le 22 avril 1912, les députés jurassiens l'ont
adopté sans observation. Je n’assistais pas A& cette
séance, des circonstances majeures me retenant &
Delémont, en sorte que je n’ai pas pu prendre la
parole pour questionner & ce moment le gouverne-
ment. J’ai été, je dois le dire, trés surpris de ce que
les députés jurassiens, sans observation aucune, se
soient déclarés d’accord avec la rédaction donnée A
I'article 3. Cependant, comme cet article prévoit
d’'une fagon trés nette qu’il y aura un ingénieur
d’arrondissement pour le Jura dont le ressort territo-
rial sera fixé par une ordonnance du Conseil-exécutif,
et étant donné qu’on parlait d’une fagon catégorique
d’un « arrondissement du Jura », aucune crainte ne
se fit jour au sein de la députation jurassienne au
sujet de [Dinterprétation & donner & larticle 3 du
décret, ceci d’autant moins que l’honorable rappor-
teur du gouvernement, M. le conseiller d’Etat Keenitzer,
avait fait, en séance, la déclaration suivante que
jextrais du Bulletin sténographique du Grand Conseil.

« Der Ingenieur des zweiten Kreises wird in Bern

« stationniert sein und derjenige des Jura in Delsberg,
« sofern die Nidauschleusen wunter eine spezielle
« Kontrolle gestellt werden; andernfalls wird er
<

sich in Biel niederlassen miissen. »

Ainsi donc, le rapporteur du gouvernement décla-
rait au Grand Conseil que le sidége de l'ingénieur en
chef de 'arrondissement du Jura demeurerait, comme
par le passé, & Delémont, sauf I'éventualité excep-
tionnelle ol les écluses de Nidau ne pourraient pas
étre soumises & un controle spécial, auquel cas le
sitge de cet ingénieur serait transféré de Delémont
4 Bienne. Au vu des déclarations du gouvernement
et vu le fait que l'on savait parfaitement & quoi s’en
tenir au sujet des écluses de Nidau qui étaient, &
cette époque, — comme actuellement encore — 'objet
d’une surveillance spéciale, les Jurassiens n’avaient
aucune raison d’appréhender Pinterprétation que donne-
. rait le gouvernement & l'article 3 du décret.

Faisant usage du droit qui lui était conféré, le
Conseil-exécutif adopta, le 25 septembre 1912, une
ordonnance fixant le ressort territorial des ingénieurs
d’arrondissement. Pour l'arrondissement du Jura,
cette ordonnance dit ceci: « 3° arrondissement, Jura,
comprenant les districts de Cerlier, Nidau, Aarberg
« (gauche de I’Aar), Biiren, Bienne, Neuveville, Cour-
« telary, Delémont, Laufon, Franches-Montagnes et
« Porrentruy. Siége du bureau d’arrondissement &
« Bienne. »

Voila, Monsieur le Président et Messieurs, de
quelle fagon le Conseil-exécutif a rendu son ordon-
nance en ce qui concerne la fixation des ressorts
territoriaux des ingénieurs d’arrondissement.

Cette ordonnance a attiré lattention des autorités
publiques et des citoyens, dans le Jura, lors de la
mise au concours de la place devenue vacante par
le déces du regretté M. Gascard, ingénieur en chef
d’arrondissement & Delémont. Une mise au concours
parut dans la Fewuille Officielle du Jura en date du
18 mars 1913, de la teneur suivante:

« MISE AU CONCOURS DE PLACE

« La place d’'ingénieur en chef du 3° arrondisse-
« ment (Jura et Seeland), avec résidence & Bienne,
« est mise au concours. Entrée en fonctions immé-

< diate... »

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Counscil.
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Chose curieuse, on ne parle plus, dans cette mise
au concours, d’un arrondissement du Jura, comme le
veut le décret du 22 avril 1912, mais on parle pour
la premitre fois d’'un arrondissement <« Jura et
Seeland. »

Je dois dire que cette publication causa une
pénible surprise dans le Jura et qu’elle y provoqua
un vif mécontentement, aussi bien chez les particu-
liers que dans les administrations publiques. La
presse se fit 'écho de ces récriminations et exprima
le regret unanime de voir le siége de l'ingénieur en
chef de Tlarrondissement du Jura transféré de
Delémont & Bienne, contrairement & esprit du
décret voté par le Grand Conseil.

Voici ce que publia, entre autres, le Démocrate,
de Delémont:

« L’INGENIEUR EN CHEF DU JURA

« -On nous éerit: Lie Jura a été péniblement
« surpris d’apprendre, par la mise au concours du
poste d’ingénieur en remplacement de M. Gascard,
« qu'il était question de tranférer le sidge & Bienne.
Une pareille décision est contraire aux droits du
Jura et au décret du Grand Conseil. On ne peut
expliquer comment et pourquoi le Conseil-exécutif
a pu, au mépris d'une situation acquise depuis
un temps immémorial, prendre cette détermination
et empécher nos communes de conserver, comme par
le passé, le contact avec I'ingénicur.

« On ne s'imagine pas bien comment il sera possible
de se rendre a Bienne, pour les affaires de nos
« routes, de nos travaux publics, qui sont pourtant
« autrement importants que ceux du Seeland.

« Nous croyons qu’une interpellation au Grand
« Conseil remettra les choses au point et que le Jura
« ne sera pas de nouveau privé d’un droit qui lui
appartient.

« En tous cas, on espére bien aussi que Ia
nomination ne se fera pas avant que cette question
soit mise au clair, surtout que le Conseil-exécutif
doit avoir rendu une ordonnance, quant a ce sidge,
contraire au décret du Grand Conseil et aux
promesses et déclarations qui y ont été faites. »

Je pourrais faire d’autres citations qui me donne-
raient l’occasion de rectifier des faits inexacts qui
ont été avancés. C'est ainsi que lon a prétenduy,
dans certains journaux, que le Grand Conseil avait,
dans le décret du 22 avril 1912, fixé & Delémont le
siige de lingénieur d’arrondissement, mais que le
gouvernement, faisant fi de ce décret, avait rendu
une ordonnance aux termes de laquelle le siege de
Pingénieur en chef éuait fixé & Bienne.

Ceci est inexact. Je suis le premier & regretter
cette exagération, mais je dis que l'ordonnance du
Conseii-exécutif est tout & fait contraire au décret
rendu par le Grand Conseil, ¢’est-a-dire & Pesprit de
ce décret, contraire également aux déclarations faites
au Grand Conseil par le représentant du gouverne-
ment. Pour s’en rendre compte, il suffit de vous
rappeler que le déeret du Grand Conseil prévoit un
arrondissement du Jura, alors que le gouvernement,
dans son ordonnance, ajoute a Parrondissement du
Jura, les différents districts du Seeland et, par
conséquent, étend d’une fagon considérable le ressort
territorial tel qu’il résulte du décret voté par le
Grand Conseil. Car on ne prétendra pas, avec des
chances de victoire, que le Jura comprend, au point
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de vue géographique et historique, tous les districts
du Seeland. Prétendre que le siége de Varrondisse-
ment du Jura est 4 Bienne revient & dire que le
siege de l'arrondissement du Mittelland est aussi &
Bienne ou celui de ’Oberland & Berne. Je me demande
ce qu’'auraient dit les députés de I'Oberland si le
gouvernement, dans son ordonnance, agissant de
cette fagon, avait décidé que le sidge de I’arrondisse-
ment de 1’Oberland serait & Berne. Et qu’auraient
dit les Bernois du Mittelland si le sitge de leur
arrondissement avait été transporté & Bienne? Eh
bien | cette situation que ni les Oberlandais ni les
Mittellandais n’auraient acceptée, nous, Jurassiens,
devons-nous la subir ?

Messieurs, il ne s’agit pas ici de jouer sur les
mots ; jappelle un chat un chat, et lorsqu’on parle
dans le décret d’ « arrondissement du Jura », j’admets
sans hésitation qu’il s’agit du Jura tel qu’il a toujours
été au point de vue géographique et politique. C’est
pourquoi je me suis fait I'interpréte des récriminations
Jurassiennes en développant aujourd’hui mon inter-
pellation et en posant au gouvernement diverses
questions auxquelles je voudrais avoir une réponse
précise qui nous permettra, cas échéant, d’adopter
I'attitude commandée par les circonstances pour
remédier aux inconvénients résultant de I'ordonnance
gouvernementale.

Tout d’abord, je voudrais savoir quelles sont les
raisons d’ordre pratique qui ont motivé le transfert
du domicile de Pingénieur en chef d’arrondissement
de Delémont & Bienne. Le regretté ingénieur Gascard
est resté a4 Delémont jusqu'a son déceés, bien que
Pordonnance du Conseil-exécutif date de novembre
1912. Existe-t-il des raisons d’ordre technique ou y
a-t-il nécessité impérieuse pour I'Etat de ravir au
Jura une place qu’il possédait depuis 1847? N’aurait-
on pu agir autrement?

J’aimerais savoir aussi ce qu'il en est des écluses
de Nidau. M. Kcenitzer, directeur des travaux publics,
a déclaré au Grand Conseil que le sidge de I'ingénieur
d’arrondissement resterait & Delémont pour autant
que les écluses de Nidau feraient I'objet d’un service
de surveillance spécial. Or, & I'heure actuelle encore,
ces écluses ne sont-elles pas précisément surveillées
spécialement sans que Pingénieur du 3° arrondisse-
ment s’en occupe ?

Une autre question que je veus adresser au gou-
vernement est la suivante: Est-ce que peut-étre,
lorsqu’il présenta au Grand Conseil son projet du
décret d’avril 1912, son intention était déja de trans-
férer le domicile de l'ingénieur d’arrondissement de
Delémont & Bienne, et a-t-on laissé au Conseil-
exécutif la compétence d’arréter définitivement le
ressort territorial des ingénieurs d’arrondissement
pour éviter des réclamations de la part de Ia
députation jurassienne lors des débats au parlement ?

Quoi qu’il en soit, il est dangereux de laisser au
gouvernement des compétences qui lui permettent
de modifier, dans une mesure trés importante, les
décisions prises par le Grand Conseil.

La plupart des lois rejetées par le peuple bernois
le sont par le fait que ces lois laissent la faculté au
gouvernement d’édicter des arrétés, des ordonnances,
qui peuvent en dénaturer I'esprit. Dans ces conditions,
je crois que le cas qui nous occupe constitue un
facheux précédent de nature & éveiller une certaine
méfiance dans la députation,
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Je me hate de déclarer, Messieurs, et cela de la
fagon la plus formelle, que le Jura vit en excellents
termes avec la ville de Bienne et que notre inter-
pellation n’est pas dirigée contre cette ville.

Par contre, nous estimons que le Jura, de méme
que Bienne, a le droit d’avoir un ingénieur d’arron-
dissement. Si nous interpellons le gouvernement, c’est
uniquement pour défendre nos droits et non pour
porter atteinte aux prérogatives de la ville de Bienne.

C’est dire, d'une fagon générale, que le décret du
Grand Conseil est un mauvais décret. Le motif qui
Pavait dicté était uniquement d’ordre financier.
D’aprés le décret de 1847, il y avait six ingénieurs
d’arrondissement; d’aprés le nouveau dscret, il y en
a trois, chacun avec un adjoint, ainsi qu’un ingénieur
en chef cantonal avec son adjoint, ce qui fait que
nous en avons maintenant huit au lieu de six. Je
ne crois pas que ces huit ingénieurs soient moins
payés qu'autrefois les six, de sorte qu’on ne peut
pas prétendre qu’au point de vue de la limitation
des dépenses le nouveau décret constitue un progrés
sur P'ancien.

Voila en quelques mots ce que javais & dire. Je
ne conteste pas au gouvernement le droit de rendre
des ordonnances d’exécution, mais je prétends qu’il
ne doit pas le faire de maniére & ne tenir aucunement
compte de Vesprit et des conditions dans lesquelles
le Grand Conseil a adopté un décret. Au cas parti-
culier, les déclarations faites au Grand Conseil par le
rapporteur du gouvernement un'indiquaient pas que
le siege de P'ingénieur d’arrondissement du Jura serait
transféré de Delémont & Bienne. Ce transfert est
malheureux ; il ne sera jamais possible 4 l'ingénieur
en chef du 3° arrondissement, ¢'il -habite Bienne, de
s’occuper activement, comme il le faudrait, de la
partie jurassienne de son ressort, 4 raison de la
grande distance qui sépare Bienne du Jura, princi-
palement du Jura-nord. Je me demande ce qui
arrivera quand l'ingénieur actuel sera okligé & chaque
instant de se rendre dans le district de Delémont ou
dans celui de Porrentruy et de perdre ainsi des
journées entiéres pour aller sur place exercer son
activité. Une ordonnance aboutissant & un tel résultat
ne peut donner satisfaction & la population. Nous
craignons, dans le Jura, d’étre négligés au point de
vue des ponts et chaussées et des constructions
hydrauliques et que les crédits votéds en faveur du
3e arrondissement soient affectés plutét au Seeland
qu’au Jura, & tel point que nous serons réduits a la por-
tion congrue. Il s’agit pour nous de la défense d’intéréts
légitimes, car les Seelandais feront tour leur possible
pour obtcnir la part du lion dans la menne cantonale
et c’est nous qui en souffrirons.

Voild pour la premitre partie de mon interpella-
tion. La seconde partie porte sur le point suivant:
quelles sont les intentions du gouverrement en ce
qui concerne le maintien dans le Jura du sidge de
P'adjoint de I'ingénieur en chef du 3¢ arrondissement ?

A ce sujet, le conseil municipal de Delémont s’est
adressé au Conseil-exéeutif et en a recu la réponse
suivante:

« AU CONSEIL MUNICIPAL DE DELEMONT.
« Siége de Vingénieur en chef du 3¢ arrondissement.

« Messieurs,

« Par lettre du 14 mars dernier vous demandiez
« que le siége de lingénieur en chef du 3e arron-
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« dissement fat conservé & Delémont au lieu d’étre
« fixé & Bienne. ‘

« Nous devons vous dire que des raisons majeures
« de bonne organisation ont obligé le Conseil-exécu-
« tif & décider le transfert dont il s’agit; pareil
« changement a d’ailleurs aussi eu lieu pour I’Oberland

-« et 'Emmenthal. Pour donner cependant satisfaction -

« au Jura-nord, nous conserverons provisoirement 3
« Delémont le siege de ladjoint de lingénieur en
« chef du 3e arrondissement.
« Veuillez agréer, Messieurs, I'assurance de notre
« parfaite considération. »
« Direction des Travaux Publics
« du Canton de Berne.

« Signé: RupoLr voN ErLacH.

Dans cette lettre, on répond au conseil municipal de
Delémont que le siege de I'adjoint sera « provisoire-
ment » conservé dans le Jura, soit & Delémont. Que
signifie ce mot « provisoirement »? Il y a des situations
provisoires qui durent plus longtemps que les situa-
tions définitives. Je ne sais ce qu’il en est au cas
particulier et je wvoudrais é&tre renseigné sur les
intentions de la direction des travaux publics & cet
égard. Ce provisoire durera-t-il jusqu'd l'automne
prochain seulement, comme nous lavons entendu
dire ?

Monsieur le Président et Messieurs, je suis arrivé
au terme de mon exposé. Vous avez entendu pour
quelles raisons jai interpellé le gouvernement. Je
I'ai fait sans arriére-pensées et je serais reconnaissant
au représentant du Conseil-exécutif de me dire
comment il entend sauvegarder les intéréts légitimes
du Jura dans cette question.

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Schon vor Jahren hatte sich auf der

Baudirektion das Bediirfnis geltend gemacht, ihre Or- |

ganisation abzudndern. Fiir den Tiefbau hatten wir
[rither einen Kantonsingenieur und sechs Bezirks-
ingenieure. Letztere waren nicht etwa dem Kantons-
ingenieur, sondern direkt der Baudirektion unterstellt.
Der Kantonsingenieur war so mehr oder weniger das
fiinfte Rad am Wagen. Ein Teil der Vorlagen der
Bezirksingenieure wurde ihm iiberwiesen, andere da-
gegen, von denen die Baudirektion fand, sie seien
weniger wichtig, bekam er nicht zu Gesicht. Das war
kein Ideal einer Organisation. Daher hatte schon
Herr Baudirektor Morgenthaler die Frage einer Re-
organisation studiert und er beabsichtigte bereits, nur
drei Kreisoberingenieure zu schaffen, die dem Kan-
tonsoberingenieur unterstellt worden wiiren. Daneben
hielt " er es fiir vorteilhaft, den drei Kreisober-
ingenieuren ihren Sitz ebenfalls in Bern anzuweisen,
von wo aus sie ihre Bezirke bedient hitten, dhnlich
wie es mit sehr gutem Erfolg auf der Forstdirektion
praktiziert wird. Die Forstdirektion hat drei Forst-
meister, je einen fiir das Oberland, das Mittellxnd:
und den Jura, alle mit Sitz in Bern. Im Land herum
verteilt sind die 19 Kreisoberforster, die dem betref-
fenden Forstmeister des Bezirks unterstellt sind.
Die nidmliche Organisation schwebte auch der kan-
tonalen Baudirektion als Ideal vor. Aber es zeigte
sich, dass doch zwischen der Verwaltung des Tief-
baues und derjenigen der Staatsforsten gewisse Unter-
schiede bestehen, die es als wiinschenswert erscheinen
liessen, von dem Gedanken, simtliche Oberingenieure
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in Bern zu haben, abzukommen. Die Zahl der Be-
zirksingenieure konnte hauptsichlich aus dem Grunde
vermindert werden, weil ihnen der Unterhalt der
Staatsgebiude abgenommen und ausschliesslich dem
Kantonsbauamt iibertragen wurde, so dass ithnen heute
nur noch, wie anderwirts, der Tiefbau obliegt.

Nun sind in den letzten Jahren die Verkehrsver-
hiltnisse im Kanton gegeniiber frither so verbessert
worden, dass ein Ingenieur mit geringerer Miihe heute
einen grossern Kreis bedienen kann. Wir haben ein
viel dichteres Eisenbahnnetz, das die Kreisober-
ingenieure beniitzen konnen, um an den Ort ihres
Augenscheins zu gelangen. Im weitern haben wir
ihnen Automobile zur Verfiigung gestellt, so dass sie
von ihrem Amtssitz aus alle Strassen ihres Bezirks
per Automobil inspizieren konnen. Das hat auch
noch den Vorteil, dass sie beim Fahren mit dem
Automobil sich viel besser Rechenschaft geben kon-
nen vom Zustand der Strassen, als wenn sie auf
einem gewohnlichen Fuhrwerk oder zu Pferd die
Strasse beniitzten.

Um den Kreisoberingenieuren den Strassenunter-
halt zu erleichtern, wurde jedem ein Hiilfstechniker
zur Verfiigung gestellt, der seine Ausbildung auf einem
Technikum erhalten hat. Einzig der Kreis Jura hat
einen Ingenieur als Hiilfstechniker. Diese Anstellung
eines Ingenieurs erfolgte, um Herrn Gascard seine
Arbeil noch etwas mehr zu erleichtern. Die Herren
Jurassier wissen ja genau, dass Herr Gascard schon
lange leidend war, aber mit der grossten Gewissen-

_haftigkeit seine Arbeit fast bis zum letzten Atemzug

durchfiithrte. Sein Leiden brachte es mit sich, dass
er sich moglichst von Bureauarbeiten, die seinen Zu-
stand verschlimmerten, fern halten musste; deshalb
wurde thm zur Besorgung dieser Bureauarbeiten ein
Ingenieur beigeben, damit er selbst mehr dem dussern
Dienst obliegen konnte.

Was die Sitzfrage, das Wesentliche der Interpel-
lation anbelangt, so konnte selbstverstindlich nach der
Reduktion der Zahl der Ingenieure von sechs auf drei
nicht jeder Ort, der bisher einen Ingenieur hatte, Sitz
eines solchen bleiben. Die Einteilung des Kantons
in drei Kreise erfolgte in der Weise, dass von den
bisherigen sechs Kreisen je zwei in einen vereinigt
wurden. Der bisherige 1. Ingenieurbezirk (engeres
Oberland und Amtsbezirk Frutigen) mit Amtssitz in
Interlaken und der 2. (iibrige Amtsbezirke des Ober-
landes und Amtsbezirk Konolfingen) mit Sitz in Thun
wurden verschmolzen, und es fragte sich nun, wohin
der Amtssitz kommen sollte. Die Regierung stellte
sich auf den Boden, der Ingenieur gehére an den
Ort mit dem gréssten und wichtigsten Wirkungskreis.
Infolgedessen wurde nicht Interlaken, sondern Thun
als Amtssitz bestimmt, weil hier die Aareschleusen
zu bedienen sind. Von hier aus besorgt der Ober-
ingenieur auch die tbrigen Aemter, und Interlaken,
Oberhasle und Frutigen werden von ihm mit der
gleichen Gewissenhaftigkeit und Unparteilichkeit be-
dient, wie wenn er seinen Sitz in Interlaken hitte. Der
neue Kreis Mittelland besteht aus den beiden frithern
Bezirken Bern und Burgdorf, und das Bureau des Ober-
ingenieurs befindet sich begreiflicherweise in Bern.
Burgdorf hat ohne weiteres eingesehen, dass es zuriick-
treten musste; aber ich kann Thnen mitteilen, dass der
Oberaargau und speziell das Amt Burgdorf jetzt viel
besser besorgt wird als vorher, wo noch ein Kreis-
ingenieur in Burgdorf selbst wohnte.
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Nun komme ich zum Jura. Dort gab es vor der
Reorganisation ebenfalls zwei Bezirksingenieure, von
denen der eine seinen Sitz in Biel, der andere in
Delsberg, frither in Pruntrut, hatte. Zum Ober-
ingenieur des neuen vereinigten Kreises wurde der
Ingenieur des bisherigen 6. Bezirks, Herr Gascard,
in Delsberg, gewihlt. Als Sitz des neuen Kreises
wurde vom Regierungsrat Biel bestimmt, weil dieser
Ort das Zentrum der wichtigsten Arbeiten des IIL
Kreises ist. Herr Gobat hat die Nidauschleusen er-
withnt. Es ist richtig, dass diese Schleusen bisher
von einer dritten Person besorgt worden sind, aber
nur «provisoirement». Denn selbstverstindlich wird
dieser Dienst, sobald wir einen Oberingenieur in Biel
haben, von diesem besorgt werden, um so mehr als
die Nidauschleusen bis Ende des Jahres vollstindig
umgebaut sein werden und der Wasserstand in Zu-
kunft mit wesentlich geringern Schwierigkeiten als
bis dahin wird reguliert werden konnen. Aber auch
sonst werden die Herren von Delsberg zugeben miis-
sen, dass Biel doch der wichtigere Ort ist als Dels-
berg. An den Ufern des Sees sind jeweilen bedeu-
tende Arbeiten auszufiihren, und namentlich ist der
Strassenunterhalt dem See entlang ein ziemlich kom-
plizierter. Uebrigens ist schon bis dahin ein Teil
,des Jura, die Aemter Neuenstadt und Courtelary mit
Ausnahme der jenseits des Mont Soleil gelegenen Ge-
meinden, von Biel aus bedient worden. Fir diesen
ist es keine Aenderung, wenn der Sitz des Ober-
ingenieurs definitiv nach Biel kommt.

Anders verhilt es sich fiir den Nordjura und ich
begreife einigermassen, wenn von dort aus geltend ge-
mach! wird, dass der Verkehr mit dem Kreisingenieur
fiir sie nicht mehr so leicht und rasch sein werde,
wenn derselbe in Biel und nicht mehr in Delsberg
wohne. Aber im Grund genommen kommt diesem
Einwand keine grosse Bedeutung zu, da ja zwischen
dem Nordjura und Biel ausgezeichnete Verbindungen
bestehen, die sich nach Erstellung des Miinster-
Lengnau-Tunnels noch giinstiger gestalten werden. Der
Strassenunterhalt und der ganze Tiefbaudienst im
Nordjura kann also ohne Schwierigkeiten von Biel
aus besorgt werden.

Die Aufhebung des Bezirksingenieurbureaus in
Delsberg bringt dieser Gemeinde keine nennenswerte
Einbusse. Auf dem Bureau waren im ganzen zwei
Mann titig, der Ingenieur und sein Sekretir. Unsere
Staatsheamten sind bekanntlich nicht so hoch be-
soldef, dass es einen grossen Steuerbetrag ausmacht,
wenn zwei Staatsbeamte mehr oder weniger in einer
Ortschaft wohnen, und die Gemeinde Delsherg wird
die Verlegung des Ingenieursitzes nach Biel von die-
sem Gesichtspunkt aus leicht verschmerzen konnen.

Der Herr Interpellant ist der Ansicht, weil der Sitz
des Oberingenieurs des III. Kreises nun definitiv nach
Biel verlegt wird, sei das betreffende Dekret ein un-
glicklicher Erlass. Ich glaube, man darf nicht so
urteilen, weil vielleicht eine einzelne Ortschaft durch
das Dekret etwas benachteiligt wird. Lassen Sie uns
zuniéichst unter der Herrschaft des Dekretes einige
Jahre dic Tiefbauarbeiten im Kanton besorgen, und
wenn sich dann herausstellt, dass es kein gliickliches
sein sollte, dann kann man es immer revidieren.

Herr Gobat befiirchtet, wenn der Oberingenieur
in Biel und nicht mehr in Delsberg wohne, so werde
er die ihm zur Verfiigung stehenden Kredite mehr
zugunsten des Seelandes als des Jura verwenden.
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Das ist nicht zutreffend. Ich bin fest {iiberzeugt,
dass der gegenwirtige Inhaber der Stelle, Herr Zolli-
kofer, den Kreis unparteiisch verwalten und die Kre-
dite dort verwenden wird, wo es nétig ist. Man weiss,
dass der Strassenunterhalt im Jura mehr kostet als
im Seeland, wenigstens in den Gegenden, wo man
den Kies aus der Aare in unmittelbarer Nihe hat. Wir
haben dieses Jahr unsern Kredit nach der Lénge der
zu unterhaltenden Strassenstrecken unter die drei
Kreise verteilt. Ich wollte eigentlich auch noch die
Dichtigkeit der Bevolkerung mit in Betracht ziehen,
da bekanntlich die Strassen z. B. in der Umgebung
von Bern ganz anders in Anspruch genommen werden
als in einem abgelegenen Ort. Aber ich habe ge-
sehen, dass das Verschiebungen zur Folge hiitte und
den Ingenieuren Schwierigkeiten erwachsen koénnten,
und ich habe deshalb von einer Beriicksichtigung
dieses Koeffizienten abgesehen. Die Verteilung des
Kredites fiir den lII. Kreis wurde noch von Herrn
Gascard vorgenommen und erfolgte in durchaus ge-
rechter Weise. Das wird auch in Zukunft der Fall
sein. Es wird uns freuen, wenn wir nach Annahme
des Automobilsteuergesetzes noch etwas mehr Mittel
zur Verfiigung haben, und wir werden sie den ein-
zelnen Kreisen gerne zuwenden, damit die Strassen
noch intensiver als bis dahin unterhalten werden
kénnen.

Der Regierungsrat hat Herrn Gascard gestattet,
vorldufig in Delsberg zu bleiben, weil er dort nieder-
gelassen war und ein Haus besass. Wir haben ihm
deshalb absichtlich die Juragewdisserkorrektion nicht
iibertragen und sie durch Herrn Anderfuhren von
Bern aus besorgen lassen. Aber selbstverstindlich
kommt sie nun ohne weiteres zum Oberingenieur von
Biel. Es ist bis heute noch nicht geschehen, weil
Herr Zollikofer erst vor einem Monat sein Amt an-
getreten hat und er Zeit haben muss, sich in seinen
Dienst einzuleben.

Das sind die Griinde, warum der Sitz des Ober-
ingenieurs von Delsberg nach Biel verlegt wurde.

Die zweite Frage geht dahin, wie lange das Pro-
visorium dauern werde, wonach der Adjunkt des
Oberingenieurs III in Delsberg bleiben kénne. Nach
dieser Richtung kann ich nichts versprechen und
keine bestimmte Verpflichtung eingehen. Wir wollen
aus Riicksicht auf die Herren vom Nordjura probie-
ren, wie die Sache geht. Es ist bekannt, dass das
jungste Kind einer Familie in der Regel das ver-
wohnteste und anspruchvollste ist und dass die El-
tern ihm gegeniiber am nachgiebigsten sind. Der
Jura ist nun unser jiingstes Kind im Kanton Bern und
wir sind eben auch ihm gegeniiber am nachgiebigsten.
Wir haben von vornherein angenommen, dass die
andern Bezirke sich ohne weiteres mit den neuen
Verhiltnissen abfinden werden, die dltern Kinder sind
ja ans Gehorchen gewohnt und sagen nichts. Beim
jingsten Kind dagegen haben wir nachgegeben und
wir werden Herrn Orlandi in Delsberg lassen, solange
es moglich ist, solange der Dienst des Kreises TII
nicht darunter leidet. Aber eine Verpflichtung, ihn
immer dort zu lassen, kann ich nicht tibernehmen,
sondern muss mir vorbehalten, ihn von einem Tag
auf den andern nach Biel zu delegieren, wenn die
Dienstverhiltnisse es verlangen. Die Herren vom Jura
werden ohne weiteres einverstanden sein, dass in
erster Linie der Dienst richtig besorgt werden muss,
moge nun der Adjunkt in Biel oder in Delsberg wohnen.
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Président. Ich frage den Herrn Interpellanten
an, ob er die ihm nach dem Reglement zustehende
Erkldrung abgeben will.

M. Gobat. Je ne me déclare pas satisfait des
explications du gouvernement.

Interpellation des Herrn Grossrat Brand (Bern) be-
treffend die direlte Anstellung der Angestellten der
Bezirksverwaltung,

(Siehe Seite 235 hievor.)

Brand (Bern). Die Interpellation, die ich mir
zu stellen erlaubte, geht dahin, es mochte der Re-
gierungsrat dartiber Aufschluss geben, ob und even-
tuell wann dem Grossen Rat ein Dekret betreffend die
direkte Anstellung der Angestellten der Bezirksver-
waltung unterbreitet werden soll.

Die Frage der direkten Anstellung der Angestellten
der Bezirksverwaltung ist in diesem Rate schon zu
wiederholten Malen besprochen worden; einldsslich
erortert und grundsétzlich entschieden ist sie aber
noch nicht. Ich will die Geschichte dieses Postulates
jetzt nicht in allen Details vorfithren, dagegen michte
ich zur Orientierung der Herren, die mit den Verhlt-
nissen etwas weniger vertraut sind, doch einige we-
nige Etappen namhaft machen.

Frither wurden die Angestellten der Bezirksver-
waltung, d. h. die Angestellten der Richterdmter, der
Gerichtsschreibereien, der Regierungsstatthalterimter,
der Amtsschreibereien und seit deren Bestehen auch
der Betreibungsimter, von ihren Vorgesetzten, ihren
Chefs, also meistenteils von den Amtisschreibern und
Grerichtsschreibern, sowie eine Zeitlang von den Be-
treibungsbeamten, angestellt und gewahlt. Ein Kurio-
sum, das immer bestanden hat, war z. B., lass
die Amtsschreiber die Angestellten der Regierungs-
statthalterimter und die Gerichtsschreiber diejenigen
der Richterdmter ernannten, auch da, wo diese An-
gestellten vom Gerichtsschreiber, bezw. Amtsschreiber
ziemlich unabhingig waren und ihre scharf um-
grenzten Obliegenheiten hatten.

Dieser Zustand der Ernennung und Besoldung
durch ihre Vorgesetzten erkldrte sich aus der frither
bestehenden Ordnung der Dinge, wo man im Kanton
Bern noch das Sportelnsystem hatte und den hier
in Frage stehenden Beamten ihre Besoldung in Form
von Sporteln ausgerichtet wurde, und auch noch aus
der spitern Einrichtung, wonach diesen Beamten eine
bestimmte Summe zur Verfiigung gestellt wurde, mit
der sie auskommen mussten. Mit der Summe, die
ihnen in Bausch und Bogen vom Staat ausbezahlt
wurde, mussten sie die erforderlichen Angestellten
besolden.

In dieses System wurde im Jahre 1894 eine Bresche
geschossen, indem man die direkte Besoldung der
Angestellten der Bezirksverwaltung einfithrte. Die An-
gestellten wurden von diesem Zeitpunkt an nicht mehr
von ihren Vorgesetzten, sondern direkt vom Staat
besoldet. Dagegen blieb noch ihre Ernennung durch
die Vorgesetzten. Nun haben die Angestellten in der
Bezirksverwaltung wiederholt an die Behérden das
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Begehren gestellt, man mochte sie doch auch noch direk!
vom Staat ernennen lassen, damit sie nicht in der
Weise von ihren Vorgesetzten abhingig seien, dass
sie gewissermassen von einem Tag auf den andern,
bezw. lediglich unter Einhaltung der gesetzlichen Kiin-
digungsfristen, entlassen werden koénnen. Bei ver-
schiedenen Gesetzeserlassen glaubte man, es sei jetzt
Zeit, diese Frage zu losen, und sie wurde nament-
lich bei der Beratung des Einfiihrungsgesetzes zum
Zivilgesetzbuch in der Kommission einlisslich behan-
delt. Schliesslich einigte man sich dahin, mit Riick-
sicht auf die umfassende Materie, die sowieso im
Einfithrungsgesetz zu ordnen sei, wolle man nur den
Grundsatz in dieses Gesetz aufnehmen, bezw. die
Moglichkeit schaffen, die direkte Anstellung der An-

‘gestellter der Bezirksverwaltung dann auf dem De-

kretswege vornehmen zu konnen. Zu diesem Zwecke
wurden die Art. 123 und 176 in das Einfiihrungs-
gesetz aufgenommen, durch welche die gesetzliche
Grundlage geschaffen wurde, um diese Angelegenheit
durch Dekret regeln zu kénnen.

Nachdem das Einfithrungsgesetz unter Dach war,
wurde die Frage mit bezug auf eine Kategorie der
Bezirksangestellten, n#dmlich die Angestellten der
Grundbuchimter der Amtsschreibereien, am 18. De-
zember 1911 anlédsslich der Behandlung des Amts-
schreibereidekretes neuerdings zur Sprache gebracht.
§ 6 dieses Dekretes enthdlt die Bestimmung: «Bis
zum Erlass gegenteiliger Vorschriften ernennt der
Amtsschreiber die Angestellten». Man hat also bei der
Beratung des Dekretes einen provisorischen Zustand
in Aussicht genommen. Es wurde damals der Wunsch
gedussert, das Dekret méchte bereits die direkte An-
stellung der Angestellten der Grundbuchidmter vor-
sehen, und der Vertreter der Regierung, Herr Justiz-
direktor Scheurer, dusserte sich dazu wie folgt: «Es
war bis jetzt der Justizdirektion und dem Regierungs-
rat nicht moglich, die gar nicht so einfache Frage
zu priifen; wir hatten so viel mit den Einfiihrungs-
bestimmungen und Dekreten zu tun, dass wir alles,
was nicht auf den 1. Januar 1912 unbedingt fertig
sein muss, auf die Seite gelegt haben. Wir werden
nach Neujahr, sobald diese Arbeit etwas abgenom-
men hat, an die Behandlung der vorliegenden Frage
gehen und bestimmte Vorschlige machen.» Diese Er-
kldrung der Regierung, in Verbindung mit der Tat-
sache, dass seither bereits 11/, Jahre verflossen sind,
ohne dass uns eine Vorlage unterbreitet wurde, hat
mich bestimmt, die Interpellation hier zu stellen. Das
mit bezug auf die Veranlassung der Interpellation.

Was die grundsitzliche Begriindetheit des Postu-
lates anbetrifft, so glaube ich, kann dagegen nichts
eingewendet werden. Die Angestellten in den Be-
zirksverwaltungen sind der Natur ihrer Obliegenheiten
nach Staatsangestellte und es ist nur logisch, dass sie
auch der &dussern Form nach nicht mehr Privatan-
gestellte seien, die von einem Gerichtsschreiber oder
Amtsschreiber ernannt werden, welche dariiber befin-
den kénnen, ob sie in ihrer Stellung beibehalten oder
aus derselben entlassen werden sollen. Diese Ord-
nung dringt sich aus der Natur der Sache auf und
sie ist iibrigens fiir die Angestellten der Zentralver-
waltung bereits getroffen. S&mtliche Angestellten der
letztern werden nunmehr vom Staat, von der Regie-
rung, gewidhlt. Bis vor wenigen Jahren bestand noch
eine Ausnahme fiir die Angestellten der Obergerichts-
kanzlei, die nicht vom Regierungsrat, sondern vom
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Obergerichtsschreiber ernannt wurden. Allein das hat
nun auch geédndert, und diese Ordnung sollte meines
Erachtens auch fiir die Angestellten in den Bezirken
getroffen werden.

Die Zustdndigkeit des Grossen Rates, die Ange-
legenheit auf dem Dekretswege zu ordnen, ist, wie
gesagt, durch die Art. 123 und 176 des Einfiihrungs-
gesetzes zum Zivilgesetzbuch gegeben. Es wurde frei-
lich im Rat auch schon darauf aufmerksam gemacht,
dass man dann beide Seiten horen miisse, und im
Dezember 1911, als die Frage anldsslich der Be-
handlung des Amtsschreibereidekretes beriihrt wurde,
hat insbesondere Herr Boinay eingewendet, er sei
kein Freund dieser Ordnung der Dinge. Allein worin
bestehen diese Einwendungen? _

Einmal wurde gesagt, es entstehe eine Mehrarbeit
fur die Regierung, indem sie eine Reihe von Ange-
stellten ernennen miisse, die sie bis dahin nicht zu
wihlen brauchte. Die Regierung konnte von Be-
werbern iiberlaufen werden und sie miisse Leute wiih-
len, die sie personlich eigentlich nicht kenne. —
So gefdhrlich wird die Sache kaum sein. Denn ein-
mal ist die Zahl dieser Angestellten in den Bezirksver-
waltungen keine so grosse. Wenn ich recht berichtet
bin, handelt es sich um ca. 200 Angestellte. Beim
Freiwerden einer Stelle wird es mdglich sein, sich per-
sonliche Vorstellungen zu verbeten und zu erkliren,
dass personliche Vorstellung der betreffenden Bewer-
ber nur auf Aufforderung hin stattfinden diirfe. Das
wird in andern Verhiltnissen heute schon vielfach
praktiziert. Ich weise speziell auf die Lehrerwahlen
hin, wo schon vielfach .so vorgegangen wurde, dass
nur diejenigen Bewerber sich bei den Mitgliedern der
Schulkommission prisentieren durften, die besonders
dazu eingeladen wurden. Und der Wahlakt als sol-
cher wird kaum eine so grosse Arbeit verursachen,
namentlich dann nicht, wenn die Sache einmal grund-
sitzlich geordnet ist. Dann wird es mehr oder weniger
automatisch gehen, wie es jetzt im ganzen Gebiet
der Eidgenossenschaft mit unendlich viel grissern
Verhiltnissen der Fall ist.

Im weitern wurde darauf hingewiesen — das war
namentlich der Einwand des Herrn Boinay im De-
zember 1911 — die Disziplin wiirde darunter leiden,
wenn die Angestellten in den Bezirksverwaltungen
draussen direkt von der Regierung angestellt wiirden.
Allein dieser Einwand wurde schon im Dezember 1911
mit der durchaus zutreffenden Begriindung zuriick-
gewiesen, dass die Frage der Disziplin und der ge-
wissenhaften Besorgung der Obliegenheiten mit der
Wahlart gar nicht zusammenhingt. Ein Vorgesetzter,
ein. Chefbeamter wird mit seinen Untergebenen gut
auskommen, wenn er selbst die erforderlichen Eigen-
schaften besitzt, ganz unabhiingig davon, ob die Unter-
gebenen zufiillig von der gleichen Behorde gewihlt
werden wie er selber. Es kann hier nur auf die
stddtischen Verhiltnisse hingewiesen werden, wo man
die Sache in einer ganzen Arzahl von Fillen praktisch
erprobt hat.

Weiter wurde gelegentlich geltend gemacht, es
kénnten Schwierigkeiten entstehen bei der Beiziehung
von Aushiilfsarbeitern, namentlich wegen der Bestim-
mungen des Lehrlingsdekrets. Es konnten da nicht
alle Arbeiter, welche der Staat als Angestellte bei-
ziehen wolle, die erforderlichen Requisite aufwei-
sen und daraus konnten dem Staat Schwierigkei-
ten erwachsen. Allein ich glaube, dieser Einwand
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wurde hauptsdchlich mit Riicksicht auf die ausser-
ordentlichen Arbeiten der Grundbuchbereinigung
erhoben, wc¢ man in der Tat Angestellte bei-
ziehen musste, welche die Vorschriften nicht alle er-
fullten. Aber diese Vorarbeiten sind nun beendigt und
dieses Bedenken kann nicht mehr ernsthaft aufrecht
erhalten werden. Zudem wire zu sagen, dass, wenn
sich wirklich Schwierigkeiten ergeben sollten, es dann
offenbar an der Zeit wire, die Dekretsvorschriften in
dem Sinne zu revidieren, dass nicht nur der Staat,
sondern auch die Beamten, die jetzt die Angestellten
ernennen, sich an diese Vorschriften halten miissten.
Wenn dem Staat aus der Beibehaltung dieser Be-
stimmungen ernsthafte Schwierigkeiten erwachsen soll-
ten, so miissten sie den Bezirksbeamten jetzt auch
schon erwachsen, und es wire zu priifen, ob nicht
eventuell ein Sicherheitsventil zu schaffen sei. Das
nur fiir den Fall, dass dieser Einwand noch grundsitz-
lich geltend gemacht werden sollte, um die direkte An-
stellung zu bekidmpfen.

Ferner beruft man sich darauf, die Bezirksbeamten
selbst seien nicht einverstanden und man miisse ihren
Widerstand respektieren. Demgegeniiber kann ich mit-
teilen, dass mir von Vertretern des Bezirksbeamten-
verbandes offiziell erklirt wurde, sie seien mit der
direkten Anstellung einverstanden, sie sehen ein, dass
das auch fiir sie Vorteile biete und sie wollen daraus
keine grosse Sache mehr machen. In der Tat ist.
zu sagen, dass auch die Bezirksheamten daraus nur
Vorteil ziehen konnen, indem selbstverstindlich die
Angestellten in den Bezirksverwaltungen, wenn sie
direkt vom Staat ernannt werden, dann auch eine
direkte Verantwortung fiir ihre Verrichtungen zu
tragen haben, wihrend jetzt die Bezirksheamten fiir
sie verantwortlich sind. Die Angestellten in den Be-
zirksverwaltungen sind denn auch bereit, die direkte
Verantwortung zu {iibernehmen. Sie haben das in
wiederholten Eingaben an die Behorden erklirt, und
ich glaube, man darf ihnen das Zutrauen entgegen-
bringen, dass sie die Verantwortung tragen und ihre
Obliegenheiten gewissenhaft und getreu erfiillen wer-
den. ’

So halte ich dafiir, dass sémtliche Einwendungen
nicht ernsthafter Natur sind, namentlich nicht der-
art, dass sie nicht iiberwunden werden kénnten, und
dass auch die Zeit gekommen wire, um dem alten
und wohlbegriindeten Postulat zum Durchbruch zu
verhelfen. i

Zum Schluss will ich noch auf ein Moment zu
sprechen kommen, das, soviel mir bekannt, gelegent-
lich auch gegen die |direkte Anstellung der Bezirks-
angestellten ins Feld gefiihrt worden ist. Man hat
geltend gemacht, es sei dann unerlisslich, dass die

Angestellten auf einen gewissen Zeitraum — seien
es 3, seien es 4 Jahre; das ist eine Detailfrage, iiber
die ich mich nicht ndher aussprecher will — fest

angestellt werden. Ich halte das in der Tat fiir selbst-
verstindlich, aber es will mir nicht einleuchlen, dass
daraus ein Nachteil entstehen sollte. Denn der Staat
wird anhand der langjdhrigen Erfahrung ganz genau
orientiert sein, wieviele dieser Angestel ten notwendig
sind, und er wird auch die Moglichkeit haben, durch
eine Ordnung der Dienstverrichtungen dafiir zu sorgen,
dass die Angestellten vollauf beschiftigt sind. Es ist
ja ganz gelegentlich vorgekommen — es ist mir das
in meiner Eigenschaft als praktizierender Anwalt be-
kannt — dass Angestellte, die einem Dienstzweig zu-
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gewiesen waren, sich darauf beriefen, sie hitten nur
gerade in dieser Abteilung zu arbeiten und sie seien
nicht verpflichtet, in einer andern Abteilung des glei-
chen Richteramtes auszuhelfen. Ich glaube, in jedem
Privatbetrieb ist man der Meinung, dass die Ange-
stellten eben da zu verwenden sind, wo die Arbeit
sie erfordert, und so wird es auch in den Staats-
betrieben Mittel und Wege geben, um den Angestellten
begreiflich zu machen, dass einer sich nicht darauf
versteifen kann, er sei auf dem Richteramt !l in
Bern angestellt und er habe nur fiir dieses zu arbei-
ten und nicht etwa gelegentlich auch auf dem Richter-
amt IIl oder auf der Gerichtsschreiberei. Das ist
ein Punkt, den die Angestellten sehr gut begreifen und
der zu ernster Beanstandung nicht Anlass geben kann.
Und wenn sich Verhédltnisse ergeben, dass ein Ange-
stellter in zwei verschiedenen Verwaltungen verwen-
det werden muss, z. B. auf dem Regierungsstatthalter-
amt und der Amtsschreiberei, bezw. dem Grundbuch-
amt, so wird auch da ohne weiteres eine zweckmissige
Arbeitsteilung vorgenommen werden kénnen, und zwar
gerade so leicht, ob die betreffenden Angestellten vom
Staat oder ob sie von ihrem Chefbeamten ernannt
werden.

Alle diese Bedenken vermogen das Postulat in
seiner grundséitzlichen Berechtigung nicht zu entkrii-
ten, und nachdem die Regierung im Dezember 1911
erkliren liess, dass sie dem Rat bestimmte Vorschlige
unterbreiten werde, ist es an der Zeit, dariber Auf-
klirung zu bekommen, ob diese Vorschlige auf die
direkte Anstellung der Angestellten der Bezirksver-
waltungen abzielen und wenn ja, bis wann ungefihr
wir auf eine bezligliche Vorlage rechnen diirfen.
Selbstverstindlich beabsichtige ich durch meine Inter-
pellation nicht, die Regierung auf einen bestimmten
Tag zu verpflichten, aber ungefihr wird sie uns doch
sagen konnen, ob die Vorarbeiten an die Hand ge-
nommen sind oder ob sie an die Hand genommen
werden, so dass das Dekret vielleicht im Laufe dieses
Jahres dem Rat vorgelegt werden kdnnte.

Scheurer, Justizdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Der Regierungsrat hat mich beauf-
tragt, die Interpellation folgendermassen zu beant-
worten

Die Regierung hat bereits in frithern Sitzungen des
Grossen Rates erklirt, dass sie dem Gedanken der
direkten Anstellung nicht unsympathisch gegeniiber-
stehe, dass sie aber auf der andern Seite die Schwie-
r1gkelten der praktischen Durchfithrung nicht unter-
schitzen konne. Auf diesem Standpunkt steht sie
noch heute. Sie hat sich, veranlasst durch die In-
terpellation, neuerdings mit der Frage befasst und
mich beauftragt, was den Grundsatz anbelangt, wieder
die gleiche Erklirung abzugeben. Ein bestimmter
Beschluss der Regierung oder gar des Grossen Rates
selbst liegt in der Sache nicht vor. Im Grossen Rat
haben sich, sowohl in den Kommissionen als hier
im Plenum, die beiden Stromungen geltend gemacht.

Bevor ich auf die Frage selbst eintrete, schicke
ich voraus, dass das Bedenken des Regierungsrates
weniger auf der Seite liegt, dass ihm iiberhaupt eine
gewisse Mehrarbeit zufallen wiirde, als vielmehr auf
der Seite, dass er eine Arbeit bekommt, die in vielen
Richtungen nur eine formale sein und ihn verpflichten
wird, sich mit Wahlgeschéften abzugeben, liber die er
eine eigene Meinung nicht hat oder sich nur sehr
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schwer bilden kann. Allein man wird auch iiber diese
Schwierigkeit hinwegkommen.

Die Justizdirektion hat dem gegebenen Versprechen
getreu die Frage sofort gepriift, nachdem die Hoch-
flut der mit dem neuen Recht zusammenhingenden
Erlasse etwas verlaufen war, aber sie musste auch
sofort sehen, dass es sich nicht nur darum handeln
kann, ein Dekret zu erlassen, das sich mit der direkten
Anstellung befasst, sondern dass das Dekret sich nach
verschiedenen Richtungen iiber die Verhilinisse der
Angestellten in den Bezirksbureaux aussprechen muss.

Mit dem Grundsatz der direkten Anstellung ist
ohne weiteres auch die Frage einer bestimmten Amts-
dauer verbunden, und wenn wir eine bestimmte Amts-
dauer fiir die Angestellten in den Bezirksbureaux ein-
fithren, so miissen wir es auch tun fiir die Ange-
stellten der Zentralverwaltung. Das Dekret kann sich
also nicht allein auf die Angestellten in den Bezirks-
bureaux beschrinken, sondern muss auch auf die
Angestellten in der Zentralverwaltung iibergreifen.
Wir haben also hier schon ein grdsseres Arbeitsfeld
vor uns, als man auf den ersten Blick glauben wiirde.

Ferner wird man sich mit der Frage befassen
miissen, wie es mit der Anstellungsmoglichkeit iiber-
haupt steht. In dieser Beziehung wird es der Regie-
rungsrat — ich kann diese Erklirung mit aller Be-
stimmtheit abgeben — gestiitzt auf die jetzigen Be-
denken ablehnen, die Wahl der Angestellten vorzu-
nehmen. Denn so, wie die Anstellungsmoglichkeit
gegenwiirtig geordnet ist, ist es uns unmdoglich, fir
eine richfige Wahl die Verantwortung zu tibernehmen.
Das Lehrlingsdekret enthélt die Vorschrift: «Der Aus-
weis tiber die gehorig bestandene Lehrzeit und Prii-
fung im Sinne der §§ 17—22 ist fiir jede Anstellung
auf einem staatlichen Bureau erforderlich». Der Re-
gierungsrat war der Meinung, dass diese Vorschrift
nur auf die definitive Anstellung Bezug habe und dass
man sich nicht auf das Dekret berufen und den Besitz
eines Ausweises iiber die bestandene Lehrlingsprii-
fung, eines «Patentes», wie man es nennt, verlangen
konne, wenn auf einem Bureau eine Aushiilfe oder
Hilfskrafl angestellt werden muss. Aber das Ge-
richt hal sich auf einen andern Boden gestellt. Ein
Amtsschreiber hatte aushiilfsweise einen nicht paten-
tierten Angestellten beschéftigt. Der Angestelltenver-
band des Jura erhob dagegen Strafanzeige und der
Mann wurde durch die erste Strafkammer gestraft.
Auf diese Art wire es uns iiberhaupt unmoglich, eine
Wahl zu treffen. Wir haben bis jetzt im ganzen
120—140 Lehrlinge mit einem derartigen Patent, von
denen nur ein kleiner Teil uns zur provisorischen An-
stellung zur Verfiigung steht; jemand anders sollen
wir aber nicht anstellen dirfen oder wir riskieren, mit
einer Anzeige begliickt zu werden. Der Reglerungs-
rat ist der Memung, wenn man die Sache ordnen will,
muss die Ordnung auch in einer Weise erfolgen, dass
den Verhiltnissen Rechnung getragen wird. Das ist
heute ausgeschlossen. Die Unterrichtsdirektion z.B.
hat das begreifliche Verlangen, unter ihren Angestell-
ten einen zu haben, der im Besitze des Lehrerpatentes
ist und Erfahrung als Lehrer hat. Das ist nach der
Meinung unserer Angestellten unmdglich. Wenn die
Direktion einen Lehrer anstellt, heisst es, das sei eine
Gesetzesverletzung. Auf der Militdrdirektion mussten
wir einen Angestellten haben, der Offizier ist, weil er
in der Fall kommt, bei Inspektionen, Einkleidungen
usw. vor die Truppe zu treten. Die Eigenschaft als
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Offizier war massgebend, nicht der Umstand, ob er
die Lehrlingspriifung bestanden. Sofort aber heisst
es, das sei ungesetzlich. Auf einer andern Direktion
benotigten wir einen Uebersetzer, der in beiden Spra-
chen korrespondieren kann. Auch diesen diirfen wir
nicht anstellen, wenn er nicht im Besitze des Lehr-
lingspatentes ist. Solange die Verhiltnisse so sind,
wird der Regierungsrat es ablehnen, eine Wahl vorzu-
nehmen, die nichts anderes als eine reine For-
malitit ist.

Damit will ich sagen, dass, wenn man die Frage
der direkten Anstellung losen will, eine ganze Reihe
anderer damit in Verbindung stehender Fragen ent-
schieden werden miissen und dass durch die Priifung
dieser Fragen die Ausfiihrung des Dekretsauftrages
verzogerl wurde. Wir haben auf der einen Seite die
Angestellten, welche sich auf das Lehrlingsdekret be-
rufen und uns verbieten, jemand anzustellen, der die
Lehrlingspriifung nicht bestanden hat und diese Vor-
avssetzung fiir die Anstellung nicht erfilllt. Vergeb-
lich habe ich die frithern Mitglieder des Vorstandes
des Angestelltenverbandes darauf aufmerksam. ge-
macht, dass bei strikter Anwendung des Dekrets kein
einziger von ihnen selbst wéihlbar wire. Auf der
andern Seite haben wir die Bediirfnisse der Staats-
verwaltung, die verlangen, dass unter Umstinden in
erster Linie auf die Eignung des Betreffenden und erst
in zweiter Linie auf den Bildungsgang abgestellt wird.
Ich personlich bin der Meinung, wenn einer miteiner
etwas grossern Bildung, als die Lehrlingspriifung sie
voraussetzl, zu uns kommen will, so wire es un-
recht, wenn man ihm den Zutritt verweigern wiirde.
Denn die Garantien, die durch die Lehrlingspriifung
gegeben werden, sind nicht so gross. Ich will das
hier einmal sagen, damit man nicht etwa meint, dass
das ein Ausweis wire und man nachher felsenfest
darauf bauen konnte, dass der Betreffende seiner Auf-
gabe gewachsen sei. Alle Experten sind einig, dass
das Ergebnis der Priifung in bezug auf das praktische
und theoretische Wissen bei diesen Kandidaten klig-
lich sei, und wenn einer der Herren nihere Auskuntt
will, so soll er unsere Akten nachsehen und er wird
sich iiberzeugen miissen, dass die Leute oft nicht ein-
mal das Allereinfachste der deutschen Sprache kennen,
so dass man sich fragt, wo sie in die Schule und in die
Lehre gegangen seien. Wenn man viel mit diesen
Leuten arbeiten muss, so stosst es einen, wenn ver-
langt wird, dass ihnen allein der Zutritt offen, allen
andern aber, Lehrern, Anwilten, Abiturienten einer
Handelsschule usw., verschlossen sein soll. Das war
niemals der Wille des Gesetzgebers, und wenn man
die direkte Anstellung durchfithren will, so soll man
diesen Verhiltnissen auch Rechnung tragen. Erst
kiirzlich teilte uns ein Lehrer mit, er sei infolge
Krankheit nicht mehr imstande, seinen Beruf aus-
zuiiben, und fragte uns an, ob es ihm gestattet sei, als
Angestellter auf ein Bezirksbureau zu gehen. Wir
mussten ihm antworten, dass ihm das nach dem
strengen Wortlaut des Dekretes nicht gestattet sei,
sondern dass er eine zweijihrige Lehrzeit und das
Lehrlingsexamen machen miisse. Das sind Verhilt-
nisse, diec man ohne weiteres als unzuldssig taxieren
muss und die dringend nacn Abhiilfe rufen.

Ich wiederhole, die Priifung dieser Verhiltnisse
und aller mit der direkten Anstellung zusammen-

hiingenden Fragen hat es mit sich gebracht, dass bis

jetzt kein Dekret vorgelegt wurde. Der Regierungsrat
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ist bereit, eine Vorlage auszuarbeiten, aber er erklirt
schon jetzt, dass er sie nicht auf diese einzige Frage
beschrinken, sondern noch andere damit im Zusam-
menhang stehende Fragen in den Bereich der Priifung
ziehen und ordnen wird. Dagegen ist es ihm nicht
moglich, zu sagen, dass der Entwurf in der und der
Zeit vorliegen werde, allein der Druck der Verhilt-
nisse ist stark genug, dass keine allzu grosse Verzoge-
rung eintreten wird. Mir personlich ist in erster
Linie daran gelegen, aus dem unhaltbaren Zustand
herauszukommen. Die Verhiltnisse sind derart, dass
eine Ordnung derselben sich aufdringt und wir wer-
den mit einer Vorlage vor Sie treten, sobald wir uns
tber die verschiedenen Fragen ein endgiiltiges Urteil
gebildel haben. Aber es wird sich, wie gesagt, nicht
nur darum handeln kénnen, die Frage der direkten
Anstellung zu losen, sondern das Dekret wird auf
die Anstellungsverhéltnisse {iberhaupt Bezug haben.

Prisident. Ich frage den Herrn Interpellanten an,
ob er die ihm nach Reglement zustehende Erkldrung
abzugeben wiinschst.

Brand (Bern). Ich erklire mich befriedigt.

Dekret

betreffend

die Organisation der Betreibungs- und Konkursimter
des Amtsbezirkes Bern.

(Siehe Nr. 10 der Beilagen.)

Eintretensfrage.

Scheurer, Justizdirektor, Berichtersfatter des Re-
gierungsrates. Die Betreibungsimter bestehen seit
ungefdhr 20 Jahren. Jeder Amtsbezirk hat ein
besonderes Betreibungsamt. Der Amtsbezirk Bern da-
gegen erhielt von Anfang an zwei Amtsstellen: ein
Betreibungsamt Bern-Stadt und ein Betreibungsamt
Bern-Land. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Arbeit
hier sehr ungleichméssig verteilt wurde. Das Be-
treibungsamt Bern-Land hat ungefihr die nimliche
Arbeit wie andere grossere Betreibungsdmter zu
leisten, wihrend das Betreibungsamt Bern-Stadt von
Jahr zu Jahr mit mehr Arbeit belastet wird. Sie fin-
den die beziiglichen Zahlen im Vortrag des Regie-
rungsrates. lm grossen und ganzen hat sich die
Arbeitslast des Betreibungsamtes Bern-Stadt in den
letzten 20 Jahren ungefihr verdreifacht. Schon seit
langerer Zeit wurde nicht bloss vom Betreibungsamt
selbst, sondern auch von der Aufsichtsbeh6érde und
aus dem Publikum heraus eine Aenderung der Ver-
hiltnisse angeregt. Es ist in der Tat richtig, dass
es nicht linger so gehen kann. Dem Betreibungs-
beamten von Bern wurden allerdings im Laufe der
Zeit mehr Angestellte bewilligt. Anfinglich hatte er
5, heute sind es 15. Man konnte in disser Richtung
noch weiter gehen, aber man kommt damit dem Uebel
nicht auf den Grund, denn der Hauptiibelstand ist,
dass niemand da ist, der die eigentlichen Hauptfragen
lost, die dem Betreibungsbeamten zufallen. Infolge-
dessen, weil niemand da ist, der sich mit den ent-
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scheidenden Fragen abgibt, erwéchst nach vielen Rich-
tungen Schaden. Bei grossern Konkursen sollte man der
Liquidation der Aktiven grosse Bedeutung schenken,
die Sache genau priifen und den gegebenen Verhilt-
nissen anpassen. Das braucht aber Zeit und istnicht
moglich, wenn der Betreibungsbeamte durch mecha-
nische Arbeiten, Unterschreiben usw., in Anspruch
genommen ist. Die Folge davon ist, dass die Sachen
einfach verhiizt werden und nichts dabei herausschaut ;
die Glaubiger bekommen nichts und der Schuldner
muss zusehen, wie seine Sachen unter dem Preis
verkauft werden; einen Schnitt machen nur die, welche
gelegentlich oder gewerbsmissig sich mit dem An-
kauf von Konkurswaren befassen, Leute, auf die wir
keine Riicksicht zu nehmen haben.

Die Angelegenheit ist dringend geworden. Das
Dekret wire schon vor einiger Zeit vorgelegt worden,
wenn man sich iiber die Art und Weise der Abhiilfe
héitte einigen kdénnen. Es wurden verschiedene Vor-
schlige gemacht. Die Aufsichtshehorde verlangte, dass
eine andere Teilung des Amtsbezirks vorgenommen
werde. Andere regten die Trennung des Amtes in
ein selbstindiges Konkursamt und ein besonderes Be-
treibungsamt an. Wir schlagen vor, vorliufig die
Sache so zu ordnen, dass dem Betreibungsbeamten
weitere Hiilfskriafte, und zwar nicht nur solche Ffiir
untergeordnete Arbeiten, sondern Leute, die ihn ver-
treten konnen, beigegeben werden. Das ist die Grund-
lage des Dekrets, und ich beantrage Ihnen ohne wei-
terere Ausfiihrungen, auf seine Beratung einzutreten.

Winzenried (Bern), Prisident der Kommission.
Die im Vortrag des Regierungsrates enthaltenen Zah-
len geben uns ein Bild von der Geschiftslast, die
das Betreibungs- und Konkursamt Bern-Stadt zu be-
wiltigen hat. Die Statistik umfasst den Zeitraum
von 20 Jahren und lehrt uns, dass in diesen 20 Jahren
die Zahl der Betreibungen sich verdreifacht, diejenige
der Pfindungen sich verdoppelt und diejenige der Ver-
wertungen sich verzehnfacht hat. Der Betreibungs-
beamte von Bern-Stadt hat ungefihr die gleiche Ge-

schiftslast zu bewiltigen wie die Betreibungsbeamten

von Biel, Interlaken und Pruntrut zusammen. Das
ist ein arges Missverhédltnis. Ich habe mich heute
morgen noch erkundigt und von Herrn Graf, dem
jetzigen Inhaber der Stelle, den Bericht bekommen,
dass er zurzeit 16 stindige Angestellte und 1 oder
2 Hiilfsangestellte beschiftige. Die gewaltige Ge-
schiiftslast macht es dem Betreibungsbeamten natiir-
lich unméglich, auch nur einen kleinen Bruchteil der
Geschifte selbst zu erledigen. Er muss die Haupt-
sache den Angestellten iiberlassen, und es ist selbst-
verstindlich, dass bei einem derartigen Betrieb es
hie und da etwas drunter und driiber geht und nicht
alles mit der wiinschbaren Promptheit ausgefiihrt
wird. Der Fehler liegt aber nicht beim Beamten selbst,
der — ich kenne ihn personlich — ein fleissiger, tiich-
tiger und gewissenhafter Mann ist, sondern die Schuld
liegt in den Verhdltnissen. Es muss einen nur ver-
wundern, dass beim gegenwirtigen Zustand es nicht
von links und rechts Beschwerden regnet. Wenn das
nicht der Fall ist, so haben wir es dem Umstand zu
verdanken, dass der Betreibungsbeamte von Bern-
Stadt sich alle erdenkliche Miihe gibt und gegenwér-
tig schon iber eine Anzahl von geschiftsgewandten,
tiichtigen Angestellten verfiigt, die ihm teilweise die
Arbeil abnehmen. Abhiilfe ist dringend geboten, und
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sie soll dadurch geschaffen werden, dass das Dekret
dem Regierungsrat die Moglichkeit gibt, dem Betrei-
bungsbeamten in der Person von zwei Adjunkten
die notigen Hiilfskrifte beizugesellen. Die Komis-
sion beantragt einstimmig, es sei auf das Dekret ein-
zutreten.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

§§ 1—6
Angenommen.
Beschluss:
§ 1. Der Amtsbezirk Bern wird in folgende

zwel Betreibungs- und Konkurskreise eingeteilt :

1. Bern-Stadt, umfassend die Einwohnergemein-
de Bern,

2. Bern-Land, umfassend die iibrigen Einwoh-
nergemeinden des Amtsbezirkes.

§ 2. Der Sitz der Betreibungs- und Konkurs-
dmter fiir Bern-Stadt und Bern-Land befindet
sich in der Stadt Bern.

§ 3. Dem Betreibungs- und Konkursbeamten
von Bern-Stadt werden zwei Adjunkte zugeteilt.

§ 4. Die zwei Adjunkte werden auf einen
unverbindlichen Vorschlag des Betreibungs- und
Konkursbeamten durch den Regierungsrat ge-
wihlt. IThre Amtsdauer betrigt vier Jahre.

§ 5. In bezug auf die Wahlbarkeit, die Amts-
pilichten im allgemeinen und die Kautionsleistung
gelten fiir die Adjunkten die gleichen Vorschrif-
ten wie fiir den Betreibungs- und Konkursbe-
amten selbst.

§ 6. Die Besoldung der Adjunkte betrig
4400 Fr. bis 5200 Fr. im Jahr.

8T

Scheurer, Justizdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. § 7 enthilt eigentlich das Wesentliche
der Vorlage. Er gibt den Adjunkten das Recht, den
Betreibungsbeamten zu vertreten; er hebt sie aus
der Reihe der gewdohnlichen Angestellten heraus und
macht sie zu stindigen Vertretern des Betreibungs-
und Konkursbeamten. Wir stellen uns die Sache so
vor, dass der Betreibungs- und Konkursbeamte die
Oberaufsicht hat und dass er im fibrigen die Ge-
schiiftslast nach Dikasterien verteilt. Er kann z. B.
sich das Konkurswesen vorbehalten und die Besor-
gung des Betreibungswesens den Adjunkten iiber-
tragen; oder er iibernimmt mit einem Adjunkten das
Betreibungswesen, wihrend der andere Adjunkt das
Konkurswesen zugeteilt erhilt. Dadurch entlasten wir
den Betreibungsbeamten und ermdoglichen, dass jedes
Geschiift von einem tiichtigen und selbstindigen ge-
bildeten Mann besorgt wird. Bis jetzt war der Be-
treibungsbeamte von Bern-Stadt einer derjenigen, der
im Kanton am meisten Unterschriften machen musste,
und dieses Unterschriftengeben nahm ihm mehr Zeit
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weg als die eigentliche Arbeit. Dadurch dass diese
Tatigkeit zwischen ihm und den beiden Adjunkten
geteilt und zweitens dadurch, dass, wie aus § 8 her-
vorgeht, auch noch einzelne besonders qualifizierte
Angestellte einen Teil dieser Arbeit iibernehmen kon-
nen, wird der Betreibungsbeamte von dieser mecha-
nischen Arbeit entlastet und kann sich infolgedessen
der Sache selbst mehr widmen.

Winzenried (Bern), Prisident der Kommission.
Ein weiterer Umstand, der zur Entlastung des Be-
amten dienen muss, ist der, dass die Verantwortlich-
keit, die er bis dahin allein getragen hat, sich auch
auf die beiden Adjunkten verteilt, denn nach § 5
gelten fiir sie in bezug auf die Wihlbarkeit, die Amts-
pflichten und die Kautionsleistung die gleichen gesetz-
lichen Vorschriften wie fiir den Betreibungs- und Kon-
kursbeamten selbst.

Angenommen.
Beschluss:

§ 7. Die beiden Adjunkte sind die stindigen
Stellvertreter des Betreibungs- und Konkursbe-
amten von Bern-Stadt. In dieser Eigenschaft
konnen sie auf seine Weisung hin séimtliche zur
Leitung des Amtes gehorenden Funktionen vor-
nehmen. Der Beamte hat fiir eine zweckmis-
sige Verteilung der Geschiifte zu sorgen.

Samtliche Betreibungsurkunden und andere
Schriftstiicke, welche von den Adjunkten aus-
gehen, werden von ihnen im Namen des Be-
treibungsamtes unterzeichnet.

§§ 8 und 9.
Angenommen.
Beschluss:

8§ 8. Der Betreibungs- und Konkursheamte

von Bern-Stadt kann einzelnen Angestellten das
Recht einrdumen, bestimmte Betreibungsurkun-
den und andere Schriftstiicke im Namen des
Betreibungs- und Konkursamtes selbst zu unter-
zeichnen.

Die Bezeichnung dieser Angestellten und der
von ihnen zu unterzeichnenden Urkunden und
Schriftstiicke ist Sache des Beamten.

§ 9. Als Stellvertreter des Betreibungs- und
Konkursbeamten von Bern-Stadt hat nétigen-
falls auch der Betreibungs- und Konkursbeamte
von Bern-Land zu funktionieren, wéhrend um-
gekehrt als die ordentlichen Stellvertreter des
letztern der Betreibungs- und Konkursheamte
von Bern-Stadt und dessen Adjunkte bezeichnet
werden.

§ 10.

Scheurer, Justizdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Ich mochte dem Grossen Rat bean-
tragen, als Zeitpunkt des Inkrafttretens den 1. Juli
1913 aufzunehmen.

(28. Mai 1913.)

Winzenried (Bern), Prisident der Kommission.
Ich mo6chte lhnen zur Kenntnis bringzsn, dass Herr
Graf mir heute morgen mitgeteilt hat, wenn- es mog-
lich wire, das Inkrafttreten des Dekrets auf den
15. Juni anzusetzen, wiirde er es sehr begriissen, da
auf diesen Zeitpunkt ein ziemlicher Wechsel von An-
gestellten, auch von solchen, die er an erster Stelle
beschiftigte, eintreten werde und er sich dann sofort
um neues Personal umsehen konnte. Ich stelle keinen
Antrag. Ich wollte lhnen nur von dem Wunsche des
Herrn Graf Kenntnis geben, und iiberlasse Ihnen den
Entscheid.

Scheurer, Justizdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Ich kann personlich dem geéusser-
ten Wunsch schon zustimmen. Nur mache ich darauf
aufmerksam, dass es wahrscheinlich gar keinen prak-
tischen Zweck hat, den 15. Juni aufzunehmen. Wir
miissen zuerst das Dekret publizieren und nachher
die Stellen ausschreiben; das wird, man mag sich be-
eilen, wie man will, iiber den 15. Juni hinausgehen.
Doch widersetze ich mich dem Wunsch nicht, und es
wiirde also der 15. Juni 1913 als Zeitpunkt des In-
krafttretens bestimmt.

Angenommen.

Beschluss:

§ 10. Dieses Dekret tritt auf den 15. Juni
1913 in Kraft. Mit dem Zeitpunkt seines Inkraft-
tretens werden alle ihm widersprachenden Vor-
schriften und insbesondere das Dekret vom
19. November 1891 betreffend die Einteilung des
Amtsbezirkes Bern in zwei Betreibungs- und
Konkurskreise, aufgehoben.

Titel und Ingress.
Angenommen.
Beschluss:
Dekret

‘betreffend

die Organisation der Betreibungs- und Konkurs-
amter des Amtsbezirkes Bern.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausfithrung von § 1, Absatz 2, des Einfiih-
rungsgesetzes vom 18. Oktober 1891 zum Bun-
desgesetz iiber Schuldbetreibung und Konkurs
und Artikel 176, Absatz 3 des Gesetzes vom
28. Mai 1911 betreffend die Einfiilhrung des
schweizerischen Zivilgesetzbuches

auf den Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:

Schlussabstimmung

Fiir Annahme des Dekrets . Mehrheit.
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Dekret

betreffend
die Amtsdaner der Betreibungs- und Konkurs-Beamten,
(Siehe Nr. 11 der Beilagen.)

Eintretensfrage.

Prisident. In der letzten Session wurde die Kom-
mission bestellt fiir die Vorberatung des Dekrets, das
soeben erledigt worden ist. Inzwischen ist auch der
Dekretsentwurf fertig geworden, der nun zur Beratung
kommt, und die Regierung hat gewiinscht, ich mochte
durch Prisidialverfiigung die Beratung dieses Ent-
wurfs der gleichen Kommission zuweisen, die das
Dekret betreffend die Organisation des Betreibungs-
und Konkursamtes Bern vorberaten hat. Ich habe die
Zusammensetzung dieser Kommission gepriift, und sie
ist derart, dass es sich unter allen Umstinden emp-
fahl, ihr die Vorberatung des vorliegenden Dekrets zu-
zuweisen, auch mit Riicksicht darauf, dass es einen
durchaus verwandten Gegenstand betrifft. Ich mdchte
Ihnen beantragen, nachtriglich diese Prisidialver-
tigung zu genehmigen. (Zustimmung.)

Scheurer, Justizdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Die Wahlen der Bezirksbeamten fin-
den alle vier Jahre nach der Erneuerung des Grossen
Rates statt. Eine Ausnahme machen einzig die Be-
treibungsbheamten, von denen jeder seine eigene Amts-
dauer hat. Diese Wahlen miissen also fiir sich be-
sonders vorgenommen werden, nachdem die iibrigen
Bezirksheamtenwahlen bereits stattgefunden haben. Die
Folge davon ist vielfach eine &dusserst flaue Beteili-
gung seitens der Wahler. So fand z. B. vor mehreren
Jahren in Bern eine Betreibungsbeamtenwahl statt,
an der sich von 17,000 Stimmberechtigten ganze 70
Mann beteiligten. Man kann sich fragen, was hat
eine solche Wahl fiir einen Sinn, einmal vom Stand-
punkt der Stimmberechtigten aus, und was muss sie fiir
einen Eindruck machen auf den Beamten, der unter
allgemeiner Gleichgiiltigkeit gewihlt wird und des-
sen Wahl oft der reinste Zufall ist. Der urspriing-
liche Entwurf des Einfiihrungsgesetzes zum Schuld-
betreibungs- und Konkursgesetz sah die Wahl der
Betreibungsbeamten durch den Regierungsrat vor.
Nachdem derselbe verworfen war, sagte man, der
Grund der Verwerfung liege darin, dass die Wahl
dieser Beamten nicht dem Volk ibertragen worden
sei. Der Grosse Rat dnderte daher die Bestimmung
in diesem Sinne, vergass dabei aber, die Amtsdauer
der Betreibungsbeamten gleich zu ordnen wie die-
jenige der ibrigen Bezirksbeamten. Wir beantragen
Ihnen nun, diese Sache nachtriglich in Ordnung zu
bringen. Die Grundlage hiefiir ist im Einfithrungs-
gesetz zum Schweiz. Zivilgesetzbuch enthalten. Die
Anregung dazu ging namentlich auch von der Staats-
kanzlei aus, die erkldrte, die gegenwirtige Sachlage
verursache ihr unniitze Arbeit und Kosten; gleich-
zeitig wies sie auch auf die Folgen dieser Wahlen
zur Unzeit hin, die ich bereits erwéihnt habe. Wir
wollen nun bestimmen, dass fiir die Betreibungsbeam-
ten die gleiche Amtsdauer gilt wie fiir alle {ibrigen
Bezirksbeamten. Fiir die jetzigen Beamten wird der
Uebergang in § 4 in zweckentsprechender Weise ge-
ordnet. Ich mochte Thnen namens des Regierungsrates
beantragen, auf das Dekret einzutreten.
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Winzenried (Bern), Prisident der Kommission.
Das vorliegende Dekret bezweckt eine wesentliche Ver-
einfachung des Wahlverfahrens beziiglich der Betrei-
bungsbeamten und eine einheitliche Ordnung ihrer
Amtsdauer in Uebereinstimmung mit derjenigen der
iibrigen Bezirksbeamten. Nach dem jetzigen Zustand
haben wir in bezug auf die Amtsdauer der Betrei-
bungsbeamten, bezw. deren Beginn, die reinste Muster-
karte und es braucht fast einen besondern Beamten,
um den Zeitpunkt des Ablaufs der Amtsdauer der
verschiedenen Betreibungsbeamten zu kontrollieren.
Die Kommission beantragt Ihnen ebenfalls Eintreten
auf die Vorlage.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

§§ 1—3.
Angenommen.
Beschluss:
§ 1. Die Amtsdauer der Betreibungs- und

Konkursheamten betrdgt vier Jahre. Sie be-
ginnt am 1. August eines jeden Jahres, in dem
die ordentliche Gesamterneuerung des Grossen
Rates stattfindet.

§ 2. Die Wahlen erfolgen gleichzeitig mit
denjenigen der iibrigen Bezirksheamten, die vom
Volk gewihlt werden.

§ 3. Ersatzwahlen, die in der Zwischenzeit
notwendig werden, erfolgen fiir den Rest der
laufenden Amtsdauer.

§ 4.

Scheurer, Justizdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Die ersten drei Paragraphen ent-

. sprechen den gesetzlichen Bestimmungen, wie sie fiir

die iibrigen Bezirksbeamten gelten, und in § 4 wird
die Ueberleitung in den neuen Zustand fiir die Be-
treibungsbeamten geordnet. Da waren mehrere Sy-
steme moglich. Man hitte sagen konnen, wenn die
Amtsdauer eines Betreibungsbeamten z. B. heute aus-
lauft, so wird er nur noch bis 1914 gewéihlt, oder
wenn sie 1916 auslduft, so wird er noch bis zur
nichsten ordentlichen Wahl im Jahre 1918 gewdhlt.
Das hitte zur Folge gehabt, dass man in einer ganzen
Reihe von Amtsbezirken noch auf Jahre hinaus die
Betreibungsbeamten besonders hitte wihlen miissen.
Der Regierungsrat hat daher ein System gewihlt, das
dem jetzigen Zustand auf einen Schlag ein Ende macht.
Wir sagen: die Amtsdauer wird in der Weise ver-
lingert, dass die Betreibungsbeamten zur Wahl kom-
men, wenn die nach Ablauf ihrer urspriinglichen
Amtsdauer vorzunehmenden nichsten allgemeinen Be-
zirksbeamtenwahlen stattfinden. Darnach kénnen un-
gefdhr in 10 oder 12 Aemtern die Betreibungsbeamten
im Jahre 1914 gewéhlt werden; ihre Amtsdauer wird
bei den einen um ein halbes Jahl bei den andern um
einige Monate bis 1914 Verléingert. Fir diejenigen,
deren Amtsdauer nach den allgemeinen Wahlen von
1914 ablduft, die also bis 1916, 1917 gewihlt sind,
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wird die Amtsdauer bis zu den allgemeinen Wahlen
von 1918 verlingert. Das ist in gewisser Beziehung
ein Geschenk, das wir den betreffenden Herren
machen. Einige kommen so zu einer Amtsdauer von
5, 6, einer sogar von 7 Jahren, aber es hat den Vor-
teil, dass der Uebelstand, den man beseitigen will, auf
einmal verschwindet. Es wird von heute an keine
besondern Wahlen von Betreibungsheamten mehr
geben, ausser wenn durch Riicktritt oder Tod usw.
in der Zwischenzeit eine Stelle frei wird.

Es wurden Bedenken erhoben, ob man so vorgehen
kénne, ob dadurch nicht berechtigte Interessen verletzt
werden. In erster Linie werden jedenfalls keine be-
rechtigten Interessen der Betreibungsbeamten verletzt,
wenn man ihre Amtsdauer verlingert; es ist im Ge-
genteil eine Wohltat, die man ihnen zuteil werden
lasst. Ich glaube auch nicht, dass die Interessen der
stimmberechtigten Biirger verletzt werden. Jedenfalls
hat der Grosse Rat das Recht, das vorgeschlagene
System einzufiithren, denn der Auftrag, den er im
Einfithrungsgesetz zum Zivilgesetzbuch bekommen hat,
lautet durchaus allgemein, indem es dort einfach heisst,
die Amtsdauer der Betreibungsbeamten soll mit der
Amtsdauer der iibrigen Bezirksbeamten in Ueberein-
stimmung gebracht werden. Wir haben uns deshalb
entschlossen, dieses System in Vorschlag zu bringen,
das, praktisch gesprochen, das beste ist und, wie ich
wiederhole, irgendwelche berechtigte Interessen nicht
verletzt. .

Winzenried (Bern), Prisident der Kommission.
Die vorgeschlagene Verlingerung der Amtsdauer bis
1. August 1918 fiir diejenigen Beamten, deren Amts-
dauer nach dem 1. Januar 1915 ablauft, ist zweifel-
los die einfachste Losung, die gefunden werden kann.
Wiirde man es anders ordnen, so miissten bis 1918
wiederum von Fall zu Fall diese besondern Wahlen
vorgenommen werden. In der Frage der rechtlichen
Zulissigkeit dieser Losung stehe ich auch auf dem
Standpunkt, dass berechtigte Zweifel nicht erhoben
werden konnen, denn die Rechtsstellung der Beamten
zu den Biirgern und zu den staatlichen Organen bleibt

unverindert, und der Staat ist nach wie vor fiir die .

Handlungen der Betreibungsbeamten verantwortlich.

Formell mochte ich eine kleine Aenderung bean-
tragen. In lit. b muss es heissen: «so finden die Neu-
wahlen mit denjenigen . . .. statts und nicht: «so
findet die Neuwahl mit derjenigen . .. .».

Angenommen mit der redaktionellen Aenderung
Winzenried.

Beschluss:

§ 4. Die Amtsdauer und die Neuwahl der
zur Zeit im Amte stehenden Betreibungs- und
Konkursheamten werden forgendermassen ge-
ordnet:

a) Geht die Amtsdauer in der Zeit vor dem
1. August 1914 zu Ende, so wird sie bis
zu diesem Zeitpunkt verlingert. Die Neu-
wahlen finden im Jahre 1914 mit denjenigen
der ibrigen vom Volk gewidhlten Bezirks-
beamten und fiir die gleiche Amtsdauer statt.

b) Geht die Amtsdauer in der Zeit vom 1. Au-
gust bis 31. Dezember 1914 zu Ende, so
finden die Neuwahlen mit denjenigen der
iibrigen vom Volk gewidhlten Bezirksbeamten

(28. Mai 1913.)

im Jahre 1914 statt. Die Amtsdauer be-
ginnt in diesem Fall mit dem Erloschen der
bisherigen Amtsdauer und geht bis zum
1. August 1918.

c¢) Geht die Amtsdauer in der Zeit vom 1. Ja-
nuar 1915 bis zum 1. August 1918 zu Ende,
so wird sie bis zum 1. August 1918 ver-
langert. Die Neuwahlen finden im Jahr 1918
mit denjenigen der iibrigen vom Volk ge-
wihlten Bezirksbeamten und fiir die gleiche
Amtsdauer statt. -

d) Wird eine Stelle frei, so findest die Ersatz-
wahl fir den Rest derjenigen Amtsdauer
statt, die fir die iibrigen vom Volk ge-
wihlten Bezirksbeamten gilt.

§ 5.

Scheurer, Justizdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Ich mdchte beantragen, den Schluss-
satz so zu fassen: «Dieses Dekret tritt sofort in
Kraft.»

Winzenried (Bern), Priisident der Kommission.
Einverstanden!

Angenommen.
Beschluss:

§ 5. Durch die Vorschriften dieses Dekretes
wird § 5 des Einfiihrungsgesetzes vom 18. Ok-
tober 1891 zum Bundesgesetz vom 11. April
1889 iiber Schuldbetreibung und Konkurs ent-
sprechend erginzt.

Dieses Dekret tritt sofort in Kraft.

Titel und Ingress.

Angenommen.
Beschluss:
Dekret
betreffend
die Amtsdauer der Betreibungs- und Konkurs-
Beamten.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausfithrung von Artikel 176, Absatz 3, des
Gesetzes vom 28. Mai 1911 betreffend die Ein-
fihrung des schweizerischen Zivi_gesetzbuches,

auf den Antrag des Regierungsrates,
beschliesst :

Schlussabstimmung.

Fir Annahme des Dekrets . Mehrheit.

Prisident. Auf der Tagesordnung steht noch das
Automobilsteuergesetz, aber ich muss leider mitteilen,
dass sowohl der Vertreter der Regierung als der
Kommissionsreferent abwesend sind uad das Ge-
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schift heute nicht mehr beraten werden kann. Die
Herren glaubten, die beiden Dekrete, die wir eben
durchberaten haben, wiirden linger zu sprechen geben
und das letzte Traktandum kénne heute unter keinen
Umstinden mehr in Angriff genommen werden. Ich
muss es also auf morgen verschieben.

Nun mochte ich Herrn Peter, Prisident der Justiz-
kommission, anfragen, ob er sich noch mit bezug auf
das Expropriationsgeschift Interlaken &dussern will.

Peter, Priasident der Justizkommission. Die Ju-
stizkommission hat heute morgen die Frage behandelt
und stimmt dem Antrag des Regierungsrates auf Ab-
setzung des Expropriationsgeschiftes Interlaken von
der Traktandenliste der gegenwirtigen Session bei.
Immerhin habe ich dazu folgendes zu bemerken.
Wenn die Justizkommission zu diesem Beschlusse ge-
langt ist, so ging sie von der Voraussetzung aus, dass
die Gemeinde Interlaken den Exproprianden fiir ihre
Behinderung in der Verfiigung {iber ihre Grundstiicke
entschidigungspflichtig sei, und zwar auch fiir den
Fall, dass das Expropriationsbegehren spiter ginz-
lich fallen gelassen werden sollte. Mit diesen Er-
wigungen der Kommission war auch der Vertreter
der Regierung, der an der Sitzung teilgenommen hat,
einverstanden. Selbstverstindlich konnen die Erwéi-
gungen der Kommission nicht Recht schaffen, aber
die Kommission wollte immerhin dem Rat mitteilen,
dass sie von diesen Erwigungen ausgegangen ist, wenn
sie dem Antrag des Regierungsrates beigestimmt hat.

Prisident. Wird das Wort verlangt? Es ist nicht
der Fall. Damit ist das Geschéft von der Traktanden-
liste dieser Session abgesetzt.

Schluss der Sitzung um 12 Uhr.

Der Redakteur:

Zimmermann.

Achte Sitzung.

Donnerstag, den 29. Mai 1913,
vormittags 9 Uhr.

Vorsitzender : Priasident G. Miller.

Der Namensaufruf verzeigt 155 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 79 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Bechler, Briigger, Biihl-
mann, Burger (Laufen), Chavanne, Frepp, Frutiger,
Girardin, Girod, Giirtler, Hadorn, Hari, Ingold (Lotz-
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wil), Ingold (Wichtrach), Keller, Kithni, Lanz (Rohr-
bach), Lanz (Trachselwald), Lardon, Laubscher,
Pfister, Reichenbach, Renfer, Rudolf, Rufer (Biel),
Ryser (Biel), Scheidegger, Schmidlin, Siegenthaler
(Trub), Stebler, Stucki (Ins), Tdnnler, Weber, Wyss
(Bern); ohne Entschuldigung abwesend sind die
Herren: Abbiihl, Bigler, Boinay, Biihler (Frutigen),
Burger (Delsberg), Burrus, Choulat, Cortat, Fank-
hauser, Fliickiger, Gnigi, Grosjean, Gugelmann, Gurt-
ner (Uetendorf), Henzelin, Hofer (Utzenstorf), Ho-
stettler, Hiigli, Iseli, Kammer, Kuster, Lanz (Rogg-
wil), Lenz, Linder, Luterbacher, Liithi (Madretsch),
Merguin, Meusy, Michel (Interlaken), Minder (Frie-
drich), Morgenthaler(Ursenbach), Mouche, Miiller (Bol-
tigen), Paratte, Riiegsegger, Schir, Scherz, Schnee-
berger, Stimpfli, Stucki (Steffisburg), Thonen, Thoni,
Vernier, Weibel, Wolf.

Zur Verlesung gelangt folgendes

Schreiben :
Bern, den 27. Mai 1913.

An den Grossen Rat des Kantons Bern,
Bern.

Herr Prasident,
Hochgeehrte Herren!

Wir beehren uns, Ihnen hiermit Mitteilung zu
machen, dass nach 61/,jdhriger Bauperiode die Ar-
beiten der Lotschberghbahn derart vorgeschritten sind,
dass wir die Eroffnungsfeierlichkeit der Linie auf
Mitte Juni zirka in Aussicht nehmen konnen. Mit
dieser Mitteilung verbindet sich fiir Sie sowohl wie
fiir uns ein Gefithl der Befriedigung dariiber, dass das
grosse Werk, welches der Kanton Bern seit mehr als
50 Jahren nicht aus dem Auge liess, der Vollendung
entgegen geht. Wir hoffen mit Thnen, die Eréffnung
der Lotschbergbahn werde einen Marchstein bilden
fiir die bernische Eisenbahnpolitik sowohl wie fiir
unsere volkswirtschaftliche Entwicklung.

Es ist aber nicht nur das Gefiihl der Befriedigung,
welches uns heute bewegt, sondern wir empfinden
tiefen Dank gegeniiber dem Bernervolk und seinen
Vertretern, die uns von jeher aufs intensivste unter-
stiitzt haben und in schwieriger Zeit uns tatkriftig
zur Seite gestanden sind. Es scheint uns deshalb ge-
ziemend, die Mitglieder des Grossen Rates vor der
offiziellen Eroffnungsfeier zu einer Besichtigung des
Werkes einzuladen, das sein Entstehen dem Weit-
blick des Bernervolkes und seiner Behorden verdankt.

Wir erlauben uns, den Grossen Rat des Kantons
Bern einzuladen, gemeinsam mit den Mitgliedern der
bernischen Regierung, des Obergerichtes, des Ver-
waltungsgerichtes, des Handelsgerichtes, dem General-
prokurator und der bernischen Presse die Linie am
Tage vor der offiziellen Eroffnungsfeier zu besich-
tigen.

Den genauen Zeitpunkt und das Programm der
Besichtigung werden wir lhnen baldmoglichst zur
Kenntnis bringen. Wir bitten Sie, uns mitzuteilen,
dass Sie dieser Einladung Folge leisten werden und
uns die Teilnehmerzahl bis zum 5. Juni bekannt zu
geben.

1913. 2%
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Wir beniitzen den Anlass, Sie, hochgeehrter Herr
Prisident, hochgeehrte Herren, unserer vollkommenen
Hochachtung zu versichern.

Berner Alpenbahngesellschaft Bern-
Lotschberg-Simplon
Der Direktor der Gesellschaft:
Kunz.

Der Président des Verwaltungsrates :
Hirter.

Lohner, ' Regierungspridsident. Ich erlaube mir
einige erlduternde Bemerkungen zu diesem Schreiben.
Der Tag der Betriebser6ffnung der Lotschbergbahn
kann heute noch nicht genau bestimmt werden, son-
dern dies wird erst moglich sein, wenn die Probe-
fahrten, die tiglich stattfinden, bis durch den Tunnel
fortgeschritten sein werden, was in einigen Tagen
der Fall sein wird. Man nimmt aber in Aussicht,
die Betriebser6ffnung werde in den ersten Tagen der
zweiten Hilfte Juni stattfinden konnen. Die erste
Behorde, die die Lotschberglinie zu befahren haben
wird, soll der Grosse Rat des Kantons Bern sein;
daher wird er auf einen Tag vor der offiziellen Er-
offnungsfeier eingeladen. Die Regierung stellt sich
vor, der Grosse Rat sollte zu einer kurzen ausser-
ordentlichen Session einberufen werden, die am Nach-
mittag vor seiner Fahrt durch den Lotschberg be-
ginnen wiirde. In dieser Sitzung konnte der Grosse
Rat eine Anzahl kleinere Traktanden beraten, z. B.
das Dekret betreffend die Besoldung der Seminar-
lehrer, und am andern Morgen wiirde er sich nach
festzusetzendem Programm besammeln. Eine person-
liche. Einladung an die einzelnen Mitglieder ergeht
nicht, sondern der Grosse Rat wird hiemit in corpore
eingeladen.

Wir beantragen Ihnen, der Grosse Rat moge be-
schliessen, dass er in corpore der Einladung mit den
andern Staatsbehorden, Regierung, Obergericht, Han-
delsgericht, Folge leisten werde und dass die Re-
gierung erméchtigt sei, den Grossen Rat auf den Nach-
mittag vor dem Tag der Eroffnungsfeierlichkeit fiir
den Grossen Rat zu einer kurzen Session einzube-
rufen.

Prisident. Geben diese Ausfiilhrungen zu Be-
merkungen Anlass? Es ist nicht der Fall. Ichnehme
daher an, Sie seien damit einverstanden, dass der

Rat die Einladung annimmt und verdankt, und dass -

im weitern die Regierung erméchtigt wird, der Lotsch-
bergbahn mitzuteilen, dass der Grosse Rat in corpore
an dieser Erdffnungsfeier teilnehmen wird.

Tagesordnung:

Elektrische Strassenbahn Herzozenbuchsee- Wangen-
Wiedlishach: Genehmizung des allzemeinen Bau-
projektes, Aktienbeteilizung des Staates und Geneh-
migang des Finanzaunsweises.

Konitzer, Finanzdirektor, Stellvertreter des Eisen-
bahndirektors, Berichterstatter des Regierungsrates.
Am 24. April letzten Jahres hat der Grosse Rat fiir die
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7 km lange Strassenbahn Herzogenkuchsee-Wangen
eine Subvention von 280,000 Fr. {40,000 Fr. per km)
gesprochen. Der Kostenvoranschlag betrug 760,000 Fr.
Nachdem das neue Subventionsgesetz angenommen
war, stellte der Verwaltungsrat der Gesellschaft das
Gesuch, man mochte den Staatsbeitrag auf 50,000 Fr.
per km erhohen und gleichzeitig daftr sorgen, dass
auch die Strecke Wangen-Wiedlisbach studiert und
zur Subventionierung vorgelegt werde. Die Regie-
rung wurde darum angegangen, weil die beteiligten
Gemeinden in der Frage betreffend Weiterfithrung
der Linie bis Wiedlisbach nicht einig waren. Die
Gemeinden am Fuss des Jura tendieren mehr nach
Solothurn, sie bewilligten Subventionen an die Bahpn
nach Solothurn und stellten sich iberhaupt auf den Bo-
den, die andere Bahn werde doch nichtausgefiihrt. Es
wurden Verhandlungen eingeleitet und sie fithrten
dahin, dass Wiedlisbach sich zu einer Subvention
bereit erklirte, sofern der Beweis erbracht werde
fiir das Zustandekommen der Linie Herzogenbuchsee-
Wangen-Wiedlishach. Die Firma Bertschinger wurde
eingeladen, das Projekt zu erweitern. Der neue Kosten-
voranschlag erreicht die Summe von 1,026,500 Fr.
oder 110,000 Fr. per km; die Bauldnge betrigt 9,61 km.
In dem Kostenvoranschlag figuriert kein Posten fiir
die Ueberbriickung der Aare bei Wangen. Schon
lange hat sich uns die Erstellung eines neuen Aare-
iibergangs bei Wangen aufgedringt, weil die gegen-
wirtige Briicke sehr kostspielig im Unterhalt und
ziemlich gefdhrlich ist. Der Staat wiirde also eine
neue Briicke auf seine Kosten erstellen, und die Bahn
konnte sic beniitzen. Sie hat dann sowieso noch die
Briicke tiber den Kanal des Kraftwerkes von Wangen
umzubauen, und ihre finanzielle Lage ist derart, dass
eine weitere Belastung ihr nicht zugemutet werden
kann.

Die Gesellschaft verfiigte schon am 24. April 1912
iiber Aktienzeichnungen im Betrag von 267,500 Fr.
Seither erfolgten neue Zusicherungen fiir 49,5600 Fr.
Die Staatssubvention macht fiir 9,61 km Bauldnge
480,500 Fr. aus, wozu noch ein Extrabeitrag von
5000 Fr. an den Umbau der Kanalbriicke kommt.
Endlich hat Wiedlisbach noch eine Subvention von
40,000 Fr. beschlossen, so dass im ganzen 842,500 Fr.
zur Verfiigung stehen. Es fehlt somi: noch ein Be-
trag von 184,000 Fr. oder mit Inbegriff des zu schaf-
fenden Reservefonds von 50,000 Fr. ein Betrag von
234,000 Fr. Es wire sehr zu wiinsch2n, dass dieses
Geld, wenn immer mdglich, ebenfalls noch in Aktien
aufgebracht wiirde, damit keine Obligationenzinsen be-
zahlt werden miissen. Urspriinglich hatten wir in
unserm Antrag die Bedingung aufgenommen, dass die
Gemeinden fiir die Verzinsung eines allfilligen Obliga-
tionenkapitals aufzukommen hitten. Nachdem diese
Bedingung den andern Gesellschaften gegeniiber nicht
aufgestellt wurde, haben wir sie auch hier fallen
lassen; dagegen verlangen wir die Schaffung einer
Reserve von 50,000 Fr. zur Deckung allfdlliger Be-
triebsdefizite. Der Expertenbericht rechnet uns ein
jahrliches Betriebsdefizit von 2-—3000 Fr. vor und
spricht sich dahin aus, dass die Bahn voraussichtlich
wihrend 18 Jahren die Betriebskosten nicht werde
decken konnen. Wir wollen hoffen, dass die Situation
sich giinstiger gestalten werde; es ist moglich,  dass
die Weiterfithrung bis Wiedlisbach der ‘Bahn -einen
grossern Verkehr zuhilt, als wenn sie nur bis Wangen
ausgefithrt wiirde. Aber trotz alledem ist die Lage-
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eine prekdre und die Anlage eines Betriebsfonds er-
weist sich als notwendig.

Wir empfehlen Ihnen, den vorliegenden Beschlusses-
entwurf anzunehmen, mit der Abidnderung, dass
in I der Kostenvoranschlag von 1,026,500 Fr. auf
1,076,500 Fr. erh6ht, in 11l das Alinea betreffend die
Gemeindegarantie fiir die Verzinsung des Obligationen-
kapitals gestrichen und dafiir am Schluss des ersten
Alineas der gleichen Ziff. III der Passus beigefiigt
wird : «unter der Bedingung, dass davon 50,000 Fr. bei
der Kantonalbank von Bern als Betriebsfonds angelegt
werden. Dieser Betriebsfonds darf ohne Zustimmung
des Regierungsrates nicht angegriffen werden».

Jenny, Berichterstatter der Staatswirtschaftskom-
mission. Die Linie von Herzogenbuchsee nach Wan-
gen soll durch das Teilstiick Wangen-Wiedlishach er-
ginzt werden. Es wire wiinschenswert gewesen, wenn
diese Linie von Wiedlishach noch bis Niederbipp
hitte gefiihrt werden konnen, um sich dann hier mit
der Jura-Langenthal-Bahn zu vereinigen. Wir hétten
so in jener Gegend ein grosses bernisches Schmal-
spurbahnnetz bekommen, das gemeinsam hitte be-
trieben werden konnen, was zweckmissig und vor-
teilhaft gewesen wire. Das war aber wegen der
Niederbipp-Solothurn-Bahn nicht méglich, indem die
bernische Regierung sich in ihren Verhandlungen mit
dem Kanton Solothurn wegen der Solothurn-Bern-
Bahn verpflichten musste, die Linie Niederbipp-Solo-
thurn zu subventionieren. Damit ist der Handel er-
ledigt und wir miissen uns damit begniigen, die Bahn
von Herzogenbuchsee nach Wangen bis Wiedlisbach
zu bauen und zu betreiben. Die Linie hat die Auf-
gabe, die verschiedenen Ortschaften des Amtes Wangen
nidher untereinander und mit dem Amtssitz Wangen
zu verbinden und den Verkehr dieses Amtes mit dem
ibrigen Kantonsgebiet, namentlich mit der StadtBern,
zu erleichtern.

Die projektierte Bahn soll als Strassenbahn gebaut
werden. Allerdings ist die Strasse von Herzogen-
buchsee nach Wangen und Wiedlisbach nicht so an-
gelegt, dass sie ohne weiteres auf der ganzen Strecke
beniitzt werden kann, sondern es miissen jedenfalls
noch verschiedene Korrektionen vorgenommen wer-
den. Die Anlagekosten sind auf 1,076,000 Fr. ver-
anschlagt, d. h. ca. 113,000 Fr. per km, ein Betrag, der
nicht zu hoch bemessen ist. Allein er wird geniigen,
indem verschiedene Kosten erspart werden konnen.
Einmal ist anzunehmen, dass die Bahn nicht selh-
stindig, sondern in Verbindung mit andern Linien,
entweder mit der Oberaargau-Seeland-Bahn oder mit
der Linie Niederbipp-Solothurn, wird betrieben wer-
den miissen, wenn sie sich iiberhaupt soll halten kon-
nen. Das hat zur Folge, dass gewisse Bauten erspart
werden konnen, so namentlich an den beiden End-
punkten die Stationen Herzogenbuchsee und Wiedlis-
bach. Anderseits konnen infolge Beniilzung der Strasse
Ersparnisse gemacht werden; die Erstellung auf eige-
nem Bahnkorper kime wesentlich teurer zu stehen.

Die Finanzierung ist folgendermassen gedacht: Die
Gemeinden haben bis dahin an Aktien 317,000 Fr.
aufgebracht.

die Summe von 480,500 Fr. ausmacht; dazu kommt
noch ein Beitrag von 5000 Fr. an den Umbau der
Kanalbriicke bei Wangen, also im ganzen 485,500 Fr.
Das macht zusammen mit den Gemeindebeitrigen

Der Staat beteiligt sich nach Massgabe -
des Gesetzes mit 50,000 Fr. per km, was fiir 9,61 km
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802,000 Fr. und es wiren somit noch 274,000 Fr. auf-
zubringen.

Wichtiger als die Finanzierung ist die Frage, wie
sich der Betrieb gestalten wird. Das ist, wie sie aus
dem Votum des Herrn Finanzdirektors gehort haben,
der wunde Punkt dieses Unternehmens. Der Betrieb
wird nur in Verbindung mit anderen Linien méglich
sein, und auch in diesem Falle ist die Zukunft keine
rosige; es ist zur Stunde keine Aussicht vorhanden,
dass die Bahn in den ersten Jahren ihren Verpflich-
tungen nachkommen kann. Das Expertengutachten
spricht sich dahin aus, dass sie in den ersten Jahren
den Betrieb nicht werde decken konnen, sondern mit
Defiziten arbeiten werde, abgesehen davon, dass
eventuell noch ein Obligationenkapital verzinst wer-
den muss. Von diesem Gesichtspunkt aus ist es
angezeigt, dass die beteiligten Gemeinden den noch
fehlenden Betrag soviel als mdoglich durch Aktien-
zeichnungen aufzubringen suchen, damit sie von der
Last der Obligationenzinsen liberiert werden. Es ist
notig, dass man darauf aufmerksam macht, damit die
Gemeinden ihre Aufgabe nicht zu leicht nehmen und
dann spéter in Verlegenheit kommen, wenn die Bahn
einmal in Betrieb ist. Aus diesem Grunde haben die
vorberatenden Behorden beschlossen, es sei ein Be-
triebsfonds von 50,000 Fr. anzulegen, damit der Staat
nach dem Fallenlassen der Zinsengarantie der Ge-
meinden nach anderer Richtung einigermassen ge-
sichert wird. Wir diirfen nicht vergessen, dass das
Subventionsgesetz dem Staat grosse Verpflichtungen
auferlegt. Infolge der hohen Subvention von 50,000 Fr.
per km sind eine Menge kleine Bahnen entstanden,
die finanziert werden koénnen, deren Betrieb aber
zum Teil sehr gefihrdet ist. Da ist es Pflicht des
Staates, nachdem seine ausgeworfenen Gelder sich
auf absehbare Zeit nicht verzinsen werden, wenigstens
daftir zu sorgen, dass unsere Staatsbanken, wenn sie
das Obligationenkapital beschaffen, nicht unter Um-
stinden auch noch den Zins des Obligationenkapitals
verlieren. Ich denke, das wird allseitig gebilligt wer-
den. Durch die Ausscheidung einer Betriebsreserve
wird auch die Verzinsung des Obligationenkapitals in
den ersten schwierigen Jahren sichergestellt und es
wird so umgekehrt der Bahn auch leichter méglich
sein, ein erhohtes Obligationenkapital zu erhalten, als
es der Fall wire, wenn kein solcher Fonds in Aus-
sicht genommen wére.

Wir empfehlen Ihnen die Annahme der regierungs-
rdtlichen Antridge mit den vom Herrn Finanzdirektor
erwihnten Abdnderungen.

Genehmigt mit den Ab#nderungsantrigen Regie-
rungsrat Konitzer.

Beschluss:

Der Grosse Rat nimmt Kenntnis von den Ein-
gaben des Verwaltungsrates der Herzogenbuch-
see-Wangen-Jura-Bahn vom 25. August 1912 und
vom 17. Januar 1913 betreffend die Subven-
tionierung der elektrischen Strassenbahn Her-
zogenbuchsee-Wangen-Wiedlisbach, sowie von
den zudienenden Akten und Plinen wund be-
schliesst, gestiitzt auf den vom Regierungsrat
genehmigten Bericht und Antrag der Eisenbahn-
direktion vom 14. Mai 1913:

I. Das allgemeine Bauprojekt der elektrischen
Strassenbahn  Herzogenbuchsee-Wangen-Wied-
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lisbach wird nach dem modifizierten Projekt der
Firma Bertschingers Sohne in Ziirich und Lenz-
burg vom Januar 1913 im Kostenvoranschlage
von 1,076,500 Fr. unter folgenden Vorbehalten
genehmigt :

1. Fiir die Beniitzung der Staatsstrasse gel-
ten die Bestimmungen der am 2. Médrz 1907 vom
Regierungsrat erteilten und am 24. April 1912
vom Grossen Rat genehmigten Bewilligung.

2. Die Bahngesellschaft hat dem Regierungs-
rat iber jedes wichtigere Bauobjekt auf dem
Gebiete des Kantons Bern, wie Kunst- und Hoch-
bauten, Stationen und deren Einrichtungen, Zu-
fahrten und dergleichen, Detailprojekte zur Ge-
nehmigung vorzulegen.

3. Der Regierungsrat ist befugt, wihrend des
Baues Aenderungen an der Linienfiihrung sowohl
als an den Detailvorlagen vorzuschreiben, wenn
dieselben im Interesse einerseits der Leistungs-
fahigkeit der Bahn und anderseits ihrer Oeko-
nomie liegen und zweckdienlich erscheinen.

II. Der Staat beteiligt sich am Bau der elek-
trischer Strassenbahn Herzogenbuchsee-Wangen-
Wiedlisbach gestiitzt auf das Gesetz vom 7. Juli
1912 betreffend Beteiligung des Staates am Bau
und Betrieb von Eisenbahnen und unter den Be-
dingungen dieses Gesetzes
a) gemidss Art. 5 desselben mit

50,000 Fr. per Kilometer Bau-

linge, also fiir 9,61 Kilometer

mit hochstens . Coe
b) gemiss Art. 5, letztem Alinea,
am Umbau der Kanalbriicke bei

Wangen mit 100 Fr. per Meter

Briickenldnge zwischen den Wi-

derlagern gemessen, also fiir 50

Meter mit hochstens . 5,000 Fr.

Total mit hochstens 485,500 Fr.
auf welche Summe die durch Beschluss vom
24. April 1912 bewilligte Aktienbeteiligung von
280,000 Fr. erhsht wird.

Der fiir die Nachsubvention von hdochstens
205,500 Fr. erforderliche Kredit wird aus Vor-
schussrubrik A k 3 bewilligt.

III. Die Bahngesellschaft hat die zur Finan-
zierung des Unternehmens noch erforderlichen
Gelder in Aktien aufzubringen. Fiir den Fall
jedoch, dass die Vervollstindigung des Finanz-
ausweises ausschliesslich in Aktien sich als un-
durchfithrbar erweisen sollte, wird die Bahn-
gesellschaft ermichtigt, eine Hypothekaranleihe
in der Hohe des erforderlichen Restbetrages auf-
zunehmen, unter der Bedingung, dass davon
50,000 Fr. bei der Kantonalbank von Bern als
Betriebsfonds angelegt werden. Dieser Betriebs-
fond darf ohne Zustimmung des Regierungsrates
nicht angegriffen werden.

Die Anleihensvertrige unterliegen der Geneh-
migung des Regierungsrates.

480,500 Fr.

IV. Der Regierungsrat wird erméchtigt, den
Finanzausweis als geleistet zu erkldren und der
Bahngesellschaft die Bewilligung zum Bau der
Linie zu erteilen, sobald dieselbe sich bei ihm
einwandfrei iiber ein Anlagekapital von rund
1,026,500 Fr. ausgewiesen haben wird.

V. Die Bahngesellschaft hat ihre verfiigharen
Gelder bei der Kantonalbank von Bern oder
deren Filialen oder bei der Hypothekarkasse des
Kantons Bern anzulegen.

VI. Die Bahngesellschaft hat die Statuten
anlésslich ihrer nichsten Revision mit den Be-
stimmungen dieses Beschlusses in Uebereinstim-
mung zu bringen.

VII. Die Wahl des bauleitenden Ingenieurs
und die wichtigsten Vertrige fiir Arbeiten und
Lieferungen unterliegen der Genehmigung des
Regierungsrates.

VIII. Der Regierungsrat wird erméchtigt, die
Ausrichtung der Beteiligung des Staates solange
zu verschieben, bis die zu weitern Eisenbahn-
bauten im Kanton Bern erforderlichen Geld-
mittel zur Verfiigung stehen.

IX. Die Bestimmungen des Grossratsbe-
schlusses vom 24. April 1912 werden, soweit
mil dem gegenwdrtigen Beschluss in Wider-
spruch stehend, aufgehoben.

Erteilang des Expropriationsrechtes an die Einwohner-
gemeinde Hilterfingen.

Scheurer, Justizdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Es handelt sich um cas gleiche Ge-
schift, das den Grossen Rat schon einmal beschiftigt
hat, ndmlich um die durch die Erstellung des Tram-
ways Thun-Interlaken bedingte Strassenerweiterung
in der Gemeinde Hilfterfingen. Der Grosse Rat hat
damals das Expropriationsrecht erteilt fiir die An-
lage eines Trottoirs auf der Bergseite. Nun hat sich
gezeigt, dass ein Stiick dieses Trottoirs auf die See-
seite verlegt werden muss, und wir beantragen lhnen,
der Gemeinde Hilterfingen auch fiir die dadurch nétig
gewordenen Landerwerbungen das Expropriations-
recht zu erteilen. Die Grundeigentiimer sind damit
einverstanden.

Nun hat die Gemeinde Hilterfingen auch noch
das Expropriationsrecht verlangt fiir eine Kaianlage
in jener Gegend. Das Begehren wurde schon einmal
zuriickgewiesen, weil es nicht geniigend vorbereitet
war. Heute wird es wiederholt, aber der Regierungs-
rat beantragt, zurzeit auf dieses Gesuch nicht ein-
zutreten, weil das Projekt noch zu wenig abgeklirt
ist. Bel den Akten ist kein Plan und kein richtiger
Voranschlag, und auf der andern Seite erheben die
beteiliglen Grundeigentiimer Einspruch. Bevor die
Sache nach jeder Richtung abgeklirt ist, hat es keinen
Sinn, das Expropriationsrecht zu erteilen.

Wir beantragen also, dem Gesuch der Gemeinde
in bezug auf die Trottoiranlage zu entsprechen, da-
gegen die Behandlung des Expropriationsbegehrens
mit bezug auf die Kaianlage auf den Zeitpunkt zu

_verschieben, wo die Sache abgeklirt sein wird.

Peter, Prisident der Justizkommission. Die Justiz-
kommission erkldrt sich in allen Teilen mit den An-
trigen des Regierungsrates einverstanden.

- Genehmigt.
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Beschluss:

1. Der Einwohnergemeinde Hilterfingen wird
fiir die projektierte Trottoiranlage im Sinne des
ihrem Gesuche vom 17. April 1913 beigelegten
Projekts das Expropriationsrecht erteilt und das
Expropriationsdekret vom 12. Februar 1913 in
diesem Sinne abgeindert;

2. Das weitergehende Expropriationsbegeh-
ren der Einwohnergemeinde Hilterfingen wird
zur Zeit abgelehnt.

Beschwerde des Fr. Spycher betreffend Entzug der
elterlichen Gewalt,

Scheurer, Justizdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Ein gewisser Fr. Spycher in Bern hat
sich mit seiner Ehefrau in der Kindererziehung derart
ausgezeichnet, dass die Gemeindebehorde verlangt hat,
es sei ihm die elterliche Gewalt zu entziehen. Das
geschah durch den Regierungsstatthalter von Bern
und sein Entscheid wurde auf Appellation hin vom
Regierungsrat aufrecht erhalten. Spycher reichte nach-
her ein Revisionsgesuch an den Regierungsrat ein.
Es wurde abgewiesen, weil es formell iiberhaupt nicht
begriindet war und auch materiell keine Bedeutung
hatte. Nun wendet sich Spycher mit einem &hnlichen
Gesuch an den Grossen Rat. Der Regierungsrat be-
antragt Ihnen, darauf nicht einzutreten, weil die Er-
ledigung von Rekursen betreffend den Entzug der
elterlichen Gewalt in der endgiiltigen Kompetenz des
Regierungsrates liegt; der Grosse Rat ist gar nicht
zustindig, in derartigen Fillen einzugreifen. Ich
mochte aber auch den Grossen Rat beruhigen. Dem
Spycher geschieht materiell kein Unrecht. Die elter-
liche Gewalt wurde ihm entzogen, weil seine Auf-
sicht iiber seine Kinder, sowohl die schulpflichtigen
als die aus der Schule entlassenen, eine ganz mise-
rable war. Zwei der Kinder haben in der Schule
Diebstdhle begangen, mit denen sowohl die Eltern als
die Geschwister in sehr enger Beziehung standen;
jedenfalls mussten sie beide Augen zudriicken, damit
sie davon nichts merkten. Auch die Aufsicht iiber
die dlteste Tochter, die kaum aus der Schule ist, ist
eine hochst mangelhafte, so dass die Eltern nicht
zum mindesten schuld daran sind, wenn das Méddchen
ins Ungliick kommen sollte. Spycher ist auch noch
ein etwas eigentiimlicher Herr. Er droht, wenn wir
auf sein Gesuch nicht eintreten, so werde er an eine
andere Instanz wachsen, die uns schon den Meister
zeigen werde, er werde das Gesuch an den deutschen
Kaiser weiterleiten (Heiterkeit). Wir beantragen also,
auf die Beschwerde nicht einzutreten.

Peter, Prisident der Justizkommission. Auch in
diesem Falle ist die Justizkommission mit dem An-
trage des Regierungsrates vollstindig einverstanden.

Genehmigt.
Beschluss:

Auf die Beschwerde des Fr. Spycher in Bern
betreffend Entzug der elterlichen Gewalt wird
nicht eingetreten.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil
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Gesetz
betreffend

Abinderung des Strassenpolizeigesetzes und Erhebung
einer Automobilsteuer.
Zweite Beratung.

(Siehe Nr. 7 der Beilagen; die Verhandlungen der
ersten Beratung finden sich Seite 69 ff hievor ab-
gedruckt.)

Eintretensfrage.

Konitzer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Wie Sie sehen, macht die Vorlage fiir
die zweite Beratung ein etwas anderes Gesicht. Es
wurde in der ersten Lesung gewiinscht, man mdéchte
untersuchen, ob nichteventuell der Abschnitt iber die
Automobilsteuer voranzustellen und der Abschnitt be-
treffend Abidnderung des Strassenpolizeigesetzes an
das Ende zu verlegen sei. Der Regierungsrat hat den
Entwurf, wie er aus der ersten Beratung hervorge-
gangen war, der Justizdirektion iiberwiesen, und diese
hat eine neue Vorlage ausgearbeitet, wobei dem ge-
dusserten Wunsche Rechnung getragen wurde. Der
Regierungsrat hat denn auch den Vortrag iiber den
zweiten Teil dem Justizdirektor iibertragen. Materiell
hat eigentlich die Vorlage nicht geidndert, nur das
Aussehen ist ein anderes geworden. Die Kommission
hat im Entwurf des Regierungsrates das Strafmandat-
verfahren gestrichen, indem sie der Ansicht ist, dass
dies2 Frage auf dem Dekretsweg zu regeln sei. Der
Entwurf, wie er Thnen vorliegt, ist eigentlich der An-
trag der Kommission, dem die Regierung nachtriglich
zustimmte. Es sollte daher am Kopf der Vorlage heis-
sen: Gemeinsamer Entwurf des Regierungsrates und
der grossriatlichen Kommission, statt: Neuer Entwurf
des Regierungsrates. Ich beantrage lhnen, auf die
zweite Beratung einzutreten.

Roost, Prisident der Kommission. In der ersten
Beratung des vorliegenden Entwurfs wurde der Wunsch
gedussert, man mochte vor der zweiten Lesung hier
das Dekret beraten, durch das der Beitritt des Kan-
tons zum neuen schweizerischen Konkordat erklért
werden soll. Es wurde auch eine beziigliche Zu-
sicherung gegeben, aber es hat sich nun nicht als
zweckmissig herausgestellt, das Dekret zu behandeln.
Bis zur Stunde sind 12 Kantone dem Konkordat bei-
getreten. Der Kanton Zirich fehlt aber noch, weil
dort der Beitritt nur durch Volksbeschluss erklirt
werden kann. Man ist nun, offenbar mit Recht, der
Ansicht, das Inkrafttreten des Konkordats soll ver-
schoben werden, bis auch der Kanton Ziirich seinen
Beitritt erkldrt habe, und die Bundesbehoérden sind
bereit, es noch einmal um ein Jahr, auf 1. Juni 1914,
hinauszuschieben. Bis dahin werden wir Zeit haben,
das Dekret zu behandeln und den Beitritt zu er-
kliren. Es ist wiinschenswert, dass vor der Bera-
tung des Dekrets die vorliegende Gesetzesinderung in
Kraft trete, und zwar in erster Linie, um eine ein-
heitliche Durchfithrung der Aufsicht iiber das Auto-
mobilwesen ins Leben treten zu lassen. Nach der
Ansicht der vorberatenden Behorden wire es nicht
gut, wenn das neue Dekret und damit auch das neue
Konkordat in Kraft treten wiirden, wihrend die Wi-
derhandlungen nach den Vorschriften des bisherigen
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Strassenpolizeigesetzes geahndet werden miissten. Wir
halten es fiir notwendig, dass die Strafbestimmungen
im Sinne des vorliegenden Entwurfs abgeindert wer-
den. Das die allgemeinen Bemerkungen.

Der Automobilklub Bern hat an die Regierung
und die Kommission eine Eingabe gerichtet, in der
einige Aussetzungen am Entwurf vom 25. April 1913
gemacht werden.. In erster Linie wird eine Bestim-
mung vermisst, nach der der Grosse Rat die Kompe-
tenz erhélt, den Beitritt zum neuen Konkordat zu
erkliren. Darauf ist zu antworten, wie schon in der
ersten Beratung ausgefilhrt wurde, dass der Grosse
Rat diese Kompetenz bereits hat, und zwar gestiitzt
auf Art. 14 des Strassenpolizeigesetzes von 1906.
Dort wird der Grosse Rat erméchtigt, durch Dekret die
notwendigen Vorschriften fiir den Motorwagen- und
Fahrradverkehr aufzustellen, und mit dieser Erméich-
tigung ist ihm auch die Kompetenz erteilt, den Bei-
tritt zum Konkordat zu erkliren. Eine beziigliche
Bestimmung ist also im vorliegenden Entwurf nicht
mehr notig, und der Automobilklub ist in diesem
Punkt falsch orientiert.

Im weitern wendet man sich gegen die Bestimmung
in Art. 6 und 7, wonach die Aufsichtsorgane berech-
tigt sind, im Falle von Widerhandlungen gegen das
Gesetz die Fahrzeuge mit Beschlag zu belegen, wenn
der Fehlbare nicht sofort eine Kaution im Betrage
der hochsten Busse hinterlegt. Sie machen geltend,
es wire offenbar nicht recht, dass eine Busse bis
auf 500 Fr. von einem Wegknecht erhoben werden
kénnte. Darauf kann die beruhigende Antwort ge-
geben werden, dass nach Art. 7 der Grosse Rat das
Bussenmaximum fiir Widerhandlungen gegen die Aus-
fiihrungsdekrete und Verordnungen herabsetzen kann,
und zwar wird er fiir geringfiigige Widerhandlungen
sie soweit herabsetzen, dass der betreffende Fall nicht
appellabel ist, d. h. die Busse und infolgedessen auch
die Kaution wird im Grossteil der Félle ohne Zweifel
nicht hoher als 40—50 Fr. sein. Es ist dann Sache
der Behorden, den Organen Weisung zu geben, in
welchen Fillen sie ermichtigt sind, eine Kaution zu
verlangen. Es ist auch vorgesehen, dass von den im
Kanton Bern und in der Schweiz Domizilierten keine
Kaution erhoben werden und die Bestimmung nur
gegeniiber Auslindern Anwendung finden soll, indem
sonst diesen gegeniiber in den meisten Fillen die
Exekution eines Urteils praktisch unmoglich wird,
wenn keine Hinterlage da ist.

Drittens wiinscht der Automobilklub die Aufnahme
einer Bestimmung, wonach die Hiiter des Gesetzes, die
einen Automobilisten zur Anzeige bringen, verpflichtet
seien, sich dem betreffenden Automobilfithrer zu stel-
len. Auf diesen Punkt kénnen wir nicht eintreten,
das wire praktisch nicht durchfilhrbar. Man kann
den Automobilfiihrern das Recht nicht zugestehen,
dass eine Anzeige nur eingereicht werden diirfe, wenn
der Anzeiger sie vorher gewarnt oder bei der Kon-
statierung der Widerhandlung sich ihnen gestellt habe.

Mit diesen Bemerkungen beantrage ich ~Ihnen
namens der Kommission ebenfalls Eintreten auf die
Vorlage.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

(29. Mai 1913.)

Art. 1.

Konitzer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. In der ersten Beratung wurde angeregt,
es mochte die Frage gepriift werden, ob man nicht
den Steuerbetrag von 300 Fr. erhohen sollte. Wir
haben die Sache besprochen, sind aber zum Schluss
gekommen, dass ein Mehreres zuviel wére. Im De-
kret konnen dann immerhin Abstufungen vorgenom-
men werden je nach der Motorstirke tnd je nachdem

. die Fahrzeuge Luxus- oder andern Zwecken dienen.

Im Eingang des Artikels wurde eine kleine Aende-
rung vorgenommen, indem es nur mehr heisst: «Fir
Automobilfahrzeuge . . .» statt: «Fiir den Verkehr von
Automobilfahrzeugen . . .». Wir halten diese Fassung
fiir richtiger. Im iibrigen entspricht der Artikel der
Bestimmung des ersten Entwurfs, und wir beantragen
Ihnen deren Annahme.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 1. - Far Automobilfahrzeuge mit Inbe-
griff der Motorvelos und der Dampflokomobile,
welche die offentlichen Strassen und Wege im
Kanton Bern benutzen, muss eine Steuer ent-
richtet werden. Diese Steuer wird bemessen
nach der Motorstirke und Verwendungsart der
Fahrzeuge. Sie darf fiir die grossten Wagen den
Betrag von 300 Fr., fiir Motorvelos den Betrag
von 20 Fr. im Jahr nicht iibersteigen.

Art. 2.

Konitzer, Finanzdirektor, Berichferstatter des Re-
gierungsrates. Art. 2 handelt von der Verwendung des
Steuerertrages. Auch hier ist- keine Aenderung ein-
getreten, wir haben lediglich aus dem zweiten Alinea
des frithern Art. 3 einen besondern Artikel gemacht.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 2. Der Ertrag der Steuer ist ausschliess-
lich fir die Verbesserung der Strassen, insbe-
sondere fiir die Bekdmpfung des Staubes zu
verwenden.

Art. 3.

Konitzer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Art. 3 bestimmt, dass die ndhern Vor-
schriften tber Anlage, Hohe und Bezug der Steuer,
sowie iiber die Folgen ihrer Nichtbezahlung auf dem
Dekretswege zu erlassen sind. Wir beantragen An-
nahme des Artikels.

Roost, Prisident der Kommission. Ich méchte nur
eine kleine redaktionelle Abdnderung beantragen, nim-
lich statt «der Nichtbezahlung derselben» zu sagen:
«ihrer Nichtbezahlungy.

Angenommen mit der redaktionellen Abidnderung
Roost.
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Beschluss:

"~ Art. 3. Die ndhern Bestimmungen iiber An-
lage, Hohe und Bezug der Steuer, sowie iiber
die Folgen ihrer Nichtbezahlung werden durch
Dekret des Grossen Rates geordnet.

Art. 4.

Konitzer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Hier wird gesagt, dass der Bezug der
Polizeigebiihren neben der Steuer vorbehalten wird.
Die Kontrollgebiihr, die jetzt schon bezogen wird, ist
also auch in Zukunft zu entrichten, da sie mit der
Steuer nichts zu tun hat.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 4. Der Bezug der Polizeigebiihren
neben der Steuer wird vorbehalten.

Art. 5.

Scheurer, Justizdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Art. 5 ist der alte Art. 1. Die vor-
genommenen Aenderungen sind nur redaktioneller
Natur.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 5. Die Art. 15 und 16 des Gesetzes
vom 10. Juni 1906 iiber die Strassenpolizei wer-
den aufgehoben und durch folgende Bestimmun-
gen ersetzt:

Art. 6 und 7.
Angenommen.
Beschluss:

Art. 6. Die Aufsicht iiber die Strassenpolizei
wird von der kantonalen Baudirektion ausgeiibt.
Die Handhabung der Strassenpolizei liegt ob:

1. den Polizeiorganen des Staates und der Ge-
meinden ;

2. dem mit der Beaufsichtigung und dem Unter-
halt der Strassen betrauten Personal des
Staates und der Gemeinden.

Diese Organe sind verpflichtet, alle Wider-
handlungen gegen die Vorschriften {iiber die
Strassenpolizei dem Regierungsstatthalter zu
Handen des Richters anzuzeigen.

Sie konnen Fahrzeuge, Maschinen, Instru-
mente, Werkzeuge und andere Gegenstinde, die
bei Uebertretung der Vorschriften der Strassen-
polizei verwendet werden, zur Sicherung von
Busse und Kosten mit Beschlag belegen, wenn
der Fehlbare nicht sofort eine Kaution im Be-
trage der hochsten Busse erlegt.
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Sie koénnen Gegenstinde und Vorrichtungen,
durch die das Strassengebiet in Anspruch ge-
nommen oder der Verkehr gefihrdet wird, nach
fruchtloser Warnung auf Kosten des Fehlbaren
entfernen lassen.

Die Polizeibehorden (Ortspolizeibehorde, Re-
gierungsstatthalter, kantonale Baudirektion) kon-
nen die von ihren untergebenen Organen ange-
ordneten Sicherungsmassnahmen aufheben oder
abidndern, so lange eine Ueberweisung nicht er-
folgt ist.

Art. 7. Widerhandlungen gegen die Vorschrif-
ten tiber die Strassenpolizei werden mit einer
Busse von 1—500 Fr. bestraft. Hohere Straf-

- androhungen, die in andern Gesetzen enthalten
sind, werden vorbehalten.

Durch Dekret des Grossen Rates kann das
Maximum der Busse fir Widerhandlungen gegen
die Ausfithrungsdekrete wund Verordnungen
niedriger angesetzt werden und es kann darin
als Nebenstrafe der Entzug der behordlich erteil-
ten Fahrbewilligung vorgesehen werden.

Art. 8.

Scheurer, Justizdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Der Grosse Rat hat in der ersten Be-
ratung festgestellt, dass in geringfiigigen Fillen die
Bestrafung erfolgen koénne, ohne dass der Angeschul-
digte vorgeladen werden miisse, dass also das sogen.
Strafmandatverfahren stattfinden diirfe.. Dieses Ver-
fahren ist an und fiir sich ein durchaus richtiger Ge-
danke und es ist fiir Polizeiiibertretungen anerkannter-
massen das Verfahren der Zukunft. Allein es geht
nicht an, einfach mit ein paar Worten ein neues Ver-
fahren in unsere Strafprozedur einzufithren, sondern
die Sache miisste doch etwas eingehender geordnet
werden. Die Justizdirektion arbeitete daher eine Vor-
lage aus, in der in einer ganzen Reihe von Artikeln
bestimmt war, wie das Verfahren durchgefiihrt wer-
den soll. Dabei hat sie sich an das gehalten, was
bereits im Vorentwurf zum neuen Strafgesetzbuch
enthalten ist und die dortigen Bestimmungen sozusagen
unveridndert aufgenommen. Die Sache kam aber nun
so heraus, dass der vorliegende Gesetzesentwurf in der
Mehrzahl der Artikel von ganz andern Dingen han-
delte als von Automobilsteuer und Strassenpolizei,
nidmlich vom Strafmandatverfahren. Die Kommission
fand dann, man sollte es hier bewenden lassen bei
der Aufnahme des Grundsatzes und die Einzelvor-
schriften auf den Dekretsweg verweisen. Der Regie-
rungsral konnte sich damit ohne weiteres einver-
standen erkliren. Das Dekret ist bereits ausgearbeitet
und wird vom Grossen Rat demnichst behandelt wer-
den koénnen. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass
man das Strafmandatverfahren nicht auf die Fille
der Uebertretung des vorliegenden Entwurfs und des
Strassenpolizeigesetzes zuzuschneiden braucht, son-
dern dass man es allgemein fassen kann. Wenn es
in einem spitern Gesetz angezeigt erscheint, die
Uebertretungen im Strafmandatverfahren zu ahnden,
wird man daher ebenfalls auf dieses Dekret ver-
weisen konnen.
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Im Auftrag des Regierungsrates empfehle ich Ihnen
den Art. 8 zur Annahme, wonach also im Gesetz
nur der Grundsatz Aufnahme findet und die ndhern
Ausfithrungen itiber das Strafmandatverfahren auf dem
Dekretsweg erfolgen sollen.

Diirrenmatt. Ich erlaube mir die Anfrage redak-
tioneller Natur, ob nicht das Wort «Einzelrichter»
in Art. 8 ff durch «Gerichtsprisident» oder wenn man
will, «Polizeirichter» ersetzt werden sollte. Das wire
richtiger als der theoretische Ausdruck «Linzel-
richter».

Scheurer, Justizdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Herr Diirrenmatt hat offenbar einen
alten Text zur Hand, denn im neuen Text heisst es
nur der «Richter». Der Ausdruck «Einzelrichter» ist
gestrichen worden.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 8. Handelt es sich um Widerhandlungen
geringfiigiger Art, so leitet der Richter, sofern
die betreffende Polizeiiibertretung nicht zugleich
den Tatbestand eines Verbrechens oder Ver-
gehens erfiillt, zuerst das folgende Verfahren ein.

Art. 9.

Roost, Prisident der Kommission. Ich mdchte
redaktionell beantragen, den Eingang des Art. 9 wie
folgt zu fassen: «Der Richter erdffnet dem Ange-
schuldigten ohne vorherige personliche Einvernahme
ein Bussenurteil und teilt ihm mit, dass dieses in
Rechtskraft erwichst . . .». Es ist notwendig, statt
«Busse» zu sagen «Bussenurteil», weil auch der
Kostenanteil vom Bestraften bezahlt werden muss.

Angenommen in der abgednderten Fassung.
Beschluss:

Art. 9. Der Richter erdffnet dem Angeschul-
digten ohne vorherige persénliche Einvernahme
ein Bussenurteil und teilt ihm mit, dass dieses
in Rechtskraft erwichst, wenn gegen dasselbe
nicht innerhalb bestimmter Frist vom Angeschul-
digten oder vom Staatsanwalt Einspruch erhoben
wird, sowie dass im Falle eines Einspruches der
einen oder andern Seite die Hauptverhandlung
vor dem Richter durchgefiihrt wird.

Die ndhere Ordnung dieses Strafmandatver-

fahrens geschieht durch Dekret des Grossen
Rates. :
Art. 10.
Angenommen.
Beschluss:

Art. 10. Durch dieses Gesetz wird Art. 2,
Al 1, des Gesetzes iiber die Strassenpolizei vom

(29. Mai 1913.)

10. Juni 1906, soweit den Verkehr mit Fahr-
riddern und Motorfahrzeugen betreffend, aufge-
hoben.

Art. 11.

Roost, Prisident der Kommission. Es fragt sich,
ob hier nicht gesagt werden sollte, das Gesetz trete
auf den durch den Regierungsrat zu bestimmenden
Zeitpunkt in Kraft, weil doch das Dekret iiber den
Steuerbezug und auch dasjenige iiber das Strafmandat-
verfahren vorher bereinigt sein sollten.

Scheurer, Justizdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Der Regierungsrat kann sich damit ein-
verstanden erkliren.

Angenommen nach Antrag Roost.

Beschluss:

Art. 11. Dieses Gesetz tritt nach seiner An-
nahme durch das Volk auf den durch den Re-
gierungsrat zu bestimmenden Zeitpunkt in Kraft.

Titel und Ingress.
Angenommen.
Beschluss:

Gesetz
betreffend
Erhebung einer Automobilsteuer und Abénde-
rung des Strassenpolizei-Gesetzes.
Der Grosse Rat des Kantons Bern,
auf den Antrag des Regierungsrates,
beschliesst :

Schlussabstimmung.

Fiir Annahme des Gesetzesentwurfs . Mehrheit.

Eingelangt sind folgende

Motionen :

1. Der Regierungsrat wird eingeladen, die Frage zu
prifen und dem Grossen Rat beforderlichst Bericht
und Antrag einzureichen, ob nicht durch Aufstellung
bestimmter Vorschriften, bezw. Normen, die Schul- und
Gemeindebehdrden angehalten werden koénnten, einc
einheitliche #rztliche Untersuchung wund Kontrolle
simtlicher Schulkinder der Volksschulen durchzu-
fiihren.

Hauswirth,
Miihlethaler, Aeschlimann,
Schiipbach, Gross, Keller.
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- 2. Der Regierungsrat wird eingeladen, den Entwurf
eines Dekrets iiber die fiir den Fall einer Revision
des Art. 19 der Staatsverfassung in Aussicht genom-
mene Aenderung der Grossratswahlkreise dem Grossen

Rat auf den Zeitpunkt der zweiten Beratung der Re-

vision des Art. 19 der Verfassung zur Orientierung
vorzulegen.

v. Fischer,
Diirrenmatt, Jobin, Lindt, v. Wattenwyl,
Gréanicher, Bosiger, v. Wurstemberger.

Die beiden Motionen werden auf den Kanzleitisch

gelegt. Do

Nataralisationszesuche.

Geméiss dem Antrag des Regierungsrates und der
Justizkommission werden bei 112 giiltigen Stimmen
(erforderliche 2/,-Mehrheit: 76) die nachgenannten
Personen, welche sich tiber den Genuss eines guten
Leumundes, den Besitz der biirgerlichen Rechte und
Ehren, sowie iiber giinstige Vermdgens- und Erwerbs-
verhiltnisse ausgewiesen haben, auf ihr Ansuchen hin
in das bernische Landrecht aufgenommen, in dem
Sinne jedoch, dass die Naturalisation erst mit der Zu-
stellung der Naturalisationsurkunde in Wirksamkeit
tritt

20. Friedrich Fallert, geboren 1871, von Lauf,
Baden, Kaufmann in Bern, Abgeschiedener der Lucie
Kley, Vater von vier minderjihrigen Kindern, wel-
chem die Burgergemeinde Reichenbach das Orts-
burgerrecht zugesichert hat.

21. Ernst Joseph Werthle, geboren 1891, von
Neudorf, Elsass, ledig, Monteur in Bern, welchem
die Einwohnergemeinde Lohnstorf das Ortsburger-
recht zugesichert hat.

22. Albrecht Steube, geboren 1887, von Isny,
Wiirttemberg, Schriftsetzer, zuletzt in Wimmis, nun
voriibergehend im Auslande, ledig, welchem die ge-
mischte Gemeinde Epiquerez das Ortsbhurgerrecht zu-
gesichert hat.

23. Isaak Bloch, geboren 1858, von Griissen-
heim, Elsass, Kaufmann in Neuenstadt, Ehemann der
Adele Hecker, welchem idie Burgergemeinde Neuen-
stadt das Ortsburgerrecht zugesichert hat.

24.—26. Peter Lorenzini, geboren 1882, Hotel-
portier, Hans Lorenzini, geboren 1892, und Do-
menico Lorenzini, geboren 1894, Briider, von Vivo
d’Asio, Italien, ledig, in Habkern, welchen die Ein-
wohnergemeinde Habkern das Ortsburgerrecht zuge-
sichert hat.

27. Emanuel Paul Ortlieb; geboren 1877, von
Beblenheim, Elsass, Spenglermeister in Biel, Ehe-
mann der Elise Schneeberger, Vater eines minder-
jihrigen Kindes, nachdem ihm die Burgergemeinde
Tiischerz - Alfermée das Ortsburgerrecht zugesichert
hat.
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Gesetz
betreffend

Jagd und Vogelschutz fiir den Kanton Bern.
Fortsetzung.
(Siehe Seite 190 hievor.)

Prisident. Ich erinnere Sie noch einmal daran,
dass das Gesetz in der frithern Session durchberaten
und in dieser Session der Beschluss auf Einfithrung
des fakultativen Reviersystems nach Antrag Bratschi
bestitigt worden ist. Es handelt sich heute nur noch
darum, diejenigen Artikel in Wiedererwéigung zu
ziehen, auf die man zuriickkommen will. Es scheint
mir zweckmissig zu sein, zunidchst diejenigen Artikel
zu behandeln, zu denen Abdnderungsantrige des Re-
gierungsrates und der Kommission vorliegen. Nach-
her werde ich anfragen, ob man aus der Mitte des
Rates noch auf den einen oder andern Artikel zuriick-
zukommen wiinscht. In dieser Weise gedenke ich die
Beratung des Gesetzes zu Ende zu fithren. (Zustim-
mung.)

Art. 1, 6 und 7.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. In den Art. 1, 6 und 7 ftritt nur eine
kleine redaktionelle Erginzung ein, indem noch das
Wort «Jagdschein» beigefiigt wird, da fiir die Aus-
iibung der Pachtjagd die Losung eines Jagdscheines
vorgesehen und allgemein iiblich ist. Ich méchte
Thnen beantragen, dieser Ergidnzung in den drei ge-
nannten Artikeln zuzustimmen.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 1. Das Jagdregal steht dem Kanton zu.
Das Recht zur Ausiibung der Jagd im Gebiete
des Kantons Bern unterliegt den Vorschriften
der eidgendssischen und kantonalen Gesetzgebung
und wird durch die Verabfolgung eines Jagd-
patentes oder Jagdscheines erteilt.

Art. 6. Der Jagdberechtigte hat sein Patent
oder seinen Jagdschein auf der Jagd auf sich
zu tragen und den zur Ausiibung der Jagdpolizei
Berechtigten (Art. 16) auf Verlangen vorzuwei-
sen. Den letztern, sowie den Jagdberechtigten
wird von der Forstdirektion alljahrlich recht-
zeitig ein Verzeichnis der Patentinhaber zuge-
stellt.

Art. 7. (Zweiter Absatz.) Tritt eine der sub
lit. b—d angefiihrten Tatsachen, welche zur Ver-
weigerung des Patentes berechtigen, bei einem
Jagdberechtigten ein, so soll die Forstdirektion
demselben das Patent oder den Jagdschein ohne
Entschiddigung entziehen.

Art. 13.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Nach Art. 13 ist der Regierungsrat er-
michtigt, die Patentgebiihren herabzusetzen, wenn in-
folge Jagdverpachtung das der Patentjagd verbleibende
Jagdgebiet wesentlich eingeschrinkt wird. Es wire

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1913. 4%
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nicht richtig, wenn in diesem Falle die urspriinglichen
Patenttaxen von 100 und 150 Fr. erhoben wiirden,
sondern sie sollen im Verhiltnis zur Verkleinerung des
Patentgebietes reduziert werden. Wir empfehlen Ihnen
.daher, in Art. 13 eine dahin zielende Bestimmung
aufzunehmen.

Neuenschwander, Prisident der Kommission. Ich
schliesse mich den Ausfithrungen des Herrn Regie-
rungsrat Moser an. Es ist das ein kleines Ent-
gegenkommen gegeniiber den Patentjigern. Ob sie
es geniigend wiirdigen werden, weiss ich freilich nicht.
Immerhin ist es am Platz, dass, wenn das Patentjagd-
gebiet zuriickgeht, auch die Patenttaxen entsprechend
reduziert werden.

Angenommen.
' Beschluss:

| Art. 13. Die Patenttaxen: betragen:

a. fir die Niederjagd inklusive Rehe, Auer-,
Birk- und Haselwild in der Niederjagd-
zone 100 Fr.;

b. fiir die Nieder- und Hochwildjagd 150 Fr.
In den Patenttaxen sub. a und b ist die
Verwendung eines Hundes inbegriffen ; ver-
wendet ein Jagdberechtigter mehr als einen
Hund zur Jagd, so ist fiir jeden weitern
Hund eine Taxe von 20 Fr. zu entrichten.

c. fiir die Anstellung eines Treibers bei der
Hochwildjagd 50 Fr.;

d. fir im Kanton Bern nicht niedergelassene
Schweizerbiirger und in der Schweiz nie-
dergelassene Auslinder, werden obige
Taxen um 509/, fiir in der Schweiz nicht
niedergelassene Auslinder um 1009/, er-
hoht.

An Biirger solcher Kantone, welche Nicht-
kantonsbiirger von der Patenterteilung ausschlies-
sen, werden, sofern sie nicht. im Kanton Bern
niedergelassen sind, keine Patente erteilt.

Wird infolge Jagdverpachtung das der Patent-
jagd verbleibende Jagdgebiet wesentlich einge-
schrinkt, so ist der Regierungsrat ermichtigt,
die Patenttaxen angemessen herabzusetzen.

‘Art. 14a,

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Der Antrag Bratschi ging dahin, es mochte
den Gemeinden des - Amtsbezirks das Recht gegeben
werden, die Pachtjagd fakultativ einzufiihren, und der
Grosse Rat hat an diesem Beschluss festgehalten.
In Art. 142 wird nun die Sache so geordnet, dass,
wenn die Mehrheit der Gemeinden die Einfiihrung
der Pachtjagd beschliesst, dieser Beschluss fiir alle
Gemeinden des betreffenden Amtsbezirks massgebend
ist. Wir haben den Artikel so redigiert, um denjenigen
Gemeinden, die in erster Linie von der Jagd be-
troffen werden, d. h. also den Landgemeinden, beim
Entscheid dariiber, ob die Pachtjagd eingefithrt wer-
den soll oder nicht, den entsprechenden Einfluss zu
sichern. Es ist allerdings zuzugeben, dass unter Um-
stinden sich nicht ganz nach allen Richtungen hin
einwandfreie Verhiltnisse ausbilden kénnen.  Wenn
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z. B. in einem Amtsbezirk meéhrere kleine Gemeinden
die Einfithrung der Pachtjagd beschlizssen, so kon-
nen sie die grossern Gemeinden, die mehr als die
Hilfte des Amtsbezirkes ausmachen, damit zur Pacht-
jagd zwingen; umgekehrt konnen auch mehrere klei-
nere Gemeinden, die weniger als die Hilfte des Areals
des Amtsbezirks besitzen, die Einfithrung der Pacht-
jagd verhindern. Aber wir halten dafiir, dass dies
doch nur ausnahmsweise zutreffen wird, so dass ein
anderes Verfahren uns nicht passend erscheint. Wir
legen Gewicht darauf, dass der Entscheid in die Hinde
der Gemeinden gelegt wird, dass jede Gemeinde sou-
verin dariiber entscheiden kann, ob siz mit der Ein-.
fiithrung der Pachtjagd einverstanden sei oder nicht.

Rohrbach (Riieggisberg). Der Herr Forstdirektor
hat die vorliegende Fassung des Art. 14a damit be-
griindet, dass den grossen Stidten bei der Entschei-
dung iiber die Einfithrung oder Nichteinfithrung der
Pachtjagd kein zu grosser Einfluss zum Nachteil der
Landgemeinden zukommen soll. Ich bin aber doch
nicht ganz einverstanden, dass dieser- Punkt so ge-
ordnet werde. Ich halte es nicht fiir richtig, dass
eine Gemeinde von vielleicht nur 70 Einwohnern mit
einem kleinen Areal uad eine grosse Gemeinde von
3000 Einwohnern gleichviel zu sagen haben sollen.
Ich mochte nicht die Riickweisung des Artikels bean-
tragen, schlage aber vor, die vorberatenden Behdrden
mochten bis zur zweiten Beratung priifen, ob sich
nicht eine andere Losung finden lasse. '

Moser, Forstdirektor, Berichterstat-er des Regie-
rungsrates. Wir nehmen die Anregung entgegen und
werden die Frage nochmals priifen.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 142, Wenn die Mehrheit der Gemeinden
eines Amtsbezirks di¢ Einfiihrung der Pacht-
jagd beschliesst, so ist dieser Beschluss fiir alle
Gemeinden dieses Amtes verbindlich.

Art. 14b,

Moser, Forstdirektor, Berichterstatier des Regie-
rungsrates. Das Begehren fiir die Einfiilhrung oder
Wiederauthebung der Pachtjagd muss von wenigstens
einem Viertel der Gemeinden eines Amtsbezirks beim
legierungsstatthalter eingereicht werden. Urspriing-
lich beabsichtigten wir, eine bestimmte Zahl zu nen-
nen und zu sagen, dass dieses Begehren von.zwel,
drei oder vier Gemeinden auszugehen .habe. Aber
wir haben Amtsbezirke mit nur wenigen Gemeinden
und infolgedessen kann nicht gut eine bestimmte Zahl
genannt werden. Sobald ein solches Begehren von
einem Viertel der Gemeinden vorliegt, ist der Regic-
rungsstatthalter verpflichtet, die iibrigen Gemeinden
aufzufordern, Stellung zu nehmen und durch Mehr-
heitsbeschluss festzustellen, ob sie mit dem Begehren
einverstanden sind oder nicht.

Bratschi. Ich halte den Art. 14b fiir die wich-
tigste Bestimmung des ganzen Abschnittes tber die
Pachtjagd. Gegeniiber der Pachtjagd wird geltend
gemacht, sie sei nicht demokratisch. Obschon ich
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frither bereits ausgefithrt habe, dass die Jdgerei mit
der Demokratie gar nichts zu tun hat, mag dieser
Artikel doch allen denjenigen, welche die Pachtjagd
fiir undemokratisch halten, zur Beruhigung dienen.
Einmal wird hier bestimmt, dass die Pachtjagd, wenn
sie in einem Bezirk eingefiihrt ist, nach einer Periode
von acht Jahren wieder abgeschafft werden kann. Das
liegt vollstindig im Ermessen der Gemeinden; wenn
sie einmal mit der Pachtjagd einen Versuch machen
wollen, so sind sie nur fiir eine Periode von acht
Jahren gebunden. Im fernern ist der Beschluss iiber
die Einfithrung oder Wiederabschaffung der Pacht-
jagd von der Gemeindeversammlung zu fassen; es
hat da also niemand dreinzureden, weder die Re-
gierung, noch der Grosse Rat, noch der Gemeinderat;
die Gemeinden sind souverdn und es kann ihnen keine
Gewalt angetan werden. Es lag mir daran, dies be-
sonders hervorzuheben, und ich mochte die Herren
Grossrite ersuchen, wenn es dann gilt, die Vorlage
vor dem Volk zu vertreten, dies nicht zu unterschla-
gen, wie es gelegentlich vorkommt, sondern die Biir-
ger darauf aufmerksam zu machen.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 14b. Begehren fiir Einfilhrung oder Wie-
deraufhebung der Pachtjagd sind von wenigstens
einem Viertel der Gemeinden eines Amtsbezirks
beim Regierungsstatthalteramt einzureichen. Die
betreffenden Beschliisse sind durch die Ge-
meindeversammlung zu fassen. Das Regierungs-
statthalteramt ordnet nach erfolgter Priifung der
Eingaben die Abstimmung in den iibrigen Ge-
meinden an. Diese Abstimmung ist innerhalb
eines Zeitraumes von 6 Monaten durchzufiihren
und von dem Resultat derselben ist dem Regie-
rungsrate Kenntnis zu geben.

Art. 14c.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Wenn die Pachtjagd von der Mehrheit
der Gemeinden abgelehnt wird, so darf vor Ablauf
von vier Jahren kein neues Begehren fiir deren Ein-
fihrung beriicksichtigt werden. Eine solche Bestim-
mung ist notwendig. Denn es kann der Fall ein-
treten, dass vielleicht 2/, der Gemeinden fir die Re-
vierjagd und 3/, dagegen sind, und da kénnte nun alle
Augenblicke ein neues Begehren eingereicht werden
und die Gemeinden hétten immer wieder Stellung
zu nehmen. Das muss vermieden werden, es muss
eine gewisse Ruhe eintreten; wenn die Mehrheit der
Gemeinden das Begehren ablehnt, ist die Angelegen-
heit fiir vier Jahre erledigt und ein neues Begehren
darf erst nach Ablauf dieser Frist beriicksichtigt
werden.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 14c. Wird die Pachtjagd von der Mehr-

_ heit der Gemeinden abgelehnt, so darf vor Ab-
lauf von 4 Jahren kein neues Begehren fiir deren
Einfihrung beriicksichtigt werden. Wird die
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Einfithrung der Pachtjagd aber beschlossen, so
darf vor Ablauf der Pachtdauer, die 8 Jahre um-
fasst, die Pachtjagd nicht wieder aufgehoben
werden.

Art. 144

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Das Gebiet der Amtsbezirke, die die
Pachtjagd eingefiihrt haben, wird von der Forstdirek-
tion in Jagdkreise eingeteilt, wobei soweit moglich,
auf die Gemeindegrenzen Riicksicht genommen wer-
den und jede Gemeinde einen Jagdkreis bilden soll.
Es kommt aber sehr hiufig vor, dass die Gemeinde-
grenzen sich fir die Abgrenzung eines Reviers mit
richtigem Jagdbetrieb nicht eignen, und darum muss
die Forstdirektion berechtigt sein, bei der Einteilung
der Jagdkreise von den Gemeindegrenzen abzuweichen
und auf die natiirlichen Grenzen, wie Béiche, Stras-
sen, eventuell Eisenbahnlinien, Bergriicken usw., Riick-
sicht zu nehmen. Dadurch erwichst den Gemeinden
kein Nachteil, sondern es ist im Gegenteil zu sagen,
dass zweckmissig arrondierte Jagdreviere bedeutend
grossere Pachtsummen abwerfen werden als unzweck-
méssig abgegrenzte Gebiete.

Neuenschwander, Priasident der Kommission. In
der Kommission wurde die Ansicht gedussert die
Abgrenzung der Jagdkreise sollte den Gemeinden iiber-
lassen werden, wie es im Kanton Aargau der Fall
ist. Die Gemeinden hitten sich mit den Jagdpéchtern
zu verstindigen und den Austausch einzelner Jagd-
gebiete in zweckmissiger Weise vorzunehmen. Diese
Ansicht blieb in Minderheit. Es ist besser, die Ein-
teilung der Jagdkreise erfolge durch die Forstdirektion
nach Anhorung der Gemeinderite; sie wird so zweck-
missiger ausfallen, und auch die Jiger werden sich
damit einverstanden erkliren konnen.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 144, Das Gebiet der Amtsbezirke, die die
Pachtjagd eingefiihrt haben, wird von der Forst-
direktion nach Anhorung der Gemeinderdte in
Jagdkreise eingeteilt. Wo dies fiir den Jagd-
betrieb tunlich erscheint, bildet jede Gemeinde
einen Jagdkreis. Kleinere Gemeinden konnen
in zweckmissig begrenzte Jagdkreise vereinigt,
grossere in solche geteilt werden.

Art. 14e.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Nach Art. 14c¢ umfasst die Pachtdauer
acht Jahre. Art. 14¢ ordnet nun das Verfahren der
Verpachtung. Die Pachtkreise werden versteigert und
der Amtsschaffner besorgt den Bezug der Pachtsum-
men. Die Pidchter miissen eine Kaution in der Hohe
des jahrlichen Pachtzinses in bar hinterlegen; das ist
allgemein iblich, und die Kaution dient auch dazu,
um daraus eventuellen Wildschaden zu decken. Nach
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Ablauf der Pachtdauer wird den Pachtern der einfache
Depotzins der Kaution zuriickerstattet. Endlich be-
stimmt der Artikel, dass in streitigen Fillen der Re-
gierungsrat iiber die Hingabe der Pachtjagd entschei-
det. Alle diese Bestimmungen entsprechen den Vor-
schriften, die in den Staaten mit Revierjagd allgemein
iiblich sind.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 14e, Die Versteigerung der Pachtkreise
erfolgt durch die Amtsschaffner, ebenso der Be-
zug der Pachtbetreffnisse, die jeweilen mit Jah-
resbeginn zum voraus zu bezahlen sind.

Die Pachter haben uberdies eine Kaution in
der Hohe des jdhrlichen Pachtzinses in bar zu
hinterlegen. Der einfache Depotzins wird ihnen
hievon am Schlusse der Pacht zurlickerstattet.
Unterpacht in jeder Form ist verboten.

Ueber die Hingabe der Pachtjagd entscheidet
in streitigen Fillen letztinstanzlich der Regie-
rungsrat.

Art. 14f,

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Hier besteht eine Differenz zwischen dem
Reglerungsrat und der Kommission. Die Regierung
ist der Auffassung, dass der Ertrag der Jagdpacht zu
2/, den Gemeinden und zu 1/; der Staatskasse zuflies-
sen soll. Wenn mehrere Gemeinden an einem Jagd-
bezirk beteiligt sind, so wird der Gemeindeanteil im
Verhiltnis zu dem zum Pachtkreis gehorenden Fli-
cheninhalt unter die einzelnen Gemeinden verteilt.
Mindestens die Héilfte der den Gemeinden zukommen-
den Pachterlose ist zu land- oder forstwirtschaftlichen
Zwecken zu verwenden.

Gestatten Sie mir zunidchst, mich iiber die Ver-
teilung des Pachtjagdertrags zwischen Gemeinden und
Staat auszusprechen. Wenn die Regierung Ihnen
dringend empfiehlt, wenigstens 1/; der Staatskasse zu-
zufithren, so geschieht es mit Riicksicht auf die
iibrigen schweren Verpflichtungen des Staates auf
diesem Gebiete. Wir geben heute speziell fiir die Jagd-
bannbezirke ganz bedeutende Summen aus. Das bleibt
sich unter dem neuen Jagdgesetz gleich. Die Bann-
bezirke im Hochgebirge miissen unterhalten werden,
wenn wir nicht riskieren wollen, dass die Gemsenbe-
stinde nach und nach zurlickgehen. Wir haben heute
in den Bannbezirken Faulhorn, Stockhorn, Kiental
usw. sehr schone Gemsen- und Rehbestinde, auch
eine ziemlich reiche Menge von Vogelarten, und es
kann eine wesentliche Vermehrung konstatiert wer-
den. Diese Bannbezirke miissen wir im Interesse der
Erhaltung des ‘Wildes und aus Riicksichten auf die
Naturschutzbestrebungen, Fremdenindustrie usw. un-
bedingt aufrecht erhalten. Das ist aber nur moglich,
wenn sie richtig gehiitet werden, und diese Hut er-
fordert bedeutende Mittel, wobei die vom Bund aus-
gerichteten Beitrdage verhiltnisméissig bescheiden sind.
Dem Staat miissen in Zukunft aus dem Jagdregal also
mindestens die Einnahmen gesichert bleiben, die er
heute hat. Das ist aber nicht der Fall, wenn Sie den
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Gemeinden mehr als 2/; des Ertrages der Pachtjagd
zuweisen. Ob die Gemeinden 2/3 oder 3/, erhalten,
ist tiir die Volksabstimmung durchaus belanglos, davon
hingt die Annahme oder Verwerfung des Gesetzes
nicht ab. Auf der andern Seite hat aber der Grosse
Rat die Pflicht, vor allem dafiir zu sorgen, dass an-
gesichts der Anforderungen an den Staat, die je lin-
ger je grosser werden, die Staatseinnahmen sich nicht
vermindern. Es ist sehr billig, hier fiir die Gemein-
den einzutreten und fiir einen hohern Prozentsatz zu
ihren Gunsten zu stimmen. Fir die einzelne Ge-
meinde macht das sehr wenig aus, wihrend fiir den
Staat ein bedeutender Ausfall entsteht. Aus diesen
Griinden mochte ich Ihnen den Antrag der Regierung
zur Annahme empfehlen. Die Gemeinden haben mit
der ganzen Verwaltung gar nichts zu tun; der Amts-
schaifner besorgt die Versteigerung und das Inkasso,
die Forstdirektion nimmt die Einteilung in Jagdkreise
vor, iibt die Jagdaufsicht aus, fithrt die Kontrolle usw.
Es wire nicht recht, wenn man fir die Gemeinden
weiter als auf 2/; gehen wiirde, denn wir diirfen nicht
vergessen, dass heute die Gesamteinnahmen dem
Staat zufliessen und der Anteil der Gemeinden sehr
bescheiden ist.

Was die Verwendung der Hilfte der den Gemein-
den zukommenden Pachterlose zu land- und forst-
wirtschaitlichen Zwecken anbetrifft, so entspricht diese
Bestimmung der Vorschrift des aargauischen Gesetzes,
wonach die Gemeinden verpflichtet sind, einen wesent-
lichen Teil dieser Einnahmen fiir landwirtschaftliche
Zwecke zu verwenden. Wir umschreiben den Anteil,
der hiefiir zu verwenden ist, etwas genauer, indem
wir sagen, dass wenigstens die Hilfte der Einnahmen
derjenigen Bevolkerungsklasse, die das Wild fiittert,
der Landwirtschaft, zugewendet werden soll. Dabei
haben die Gemeinden vollstindig freie Hand, sie kon-
nen das Geld verwenden fiir Wegverbesserungen, Bo-
denverbesserungen, Unterstiitzung der Rindvieh-,
Pferde- und Kleinviehzucht, forstwirtschaftliche Ver-
besserungen usw.

Neuenschwander, Prisident der Kommission. Die
Frage der Verteilung des Pachtjagdertrages hat in der
Kommission zu lebhaften Erérterungen Anlass ge-
geben. Der Antrag der Regierung, cen Gemeinden
2/ und dem Staat /3 zukommen zu lassen, wurde
dahin modifiziert, dass der Anteil der Gemeinden 3/,
und derjenige des Staates 1/, betragen soll. Es lag
sogar noch der weitergehende Antrag vor, dhnlich
wie im Aargau den Gemeinden den ganzen Ertrag
zu iberlassen und die Jagdpédchter zu verpflichten,
dartiber hinaus noch 10—1509/, der Pachtsumme dem
Staat zu entrichten; daneben hitte dieser auch noch
den Ertrag der Jagdscheingebiihren erhalten.

Sie haben schon in der frithern Session gehort,
dass ein Hauptargument der Verfechter der Pachtjagd
dahin ging, den Gemeinden werden bei diesem System
grosse Einnahmen zufliessen; es wurden Zahlen von
4—500,000 Fr. genannt. Es wire in der Tat sehr
schon, wenn die Gemeinden solche Unterstiitzungen
bekimen. Es ist begreiflich, dass die Befiirworter
der Pachtjagd nun auch dafiir sorgen wollen, dass den
Gemeinden ein moglichst grosser Anteil zukomme,
und die Kommission hat beschlossen, ihn auf 759/,
festzusetzen. Ich tiberlasse es dem betreffenden Mit-
glied, das in der Kommission diesen Antrag gestellt,
ihn hier noch eingehender zu verfechten.
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Beziiglich der Vorschrift, dass mindestens die Hillte
der den Gemeinden zukommenden Pachterlose zu
landwirtschaftlichen Zwecken zu verwenden sei, war
die Kommission einstimmig. Der erste Entwurf der
Regierung sah vor, dass der Pachterlds, dhnlich wie
in Deutschland, auf die Grundbesitzer im Verhiltnis
zum Flicheninhalt ihres Grundbesitzes zu verteilen
sei. Allein wir fanden, dass ein solcher Verteilungs-
modus bei unsern Verhiltnissen nicht wohl anwend-
bar sei, und wir haben beschlossen, dass das Ertriig-
nis den Gemeinden zufliessen, dass aber ein Teil da-
von durch Gemeindebeschluss landwirtschaftlichen
Zwecken zugewendet werden soll.

Ich empfehle IThnen die Annahme des Antrages der
Kommission. '

Bratschi. Ich habe in der Kommission den An-
trag gestellt, den Gemeinden den ganzen Betrag zu-
zuhalten, bin aber in Minderheit geblieben. Der Re-
gierungsrat erklirte, dass er auf keinen Fall das Jagd-
regal aus den Hénden gebe, und ich schloss mich darauf
dem Antrag auf 3/, an. Es darf nicht ausser acht
gelassen werden, dass nach Art. 14k Jagdscheinge-
btihren von 10, 30 und 100 Fr. neben der Pachtsumme
entrichtet werden miissen, und diese Gebiihren flies-
sen ganz in die Staatskasse. Deshalb halte ich dafiir,
dass der Staat nicht zu kurz kommt, wenn der Anteil
der Gemeinden hier auch auf 3/, festgesetzt wird.
Denn der Staat hat in den Pachtrevieren keinen Rap-
pen auszulegen fiir Wildhut wund Wildschaden,
sondern dafiir miissen die Pdchter aufkommen. Auch
die Arbeit, die dem Staat bei der Verpachtung er-
wichst, ist nicht gross. Ich war wihrend 25 Jahren
Kassier einer Jagdgesellschaft im Aargau und ver-
kehrte in dieser Eigenschaft mit dem Staat. Dieser
hatte alle acht Jahre eine Steigerung anzuordnen und
das Geld einzukassieren, das man ihm alle Jahre schon
im Januar einschicken musste. Betreibungen sind
ausgeschlossen, denn der Staat kann einfach auf die
Kaution greifen. In der Zwischenzeit hat der Staat
mit dem Péchter nichts zu tun. Also ist auch seine
Arbeit keine grosse, und auch von diesem Gesichts-
punkt aus diirfte mit einem Anteil der Gemeinden
von 3/, das Richtige getroffen sein.

Lindt. Als dasjenige Kommissionsmitglied, das
den Antrag auf Zuwendung von 3/, des Pachterloses
an die Gemeinden gestellt hat, mochte ich mir auch
noch einige Worte zur Unterstiitzung des Vorschlags
der Kommission erlauben. In der frithern Beratung
wurde von verschiedenen Seiten betont, dass beim
Reviersystem die Einnahmen wesentlich grosser seien
als beim Patentsystem und dass es sich rechtfertige,
im Falle der Einfiihrung des Reviersystems den Gross-
teil dieser Einnahmen den Gemeinden zuzuhalten.
Herr Regierungsrat Moser hat vorhin als Argument
gegen den Kommissionsantrag ins Feld gefiihrt, die
Einnahmen des Staates diirfen bei der Einfiihrung
der Pachtjagd nicht kleiner werden, als sie jetzt seien.
Ich glaube, auch wenn der Anteil der Gemeinden 3/,
betrdgt, wird der Staat nicht weniger bekommen, als
er jetzt hat, sondern seine Einnahmen werden wesent-
lich grosser sein. Herr Bratschi hat bereits darauf
hingewiesen, dass die in Art. 14k erwihnten Jagd-
scheingebiihren ganz dem Staat zufallen. Es wurden
Berechnungen angestellt und man kam dabei zu folgen-
dem Ertrag der Jagdscheingebiihren :
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3000 einheimische Pachter, Gebtihr 10 Fr. 30,000 Fr.
4500 einheimische Gdéste, Gebithr 10 Fr. 45,000 »
500 ausserkantonale Pichter oder Giste,
Gebithr 30 Fr. 15,000 »
100 Auslidnder, Gebiithr 100 Fr. 10,000 »

Total 100,000 Fr.
Wenn wir bloss die Hilfte dieses Betrages in An-
rechnung bringen, so kommen wir auf eine Summe
von 50,000 Fr., wihrend jetzt der gesamte Ertrag der
Jagdpatentgebiihren rund 75,000 Fr. ausmacht. Neben
dem Erlos aus den Jagdscheingebiihren erhilt aber
der Staat nach dem Antrag der Kommission noch 1/,
der Pachtertrignisse. Wir haben im Kanton 505 Ge-
meinden. Wenn wir die Berechnung niedrig halten
und den Pachterlos durchschnittlich per Gemeinde
zu 500 Fr. veranschlagen, so kommen wir auf eine
Summe von ca. 250,000 Fr., wovon dem Staat 1/,,
d. h. noch weitere 60,000 Fr. zufallen. Das Argu-
ment, der Staat konne sich nicht mit 1/, begniigen,
weil er sich unter dem neuen Jagdgesetz nicht schlech-
ter stellen diirfe als bisher, ist daher nicht zutreffend,
sondern die Einnahmen des Staates werden auch im
Falle der Annahme des Antrages der Kommission
grosser sein, als sie jetzt sind. Wir konnen deshalb
ganz gut den Gemeinden 3/, des Pachtjagdertrages
zukommen lassen, denn wir wissen, dass sie fiir die-
ses Geld, wenn auch der Betrag fiir die einzelne Ge-
meinde nicht sehr viel ausmacht, sehr gute Verwen-
dung haben. Ich empfehle Ihnen den Antrag der
Kommission - wirmstens zur Annahme.

Salchli. Ich mochte nur bemerken, dass der Be-
schluss der Kommission, den Gemeinden 3/, zuzu-
halten, nicht einstimmig gefasst wurde, sondern dass
ich fiir 2/5 gestimmt habe. Ich tat dies, weil mir die
von Herrn Regierungsrat Moser angefiihrten Argu-
mente stichhaltiger schienen als diejenigen, die zu-
gunsten eines erhohten Gemeindeanteils geltend ge-
macht wurden. Auf die Frage selbst und den Markt,
ob 2/; oder 3/,, will ich heute nicht weiter eintreten.
Es lag mir nur daran, die Erklirung abzugeben, dass
es in der Kommission auch eine Minderheit gab, da-
mit man mich nachher nicht schief ansieht, wenn ich
fir den Antrag der Regierung stimme.

Niher. Nach dem gegenwirtigen Jagdgesetz fillt
den Gemeinden ein Teil der Patentgebiihren zu; der-
selbe ist allerdings sehr bescheiden, aber immerhin
haben sie ihn gerne entgegengenommen. Der vor-
liegende Entwurf verdoppelt die Patenttaxen, aber
der ganze Ertrag fliesst in die Staatskasse. Davon
soll der Staat allerdings mindestens 3090/, zur Hebung
der Jagd verwenden. Diese Verwendung bedeutet
aber indirekt auch wieder eine Einnahme fiir die
Staatskasse, indem durch die Hebung der Jagd
die Zahl der Jiager vermehrt wird und die Ein-
nahmen fiir den Staat sich vergrossern. Nachdem
so der Anteil der Gemeinden an dem Ertrag der Pa-
tenttaxen verschwindet und auch die im Entwurf vor-
gesehenen Jagdscheingebiihren ausschliesslich in die
Staatskasse fallen, war die Mehrheit der Kommission
der Ansicht, dass der Anteil der Gemeinden am Pacht-
erlgs ganz wohl von 2/; auf 3/, erhoht werden diirfe.
Ich habe mich in der Kommission dieser Auffassung
angeschlossen. Dagegen sprach ich mich fiir Streichung
des Schlussatzes aus: «Mindestens die Hilfte der den

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1913. %
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Gemeinden zukommenden Pachterlose ist zu land- oder
forstwirtschaftlichen Zwecken zu verwenden». Ich
stellte diesen Antrag, indem ich eine weitere Be-
mutterung der Gemeinden nicht als zeitgemiss an-
sehe. Bekanntlich hat unsere Fraktion anlédsslich der
Beratung des Steuergesetzes die Aufnahme der Ge-
meindeautonomie verlangt; diese Forderung wurde von
der Mehrheitspartei abgelehnt und die Folge davon
war, dass unsere Fraktion bei der Abstimmung sich
gegen die Annahme des Steuergesetzes aussprach. Hier
soll nun wieder eine die Selbstindigkeit der Gemein-
den beschrinkende Bestimmung aufgestellt werden,
die meines Erachtens nicht in das Gesetz hineingehort.
Gemeinden mit landwirtschaftlicher Bevdlkerung wer-
den selbstverstindlich nicht nur 2/; sondern mnoch
mehr fiir landwirtschaftliche Zwecke verwenden ; aber
es ist nicht recht, wenn man fiir diejenigen Gemein-
den, in denen auch noch andere Biirger da sind, die
auch die Interessen der Gemeinde und des Staates
verfechten helfen, die Verwendung der Hilfte des
Jagdpachterloses festnagelt und sie nur iber die an-
dere Hélfte sollen frei verfiigen kénnen. Es gibt Fille,
die eine andere Verwendung des Geldes als zu rein
land- und forstwirtschaftlichen Zwecken absolut not-
wendig erscheinen lassen. Ich bin jedoch mit meinem
Antrag in der Kommission in Minderheit geblieben
und nehme ihn hier nicht auf, da doch keine Aus-
sicht besteht, dass er die Mehrheit der Stimmen auf
sich vereinigen wiirde.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Gestatten Sie mir nur ganz wenige Bemer-
kungen zu den Ausfiihrungen der Herren Vorredner.

In erster Linie stelle ich fest, dass ich nicht be-
hauptet habe, der Staat werde nachher fiir die Jagd-
aufsicht in den Pachtrevieren zu sorgen haben. Selbst-
verstindlich wird das Sache der Jagdpichter sein.
Dagegen habe ich auf die bedeutenden Kosten hinge-
wiesen, welche die Jagdaufsicht in den Bannbezirken
dem Staat verursacht. Von allen Seiten erhalten wir
Eingaben, man mochte dem Vogelschutz eine grossere
Unterstiitzung angedeihen lassen. So sucht man dem
Staat immer mehr aufzubiirden, aber auf der andern
Seite will man ihm immer mehr nehmen.

Heute sind die Anteile der Gemeinden am Jagd-
ertrag sehr bescheiden. Viele bekommen gar nichts,
andere nur 10, dritte 20—25 Fr., wihrend sie nach
unserm Antrag zum vorliegenden Artikel netto 2/; be-
kommen sollen.

An die Zukunftsrechnung des Herrn Lindt glaube
ich nicht. Gegenwirtig haben wir im Maximum 1300
Jéger; nach seiner Rechnung gibe es in Zukuntt 7500.
Eine solche Vermehrung halte ich fiir ausgeschlossen.
Die Jagdscheingebiihren werden ganz bestimmt den
ausgerechneten Betrag nicht erreichen.

Ich mochte Ihnen nochmals beantragen, an den
2/, festzuhalten in Riicksicht auf die grossen Aus-
lagen, die dem Staat erwachsen, wihrend umgekehrt
die Gemeinden gar keine Kosten haben, sondern ihren
Anteil netto zugewiesen erhalten.

Abstimmung:

Fiir den Antrag des Regierungsrates . Minderheit.

Beschluss:

Art. 14f. Der Ertrag der Pachtjagd fliesst zu
drei Vierteln in die Gemeindekasse und zu einem
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Viertel in. die Staatskasse. Bilden mehrere Ge-
meinden einen Pachtkreis, so wird der den Ge-
meinden zufallende Anteil am Pachtertrignis un-
ter diese Gemeinden proportional ihrem zum
Pachtkreis gehorenden Flicheninhalt verteilt.
Mindestens die Hélfte der den Gemeinden zu-
kommenden Pachteriése ist zu land- oder forst-
wirtschaftlichen Zwecken zu verwenden.

Art. 14s.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Wenn in Amtsbezirken, die die Pacht-
jagd eingefithrt haben, Bannbezirke liegen, so kon-
nen die betreffenden Gemeinden eventuell fiir den
Ausfall entschiddigt werden, der ihnen erwichst, weil
sie ihre Gebiete nicht verpachten konnen. Diese Ent-
schidigung soll aber erst dann eintreten, wenn die
Bannlegung ldnger als eine Pachtperiode, d. h. lan-
ger als acht Jahre dauert. Die Entschidigung wird
aus dem Gesamtpachterlos vorweg genommen. Die
Bannlegung einzelner Bezirke liegt im Interesse der
Erhaltung und Vermehrung des Wildstandes und die
umliegenden Gemeinden ziehen daraus einen Nutzen,
indem immer Wild aus den Bannbezirken in das be-
nachbarte Gebiet tibergeht und dort den Wildstand
vermehrt. Wenn die Bannlegung nur acht Jahre oder
weniger lang dauert, liegt kein Grund vor, die Ge-
meinden zu entschidigen, weil sie nach Oeffnung des
Gebietes infolge des grossen Wildstandes aus der
Verpachtung der Jagd entsprechend mehr 16sen als
die andern Gemeinden mit geringerm Wildstand und
so wieder auf ihre Rechnung kommen.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 14g. Liegen in Amtsbezirken, die die
Pachtjagd eingefiihrt haben, Bannbezirke, so
konnen die beteiligten Gemeinden fiir den fiir
sie erwachsenden Ertragsausfall in billiger Weise
entschiidigt werden. Eine Entschiddigungspflicht
tritt aber erst dann ein, wenn der Bannbezirk
lainger als eine Pachtperiode unverdndert fort-
besteht. Die Entschidigung wird aus dem ge-
samten Pachtjagderlos bestritten.

Art. 14h,

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Das Recht zur Ausilibung der Pachtjagd
wird an die gleichen Bedingungen gekniipft wie das
Recht zur Ausiibung der Patentjagd. So muss der
Betreffende z. B. das 20. Altersjahr zuriickgelegt haben,
einen guten Leumund besitzen usw. Wir finden es
durchaus am Platz, dass kein Unterschied gemacht
wird gegeniiber dem Patentjiger, dass einer, der aus
einem bestimmten Grunde kein Pazent erhilt, sich
auch nicht an der Pachtjagd soll beteiligen konnen.

Neuenschwander, Prisident der Kommission. Das
Recht zur Ausiibung der Pachtjagd wird auch von
der Erfiillung der in Art. 3, lit. b, aufgestellten Be-
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dingung abhingig gemacht, wonach der Jiger sich
fiir Schaden gegeniiber Dritten versichern und eine
beziigliche Police vorweisen muss. Wir haben ge-
funden, es empfehle sich, auch diese Bedingung hier
aufzustellen.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 142, Das Recht zur Ausiibung der Pacht-
jagd wird an die Verabfolgung eines Jagdschei-
nes gekniipft. Zum Bezug eines solchen ist be-
rechtigt, wer den in Art. 3, lit. b, und Art. 7
enthaltenen Vorschriften fiir die Patentjagd ge-
niigt. Besondere Gegenrechtsmassnahmen wer-
den vorbehalten.

Art. 141

Moser, Forstdirektor, Berichterstatier des Regie-
rungsrates. Dieser Artikel schreibt lediglich vor, dass
die Jagdscheine vom Regierungsstatthalteramt aus-
gegeben werden.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 14i. Die Anmeldung fiir Jagdscheine
hat beim Regierungsstatthalteramt des Wohn-
ortes zu erfolgen, dem auch die Erteilung der-
selben obliegt.

Art. 14k,

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Die Jagdscheingebiihren, deren Ertrag in
die Staatskasse fliesst, betragen fiir Kantonsbiirger
und im Kanton niedergelassene Schweizerbiirger 10 Fr.,
fiir im Kanton nicht niedergelassene Schweizerbiirger
und im Kanton niedergelassene Auslinder 30 Fr. und
fiir Auslinder 100 Fr. Die beiden letztern Gebiihren
kénnen vom Regierungsrat erhéht werden. Dieser
Zusatz wurde aufgenommen, weil die Jagdscheinge-
bithren auch in den uns umgebenden Lindern von
der Regierung beliebig erhoht werden kénnen. Ge-
genwirtig muss ein Jagdpichter im Elsass oder in
Baden, wenn ich richtig orientiert bin, annihernd
100 Mark fir einen Jagdschein zahlen. Wenn das
Ausland diese Gebiihr erhoéht, so miissen auch wir
ein Mittel in der Hand haben, um auch unsere Jagd-
scheingebiihr gegentiber Auslindern erhéhen zu kon-
nen und so ein gewisses Gegenrecht zu halten.

Neuenschwander, Prisident der Kommission. Ich
mochte nur bemerken, dass wir mit unsern Ansitzen
fir die Jagdscheingebiihren weiter gehen als der Kan-
ton Aargau. Dort kann man gegenwirtig jagen, ohne
dass man fiir den Jagdschein etwas bezahlen muss.
Es wird nicht einmal eine Kontrolle ausgelibt; man
kann ein Dutzend Freunde einladen und sie diirfen
jagen, ohne dass sie einen Jagdschein losen miissen.
Nun soll aber auch im Kanton Aargau in néchster
Zeit eine Aenderung eintreten. Sie beabsichtigen,
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fir die Jagdscheine ebenfalls eine Gebiihr von we-
nigstens 10 Fr. einzufithren; dafiir sollen die Bei-
trige der Jagdpédchter an den Staat, die bis jetzt
150/, der Pachtsumme betrugen, dahinfallen. Die
Kommission war der Ansicht, dass wir im Kanton
Bern die Jagd fiir Eingeladene nicht vollstindig frei
geben sollen. Wenn einer auf die Jagd geht, soll er
dafiir auch etwas zahlen, sei er nun Jagdpéichter oder
Eingeladener. Die Jagd ist ein Sport, und da jeder
Sport Geld kostet, soll man auch fiir die Jagd etwas
auslegen konnen. Ich empfehle Thnen die Annahme
des gedruckten Vorschlages.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 14k, Die Jagdscheingebiihren, deren Er-
trag in die Staatskasse fliesst, betragen fiir Kan-
tonsblirger und im Kanton niedergelassene
Schweizerbiirger 10 Franken, fiir im Kanton nicht
niedergelassene Schweizerbiirger und im Kan-
ton niedergelassene Auslinder 30 Franken und
tiir Ausldnder 100 Franken.

Die beiden letztern Gebiihren kénnen durch
den. Regierungsrat erhoht werden.

Art. 141
Angenommen.
Beschluss:
Art. 141, Fir die Pachtjagd gelten die im

Bundesgesetz iiber Jagd und Vogelschutz dies-
beziiglich niedergelegten Bestimmungen.

Art. 14m,

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Dieser Artikel ist dem Grundsatz nach
bereits im Bundesgesetz enthalten und bestimmt, dass
der Jagdpéchter weder einen iberméssig grossen, noch
einen besonders schiddigenden Wildstand hegen darf.
Wenn der Wildstand eine solche Ausdehnung an-
nimmt, dass bedeutender Schaden entsteht, konnen
die Gemeinden einschreiten. Die Gemeinderite ha-
ben in diesem Falle bei der Forstdirektion eine Be-
schwerde einzureichen, sofern eine solche bei den
Jagdpédchtern von keinem Erfolg begleitet war, und
wenn die Beschwerde als zutreffend sich herausstellt,
wird von der Forstdirektion der Abschuss von Wild
angeordnet. Kommt der Jagdpichter der Aufforde-
rung zum Abschuss nicht nach, so kann der Pacht-
vertrag auf den Schluss des betreffenden Jahres ge-
kiindet werden.

Neuenschwander, Prisident der Kommission. Ich
mochte nur auf zwei Druckfehler in der siebenten Zeile
aufmerksam machen. Statt «Anforderungen» muss
es heissen «Aufforderungen» und statt «Abschluss»:
«Abschuss».

Im iibrigen habe ich den Ausfithrungen des Herrn
Forstdirektors nichts beizufiigen. Ich glaube, dass
wir im Kanton Bern auch im Falle der Einfithrung des
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Reviersystems nicht so schnell einen zu grossen Wild-
stand haben werden, indem die Revierjiger selbst
dafiir sorgen werden, dass es nicht dazu kommt. Diese
Ueberzeugung griindet sich auf meine Erfahrungen im
Kanton Aargau.

Das zweite Alinea, wonach Jagdgesellschaften einen
im Pachtkreis wohnenden Vertreter zu bezeichnen ha-
ben, der Klagen tiber Wildschaden entgegenzunehmen
und zu erledigen hat, ist ebenfalls notwendig, damit
derartige Klagen im gegenseitigen Interesse moglichst
ohne Prozess erledigt werden konnen.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 14, Der Jagdpéchter darf weder einen
iiberméssig grossen, noch einen besonders schid-
lichen Wildstand hegen. Bei Missachtung dieser
Bestimmung kann die Forstdirektion auf den
Antrag der Gemeinderite im Sinne von Art. 4
des Bundesgesetzes tiber Jagd und Vogelschutz
einschreiten. Kommt der Jagdpichter den Auf-
forderungen zum Abschuss nicht, oder nicht ge-
niigend nach, so kann die Forstdirektion auf
den Antrag der Gemeinderite den Pachtvertrag
auf den Schluss des betreffenden Jahres kiin-
den. Die Kiindigung muss aber spitestens auf
1. Dezember dem Jagdpichter angezeigt werden.

Jagdgesellschaften haben einen im Pachtkreis
wohnenden Vertreter zu bezeichnen, der Klagen
iiber Wildschaden entgegenzunehmen und zu er-
ledigen hat.

Art. 14n,

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Dieser Artikel ist ausserordentlich wich-
tig, indem er das Verfahren der Wildschadensermitt-
lung ordnet. Wir haben uns dabei im grossen und
ganzen an die gegenwirtigen Bestimmungen des aar-
gauischen Gesetzes gehalten, die sich bewihrt haben
und iibrigens auch im Ausland &hnlich lauten.

Die Jagdgesellschaft oder der Jagdpéchter bezeich-
net im Pachtkreis einen Vertreter. Diesem ist der
Wildschaden anzumelden und er sucht ihn giitlich
zu erledigen. Kann eine giitliche Erledigung nicht
stattfinden, so tritt der amtliche, vom Regierungs-
statthalter ernannte Schitzer in Funktion. Dieser muss
eine durchaus unparteiische Person sein und kann
daher weder vom Jagdpichter, noch von der Gemeinde
bestellt werden. Schadenersatzforderungen bis zu 50
Fr. werden vom amtlichen Schitzer endgiiltig erledigt.
Uebersteigt die Forderung diesen Betrag, so entschei-
det eine Kommission, deren Prisident der amtliche
Schitzer ist und in die der Jagdpichter und die Ge-
meindebehtrde je ein Mitglied wihlen. Wenn die
Schadenersatzforderurg eines ei~zelnen Grundbesitzers
mehr als 300 Fr. betrigt, so kann gegen den Ent-
scheid dieser Kommission an eine Oberschitzungs-
kommission, die ebenfalls aus drei Mitgliedern besteht
und vom Regierungsrat ernannt wird, appelliert wer-
den. Weitaus die meisten Félle, im Aargau 90 und
mehr Prozent, werden ohne weiteres eine giitliche
Erledigung finden wund nicht vor den amtlichen
Schétzer kommen. Ich méchte Thnen empfehlen, den
Artikel in der vorliegenden Fassung anzunehmen, da er
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einen intensiven Schutz der geschidigten Landwirte
enthilt.

Neuenschwander, Prisident der Kommission. Wir
glauben, mit den vorliegenden Bestimmungen iiber
die Wildschadenentschidigung den Interessen der
Grundbesitzer in weitgehendem Masse Rechnung zu
tragen. Es mag vielleicht auffallen, dass unter dem
Wild, das Schaden verursacht, die Fiichse nicht auf-
gefilhrt sind. Das war aber nicht méglich, weil es
nicht wohl angeht, jedes Huhn, das ein Fuchs aus
einem Hithnerhof herausholt, dem Jagdpé4chter aufs
Kerbholz zu schreiben und es durch ihn entschidigen
zu lassen. Nach dem Gesetz darf ja der Grundbesitzer
auf seinem Gebiet schidliche Raubtiere, wie Fiichse
und dergleichen, selbst abschiessen, und wir glauben, -
dass damit geniligend dafiir gesorgt sei, dass der
Grundbesitzer sich gegen Fuchsschaden schiitzen kann.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 14n. Fiir den durch Hirsche, Gemsen,
Rehe, Hasen, Dachse, Wildschweine und Fasa-
nen verursachten Schaden haften die Péchter
des Jagdkreises solidarisch. Wo eine" giitliche
Vereinbarung tiber die Hohe der Wildschaden-
vergiitung nicht getroffen werden kann, erfolgt
die Ermittlung derselben durch eine Kommission
von drei Sachverstindigen, von denen das erste
Mitglied vom Regierungsstatthalter fiir den gan-
zen Amtsbezirk, das zweite vom Jagdpédchter und
das dritte vom Gemeinderat zu bezeichnen ist.
Bei Schadensanmeldungen bis zu 50 Fr. kann die
Ermittlung des Wildschadens durch den Prisi-
denten der Kommission, als welcher das erste
Mitglied der erstgenannten Abschétzungsbhehdrde
amtet, allein vorgenommen werden. Betrigt die
einmalige Schadenersatzforderung eines einzel-
nen Grundeigentiimers mehr als 300 Fr., so kann
der Entscheid der Schitzungskommission inner-
halb 6 Tagen an eine vom Regierungsrat zu er-
nennende dreigliedrige Oberschitzungsbehérde
weiter gezogen werden.

Art. 14o0.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Nichtbeachtung der Grenzen eines Pacht-
kreises seitens der Patentjiger oder der Jagdpéchter
wird bestraft wie unbefugtes Jagen. Diese Bestim-
mung muss zum gegenseitigen Schutz der Patent- und
Pachtjiger aufgenommen werden.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 140. Nichtbeachtung der Grenzen eines
Pachtkreises seitens der Patentjiger sowohl, wie
der Jagdpéchter und deren Eingeladenen, wird
bestraft wie unbefugtes Jagen in offener oder
geschlossener Jagdzeit.

Art. 14p.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Der vorliegende Artikel entspricht der
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iiberall in den Revieren iiblichen Ordnung. Da die
Seen — in Betracht fallen der Thuner-, Brienzer- und
Bielersee — dem Staat gehoren, muss auch das Jagd-
recht hier dem Staat verbleiben. Selbstverstindlich
kann jeder Jagdpéchter sein Jagdrecht vom Ufer aus
auch auf dem See ausiiben, aber die eigentliche Jagd
auf dem See in Schiffen ist an eine besondere Be-
willigung gebunden.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 14v. Grenzen Pachtkreise an einen See,
so darf die Jagd auf Schwimmvégel von den
Pichtern oder deren Eingeladenen nur vom Ufer
aus betrieben werden.

Die innerhalb von Pachtgebieten liegenden
Seen, oder Teile von solchen, bilden besondere,
dem Staate gehdrende Pachtkreise.

Art. 14q.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Der vorliegende Artikel bestimmt, dass
das Nahere tber die Verpachtung der Reviere, sowie
iiber die Einzelheiten der Pachtjagd selbst auf dem
Verordnungswege festgesetzt wird. Es miissen da eine
Menge Anordnungen getroffen werden, die man natiir-
lich nicht in das Gesetz aufnehmen kann. Damit wir
die gesetzliche Grundlage zum Erlass der Verord-
nungen haben, wurde diese Bestimmgung aufgestellt.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 14q. Das nédhere iiber die Verpachtung
der Reviere, sowie die aus der Einfithrung der
Pachtjagd sich ergebenden Einzelheiten iiber-
haupt, wird auf dem Verordnungswege fest-
gesetzt.

Art. 15.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
gierungsrates. Hier wird entsprechend der seinerzeit
von Herrn Nationalrat Hofer gemachten Anregung bei-
gefiigt, dass auch der Wildschaden in den der Patent-
jagd gedffneten Gebieten und in den Schonrevieren zu
entschidigen ist.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 15. Die geméss Art. 14 zur Hebung und
Forderung der Jagd zur Verfiigung stehenden
Mittel sollen namentlich fiir folgende Massnah-
men verwendet werden :

a. Einfithrung eines rationellen Wild- und
Jagdschutzbetriebes durch besoldete Jagd-
aufseher;

b. Erlegung des schiddlichen Raubwildes;

c. Unterstiitzung der Aussetzung  von Nutz-
wild;

d. Schaffung von Schonrevieren;
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e. Entschidigung von nachgewiesenem Wild-
schaden in den der Patentjagd gedffneten
Gebieten und in den Schonrevieren;

[. Unterstiitzung der Bestrebungen der Jagd-
und Wildschutzvereine fiir die Férderung
des Jagdwesens.

Zur Vorberatung der zu treffenden Mass-
nahmen wird der Forstdirektion eine Jagdkom-
mission beigegeben, welche mit dem Forstdirektor
als Prisidenten 7 Mitglieder zdhlt und nach An-
horung der Jagd- und Wildschutzvereine durch
den Regierungsrat gewidhlt wird.

Art. 17,

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
gierungsrates. Am Schlusse des Artikels muss statt
«Jagd» gesagt werden «Patentjagd».

Angenommen.
Beschluss:

Art. 17. Alles Jagen, Erlegen oder Einfangen
von Wild wihrend der geschlossenen Jagdzeit
oder ohne Berechtigung wihrend der offenen
Jagdzeit ist untersagt, ebenso jede Beihiilfe von
nicht patentierten Personen bei der Ausiibung
der Patentjagd.

Art. 22.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
gierungsrates. Hier muss in lit. b eine vom Bundes-
gesetz vorgeschriebene Erginzung angebracht werden,
was seinerzeit iibersehen worden ist.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 22. Es sind ferner verboten:

a. das Anbringen von Selbstschiissen, der Ge-
brauch von explodierenden Geschossen und
das Giftlegen;

b. das Anbringen von Fangvorrichtungen jeder
Art, mit Vorbehalt der in Art. 6, lit. b, des
B. G. iiber Jagd und Vogelschutz erwihnten
Ausnahmen (Fallen, Schlingen, Drahtschniire
und so weiter), das Anbohren von Fiichsen im
Bau; etc.

Art. 27.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
gierungsrates. Der neue Artikel entspricht dem ent-
sprechenden Artikel des gegenwirtigen Jagdgesetzes.
Man hatte seinerzeit vorgesehen, dass dem Grund-
besitzer das Erlegen von Raubtieren nur im Umkreise
von 50 m von seinen Wohn- und Wirtschaftsgebiuden
gestattet sein soll. Dagegen machte sich im Grossen
Rat Opposition geltend, und es wurde daher die jetzt
giiltige Bestimmung aufgenommen, wonach es jedem
Grundeigentiimer oder Nutzniesser von Grundeigentum
erlaubt sein soll, selbst oder durch seine Péichter oder

1918. 6%
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seine Leute, jedoch ohne Verwendung von Hunden,
Raubwild und nicht geschiitzte Vogel, durch welche
seinen Giitern Schaden zugefiigt wird, innerhalb der
Marken derselben, jedoch mit Ausschluss der Wal-
dungen, Gemeinde- und Privatweiden, zu erlegen.

Neuenschwander, Prisident der Kommission. Aus.

Jagerkreisen wurde seinerzeit gewiinscht, man mdochte
den Artikel des bestehenden Gesetzes zuungunsten der

Grundeigentiimer abdndern, indem sie das Recht zum -

Abschuss von schidlichen Tieren und ungeschiitzten
Vogeln vielfach beniitzen, um die Jagd selbst auszu-
iiben; man pflanze damit Schleichjiger. Nun glaube
ich aber nicht, dass die Klagen eine radikale Aende-
rung der Bestimmung rechtfertigen, und die vorbe-
ratenden Behorden sind zur Ueberzeugung gekommen,
dass es am besten sei, wenn man den bisherigen Ar-
tikel in das neue Gesetz heritbernehme und weiter
bestehen lasse. Ich empfehle Ihnen, diesem Antrag
zuzustimmen.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 27. Einem jeden Grundeigentiimer oder
Nutzniesser von Grundeigentum soll erlaubt sein,
selbst oder durch seine Pichter oder seine Leute,
jedoch ohne Hunde zu gebrauchen, Raubwild
und nicht geschiitzte Vogel, durch welche seinen
Giitern Schaden zugefiigt wird, innerhalb der
Marken derselben, jedoch mit Ausschluss der
Waldungen, Gemeinde- und Privatweiden, zu er-
legen.

Art. 27b,

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Nachdem nun die Pachtjagd in einem
besonderen Abschnitt geordnet ist, so fillt der von
Herrn Bratschi beantragte allgemeine Artikel weg, und
wir beantragen Ihnen daher Art. 27b zu streichen.

Gestrichen.

Art. 28.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Art. 28 fiihrt alle Vogelarten an, die nach
dem neusten Beschluss des Bundesrates als geschiitzt
zu gelten haben. Im frithern Entwurf hatten wir alle
diese Vogelarten nicht aufgezihlt, sondern uns mit
einer allgemeinen Bestimmung begniigt; aber von ver-

schiedenen Seiten wurde verlangt, man méchte die-

einzelnen Vogelarten im Gesetz nennen und sich nicht
auf eine Verweisung auf das Bundesgesetz be-
schrianken. :

Priésident. Ich mochte daran erinnern, dass der
bernische ornithologische Verein unterm 15. Mai eine
Eingabe eingereicht hat, in der verlangt wird, dass
Art. 28 durch einen Zusatz erginzt werde. Ich weiss
nicht, ob die Kommission in der Lage ist, sich hier-
iiber auszusprechen. :
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Neuenschwander, Prisident der Kommission. Die
vom Herrn Prisidenten erwédhnte Eingabe ist den
Mitgliedern des Grossen Rates in den letzten Tagen
zugestellt worden. Wir hatten jedoch noch keine Ge-
legenheit, sie in der Kommission zu behandeln, und
ich mochte deshalb beantragen, es sei diese Eingabe
auf die zweite Lesung zu verschieben. Die Kommis-
sion wird sie bis dahin behandeln und dem Grossen
Rat ihre beziiglichen Antrédge stellen.

Angenommen. ‘
Beschluss:

Art. 28. Staat und Gemeinden unterstiitzen
die Massnahmen fiir die Erhaltung und Ver-
mehrung der niitzlichen und der seltenen Vogel-
arten als da sind:

Insektenfresser. Sylvien': Zaungrasmiicke
(Miillerli), Dorngrasmiicke (Hagspatz), Sdnger-
grasmiicke (Orpheussidnger), Schwarzkopf, Gar-
tengrasmiicke (Gross Hagspatz), Sperbergras-
miicke, Waldlaubvogel, Fitislaubvogel (Wide-
zisli), Weidenlaubvogel (Dildap), Berglaubvogel,
Gartenspotter, Sumpfrohrsdnger, Teichrohrsin-
ger (Rohrspatz), Drosselrohrsinger (Grossi Rohr-
drossle), Heuschreckenrohrsinger (Schwirrvo-
gel), Binsensidnger, Schilfsinger, Gelbkopfiges
Goldhédhnchen, Feuerképfiges Goldhihnchen,
Zaunkonig, Wasseramsel (Bachamsle); —Schmi-
tzer : Wasserschmitzer (s. Wasseramsel), Stein-
schmitzer (Wisschwanz), Wiesenschmitzer
(Chrutvogeli), Schwarzkehlchen, Hausrotschwanz
(Husrételi), Gartenrotschwanz (Gartersteli),
Nachtigall, Sprosser, Blaukehlchen (Blaubriiste-
li), Rotkehlchen (Waldrételi, Rotbriischtli); —
Meisen: Sumpfmeise (Chdllerli}), Weidenmei-
se, Tannmeise (Waldmeuseli), Haubenmeise
(Tchuppmeusli), Kohlmeise, (Spiegelmeusi),
Schwanzmeise (Pfannestiele), Blaumeise, Bart-
meise, Beutelmeise; — Braunellen: Alpenbrau-
nelle (Flievogel, Bluomtrittli), Hackenbraunelle
(Hardvogeli, Hagspatz); — Pieper: Wasserpie-
per (Weisser), Wiesenpieper (Graslerche), Baum-
pieper (Spiesslerche, Waldlerche), Brachpieper,
Spornpieper; — Schwalben: Nachtschwalbe
(Geissemdlcher), Alpensegler (Grosse Spyr),
Mauersegler (Spiri), Rauchschwalbe, Stadt-
schwalbe (Méhlschwalbe, Pfiischterschwalbe),
Uferschwalbe (Sandschwalbe, Grienschwalbe),
Felsenschwalbe (Steischwalbe); — Fliegenfiin-
ger: Grauer Fliegenfinger (Schnipper), Trauer-
fliegenfinger (Schwarzschnipper), Halsband-
fliegenschnépper, Seidenschwanz; — Bachstel-
zen: Weisse Bachstelze (Wasserstilze), Gebirgs-
stelze (Birgstilze, Gili Wasserstilze), Schaf-
stelze (Gili Wasserstilze).

Sperlingsvogel. Lerchen: Haukenlerche, Hai-
delerche (Baumlerchli, Nachtjodler), Feldlerche
(Lerchlig, Kurzzehenlerche; — Stare: Star (Rin-
derstore), Rosenstar; — Amsel- und Drosselar-
ten: Singdrossel (Dréschtle), Blaudrossel (Blau-
amsle), - Steindrossel (Steirdtle), Amsel, Ring-
amsel (Schildamsle), Wasseramsel, bereits un-
ter Insektenfresser aufgefiihrt. Goldamsel;, —
Finken: Buchfink, Bergfink (Gigler); — Zeisige :
Erlenzeisig (Zisli), Zitronenzeisig (Zitrénli); —
Girlitze : Girlitz; — Distelfinken : Distelfink.



(29. Mai 1913.)

Spiher und Kletterviogel. Kuckucke : Kuckuck ;
— Baumldufer: Baumldufer, Alpenmauerliufer
(Steichldn, Rotfliigeli); — Spechtmeisen : Specht-
meise, Kleiber (Blauspichtli, Chlin); — Wende-
hilse: Wendehals (Dréihilsler); — Wiedehopfe:
Wiedehopf, Blauracke; — Spechte: Griinspecht,
Grauspecht, Schwarzspecht, Grosser Buntspecht
(Schildspécht), Mittlerer Buntspecht (Halbrot-
spicht), Kleinspecht (Zwirgspichtli), Dreizehen-
specht (Gélbchopf); — Krdhen. Dohlen: Dohle;
— Alpendohlen: Alpendohle (Fliieddfi), Alpen-
krahe (Steindohle), Mandelkrdhe, siehe Blau-
racke. ‘

Raubvégel. Turmfalken: Turmfalke (Wan-
nerli), Rotelfalke, Rotfussfalke (Rotfiiessli, Chi-
berfalk); — Eulen: Sperlingseule (Zwirgchutzli,
Spatzeheuel), Steinkauz (Totevogel), Rauhfuss-
kauz, Waldkauz (Wiggle, Nachtheuel), Schleuer-
eule (Turnheuel), Zwergohreule (Jobbi, Zwerg-
chutz), Waldohreule (Nachtchutz, Ohrechutz),
Sumpfohreule (Schnipfechutz, Mooschutz).

Sumpf- und Schwimmvégel. Storche : Weisser
Storch, Schwarzer Storch; — Schwéne : Schwan,
Hockerschwan, Kleiner Singschwan.

Art. 29.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Der erste Absatz ist aus dem Bundes-
gesetz heriibergenommen und gibt zu keinen Bemer-
kungen Anlass.

Der zweite Absatz gibt dem Regierungsrat das
Recht, auch noch andere Vogelarten ‘als die hier ge-
nannten unter Offentlichen Schutz zu stellen. Ich
erinnere z. B. an gewisse seltene Vogelarten, wie Adler
oder Limmergeier, die nicht geschiitzt sind, deren
Abschuss wir aber von uns aus in den Bannbezirken
streng untersagt haben.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 29. Die nach Bundesgesetz vom 24. Juni
1904, beziehungsweise nach Bundesratsbeschluss
vom 16. Februar 1912 unter den Schutz des
Bundes gestellten Vogel diirfen weder gefangen
noch getotet, noch der Eier oder Jungen beraubt
oder feilgeboten werden und es diirfen auch
ihre Nester nicht boswillig zerstért werden.

Der Regierungsrat ist befugt, auch andere
Vogelarten unter offentlichen Schutz zu stellen.
Er hat solche Verfiigungen namentlich dann zu
treffen, wenn einzelne Vogelarten der Gefahr
ginzlicher Ausrottung ausgesetzt sind.

Art. 33.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Dieser Artikel hat in Riicksicht auf die
Bestimmungen iiber die Pachtjagd lediglich eine redak-
tionelle Ergdnzung erfahren.

Angenommen.
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Beschluss:

Art. 33. Im Riickfall sind die Bussen bis
auf das Doppelte zu verschirfen. und es kann
dem wegen Jagdfrevel Verurteilten das Patent
oder der Jagdschein entzogen und fiir die niich-
sten fiinf Jahre verweigert werden.

Der Riickfall kommt nicht mehr in Betracht,
wenn vom letzten rechtskriftigen Bussenerkennt-
nis an bis zur Begehung der neuen Uebertretung
fiinf Jahre verflossen. sind.:

Prisident. Damit sind die Artikel durchberaten,
die zu Abidnderungsantrigen der Kommission gefiihrt
haben. Ich frage nun an, ob irgend ein anderer Ar-
tikel noch Anlass gibt zum Zuriickkommen.

Meyer. Ich moéchte beantragen, es sei auf Art.9
zuriickzukommen und aus lit. b ein selbstindiger Ar-
tikel zu machen, des Inhaltes: « Wochentlich sind zwei
Schontage wihrend der offenen Jagdzeit bezirksweise
oder fiir den ganzen Kanton einzufiihren. Den be-
sondern Verhiltnissen der verschiedenen Bezirke soll
dabei tunlichst Rechnung getragen werden.» Ich be-
trachte die Einfiihrung von Schontagen nebst der Er-
héhung der Patentgebiihren als die wertvollste Ver-
besserung des Patentsystems; die Erfahrungen, die
man in den Kantonen Solothurn und Luzern mit den
Schontagen gemacht hat, sind sehr erfreuliche. Darum
mochte ich die Schontage gleich im Gesetz selbst fest-
gelegt wissen und ihre Einfiihrung nicht dem Be-
lieben der Regierung iiberlassen. Auch sollten von
vornherein zwei Schontage in der Woche in Aus-
sicht genommen werden.

Abstimmung:

Fir Zurtickkommen auf Art. 9 . Mehrheit.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Ich begreife Herrn Grossrat Meyer nicht
recht. Im Grundsatz sind wir durchaus einig, dass
Schontage eingefithrt werden sollen. Er ist auch ein-
verstanden, dass dies bezirksweise nach Bediirfnis
zu geschehen habe. Der Unterschied ist einzig der,
dass er das ohne weiteres im Gesetz festlegen will,
wihrend der Entwurf vorsieht, dass jeweilen die Re-
gierung das Notige vorkehren soll. Praktisch kommt
es aufs gleiche hinaus, denn wenn das Gesetz be-
stimmt, dass bezirksweise nach Bediirfnis Schontage
einzufithren sind, so muss doch jemand da sein, der
die entsprechenden Ausfithrungsmassnahmen trifft,
und das ist eben die Regierung. Es geht nicht an,
im Gesetz von vornherein zwei wochentliche Schon-
tage festzulegen, denn es wire in diesem Falle gar
nicht mehr moglich, in der Hochwildzone die Jagd
auszuitben. Wir haben ‘diese Frage seinerzeit sehr
einlidsslich diskutiert. Bei der Gemsjagd miissen die
Schontage ausgeschaltet werden, dafiir wird aber die
Jagdzeit fiir dieses Wild auf 14 Tage oder drei Wochen
beschrinkt. Es wire ein Armutszeugnis fiir die Re-
gierung, wenn man glaubt, sie sei nicht imstande,
die Frage der Schontage in richtiger Weise und den
Bediirfnissen entsprechend zu regeln. Ich mdchte
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Sie daher bitten, den Art. 9 unverindert beizu-
behalten.

Grénicher. Ich bin von Jigern aufmerksam ge-
macht worden, dass die Schontage wohl eine gute
Sache seien, dass aber schliesslich fast keine Zeit
mehr zum Jagen bleibe. In die Jagdzeit fallen 9 Sonn-
tage, ferner muss man mit ungefihr 15 Regentagen
rechnen, und wenn dazu noch 16 Schontage kom-
men, so kann im ganzen an 40 von 61 Tagen nicht
gejagt werden. Das ist fast gleichbedeutend mit der
ginzlichen Aufhebung der Jagd. - Die Jager sind der
Ansicht, die vorliegende Bestimmung kénnte dem Jagd-
gesetz zum Verhingnis werden, und es wiirde sich
daher lohnen, die Frage zu priifen, ob nicht doch
eine Aenderung zu treffen wire. Ich mochte die vor-
beratenden Behérden ersuchen, bis zur zweiten Lesung
sich die Sache noch einmal zu iiberlegen.

Neuenschwander, Prisident der Kommission. Ob-
wohl ich mit Herrn Meyer der Meinung bin, dass die
Schontage fiir den Wildschutz und die Verbesserung
der Jagd von grosster Bedeutung sind und unbedingt
eingefiihrt werden miissen, so stimme ich doch dem
Antrag des Herrn Forstdirektors bei, es sei der Antrag
des Herrn Meyer abzulehnen. Wir haben eben ver-
schiedene Verhiltnisse im Kanton Bern, und wenn
wir dem Gesetz beim Volk zum Durchbruch verhelfen
wollen, miissen wir diesen verschiedenartigen Verhilt-
nissen auch Rechnung tragen. Wir im Mittelland
wiren durchaus einverstanden, die Zahl der Schontage
sogar noch zu erhéhen und bis auf drei per Woche
zu gehen. Mancher Jiger hat sich mir gegeniiber in
diesem Sinne ausgesprochen. Wenn auch ein his zwei
Schontage angesetzt werden, so bleibt zum Jagen im-
mer noch gentigend Zeit. Wir haben die Frage inder
Kommission sehr eingehend behandelt, aber speziell
mit Riicksicht auf die Verhiltnisse im Oberland ist
es nicht méglich, die Sache definitiv im Gesetz selbst
zu regeln, sondern es muss in die Kompetenz der Re-
gierung gelegt werden, die weitern Anordnungen zu
treffen. Bekanntlich wird der Forstdirektion eine Jagd-
kommission als Beirat zugesellt und ganz sicher wird
man die Wiinsche der Jiger, die diese Kommission
zum Ausdruck zu bringen hat, nicht ignorieren, son-
dern ihnen bei der Ausarbeitung der Jagdverordnung
und der Festsetzung der Schontage Rechnung tragen.
Herr Meyer kann beruhigt sein: die Bestimmung des
Gesetzes wird kein toter Buchstabe sein, sondern die
Schontage werden ganz sicher auch im Kanton Bern
zur Einfilhrung gelangen.

Meyer. Ich anerkenne, dass die Ausfithrungen
der Vertreter der vorberatenden Behorden ihre Be-
rechtigung haben. Ich ziehe daher meinen Antrag
zurlick. Er richtete sich hauptsichlich gegen die Profit-
jager, die Jagdschinder, denen man wenigstens an zwei
Tagen der Woche das Handwerk legen sollte. Ich er-
klaire mich also mit dem vorliegenden Wortlaut des
Art. 9 einverstanden, hoffe aber, dass man bei der
Durchfithrung dieser Gesetzesbestimmung mit aller
Schéirfe vorgehen werde.

Titel und Ingress.

Angenommen.
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Beschluss:

Gesetz
betreffend
Jagd und Vogelschutz fiir den Kanton Bern.
Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Anbetracht der Notwendigzeit, das Jagd-
gesetz vom 29. Juni 1832 einer Revision zu
unterwerfen und in Vollziehung des Bundes-

gesetzes Uber Jagd- und Vogelschutz vom
24. Juni 1904;
auf den Antrag des Regierungsrates,
beschliesst :
Schlussabstimmung.
Fiir Annahme des Gesetzesentwurfs . Mehrheit.

Eingelangt ist folgende
Interpellation :

Am 21. September 1911 hat der Grosse Rat auf
Antrag der sozialdemokratischen Fraktion folgendes
Postulat widerspruchslos erheblich erklart: Der Re-
gierungsrat wird eingeladen, im Interesse einer strik-
ten Durchfithrung der Arbeiterschutzgesetzgebung im
Kanton Bern die Frage zu priifen und dem Grossen
Rate beférderlichst Bericht zu erstatten, ob und in
welcher Weise ein stindiges kantonales Fabrik- und
Gewerbeinspektorat zu errichten sei». Eine Bericht-
erstattung iiber dieses Postulat ist bis heute nicht
erfolgt. ‘

Die Unterzeichneten gestatten sich daher, den Re-
gierungsrat anzufragen, ob er geméss dem Postulat vom
21. September 1911 ein kantonales Fabrik- und Ge-
werbeinspektorat zu errichten gedenke und wenn ja,
auf welchen Zeitpunkt dies geschehen solle.

Grimm,
Moor, Albrecht, Salchli, Wyss-
haar, Schlumpf, Ndher Scherz.

Priisident. Da die Interpellation am letzten Tage
der Session eingereicht worden ist, so kann sie nicht
mehr in dieser Session behandelt werden. Sie geht
deshalb zunichst an den Regierungsrat und wird dann
auf die Traktanden der ausserordentlichen Junisession
zu setzen sein. ' ‘

Damit sind die Traktanden der heutigen Sitzung
und damit auch der Session erledigt. Zwei wichtige
Vorlagen konnten nicht behandelt werden: das Han-
dels- und Gewerbegesetz, weil unmittelbar vor dem
Zusammentritt des Grossen Rates noch Eingaben von
grundsétzlicher Tragweite eingelangt sind, die es nétig
machten, das Geschift von den Traktanden dieser
Session abzusetzen, und das Brandversicherungsge-
setz, das wegen Krankheit des Direktcrs des Innern
nicht in Behandlung gezogen werden konnte.
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Es war urspriinglich beabsichtigt, die ordentliche
Maisession in einer besonders feierlichen Weise ab-
zuschliessen, indem unmittelbar im Anschluss an un-
sere Verhandlungen die Besichtigung der Loétschberg-
bahn durch den Grossen Rat hitte stattfinden sollen.
Das ist nun mit Riicksicht auf den Stand der Vol-
lendungsarbeiten nicht méglich, sondern die Eroff-
nung der neuen Linie kann erst in 14 Tagen oder
3 Wochen stattfinden. Es bleibt deshalb meinem
Nachfolger vorbehalten, das Ereignis und die kulturelle
und wirtschaftliche Bedeutung des Lotschberg in einer
der Bedeutung dieses grossen Werkes entsprechenden
Weise zu feiern, und ich habe da nicht vorzugreifen.

Mir bleibt nur noch iibrig, Ihnen fiir das Wohl-
wollen zu danken, das sie der Leitung der Verhand-
lungen unter meinem Prisidium entgegengebracht
haben.
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Damit schliesse ich die Sitzung und die Session,
indem ich lhnen gliickliche Heimreise wiinsche.

Schluss der Sitzung und der Session um 12 Uhr.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.

1913,

Der Redalteur:

Zimmermann.






	Ordentliche Frühjahrs-Session

